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Wormativvestimmungen des Hemeinderathes,
Stadlratßes und des Magistrates.

Jahrgang 1806 .

(Die  römischen  Ziffern bedeuten die Nummern der betreffenden Blätter der „Verordnungen rc." , die arabischen  Ziffern die in diesen  Blättern
fortlaufenden Seitenzahlen .)

Die Zusammenstellungen wichtiger Gesetze , Verordnungen und Entscheidungen , sowie Normativbestimmnngen
des Gemeinderathes , Stadtrathes nnd des Magistrates sind allmonatlich der letzten Nnmmer des Amts¬

blattes angeschlossen.



A.
Abgabe, sieheH o chq u ei l en w as s er.
Abmeldung, siehe Infektionskrankheiten.
Abschreibung, siehe Getränke.
Ackerbauministerinm— Necurse an dasselbe . . . . I,
Acten, siehe Voracten.
— siehe Einsichtnahme.
Ärztliche Praxis , Anzeigen über die Ausübung der¬

selben — stempelfrei . XII,
Agenturen, siehe  Auswanderungen.
— siehe  H aupt agentien.
Aichung, siehe W a sser v e r b rau chs m esser.
Alarmapparat , siehe Dampfkessel.
Altmateriale, siehe Materiale.
Amerika — Vereinigte Staaten — Ernennung eines

neuen Vice-Generalconsuls . VIII,
Amtsblatt der Stadt Wien — dessen Citiernng bei

Strascrkcnntnissen . I,
Anlagen, siehe B etriebs an lagen.
Anzeigepflicht, siehe Infektionskrankheiten.
Apotheken, neue — Coneurse für deren Vergebung . Ill,
Apotheker, sieheP harm a c eu ten.
Arbeiten, städtische, und Lieferungen — deren Über¬

nahme durch Gemeinderäthe und Bezirksaus¬
schüsse verboten . IX,

Arbeiter- und Unfallversicherungsanstalten für Nieder¬
österreich — deren Personal unterliegt der
Krankenversicherungspflicht . XII,

Arbeiterwohnungen — Competenz für Streitigkeiten
darüber . VI,

Arbeitsvermittlung — durch die Genossenschaften. . III,
Arbcitszengnisse für Angehörige der Gastwirtegenossen¬

schaft — deren Beglaubigung . II,
Aufschriften, siehe Prägepressen.
Ansseher, siehe Schöpfwerke.
Aussicht, siehe Schulaufsicht.
Angeuscheinsgebürcn, Kost- und Zehrgelder— Abände-

dcrung des Normales . X,
Augenscheinsgelder, siehe Zehrgelder.
Austrägerscheinc, siehe Gipsfiguren.
Ausverkauf, unbefugter — Straferkenntnisse in dieser

Richtung können im Wege des Verwaltungs¬
gerichtshofes nicht angefochten werden . . . . I,

Auswanderer — deren Familienstandesausweise . . IX,

Auswanderung nach dem Staate Minas Geraös —
deren Hintanhaltung . XII , 119

— nach Ungarn . XII , 121
— siehe Transvaal.
— siehe Brasilien.
Auswanderungs-Agenturen . VI, 60
Automat , siehe Dampfkessel.

Backstuben — Reinhaltung derselben. VIII , 81
Baden — Rath 'sches allgemeines öffentliches Kranken¬

haus — Erhöhung der Verpflegstaxen daselbst V, 48
Bäcker, siehe Backstuben.
Ballführung in der Nähe eines Krankenhauses . . . III , 27
Ballführungen — Überprüfungen . III , 31
Bangewerbliche Hilfsarbeiten. VIII , 78
Banlinien und Niveanx .VII , 70
Banprojectc — deren Prüfung in sanitärer Richtung . II , 17
Bauzwecke , siehe H och quellen  w as  s er.
Beamten, städtische, siehe Urlaubsregelung.
Beförderung, siehe Geisteskranke.
Beglaubigung, siehe Arbeitszeugnisse.
Bekenntnisse, siehe Gebäude.
Benützung, siehe Einzelgräber.
Berichte, siehe Voracten.
Berichtigungen — amtliche . XII , 124
Besetzung, siehe Lehrstellen.
Bespritzung, siehe Schöpfwerke.
Besteuerung, siehe Gebäude.
— siehe Kleinsuhrwerks besitz er.
Bttriebsanlagen — nicht genehmigte. . . . . I , 7
Bctriebskrankencassen— Ausweise über deren Errich¬

tung . II , 22
Beurlaubungen — dauernde, vorzeitige . II , 19
Bezeichnung, äußere, von gewerblichen Betrieben . . X, 99
Bezirksausschuss, siehe Gast - und Schankgewerbe.
Bezirkslrankencassa, siehe Tulln.
Bierbrauer, siehe Bin der arbeiten.
Binderarbeiten — seitens der Bierbrauer, Spiritus¬

fabrikanten und Weingroßhändler . VIII , 76
Bisswunden — von wnthkranken Hunden . X, 98
Blankenberg, sieheH än g eg erü ste.
Blattern , siehe Steinblattern.
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Blitzableiter — deren Errichtung ans städtischen Ge¬
bäuden . XI, 112

— deren Anbringung auf städtischen Gebäuden . . . I , 14
Blumen — Hausierhandel damit und die Sonntagsruhe III , 27
Böhmen , siehe Eisenbahn - Schuldscheine.
Böhmische Sprache — deren Nichtzulassung bei Ge¬

hilfenversammlungen . V, 49
Brasilien — Hintanhaltung der Auswanderungen dahin II , 21
Brennholz — dessen Schlichtung nach metrischem Maße XI , 107

C.
Canäle , siehe Hauscanäle.
Cassenämter , siehe Rauchverbot.

Cellnloidartikcl .V , 48 ; XI , 108
Central -Commission für Kunst und historische Denk¬

male — deren rechtzeitige Verständigung von
commissionellen Verhandlungen . I, 4

Certificate , siehe Hausierhandel.
Check- und Clearingverkehr der Postsparcassa zur

Zahlung von Steuern und Gebären . . . . IV , 38
Clearing , siehe Check.
Commission , siehe C entral - C om m ission.
— siehe Einquartierung.
Commnnalbeiträge , siehe Pfandrechts - Ein der¬

lei  b u n g s g e b ü r en.
Confessionslosigkeit , siehe Kinder.
Consense , siehe Ehe.
Conservatoren , siehe Historische Denkmale.
Conservierung , siehe Fleisch Wasser.
Consul , siehe Amerika.
— siehe Serbisches  G e n e r a l c o n su l a t.
Consularbehördcn - deren Inanspruchnahme . . . XII , 119
Consnmvereine — deren Controlierung . IV , 39
Controlbücher , siehe Nauch sangkehrungen.
Corpscommando , siehe Wasserrecht.
Correspondenten , siehe historische Denkmale.

Dachdecker — Schutzvorrichtungen von Link Anton . IX , 88
Dachdeckung — Pappefabrikat des Jul . Rüttger . . IV , 37
Dampfkessel — automatische Alarmapparate an denselben IX , 87
Dampfkessel-Untersuchung . V, 48
Darlehen , siehe Reblaus.
De Bruyn ' sche Massa — zur Herstellung von Wänden —

deren Zulassung . I, 5
Deckenconstruction — Doppelfalz - und Zackenziegel von

Franz Ludwig . IX, 91
Decretstempelrückstände — deren Evidenzhaltnng . . X, 99
Demolierungen — deren Vergebung . X, 99
Denkmale , siehe Historische Denkmale.
Dessertweine — deren Erzeugung . VIII , 75
Detailhandelgewerbe . XI , 116
Dienstboten , siehe Poliklinik.
Dienstboten -Angelegenheiten — Gebürenbegünstignngen VlI , 71

S

Dienstwassen , siehe Forstpersonal.
Diphtherie -Heilserum - dessen Abgabe . I, 2
— siehe Infe cti 0 nskrankhei ten.
Diplomatischer Verkehr , siehe Übersetzungen.
Diurnisten , siehe Taggelder.
4.onancanal — dessen Befahrung mit Schleppschiffen

(mittels Pferde und Ruder ) . I, 5
Donancanal , siehe Fischerei.
Donblo -Ware , deren punziernngsämtliche Behandlung I , 6
Drechsler , siehe Silberblech.
Dux — Errichtung der Bezirkshanptmannschaft . . . VIII , 78

E.
Eheconsense für Ungarn im Auslande . II , 20
Ehen , siehe Ungarn.
Eheschließungen — von Ungarn im Anslande . . . IV , 36
Einantwortung , siehe Sti f tu n g s v er m ö g en.
Einjahrig -Freiwillige , siehe Maschinen - Fach  sch ule.
Einquartierungs -Angelegenheiten — Sachverstündigen-

gebür . XI , 107
Einquartierung — Local-Commissionen . . . . . . IV , 39
Einschleppung , siehe Thiersenchen.
Einsichtnahme in Acten . XII , 121
Einverleibung , siehe Pfandrechts - Einver-

leibungsgebüren.
Einzahlung , siehe Check.
Einzelgräber auf dem Wiener Central -Friedhofe — Be¬

nutzungsrecht . IX, 112
Eisenbahnbedienstcte , siehe Widmungskarten.
Eisenbahnministerium — dessen Errichtung . . . . I , 8
Eisenbahn -Schuldscheine der Landesbank vonBöhmen —

zur pnpillarmäßigen Anlage . VIII , 83
Eisenbahnvcrwaltnng — deren Organisationsstatut . I , 8
Entschädigung , siehe Fischwasser.
Entschädigungsansprüche wegen Thiersenchen . . . . I , 5
Enzersdors , siehe G r 0 ß - Enz ers d 0 rf.
Erhaltung , siehe Reparatur.
Erhebungen , siehe Unfall.
Ermäßigung , siehe Fahrpreisermäßigung.
Erprobung , siehe Handfeuerwaffen.
Ersatzruhetage , siehe Gastwirtsg ewerbe.
Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften — Über¬

prüfung der Genossenschaftsverträge . . . . III , 25
— deren Registrierung . XII , 120
Etiketten , siehe Prägepressen.
Evidenz , siehe Decretstempelrückstände.
Execution , siehe Mietzinsumlage.
— siehe Umlagen.
Execntionsamts -Accessisten, siehe Pr 0 bedienstzeit  VII , 69

F
Fälligkeit , siehe L eh r erp e n s i 0 n s f 0 n d.
Fässer , siehe B i n d e r a r b e i t e n.
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Fahrpreisermäßigung — Vidierung der Arbeitslegiti-
mationen hiefür . HI , 32

Farben, siehe Theerfarben.
Fehvr-Gyarmat , siehe Krankenhaus.
Fenerlöschzwecke, siehe Schöpfwerke.
Feuerwehr, städtische — Organisationsstatuts-Ab-

änderung . IV , 41 ; XII , 121
— deren Krankenversicherung . VIII , 80
Feuerwehrmonturen . V, 50
Fittdelanstalt, siehe Verpflegstaxen.
Findlinge — nach Niederösterreich zuständige— deren

Unterbringung . III , 26
Firmen — deren Negisterführung . X, 99
Fischerei im Donaucanal und Wienflusse . XII , 117
Fischereirevier-Ansschiisse in Niederösterreich . . . . VIII , 77
Fischwasser— Entschädigung bei Zuweisung . . . . V , 46
Finme, dessen öffentliches Krankenhaus — Verpflegs-

kosten . VI , 56
Fleischhauer, siehe Schlachthäuser.
Fleischwasser, deutsches — von Kühn L Hnltzsch in

Dresden — dessen Einfuhr verboten . . . . IX , 90
Floridsdorf — neue Gemeindevertretung . IX, 90
Forstbezirk Wien . VIII, 78
Forstlehramt in Meißwasser . VI, 61
Forstpersonal, k. k. — dessen Dienstwaffen . . . . VI , 56
Fransenknnpser, Woll- und Seidenadjnstierer — deren

Zntheilung zu den Posamentierern . I , 7
Friedhof, siehe Einzel gröber.
Friihftnckzimmer, siehe Sonntagsruhe.
Fuhrwerk, siehe Lohnfuhrwerk.
Fnhrwcrksbesitzer, siehe Kleinfnhrw erksbesitzer.
Fiinskirchen — Verpflegsgebüren für dessen öffent¬

liches Krankenhaus . IX , 88

G.
Gärtner — Grundverpachtnng an dieselben . . . . VIII , 81
Gast- und Schankgewerbe — Übersiedlung— Ein¬

vernahme des Bezirksausschusses . VII , 67
Gastwirte-Genossenschast, siehe Arbeitszeugnisse.
Gastwirtsgewerbe — Ersatzruhetag . IX, 88
Ganbh, siehe Gerüstklamm ern.
Gebäranstalt, siehe Verpflegstaxen.
Gebäude — deren Besteuerung nach dem Zinsertrag

(aus Grund der Bekenntnisse für zwei Jahre ) . VIII , 82
— städtische , siehe Blitzableiter.
Gebinde, siehe Bin de rar beiten.
Gebären, siehe Check.
— siehe Dienstboten.
— siehe G e n o ss en s ch aft s - C o mm i ssü r.
— siehe Mark tg ebüren.
— siehe Stiftungen.
— siehe Masserb ezugsgebüren.
— siehe Zehrgelder.
Gehilsenbersammlnngen, siehe Böh  m i sche S 'p r a ch e.
Geisteskranke — italienische — deren Beförderung

nach Italien . . H , 39

Geldstrafbeträge — deren Abfuhr.
Gemischtwarenhandel und Gemischtwarenverschleiß. .
Gemischtwarenverschleiß— siehe Sonntagsruhe.
Genossenschaften, siehe Arbeitsvermittlung.
Genoffenschafts-Commiffäre — deren Instruction . .
Genossenschasts-Commiffär— dessen Gebüren bei Inter¬

ventionen .

Genossenschastsstatnten— sind den Berichten an die
Statthalterei vorzulegen.

Genossenschastsverträge, siehe Erwerbsgenossen-
schäften.

Gerber, sieheM asch  in e n r i eme  n le  d er.
Geriistklammern— von Gauby — zulässig . . . .
Getränke, weinähnliche — Prüfung derselben, Ab¬

schreibung der Kosten hiefür.
Getreide und Mehl — dessen Verunreinigung durch

Mutterkorn.

Gewerbe, siehe Überstunden.
Gewerbestraferkenutnisse— deren Veröffentlichung un¬

statthaft .
Gisthandel.
Giftberkanf — Verzeichnis der hiezu berechtigten

Personen.
Gipssignren -Erzeuger — Austrägerscheine.
Gräber, siehe Einzel gr über.
Groß-Gnzersdorf — Abgrenzung des politischen Be¬

zirkes .
Groß-Jedlersdors — neue Gemeindevertretung. . .
Großmarkthalle— Hintanhaltung des Zwischenhandels

daselbst.
Grundgesetz, sieheN ei chsvertretung.
Grundstenercatnster— Sendungen an denselben . .
Grundverpachtung, siehe Gärtner.
Gürtler — Gewerbeabgrenzung.
Gnggittg, siehe Kinder.

I, 4
II , 19

IV , 41

I , 14

I . 7

XI , 111

XI , 108

III , 29

III , 29
X , 98

IV , 34
XI , 115

VIII , 78
IX , 90

IX , 90

III , 30

XI , 106

H
Haarfärbemittel — Regenerator von Kielhausen ver¬

boten . . . - .

Häugegeriiste, siehe Leiter.
— des Stiasny Josef.
— die K . Michna und I . Känzler ' schen zngelassen .
— die S . Blankenberg ' schen zugelassen.
Hafner — Gewerbeabgrenzung . - -
Halbzeug, siehe Papier.
Hallein — Errichtung der Bezirkshauptmannschaft .
Handfeuerwaffen — deren Erprobung.
— deutsche und belgische.
Handlungsreisende gehören zur Gremialkrankencassa

der Wiener Kaufmannschaft .

Handschuhmacher und Wirker— Abgrenzung der Ge-
werbebesngnisse derselben .

Hauptagentien der Versicherungsgesellschaften— deren
Besteuerung.

Hansierbesngnisse — Einschränkung der Ertheilung
derselben . .

V , 47

IX , 89
XI , 107
XI , 106
XI , 109

VIII , 78
IX , 85

I , 3

VIII , 73

VIII , 76

XI , 110

VIII , 77
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Hausierhandel — Certificate zum einstweiligen Betrieb
sind unstatthaft . VI , 57

— verboten in Innsbruck , Mitten , Hötting und Am-
bras -Pradl . III , 30

— siehe Blumen.
— dessen Verbot in und um Kikinda . X , 97
— verboten im Gebiete der Stadt Medgyes in Ungarn II , 21
— verboten in Prag . VII , 69

Hansierhandelverbot für Prag und Umgebung . . . IV , 39
— im Gebiete der Stadt Jäszbereny in Ungarn . . I . 6

Hauscanäle — deren Herstellung . VII , 65
Haus -, Zins - und Classeusteuer rücksichtlich der mit

Wien vereinigten Gemeinden . . . I , 14
Heiland Hermann , siehe Leiter.
Heilserum , siehe Diphtherie.
— siehe Infektionskrankheiten.

Heizanlagen in Schulgebäuden — Auszahlung von
Restforderungen für deren Herstellungen . . . VI , 62

Herde , siehe Kochherde.
Historische Denkmale — Conservatoren und Corre¬

spondenten für deren Erforschung und Er¬
haltung . IX , 89

Hochgnellenwasser — für Industrie und Bauzwecke
im XI . bis XIX . Bezirke . IV , 40

— für Ventilationsanlagen in den Bezirken XI bis
XIX . IX , 91

Holz , siehe Brennholz.
Hunde , siehe Bisswunde n.

Industrie , siehe H ochqu e l lenw as  s er.
Infanterie -Regiment Nr . 84 — Verlegung dessen

Ergänzungsbezirks - Commandos und Ersatz-
Bataillons -Cadres . VIII , 79

Infektionskrankheiten . V, 45

Inserate — Herausgabe in Buchform — das Ein¬
sammeln derselben gehört nicht zu den Privat¬
geschäftsvermittlungen . XI , 107

Instruction für Genossenschafts - Commissäre , siehe
G e n o s s e n f ch a s t s - C o m m i s s ä r e.

— siehe Kabellegungs - Aufseher.
Jntabnlation , siehe N e v ers i n t a b u l a t i o n.
Irrenanstalt , siehe Verpflegstaxen.
Israelitische Trauungen . VIII , 74
Italienische Geisteskranke, siehe Geisteskranke.

Jagdaufsichtsorgane — Qualifikation derselben . . . III , 26
Jagdpolizei — gegenüber aktiven Osficieren . . . . X , 98
Jalousien und Nonleanx — diesbezügliche Abgrenzung

der Gewerbebefngnisse der Tischler und Weber I , 3
Jedlersdorf , siehe Gr o ß - I e d ler s d o rf.

K
Kabellegungs -Aufseher — deren Instruction . . . XII , 123
Kanzler , siehe Häng eg  erliste.
Kanäle , siehe Hauscanäle.
Kanzleitazcn , polit . — deren Regelung . II , 23
Kastanienbratöfen — deren Aufstellung . VII , 71
Kierliug , siehe Kinder.
Kikinda , siehe Hausierhandel.
Kinder schulpflichtige, Verbot , dieselben ans der Wander¬

schaft mitzuführen . III , 27
— schwachsinnige — n .-ö. Landesanstalt für dieselben

in Kierling -Gugging . VII , 69
— unter 7 Jahre — deren Religion wird nicht ge¬

ändert durch die Confessionslosigkeits -Erklärung
der Eltern . IX , 86

Kis -Czell ' Kcmcnstalsa , siehe Krankenhaus.
Klcinsnhrwerksbesitzer — deren Besteuerung . . . . III , 29
Kleinverschleiß , siehe Detailhandel.
Klinkersteine — der Firma L. Roths  Söhne —

deren Zulassung für Pfeilermauerungen . . XII , 119
Kochherde in Wohnräumen . VIII , 77
Kost, siehe Zehrgelder.
Kosten , siehe Getränke.
Kostgelder , siehe Augenschein.
Krankenanstalten , Wiener , siehe Wasferbezugs-

g e b ü r e n.
Krankenhaus , öffentliches — in Feher -Gyarmat . . I , 3
— öffentliches — in Modos . XI , 108
— öffentliches — in Zsombolya . XI , 108
— öffentliches — in Kis -Czell -Kemenstalja in Ungarn X , 98
— siehe Ballführung.
— siehe Fiume.
— siehe Fünfkirchen.
— siehe Krems,  siehe St . Pölten.
— siehe Neuhäusel.
— siehe Stocke rau.
— siehe V e rp  f le  g s g eb  ü r en.
— siehe Verp fl e g s taxe.
Krankcncassa , siehe Betriebskrankenc assa.
Krankcncassenstatut , genossenschaftliches — Streichung

gesetzwidriger Bestimmungen in einem solchen . VII , 66
Krankenversicherung , siehe Feuerwehr.
— siehe Sparcassa.
— siehe Arbeiter.
Krankenversichcrnngspflicht von Gewerbennternehmun-

gen , die nicht auf Gewinn abzielen . XI , 105
Krems — Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen

Krankenhaus «: daselbst . I , 3
Kreuz , siehe Rothes Kreuz.
Kühn und Httltzsch, siehe Fleischwasser.
Knust , siehe historische Denkmale.

L.
Landesanstalt , siehe Kinder.
Landesbank , siehe Eisenbahn Schuldscheine.



Landesordnnng für Niederösterreich — deren Ab¬
änderung . IX,

Landesnmlagen — Ausweise . II,
Landsturm , siehe Pferde - Assentpläne.
Landstnrmpflichtigc — geisteskranke, deren Löschung . XI,
— deren Meldungen auf österr .-Ungar . Schissen . . XI,
— deren Meldepflicht . VII,
— eingeschifste — deren Meldung bei Seereisen . . I,
Landftnrmsachen — Einsendungstermin für Eingaben I,
Landtagswahlordmmg für Niederösterreich — Ab¬

änderung . IX,
Landwirtschaftliche Vereine — siehe Subventionen.
Lebensbestätignngen in Ungarn . I,
Lederfleisch — Hintanhaltung des Genusses desselben VI,
Legitimation , siehe Fahrpreisermäßigung.
Lehrerpensionssond , Wiener — Fälligkeitstermine . . III,
Lehrstellen — Vereinfachung des Besetzungsmodus . VII,
Leiter — Consolgerüst System Hermann Heiland . . IX,
Leitungen , siche Telephon.
Licitation , siehe Thiere.
Lieferungen , siehe Arbeiten.
Linienverzehrnngssteuer , siehe Verzehrungssteuer.
Link Anton , siehe Dachdecker.
Lokalitäten der Volks - und Bürgerschulen — deren

Überlassung an Private und Körperschaften . XI,
Löfsler ' scher Mänsebacillns , siehe Mäusebacillus.
Lohnabzüge — ungerechtfertigte seitens unsallver-

sicherungspflichtiger Unternehmer . . . . . . VI,
Lohnsnhrwerk — dessen gewerbepolizeiliche Regelung V,
— freies — zu dessen Regelung . VIII,

Ludwig Franz , siehe Decken.

M.

Maß , metrisches , siehe Brennholz.
Miihrisch -Bndwitz — neue Bezirkshauptmannschaft . IX,
Mänsebacillns , Löfsler' scher — Bezug desselben . . . I,
Marktgcbüren -Tarif der Stadt Wien . . . IV , 40 ; VlII,
Marktstandsgelder — deren Verpachtung nicht ein¬

kommensteuerpflichtig . V,
Maschinen — n.-ö. Landes -Fachschule in Wr .-Neustadt

rucksichtlich des Einjährig -Freiwilligendienstes IV,
Maschinenriemenleder — zu deren Zurichtung sind

außer den Maschinen - Treibriemen - Erzeugern
auch Gerber berechtigt . VII,

Maßnahmen , siehe Thierseuchen.
Massage . . II,
Materiale , altes — dessen Verkauf . VIII,
Matrikenansziige — deren Austausch zwischen Ungarn

und den im Reichsrathe vertretenen Königreichen
und Ländern . VIII , 79 ; XI,

Mehl , siehe Getreide.
Meldepflicht , siehe Landsturm.
Meldung , siehe L a n d stn r m p f l i cht i g e.
Melk — Errichtung der Bezirkshanptmannschaft . . VIII,

Melnhof -Mahr , siehe Stnccatorplat ten.
Metalldrechslcr , siehe Silberblech.
Michna , siehe Häng eg  erliste.
Mietzins , siehe Umlagen.
Mietzinskrenzer -Umlage — deren Vorzugsrecht bei

executiv versteigerten Realitäten . I , I

Milch -Vertrieb und -Gewinnung — Hintanhaltung
von Übelständen . XI , 108

Militärtaxe , siehe Superarbitrierte.
Minas Geraös , siehe Auswanderung.
Modos , siehe Krankenhaus.
Mödling — Errichtung einer Bezirkshanptmannschaft

daselbst . XI , 111

Monturen , siehe F eu e rw e h r m o n t u r e n.
Mutterkorn , siehe Getreide.

N.

Nenhäusel — öffentliches Krankenhaus daselbst . . . IV , 38
Nennkirchen — öffentliches Krankenhaus . IX , 91
Neusatz — das Krankenhaus daselbst ein Privatspital II , 20
Niveanx , siehe Baulinien.
— siehe S traß en - Nive aux.
Normalwasser — dessen Bezug . VI , 62

O.
Ossertansschreibnngcn — Berechnung der Vadien . . XI , 115
— Termin hiesür . XII , 123
Ossiciere , siehe Iagdpolizei.
— siehe Trauungen.

P
Pachtung , siehe Gärtner.
Papier - und Halbzeugsabrication . VI , 58
Pass , siehe Türkei.
Passagestörnngen — Maßregeln dagegen . XI , 108
Pension , siehe Lehrerpensionssond.
Personal , siehe Arbeiter.
Psaidler und Wirkwaren -Erzenger — deren Gewerbe¬

befugnisse . I,
Pfandrecht , mehrfaches , grundbücherliches , ans derselben

Realität für einen  Stenerrückstand — dessen
Hinanhaltung . ^ ^

Pfandrechts - Einverleibnngsgebnren für Communal-
beiträge . ^ I , 58

Pfandweise Sicherstellung , siehe Unfallversiche¬
rung  s b e i t r ü g e.

Pfeilermanern , siehe Klinkersteiue.
Pserde -Asseutpläne für Landsturm . I , 6
Pferdehändler und -Mäkler — deren Evidenzhaltung X, 100
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Pfllillzellselldmlgell . XII . 119
Pharmacentcn-Hilfspcrsonale . IX. 86
Photographen — deren Sonntagsruhe . IV, 35
Photographisches Gewerbe — dessen Evidenz . . . VI , 62
Piuselmncher-Gcwerbe . XII, 118
Podgorze — Errichtung der Bezirkshauptmannschaft VIII, 79
Poliklinik — Übereinkommen mit derselben wegen Ver-

pslegskostenzahlung aus der Dienstbotenkranken-
cassa . II , 23

Posamentierergewerbe-Abgrenzung . XI, 106
— siehe Fransenknüpfer.
Prägepressen mit Handbetrieb für Aufschriften ans

Bändern , Hntfutter , Kranzschleifen und Ge-
schästs -Etiquetten — ein freies Gewerbe . . VIII , 78

Prag , siehe Hausierhandel.
Praxis , siehe Ärztliche Praxis.
Privateigenthnm der Gemeinde Wien . X, 99
Probcdienstzeit — deren Anrechnung bei den provi¬

sorischen Executionsamts -Accessisten . VIl , 69
Progressiv siehe Sprengmittel.
Protokollierung der Geschäftsstücke der Magistrats-

direction . X , 100
Processangelegcnheiten — deren Durchführung durch

Magistratsbeamte . IX , 91
Prüfung, siehe Bauführung.
— siehe Getränke.
Prüsungstaxe für Ban-, Maurer-, Steinmetz-, Zimmer-

und Brunnenmeister — deren Rückerstattung
bei Rücktritt . . . - . 11, 21

Publication, siehe Gewerbestraferkenntnisse.
Pnnziernng, siehe Doublöwaren.

Q.
Qttinqttennal- und Triennalzulagcn — deren Compen-

sation mit Bezugsergänzungszulagen . . . . I , 14
Quittungen, siehe Subventionen.

R.

Raten, siehe Strafbeträge.
Ratengeschäfte . V, 51
Rauchfangkchrungen— Controlbücher hiefür . . . . IV , 43
Rauchfangkehrer— Gewerbeabgrenzung. XI, 109
Rauchverbot in den städtischen Cassenämtern. . . . IX , 92
Neben für von der Reblaus insicierte Gebiete von

Niederösterreich . VIII , 79

Reblaus — Sicherstellung unverzinslicher öffentlicher
Darlehen — bei Weingärten -Zerstörungen . . VI , 54

Reblausbekämpsnng.VII , 67
Rcblansverbreitnng — deren Hintanhaltung . . . . I , 2
Rechtsmittel respective Necnrse gegen Verfügungen

politischer Behörden . VII , 71
Rccnrse, siehe Rechtsmittel.

Regenerator, siehe Haarfärbemittel.
Registrierung, siehe Er  w er  b s g e n o ss en  s chas t en.
Ncichsrathswahlordttnng — Abänderung derselben. . X, 100
Neichsvcrtrctung — Grundgesetz über dieselbe— Ab¬

änderung . X , 100
Religion, siehe Kinder.
Reparatur und Erhaltung städtischer Objecte . . . . VIII , 81
Reparatur , siehe Telephon.
Neversintabulation bei Herstellungen im Straßen¬

grunde — Umgangnahme davon . IV , 41

Revier, siehe Fischereirevier.
Riemen, siehe Maschinenriemenleder.
Nokitzan — Errichtung der Bezirkshauptmannschaft. VIII, 78
Roths Söhne, siehe Kli nker stein  e.
Rothes Kreuz — Missbränche mit dem Namen und

Abzeichen desselben . III , 28

Rouleanx, siehe Jalousien.
Nnbenkäser, siehe Schweinfnrtergrü  n.
Niittgcr, siehe Dachdeckung.
Ruhetage, sieheG a stw i rts g ew erb e.
Russischer Generalkonsul, kaiserlicher— Ernennung

eines solchen in Wien . VIII , 75

S.
Sänerling -Essenz — des Karl Philipp Pollak in

Prag — verboten . I , 7
Salzburg — Theilung des politischen Bezirkes (Um¬

gebung ) . . VIII , 78
Sammlungen, öffentliche I, 13; II, 22 ; III , 31;

IV , 39 ; V , 49 ; VII , 69 ; X , 98 ; XI , 111 , XII , 121
Sanitäre Erfordernisse, siehe Bauprojecte.
Sanitätsdienst — Regelung desselben bei den Bezirks¬

hauptmannschaften und bei den politischen
Landesstellen . I , 15

Schankgewcrbe, siehe Gastgewerbe.
Schlachthäuser — in dieselben zugewiesene Fleisch¬

hauer . IX , 92
Schleppschiffe, siehe Donaucanal.
Schöpfwerke, städtische, für Straßenbespritznng und

Feuerlöschzwecke — Aufseher . XI , 114
Schule, siehe Locali täten.
Schulaufsicht. V, 50
Schulbauten . V, 49
Schulbciträge — deren Einbringung von Verlassen-

schaften . . X , 97
Schnlinspectionsbezirle . ix . 90
Schutz, siehe Dachdecker.
— siehe Vogelschutz.
Schweinefleisch, frisches — dürfen Selcher nicht aus¬

schroten . i , i
Schweinfnrtergrün zur Vertilgung des Rübenkäfers

verboten . X , 97
Seereisen, siehe Landstnrmpflichtige.
Seidenadjustierer, siehe Fransen kn üpfer.
Selcher, siehe Schweinefleisch -Ausschrotung.
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Serbisches Generalconsulat — Ernennung eines
Honorarconsuls bei demselben — in Wien . . IX , 86

Seuchen Verschleppungen durch Versteigerung sanierter
Thiere — deren Hintanhaltung . XI , 105

Seuchen , siehe Thierseuchen.
Sicherstellung , siehe U u f a ll Versicherungs¬

beiträge.
Silberblech , echtes — Druck- und Dreharbeiten durch

die Metalldrechsler . III , 30
Sodawasser -Erzenger — deren Sonntagsruhe III , 29 ; VIII , 80
Sonn - und Feiertagsruhe . . VI , 59
Sonntagsruhe bei einem Gemischtwaren -Verschleiß im

Vereine mit einem Schank - und Gastgewerbe III , 26
— siehe Blumen.
— siehe Photographen.
— siehe Sodawasser - Erzeuger.
— Übertretungen gegen diese . . . t . VIII , 74
Sparcassa , I . österr . in Wien , Krankenversicherungs-

Pflicht des Personales derselben . . . . . . IV , 33
Sparcassabiicher , siehe V inculierun  g.
Spiritnssabrikanten , siehe Binderarbeiten.
Spital , siehe Fiume.
— siehe Krankenhaus.
— siehe Fünfkirchen.
— siehe Neu Häusel.
— siehe Stockerau.
— siehe Verpfleg sgebüren.
—  siehe Ver Pflegstaxe.
Spitäler , siehe W a s s e r b e z u gs g e b Lire n.
Sprengmittel „Progressit " . VII , 67
Sprengmittelberkehr — dessen Überwachung . . . . VI , 60
Staatliche Betriebe , siehe Unfallversicherung.
Staatsbahn -Direction . IX , 90
Stadtbahn — Strecke Hütteldorf —Hietzing , Bau-

bewilligung . VI , 53
Stallungen — deren Ventilierungen . I , 5
Statistik , siehe  Strikes.
Statthalter , n .-ö . — dessen Stellvertreter . I , 14
Statut , siehe E is e n b a h n ve rw a l tu n g.
— siehe Feuerwehr.
Staub — Hintanhaltung von Belästigungen bei Bau¬

arbeiten . VIII , 81

Steinblattern -Todesfälle — Amtshandlungen hiebei . IV , 39
Stellvertreter , siehe Statthalter.
Stempel , siehe Stiftungen.
Stempelpflicht , siehe Subventionen.
Stempelung , siehe Wasserverbrauchsmesse  r.
Steueramt in Ried (Tirol ) . I , 6
Steuern , siehe Check.
Stenerrückstand , siehe Pfandrecht.
Sticgcnstufenmateriale .IX , 87;  X , 98
Stiftungen und Widmungen anlässlich des 50jährigen

Negierungsjubiläums — stempel - und ge-
bürenfrei . VII , 71

Stistungsvermögen — Einantwortung desselben . . I , 2
Stockeran , siehe Verpflegs taxe.
— Erhöhung der Verpflegstaxen im dortigen allge-

gemeinen öffentlichen Krankenhause . IV , 35

St . Pölten — Kaiser Franz Joses -Spital , dessen Ver¬
pflegstaxen . V , 49

— Verpflegstaxe im Kaiser Franz Josef - Spitale
daselbst . I , 5

Strasamtshandlungen , siehe Unfallversicherung.
Strasbeträge , siehe  Geldstraf b eträge.
— Ratenzahlungen . VIII . 78
Strascrkenntnisse , siehe Gew erbest ras erkenntnisse.
Straferkenntnis -Citiernng , siehe Amtsblatt.
Strafgelder von ungarischen Staatsbürgern (auf Grund

des Wehrgesetzes ) — Abfuhr derselben . I , 2 ; XII , 124

— Abfuhr derselben (Wehrgesetz ) . XI , 111
Straßenbespritzung , siehe Schöpfwerke.
Straßengrund , siehe R ev ers intabulati  on.
Straßcnniveanx — provisorische . IV , 43
Strikes — deren Statistik . II , 19 ; VIII , 80
Strzyzow — Errichtung der Bezirkshauptmannschaft VIII , 79
Stuccatorplatten — die freiherrlich Mayr - Meln-

hof ' schen , IX , 88

Stufen , siehe Stic gen stufen.
Subventionen .VII , 70
— des Staates an landwirtschaftliche Vereine , Quittungen

hierüber unterliegen der Stempelpflicht . . . IV , 36

Snmmarien , siehe Pferde - Assentpläne.
Superarbitrierte — Militärtax -Ausweise für dieselben III , 31
Szoluok — öffentliches Krankenhaus . V, 48

T.
Taggelder — deren Auszahlung an die städtischen

Diurnisten . II , 23

Tara -Tabelle , siehe Verzehrungssteuer - Tarif.
Taxen , siehe Zehrgelder.
Telegraph , siehe Telephon.
Telephon - und Telegraphenleitungen - - Reparatur¬

arbeiten an denselben . IV , 37

Terminacten — deren Vorlage . VI , 62
Theersarben — giftfreie . II , 21
Thiere — für verfallen erklärte , deren Versteigerung IV , 37
— saisierte , siehe Seuchen.
Thiersenchen , siehe Entschädigung.
— Sperrmaßnahmen gegen Einschleppung . . . . V , 47
Thiersenchensonds Umlagen . V, 49
Tischler , siehe Jalousien.
Tischnowitz — neue Bezirkshanptmannschaft . . . IX , 90
Todesfälle , siehe Steinblattern.
Tramway — Sommerfahrordnung — Verwaltnngs-

gerichtshof -Entscheidung vom 14 . Jänner 1896 IV , 33

Transvaal — Hintauhaltung der Auswanderung
dahin . X , 98

Trauungen — israelitische . - - . .VIII,  74
— von Officieren des Ruhestandes . XII , 119
Triennalznlagen , siehe Quingnenn alzulagen.
Troppan (Umgebung ) — Theilung des politischen

Bezirkes . VIII , 79



Trödler — Eintragung von Collectiveinkänsen in dir
Geschäftsbücher derselben .XI,

Türkei — Pässe zur Reise dahin . III,
Tulln — Vereinigung der dortigen Bezirkskrankencassa

mit der in Wien . III,

n.
Übersetzungen von Acten — deren Entlohnung . . II,
— von Schriftstücken für den diplomatischen Verkehr I,
Übersiedlung, siehe Gast - und Schankgewerbe.
Überstunden im gewerblichen Betriebe . II,
Umlage, siehe Mietzinskrenzer.
Umlagen, siehe Thiersenchenfond.
UmlagenZinskrenzer — deren Vorzugsrecht bei Exe¬

mtionen . IV,

Unentbehrlichkeits-Zeugnisse (Wehrvorschriften) . . . VIII,
Unsnllserhebungen .III,
— Beschleunigung des Strafverfahrens . XI,
Uufallsversicheruug, siehe Lohn  a b zü g e.
— siehe Arbeiter.
— Strafamtshnndlnngen gegen Leiter staatlicher Be¬

triebe , wegen dieser . VIII,

Ulifattversichcrungsbeiträge, rückständige— deren
pfandweise Sicherstellung . III,

Ungarn, siehe Eheschließung.
— deren Eheschließungen im Auslande . VI,
— siehe Lebensbestätigung.
— siehe Strafgelder.
— siehe Verpflegsgebüren.
Urlaubsregelnug der städtischen Beamten . . . . VII,

Vadicn, siehe Offertausschreibnngen.
Vcutilatiousanlagen, siehe H ochqnellenwasser.
Ventiliernngttt, siehe Stallungen.
Vereine (nach dem Gesetze vom 15. November 1867,

N . G .-Bl . Nr . 134 ) . 1,
— siehe landwirtschaftliche Vereine.

Verkehr, siehe Passage.
Verkehrsaulageil in Wien . VI,
Verlasscuschaft, siehe Schnlbeiträg e.
Veröffentlichung, siehe Gewerb estraf erkenn  t-

nisse.
Verpachtung, siehe Gärtner.
Verpflegsgebüren, siehe Fü nfki  r chen.
— tägliche, pro 1896 — für die öffentlichen Heil¬

anstalten in Ungarn . V,

Verpflcgskosten, siehe Fiume.
— siehe Krems.
— siehe Stocke ran.

Verpflegstazc — deren Erhöhung im öffentlichen
Krankenhanse in Stockeran . II,

Verpslcgstazeu der tt .-ö. Gebar - und Fmdelanstalt
und Irrenanstalt in den Jahren 1895 und 1896 VI , 59

— in den allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten in
Niederösterreich . II , 22

— siehe Baden,  siehe St . Pölten.
Verschleiß, siehe Detailhandel.
Versteigerung, siehe Thiere.
Verzehrttligsstenertarif, Wiener — Abänderung der

Tara -Tabelle . vi 62
Verzugszinsen , siehe Wass ergebüren.
Vinkulierung von Sparcassabüchern . n i«

Vogelschutz . . viP 68
Vollmachtsdocnmente— Anschluss derselben an die Acten VIII, 81
Vorurteil — deren Vorlage bei Berichten an die Statt¬

holterei . v , 45
Vororte, sieheH a n s-, Z ins - n n d C l assen  st eue  r.
Vorzugsrecht, siehe Mietzinsumlage.
— siehe Umlagen.

W.
Wändeherstellttttgen, siehe De Brüh n'scheM assa.
Waffen, siehe  Handfeuerwaffen.
— siehe  Dienstwaffen.
Waffcnpatcut — Vollzugsvorschrist— Abänderung . XI, 109
Wagstadt in Schlesien— Errichtung der Bezirkshaupt-

mannschaft . VIII , 79
Wahlordnung, siehe  Reichsrathswahl 0 rd n u n g.
Wanderschaft, siehe  Kinder.
Wasser, siehe  H 0 chqnellenwa sse r.
— siehe Normalwasser.
Wasserbezngsgebnrcnfür die Wiener k. k. Kranken¬

anstalten . n 91
Wassergcbnreu— Nichtanrechnnng von Verzugszinsen

bei verspäteten Zahlungen der k. k. Dicasterial-
gebände -Direction und des k. k. Hofärars . . VI , 62

Wasserrechtsvcrhandlnngen- Einladung des Corps-
commandos hiezu . iv Z8

Wasscrbcrbranchslnesser- deren Aichnng und Stempe¬
lung . I , 8

Weber, siehe Jalousien.
Wehrgesetz, siehe Strafgelder.
Wehrvorschriften- Abänderung . . . . III , 30 ; VI, 61
— Abänderungen . ^ 4 ^
Weine, siehe Dessertweine.
Weingärten, siehe Reblaus.
Weinstube, siehe Sonntagsruhe.
Wcinhändler, siehe Bi nderarb eiten.
Weißwasser, sicheF 0 r st l e h r a n sta l t.
Widinnngskarten von landstnrmpflichtigen Eisenbahn¬

bediensteten . v 46
Wienflnss, siehe Fischerei.
Winkelschreibcrci- deren Hintanhaltnng . IV, 37
Wirker, siehe Hand  s chu h ma cher.
Wirtschafts-, siehe Erw crb s g en 0sse n scha ft en.
Wirkwaren-Erzenger, siehe Pfaidler.
Woll-Adjnstierer, siehe Fr an sen kn üp f er.
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Z
Zahntechniker— deren Überwachung des Betriebes.
Zehrgelder— Kost- und Augenscheinsgelder der städti¬

schen Beamten.
— siehe Augenschein.

Zeugnis, stehe Wehrvorschriften.
Ziegel, siehe Decken.

III, 28 Zinskrenzer, siehe Umlagen.
Zsombolya, siehe Krankenhaus.

IV, 43 Zwischenhandel, siehe Großmarkthalle.

(Jede der in diesem Jahre ausgegebenen XU Nummern der „Verordnungen rc." enthält ein Verzeichnis der im Reichs- und Landesgesetzblattefür
Österreich unter der Knns jeweilig erschienenen Gesetze und Verordnungen.)

Herausgeber: Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Rcdacteur: Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Radler.
Papier aus der k. k. priv. Pittener Papierfabrik . - I . B . Wallishauffer ' s k. u. k- Hof-Luchdruckerei, Wien.
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Geseke, Venirimnmirn und Enifcheidmiiien,
sowie

NorimtivbcstimimiiiM des Gemciuderathcs, Stadtrathes und des Mügistmtes
i» ZNjielegriilirürii der GemrinSieiirrmllltmiN und Wlitischrii AiutLlHrmig.

Inhalt:

I . Gesetze , Verordnungen und Entscheidungen:

1. Vorzugsrecht der Mietzinskrcuzer -Umlage bei execntiv versteigerten
Realitäten.

2 . Selchwaren -Verschleißcr sind zur Ausschrotuug und zum Verkaufe von
frischem Schweiufleische nicht berechtigt.

3 . Bezug des Löffler'schen Mänsebacillns.
4 . Abgabe von Diphtherieheilserum.
5. Einantwortung von Stiftungsvermögen.
6. Abfuhr der auf Grund des Wehrgesetzes von ungarischen Staatsbürgern

eingehobenen Strafgelder.
7. Meldung der mit Seereisebewilligungen versehenen eingeschifften land-

sturmpflichtigen Personen.
8. Gewerbebefugnisse der Wirkwaren -Erzeuger und Pfaidler.
9 . Maßnahmen zur Hintanhaltung der Reblansverbreitung.

10 . Deutsche und belgische Handfeuerwaffen.
11. Abgrenzung der Gewerbebefugniffe der Tischler und der Weber , betreffend

die Jalousien - und Rouleaux -Erzeugung.
12. Öffentliches Krankenhaus in Feher -Gyarmat.
13. Einsendnngstermin für Eingaben in Landsturmsachen.
14. Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Krems.
15 . Hintanhaltung einer mehrfachen gruudbücherlichen Eintragung des Pfand¬

rechtes für einen und denselben Stenerrückstand auf derselben Realität.
16 . RechtzeitigeVerständigung der Central -Commission für Kunst und historische

Denkmale von commissionellen Verhandlungen.
17 . Abfuhr der wegen unbefugten Gewerbebetriebes auferlegten Geldstraf¬

beträge.
18 . Lebensbestätigungen auf Quittungen der eine ständige oder zeitweilige

Versorgung aus den ungarischen Staats - oder sonstigen öffentlichen
Cassen theilhaften Parteien.

19. Gegen Straserkenntniffe wegen unbefugten Ausverkaufes können Be¬
schwerden an den Verwaltungsgerichtshof nicht eingebracht werden.

20 . Punziernngsämtliche Behandlung der sogenannten Doubls -Wareu.
21 . Verpflegstaxe im Kaiser Franz Josef -Spitale in St . Pölten.
22 . Ventilierung der Stallungen.
23 . Zulassung der De Bruyn 'schen Masse zur Herstellung von Wänden.
24 . Jnstruiernng der Verhandlnngsacteu über Ansprüche auf Entschädigung

nach dem Thierseuchengesetze.

I. VerordnumM und Entlchettnmge».
Z.

(Vorzugsrecht der Mietziuskreuzer Umlage bei exe¬
kutiv verfteigerteu Realitäten . )

Der k. k. oberste Gerichtshof hat laut Decret vom 31 . October 1894,
Z . 12796 , mit Aufhebung von zwei nutergerichtlichen Erledigungen im Revi-
sionsrecurswege entschieden, dass der Stadtgemeinde Prag in privilegierter
Rangordnung die von derselben augemeldeteu Mietzinskreuzer für das dritte
und vierte Quartal 1892 , das erste bis vierte Quartal 1893 und das erste
Quartal 1894 im Betrage von 787 fl. 7 kr. ans dem Meistbote Angewiesen
werden , weil die Gemeinde - Mietzinsumlagen als öffentliche Ab¬
gaben anznsehen sind und denselben als solchen sowohl nach dem
Hu sbeer ele vuw 16 . September  1025 , Z . 2132 J .-G .-S ., wie auch
nach Z 31 C.-O . die privilegierte Rangordnung vor allen Pfansd-
gläubigern gebürt,  somit die Nichtznweisuug der vom Prager Magistrate
augemeldeteu Mietzinsnmlagen per 787 fl. 7 kr. ans dem Meistbote gegen das
Gesetz verstößt und in dieser Richtung die beiden nutergerichtlichen Erledigungen
nach Zulass des etwa citicrten Hofdecretes abzuändern waren.

2 .
(Selchwaren - Verschleißer sind zur Ansschrotnng
und zum Verkaufe von frischem Schweinfleische nicht

berechtigt .)
Bei der am 10. Juli 1895 zur Strafregistcrpost Nr . 983 vor dem

magistratischen Bezirksamte für den III . Bezirk stattgefundenen Strafverhandlnng ,

25 . Befahrung des Wiener Donaucanales mit Schleppschiffen mittels
Pferdezug und Ruder.

26 . Berücksichtigung der Pferdeaffentpläne bei Verfassung der laut Z 5,
Punkt 7, lit . 6 der Landsturm -Meldevorschrift fälligen Summarien.

27 . Beilage von Drncksorten bei Borlage von Recursen an das Ackerban-
ministerium.

28 . Übersetzung von Urkunden und Schriftstücken für den diplomatischen Verkehr
29 . Verbot des Hausierhandels .'auf dem Gebiete der Stadt Jäszbereny in

Ungarn.
30 . Bezeichnung des Steueramtes in Nied in Tirol.
31 . Verbot der von der Firma Karl Philipp Pollak in Prag erzeugten

„Säuerling -Essenz" .
32 . Anschluss der Genoffeuschastsstatuten an die der Statthalterei vor¬

zulegenden Berichte.
33 . Zuweisung der Fransenknüpfer und der Woll - und Seidenadjnstierer

zur Genossenschaft der Posamentierer.
34 . Bildung von Vereinen , die den Bestimmungen des Gesetzes vom

15 . November 1867 , R .-G .-Bl . Nr . 134 , unterliegen.
35 . Behandlung von Fällen des Betriebes behördlich nicht genehmigter

Betriebsanlagen.
36 . Aichung und Stempelung von Wasierverbranchsmeffern.
37-. Errichtung eines Eisenbahnmiuisteriums.
38 . Öffentliche Sammlungen.

IS . Normativbestimmunge » . Magistrat:
39 . Citicrung des Amtsblattes der Stadt Wien bei Straferkenntuissen.
40 . Anbringung von Blitzableitern auf städtischen Gebäuden.
41 . Jnterventionsgebür für die magistratischen Genoffenschafts -Commiffäre.
42 . Anfall von Triennal - und Qninquennalzulagen in Fällen der Compen-

sation derselben mit bestehenden Bezugsergänzungszulagen.
LH . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen

Verwaltungsdienst:
48 . Stellvertretung des n .-ö. Statthalters.
44 . Übergangsbestimmungen für die Bemessung der Hauszins - und Hans-

claffensteuer in den mit Wien vereinigten Gemeinden und Gemeindetheilen.
45 . Regelung des Sanitä 'sdienstes bei den Bezirkshanptmannschaften und

den politischen Landesbehörden.
Verzeichnis der im Neichsg esetzblatte und im Landes gesetz¬

blatte für Österreich unter der Enns im Jahre 1895/9 6
publicierten Gesetze und Verordnungen.

wurde ein Selchwaren -Verschleißer wegen Übertretung der W 36 und 131
lit . ü der Gewerbeordnung , begangen durch Ansschrotung und Verkauf von
frischem Schweinfleische , zu einer Geldstrafe verurtheilt . Das Erkenntnis , gegen
welches ein Recurs eingebracht wurde , wurde seitens der k. k. n.-ö. Statthalterei
mit Entscheidung vom 31 . August 1895 zur Z . 79932 bestätigt . Die n .-ö.
Handels - und Gewerbekammer , welche seitens des amtshandeluden Bezirksamtes
um Abgabe eines Gutachtens ersucht wurde , hat laut Note vom 2 . Juli 1895,
Z . 4499 , unter anderem Nachstehendes mitgetheilt:

Die Kammer hält dafür , dass die Verkaufsbefugniffe eines „Selchwareu-
Verschleißers " nicht auch auf frisches  Schweiufleisch erstreckt werden können,
da nach dem Gesetze der Umfang des Gewerberechtes nach dem Inhalte des
Gewerbescheines zu benrtheilen ist (ß 86 Gewerbeordnung ), somit sim vor¬
liegenden Falle der Verkauf auf „ Selchwaren " beschränkt sein muss . Unter
Selchwaren können aber nicht alle jene ArtikelnZ'verstanden werden , welche der
Fleischselcher zu führen berechtigt ist — man 'müsste . daun von Selcherwaren
oder von F-Ieischselcherwaren sprechen — sondern nur geselchte  Waren,
worunter nach dem Sprachgebrauchs frisches  Schweinfleisch nicht gehört.

3.

(Bezug des Löffler schert Mäusebaeillus . )

Verordnung der Ministerien der Finanzen , desZJnnern und
des Handels vom 13 . Juli 1895 (R .-G .-Bl . Nr . >21 ) , betreffend
den Bezug des Löffler ' schen  Mänsebacillns ans dem Auslände -.

Ans Grund des Artikels VI des -Zollgesetzes vom 25/Mai 1882 wird
einvernehmlich mit den betheiligten königlich ungarischen Ministerien der Bezug
des „Löffler ' schen  Mänsebacillns " aus dem Anslande , dessen Culturen nach
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Nummer 64 des Zolltariscs zollfrei zu behandeln sind, an die Beibringung
einer besonderen Einfnhrsbewilligung der politischen Behörden I . Instanz geknüpft.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft.
*

Unter Bezugnahme auf diese Verordnung hat die k. k. n .-ö. Statthalterei
mit Erlass vom 27 . August 1895 , Z , 77649 (M .-Z . 160306 ), den Magistrat
auf diese Bestimmung ausdrücklich und mit dem Bemerken aufmerksam gemacht,
dass die Cnlturen des Löfflerffchen  Mäusebacillus sich mit Rücksicht auf die
Art ihrer Darstellung und Verwendung als Gifte im Sinne des Z 1, Post 7
der Ministerial -Verordnung vom 21 . April 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , darstellen
und dass der Magistrat , im Falle von Ansuchen um Erthciluug der Bezugs¬
bewilligung sich von der Vertrauenswürdigkeit des Bezugswerbers die Über¬
zeugung zu verschaffen und über die crtheilten Bewilligungen in gleicher Weise,
wie es ' hinsichtlich des Giftverkchres vorgeschrieben ist, genaue Vormerkungen
zu führen hat.

4 .

(Abgabe von Diphtherieheilseriim .)
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 2 . August 1895,

Z . 57525 ( aä M .-Z . 144837/VIII ) :
Mit Beziehung auf den h. o. Erlass vom 2. Juli 1895 , Z . 57525 *) ,

wird der Wiener Magistrat hiemit zur weiteren angemessenen Verlautbarung
verständigt , dass es der Leitung des in der k. k. Krankenanstalt Rudolf -Stiftung
und dem' k. k. Kaiser Franz Josef -Spitalc in Wien für Rechnung des Staates
eingerichteten Betriebes der Diphtherieheilserum -Gewinnnng gestattet wurde,
das in diesem Betriebe hergestellte Diphtherieheilserium nach Maßgabe des
Vorrathes und der Production einerseits und der Abgabe an Krankenanstalten
andererseits — wenn also der Vorrath steigt und die Bedürfnisse der Kranken¬
anstalten gesichert sind — fallweise und insbesondere bei epidemischem Vor¬
herrschen von Diphtherie an einem Orte auch an praktische Ärzte und Apo¬
theker zum bestimmten Preise von 1 fl. 40 kr. per Dosis abzugeben.

Die Abgabe des Serums ist also in Zukunft nicht mehr ausschließlich
an Behörden , Amtsorgane und Anstalten beschränkt.

Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 20 . August 1895,
Z . 76331 (aä M .-Z . 144837/VIII ) :

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
3 . August 1895 , Z . 22721 , anher eröffnet , dass das k. k. Handelsministerium
den über Ersuchen der im staatlichen Betriebe in der k. k. Krankenanstalt
Rudolf -Stiftung in Wien stehenden Anstalt zur Gewinnung von Diphtherie-
herfferum seitens der Ärzte zu erstattenden Meldungen über den therapeutischen
Erfolg des von dem Institute abgegebenen und bei der Behandlung der
Diphtherie verwendeten Heisernms die Portofreiheit  zugestanden hat.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den h. ä . Erlass vom
2. Jnli 1895 , Z . 57525 *), in Kenntnis gesetzt.

5 .

(Einantwortung vor » Stiftnngsvermögen .)
Das k. k. Oberlandesgericht Wien hat mit der Entscheidung vom 14. August

1894 , Z . 11599 , intimiert mit dem Laudesgerichtsbescheide vom 21 . August 1894,
Z . 71025 (M .-Z . 155116/1 ) , bezüglich der zu Erben eingesetzten Stiftungen
den Grundsatz aufgestellt , dass die Stiftung zufolge der testamentarischen An¬
ordnung des Erblassers ins Leben gerufen wurde und dass sie durch die von
der k. k. Finanzprocnratur namens dieser Stiftung eingebrachte Erbserklärung
den Charakter einer juristischen Person erhalten hat , daher auch Eigenthum
erwerben kann , und dass hiezu keineswegs das formelle Erfordernis der Aus-
ertigung des Stiftbriefes nothwendig ist, zumal Z 159 des kaiserlichen Patentes
vom 9 . August 1854 , Nr . 208 R .-G .-Bl . (Gesetz über das gerichtliche Ver¬
fahren in Nechtsangelegenheiten außer Streitsachen ), ausdrücklich verfügt , dass
die Ausfertigung des Stiftbriefes auch nach der Einantwortung der Verlassen-
schast erfolgen könne.

6 .
(Abfuhr drr auf Grund des Wehrgesetzes von
ungarischen Staatsbürgern eingehobenen Straf¬

gelder . )
Magistrntsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 10 . Sep¬

tember 1895 , Z . 164113/XVI , den magistratischen Bezirksämtern
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 4 . September
1895 , Z . 93468 , dem Magistrate eröffnet , dass es keinem Anstande unterliegt,
dass die nach Z 69 des Wehrgesetzes von ungarischen Staatsbürgern erlegten

Strafgelder im vollen Betrage an die k. k. n .-ö. Landeshauptcassa eingesendet
werden.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt mit Bezugnahme auf die
hierämtlichen Decrete vom 10 . September 1894 , M .-Z . 152914 (S . Amtsblatt
Nr . 87 sx 1894 , „Verordnungen rc." X, 14), und vom 16 . November 1894,
M .-Z . 190660 , zur Kenntnisnahme und Daruachachtung verständigt.

7 .
(Meldung der mit Seereisebewilligungen versehenen

eingeschissten landstnrmpslichtigen Personen .^
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat unterm 16 . September 1895,

Z . 86062 ( M .-Z . 170305/ .vVI ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei in Triest hat die Schwierigkeiten zur Kenntnis
des hohen k. k. Ministeriums für Laudesvertheidigung gebracht, welche sich im
Vorjahre bei den schriftlichen Meldungen der mit Seereisebewilligungen ver¬
sehenen eingeschissten landstnrmpslichtigen Personen infolge der Bestimmungen
des Z 5, Punkt 2, lit . ä der Verordnung des genannten hohen Ministeriums
vom 20 . August 1894 , Präs .-Nr . 1744 (R .-G .-Bl . llXV . Stück vom 31 . August
1894 , Nr . 182 ), betreffend die Meldepflicht von Landsturmpflichtigen , ergeben
haben.

Als solche Schwierigkeiten werden hervorgehoben : ungewöhnlich lange
Eiuschisfungsdauer , häufiger Wechsel der Einschiffungen durch die Melde¬
pflichtigen , die zumeist ungenügende Kenntnis dieses Wechsels durch die Laud-
sturm -Evidenzbchörden , die Unkenntnis des Schreibens bei dem größten Theile
dieser Seeleute , wodurch von dem Bortheile der schriftlichen Anmeldung nur
selten Gebrauch gemacht werden kann.

Um nun den mit Seercisebewilligungen versehenen , eingeschifften melde¬
pflichtigen Landsturmmännern die Abstattung der gesetzlichen Meldungen zu
erleichtern , hat das hohe k. k. Ministerium für Laudesvertheidigung mit dem
Erlasse vom 6. September 1895 , Nr . 19289/1998 , IV b ax 1895 zu gestatten
befunden , dass diese Personen die vorgeschriebene Meldung mündlich oder
schriftlich auch durch Verwandte , Angehörige oder Bevollmächtigte bei der
Gemeindevorstehung der Heimatsgemeinde bewirken können.

Durch diese Anordnung werden die Bestimmungen der ZZ 5, 7, 8 und 9
der vorerwähnten Verordnung nicht alteriert.

Hievon wird der Magistrat zur eigenen Kenntnisnahme und weiteren
Veranlassung verständigt.

8 .

(Gewerbebesttgriisse der Wirkwaren -Erzeuger und
Psaidler .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7 . October
1895 , Z . 85260 ( M .-Z . 184757/XVIII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 3 . Sep¬
tember 1895 , Z . 10717 , im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium
dem Recurse der Genossenschaft der Wirkwaren -Erzeuger in Wien gegen die
Statthalterei -Entscheidung vom 17 . September 1894 , Z . 68010 , nach welcher
sich dieselbe nicht veranlasst sah, über das Ansuchen dieser Genossenschaft um
Zuerkennung des Rechtes zum Handel mit den durch Psaidler hergestellten
Artikeln im Grunde des ß 36 , Alinea 2 , der Gewerbegesetznovelle vom 15 . März
1883 mit einer Entscheidung vorzugehen , keine Folge zu geben gefunden.

Diese Entscheidung stützt sich darauf , dass nach der bezogenen Gesetzes¬
bestimmung die politischen Behörden nur im Zweifel über den Umfang der
Befugnisse eines bestimmten Gewerbes zur Entscheidung berufen sind, diese
Voraussetzung jedoch im vorliegenden Falle nicht zutrifft , da die genannte
Genossenschaft selbst, zugibt , dass sie zur Begründung des gestellten Begehrens
auf eine bestehende Übung oder ein hergebrachtes Recht nicht hinzuweisen vermag,
dass vielmehr die angestrebte Berechtigung den Mitgliedern dieser Genossenschaft
niemals eingeränmt war.

Die Beilagen des Berichtes vom 6. April d. I ., Z . 220147 , folgen zurück.

s.
(Maßnahmen zur Hintanhaltnng der Neblans-

verbreitnng .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

11 . November 1895 , Z . 107164 ( M .-Z . 204107/95 ), dem Wiener
Magistrate Nachfolgendes eröffnet:

Aus dem Berichte über eine Wanderversammlnng des Vereines zum
Schutze des österreichischen Weinbaues hat die Statthalterei entnommen , dass
die Meinung verbreitet scheint, als ob durch die mit der h. o. Verordnung
vom 18 . Jnli 1895 , Z . 62480 , L.-G .- und V.-Bl . Nr . 36 , erfolgte Aufhebung
der h. o. Verordnung vom 16 . August 1883 , Z . 36294 , L.-G .- und V .-Bl.
Nr . 52 , über Beschränkungen im Verkehre mit Reben rc . der Rebenverkehr
vollständig freigegeben worden wäre.*) S . Amtsblatt Nr . 87 ex 1895 , „Verordnungen rc.", X, 2.
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Diese Auffassung ist eine gauz irrige , da durch letztere Verorduuug
lediglich Normen für den Verkehr mit Reben rc. aus den damaligen politischen
Bezirken Hernals , Korneuburg , Oberhollabrunn und Baden ertheilt worden sind
welche zur Zeit ihrer Aufhebung meist veraltet waren . Es ist aber selbst¬
verständlich , dass auch uach dieser Aufhcbuug alle jene gesetzlichen Verbote der
Ausfuhr von Neben , vonPflanzeu,Pflauzentheilen und anderen Gegenständen , die
als Träger der Reblaus bekannt sind, welche in Gemäßheit der l. und 4
des Gesetzes vom 3 . April 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 61, für bestimmte Örtlichkeiten
erlassen worden sind, weiter in Kraft bleiben , ebenso wie auch die Miutsterial-
Verordnungen vom 15. Juli 1882 , N .-G .-Bl . Nr . 107 ; vom 1. März 1890
R .-G .-Bl . Nr . 34 ; vom 16 . März 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 29 , und vom 6 .Juni,
1893 , R .-G .-Bl . Nr . 100 , betreffend das Verbot der Einfuhr von Reben und
Nebcnbestandtheilen aus dem Auslande und den Ländern der ungarischen Krone,
sowie die Bewilligung von Ausnahmen von den auf Grund des obigen Gesetzes
für bestimmte Gemeinden erlassenen Ausfuhrverboten nicht berührt werden.

(Deutsche und belgische Handfeuerwaffen . )
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 11 . No¬

vember 1895 , M .-Z . 155473/XV1I , Nachstehendes kundgemacht:
Im Hinblicke auf die bei einer in Gemäßheit der Ministerialverordnung

vom 9. November 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 184 , vorgenommenen Nachschau in
den Verkausslocalen und Warenlagern von Handfeuerwaffen -Erzeugern und
-Händlern in Betreff der Behandlung deutscher und belgischer Läufe gemachten
Wahrnehmungen hat sich das hohe k. k. Handelsministerium im Einvernehmen
mit dem hohen k. k. Ministerium des Innern veranlasst gefunden , mit Erlass
vom 18. Juli 1895 , Z . 23897 , Nachstehendes zu eröffnen:

1. Nachdem die deutschen Probezeichen den Stempeln der ans Grund
des Gesetzes vom 23 . Juni 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 89 , bestellten amtlichen
Probieranstalten nicht gleichgeachtet werden , sind die aus Deutschland stammenden
einfachen und doppelten Läuse im Sinne des 8 9 der „ Erprobuugsvorfchrist"
(Beilage 2 der Ministerialverordnung vom 9. November 1891) noch vor deren
Weiterbearbeitung — wenn thunlich mit Beschießschrauben versehen — einer
k. k. Probieraustalt zur vorgeschriebenen Erprobung zu übergeben.

Die aus Deutschland stammenden einfachen Läufe unterliegen hiebei der
ersten Probe , deutsche Doppelläufe aber der zweiten Probe ; solche deutsche
Doppelläufe , welche nicht auf beiden Läufen schon die erste österreichische oder
eine anerkannte gleichwertige , ausländische Länfemarke tragen , sind jedoch hin¬
sichtlich des noch nicht vorschriftsmäßig gestempelten Laufes , beziehungsweise
der noch nicht vorschriftsmäßig gestempelten Läuse, zuvor der ersten Beschuss¬
probe zu unterziehen.

2. Nachdem die Probezeichen von Lüttich zufolge der Ministerialverordnung
vom 9. November 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 184 (zu ß 1, Absatz 2), den öster¬
reichischen Stempeln gleichgeachtet werden , so können die aus Belgien stammenden

der Weiterverarbeitung hierzulande der zweiten Probe , wobei vorausgesetzt
wird , dass jeder Lauf die provisorische Lütticher Marke trägt ; gegentheiligen-
falles wären die noch ungestempelten Läufe zuvor noch der ersten Probe zu
unterziehen.

3. Nachdem sich in der Praxis mitunter die Nothwendigkeit herausstellt,
bei der Verarbeitung eines belgischen Laufes die schon darauf befindliche, in
Österreich anerkannte Marke zu entfernen , so wird gestattet, dass die k. k.
Probieranstalten über Ansuchen der Partei in solchen Fällen an einem geeigneten
Platze unter Beobachtung der bezüglichen hierzulande geltenden Normen als
Ersatz der zu entfernenden belgischen Marken den gleichwertigen österreichischen
Stempel gebürcnfrei ansschlagen . Um jedoch ersichtlich zu machen, dass der
fragliche Lauf hierzulande nicht wirklich geprobt wurde , sondern dass es sich
nur um einen Ersatz für den belgischen Probierstempel handelt , so wird dem
österreichischen Stempel das nachfolgend bezeichnet̂ seinerzeit den Vorraths¬
stempeln beigesetzte Zeichen beizuschlagen sein.

Es sind dies für die k. k. Probieranstalt in
1. Ferlach das Zeichen <A
2. Prag „ „ 4
3. Weipert „ „ f
4. Wien „ „

LI.

(Abgrenzung der Gewerbebefngniffe der Tischler und
der Weber , betreffend die Jalousien - und Nonleanx-

Erzengnng »)

Die k. k. n .- ö. Stattholterei hat mit Erlass vom 14 . No¬
vember 1895 , Z . 105469 (M .-Z . 205014/XVII ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei hat mit der bereits in Rechtskraft erwachsenen
Entscheidung vom 18 . April 1895 , Z . 94059 ox 1894 , über die von der
Wiener Tischlergeuosseuschast angeregte Frage , ob die Jalousien - und Nouleaux-
Erzenguug einen Bestaudtheil des handwerksmäßigen Tischlergewerbes bilde,

auf Grund des Z 36 , Alinea 2, des Gewerbegesetzes nach Anhörung der
u.-ö. Handels - und Gewerbekammer erkannt , dass die Herstellung von Jalousien
jeder Art und von Brettchen -Nonleaux nur den Tischlern zustehe, dagegen die
Herstellung von sogenannten Stäbchen -Roulcaux , bei welcher die losen Stäbe
von Webern mittels Aneinanderwebens zusammengefügt werden , einen
Bestandtheck der Weberei bilde, jedoch auch von Tischlern mit Zuhilfenahme
von Webern besorgt werden kann.

12 .

§Öffentliches Krankenhans in Jeher -Gyarmat . )
Das kön . uug . Ministerium des Innern hat mit Note vom

19 . November 1895 , Z . 99588 (M .-Z . 217872 ) , dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Es wird dienstfreundlich mitgetheilt , dass dem von den Gemeinden des
Bezirkes Feher -Gyarmat , Comitat Szatmar , erbauten Krankenhause in Feher-
Gyarmat vom 15 . November 1895 an der Charakter eines öffentlichen Spitales
verliehen und Pro 1895 und 1896 die Einhebung einer Verpflegsgebür von
66 kr. bewilligt wurde.

(Cinsendnttgstermin für Eingaben in Landsturm-
fachen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . No¬
vember 1895 , Z . 110340 ( M .-Z . 205584/XV1 ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidiguug hat mit dem Erlasse
vom 13. November 1895 , Z . 29111/2933 , dcu Eiuseudungstermin für die im
Z 14 der Verordnung des k. k. Ministeriums für Laudesvertheidigung vom
20 . August 1894 , Pr .-Nr . 1744 , bezüglich Durchführung des Gesetzes vom
10. Mai 1894 , betreffend die Meldepflicht der Laudsturmpflichtigen der im
Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder mit Ausnahme von Tirol und
Vorarlberg (Neichsgesetzblatt , I X̂V . Stück ox 1894 , Nr . 182 , und Verordnungs¬
blatt für die k. k. Landwehr Nr . 33 ox 1894 ) vorgeschriebeuen Eingaben,
und zwar:

n) die politischen Bezirksbehördcn bis zum 30 . November;
b ) die Landsturmbczirks -Commanden bis zum 10. December;
o) die Landwehr -Territorial -Commanden bis zum 20 . December zu erstrecken

gefunden.
Durch die vorstehende Verfügung , welche beim gedachten Paragraphe

vorzumerken ist, wird der Einsendungstermin für die in den HZ 5 und 9 der
vorerwähnten Verordnung angegebenen Eingaben nicht berührt.

14 .

(Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Kranken-
hanse in Krems .)

Die k. k. ii .-ö. Stntthalterei hat unterm 25 . November 1895,
Z . 92777 (M .-Z . 210909/XV1 ), Nachstehendes knndgemacht:

Der n .-ö. Landesausschuss hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö. Statl-
halterei dem allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Krems die Eiuhebung der
unterm 17 . Jänner 1894 , Z . 1593 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 3, bis 31 . December
1895 , auf 85 Kreuzer per Kopf und Tag erhöhten Verpflegsgebür , auf die
Dauer von zwei weiteren Jahren , d. i. bis zum 31 . December 1897 , bewilligt,
was hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

12 .

( .Hintarchaltuttg einer mehrfachen gründbücherlichen
Eitttragnng des Pfandrechtes für einen und denselben

Stenerrückstand auf derselben Realität . )
Die k. k. Finanz -Landesdirection hat mit Erlass vom 3 . De¬

cember 1895 , Z . 72985 (B .-A.-Z . 24582/XIX, ) dem magi¬
stratischen Bezirksamte für den XIX . Bezirk Nachstehendes
bekanntgegeben:

Das hohe k. k. Finanzministerium hat zufolge Erlasses vom 22 . November
1895 , Z . 51374 , wiederholt die Wahrnehmung gemacht, dass in Fällen , in
welchen es sich um die grundbücherliche Eintragung eines Steuerrückstandes
handelt , der zu einem schon auf derselben Realität sichergestellten Steuerrück¬
stande zugewachsen ist, nicht nur für den neuen zugewachsenen Nückstauds-
betrag , sondern für den ganzen Rückstand auf Grund des vom Steneramte
ausgestellten Ausweises das grundbücherliche Pfandrecht erwirkt wurde , so dass
thatsächlich ein Theil des Rückstandes auf derselben Realität doppelt ein¬
getragen ist.

Hiedurch können den Parteien überflüssige Kosten erwachsen und wird
auch der Überblick über den gründbücherlichen Lastenstand einer Realität verwirrt.
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Diese Unzukömmlichkeit wird vermieden , wenn die Tteuerämter bei jeder
Ausstellung eines Rückstandsansweises zum Zwecke der grnndbücherlichen Ein¬
tragung des Pfandrechtes durch Einsichtnahme in den Nealcxecntions -Cataster
genau feststellen, für welche Rückstände bereits das grnndbücherliche Pfandrecht
auf die betreffende Realität erwirkt wurde , und dann in den bezeichnten Rück¬
stands -Ausweis nur jene Stenerrückstände anfnehinen , welche seit der letzten
grnndbüchcrlichen Eintragung der Rückstände neu zugewachsen sind.

Hievon erfolgt die Verständigung mit dein Aufträge , das Geeignete zur
Hintanhaltnng der bezeichnten mehrfachen Eintragung des Pfandrechtes für
einen und denselben Rückstandsbetrag auf eine und dieselbe Realität vorznkehren.

rs.
(Rechtzeitige Verständigung der Geirtral -Cvmmisfiorr
fürKnnst und historische Denkmale von commissionellen

Verhandlungen .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Jndorsat -Erlass vom

5 . December 1895 , Z . 213685/XIV , nachfolgenden Erlass der
Statlhalterei vom 30 . November 1895 , Z . 107534 , den magi¬
stratischen Bezirksämtern zur Kenntnisnahme und Darnachachtung
übermittelt und hiebei auf seinen Erlass vom 6 . November 1895,
M .-D .-Z . 1633 (siehe Amtsblatt Nr . 96 ex 1895 „Verord¬
nungen re. " XI , 18 sptio -. 99s ) , mit welchem Anordnungen be¬
züglich der rechtzeitigen Ausfertigung und Zustellung von Ein¬
ladungen für die k. k. n .-ö. Statthalterei zu commissionellen
Verhandlungen getroffen wurden , Bezug genommen.

Es ist der Fall vorgekommen , dass die Central -Commission für Kunst
und historische Denkmale in Wien von der Abhaltung einer commissionellen
Verhandlung , welche für dieselbe von Interesse war , so spät verständigt wurde,
dass die Entsendung eines Vertreters derselben nicht mehr erfolgen konnte.

Der Magistrat wird anfgefordert , dafür L-orge zu tragen , dass die k. k.
Central -Commission für Kunst und historische Denkmale von der Abhaltung
derartiger Verhandlungen stets rechtzeitig in die Kenntnis gesetzt werde.

(Abfuhr der wegen unbefugten Gewerbebetriebes
aufer !egten Ge !dstra sb eträge . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat unterm 5 . December 1895,
Z . 109135 (M .-Z . 217856/XV1II ), nachstehende Entscheidung
getroffen:

Die k. k. Statlhalterei findet dem Recnrse der Wiener Bezirkskranken-
cassa gegen die Entscheidung des magistratischen Bezirksamtes Margarethen
vom 5 . Juli 1895 , Z . 33k , mit welcher der dem I . Z . wegen unbefugten
Betriebes des Manrergewerbes auferlegte Strafbetrag per 5 fl. dem Wiener
Versorgungsfonde zngewiesen wurde , Folge zu geben und diese Geldstrafe dem
Reservefonde der Wiener Bezirkskrankencassa znznweisen , und zwar in nach¬
stehender Erwägung:

1. Nach Z 151 der Gewerbeordnung fließen die auf Grund der Be¬
stimmungen derselben verhängten Geldstrafen , wenn der Straffällige zu einer
Genossenschaft oder Unterstützungscassa beitragspflichtig ist, in die bezügliche
Cassa , sonst in den Armenfond des Ortes , wo die Übertretung begangen wurde.

Das hohe k. k. Handelsministerium hat nun im Einvernehmen mit dem
hohen k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 28 . Juni 1889,
Z . 25900 (intimiert mit Statthalterei -Erlass vom 10. Juli l889 , Z . 40151)
ausgesprochen , dass zu den Nnterstntznngscassen des 8 151 G .-O . auch die
Bezirkskrankencassen zu zählen sind und dass sohin die nach der Gewerbe¬
ordnung verhängten Geldstrafen an die Bezirkskrankencassa zu fließen haben,
wenn der Straffällige zu dieser Cassa beitragspflichtig ist.

Es war sohin im vorliegenden Falle lediglich festznstellen, ob I . Z . zur
Wiener Bezirkskrankencassa beitragspflichtig war oder nicht, welche Frage
unbedingt bejaht werden muss.

2 . Es unterliegt ferner keinem Zweifel , dass zu den „sonstigen gewerbs¬
mäßig betriebenen Unternehmungen " des Z 1 des Krankenversichernngsgesetzes
die unbefugten Gewerbebetriebe zu zählen find , das sind solche Unternehmungen,
welche alle Kriterien eines gewerblichen Betriebes anfweiscn und nur mangels
der formellen Berechtigung des Gewerbetreibenden nicht unter die Gewerbe¬
ordnung fallen (Ämtl . Nachrichten IV , S . 656 und V, S . 790 ).

Beschäftigt ein solcher unbefugter Gewerbetreibender Hilfsarbeiter , so
unterliegen dieselben, insofern sie nicht anderweitig in gesetzlicher Weise für
den Krankheitsfall versichert sind, ex der Krankenversicherung durch die
Bezirkskrankencassa und ist der Arbeitgeber rücksichtlich dieser Personen der
betreffenden Bezirkskrankencassa gegenüber beitragspflichtig ohne Rücksicht
darauf , ob dieselben bei der Cassa angemeldet wurden oder nicht.

3 . Die Zuweisung des Strafbetrages an den allgemeinen Versorgungs¬
fond wäre nur dann gerechtfertigt , wenn der Straffällige kein bei der Bezirks¬
krankencassa versichernngspflichliges Hilfspersonale beschäftigen würde.

Die Beilagen des Berichtes vom 9. November 1895 , Z . 187432 , folgen
mit dem Aufträge zurück, hievon das magistratische Bezirksamt Margarethen
und die Wiener Bezirkskrankencassa zu verständigen und wegen Übermittlung
des obigen Strafbetrages Per 5 fl. an die Wiener Bezirkskrankencassa die
Veranlassung zu treffen. L8.
(Lebensbestätigungeu ans Quittungen der eine ftäudige
oder zeitweilige Versorgung aus den ungarischen
Staats - oder sonstigen öffentlichen Gassen theilhasteu

Parteien . )
Der Wiener Magistrat hat unterm 6 . December 1895,

M .-Z . 202373 , sämmtlichen Bezirksvorstehern nachstehende mit
Note des königl . Ungar . Ministeriums des Innern vom 13 . No¬
vember 1895 , Z . 2975 , in Abschrift anhergelangte Verordnung
dieser Behörde intimiert:

^ 81418 Königl . ungar . Ministerium des Innern.
VlCV

Verordnung,
betreffend die Bestätigung des Jmlebenbcfindens und der hiemit im Zusammen¬

hänge stehenden sonstigen Umstände.
Die Bestätigung des Jmlebenbesindens der einer ständigen oder zeit¬

weiligen Versorgung (Pension , Gnadengabe , Erziehnngsbeitrag ) ans den Staats¬
oder sonstigen öffentlichen Cassen theilhaften Parteien des Witwenstandcs , der
einer derartigen Versorgung theilhaften Witwen und des unversorgten Standes
von Waisen auf den Quittungen der betreffenden Versorgung theilhaften , ist
vom 1. October 1895 angefangen ausschließliche Pflicht der Gemeinde¬
vorstehungen.

Unter Gemeindevorstehungen sind zu verstehen : in der Haupt - und
Residenzstadt die Bezirksvorstehcr , in Fiume , in den mit Muncipalrecht
bekleideten Städten und in den Städten mit geregeltem Magistrat der Bürger¬
meister, in Großgemcinden der Richter gemeinschaftlich mit dein Notär , in
Kleingemeinden der Richter gemeinschaftlich mit dem Kreisnotär.

Die Bestätigung der obbezeichneten Umstände auf der Quittung erfolgt
mittels Beisetzung und Unterfertigung der betreffenden Clansel und der Bei-
drücknng des Amtssiegels . Die Clansel ist am einfachsten wie folgt zu testieren:
Ich bestätige (Wir bestätigen ) das Jmlebenbefinden des Quittierenden (den
Witwenstand und das stmlebenbesinden der quittierenden Witwe , den unversorgten
Stand und das Jmlebenbefinden der Waise).

Für derartige Bestätigungen darf keine Gebür eingehoben
welchen Fällen die Waisen als versorgt zu betrachten sind, sind diesbezüglich
bei zurnckgelusseNen Waisen von Staatsbeamten , Unleebeamten und Diene »n
die Bestimmungen des Ges.-Artikels XI , 1885 , § 50 , Punkt 3, bei Waisen
von Militärpersonen aber die Bestimmungen des Ges.-Artikels XX , 1887 , Z 13,
vor Augen zu halten . In jenem Falle aber , wenn die Waise keinen Erziehungs¬
beitrag , sondern eine Gnadengabe bezieht, ist dieselbe als unversorgt nur dann
zu betrachten , wenn kein einziger der im Paragraphen des zuletzt bezogenen
Gesetzes anfgezählten Fälle obwaltet.

Ich fordere das Mnnicipium auf , diese meine Verordnung den gesammten
Gemeindevorstehungen behufs strenger Darnachachtung unverzüglich mitzntheilen
und im Interesse der Orientierung der einer Versorgung theilhaften Parteien
auf dem Gebiete des Mnnicipinms in der ausgedehntesten Weise zu verlantbarcn.

Budapest,  18 . September 1895 . .
Für den Munster:

Ignatz Szell'  in . x>.,
Staatssecretär.

werden . In

(Gegen Straferkemrtttisse wegen unbefugten Aus¬
verkaufes können Beschwerden an den Verwaltnngs-

gerichtshof nicht Angebracht werden . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . De¬

cember 1895 , Z . 94177 (B .-A.-Z . 61788/XVI ) , dem magistratischen
Bezirksamte für den XVI . Bezirk Nachstehendes bekanntgegeben:

Mit dem Erlasse vom 16 . September 1895 , Z . 3640 , hat der hohe
k. k. Verwaltnngsgerichtshof eröffnet , dass die sud praes . 23 . Juii 1895 dort-
gerichts eingebrachte Beschwerde des L. M . gegen die h. ä. Entscheidung vom
9. Juli 1895 , Z . 64515 , betreffend dessen Abstrafung wegen Übertretung des
Z 6 des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 26 (mit dieser Ent¬
scheidung wurde das Erkenntnis des magistratischen Bezirksamtes für den
XVI . Bezirk vom 10. Juni 1895 , St .-N .-Z . 586 , mit welchem L. M . wegen
unbefugten Ausverkaufes  zu einer Geldstrafe von 15 fl. vcrnrtheilt worden
war , bestätigt ), und einem nach den ZZ 48 und 21 des Gesetzes vom 22 . Octobcr
1875 , R .-G -Bl . Nr . 36 ex 1876 , ohne weiteres Verfahren znrückgcwiesen
wurde , weil Polizeistrafsachen , wozu die nach Maßgabe der Bestimmungen der
Gewerbe -Ordnung zu ahndenden Übertretungen gehören , dermalen von der dort¬
gerichtlichen Zuständigkeit ausgeschlossen sind.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt im Nachhange znm h. ä.
Erlasse vom 9. Juli 1895 , Z . 64515 , in Kenntnis gesetzt.
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ZS.

(PrmzierrmgsämLliche Behandlung der sog . Doudlr -
Warerr . )

Kundmachung des Finanzministeriums vom 8 . Jänner 1896,
R .-G .-Bl . Nr . 1l , betreffend die pnnzierlingsamtliche Behandlung
der sog . Donblewaren:

Auf Grund des 8 88 des mit der kaiserlichen Verordnung vom 26 . Mai
1866 (N .-G .-Bl . Nr . 75 ) in Wirksamkeit gesetzten Gesetzes über den Feingehalt
der Gold - und Silberwaren und dessen Überwachung (Pnnzicrungsgesetz ) ' wird
im Einvernehmen mit dem königlich ungarischen Finanzministerium Nach¬
folgendes verfügt:

1. Doublcwaren sind im Sinne des 8 20 dieses Gesetzes als vergoldete
(plattierte ) Silberwaren anznsehcn und als solche nach 8 15 des Gesetzes zu
pun zieren.

2 . Die zur Plattierung der Donblc -Waren verwendete Goldauflage darf
nur in einer solchen Blechstärke angewendet werden , dass:

a) die im 8 25 des Punzierungsgesetzes vorgeschriebene Strich - oder Nadel¬
probe auf dem Stein ausführbar bleibt , beziehungsweise dass die Silber-
legur schon beim leichten Streichen auf dem Steine sofort zum Vorschein
kommt, und

5 ) dass der Wert des in einem solchen Gegenstände enthaltenen Goldes ^
jenen des Silbers nicht übersteigt . Der Goldgehalt der Gesammtmasse
darf daher nicht mehr als 25 Tansendtheile betragen.
3 . Eine Feingehallsprobe der Goldanflage für sich findet nicht statt.
4 . Diese Anordnungen treten mit dem 1. Februar 1896 in Kraft.
Bezüglich der im Jnlande erzeugten Waren dieser Art wird jedoch ge¬

stattet , dass dieselben noch bis Ende April 1896 nach der bisherigen Übung
zur Beamtshandlnng kommen können , soweit sie innerhalb sechs Wochen nach
Erscheinen dieser Kundmachung beim zuständigen Pnnziernngsamte angemelder
werden.

2 s.

(VerpfLegstaxe im Kaiser Franz Josef - Spitale irr
St . Pölten . )

Der k. k. Statthalter im Erzherzogthmne Österreich unter der
Enns gibt unterm 13 . December 1895 , Z . 117499 (M .-Z . 221934 ),
betreffs der Festsetzung der Verpflegstaxe im Kaiser Franz Jofef-
Spitale Nachfolgendes bekannt:

Der n .-ö, Landesausschnss hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö. Statt¬
halterei für das neuerbante allgemeine öffentliche Krankenhaus „ Kaiser Franz
Josef -Spital " in St . Pölten die Verpflegstaxe vom 1. November 1895 an¬
gefangen per Kopf und Tag für nach St . Pölten zuständige Individuen mit
53 kr., für alle anderen Pfleglinge mit 1 fl. per Kopf und Tag festgesetzt, was
hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

22 .

(Berriiliermig der Stallungen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16. Deeember

1895 , Z . 67327 (M .-Z . 226331/XV ), Nachstehendes angeordnet:
Die k. k Landwirtschafis -Gesellschafc in Wien hat darauf aufmerksam

gemacht , dass der Viehstand bei den Kleingrnndbesitzern , indem dieselben ihr
Vieh infolge ungünstiger Verhältnisse oft in dumpfigen und heißen Stallungen
anfzustellen gezwungen sind, häufig recht empfindlichen Schaden an seiner Ge¬
sundheit erleidet.

Es muss demnach in erster Linie darauf hingewirkt werden , die Land¬
wirte durch Wort und That dahin zu bringen , dass sie in ihren bestehenden
Stallungen geeigneteVcntilations -Vorrichtungen anbringeii , damit dem erwähnten
Übelstande abgeholfen , die Thiere dadurch länger znchttauglich erhalten bleiben
und die Ausbreitung der Tnberculose weniger begünstigt werde.

Weiter wird bei neu zu erbauenden Ställen auf geeignete Ventilations-
Vorrichtungen ein Hauptaugenmerk zu richten sein.

Der Magistrat wird anfgefordert , in dieser Beziehung ans die Bevölkerung
in geeigneter Weise belehrend einzuwirken.

22 .

(Zulassung der De Bruyir 'scheu Masse zur Herstellung
von Wänden .)

Magistralsdireclov Krenn  hnt dem Wiener Stadtbauamte

mit .Erlass vom 16 . Deeember 1895 , Z . 213742/IX , Nachstehendes
zur Kenntnis gebracht:

Über das Ansuchen des Fritz Mögle , II ., Kaiserplatz 6, um Zulassung
des De Brnhn 'schen Materiales zur Verwendung für Wände hat der Magistrat
zufolge Beschlusses vom 12 . Deeember 1895 die Zulassung dieses Materiales

innerhalb des Wiener Gemeindegebietes für Wände unter nachstehenden Be¬
dingungen genehmigt:

1. Die ans De Brnyn 'scher Masse hergestellten Platten werden im
Sinne des Schlusssatzes des 8 37 der Bauordnung insolange als Baumaterial
für Wände in Wien als zulässig erklärt , als diese Platten dem überreichten
Muster und der zur M .-Z . 180571 ox 1895 bekanntgegebenen , jedoch als
vertrauliche Mittheilnng bezeichnet« : Zusammensetzung entsprechen;

2 . derlei Wände dürfen nur aus vollkommen trockenen Platten hergestellt
werden ; letztere müssen untereinander , sowie zur Verhinderung des Umfallens
mit den anderen Gebäudewänden gut mit De Bruhn ' sche Masse , erforderlichen
Falles auch unter Anwendung weiterer Hilfsmittel gut verbunden werden;

3. die ans De Brnhn 'schen Platten hergestellten Wände dürfen zur
Abtrennung einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschäftslocales,
jedoch nicht zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale und
in allen Fällen auch nur dann verwendet werden , wenn diese Wände keinerlei
Belastung ansgesetzt und nicht höher als ein gewöhnliches Stockwerk aufgeführt
werden.

Derlei Wände müssen im unverputzten Zustande wenigstens eine Dicke
von 7 cm besitzen. Bei Wänden von geringerer Länge, etwa bis 4 m und
bei gewöhnlicher Stockwerkshöhe kann nach der Sachlage der örtlichen Ver¬
hältnisse eine Wandstärke von 5 cm angewendet werden.

Die ans De Brnyn 'scher Masse hergestellten Wände können bei unter¬
geordneten oder provisorischen Objecten auch als Umfassnngswände , jedoch
nicht als Stellender Fenermauern zur Anwendung gelangen , wenn nicht
sicherheitspolizeiliche oder sonstige Rücksichten gegen die Anwendung dieses
Materiales sprechen, welches bei Dnrchnässnng eine Verminderung seiner
Festigkeit zeigt;

4.  die beabsichtigte Ausführung von Wänden aus De Brnhn 'schen
Platten ist in den Consensplänen auszuweisen;

5 . die Aufstellung solcher Wände gehört zu den Befugnissen der can-
ccssionierten Baugewerbetreibenden , nachdem es sich hiebei um sicherheits¬
polizeiliche Rücksichten, insbesondere um die Benrtheilung der Tragfähigkeit von
Decken und Trägern handelt;

6 . die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingungen , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung auf Grund der praktischen
Erfahrungen mit diesem Banmateriale bleibt Vorbehalten;

7 . das überreichte Mnsterstück einer 7 cm dicken Platte , sowie die als
vertraulich bezeichnete Mittheilnng der Zusammensetzung wird im Stadtbauamte
hinterlegt.

Die Entscheidung über die Zulassung der De Brnhn 'schen Masse zur
Herstellung von Deckenconstrnctionen wird seinerzeit nach Abschluss der Unter¬
suchungen erfolgen.

Wovon das Stadtbauamt mit Bezug ans den Bericht vom 20 . November
1895 , Z . 3480 , in Kenntnis gesetzt wird.

24 .

(Ittstrilierilttg der Verhaudlnttgsaeten über Ansprüche
ans Entschädigung nach dem Thierseuchengesehe .)

Die k. k. n .- ö. Statthnlterei hat mit Erlass vom 17 . De-
cember 1895 , Z . 110876 (M .-Z . 226333/XV ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Behufs Erzielung eines gleichmäßigen Vorganges bei Jnstruierung der
Verhandlungsacten über Ansprüche auf Entschädigung nach dem Thiersenchen-
gesetze vom 28 . Mai 1894 , L.-G .-Bl . Nr . 1 ex 1895 , ist die Statthalterei mit
dem° n .-ö. Landesansschusse übereingckommen , dass bei vorkommenden Ent¬
schädigungsfüllen dem Landesausschusse dann kein eigener Befnndbcricht über
den festgestellten Krankheitsprocess übersendet wird , wenn es sich um einen
Thierse uch c nfall (Rotz, Milzbrand oder Rauschbrand ) handelt . In diesem
Falle ist der Schätzungsact über Wunsch des Landesansschusses demselben erst
nach Beendigung des Seuchentilgungsverfahrens einzusenden , weil erst dann
der Landesausschuss im Sinne des 8 3 , Punkt 2, des bezogenen Gesetzes
constatieren kann , ob der Entschädignngswerber die von der Senchencommission
angeordneten Schntzmaßregeln zur Verhinderung der Einschleppung oder der
Verbreitung der Seuche etwa nicht oder nur fahrlässig beobachtet hat.

In der Zuschrift an den Landesausschuss ist jedoch Datum und Zahl
jener Berichte an die Statthalterei anzusühren , mit welchen der bezügliche
Befund vorgelcgt und welche sonst über den Verlaus und die Beendigung des
Seuchentilgungsverfahrens anher erstattet wurden , damit der Landesausschuss
die nöthigen Informationen aus denselben hierorts im kurzen Wege cin-
holen. kann.

In Fällen von Tnberculose und Kalbefieber  dagegen , über welche
anher nicht berichtet wird , ist von den mit der Erhebung betrauten Thierärzten
ein Befund abzufassen, welcher dem Landesausschusse mit den Schütznngsactcn
zu übersenden ist.

Die magistratischen Bezirksämter erhalten unter Einem die gleiche Ver¬
ständigung.

2
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25 .
(Befahrung des Wiener Donaneanales mit Schlepp¬

schiffen mittels Pserdezng nnd Ruder . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . De-

cember 1895 , Z . 74925 ( M .-Z . 228144/XIV ), dem Wiener
Magistrate nachstehende Abschrift ihres Erlasses vom 18 . December
1895 , Z . 74925 , an die ungarische Fluss - und Seeschisfahrts-
Actiengesellschaft in Budapest intimiert:

Über das Ansuchen vom 1. Anglist 1895 , Z . 1740/11 , ertheilt die Statt¬
halterei der geehrten ungarischen Actiengesettschaft als Nachfolgerin der un¬
garischen Dampfschiffahrts -Gesellschaft, welche mit dem h. o. Erlasse vom
21 . April 1895 , Z . 34261 , die Bewilligung zur Befahrung des Wiener
Donaneanales mit Schleppschiffen mittels Pferdezug nnd Ruder erhielt , gleich¬
falls diese Bewilligung , und zwar unter den nachstehenden Bedingungen:

1. Bei der Befahrung des Wiener Donaneanales , welche nur in der
Strecke von der Ausmündnng aufwärts bis zur Franzensbriicke gestattet wird,
sind die Bestimmungen der provisorischen Schiffahrts - nnd Strompolizei-
Ordnnng für die ober - und niederösterreichische Strecke der Donau vom
31 . August 1874 , R .-G .-Bl . Nr . 122 , und der für den Wiener Donaucanal
besonders geltenden Vorschriften genau zu beobachten.

Zur Führung der in den Wiener Donancanal ein- und ausgefllhrten
Schleppschiffe sind nur Personen zu verwenden , welche im Besitze eines ordnungs¬
mäßigen Schifferpatentes find.

2. Für jedes in den Wiener Donancanal eingeführte beladene oder leere
Schleppschiff ist bei der k. k. Donaucanal -Jnspection in Wien XIX . (Nussdorf)
ein Einfahrtsschein einzuholeu.

Der Schiffsführer ist daher verpflichtet , bei dem auf der Simmeringer-
haide stationierten Canalanfseher für jedes beladene oder leere Schleppschiff die
Änknnftsbestätigung zu erwerben und nach Verheftnng an der zur Ausladung
bestimmten Lände sofort bei der k. k. Donaucanal -Jnspection den Einfahrts¬
schein unter Abgabe der Ankunftsbestätigung entweder im mündlichen oder
schriftlichen Wege zu erwirken ; außerdem ist der genannten Jnspection der Tag
und die Stunde der Landung des Schleppschiffes , die Nummer desselben , dann
die Größe nnd Art der Ladung , die Namen des Eigenthümers der Ladung
und des Schifführers , sowie jener Läiide, an welcher das Schleppschiff ans¬
geladen wird , schriftlich bekanntzngeben.

3 . Für jene Schleppschiffe, welche die im Wiener Donaucanale auf¬
genommenen Materialien thalwärts zur Abfuhr bringen , ist bei jenem Canal¬
aufseher , in dessen Rayon die Einladung vorgcnommen wird , noch vor der
Abfahrt , unter Angabe der anfgenommenen Ladung hinsichtlich ihrer Größe
und Art , sowie über den Bestimmungsort dieser Ladung die Anzeige zu erstatten.

4. Bei der Ein - nnd Ausfuhr der beladenen und leeren Schleppschiffe
sind die seitens der k. k. Donaucanal -Jnspection betreffs des Zeitpunktes , dann
der Schiffsmanipulation ertheilten näheren Weisungen immer genauestens zu
befolgen.

5 . Für jedes im Wiener Donaucanale in ^Haft legende , beladene oder
leere Schleppschiff ist die Haftstockgebür bei dem mit der Einhebung betrauten
k. k. Verzehrungssteuer - nnd Waffermautamte zu entrichten.

26 .

(Berücksichtigung der Pferdeasseutpläue bei Ver¬
fassung der laut H 5 , Punkt 7 , Zit. ß» der Land

stnrm -Meldevorschrist fälligen Snmmarien .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . De¬

cember 1895 , Z . 7811/kr . ( M .-Z . 2331I6/XVI ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das Ministerium für Landesvertheidigung ist zur Kenntnis gelangt , dass
seitens einer politischen Bezirksbehörde bei Verfassung der laut Z 5 , Punkt 7,
lit . b der Landsturm - Meldcvorschrift vom 20 . November bei den Landsturm-
Bezirks -Commanden fälligen Snmmarien auf die Pferdestellnngstage des nächst¬
folgenden Jahres aus dem Grunde keine Rücksicht genommen wurde , weil der
Pferdeassentplan derselben zn diesem Zeitpunkte noch nicht bekannt war . Zur
Behebung dieses Anstandes hat das hohe k. k. Ministerium für Landes¬
vertheidigung Folgendes zu verfügen , beziehungsweise bekanntzugeben gefunden.

In den Jahren der Neuverfaffnng der Pferdeassentpläne (Pferde -Classifi-
cation ) haben die politischen Bezirksbehörden die zur Zeit der Zusammen¬
stellung der eingangs erwähnten Summarien noch in Kraft stehenden Pferde-
affentpläne zur Grundlage zu nehmen , weil sich der Zeitpunkt für die Instand¬
setzung derselben im vorhinein nicht bestimmen lässt.

In jenen Jahren dagegen , in welchen die vereinbarten und von der
Ministerial -Jnstanz bereits genehmigten Pferdeassentpläne ihre Giltigkeit für
das nächstfolgende Jahr behalten , wird die bezügliche Verständigung an die
politischen Landesstellen und an die Landwehr -Territorial -Commanden zeit¬
gerecht vom Ministerium für Landesvertheidigung erlassen.

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge Erlasses des genannten hohen
Ministeriums vom 2. December 1895 , Z . 2259/IV , znr genauen Darnach-
achtung in die Kenntnis gesetzt.

27 .

(Beilage von Drucksorten bei Vorlage von Reeursen
au das Ackerbaumimsterium .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . De¬
cember 1895 , Z . 7821/ ? r . (M .-Z . 232455 ) , dem Wiener Magi¬
strate nachstehende Weisnug ertheilt:

Zufolge Auftrages des hohen k. k. Ackerbauministeriums wird der
Wiener Magistrat angewiesen , in allen Fällen , in denen dre in Angelegenheiten
des Ressorts des genannten hohen Ministeriums gefällten Entscheidungen der
I. nnd II. Instanz anlässlich der Jntimiernng an die Parteien auf mechanischem
Wege (durch Druck, Lithographie n . dgl,) vervielfältigt werden , immer eine
Eopie des Jntimates für den Gebrauch dieses Ministeriums bei der eventuellen
Entscheidung in III . Instanz zu reservieren und gleichzeitig mit dem betreffenden
Ministerial -Recnrse anher vorznlegen.

Diese Weisung ergeht unter Einem an alle magistratischen Bezirksämter.

28 .
(Übersetzung von llrkuudcu und Schriftstücken für

den diplomatischen Verkehr . Z
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . December

1895 , Z . II6178 (M .-Z . 262 gx 1896/XVI ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Anlässlich eines zur Kenntnis des hohen k. k. Ministeriums für Landes¬
vertheidigung gelangten Falles , in welchem eine k. k. Bezirkshauptmannschaft
sich an das k. und k. Ministerium des Äußern mit dem Ersuchen gewendet
hat , ein nicht in deutscher Sprache ansgefertigtes Militärtax - Bemessungs-
Erkenntnis an einen im Änslande wohnhaften Taxpflichtigen durch die k. und k.
Consular -Vertretnng zustellen und den bezüglichen Betrag einheben zu lassen,
das k. und k. Ministerium des Äußern dagegen der Besorgnis Ausdruck gab,
dass der berufene , des betreffenden Sprach -Jdioms nicht kundige Titnlar der
k. nnd k. Vertretungsbehörde sich in dem Erkenntnisse Uber die Höhe des eiu-
znhebenden Betrages nicht werde zurecht zu finden vermögen , wird dem Wiener
Magistrate zufolge Erlasses des genannten hohen Ministeriums vom 30 . November
1895 , Z . 28946 , der Erlass des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
28 . Äpril 1851 , Z . 8454/517 , aä 1, 2, 3 (intimiert mit dem hierortigen Er¬
lasse vom 9 . Mai 1851 , Z . 14626/834 , aä 1, 2, 3 nnd 4), wonach bei Mit¬
theilung von Urkunden oder Schriftstücken , welche in einer slavischen, in der
romanischen oder ungarischen Sprache abgefasst nnd zum Gebrauche im Ans¬
lande bestimmt sind, jedesmal auch eine authentische deutsche Übersetzung beizn-
sngen ist, zur genauen Darnachachtung in Erinnerung gebracht.

Da das bezeichnete, an das k. und k. Ministerium des Äußern gerichtete
Ersuchen sich außerdem auf einen auswärtigen Staat bezog, mit welchem eine
Courier -Verbindnng nicht besteht, wird gleichzeitig auf den Normal -Erlass des
hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 4 . Februar 1889,
Z . 1777/287 II a (intimiert mit dem hierortigen Erlasse vom 11. Februar 1889,
Z . 018/Nr .), hingewiesen , wonach die Vermittlung des Ministeriums des Äußern
bei dienstlichen Sendungen an die k. und k. Vertretungsbchörden im Auslande
nur dann in Anspruch genommen werden kann , wenn mit den betreffenden
Städten eine Courier -Verbindnng unterhalten wird.

28 ».

(Verbot des Hausierhandels aus dem Gebiete der
Stadt Jä .szbereny Ln Ungarn .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 28 . December 1895,
Z . 112863 (M .-Z . 234140 ) , dem Wiener Magistrate Nachstehendes
zur Kenntnis gebracht:

Laut einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Mit¬
theilung des königlich ungarischen Handelsministeriums ist die Ausübung des
Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Jäszbereny (Comitat Jäsz -Nagy-
Kun -Szolnok ) unter Aufrechthaltnng der im Z 17 der bestehenden Hansicr-
vorschriften und in den diesen Paragraphen ergänzenden Nachtrags -Verordnungen
den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten worden.

Hievon wird zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
19. November 1895 , Z . 34471 , mit Beziehung auf 8 10 des Hausierpatentes
die Mittheilnng gemacht.

36 .

(Bezeichnung des Steueramtes in Ried in Tirol . )
Verordnung des Finanzministers vom 28 . December 1895,

R .-G .-Bl . Nr . 2:
Infolge der mit Verordnung des Justizministeriums vom 24 . November

1895 (R .-G .-Bl . Nr . 182 ) verfügten Bezeichnung des Bezirksgerichtes Ried
im Sprengel des Landesgerichtes Innsbruck mit dem Beisatze „ in Tiro !" hat
auch das Steueramt mit demselben Amtssitze die Bezeichnung „ Ried in Tirol"
zu führen.
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31.
(Verbot der von der Firma Kar ! Philipp Pollak in

Prag erzeugten ^Sänerling Essenz ". )
Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels

vom 29 . December 1885 , N .-G .-Bl . Nr . 4:
Da die von der Firma Karl Philipp Pollak in Prag erzeugte und zur

Erzeugung von Kuustweiu offerierte „ Säuerling - Essenz " , dem Fachgutachten des
Obersten Sanitätsrathes zufolge nach ihrer chemischen Zusammensetzung hin¬
sichtlich ihrer nachtheiligen Wirkung ans die Verdanungsorgane den mit den
Ministerialverordunngen vom 2 . Mai 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 72 ) und vom
1 . Juli 1894 (R .-G .-Bl . Nr . 140 ) verbotenen , unter den Namen „ Wein-
Extract " , beziehungsweise „ Wein - Essenz " in Vertrieb gesetzten Erzeugnissen
derselben Firma gleichzustellen und in ihrer Verwendung zur Weinbereitung
als gesundheitsschädlich zu betrachten ist , wird deren Erzeugung , Verkauf und
Vertrieb in Gemäßheit der Bestimmungen der Zß 6 und 7 der Ministerial-
verordnnng vom 1 . Mai 1866 (R .-G .-Bl . Nr . 54 ) allgemein verboten.

32 .
(Anschluss der Genossenschaftsftatnten au die der

Statthalterei vorznlegenden Berichte . )
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 30 . De¬

cember 1895 , Z . 230311/XVIII , den magistratischen Bezirksämtern
Nachstehendes bekanntgegeben:

Aus Anlass eines speciellcn Falles hat die h . k. k. n .-ö Statthalterei
mit Bescheid vom 28 . December 1895 . Z . 118049 , Folgendes anher eröffnet:

Nachdem die h . 8 . Referate aus technischen Gründen nicht mit Statuten¬
exemplaren aus den h . ä . Sammlungen beiegt werden können , sind in allen
Fällen , in welchen eine Entscheidung an der Hand von Statuten erfolgen
muss , den betreffenden in Vorlage zu bringenden Acvn die erforderlichen
Statuten beiznlegen.

In diesem Sinne sind auch die magistratischen Bezirksämter anzuweisen.
Hievon wird das magistratische Bezirksamt behufs Anschlusses der be¬

züglichen Genossenschaflsstatuten an die vorznlegenden Acten in jenen Fällen,
in welchen sich die Entscheidung auf solche Statuten bezieht , in Kenntnis gesetzt.

33.

(Zuweisung der Fransenknüpfer und der Woll - und
Scideundjuftierer zur Genossenschaft der Posa

mentierer )
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 30 . De¬

cember 1895 , Z . 230310/XV1II , den magistratischen Bezirks¬
ämtern Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Die hohe k. k. n .-ö Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 23 . De¬
cember 1895 , Z . 118454 , die Änderung des Z 2 der Statuten der Genossen¬
schaft der Posamentierer genehmigt , wodurch die Fransenknüpfer und die Woll-
und Seidenadjnstierer dieser Genossenschaft zngewiesen werden.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt znr entsprechenden Amts¬
handlung bei d 'r Anmeldung dieser Gewerbe verständigt.

34.
(Bildung von Vereinen , die den Bestimmungen des
Gesetzes von » 12 . November Z R .-G .-Bl . Nr . 134,

unterliegen . )
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Judorsat -Erlass vom

31 . December 1895 , Z . 81244 ( M .-Z . 4166/XVill ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Aufnahme in das Amtsblatt zuge¬
mittelt :

Jenen Personen , welche die Bildung von Vereinen beabsichtigen , die den
Bestimmungen des Gesetzes vom 15 . November 1867 , R -G --Bl . Nr . 134.
unterliegen und ihre Tüchtigkeit ans einen Ort oder einen Theil oder das
ganze Kronlaud Niedcrösterreich erstrecken , dürfte es erwünscht sein , über die
Praxis der Vereinsbehörde und die Stempclpflicht der bezüglichen Eingaben
Näheres zu erfahren , um rasch und sicher die gesetzliche Grundlage für eine
solche Vereiusbildnng zu erlangen und Anstände zu vermeiden.

In dieser Hinsicht diene Nachstehendes znr Richtschnur:
Die beabsichtigte Bildung eines solchen Vereines ist mittels einer Ein¬

gabe und unter Anschluss von fünf Exemplaren der in Aussicht genommenen
correcturfreien Statuten direct bei der k. k. n .- ö . Statthaltern als Vereins¬
behörde anzuzeig -n.

Die Eingabe unterliegt dem Stempel von 50 kr. für jeden Bogen , die
vorznlegenden fünf Statuten - Exemplare abe sind dem Stempel von 15 kr.
für jeden Bogen unterworfen.

Was Alles aus den Statuten zu entnehmen sein muss , ist im § 4 des
bezogenen Gesetzes angegeben , doch dürfte es nicht überflüssig sein , besonders
hervorzuheben , dass unter den unter Punkt 1 erwähnten „ Erfordernissen gütiger
Beschlussfassungen " nicht nur die Beschlussfassungen der Nereins -Hanpt-
(General -) Versammlung , sondern auch jene der Vereinsleitung (des Vereins-
ansschusscs ) zu verstehen sind und die Statuten demnach die Bestimmung nicht
vermissen lassen dürfen , wann (unter welchen Bedingungen ) der Vereins-
ausschnss und die Haupt -Versammlung beschlussfähig sind und ans welche Weise
diese Körperschaften ihre Beschlüsse zu fassen haben.

Wenn zum Zwecke der Schlichtung von Streitigkeiten ans dem Vereins-
Verhältnisse in den Statuten die Bildung eines Schiedsgerichtes in Aussicht
genommen ist, so muss , um den Bestimmungen des Punktes A der citierten
Gesetzesstelle völlig zu entsprechen , die Zusammensetzung dieses Schiedsgerichtes
so detailliert angegeben sein , dass die Bildung desselben und die Wahl des
Obmannes daraus klar zu ersehen ist.

Wern endlich die Statuten einer anderen , sei es einer physischen oder
juristischen Person irgendeine Verpflichtung , so z. B . die Verwaltung des
Vereinsvermögens im Falle der Vereinsauflösung auferlegen , so muss auch
die Zustimmnngserklärung dieser Person (Gemeinde , Corporation ) beigebracht
werden.

Entsprechen die Statuten vollständig den Anforderungen des erwähnten
Paragraphen und stellt sich der Verein weder seinem Zwecke noch seiner Ein¬
richtung nach als gesetz- , rechtswidrig oder staatsgefährlich dar , so wird dem
Vereinsproponenten von der Vereinsbehörde ein Statuten -Exemplar und zwar
ohne jede Clausel , weil eine solche einer besonderen Stempelgebür unterliegen
würde , znrückqestellt ; derselbe wird jedoch gleichzeitig mittels Decretes ver¬
ständigt , dass die Bildung dieses Vereines nach Maßgabe der rückfolgenden
Statuten nicht untersagt worden ist ; es steht dann der Entfaltung der Vereins-
thätigkeit nichts mehr im Wege.

Die Bescheinigung des Vereinsbestandes , welche die rechtliche Existenz
des Vereines für den öffentlichen Verkehr zu beweisen bestimmt ist , kann natur¬
gemäß erst dann erfolgen , wenn sich der Verein schon konstituiert hat und
wird demnach von der Behörde dann ertheilt , wenn die Vereinsleitung unter
Vorlage eines correcturfreien Statuten - Exemplares diefllbe beansprucht und
der Nachweis über die erfolgte Vereiusbildnng durch das Protokoll über die
konstituierende Vereinsversammlnng gleichzeitig erbringt . Eine solche Eingabe
unterliegt ebenfalls dem Stempel von 50 kr. per Bogen , das Protokoll dem
Beilagestempel von 15 kr. per Bogen , endlich das mit der Bescheinigungs-
clansel zu versehende Statuten -Exemplar dem Stempel von 1 fl . für den
ersten Bogen und einem 50 kr.- Stempel für jeden folgenden Bogen.

Falls die Proponenten noch vor der Constituiernng des Vereines den
Nachweis zn erlangen wünschen , dass die von ihnen überreichten Statuten
behördlicherseits nicht beanständet worden sind , so wird die k. k. n .- ö. Statt¬
halterei in jenen Fällen , in welchen seitens der Anzeiger ein solches Ansinnen
in der Eingabe ausdrücklich gestellt und eines der fünf Statuten - Exemplare
anstatt mit einem 15 kr.-Stempel mit einem 1 fl.-Stempel versehen wird , jenes
Exemplar , welches der Proponent zurück erhält , mit der Clausel versehen : „ Die
Bildung dieses Vereines nach vorstehenden Statuten wurde nicht untersagt . "
Diese Clausel kann jedoch selbstverständlich die Bescheinigung des Vereins¬
bestandes nicht ersitzen.

Schließlich sei noch erwähnt , dass , wenn in den Statuten für den Verein
beziehungsweise seine Mitglieder das Recht zum Tragen eines bestimmten,
gehörig beschriebenen Abzeichens , einer Fahne oder eines Banners in Anspruch
genommen wird , die Nichtuntersagnug der Vereiusbildnng nach solchen Statuten
dem Vereine wohl ein Recht zum internen Gebrauche dieser Insignien cin-
ränmt , dass jedoch zum öffentlichen Gebrauche derselben die besondere Bewilli¬
gung der politischen , beziehungsweise polizeilichen Behörde , also für den Wiener
Polizeirayon jene der k. k. Polizei - Direction , für das flache Land aber jene der
betreffenden k. k. Bezirkshanptmannschaft einznholen ist.

32.

(Behandlung von Fallen des Betriebes behördlich
nicht genehmigter Betriebsanlagen )

Der Leiter des magistratischen Bezirksamtes für den XVI . Bezirk
hat an die übrigen magistratischen Bezirksämter unterm 4 . Jänner
1896 , B .-A .- Z . 65146 , nachstehende Note gerichtet:

Das magistratische Bezirksamt für den XVI . Bezirk in Wien beehrt sich,
zur gefälligen Kenntnisnahme die dieusthöfliche Mittheilnng zu machen , dass
die k. k. n .-ö. Statthalterei mit dem Erlasse vom 24 . December 1895 , Z . 107478,
ans Anlass der Entscheidung Uber einen Necurs gegen den h . ä . Auftrag , eine
ohne behördliche Bewilligung hergestellte Betriebsaulage der Borstenznrichterei
aufznlassen , Folgendes znr entsprechenden Verständigung sämmtlicher magi¬
stratischen Bezirksämter anher eröffnet hat.

Bei diesem Anlässe wird dem magistratischen Bezirksamte eröffnet , dass
künftighin in allen Fällen , in welchen es sich um den Betrieb einer nicht
behördlich genehmigten Betriebsanlage handelt , lediglich sofort die instanzen¬
müßige Strafamtshandluug nach Z 132 , lit . o Gew .- Ges . einznleiten , in dem
bezüglichen Erkenntnisse der Weiterbetrieb dieser Anlage zn untersagen und
eventuell bei Vollziehung eines rechtskräftigen Strafcrkcnntnisses mit den im
§ 152 Gew .-Ges . vorgesehenen Zwangsmitteln vorzugehen sein wird . Hiebei
wird es aber auch jedesmal in dem bezüglichen Straferkenntnisse ausdrücklich
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dem betreffenden Gewerbsinhaber anheimzustellen sein, um die nachträgliche
Genehmigung der betreffenden Betriebscinlage mit einer entsprechenden separaten
Eingabe einzuschreiten . Jedenfalls ist auch im vorliegenden Falle , falls dies
nicht etwa abgesondert bereits geschehen sein sollte, die instanzenmäßige Straf-
amtshandlnng wegen Übertretung der Bestimmungen der W 24 und 39 Gew .-Ges.
nunmehr nachträglich sofort dnrchzuführen.

36 ,

(Aichnng und Stempelung von Wasserverbrauchs
Messern . )

Verordnung des Handelsministeriums vom 12 . Jänner 1896,
R .-G .-Bl . Nr . 15 , betreffend die Aichnng und Stempelung von
Wafferverbrauchsmeffern:

In Erklärung des Punktes 3, Absatz 2 der Ministerialverordnnng vom
15 . März 1898 (R .-G .-Bl . Nr . 37 ) wird festgestellt, dass die Bestimmung,
wonach neue , unter die Bestimmungen des Punktes 1 der citierten Verordnung
fallende Wassermesser vom 1. Jänner 1896 ab nur in geaichtem Zustande in
die Leitungen eingeschaltet werden können , sich auch auf alle jene bereits ein¬
geschaltet gewesenen Wassermesser bezieht, welche ans der Leitung ans was
immer für einem Grunde entfernt worden und noch nicht geaicht sind.

Dagegen können die in den Leitungen eingeschalteten Wassermesser , wenn
sie aus denselben nicht mittlerweile entfernt werden , bis Ende des Jahres
1903 ohne Aichnng bleiben.

37 .

(Errichtung eines Eisenbahttmittifterinurs .)
Kundmachung des Handelsministeriums und des Eisenbcchn-

miuisteriums vom 19 . Jänner 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 16 , betreffend
die Errichtung eines Eisenbahnministerinms und die Erlassung
eines neuen Organisationsstatutes für die staatliche Eisenbahn¬
verwaltung in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und
Ländern:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 15 . Jänner 1896 die Errichtung eines Eisenbahnministerinms allergnädigst
zu genehmigen geruht.

Mit derselben Allerhöchsten Entschließung haben Seine Majestät dem unten
folgenden Organisationsstatnte für die staatliche Eisenbahuverwaltung in den
im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern die Allerhöchste Ge¬
nehmigung zu erthcilen geruht.

In Gemäßheit dieser Allerhöchsten Entschließung hat das Eisenbahn-
Ministerium seine Wirksamkeit mit 19. Jänner 1896 ausgenommen.

Mit diesem Zeitpunkte wurden die sämmtlichen bisher dem Handels¬
ministerium Angewiesenen Agenden des Eisenbahnwesens ans dem Wirkungs¬
kreise dieses letzteren Ministeriums ausgeschieden und sind an das Eisenbahn¬
ministerium übergegangcn.

Von dem gleichen Zeitpunkte an wurden die betreffenden Amtsabtheilnngcn
des Handelsministeriums , die General -Jnspection der österreichischen Eisenbahnen
und die General -Direction der österreichischen Staatsbahnen dem Eisenbahn-
minister unterstellt , welcher die erforderlichen Vorkehrungen treffen wird , damit
das neue Organisationsstatnt mit 1. August 1896 voll in Wirksamkeit trete.

Glanz m . p . Guttenberg m . p.

Hrganisalionsstatut

für die staatliche Eisenbahnberwaltung in den iin Reichsrathe
vertretenen Königreichen und Ländern.

I . Gliederung der staatlichen Eisenluchnverwaltnng im allgemeinen.

8 l.
oberste einheitliche Leitung durch das k. k. Eilenbahmninisterium.

Die oberste staatliche Leitung und Beaufsichtigung des gesummten Eisen¬
bahnwesens in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern , sowie
insbesondere die oberste einheitliche Verwaltung der vom Staate selbst ans eigene
oder fremde Rechnung betriebenen Eisenbahnen einschließlich der österreichischen
Trajcctanstalt und Dampfschisfahrt ans dem Bodensee , wie auch endlich die
oberste Leitung des Staatseisenbahubanes erfolgt durch das neu errichtete
„k. k. Eisenbahnministerinm " .

Für das Eisenbahnministerinm hat im allgemeinen , und insoweit nicht
durch dre gegenwärtige Organisation ausdrücklich anderes bestimmt ist, der allen
Ministerien gemeinsame Wirkungskreis zu gelten.

Dasselbe Hut fortgesetzt die Hebung und Vervollkommnung des vater¬
ländischen Eisenbahnwesens im Auge zu behalten und alle ihm zu diesem Zwecke
geeignet erscheinenden administrativen Maßnahmen zu treffen , beziehungsweise
zu veranlassen.

Im Mobilisiernngsfalle entsendet das Eisenbahnministerinm die für die
Vertretung der Staatseisenbahnverwaltung erforderlichen Organe in die Central-
Eisenbahntransportleitung.

8 2.
Dem Ministerium für die lveulo üermullung der Heschüste der Raniseisen-
lmhnnerwuliung unmiilellmr untergeordnete Dienststellen: st. st. 5tnntsstuhn-

direetionen , k. k. Eisenstuhnstnuleitungon.
In unmittelbarer iustanzeumäßiger Unterordnung unter das Ministerium

bestehen zur Leitung des localen Betriebsdienstes auf den im Z 1 bezeichneten,
vom Staate betriebenen Eisenbahnen , einschließlich der österreichischen Traject-
anstalt und Dampfschisfahrt auf dem Bodensee , innerhalb räumlicher Bezirke,
die in einer die völlige Beherrschung des Dienstes ermöglichenden Ausdehnung
thunlichst nach Hauptverkehrsrouten gebildet werden , besondere Dienststellen,
welche die Bezeichnung „k. k. Staatsbahndirection"  führen.

Die Orte , an welchen Staatsbahudirectionen zu errichten sind, sowie
deren Bezirke werden mit Allerhöchster Genehmigung vom Eisenbahnministerinm
bestimmt.

Zur Bauausführung neuer , auf Staatskosten herzustellender Eisenbahnen,
sowie besonders umfassender Neubauten auf den schon im Staatsbetriebe be¬
findlichen Eisenbahnen werden „k. k. Eisenbahnbauleitungen"  bestellt , welche
gleichfalls dem Eisenbahnministerinm unmittelbar unterstehen , sofern nicht von
lctzercm im einzelnen Falle die Unterstellung der Eisenbahnbauleitung unter
eine Staatsbahndirection bestimmt wird.

8 3.

Rukcrstc Dienststellen zur Resvrguilg dos localen Rokrieks- und Randienstes.
In Unterordnung unter die Staatsbahndirectionen wird der locale Be¬

triebsdienst auf den im Z 1 bezeichneten, vom Staate betriebenen Eisenbahnen,
mit Berücksichtigung der örtlichen Erfordernisse und im allgemeinen unter
Trennung der Hauptdienstzweige von einander durch nachstehende , als unterste
Dienststellen fungierende Organe besorgt:

u) Der Bahnaufsichts - und Bahuerhaltuugsdienst einschließlich derjenigen
Bauten , für welche keine eigenen Bauleitungen bestellt sind, durch die
„k. k. Bahncrhaltungssection en " ;

b) der Verkehrs - und kommerzielle Dienst durch die „k. k. Bahnstations¬
ämter" (Haltestellen ), welche bei besonderer dienstlicher Wichtigkeit oder
größerer Verkehrsbedeutung und insbesondere , sofern sie Domicilstation
eines zahlreicheren Personales sind, die Bezeichnung : „k. k. Bahnbetriebs¬
amt"  erhalten;

o) der Zugsörderuugs - und Werkstättendienst einerseits durch die „ k. k. Heiz¬
hausleitungen " , andererseits durch die „ k. k. Werkstätten¬
leitungen

ä ) der Materialdienst durch die „ k. k. Mat er ial m a g a zi n sl eitun  g en " .
Dem Eisenbahnministerium bleibt cs Vorbehalten , soweit besondere locale

oder ökonomische Bedürfnisse es wünschenswert erscheinen lassen, insbesondere
für einzelne im Betriebe der Staatselsenbahnverwaltung befindliche Loeälbahnen
oder auch für sonstige einzelne Theilstrecken, namentlich solche, die mit dem
Hanptnetze nicht in unmittelbarer Schienenverbindung stehen, in Ansehung der
Organisierung des untersten localen Betriebsdienstes Abweichungen von den
vorstehenden Bestimmungen eintreten zu lassen.

Insbesondere können in solchen Fällen in Unterordnung unter die Staats¬
bahndirectionen besondere „k. k. Betriebsleitungen"  als unterste Dienststellen
des localen Betriebsdienstes mit einem fallweise festzusetzendeu, auf mehrere
oder alle Dienstzwcige und die ganze betreffende Bahnlinie sich erstreckenden
Wirkungskreise errichtet werden.

Zur unmittelbaren Leitung der Trajcctanstalt und Dampfschiffahrt auf
dem Bodensee besteht in Unterordnung unter jene Staatsbahndirection , der das
anschließende Bahnnetz untersteht , eine eigene „k. k. S ch iffa hrtsinspecti o n
in Bregenz ".

Die Eisenbahnbauleitungen werden eventuell für die einzelnen Baustrecken
nach Bedarf in „ k k. Eisenbahnbausectiouen"  nntergetheilt.

II . Das Ministerium.

8 4-
Zlicdcrimg des Ministeriums.

Das Eisenbahnministerinm wird den Anforderungen des Dienstes ent¬
sprechend in Sektionen gegliedert.

Letztere werden in gleicher Weise in Departements (Abthcilungen ) unter-
getheilt.

8 5.

Rcstutderer Wirkungskreis des Ministeriums.
Der besondere selbständige Wirkungskreis des Ministeriums umfasst:
1. die Einleitungen und Vorverhandlungen zum Abschlüsse von Eisen¬

bahnstaatsverträgen und internationalen Vereinbarungen in Eisenbahn -Ange¬
legenheiten , sowie die Überwachung der Ausführung solcher internationaler
Abmachungen;
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2. alle Angelegenheiten , welche die Beziehungen der inländischen Eisen¬
bahnen zum Anslande betreffen , soweit dieselben über den regelmäßigen Verkehr
benachbarter oder doch in directen Transportbeziehnngen stehender Bahnver¬
waltungen hinansgehen oder eine diplomatische Intervention erfordern , ins¬
besondere auch die Theilnahme an internationalen eisenbahnfachlichen Congressen
und Vereinigungen , welche sich mit der Verathung und Beschlussfassung über
allgemeine , den Gesammtorganismus der inländischen Eisenbahnen oder der
Staatseisenbahn -Verwaltung berührende Angelegenheiten des Eisenbahnwesens
befassen;

3 . alle Angelegenheiten des Eisenbahnwesens , welche eine legislative
Behandlung erheischen oder für die Gesammtheit der inländischen Eisenbahnen
nach einheitlichen Grundsätzen im Verordnungswege zu regeln sind;

4. die Verhandlungen wegen Sicherstellung neuer Staats - oder Privat¬
bahnen in technischer, kommerzieller und finanzieller Beziehung einschließlich
der Vereinbarungen mit betheiligten Laudesvertrctungen , Coucessiouswerbern
und Privatintcressenten;

5 - die Verhandlungen wegen Ertheilnng von Concessionen zum Baue
und Betriebe von Privateiscnbahneu nach dem Eisenbahnconcessionsgesetze vom
14. September 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 238 , und dem Gesetze über Bahnen
niederer Ordnung vom 31 . December 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 2 ox 1895 , sowie
nach den hierüber künftig etwa zu erlassenden Gesetzen und Verordnungen;

6. alle Verhandlungen , welche die Übernahme bestehender oder erst her-
znstellender Eisenbahnen in das Eigenthnm oder in den Betrieb des Staates
zum Gegenstände haben , sowie die Durchführung diesfälliger Vereinbarungen-

7. die Bewilligung , respective Anordnung der Vornahme technischer Vor¬
arbeiten für neue Eisenbahnlinien und die Anordnung der Bauausführung
neuer Bahnen durch Staatsorgane;

8. die Genehmigung der generellen und Detailprojecte , dann der Be-
gehnngsoperate und der sonstigen der staatlichen Entscheidung unterliegenden
Bauoperate für neu herzustellende Staats - und Privatbahnen , sowie für Bau¬
anlagen auf den schon im Betriebe stehenden Linien , bezüglich der letztange¬
führten Bauanlagen auf Staatsbahneu jedoch nur nach Maßgabe des speciellen
Vorbehaltes für besonders hervorragende oder umfassende , sowie für militärisch
besonders wichtige Herstellungen;

9. die Fällung aller jener Entscheidungen , sowie jene Amtshandlungen,
welche nach den bestehenden allgemeinen Eisenbahngesetzen und Verordnungen
in Ansehung von Bauausführungen ausdrücklich dem Handelsministerium Vor¬
behalten sind, oder künftighin dem Eisenbahnministerium Vorbehalten werden,
hinsichtlich der Bau - und Bcnütznngsconsense auf Staatsbahnen jedoch mit
der im Z 17, Punkt 15 angeführten Einschränkung;

10 . die Genehmigung und bezüglich der Staatsbahnen die Feststellung
aller Normalconstructionen und Typen für bauliche und maschinelle Anlagen,
für Betriebsmittel sowie für mechanische und elektrische Betriebseinrichtungen,
die Genehmigung von diesfälligen Änderungen und Abweichungen , sowie der
Anwendung nener Constrnctionsprincipien;

11 . die Bewilligung zur Eröffnung des Betriebes auf neu erbauten , dem
allgemeinen Verkehre dienenden Bahnlinien , die Genehmigung oder die Be¬
stimmung bezüglich der Abänderung der Betriebsform durch Einführung des
Secundärbetriebcs oder Kleinbahnbetriebes oder desjenigen für Vollbahnen,
sowie auch die Bestimmung über die gänzliche Einstellung des Betriebes auf
einzelnen Linien;

12 . die Genehmigung der Fahrorduungen nach Maßgabe der einschlägigen
Vorschriften , und zwar bezüglich der Staatsbahnen in dem im Z 6, Punkt 21,
normierten Umfange;

13 . die Führung der Verhandlungen mit dem Rcichs -Kriegsiniuisterium
über die Erstellung der Kricgsfahrordnnngen sammt Anlagen , sowie überhaupt
über die von demselben in Bezug auf die militärische Leistungsfähigkeit dcr
Staats - und Privatbahnen gestellten Anforderungen , dann die Controle über
die Vorsorgen für Kriegszwecke;

14. alle meritorischen Entscheidungen und Genehmigungen in Ansehung
der Erstellung , Abänderung und Auslegung der Tarife und Verkehrsvorschriften
für den Personen - und Güterverkehr , und zwar ebensowohl für den Local¬
verkehr, wie für die Anschluss- und Verbandverkehre , bezüglich der Privat¬
bahnen nach Maßgabe der concessionsmäßigen Bestimmungen und der ein¬
schlägigen Vorschriften;

15. die Vorsorge für eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende
Handhabung der Kranken - und Unfallversicherung , sowie die diesfällige höhere
Aussicht und Überwachung , dann die Einflussnahme auf eine den Verhältnissen
entsprechende Fortbildung und Entwicklung des Versorgungswesens;

16 . die oberste einheitliche Leitung und Überwachung des Sanitäts - und
Veterinärdieustes aus den Staats - und Privalbahnen;

17. die Führung der Gesammtstatistik des inländischen Eisenbahnwesens,
sowie speciell jene der Staatseisenbahnverwaltung , die Herausgabe aller ein¬
schlägigen Publikationen , insbesondere der Jahresgeschäftsberichte für die
Staatseisenbahnverwaltung;

18 . die allgemeine staatliche Regelung des Eisenbahnfachbildungswcseus;
19 . außer den im Vorstehenden besonders ausgeführten Agenden obliegt

dem Ministerium bezüglich der Staatsbahnen und der für Rechnung des
Staates oder durch Staatsorgane für Rechnung der Coucessionärc betriebenen
Privatbahnen die Besorgung , respective oberste Leitung des Staatseisenbahn¬
dienstes , bezüglich der Privalbahnen die Oberaufsicht über den Ban und Betrieb,
dann über die societäre und finanzielle Gebarung in Gemäßheit der jeweilig
geltenden Gesetze und Verordnungen , sowie nach Maßgabe der einschlägigen
concessions - und vertragsmäßigen Bestimmungen , ferner hinsichtlich der
Staats - und Prioateisenbahnen , insbesondere auch die Handhabung der Eisen-

bahnbelriebsordnnng vom 16 . November 1851 , R .-G .-Bl . der. 1 vom
Jahre 1852;

20 . endlich obliegen dem Ministerium alle jene Verhandlungen , Ver¬
tretungen und sonstigen Agenden in Eisenbahnangelegeuheiten , welche bisher
zur Eompetenz des Handelsministeriums gehört haben.

8 6.

Dom Rüiusterium (steckest in Ansehung des 5saakseison!tahndienste8 vorbe-
hnlteno Verfügungen und lLnifchoikmngen.

In Ansehung des Staatseisenbahudienstes bleiben dem Ministerium
außer den bereits im Z 5, Punkt 1 bis 4 , daun 6 bis einschließlich 18, be¬
sonders hervorgehobenett Agenden noch die nachstehenden Verfügungen und
Entscheidungen Vorbehalten:

1. alle in Ausführung der gegenwärtigen Organisation zu erlassenden,
sowie alle sonstigen im Rahmen derselben zu treffenden organisatorischen Ver¬
fügungen , die Errichtung , Verlegung oder Auflassung aller Dienststellen (HZ 2
und 3), und zwar bezüglich der Staatsbahndirectionen unter Vorbehalt der
im Z 2 vorgeschriebenen Einvolnng der Allerhöchsten Genehmigung;

2. die einheitliche und gleichmäßige , grundsätzliche Regelung des Dienstes
innerhalb des gesammleu Dienstbereiches der Staatseisenbahnvcrwaltung ; die
Feststellung , Abänderung und Aufhebung aller Dienstinstrnctionen , Normalien,
Bedüignisse und sonstigen grundsätzlichen Bestimmungen , insbesondere auch
aller die Rechte und Pflichten , sowie die Bezüge des Personales regelnden
Normen , daun der Reglements und Statuten aller un Bereiche der Staats¬
eisenbahnverwaltung bestehenden oder noch zu errichtenden Alters - und Jn-
vallditätsversorgungsinstitute und sonstigen Hnmamtätsanstalten;

3 . die grundsätzliche Regelung der Beziehungen der Staatseisenbahn¬
verwaltung und ihrer Organe zu anderen staatlichen Verwaltnngszwcigen,
insbesondere zur Militärverwaltung , zur Post - und Telegraphenverwaltung,
zur Polizeiverwaltung und zur Finauzverwaltnng , und zwar im Einvernehmen
mit den betreffenden obersten Centralstellen , sowie die Überwachung der genauen
Einhaltung der diesbezüglich bestehenden Vorschriften und getroffenen Verein¬
barungen;

4 . die Erledigung aller Angelegenheiten , welche das Staatseisenbahnnetz
als Ganzes oder doch größere , mehrere Directionsbezirke umfassende Theile
desselben betreffen , sofern die bezüglichen Verwaltungsgeschäfte nicht aus¬
drücklich entweder den betheiligten Staatsbahndirectionen zur selbständigen
Erledigung im gegenseitigen Einvernehmen oder einer einzelnen Staatsbahn-
direction zur einheitlichen Besorgung , sei es für das gesammte Staatsbahnnetz,
sei es für einen entsprechend größeren Theil desselben überwiesen werden
(vgl . tz 17) ;

5 . die Systemisierung des Personalstandes aller dem Ministerium unter¬
stehenden Dienststellen der Staatseisenbahnverwaltung , die Aufstellung und
Führung des Persoualstatus , sowie die Ranglisten für alle Beamten;

6. die Aufnahme von Beamten aller Dienstclassen , die Beförderung
aller Beamten , daun die Versetzung und Dienstesenthebung (Versetzung in den
Ruhestand ) aller Beamten mit Ausnahme jener der drei untersten Dienst¬
classen. ferner in letzterem Umfange auch die Besetzung der Beaintenposten,
endlich alle Versetzungen von Beamten ans einem Directionsbezirke in den
anderen , sowie von und zu den selbständigen Bauleitungen ; bezüglich der¬
jenigen Beamten , auf welche das Gesetz vom 15 . April 1873 , R .-G .-Bl.
Nr . 47 , Anwendung findet , haben in allen diesen Richtungen die Bestimmungen
des allgemeinen Wirkungskreises der Ministerien zu gelten;

7. die Bewilligung aller wie immer Namen habenden Zulagen an
Beamte , sowie aller nicht schon in den bestehenden Vorschriften begründeten
Zulagen an andere Bedienstete , ferner die Bew lligung von Remunerationen
und Unterstützungen , soweit sie im Laufe eines Rechnungsjahres den Betrag
von 100 fl. für eine und dieselbe Person übersteigen , endlich sonstige Ange¬
legenheiten des Personales nach Maßgabe des ausdrücklichen Vorbehaltes m
den besonderen Personalvorschriften und Hnmanitätsfondsstatuten;

8 . die Bewilligung aller einmaligen oder dauernden Gnadengaben aus
den Mitteln der Slaatscisenbahuverwaltung oder der derselben zur Verfügung
stehenden Fonde an außerhalb des acliven Dienstverbandes stehende Personen,
soweit nicht seitens des Ministeriums in dieser Richtung den Staatsvahn-
directionen besondere Ermächtigungen ertheilt werden;

9. die Genehmigung der Eintheilnng der bahuärztlichen Bezirke und der
für dieselben giltigen bahnärztlichen Honorare , sowie die Ernennung der den
Staatsbahndirectionen beizugebcnden Sanitätsconsulemeu;

10. die Erstellung des ordentlichen und außerordentlichen Jahreserforder¬
nisses (Budget ) der Staatseisenbahnverwaltung auf Grund der von den unter¬
stehenden Turectionen je für ihren Amtsbereich ausgestellten , dem Ministerium
zur Genehmigung vorgelcgten Theilbudgets ; in gleicher Weise auch die Auf¬
stellung der Hauptrechuungsabschlüsse;

11. die Hinansgabe der der Staatseisenbahnverwaltung auf Grund des
jeweiligen Finanzgesetzes zur Verfügung stehenden Ordinariat - und Extra-
ordinarialcredite an die unterstehenden Directionen , sowie der gesetzlich ge¬
nehmigten Baucrcdite an dieselben und beziehungsweise an die Bauleitungen;
dann die Genehmigung der Detailverwendungsprogramme für die im
Ordinarium für Umstaltungsarbeiten , sowie für alle im Extraordinarinm vor¬
gesehenen Credite ; die Bestimmung des Verhältnisses , nach welchem die Kosten
der Centralleitung des Staatseisenbahnbetriebes und des Staatseisenbahnbaues
auf die einzelnen Linien auszutheileii sind;

12 . die Bewilligung aller Auslagen , welche im Finanzgesetze nicht vor¬
gesehen sind, somit keine budgetmäßige Bedeckung haben oder eine Über¬
schreitung der bewilligten Credite erheischen, die Bewilligung von Nachtrags-
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crediten , von Virements , sowie der etwaigen Verwendung von Extraordinarial-
crediten in dringenden Fällen noch vor verfassungsmäßiger Erledigung des
Budgets , und zwar unter Beachtung der Einholung der eventuell nöthigen
verfassungsmäßigen Genehmigung;

13. alle Verfügungen über das Eigenthum der Staatsbahneu oder über
die bei der Staatseiscnbahuverwaltuug verwalteten Fondc , insoweit diese Ver¬
fügungen die gewöhnliche Gebarung überschreiten oder eine Abtretung oder
Belastung derselben bezwecken, daher auch, und zwar unter Einhaltung der
diesfalls mit der Fiuanzverwaltung vereinbarten Directiven , alle Verkäufe von
Grund und Boden , soweit dieselben nicht bei dem Baue neuer Bahnlinien noch
vor der Eröffnung der definitiven Einlage des Eisenbahnbuches oder , wenn der
Abschluss der Baurechnung früher erfolgt , vor dem Abschlüsse der letzteren
Vorkommen;

14 . die Nachsicht, beziehungsweise Abschreibuugsbewilliguug in Ansehung
von Rechnungsmängeln oder uneinbringlichen Forderungen , dann von Ver¬
lusten an Materialien oder Jnventargegenstünden , sofern der Geldwert im
einzelnen Falle den Betrag von 500 fl. und in demselben Jahre innerhalb
eines Directionsbezirkes denjenigen von 5000 fl. übersteigt;

15. die Genehmigung von Vergleichen über gegen die Staatseisenbahn¬
verwaltung oder von derselben erhobene , wie immer Namen habende Ansprüche,
sofern die Vergleichssumme bei einmaliger Vergütung den Betrag von 5000 fl.
und bei Vereinbarung einer fortlaufenden Leistung denjenigen von jährlich
500 fl. übersteigt;

16 . die (Genehmigung der Gewährung freiwilliger Spenden und Beiträge
aus Mitteln der Staatseisenbahnverwaltung zu fremden , wohlthätigen oder
öffentlichen Zwecken, soweit nicht seitens des Ministeriums den Staatsbahn-
directionen für bestimmte solche Zwecke Credite zugewiescn werden , ferner die
Bestimmung über die Betheiligung der Staatseisenbahnverwaltung an öffent¬
lichen Cougressen , Ausstellungen rc. ;

17 . die Vergebung der Bauarbeiten für neue Bahnlinien , sowie nach
Maßgabe des speciellcn Vorbehaltes im einzelnen Falle auch für andere , be
sonders hervorragende oder umfassende Bauanlagen auf den schon im Betriebe
stehenden Bahnlinien , sowie überhaupt die Genehmigung von Ban - und
Lieferungsvergebungen oder von sonstigen Verträgen über einmalige Leistungen,
sofern — bei Bauten jedes Los für sich gerechnet — die Vertragssumme bei
allgemeiner öffentlicher Concurrenz und Zuschlag an den Bestbietcr den Betrag
von 150 .000 fl. und anderenfalls denjenigen von 50 .000 fl. übersteigt ; in
Ansehung jener Bauten , deren Vergebung mit Genehmigung des Ministeriums
erfolgte , sodann auch die Genehmigung der Schlussabrechnung mit den Bau¬
unternehmern;

18 . die Genehmigung von Bestaudve . trügen oder sonstigen Verträgen
über wiederkehrende Leistungen , sofern der Bestandzins oder die sonstige wieder-
kehreude Leistung den jährlichen Betrag von 1000 fl. üoerstcigt oder bei einer
solchen Leistung von mindestens jährlich 100 fl. der Vertrag auf eine feste
Dauer von mehr als einem Jahre abgeschlossen werden soll ; die Genehmigung
der Auflassung von Bestaudzinsen im Betrage von mehr als 100 fl. ;

19 . die Bewilligung der Vornahme von Eisenbahntraeierungen und
sonstigen Vorarbeiten für Eisenbahuprojecte auf Rechnung Dritter , sowie der
vorschussweisen Bestreitung diesfälliger Auslagen , ferncrs die Gestattung der
Übernahme von Bahnbauten seitens der Staatsbahnverwaltung für fremde
Rechnung und die Genehmigung der diesfülligen Bauverträge , sowie die oberste
Leitung und Beaufsichtigung solcher Bauführnngen nach den für Staatsbahn¬
bauten giltigen Normen;

20 . die Vereinbarungen über die Zulassung der Staatseisenbahn-
verwallung zum Mitbetriebe auf fremden Bahnstrecken , oder umgekehrt über
diejenige fremder Bahnverwaltungen zum Betriebe oder Mitbetriebe aus den
im Staatsbetriebe stehenden Bahnlinien , ferner die Genehmigung aller Ver¬
träge mit den Verwaltungen von Eisenbahnunternehmungen oder anderen
Vcrkehrsaustalieu über den Anschluss des Verkehres und über die Bedingungen
dieses Anschlusses oder über die Modalitäten der etwa von der Staatseisen¬
bahnverwaltung für dieselben ganz zu übernehmenden Betriebsführung;

21 . die Genehmigung der Grundzüge für die zu Beginn jeder Winter-
und Sommerperiode zu veröffentlichenden Fahrpläne für den Personenverkehr,
insbesondere die Genehmigung der Einführung , Abänderung oder Auflassung
aller Schnellzüge und aller dem Personen - und Postverkehre dienenden Züge
und Schifsseurse , mit Ausnahme der dem reinen Localverkehre eines und des¬
selben Directionsbezirkes dienenden Personenzüge , feruers die Festsetzung
grundsätzlicher Bestimmungen für den Güterzugsverkehr;

22 . die Beschaffung der Fahrbetriebsmittel für das Gesammtnetz , die
Genehmigung der Entlehnung fremder Fahrbetriebsmittel , sowie der Ein¬
stellung solcher in den Fahrpark der österreichischen Staatsbahneu;

23 . die Evidenz des gesummten Fahrparkes des unterstehenden Bahn¬
netzes, die Vertheilung desselben auf bestimmte Bahngebiete und beziehungs¬
weise auf die einzelnen Directionsbezirke , sowie die oberste ausgleichende
Disposition insbesondere über den Wagenpark;

24 . die Bewilligung aller Fahrbegünstignngen , sowie aller Fracht¬
ermäßigungen und sonstigen Zugeständnisse tarifaruscher Natur im Güter¬
verkehre , soweit diese Bewilligung nicht in den besonderen Vorschriften aus¬
drücklich den untergeordneten Dienststellen überlassen ist, sowie ferner mit
Ausnahme der in Gemäßheit der besonderen Instructionen von den Direktionen
zu gewährenden Ermäßigung der bloß localen Nebengebüren , als der Anf-
und Ablegegebür , Auf - und Abladegebür , Überladegebür , H^ ekrahngebür,
Waggebür , Lagergeld , Wagenverzögerungsgebür u. dgl . ;

25 . die Vereinbarungen mit anderen in - und ausländischen Verkehrs-
unteruehmungen über die Anschluss - und Verbandverkehre einfchließlicy der
Vcrkehrstheiluugen , dann über die Regelung des Transport - und Reclamations-
dienstcs , sowie über die Einuahmeverrechnuug und den Saldieruugsdienst;

26 . die Errichtung und Auflassung commerzieller Agenturen;
27 . die Genehmigung der Ergreifung von Ministcrialrecursen , sowie die

Beschwcrdeführuug an den Verwaltuugsgerichtshof oder an das Reichsgericht
in Sachen der Staatseisenbahnverwaltung;

28 . die Überwachung des gesammten Dienstes in allen seinen Zweigen
und bezüglich aller Dienststellen der Staatseisenbahuverwallnug.

Dem Eisenbahuministerium bleibt es jederzeit unbenommen , auch noch
andere als die vorstehend angeführten Angelegenheiten , sei es bleibend seinem
vorbehaltenen Wirkungskreise einzuverleiben , sei es , soweit nicht der vorgc-
schriebene Justanzenzug alteriert wird , im einzelnen Falle aus besonderen
Gründen seiner Würdigung und Entscheidung zu unterziehen , sowie auch
umgekehrt einzelne der vorstehend aufgezählten Angelegenheiten , sofern sie sich
ihrer Natur nach überhaupt hiezu eignen , in widerruflicher Weise den unter¬
geordneten Staatsbahndirectionen und beziehungsweise Eiseubahnbauleitungen
zur selbständigen Erledigung im Namen des Ministeriums zu übertragen.

8 7.
Refchwordezng »» da? Rttiüstrwinm in Angelegenheiten der 8taatseisenlmhn-

uerronllnng.
Das Eisenbahuministerium entscheidet über alle Beschwerden g gen die

von den ihm unterstehenden Staatsbahudirectionen und Eisenbahnbauleitnugen
in ihrem eigenen Wirkungskreise getroffenen Entscheidungen und erlassenen
Verfügungen.

solche Beschwerden find , soweit nicht besondere Vorschriften für bestimmte
Fälle ausdrücklich ein Anderes fcstsetzen, innerhalb längstens vier Wochen vom
Tage der Zustellung der auzufechtenden Verfügung an einznbringen.

8 8.
Hilsriorgane de5 iMinisterinms.

a) W k. Heneraluissmcti'o» der österreichischen Eisenbahnen.
Die Aufsicht und Coutrole Uber den Banzustaud und den Betrieb der

dem öffentlichen Verkehre übergebenen Staats - wie Privateisenbahueu zur
Handhabung der Ordnung und Sicherheit (vgl . Z 5, Punkt 19) erfolgt im
Sinne der bestehenden Gesetze und Verordnungen und insbesondere im Sinne
der Bestimmungen der Eisenbahnbetriebsordnung vom 16. November 1851,
R .-G .-Bl . Nr . 1 vom Jahre 1852 , durch eine dein Eisenbahuministerium
unmittelbar unterstehende Dienststelle , welche die Bezeichnung „ k. k. General-
inspection der österreichischen Eisenbahnen" (Eiscnbahuaufsichts-
behörde ) führt.

Insoweit in bestehenden Vorschriften gewisse Amtshandlungen der
Generaliuspection (Aufsichtsbehörde ) zugewiesen sind, bleibt es dem Eisenbahn-
ininisteriuin Vorbehalten , diese Amtshandlungen auch durch seine eigenen Organe
oder durch Organe anderer ihm unterstehenden Dienststellen besorgen zn lassen.

Dem Vorstande der Gencralinspection , der den Titel „ Generalinspector
der österreichischen Eisenbahnen " führt , wird das zur Besorgung des Über¬
wachungsdienstes erforderliche Personale beigegeben.

Die näheren Bestimmungen über den Wirkungskreis und die Obliegen¬
heiten der Generaliuspection , sowie über die Geschäftseintheilnng bei derselben
werden durch eine für die genannte Dienststelle vom Eisenbahnminisürium zn
erlassende besondere Dienstinstructivn getroffen.

8 9.
b) R k. Leiüraümigeitdirigterungsaml der österreichische». Slaalsliahne ».

Die dem Eisenbahuministerium im Z 6, Punkt 23 , mitvorbehaltene Evidenz
und oberste einheitliche Disposition über den gesammten Wagenpark der öster¬
reichischen Staatsbahneu wird durch eine dem Ministerium unmittelbar unter¬
stehende, als einheitliches Epecntivorgan desselben fungierende , selbständige
Hilfsstelle besorgt , welche die Bezeichnung : „ k. k. Central wagen dirigie¬
rt ! ngs amt der österreichischen Staatsbahnen"  erhält und von einem
Vorstande geleitet wird , der den Titel „Director " des genannten Amtes führt.

Das Centralwagendirigiernngsamt hat nach den unmittelbaren Aufträgen
des Ministeriums und unter Überwachung desselben insbesondere die Evidenz
des gesammten Wagenparkes der Staatseisenbahnverwaltung einschließlich der
Lademittel und Wagencinrichtnngen , die Vertheilung desselben an bestimmte
Bahngebiete und beziehungsweise an die einzelnen Slaatsbahndirectionsbezirke,
die tägliche Ausgleichung der in diesen Bezirken sich ergebenden Überschüsse
und Abgänge an Wagen , Lademitteln und Wageneinrichtungen und die sonstigen
zur einheitlichen Leitung und Überwachung des Wagendirigiernngsdieustes ge¬
hörigen Geschäfte, die Abrechnung der Wagen im Verkehre mit fremden
Bahnen und mit den Parteien , sowie endlich die Zusammenstellung der Gesamint-
statistik Uber die Leistung der Wagen zu besorgen.

8 w.
Hcschtistserl'edlgtmg im Emvernehmt ;» mit ander «;» Rliinlterie ».

Bezüglich jener in den §§ 5 bis 7 genannten Angelegenheiten , welche
zugleich den Wirkungskreis anderer Ministerien berühren , hat das Eisenbahn-
ministerinm vor der Erledigung des Gegenstandes das Einvernehmen mit den
betheiligten anderen Ministerien zu Pflegen.

Insbesondere ist bezüglich aller Eisenbahnangelegenheiten von größerer
finanzieller Tragweite , namentlich solcher, welche auf Sie Aufstellung des Staats¬
voranschlages einen erheblichen Einfluss zu üben geeignet sind oder eine dauernde
Belastung des Staatsvermögens bezwecken, nach den hiefür bestehenden Einzel-



11Amtsblatt der k. k. Rerchshaupt- und Residenzstadt Wien. — Nr. 9, 31 . Jänner 1896.

bestimmungen das vorherige Einvernehmen mit dem Finanzministerium , ferner
in allen wichtigeren Fragen der Dienstesorganisation der Staatseisenbahn¬
verwaltung , sowie in allen Fragen des Eisenbahnwesens , welche die militärische
Benützbarkeit der Eisenbahnen betreffen oder sonst die militärischen Interessen
berühren , das vorherige Einvernehmen mit dem Reichs -Kriegsministerium und,
soweit es sich um die Sicherstellung oder Concessioniernng neuer Eisenbahn¬
linien handelt , auch mit dem Handelsministerium , endlich in allen Angelegen¬
heiten , insbesondere in Tariffragen , welche für Handel und Gewerbe , sowie
für die Landeskultur von Wichtigkeit sind , das Einvernehmen mit dem letzt¬
genannten Ministerium , beziehungsweise mit dem Ackerbanministerinm zu pflegen.

8 ii-

Stanlseiscnhcihnralh.

Zur Begutachtung allgemeiner volkswirtschaftlicher Fragen im Bereiche
des E -senbahnverkehrswesens wird dem Eisenbahnministerium ein „ Staats-
eisenbahnrath " beigegeben.

Bei eintretendem Bedürfnisse können zur Begutachtung solcher Fragen
auch den staatsbahndirectionen für deren Bezirke Beiräthe beigegeben werden.

Die näheren Bestimmungen über die Zusammensetzung und Wirksamkeit
des Staatseisenbahnrathes , sowie der vorgedachten Beiräthe ' bleiben der . Rege¬
lung durch besondere Statuten Vorbehalten.

III. Die Sttuüsbnhlldireetionm.
8 12.

Aufgabe und Stellung der Staatsbahndireetionen im allgemeinen.
Den Staatsbahndirectionen obliegt unter der oberen Leitung des Eisen-

bahnministerinms und auf Grund der von demselben ergehenden Weisungen
die örtliche Verwaltung aller zu ihrem Bezirke gehörenden Bahnstrecken.

Die Staatsbahndirectionen sind für die ' Sicherheit und Ordnung des
Betriebes in ihrem Bezirke im Sinne der Eisenbahnbetriebsordnung vom
16 . November 1851 , R .- G .- Bl . Nr . 1 ox 1852 , verantwortlich . Sie verkehren
in allen ihrem Wirkungskreise zugewiesenen Angelegenheiten unmittelbar mit
den hiezu berufenen Militär - und Civilbehörden mit Ausnahme der obersten
Centralstellen , sofern nicht nach Maßgabe dieses Statutes oder nach den
speciellen Anordnungen ein solcher Verkehr auch mit letzteren vorgesehen ist.

Den Anforderungen der instradierenden Militärbehörden wegen Beförde¬
rung von Truppen und Heereserfordernissen haben die Staatsbahndirectionen
innerhalb des eigenen Bezirkes unbedingt zu entsprechen und nötigenfalls die
hiezu erforderlichen Transportmittel zu reclamicren.

Insoweit die ^Militärtransporte die Grenzen des eigenen Bezirkes über¬
schreiten , hat die Staatsbahndirection , an welche die instradierende Militär¬
behörde , sich gewendet hat . im Einvernehmen mit den berührten Nachbarbezirken
wegen Übernahme und Weiterbeförderung des Militärtransportes bis zum
Bestimmungsorte das Geeignete einzuleiten.

8 13.
grundsätzliche Bestimmungen silier die Dienstesorganisatian llei dm Staats-

bahndirectionen.

Jede Staatsbahndirection bildet für die Hauptdienstzweige des Eisenbahn¬
betriebsdienstes (Bahnerhaltung , Verkehr und Zugförderung ), sowie für die
Bauverwaltnng , die Werkstätten - und Materialverwaltung , dann für die all¬
gemeinen administrativen , kommerziellen und finanziellen , beziehungsweise
Rechnnngsangelegenheiten eine einheitliche Dienststelle.

Derselben sind die im Z 3 genannten , als unterste Dienststellen des
localen Betriebsdienstes fungierenden Organe untergeordnet.

Zu ihrer Unterstützung in der unmittelbaren Überwachung der eben
erwähnten untersten Dienststellen des localen Betriebsdienstes werden den
Staatsbahndirectionen nach Bedürfnis , als integrierende Theile der Direktionen
selbst , besondere Controlorgane für bestimmte Amtsrayons beigegeben , welchen
außerdem , ebenso wie den im Z 3, lit . d , genannten Bahnbetriebsämtern mit
Genehmigung des Vorgesetzten Ministeriums zur Enilastung der Direction eine
Reihe minder wichtiger , rein laufender interner Verwaltungsgeschäfte zur selb¬
ständigen Besorgung , sowie auch mit Ausschluss eines jeden förmlichen Ent¬
scheidungsrechtes ein vermittelnder Berühr mit dem Publicum überlassen
werden kann.

^Zur Vollziehung der Geldanweisungen der Staatsbahndirectionen und
als Sammelstelle für die Einnahmeabfuhren der Stationen wird am Sitze
jeder Staatsbahndirection eine eigene Directionscassa ausgestellt.

8 14.
Leitung und gliederung der Siaatsliahndirectionen.

Jede Staatsbahndirection wird von einem Vorstande geleitet , welcher
den Titel „ k. k. Staatsbahndirector " führt und in der V . oder VI . Rangclasse
der Staatsbeamten steht . Derselbe ist für die gesammte Geschäftsführung , ins¬
besondere für die Sicherheit , Ordnung und Regelmäßigkeit des Betriebes
innerhalb seines Directionsbezirkes verantwortlich.

Dem Staatsbahndirector werden nach Bedarf je ein administrativ und
ein technisch vorgebildeter Stellvertreter beigegeben.

Bei Anwesenheit des Staatsbahndirectors sind die Stellvertreter ver¬
pflichtet , denselben bei Bewältigung seiner Aufgaben thatkräftigst zu unterstützen
und ihm insbesondere in allen wichtigeren Fragen der ihnen unterstellten Dienst¬
zweige mit ihrem fachlichen Nathe zur Seite zu stehen.

Den Stellvertretern können über Bestimmung des Staatsbahndirectors
zu seiner Entlastung ihm vorbehaltene Angelegenheiten von minderem Belange
ein - für allemal zur selbständigen Erledigung übertragen werden . Im Falle
der Abwesenheit oder Behinderung des Staatsbahndirectors geht die Leitung
der Geschäfte an seinen Stellvertreter , beziehungsweise bei Vorhandensein von
zwei Stellvertretern an den rangsälteren derselben mit den dem Direktor vor¬
behaltenen Befugnissen über.

Zur unmittelbaren Wahrnehmung der nach einzelnen Dienstzweigen
znsammengesassten Geschäfte werden weiters jeder Staatsbahndirection eine
Anzahl von Referenten und das erforderliche Hilfspersonale beigegeben.

Den Referenten obliegt die unmittelbare Wahrnebmung der Geschäfte
des ihnen unterstellten Dienstzweiges , wie auch die stete Überwachung der für
denselben bestehenden unteren Dienststellen und namentlich die fortgesetzte Sorge
in der Richtung , dass der Dienst in dem betreffenden Dienstzweige in Gemäßheit
der einschlägigen Dienstvorschriften gehandhabt werde und jederzeit den fach¬
lichen Anforderungen genügeleiste.

Denselben können von dem Staatsbahndirector gewisse untergeordnetere
Geschäfte ein - für allemal zur selbständigen Erledigung übertragen werden.

Sämmtliche Organe der Staatsbahndirection haben den Dienst innerhalb
der bestehenden Vorschriften nach den vom Director ertheilten Weisungen zu
führen und sind demselben für ihre Dienstleistung verantwortlich.

Zur Regelung der internen Dienstesansübnng bei den Staatsbahn¬
directionen wird vom Eisenbahnministerium eine einheitliche „ Geschäftsordnung"
erlassen.

8 15-
Persönliche üsiliegenheilen des Staalssiahndirectors.

Dem Staatsbahndirector obliegt persönlich die Ausführung der höheren
Anordnungen zu veranlassen und zu überwachen , die ihm unterstehenden Organe
zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten anzuhalten und für deren gedeihliches
Zusammenwirken , wie auch für die thnnlichst ökonomische Gebarung Sorge
zu tragen.

Er hat das Geschäftsergebnis des Bezirkes sorgsam zu beachten und auf
die Verbesserung desselben , sowie der Betriebsführung überhaupt durch geeignete
Maßnahmen innerhalb seines Wirkungskreises und durch Antragstellung bei
dem Vorgesetzten Ministerium hinzuwirken . Er hat ferner den commerziellen
Bedürfnissen des Bezirkes eine besondere Aufmerksamkeit znzuwenden und sich
hienach ergebende Anträge an das Ministerium unter eingehender Darlegung
der speciellen Verhältnisse zu stellen.

Bei Gefahr im Verzüge ist der Staatsbahndirector berechtigt und ver¬
pflichtet , auch in Angelegenheiten , welche seinen Wirkungskreis überschreiten,
die erforderlichen Verfügungen zn treffen ; behufs nachträglicher Genehmigung
derselben hat er aber sofort dem Vorgesetzten Ministerium Bericht zn erstatten.

8 16-
Rechtliche Vertretung der SkaalseilensiahnnermnUung durch die Stuatssinhu-

directioueu.

Die Staatsbahndirectionen vertreten innerhalb ihres Geschästsbezirkes in
allen ihrer Compctenz Angehörigen Angelegenheiten die Staatseisenbahn-
Verwaltung selbständig , so dass sie auch ohne besonderen höheren Auftrag
durch ihre Rechtshandlungen , Verträge , Processe , Vergleiche rc . für dieselbe
Rechte erwerben und Verpflichtungen übernehmen.

Für die Verbindlichkeit der von der Staatsbahndirection abzugebenden
schriftlichen Erklärungen genügt die Unterschrift des Direktors oder für denselben
diejenige eines seiner Stellvertreter oder eines der Referenten der Staatsbahn¬
direction.

8 17-
Mirkungskreis der SkucUshcthndirectionen.

Den Staatsbahndirectionen obliegt innerhalb ihres Geschästsbezirkes die
Erledigung aller Geschäfte der Eisenbahnbau - und Betriebsverwaltung , soweit
dieselben nicht dem Vorgesetzten Ministerium Vorbehalten oder besonderen,
dem letzteren unmittelbar unterstellten Eisenbahnbauleitnngen zngewiesen sind.

Der Wirkungskreis der Staatsbahndirectionen umfasst sonach insbe¬
sondere auch:

1 . Die Regelung des Dienstes in allen seinen Zweigen innerhalb des
ganzen Directionsbezirkes im Rahmen und in Ausführung der vom Ministerium
erlassenen einheitlichen Instructionen und Dienstvorschriften und die Sorge für
eine richtige und gleichmäßige Anwendung derselben;

2 . die Neuaufnahme von Beamten in den zwei untersten Dienstclassen
unter den vom Eisenbahnministerinm hinauszugebenden Bestimmungen , die
Versetzung und Dienstcsenthebnng (Versetzung in den Ruhestand ) von Beamten
der drei untersten Dienstclassen , in letzterem Umfange auch die Besetzung von
Beamtenposten , ferner die Aufnahme (Anstellung ) , Beförderung (Vorrückung ) ,
Versetzung und Dienstcsenthebnng (Versetzung in den Ruhestand , Kündigung)
aller Ünterbeamten und Diener einschließlich der Wächter , dann des von Fall
zu Fall nothwendig werdenden Aushilfspersonales innerhalb der bestehenden
Systemifiernng und genehmigten Präliminarien unter genauer Einhaltung der
hiefür bestt henden Directiven , insbesondere der für die Aufnahme in den Dienst
ausgestellten allgemeinen und besonderen Bedingungen , dann der Prüfungs¬
und Beförderungsvorschriften;

3 . die Disciplinarbehandlung des gesammten unterstehenden Personales;
4 . die Bewilligung von Zulagen an Unterbeamte und Diener , soweit

solche Zulagen in den bestehenden Vorschriften ihre Begründung finden , sowie
von Remunerationen und Unterstützungen an die unterstehenden Bediensteten
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bis znm Betrage von 100 fl . an ein nnd dieselbe Person innerhalb eines nnd
desselben Rechnungsjahres;

5 . die Erledigung der sonstigen dienstlichen Angelegenheiten des unter¬
stehenden Personales , soweit dieselben nicht gemäß der gegenwärtigen Organi¬
sation oder nach dem Inhalte der bestehenden Personalvorschriften ausdrücklich
entweder dem Vorgesetzten Ministerium Vorbehalten oder den unmittelbaren
Dienstvorständen überlassen sind;

6 . die administrativen nnd finanziellen Angelegenheiten der für das
Personale bestehenden Alters - nnd Jnvaliditätsversorgnngsinstitute und sonstigen
Humanitätsanstalten , soweit dieselben nicht gemäß der gegenwärtigen Organi¬
sation oder nach dem Inhalte der betreffenden Statuten ausdrücklich dem Vor¬
gesetzten Ministerium Vorbehalten sind;

7 . die Angelegenheiten der gesetzlichen Kranken - nnd Unfallversicherung
für das unterstehende Personale;

8 . die unmittelbare Leitung des Sanitätsdienstes , insbesondere auch die
Autragstellung bezüglich der Eimheilnng der bahnärztlichen Bezirke nnd der
für dieselben zu gewährenden bahnärztlichen Honorare , die Ernennung und
Kündigung der Bahnärzte;

9 . alle Steuer - und Gebürenangelegenheiten , sowie die Angelegenheiten
der Brandschaden - nnd Haftpflichtversicherung;

10 . der Abschluss von Vergleichen über gegen die Staatseisenbahn-
verwaltnng oder von derselben erhobene , wie immer Namen habende Ansprüche,
sofern die Vergleichssumme bei einmaliger Vergütung den Betrag von 5000 sl.
und bei Vereinbarung einer fortlaufenden Leistung diejenige von 500 fl . nicht
übersteigt , sowie die Äntragstellung bei höheren Beträgen;

11 . die Durchführung der Grnndeinlösungen und der damit zusammen¬
hängenden Geschäfte , die Evidenz des Grnndeigenthums und sonstigen Immo¬
biliarbesitzes , einschließlich der Führung der Gebändegrundbücher nnd Plan¬
evidenzen;

12 . der Abschluss von Bestandverträgen oder sonstigen Vertrügen über
wiederkehrende Leistungen mit Ausnahme der Entlehnung von ^ ahrbetriebs-
mitteln , sofern der Bestandzins oder die sonstige wiederkehrende Leistung den
jährlichen Betrag von 100 fl . nicht übersteigtj oder sofern bei höheren Be¬
trägen bis 1000 fl . der Vertrag nicht ans eine ein Jahr überschreitende feste
Dauer abgeschlossen werden soll , endlich der Nachlass von Pachtzinsen bis zum
Betrage von 100 sl. ; die Antragstellung an das Ministerium in Fällen , wo
obige Ziffergrenzen überschritten werden sollen;

13 . die Erstellung der Ausgabenpräliminarien für den eigenen Bezirk
und deren Vorlage an das Ministerium ; die Evidenz und selbständige Ver¬
waltung der den Directionen auf G >und des Fmanzgesetzes zugewiesenen
Credite , und zwar speciell bezüglich der im Ordinarium für Umstaltungsbauten,
sowie aller im Eptraordinarinm vorgesehenen Credite auf Grund der vom
Ministerium genehmigten Detailverwendungs - und Arbcitsprogramme ; die
Rechnungslegung über alle den Directionen zugewiesenen Credite , beziehungs¬
weise über die gestimmten Ausgaben des eigenen Bezirkes , die drrecte Vorlage
der betreffenden Gebaruugsansweise und Rechnungsabschlüsse an den Obersten
Rechnungshof und deren Vertretung vor dem letzteren , sowie vor dem Vor¬
gesetzten Ministerium;

14 . die Feststellung der Projecte für alle Bauaulagen ans den Linien des
eigenen Bezirkes , bezüglich deren nicht dem Ministerium gemäß der Bestim¬
mungen des Z 5 der gegenwärtigen Organisation die Genehmigung Vorbehalten
ist , und die Einleitung der politischen Begehungscommissionen;

15 . die selbständige Vergebung aller Bauarbeiten längs der Linien des
eigenen Bezirkes , für welche nicht selbständige Bauleitungen ausgestellt wurden
und bezüglich deren sich das Eisenbahnmiuisterinm nicht die Banvergebung im
einzelnen Falle ausdrücklich Vorbehalten hat , innerhalb der im Z 6 , Punkt 17,
angegebenen Zissergrenzen und die Antragstellnng an das Ministerium bei
Überschreitung dieser Grenzen ; die Ertheilung des Bauconseuses bezüglich
derselben Bauten im Namen des Ministeriums , sofern bei der politischen
Begehuugsccmmission von Seite der interessierten Parteien keine Einwendung
gegen das Project erhoben wurde und sodann bezüglich der den Projecten
entsprechenden Herstellungen in gleicher Weise auch die Ertheilung des Benützungs-
consenses , endlich die weitere Durchführung aller Bauten innerhalb des eigenen
Bezirkes , für welche nicht selbständige Bauleitungen ansgestellt sind , vorbehaltlich
der Einholung der Genehmigung des Ministeriums für die Schlussabrechnung
mit den Bauunternehmern bezüglich jener Bauten , welche mit Genehmigung
des Ministeriums vergeben worden sind;

16 . die Vorverhandlungen mit den Unternehmungen fremder , im An¬
schlüsse an Strecken der österreichischen Staatsbahuen zu erbauenden Eisen¬
bahnen über den Anschluss des Verkehres und die Bedingungen dieses An¬
schlusses , sowie die Theilnahme an den bezüglichen Commissionen , desgleichen
die Verhandlungen über die Modalitäten der allenfalls von der Staatsersen-
bahnverwaltnng zu übernehmenden Betriebsführung , vorbehaltlich der Ge¬
nehmigung der diesfälligen Vereinbarungen durch das Ministerium , der Ab¬
schluss von Verträgen über an die Staatsbahnstrecken anschließende Schlepp¬
kähnen und Jndustriegeleise nach den hiefür vom Ministerium erlassenen ein¬
heitlichen Directiven , endlich die Durchführung aller über die Betriebvsühnuig
bestimmter Bahnstrecken nnd Stationen bestehenden Verträge;

17 . die Sorge für die rechtzeitige Vornahme aller für die Betriebs-
sührung erforderlichen dienstlichen Verfügungen ans Anlass der Eröffnung
neuer Linien , sowie derjenigen - von Stationen nnd Haltestellen;

18 . die Handhabung der Bahnpolizei;
19 . die Genehmigung von Bauten fremder Parteien ans Bahngruud,

beziehungsweise im Bahurahon .^ sowie die Gestattung von Privatbanken an der
Bahn nnd in der Nähe von Bahnhöfen;

20 . die Bestimmung der Bahn - lJmprägnierungs -, Brücken - )meisterstrecken,
sowie der Wächterdiensteintheilung;

21 . die Autragstellung an das Ministerium bezüglich der Grnndzüge für
die zu Beginn jeder Winter - und Sommerperiode zu veröffentlichenden Fahr¬
pläne für den Personenverkehr , die Erstellung der Fahrordnuugen für den
Personenverkehr innerhalb des Rahmens der vom Ministerium genehmigten
Grundzüge , insbesondere die Einführung , Abänderung oder Auflassung der¬
bem reinen Localverkehre des eigenen Bezirkes dienenden Personeuzüge ; die
Festsetzung und Abänderung der Fahrordnuug für die fahrplanmäßigen Güter¬
züge auf Grund der vom Ministerium für den Güterzngsverkehr erlassenen
grundsätzlichen Bestimmungen , sowie für alle fallweise in Verkehr zu setzenden
Scparatzügc , die Einleitung sämmtlicher Züge einschließlich der Militärzüge,
soivie die Überwachung des gesammten Zngsverkehres;

22 . die Evidenz nnd Verfügung über den Maschinen - und Wagenpark
innerhalb des Directionsbezirkes / die Antragstellnng an das Ministerium auf
eine etwa erforderliche Vermehrung oder Veränderung des Fahrparkes , die
Evidenz über die Reservcbestandtheile und die Führung der Statistik über die
Achs - nnd Radbrüche;

23 . die Beschaffung des jährlichen Bedarfes an Bau - und Betriebs-
matcrialien , dann aller mechanischen oder elektrischen Betriebs - und maschinellen
Werkstätteneinrichtuugen , sowie endlich aller Jnventarstücke mit alleiniger Aus¬
nahme der Fahrbetriebsmittel , und zwar die selbständige Liefernngsvergebnng,
sofern die Vertragssumme bei allgemeiner öffeullicher Concurrenz nnd unter
Zuschlag an den Bestbieter den Betrag von 150 .000 fl . und andernfalls den¬
jenigen von 50 .000 fl . nicht übersteigt und über diese Ziffergrenzen hinaus die
Antragstellnng an das Ministerium , endlich die Vornahme von Material-
erprob 'nngen , sowie die Übernahme der von dem Ministerium beschafften Fahr¬
betriebsmittel;

24 . die Erledigung der Beschwerden über die unterstehenden Betriebs¬
organe , sowie sämmtlicher ans dem Personen - nnd Güterverkehre erwachsenden
Reclamationen;

25 . die Antragstellnng an das Ministerium bezüglich der Abänderung der
Tarife im Personen - und Gütcrverkehre sowie bezüglich der Ertheilung von
Frachtermäßigungen;

26 . die Bewilligung von Fahrbegünstigungen und Frachtermäßigungen,
soweit dieselbe den Directionen in den besonderen Vorschriften ausdrücklich über¬
lassen ist, dann diejenige von Ermäßigungen der localen Nebengebüren im
Güterverkehre , als Auf - und Ablegegebür , Auf - und Ablade ^ebür , Uberlade-
gebür , Hebekrahngebür , Waggebür , Lagergeld , Wagenverzögcrungsgebnr u . dgl-
in Gemäßheit der besonderen Instructionen , sowie die Antragstellung für in den
letzteren nicht vorgesehene Fälle;

27 . die Auskunftsertheilung an Parteien in Angelegenheiten der Personen-
nnd Gütertarife , nnd zwar sowohl für den Localverkehr der österreichffchcn
Staalsbahnen , als für den Anschluss - nnd Verbandverkehr mit fremden in-
nnd ausländischen Verkehrsanstalten;

28 - die Gewährung von Frachtgebürencrediten nach den hiefür bestehenden
Normen;

29 . die Geschäfte der Rechnungsprüfung und der Abrechnung bezüglich
der Transporteinnahmen im Personen - und Güterverkehr , und zwar sowohl
derjenigen aus dem Localverkehre , wie derjenigen ans den directeu in - nnd
ausländischen Anschluss - und Verbandverkehren;

30 . die Abrechnung über die Postbefördernug , dann die Aufstellung der
Rechnungen über Gebüreucredite und deren Hereinbringuug , insbesondere auch
gegenüber den übrigen staatlichen Verwaltnngszweigen;

31 . die Nachsicht , beziehungsweiseAbschreibnngsbewillignng von Rechnungs-
Mängeln oder uneinbringlichen Forderungen , dann von bei Materialien und
Jnventargegenstäuden sich ergebenden Verlusten , sofern der Geldwert von Fall
zu Fall den Betrag von 500 fl . und in demselben Jahre im ganzen Directions-
bezirke den Betrag von 5000 fl . nicht übersteigt , unbeschadet der Verfolgung
solcher Angelegenheiten im Discipliuarwege;

32 . die directe Abfuhr der überschüssigen Betriebsgelder an die hiefür
bestimmten Staats - oder sonstigen Cassen;

83 . die Vertretung der Staatseisenbahnverwaltung bei eisenbahnfachlichen
Conferenzeu und Verbänden , soweit sich nicht die diesfällige Betheiligung vom
Eisenbahnmiuisterinm , als eine für den Gesammtbereich der Staatseiscubahu-
verwaltung einheitliche , Vorbehalten wird.

Dem Eisenbahnministerium bleibt es anheimgegeben , Verwaltnngsgeschäfte,
welche hienach an sich in den selbständigen Wirkungskreis jeder Staatsbahn-
direction fallen , bezüglich deren es ihm aber zweckmäßig erscheint , dass sie für
einen größeren Bezirk einheitlich besorgt werden , einer einzelnen Staatsbahn-
direction , sei es für den ganzen Dienstbereich der Staatseisenbahuverwaltung.
sei es für einige Directionsbezirke zur einheitlichen Erledigung zu übertragen.

Das Eiseubahnministerium wird ferner dafür Sorge tragen , dass seitens
der Staatsbahndirectiouen in allen deren Wirkungskreise Angewiesenen Ange¬
legenheiten , welche die militärische Benützbarkeit der Bahn betreffen , oder sonst
die militärischen Interessen berühren , die erforderlichen Vorlagen rechtzeitig an
das Reichs -Kriegsministerium erstattet werden.

Die Staatsbahndirectionen sind verpflichtet , die Voranschläge nnd Rechnungs¬
abschlüsse für ihren Bezirk in Gemäßheit der für die Prälimiuierung uno Ver¬
rechnung der Staatseinnahmen und Staatsausgaben jeweils giltigen Bor-
schriften aufzustellen.
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IV . Dir Ciseiüiahnbanleitungen.
8 18.

Zrimdsästkiche ZZejliiinniunzen aber die llrgaiüsattvn und den Iliirknngskreis
der Eiseitüahithnnlertungen.

Die im III . Abschnitte ZH 15 bis 17 der gegenwärtigen Organisation
für die k. k. Staatsbahndirectionen gegebenen Vorschriften haben im allgemeinen
anch auf den Dienst der dem Ministerium unmittelbar unterstehenden Eisen-
bahnbauleitnngen sinngemäße Anwendung zu finden mit der Maßgabe , dass
die Prüfung und definitive Verbuchung der von den Bauleitungen gelegten
Rechnungen , sowie die Übersendung der abgeschlossenen Baurechnnngen an den
Obersten Rechnungshof durch das Ministerium erfolgt , und dass weiters zur
Vornahme der Beschaffung von Materialien und Ansrüstnngsgegenständen für
die Neubanlinien seitens des Ministeriums erforderlichenfalls eine nach Lage
des Falles geeignete Staatsbahndirection bestimmt werden wird . Im übrigen
obliegt auch den Eisenbahnbanleitnngen bezüglich der ihnen überwiesenen Staats-
cisenbahnbanten gleichfalls die Erledigung aller Geschäfte, soweit dieselben nicht
ausdrücklich dem Ministerium Vorbehalten sind.

Innerhalb des Rahmens der vorstehenden Bestimmungen werden die
Grnndzüqe für die Organisation der Eisenbahnbanleitnngen vom Eisenbahn-
Ministerium festgesetzt.

V . Personal - und allgemeine Schlussbeltimmungen.

8 19.
sir »nds>'chkiche Vestimimmgen über die Stellung des Personales der Staats-

eisenbahnnerwaltnag.

Die Rechte und Pflichten desjenigen Personales dcr staatlichen Eisenbahn-
Verwaltung , welchem derzeit nicht der Charakter wirklicher Staatsbediensteter
znkommt und auf welches sohin die Bestimmungen des Gesetzes vom 15 . April
1873 , R .-G .-Bl . Nr . 47 , keine Anwendung finden , werden unter Wahrung
der von demselben erworbenen Rechte durch eine vom Eisenbahnministerinm
zn erlassende Dienstordnung (Dienstpragmatik ), eventuell durch besondere Dienst¬
vertrüge , sowie die Nnheversorgung desselben und die Versorgung der Witwen
und Waisen durch besondere Pensions - (Provisions -) Institute auf Grund der
theils von den Theilnehmern , theils von der Staatsverwaltung in dieselben zn
leistenden Beiträge und unter Garantieleistung der Staatsverwaltung für die
Rnhegenüsse geregelt.

Insoweit nicht hiedurch , sowie durch die bestehenden sonstigen gesetzlichen
Vorschriften eine Verschiedenheit der Rechte und Pflichten bedingt ist, finden
auf dieses Personale die für Staatsbeamte und Staatsdiener geltenden Normen
sinngemäße Anwendung.

Für diejenigen zn dem mehrerwähnten Personale gehörigen Beamten
und Diener , welche infolge Verleihung eines im Staatsdienste systemisierten
Postens der staatlichen Eisenbahnverwaltung in den wirklichen Staatsdienst
übernommen werden , wird die anlässlich dieses Übertrittes für ihre neuen
Bezüge gesetzlich zn entrichtende Dienstverleihnngstaxe , jedoch nur soweit hiebei
eine Erhöhung ihrer bisherigen Bezüge nicht Platzgreift , auf den Staatseisen¬
bahnetat übernommen ; auch können dieselben, gegen rechtsgiltigen Verzicht auf
den Bezug eines Rnhegennsses nach allgemeinen Staatsbeamtennormen , Mit¬
glieder des obenerwähnten besonderen Pensions -(Provisions -)Jnstitutes der
Staatseisenbahnverwaltnng verbleiben.

8 20.
Ürnitdsiilsitche Restimmnngen über die Dien sich rache der Slaaisoilenbnhn-

uermatkniig.

Die Dienstsprache der Staatseisenbahnverwaltnng ist die deutsche.
In derselben hat insbesondere der gcsamntte innere Dienst mit Einschluss

dcs Verkehres aller Organe der Staatseisenbahnverwaltnng untereinander
stattznfinden . Alle Organe der Staatseisenbahnverwaltnng haben mit den
Militär - und Civilbehörden in deutsch r Sprache zu verkehren.

Die in Galizien ausgestellten Staatsbahndirectionen und die denselben
unterstehenden , in diesem Lande befindlichen Dienststellen haben jedoch in Ge¬
mäßheit dcr dort in Kraft stehenden , ans Grund der Allerhöchsten Entschließung
vom 4. Juni 1869 erlassenen Ministerialverordnung vom 5. Juni 1d69,
L.-G .-Ll . für Galizien Nr . 24 , sich im Verkehre mit den landeSfnrstlichen,
nichtmilitärischen Behörden , Ämtern und Gerichten im Lande, wie auch mit
den dortigen autonomen Behörden und Organen der polnischen Sprache zu
bedienen.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf den gegenseitigen Verkehr
der bezeichnten Dienststellen untereinander oder mit den im Lande befindlichen
Ämtern und Organen des Post - und Telegraphendienstes.

Die bei den Staatsbahndirectionen einlangenden , in einer der in den
Landestheilen , in welchen die den genannten Dienststellen zugewiesenen Bahn¬
strecken gelegen sind, gebräuchlichen landesüblichen Sprachen verfassten Ein¬
gaben und Zuschriften von Parteien oder autonomen Behörden und Organen
sind in derselben Sprache zu beantworten.

Alle für das Publicum bestimmten Mittheilnngen (Kundmachungen , Auf¬
schriften, Circulare rc.) sind in der deutschen und der betreffenden landesüblichen
Sprache zn erlassen.

Der Verkehr mit dem Publicum hat in der deutschen oder in der be¬
treffenden landesüblichen Sprache stattznfinden , je nachdem die Anfrage oder
Äußerung , welche hiezu Anlass gibt, in der einen oder anderen Sprache
erfolgt ist.

8 21.
Sichln ssüejlimnmng.

Der Zeitpunkt , mit welchem die vorstehende Organisation in Wirksamkeit
tritt , Wied besonders festgesetzt.

Mit diesem Zeitpunkte treten alle entgegenstehcnden Bestimmungen außer
Kraft , insbesondere die mit den Verordnungen des k. k. Handelsministeriums
vom 23 . Juni 1881 , Z . 1136/ » . LI., R .-G .-Bl . Nr . 103 , nid vom 15 . De-
cember 1891 , Z . 3522/ » . LI., R .-G .-Bl . Nr . 183, erlassene Organisation der
Staatseisenbahnverwaltnng in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen
und Ländern , feruers die Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom
26 . August 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 116 , betreffend die Organisation der General-
inspection der österreichischen Eisenbahnen , sowie auch die Verordnung des
Handelsministers vom 15. Juli 1884 , R .-G .-Bl . Nr . 122 , betreffend die
Regelung der Beziehungen der Generaldirection der österreichischen Staats¬
bahnen zur Generalinspection der österreichischen Eisenbahnen.

38 .

(Öffentliche Sammlungen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalter » hat mit Erlass vom 10 . December 1895,

Z . 116478 (M .-Z . 221877/III ), der Centralleitung des Kath olischen Schnl-
vereines,  mit Erlass vom 14. December 1895 , Z . 117793 (M .-Z . 221457/111 ),
dem Ashlverein für arme kranke Kinder  in Ischl , mit Erlass
vom 16 . December 1895 , Z . 117792 (M .-Z . 226326/III ) , dem St . Josef-
Kinderasylvereine in Wien (Breitensee ) und mit den Erlässen vom
6 . Jänner 1896 , Z . 125048 (M .-Z . 5332/III ), Z . 125378 (M .-Z . 5331/III)
und Z . 243 (M .-Z . 5330/III ), der Kongregation der Töchter der
göttlichen Liebe , dem Wohlthätigkeitsverein „Llatoraäniirndilis"
und dem Greisenasylvcreine in Wien  die Bewilligung ertheilt , bis 31 . De¬
cember 1896 eine Sammlung milder Spenden im Erzherzogthume Nieder-
östcrreich bei bekannten Wohlthätern , sonach nicht von Hans zn Haus , ver¬
anstalten zu dürfen.

Mit Erlass vom 16 . December 1895 , Z . 7912, » r . (M .-Z . 223381/III ),
wurde dem Kinder - und Greisenasylvcreine „ Mariahilf " in Groß-
Grillowitz - Possitz  dasselbe Recht, und zwar auf drei Monate im Lause
des Jahres 1896 mit dem Beifügen ertheilt , dass der Beginn des Lmmmelns
vom Vereinsbevollmächtigten auf dem Jntimationsdecrete durch die betreffende
politische Behörde bestätigen zu lassen ist.

Dasselbe Recht, jedoch nur für den Wiener Polizeirayon , wurde mit
Erlass vom 30 . December 1895 , Z . 123660 (M .-Z . 234118/III ) , dem Wiener
Würmestub en v erein  ertheilt.

Ferner hat die genannte Behörde mit Erlass vom 3 . December 1895,
Z . 112121 (M .-Z . 217296/III ), dem GerstHofer Kirchenb anverein  e
bewilligt , im Jahre 1896 in Niederösterreich unter der Bedingung zn sammeln,

1. dass die Sammlung nur bei bekannten Wohlthätern mit Ausschluss
der Sammlung von Haus zu Haus erfolgen darf und

2. dass vor Beginn der Sammlung in jedem einzelnen politischen Be¬
zirke und in jedem einzelnen Orte das Bewilligungsdecret von der betreffenden
Bezirksbehörde , beziehungsweise Gemeindevorstehung vidieren zu lassen ist.

Schließlich hat dcr Herr Ministerpräsident als Leiter des Ministeriums
des Innern mit dem Erlasse vorn 27 . December 1895 , Z . 6213/M . I . (St .-
Z . 8381 ex 1895,-kr . sM .-Z . 5341/IIIj ), der ehrwürdigen Mech itaristen-
Congregation  in Wien die Bewilligung zur Vornahme einer Sammlung
freiwilliger Beiträge zn Gunsten der durch die jüngsten Ereignisse in Armenien
verunglückten Bewohner dieses Landes , in den im Reichsrathe vertretenen
Königreichen und Ländern , mit Ausnahme der Länder Salzburg und Krain,
und zwar auf die Dauer von je drei Monaten des Jahres 1896 in jedem
einzelnen Lande zn ertheilen befunden.

Die Sammlung darf nur bei bckannten Wohlthätern ans der wohl¬
habenderen Classe der Bevölkerung und daher mit Ausschluss der Sammlung
von Haus zu Haus vorgenommen werden.

Die mit der Sammlung zu betrauenden Organe der erwähnten Con-
gregation werden sich vor Beginn der Sammlung unter Berufung auf die
Bewilligung des hohen k. k. Ministeriums des Innern und entsprechender
Legitimierung ihrer Person an die Präsidien der einzelnen Länderstellen zn
wenden haben , von welchen denselben sodann die für das betreffende Land
gütigen Sammlungs -Certificate ausznstcllcn sein weedeu.

II. RuriittttwiitstinulMiUM.
Mmstjllal:

-rr».
(Citjermig des Amtsblattes der Stadt Wien bei

Straferkemrtniffen .)
Magistratsdirector Krenn  hat unterm 7 . December 1895,

zur M .-D .-Z . 1773 ex 1895 , an die sämmtlicheu Magistrats-
Nefereuteu und Bezirksamts -Leiter nachstehendes Decret gerichtet:

Zufolge Erlasses des hohen k. 1 Ministeriums des Innern vom 17. October
1895 , Z - 24084 , finde ich mich bestimmt , den Magistrat und die magistratischen
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Bezirksämter anzuweisen , in jenen Straferkenntnissen , welche sich auf Anordnungen
des Magistrates stützen, die Kundmachung derselben im Amtsblatte der Stadt
Wien zu eitleren , damit die ans Anlass der Einbringung von Necnrsen , Straf-
mildernngs - , Umwandlungs - und Nachsichtsgesuchen bisher nöthig gewesene
Einholung solcher Kundmachungen erspart werden könne.

Hievon werden Euer Wohlgeboren unter Beziehung ans den Statthalterei-
Erlass vom 13 . October 1894 , Z . 79688 , enthalten im Amtsblatte Nr . 96 ex
1894 auf Seite 68 zur Darnachachtnng in Kenntnis gesetzt.

(Anbringung von Blitzableitern auf städtischen Ge¬
bäuden .)

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Neichs-
hanpt - nnd Residenzstadt bestellte Herr k. k. Bezirkshauptmann hat
zufolge Verfügung vom 8 . December 1895 , Z . 9435 , folgende
Anträge genehmigt:

1. In theilweiser Abänderung des Gemeinderaths -Beschlusses vom
14 . October 1879 , Z . 4115 , wonach Blitzableiter ans städtischen Schulgebäuden
nicht angebracht werden dürfen , wird genehmigt , dass jene städtischen Schul¬
gebäude , sowie auch sonstige städtische Gebäude , welche infolge ihrer isolierten
Lage, ihrer Höhe oder anderer localen Verhältnisse der Blitzgefahr in hohem
Grade  ausgesetzt sind , auf Grund eines von Fall zu Fall vom Bauamte
abzngebenden Gutachtens mit einer Blitzableiteranlage versehen werden können.

Bei Neubauten von Schuten und städtischen Häusern hat das Stadt¬
banamt gleichzeitig mit der Vorlage des Detailprojectes nach Maßgabe der
Localverhältnisse die entsprechenden Anträge wegen eventueller Herstellung einer
solchen Anlage zu erstatten.

2 . Das Stadlbauamt ist zn beauftragen , geeignete Vorschläge wegen der
alljährlichen Revision der städtischen Blitzableiteranlagen zn machen und eine
diesbezügliche Vorschrift zn verfassen.

3. Behufs Erlangung einer Statistik über die im Gebiete der Gemeinde
Wien vorgekommenen Blitzschläge sind vom 1. Jänner 1896 seitens des
städtischen Feucrwehr -Commandos folgende Auszeichnungen zu führen:

a) Bezeichnung des vom Blitzschläge getroffenen Objectes (Bezirk, Straße,
Hausnummer , ob Haus , Baum rc.) ;

b) die Art des Unfalles oder Schadens (Tödtnng , Zündung rc.) ;
c) die Angabe , ob das betreffende Object mit einem Blitzableiter versehen

war oder nicht, im ersten Falle , ob die Anlage von einem befugten
Gewerbsmanne in Stand gehalten wird und in welcher Weise dieselbe
bei dem Blitzschläge functioniert hat.

Wenn möglich, ist auch das System dieser Anlage und die Tages¬
zeit des Blitzschlages bekanntzugeben.

Diese Aufzeichnungen sind am Schluffe eines jeden Jahres dein
Stadtbanamte zn übermitteln . (M .-Z . 146369/IV .)

4L.
(Jntervcntionsgebür für die magistratischen Genossen-

fchafts -Commiffäre .)
Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichs-

Haupt - und Residenzstadt bestellte Herr k. k. Bezirkshanptmann
Dr . v . Friebeis  hat nach Anhörung des Beirathes unterm
12 . December 1895 , Z . 1075 , Nachstehendes verfügt:

1. Die Gebür für die Intervention eines magistratischen Commissärs
bei den genossenschaftlichen Versammlungen (Genossenschafts -, Gehilfen -,
Krankencassen -Versammlnngen , auch bei der Betriebskrankencassa ) wird mit
fünf Gulden für jede Intervention festgesetzt, und zwar mit der sub 2 ange¬
führten Ausnahme ohne Rücksicht ans Dauer , Ort nnd Zeit der Versammlung.
Diese Gebürcn sind unter dem Titel „ Commissionsgebüren " auf die bisherige
Weise zu verrechnen.

2. Wenn sich der Genosscnschasts -Commissär zn einer gehörig ange¬
meldeten , genossenschaftlichen Versammlung (Meister -, Gehilfen -, Krankencassen-
Versammlung , auch bei Betriebskrankencassen ) behufs Intervention begibt,
diese Versammlung aber mangels der Beschlussfähigkeit nicht zustande kommt,
steht dem Commffsär bloß die Gebür nach dem allgemeinen Normale über
Wagengebüren und Diäten zn . (M .-Z . 221047/XVIII .)

42 .

(Anfall von Triennal - und Quingnemralzitlagerl in
Fällen der Compensatio « derselben mit bestehenden

Bezngsergänznttgsznlagett .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Cnrrende vom 29 . De¬

cember 1895 , M .-D .-Z . 1597 , den städtischen Bediensteten Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wurde seitens der städtischen Bediensteten wiederholt die Anfrage
gestellt, ob in jenen Fällen , in welchen der Anfall von Triennal - oder Qnin-
quennalzulagen infolge der Compensation mit bestehenden Bezugsergänzungs-
znlagen zn keinem reellen Mehrbezuge führt , dennoch um die Anweisung der¬
selben im Sinne des Magistrats -Decretes vom 8 . April 1893 , Z . 338 , einge¬
schritten werden muss.

Der Herr k k. Bezirkshanptmann hat nun nach Anhörung des Beirathes
in der Sitzung vom 19 . December d. I ., Z . 9333 , den diesbezüglichen Antrag
der Magistrats -Direction genehmigt , nach welchem mit Rücksicht ans die Evidenz-
Haltung der normalmäßigen Bezüge bei der Buchhaltung wie bei der Haupt-
cassa in den vorbezeichneten Fällen ein solches Ansuchen unbedingt einzubriugen
ist, eine Ausfertigung eines Decretes aber nur über specielles Ver¬
langen  der betreffenden städtischen Bediensteten zu erfolgen hat.

Dies wird hiemit zur Kenntnis gebracht.

III. Gliche
UOII besonderer Mehligkeit für den politischen Ver-

wlittungMenjt.
42 .

(Stellvertretung des n .-ö. Statthalters .)
Gesetz vom 4 . Jänner 1896 , R . -G .-Bl . Nr . 9 , mit welchem

die Bestimmung des § 2 des Ges . vom 15 . April 1873 ( R .- G .-Bl.
Nr . 52 ) in Bezug ans die Einrichtung der Statthalterei in Wien
abgeändert wird:

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathcs finde Ich die Be¬
stimmung des Z 2 des Gesetzes vom 15. April 1873 (R .-G .-Bl . Nr . 52)
hinsichtlich der Einrichtung der Statthalterei in Wien abznändern nnd anzu¬
ordnen , wie folgt:

8 1-
Bei der Statthalterei in Wien wird zur Stellvertretung des Statthalters

ein Vicepräsident mit der Einreihung in die IV ., und nebst diesem ein Hofrath
mit der Einreihung in die V. Rangelasse bestellt.

Der Vicepräsident hat eine Fnnctionszulage jährlicher 1000 fl. zn
beziehen.

8 2.
Der Minister des Innern ist mit dein Vollzüge dieses Gesetzes be¬

auftragt.

44 .

(Übergangsbestimmungen für die Bemessung der
Hauszins - nnd Hanselasfenstener in den mit Wien

vereinigten Gemeinden nnd Gemeindetheilen .)
Gesetz vom 5 . Jänner 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 13 (ans¬

gegeben am 18 . Jänner 1896 ) , betreffend die im Z 1 des Gesetzes
vom 9 . Juli 1891 (R .-G .-Bl . Nr . 97 ) in Aussicht genommenen
Übergangsbestimmungen für die Bemessung der Hauszinsstener in
den mit der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien vereinigten
Gemeinden und Gemeindetheilen:

Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich anznordnen,
wie folgt:

Artikel  I.

Die im ß 1 des Gesetzes vom 9. Juli 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 97 , vom
Jahre 1896 in Aussicht genommene Übergangsperiode für die Gebündesteuer-
veranlagung hinsichtlich jener Gebäude im gegenwärtigen Gemeindegebiete der
Reichshanpt - und Residenzstadt Wien , welche bisher der Zinsstener mit
20 Percent des steuerpflichtigen Zinses oder der Hansclassensteuer unterzogen
wurden , hat erst vom Jahre 1898 angefangen zu beginnen und wird von da
ab geregelt , wie folgt:

Bei allen Gebäuden , welche bis einschließlich des Jahres 1897 nach 8 1.
lit . a oder lit . b des Gesetzes vom 9 . Februar 1882 , R .-G .-Bl . Nr . 17, der
Hauszinsstener mit 20 Percent des steuerpflichtigen Zinses unterzogen wurden,
wird eine 15jährige Übergangsperiode festgesetzt, und zwar ist:
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zu berechnen.

im Jahre 1898 .
„ „ 1899 .

.. 1900.
1901 .
1902 .
1903 .
1904 .
1905 .
1906 .
1907 .
1908 .
1909 .
1910 .
1911 .
1912 .

der Abzug für
Erhaltungskosten mit

. 29 Percent

. 28

. 27

. 26

. 25

. 24

. 23

. 22

. 21

. 20

. 19

. 18

. 17

. 16

. 15

die Haus¬
zinssteuer mit

201/2 Percent
21
21
2N/2
22
22
22 '/2
23
231/2
24
241/2
25
251/2
26
262/,

5^

In der gleichen Weise ist auch hinsichtlich jener Gebäude vorzugehen,
welche nach dem Jahre 1897 in solchen Theilen des heutigen Gemeindegebietes
von Wien entstehen , wo die Hauszinsstener nicht schon dermalen nach Z 6 des
Gesetzes vom 9 . Februar 1882 , R .-G .- Bl . Nr . 17 , mit 262/ , Percent des
steuerbaren reinen Zinsertrages vorznschreiben ist.

8 2.
Bei Feststellung der Bemessnngsgrnndlage der nach Z 7 des Gesetzes

vom 9 . Februar 1882 , N .-G .- Bl . Nr . 17 , vom Mietzinsertrage der zeitlich
ganz oder theilweise hauszinsstenerfreien Gebäude einzuhebenden 5percentigen
Steuer sind in den in die Übergangsperiode fallenden Jahren die Erhaltnngs-
kosten gleichfalls nach dem im Z 1 festgesetzten Ausmaße zu berechnen.

8 3.
Bei jenen Gebäuden , welche im Jahre 1897 der Hansclassensteuer unter¬

liegen , ist während der für dieselben im Z 1 des „Gesetzes vom 9 . Juli 1891,
N .- G .- Bl . Nr . 97 , festgesetzten zwanzigjährigen Übergangsperiode als Haus-
zinssteuer vorznschreiben : der jeweilig nach der Anzahl der Wohnbestaudtheile
nach dem Hausclassensteuertarife entfallende Betrag , ferner von jenem Betrage,
um welchen die jeweilig mit 262/ , Percent des steuerpflichtigen Zinsertrages
(Zinswertes ) entfallende Hauszinssteuer den ersterwähnten Betrag übersteigt,
im Jahre 1898 ein Zwanzigstel , in jedem der folgenden Jahre ein weiteres
Zwanzigstel.

Beträgt jedoch die mit 262/ , Percent des steuerpflichtigen Zinsertrages
(Zinswertes ) entfallende Zinssteuer weniger als die jeweilig entfallende Haus-
ziusclassensteucr , so ist nur erstere vorzuschreiben.

Artikel  II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.

Artikel  III.

Mein Finanzminister ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt.

>15.

( Regelung des Sanitätsdienstes bei den Bezirkshaupt-
ttianrischaften und den politischen Landesbehörden . )

Gesetz vom 5 . Jänner 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 17 , mit welchem

dos Gesetz vom 24 . November 1876 (N .-G .-Bl . Nr . 137 ) , sowie
einzelne Bestimmungen des Gesetzes vom 30 . April 1870 (N .-G .-Bl.
Nr . 68 ) abgeändert oder ergänzt werden.

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzn-
ordnen , wie folgt:

1.

Für den Sanitätsdienst bei den VezUkShuuptmaunschaften (6 6 . lit . b
des Gesetzes vom 30 . April 1870 sR .-G .-Bl . Nr . 68s ), sowie zur hilfsärztlichen
Dienstleistung bei den politischen Landesbehörden (Z 9 des bezogenen Gesetzes)
werden Sanitätsconcipisten in der X ., Bezirksärzte in der IX . und Ober-
Bczirksärztc in der VIII . der durch das Gesetz vom 15 . April 1873 (N .-G .-Bl.
Nr . 47 ) für Staatsbeamte festgesetzten Rangclassen bestellt.

8 2.
Die Einreihung in diese Rangclassen hat in der Art stattzufinden , dass

von der für jedes Verwaltungsgebiet systemisierten Gesammtzahl der im H 1
genannten Amtsärzte in der Regel ein Fünftel der X ., drei Fünftel der IX.
und ein Fünftel der VIII . Rangclasse angehören.

Die Besetzung der Stellen der X . und VIII . Rangclasse findet in der
Regel durch Ernennung im Concurswege , jene der IX . Rangclasse in der
Regel durch Vorrückung aus der X . Rangclasse statt.

8 3-

Dem Landesches steht zu , die Amtsärzte aller drei Rangclassen zu den
Bezirkshanptmannschaften oder zu der Politischen Landesbehörde gegen Znge-
stehung der normalmäßigen Übersiedlnngsgebüren zu versetzen.

8 1-
Zur Heranziehung eines geeigneten Nachwuchses und zur Verwendung

als Hilfspersonale im staatlichen Sanitätsdienste bei den politischen Landes-
nnd Bezirksbehörden können Sanitütsassistemen mit und ohne Adjuten bestellt
werdet :.

Die Zahl der Adjuten darf in der Regel die Hälfte der Anzahl der
Sanitätsconcipistenstellen nicht überschreiten.

Im übrigen haben hinsichtlich der Sanitätsassistenten die für Concepts-
praktikanten bei den politischen Behörden bestehenden Vorschriften Anwendung
zu finden.

8 5.
Bei den politischen Landesbehörden , deren Geschäftsumfang in Sanitäts¬

angelegenheiten zu groß ist , als dass der Landessanitätsreferent den ihm nach
den Bestimmungen des Z 13 des Gesetzes vom 30 . April 1870 (R .-G .-Bl.
Nr . 68 ) überwiesenen dienstlichen Obliegenheiten , insbesondere in Bezug auf
die persönliche Überwachung und Jnspicierung der sanitären Verhältnisse seines
Amtsgebietes entsprechend Nachkommen könnte , sind besonders qualificierte Amts¬
ärzte als Landessanitätsinspectoren mit der VII . Rangclasse zu bestellen.

Zur Zeit außergewöhnlicher Bedrohung des allgemeinen Gesundheits¬
zustandes der Bevölkerung durch pandemische Jufectionskrankheiten sind in den
bedrohten Berwaltungsgebieten nach Maßgabe des unmittelbaren Bedarfes für
die Dauer der Gefahr geeignete Oberbezirksärzte aushilfsweise als inspirierende
Amtsärzte zu bestellen und ist ihnen für die Dauer dieser ausnahmsweise !!
Verwendung die Stellung von Landessauitätsinspectoren provisorisch cinzn-
räumen.

Der Minister des Innern ist ermächtigt , Laudessanitätsiuspectoren und
inspirierende Amtsärzte eines Verwaltnngsgebietes ausnahmsweise zu besonderen
fachlichen Erhebungen außerhalb ihres regelmäßigen Amtsgebietes , insbesondere
in Verwaltnngsgebieten , in denen keine Landessauitätsinspectoren bestellt find,
zu verwenden.

8 6.
Die Bestimmungen dieses Gesetzes treten mit dem 1. Juni 1896 in Kraft

und werden mit diesem Zeitpunkte die mit demselben nicht im Einklänge
stehenden Bestimmungen der Gesetze vom 30 . April 1870 (R .-G .- Bl . Nr . 68)
und vom 24 . November 1876 (R .-G .-Bl . Nr . 137 ) außer Wirksamkeit gesetzt.

8 7.
Der Minister des Innern ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes beauftragt.
Wien , den 5 . Jänner 1896.

Franz Josef in . p.
Badeni in . p.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte nnd im Lairdes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1893 96 pnblicierten Gesetze nnd Verordnungen .)

Reichsgeschblatt.

1893.
Nr . Sl93 . Beiordnung des Handelsministeriums

vom 10 . December 1895, betreffend die Ausgabe neuer Postfranco-
marken zu 1 fl . und 2 fl.

Nr . 194 . Kundmachung der  Minister des Handels
nnd der Finanzen vom 19 . December 1895 , betreffend
die theilweise Abänderung des statistischen Warenverzeichnisses für den aus¬
wärtigen Handel.

Nr . 193 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 9 . December 1895 , wegen Errichtung einer Pnnziernugsstätte
in Pribram.

Nr . 196 . Verordnung des Finanzministers vom
12 . December 1895 , womit die schwebende Schuld in Partial-
Hypothekaranweisnngen ans den Betrag von achtzig Millionen Gulden öster¬
reichischer Währung beschränkt wird.

Nr . 197 . Gesetz vom 26 . December 1895 , betreffend
das Urheberrecht an Werken der Literatur , Kunst und Photographie.

Nr . 198 . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
des Handels vom 29 . December 1895 , zur Durchführung
des Gesetzes vom 26 . December 1895 (R .- G .-Bl . Nr . 197 ), betreffend das
Urheberrecht an Werken der Literatur , Kunst nnd Photographie.
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Nr » 199 . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
10 . December 1895 , betreffend die Abänderung, beziehungsweise
Ergänzung der ßß 43 , 45 und 48 der Vollzugsvorschrift zur Strafprocess-
ordnung vom 19. November 1873 (R .-G .-Bl - Nr . 152).

Nr . 299 . Gesetz vom 27 . December 1895,  betreffend
die Forterhebung der Steuern und Abgaben , dann die Bestreitung des Staats¬
aufwandes in der Zeit vom 1. Jänner bis Ende März 1896.

1899.
Nr . 1 . Gesetz vom 28 . December 1895 , betreffend die

Gewährung von Unterstützungen auZ Staatsmitteln zur Bekämpfung des
Nothstandes.

Nr . 2 . Verordnung des Finanzministers vom
28 . December 1895 , betreffend die Bezeichnung des Steueramtcs in
Nied in Tirol ? )

Nr « 3 . Kaiserliches Patent vom 5 . Jänner 1896,
betreffend die Einberufung des Landtages des Königreiches Dalmatien.

Nr . 4 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 29 . December 1895 , betreffend das
Verbot der von der Firma Karl Philipp Pollak in Prag erzeugten „Säuerling-
Essenz".*)

Nr . 5 . Gesetz vom 30 . December 1895 , womit die
Aushebung der zur Erhaltung des Heeres , der Kriegsmarine und der Land¬
wehr erforderlichen Necrutencoutiugeute im Jahre 1896 bewilligt wird.

Nr . 4s. Gesetz vom 30 . December 1895 , betreffend die
Aufbringung der Geldmittel zum Ankäufe von Baugründen für das Gym¬
nasium im II . Wiener Gemeindebezirke , die Lehrerinucnbildungsanstalt in
Lemberg , das dritte Staatsgymnasinm in Krakau und das St . Auna -GyM'
nasium ebendort.

Nr . 7". Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 6 . Jänner 1896,
womit einige Bestimmungen der Ministerialverordnung vom 29 . Mai 1882
(R .-G .-Bl . Nr . 50 ) hinsichtlich des Mahlverkehres abgeändert werden.

Nr . 8 . Concessionsnrkunde vorn 23 . November 1895
für die Localbahn Wodüan — Moldautheiu.

Nr . 9 . Gesetz vom 4 . Jänner 1896 , mit welchem die
Bestimmung des K 2 des Gesetzes vom 15 . April 1873 (R .-G .-Bl . Nr . 52)
in Bezug auf die Einrichtung der Statthaltern in Wien abgeändert wird .*)

Nr . 44h. Kundmachung des Finanzministeriums vom
6 . Jänner 1896 , betreffend die Errichtung einer Zollamtscppositur im
Fabriksetablissement der „Apollo " - Petrolenmraffiucrie - Actiengesellschaft in
Pressburg.

Nr . 4 8. Kundmachung des Finanzministeriums vom
8 . Jänner 1896 , betreffend die puuzieruugsämtliche Behandlung der
sogenannten Doublo -Waren .*)

Nr . 42 . Concessionsutkunde vom 2 . December
1895  für die Locomotiveisenbahn von Karlsbad an die Reichsgrenze bei
Johanngeorgenstadt.

Nr . 13 . Gesetz vom 5 . Jänner 1896,  betreffend die
im 8 1 des,Gesetzes vom 9. Juli 1891 (R .-G .-Bl . Nr . 97) in Aussicht ge¬
nommenen Übergangsbestimmungen für die Bemessung der Hauszinsstcner in
den mit der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien vereinigten Gemeinden und
Gemeindetheilen . *)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 44 . Gesetz vom 5 . Jänner 1896,  betreffend den
Nachtragsvoranschlag für den Verwaltungsgerichtshof für das Jahr 1895.

Nr . 45 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 12 . Jänner 1896 , betreffend die Aichnng und Stempelung
von Wasserverbrauchsmessern . *)

Nr . 19 . Kundmachung des Haudelsministers und
des Eisenbahuministers vom 19 . Jänner 1896,
betreffend die Errichtung eines Eisenbahuministeriums und die Erlassung eines
neuen Organisationsstatutes für die staatliche Eisenbahnverwaltung in den im
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern .*)

Nr . 4 75 Gesetz vom 5 . Jänner 1896,  mit welchem das
Gesetz vom 24 . November 1876 (R .-G .-Bl . Nr . 137 ) , sowie einzelne Bestim¬
mungen des Gesetzes vom 30 . April 1870 (R .-G .-Bl Nr . 68) abgeändert oder
ergänzt werden .*)

Nr . 18 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 9 . IäUNer 1896,  betreffend die Fristerstreckuug für die Betriebs-
eröffuung der Theilstrecke Tarnopol —Ostrom der ostgalizischen Locaibahncn.

11. Landcsgeschbialt.
18245 .

Nr . 575 Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 13 . De-
ccmber 1895 , Z . 1 17499 , betreffend die Festsetzung der Verpflegs-
toxe im Kaiser Franz Josef -Spitale in St . Pölten.

Nr . 58 . Kundmachung der k. k. Statthalterci im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 25 . De¬
cember 1895 , betreffend die Einführung der McdicamentewEigcnregie
in den Wiener k. !. Krankenanstalten.

1896.
Nr . 4 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 28 . De¬
cember 1895 , Z . 117200 , betreffend die Verschreibung lind Ver¬
abfolgung von Heilmitteln für die öffentliche Armenkrankenpslege in Nieder¬
österreich.

Nr . 2 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 17 . De¬
cember 1895 , Z . 117438 , betreffend die Bestellung eines amt¬
lichen Dampfkessel-Prüfungscommissärs und zweier Substituten für die poli¬
tischen Bezirke Korneubnrg , Oberhollabrunu , Groß -Euzersdorf und Mistelbach
mit Ausschluss der im Polizeirayon Wien gelegenen Orte.

Nr . 3 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euus vom 29 . De¬
cember 1895 , Z . 122695 , betreffend die vom Militärärar und
aus Landesmittelu im Jahre 1896 zu leistende Vergütung für die der Mann¬
schaft auf dem Durchzuge vom Quartierträger gebüreude Mittagskost.

Nr . 4 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 31 . De¬
cember 1895 , Z . 120030 , betreffend den zur Bedeckung der Kosten
für die niederösterreichische Handels - und Gewerbekammer im Jahre 1896 eiu-
zuhebenden Zuschlag zur Erwerb - und Einkommensteuer.

Nr . 5 . Kundmachung der k. k. niederosterreichischen
Finanz -Landes -Direction vom 31 . December 1895,
Z . 79947 , betreffend die Termine zur Einzahlung der dirccteu Steuern
im Jahre 1896.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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1896.

Gl'Ii'I»', Vermdiinmie» M»1 Entscheiknuigen,
s>

sowie

NmimtivbcstliiliilllMit des Gcmciildclllthes, Stadtrathcö II, Id des Magistrates
in Ingelegriiiieiten der Omemdenmimitiuig und poiiiiLcheii Zli»tzliil>rm!N.

Inhalt:
I . Gesetze , Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Berücksichtigung der sanitären Verhältnisse bei Prüfung der Banprojecte.
2 . Beglaubigung der Arbeitszeuguisse für Angehörige der Gastwirte-

Genosscnschaft.
3 . Viucnlierung von Sparcassabüchern.
4 . Statistik der Arbeitseinstellungen (Strikes ) im gewerblichen Betriebe.
5 . Massage.
6. Vorzeitige dauernde Beurlaubungen.
7. Gemischtwarenhandel und Gemischtwarenverschleiß.
8. Landesumlagen -Ausweise.
9 . Überstunden in gewerblichen Betrieben.

10 . Das Krankenhaus in Neusatz bleibt ein Privatspital.
11 . Consense für Eheschließungen ungarischer Staatsbürger im Auslande.
12 . Hintanhaltnng der Auswanderung nach Brasilien.
13 . Rückerstattung der Prüfnngstaxe an vor Ablegnng der Prüfung zurück-

getretene Bewerber um Ban -, Maurer -, Steinmetz -, Zimmer - und
Brunnenmeisterbercchtigungen.

14 . Verwendung giftfreier Theerfarben.
15 . Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Stadt Medgyes in Ungarn.
16 . Erhöhung der Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhanse

in Stockeran.
17 . Ausweise über die Errichtung von Betriebskrankencassen.
18 . Öffentliche Sammlungen.
19. Verzeichnis über die in den allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten in

Niederösterreich per Kopf und Tag bestehenden Verpflegstoxen für das
Jahr 1895.

»L. Normativbestimmmigett . Magistrat:
20 . Übereinkommen mit der allgemeinen Poliklinik , betreffend die Ver-

pflegskostenzahlung ans der Dienstboteu -Kranlencassa.
21 . Auszahlung der Taggelder an die städt . Diurnisten.
22 . Entlohnung für Übersetzung von Aktenstücken.
23 . Regelung der politischen Kanzleitaxen.

Verzeichnis  der, . im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetz¬
blatte für Österreich unter der Enns im Jahre 1896
publicierten Gesetze und Verordnungen.

I. Vmndniiugen >»il> E»1Icheik»»lgk».
i.

(Berncksichtigung der sanitären Verhältnisse bei
Prüfung der Bauprojekte .)

Erkenntnis des k. k. Berwaltnngsgerichtshofes vom 19 . Oetober
1895 , Nr - 4931 (B .-D . 246 ; M .-Z . 231848/IX ) :

Im Hamen Seiner Majestät des Kaisers!
Ter k. k. Vcrwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten

Präsidenten Tr . Frcih . v. Lemaher,  in Gegenwart der Räthe des k. k. Ver-
waltnngsgerichtshofes Ritt . v. Hcnnig,  Freih . v. Giovanelli,  Dr . Hab er er
und Freih . v. Jacobi,  dann des Schriftführers k. k. Bezirkscommissärs
Dr . Freih . v. Heinold,  über die Beschwerde des Isaak Friedmann  in
Wien , gegen die Entscheidung der Wiener Bandepulation vom 10. April 1894,
Z . 141 , betreffend die Verweigerung des Consenses zur Erbauung eines Pferde-
stallcs , nach der am 19 . Oetober 1895 durchgeführlcn öffentlichen mündlichen
Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie
der Ausführungen des Dr . Samuel Pollak,  Hof - und Gcrichtsadvocaten in
Wien , in Vertretung des Beschwerdeführers , ferner der Gegenausführnngen
des k. k. Statthaltercirathes Freih . v. Kutschern,  in Vertretung der belangten
Bandepntation für Wien , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

E n t s chei d u n gs g r ü n d e.
Wie der Beschwerdeführer in der Beschwerde ganz richtig ausführt , kann

er in Ausübung seines Eigenthumsrechtes gemäß H 364 a. b. G .-B . nur
insofern beschränkt werden , als eine solche Beschränkung in den bestehenden
Gesetzen begründet erscheint, es ist daher zu nmersnchen , ob die Verweigerung
des angesuchten Consenses zur Erbauung eines Pferdestalles in dem bestehenden
Gesetze, der Bauordnung für die Stadt Wien vom 17 . Jänner 1883 , L.-G .-B.
Nr . 35 , begründet ist.

Die Baudeputation stützt ihre Entscheidung ans die ZZ 22 und 43 der
Bauordnung.

Die Beschwerde vermeint zwar , dass da angeblich der Z 22 lediglich die
Prüfung der Baupläne vorschreibe, ohne näher zn sagen , in welcher Richtung
sich diese Prüfung zn bewegen habe, zur Begründung des Verbotes ausdrück¬
liche Bestimmungen der Bauordnung , welche die Errichtung dieses hofseitigen
Stallgcbändcs nicht znlassen, vorhanden sein müssten.

Die Beschwerde übersieht jedoch hiebei, dass der ß 22 der Bauordnung
die Prüfung der Baupläne mit Rücksicht ans die Bestimmungen dieser Bau¬
ordnung n n d die sanitären Verhältnisse vorschreibt, dass daher neben den
Vorschriften der Bauordnung auch die mir Rücksicht ans das Project und dessen
Umgebung nach der erhobenen Sachlage sich darstellenden sanitären Verhältnisse
mitznprüfen und zn berücksichtigen sind.

Nach dem Gutachten des sachverständigen Sanitätsorganes bei der Local¬
erhebung vom 2. Oetober 1893 ist nun im vorliegenden Falle bei der Kleinheit

des Hofes , welcher an den ebenso kleinen Hof des dicht bewohnten Hauses
Nr . 5 Nordwestbahnstraße angrenzt und bei dem Mangel einer Düngergrube,
welche die tägliche Verführung des Düngers nothwendig macht, wegen der
unvermeidlichen Belästigung der Nachbarschaft durch üblen Geruch die Stau¬
anlage sanitär unzulässig . — Es entspricht daher der Vorschrift des Z 22 der
Bauordnung , wenn deshalb der Banconsens verweigert wird.

Aber auch die Bestimmungen des Z 43 der Bauordnung sprechen gegen
das Project . — Durch die Herstellung des Stallgebäudes würde der Hofranm
des Hauses Nr . 3 auf kaum 10 Pereent des Gesammtausmaßes der Banarea
redneiert werden , was der Regel , dass 15 Percent des Gesammtausmaßes
unverbaut verbleiben müssen , widerspricht.

Wenn sich die Beschwerde darauf stützt, dass die Errichtung eines
Schupfens anstandslos bewilligt wurde , und dass bei theilweiser Umwandlung
des Schupfens in den projektierten Stall eine Änderung in den Dimensionen
des Hofranmes nicht erfolgt , dass daher auch die Frage der Größe des Hof-
ranmes nicht weiter in Betracht kommen könne, so ist hierauf zu bemerken,
dass die für ein bestimmtes Bauprojekt ertheilte Bewilligung eben nur für
dieses Project maßgebend erscheint und die Baubehörde nicht hindern kann,
bei einem anderen Projecte unabhängig von der für das frühere Project
ertheilten Bewilligung zu Prüfen , ob dasselbe den Vorschriften der Bauordnung
entspricht.

Überdies aber kommt zu erwägen , dass bei einem ans Säulen ruhenden
offenen Schupfen , wie ein solcher dem Banwerber zur Errichtung bewilligt
wurde , die Inanspruchnahme des Hofraumes bezüglich Licht und Luft in ge¬
ringerer Weise erfolgt , als dies bei vollständiger Verbauung nach dem Projecte
des Pferdestalles der Fall ist.

Diesen Erwägungen zufolge war die Beschwerde als unbegründet zurück¬
zuweisen.

2 .
(Beglaubigung der Arbeitszeuguisse siir Angehörige

der Gastlvirte -(Henossenschast .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate

ihren nachstehenden an die k. k. Polizei -Direction in Wien ge¬
richteten Erlass vom 18 . November 1895 , Z . 21707 (M .-
Z . 217301/XVIl ) , zur Kenntnis gebracht:

In Erledigung der Berichte vom 21 . Oetober 1891 , Z . 75472 , und vom
26 . Oetober 1895 , Z . 20300 , betreffend das d. ä . überreichte Einschreiten der
Genossenschaft der Gastwirtein Wien,es möge die Veranlassung getroffen werden,
dass die Arbeitszeugnisse von Angehörigen dieser Genossenschaft, sowie die in
die Ausweise derselben eingetragenen Zengnisanszüge in Hinkunft nicht mehr
von den k. k. Polizei -Bezirks -Commissaisiaten beglaubigt werden , wird der k. k.
Polizei -Dircction zur Darnachachtung und Belehrung der k. k. Polizei -Bezirks-
Commissariate Nachstehendes eröffnet:

Was diejenigen Personen männlichen Geschlechtes anbelangt , die nach
ihrer Ausbildung und ihren Kenntnissen überhaupt nur im Gastgewerbe und
niemals in Diensten nnes Privaten sich verwenden lassen, wie z. B . die Kellner,
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kann es keinem Zweifel unterliegen , dass auf die Ausstellung der Zeugnisse,
auszugsweise Eintragung derselben in den Ausweis , Bestätigung der Zeugnisse
und der Eintragungen im Ausweise durch Genossenschaft und Ortspolizeibehörde
nur die Bestimmungen der Gewerbeordnung Anwendung finden können , und
zwar die HZ 80 ä und 81.

Nach ß 80 ä Gewerbeordnung hat der Gewerbsinhaber bei ordnungs¬
mäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses die Rubriken des Arbeitsbuches mit
Tinte ausznfüllen , zu unterfertigen und die Bestätigung des Genossenschafts-
Vorstehers , oder wo eine Genossenschaft nicht besteht, was in Wien hinsichtlich
des Gast - und Schankgewerbes aber nicht zntrifft , der Ortspolizeibehörde ein¬
zuholen.

Die Eintragungen bezüglich des Zeugnisses sind auf Verlangen des
Hilfsarbeiters von der Ortspolizeibehörde kostenfrei zu beglaubigen.

Nach 8 81 der Gewerbeordnung ist die Ortspolizeibchörde auch ver¬
pflichtet, ans Verlangen eines Hilfsarbeiters das ihm etwa ausgestellte Zeugnis
zu beglaubigen.

Unter der in den 88 80 ä und 81 der Gewerbeordnung erwähnten Orts¬
polizeibehörde kann , insbesondere wenn man 8 14, Abs. 2 der Gewerbe¬
ordnung in Betracht zieht , in Wien nur der Magistrat , beziehungsweise das
magistratische Bezirksamt gemeint sein.

Die k. k. Polizei -Commissariate können also, wenigstens bezüglich der
besprochenen Kategorien des gastgewerblichen Hilfspersonales nicht in die Lage
kommen , Zeugnisse oder Arbeitsbücher zu beglaubigen : werden sie in einzelnen
Fällen darum angegangen , so haben sie die betreffende Person an das magi¬
stratische Bezirksamt zu weisen,

Ein Zweifel , wie sich diesfalls zu benehmen ist, kann nur hinsichtlich
derjenigen Individuen obwalten , welche nach ihrem Berufe (Köchinnen , Stuben¬
mädchen , Portiere rc.) sowohl als Dienstbote , als auch als gewerb¬
licher Hilfsarbeiter  Verwendung finden können und da sei vor allem
bemerkt , dass nach 8 73 der Gewerbeordnung derjenige , welcher bei einer Ge-
werbsnntcrnehmuug in regelmäßiger Beschäftigung  steht , Hilfs¬
arbeiter ist. (Ausgenommen die im letzten Absätze dieses Paragraphes erwähnten,
zu höheren Dienstleistungen verwendeten Personen .)

Ob der Betreffende männlichen oder weiblichen Geschlechtes ist, ob er
auch schon als Dienstbote einen Posten innegehabt , ob er nebenbei auch zu
häuslichen Verrichtungen verwendet wird , ob er als Dienstbote oder als ge¬
werblicher Hilfsarbeiter angemeldet ist, endlich ob er ein Arbeits - oder ein
Dienstbotenbuch besitzt, ist gleichgiltig.

Das alles sind äußere Momente , die auf den g e w e r b e r e ch t l i ch e n
Charakter  seiner Beschäftigung keinen Einfluss haben.

Wenn aber jemand gewerblicher Hilfsarbeiter ist, so muss er einerseits
nach ß 70 der Gewerbeordnung ein Arbeitsbuch besitzen, andererseits fällt die
Bestätigung seines Ausweises und Zeugnisses nicht in die Competenz der k. k.
Polizei Commisiaiiale.

Daher haben sich die k. k. Polizei -Commissariate Obiges bei den das
polizeiliche Melvungswesen betreffenden Amtshandlungen gegenwärtig zu halten
»uv bei der An - oder Abmeldung solcher Dienstboten , bezüglich welcher nach
den im Dienstbuche eingetragenen Personalien , den Daten des Melbzeltels und
vor allem nach der Beschäftigung des Dienstgebers Zweifel anftanchen , ob sie
Dienstboten oder gewerbliche Hilfsarbeiter sind , der Sache ans den Grund zu
sehen und , falls sich das Dienstverhältnis wirklich als Arbeitsverhältnis im Sinne
der Gewerbeordnung herausstellt , die nachgesuchte Beglaubigung zu verweigern
und die Anzeige an das zuständige magistratische Bezirksamt zu machen . Das
magistratische Bezirksamt hat dann als Gewerbebehörde das Erforderliche zu
veranlassen , also unter anderein dem betreffenden Individuum ein Arbeitsbuch
anszufertigen und gegen den Arbeitgeber die Strafamtshandlung wegen
Übertretung des ß 70 der Gewerbeordnung einzuleiten.

Trifft dieser Fall bei einem Individuum zu, welches, obwohl nur
im Besitze eines Dienstbotenbuches , immernnrgewerb-
licher  H i l f s a r b e i t e r g e w e s e n i st, so ist das Dienstbotenbuch ganz
einzuziehen und die in demselben eingetragenen Zeugnisanszüge sind von amts-
wegen in das Arbeitsbuch zu übertragen.

Bezüglich derjenigen Individuen , die thatsächlich bald als Dienstbote , bald
als gewerbliche Hilfsarbeiter in Verwendung stehen, ist es zweifellos , dass
dieselben nach den bestehenden Vorschriften sowohl ein Dienstboten - als auch
ein Arbeitsbuch besitzen müssen . In dieser Hinsicht wird über d. ä. Vor¬
schlag zur Vermeidung von Missbräuchen ungeordnet , dass sowohl in das
Dienstboten - als auch in das Arbeitsbuch , und zwar von Seite derjenigen Be¬
hörde , die das jeweilige zweite Buch ausfertigt , eine Amtsclansel einzutragen
ist, welche dahin zu lauten hat , dass der Inhaber des betreffenden Dienstboten¬
beziehungsweise Arbeitsbuches sich auch im Besitze eines Arbeits - beziehungsweise
Dienstbotenbuches befindet.

Diese Verfügung dürfte eine erhebliche Mehrbelastung der betheiligten
Ämter nicht im Gefolge haben , da der Dienst bei Privaten andere Qualitäten
erfordert als der in gewerblichen Betrieben , und umgekehrt , sohin angenommen
werden kann , dass die Anzahl der Personen , die abwechselnd Stellen als Dienst¬
boten und als gewerbliche Hilfspersonen einnehmen , verhältnismäßig eine
geringe ist. v

Die Genossenschaft der Gastwirte wird in Erledigung ihres Gesuches durch
den Wiener Magistrat von Vorstehendem verständigt.

3 .
(Viriculierittig von Sparcassabüchern .)

Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 22 . No¬
vember 1895 , Z . 107337 (M .-Z . 214487M ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern bat über die demselben vorge¬
legte Eingabe der Direction der Neuen Wiener Spareassa äs prass . 27 . Juli
1895 , Z . 587 , in welcher dieselbe um Aufklärungen rücksichtlich der im 8 20 a
des Musterstatutes für Gemeinde - und Bezirkssparcassen enthaltenen Bestim¬
mungen Uber die Zulässigkeit der Vincnliernng von Sparcassenbüchern Pflege¬
befohlener bittet , mit Erlass vom 30 . October 1895 , Z . 31036 , Nachstehendes
anher eröffnet:

Was zunächst die von der gedachten Spareassa aufgeworfene Frage
anbelangt , ob die Bestimmungen des § 20 a an die Stelle  der auf Grund
des Erlasses des k. k. Justizministeriums vom 24 . Februar 1882 , Z . 19515
sx 1881 (mitgetheilt ) mit dem hierortigen Erlasse vom 25 . Februar 1882,
Z . 1732 , eingeführten und im 8 18, Abs. 2, des Musterstatutes aufgenommenen
Bestimmungen zu treten haben , wonach im Falle depositenämtlicher Verwah¬
rung von Sparcassabüchern die Zinsen gegen Legitimationsdecrete (Zinsbnchel)
der betreffenden k. k. Gerichte behoben werden können , wird unter Hinweis
auf den hierortigen Erlass vom 25 . Mai 1895 , Z . 28516 , bemerkt, dass
der 8 20 a des Musterstatutes nicht bestimmt ist, an die Stelle des 8 18,
Abs. 2, zu treten , sondern vielmehr eine Ergänzung des Musterstatutes für jene
Fälle vorsieht , wenn von einer depositenämtlichcn Verwahrung der Sparcassa-
bücher seitens der Gerichte Umgang genommen werden will und sich die
betreffende Spareassa zu der Einführung des im 8 20 a geregelten Vorganges
ans Grund diesfälliger Vereinbarungen mit den Pflegschaftsgerichten bestimmt
findet.

Rücksichtlich der von der mehrerwühnten Anstalt ferner angeregten Frage
des Erfordernisses der Jdentitätsconstatierung der Persönlichkeit des Bezugs¬
berechtigten bei Auszahlungen ans den in Gemäßheit des 8 20 a des Muster¬
statutes vinculierten Sparcassabüchern Pflegebefohlener wird sich ans den in
einem analogen Falle ergangenen hierortigen Erlass vom 14 . October 1895,
Z . 27469 , (siche folgenden Erlass ) bezogen.

Hievon ist die Direction der Neuen Wiener Spareassa zu verständigen.
» *

*

Erlass des k. k. Ministeriums des Innern an die k. k. Landes¬
regierung in Laibach ääko . 14 . October 1895 , Z . 27469:

In Erledigung des Berichtes vom 2. August 1895 , Z . 9286 , betreffend
die von der „städtischen Spareassa in Laibach" aufgeworfene Frage hinsichtlich
des Erfordernisses , beziehungsweise der Art einer JdentitätsfeststeÜung der
Persönlichkeit des Bezugsberechtigten bei Auszahlungen ans den in Gemäßheit
des 8 20 a des Musterstatutes für Gemeinde - und Bezirkssparcassen vincu¬
lierten Sparcassabüchern Pflegebefohlener wird der k. k. Landesregierung nach
gepflogenem Einvernehmen mit dem k. k. Justizministerium Nachstehendes
eröffnet:

Die Spuccussa ist aus dem Einlagegeschäfte Schuldnerin des Pflege¬
befohlenen . Nach 8 1424 a. b. G . B . muss nun der schuldige Betrag dem
Gläubiger oder dessen zum Empfange berechtigten Machthaber geleistet werden.
Die Leistung an eine Person , welche zur Empfangnahme der Zahlung nicht
berechtigt ist. hat nicht die Wirkung der Zahlung.

Im Interesse der Erleichterung des Verkehres sind diesfalls gewisse
Ausnahmen geschaffen worden , indem der Schuldner unter Umständen an
Personen mit libericrender Wirkung leisten kann, auch wenn sie im concrcten
Falle nicht znm Leistungsempfange berechtigt waren . Hieher gehört insbesondere
die Bestimmung des 8 14 des Sparcassaregulativs (Hofkanzleidecret vom
26 . September 1844 , I . G . S . Nr . 832 ), wonach der Inhaber oder Präsentant
eines Sparcassaeinlagebnches ohne Legitimation über die Identität der Person
als rechtmäßiger Besitzer angesehen und an ihn die Rückzahlung geleistet werden
soll, insofern nicht über Begehren des in den Büchern eingetragenen Eigen-
thümers die Vincnliernng vorgcnommen wurde.

Hinsichtlich vinculierter Sparcassabücher fehlt es somit an einer Aus¬
nahme und wirkt daher nach den allgemeinen Grundsätzen des Civilrechtes
nur die an die Gläubiger oder dessen Bevollmächtigten gemachte Leistung als
Zahlung.

Hienach wird es der Spareassa allerdings obliegen , sich die Gewissheit
darüber zu verschaffen, dass der Präsentant des Einlagebnches und des gericht¬
lichen Erfolglassuugsbescheides mit der in letzterem als zum Empfange berechtigt
bezeichueten Person identisch sei.

Da jedoch die Anstalt weder verhalten werden kann , sich mit dem bloßen
Vorweisen des Einlagebnches und des Bescheides zu begnügen , noch auch ver¬
pflichtet werden kann , bei der Legitimationsprüfung in der gleichen Weise
vorzugeheu , wie dies für die Depositenämter (8 43 der Depositenamtsinstruction
vom 16. November 1850 , N .-G .-Bl . 448 ) vorgeschrieben ist, wird es der
Sparcassa vorbehaltlich ihrer civilrechtlichen Haftung für die Folgen eines
Jrrthumes überlassen sein, ob und welche weiteren Vorsichten außer der Vor¬
weisung des gerichtlichen Bescheides und des Einlagebnches sie im einzelnen
Falle für nöthig erachtet.

Schließlich wird bemerkt, dass auch gegen die Auszahlung von Betrügen
auf Grund der mit Post eiugesendeten Behelfe und gegen die Versendung des
ausgezahlten Betrages mittels der Post an die im gerichtlichen Erfolg-
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lassungsbescheid e bezeichnete Person selbstverständlich unbeschadet der
Haftung der Sparcassa und der eventuellen Haftung der Post , falls die Zahlung
nicht an den wirklichen Empfangsberechtigten erfolgt , ein gesetzlicher Anstand
nicht obwaltet.

4 .
(Statistik der Arbeitseinstellungen ( Strikes ^ im

gewerblichen Betriebe .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . De-

cember 1895 , Z . 105240 (M .-Z . 220985/XV1I ) , dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Mit dein unterm 24 . Februar 1894 , Z . 3837 , intimierten Normal-
Erlasse vom 7 . December 1893 , Z . 37892 , hat das hohe k. k. Handels¬
ministerium die statistische Erfassung der Arbeitseinstellungen in gewerblichen
Betrieben angeordnet.

Der von einigen Gewerbebehörden I . Instanz bei Ausfüllung und Vor¬
lage dieser Zählblätter eingehaltene Vorgang hat zur Folge gehabt , dass das
hohe Ministerium bisher nach Ablauf ' jedes Quartales Ergänzungen der vor¬
gelegten Elaborate anordnen musste , sei es , dass einzelne Zählblätter ungenau
und widerspruchsvoll , oder endlich seitens des Unternehmers ganz mangelhaft
ausgefüllt waren , sei es , dass über viele in den Tagesblättern , namentlich aber
in den Arbeiterblättern besprochene Strikes rc. Zählblätter überhaupt nicht
vorgelegt wurden.

Vornehmlich die Erwägung , dass nachträgliche Ergänzungen verhältnis¬
mäßig zeitraubend und wegen des inzwischen verstrichenen Zeitraumes oft
schwer und mühsam zu beschaffen sind, ferner das Bestreben , die bezüglichen
Amtshandlungen im unterstehenden Verwaltungsgebiete einheitlich und zweck¬
entsprechend zu gestalten , veranlasst die k. k. Statthalterei , diesfalls nachstehende
Weisungen zu erlassen:

n) Sofort nach Beendigung jeder der Gewerbebehörde zur Kenntnis
kommenden Arbeitseinstellung (Strike oder Aussperrung ) ist nach Vornahme
der erforderlichen , in jedem Falle mit aller Beschleunigung zu pflegenden Er¬
hebungen das bezügliche Zählblatt auszufüllen ; erstreckt sich eine Arbeitsein¬
stellung auf zwei Quartale , so ist im Zählblatte gleich nach Ablauf des einen
Quartales ein zweites gleich nach Beendigung des Strikes anszufüllen . Damit
sich keine Arbeitseinstellung ohne Wissen der Gewerbebehörde vollzieht , wird
die k. k. Polizcidirection unter einem anfgefordert , ihre Organe dahin anzn-
weisen, beim zuständigen magistratischen Bezirksamte die Mittheilnng zu machen,
lieber jede solche Mittheilnng , sowie wenn die Gewerbebehörde durch Zeitungs¬
nachrichten , Lohnstreitverhandlungen rc. znr Kenntnis einer Arbeitseinstellung
kommt , sind sofort die geeigneten Erhebungen einznleitcn.

b) Die Ausfüllung der Zählblätter ist nicht etwa einer bei der Arbeits¬
einstellung irgendwie selbst betheiligten Person , wie z. B . dem Arbeitgeber zu
überlassen , sondern dortamts vorznnehmen.

o) Alle Rubriken des Zählblattes sind vollständig anszufüllen , die den
einzelnen Rubriken beigedruckten Anmerkungen sind genau zu beachten.

ä ) Am Kopfe des Zählblattes ist an den hiefür bestimmten Stellen das
Kronland , der politische Bezirk , in Wien auch der Heimatsbczirk , ferner das
Jahr und Quartal ersichtlich zu machen.

o) Das Zählblatt muss ein übersichtliches Bild der Arbeitseinstellung
bilden . Alles , was für die Benrtheilnng des Falles von Interesse ist, muss
iin Zählblatte selbst oder, wenn dasselbe hiefür nicht genügend Raum bietet,
auf einem anznheftenden zweiten Bogen stehen.

Die Vorlage von das Zählblatt erläuternden Protokollen , Polizei - oder
Gendarmerie -Relationen rc. ist zu vermeiden , da die in diesen! Falle h. a . er¬
forderliche Sichtung der Beilagen eine äußerst zeitraubende ist. Bloß Protokolle
über von der Behörde abgeschlossene Vergleiche, Memoranden der Sinkenden,
die zwischen beiden beteiligten Parteien gewechselten Schriften u . dgl. wären
eventuell vorzulegen.

k) Ferner ist dafür zu sorgen, dass die Zählblätter in reiner und gefälliger
Weise ausgefüllt werden.

§) Die etwaigen Fehlanzeigen sind stets in Form eines kurzen Berichtes
zu erstatten.

Namentlich in dem Falle , als nachträglich die Vorlage von Zählblättern
über angeblich stattgchabte Arbeitseinstellungen verlangt wird , und die bezüg¬
lichen Angaben sich als unrichtig erweisen, pflegen einzelne Gewerbebehörden
alle Erhebungsacten mit Einbegleitnngsbericht vorzulegen.

Hievon hat es sein Abkommen zu finden . Das Erhebungsresnltat ist in
aller Kürze in einem Berichte zusammenznfassen.

ü) Endlich sind die Termine für die Vorlage der Zählblätter (8 . April,
8 . Juli , 8 . September und 8. Jänner ) genau einznhalten.

5 .
(Massage .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . De¬
cember 1895 , Z . 87166 (M .-Z . 232458 ) , dem Wiener Magi¬
strate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 9. September d. I ., Z . 118681/8,
betreffend die mit dem Berichte vom 18 . März 1894 , Z . 118681 ^ sx 1893 , in
Anregung gebrachte Einreihung des gewerbsmäßigen Betriebes der Massage
unter die concessionierten Gewerbe , wird der Wiener Magistrat unter Hinweis

auf den hierämtlichen Erlass vom 23 . Mai 1895 , Z . 44837 , neuerlich ans den
in der Publication der Wochenschrift „Das österreichische Sanitätswesen " Nr . 9
ox 1895 , Seite 95 , bezogenen Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom
18. Jänner 1895 . Z 26545 ox 1894 (siehe Amtsblatt Nr . 61 ox 1895 , „Ver¬
ordnungen rc." VI , 1), verwiesen , mit welchem auf Grund des Fachgutachtens
des Obersten Sanitätsrathes entschieden wurde , dass die selbständige Ausübung
der Massage zu Heilzwecken als eine zur Heilt inde gehörige Heilmethode anzn-
sehen ist, ans welche die Bestimmungen der Gewerbeordnung keine Anwendung
finden.

Auch bietet der weitere Inhalt dieser hierämtlichen Entscheidung dem
Wiener Magistrate eine ausreichende Directive für die gewerbebehördlichen
Entscheidungen über Anmeldungen des Massagegewerbes , insolange eine ander¬
weitige Regelung dieser Beschäftigung auf Grund des Gewerbegesetzes nicht
stattfindet.

6 .
(Vorzeitige dauernde Beurlaubungen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 29 . De¬
cember 1895 , Z . 117683 (M .-Z . 2326 sx 1896/XVI ), dem
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat im Einver¬
nehmen mit dem hohenk. u . k. Reichs -Kriegsministerinm in Bezug auf vorzeitig
dauernde Beurlaubungen nach dem Dienstalter — Z 8 : 2 der Wehrvorschriften
II . Theil, beziehungsweise Anhang zu denselben— Nachstehendes zu verfügen
gefunden.

Diese Beurlaubungen haben in der Reihe der nächst jüngeren Linien-
Jahrgänge , nach dem Dienstalter , das ist nach der thatsächlich vollstreckten
Präsenzdienstzeit , ferner nach dem Grade der erlangten militärischen Aus¬
bildung , sowie bei Jubetrachtnahme der Condnite zu erfolgen.

Insbesondere sind hiebei, und zwar in folgender Ordnung Zu berück¬
sichtigen : Soldaten , welche

9 ) auf eine Begünstigung des Z 33 oder 34 des Wehrgesetzes Anspruch
erhoben haben , denen eine solche aber mangels der vollen gesetzlichen Voraus¬
setzung nicht Anerkannt werden konnte;

b) eine Ackerbanschnle mit Erfolg absolviert haben , wenn sie nach dem
Austritte ans dem Präsenzdicnste bei der Bewirtschaftung des elterlichen Be-
sitzes Mitwirken , oder die Bewirtschaftung des eigenen Besitzes selbst besorgen
werden;

c) vor ihrer Einreihung bei der Landwirtschaft als Arbeiter thätig ge¬
wesen oder dem gewerblichen Arbeiterstande angehört haben;

in allen Fällen , wenn die Nücksichlswürdigkeit nachgewiesen wird und
die Ergänzungsbehörden übereinstimmend sich für eine ausnahmsweise Be¬
handlung anssprechen.

Diesfällige Gesuche sind in dem Jahre , in welchem der betreffende
Soldat im vorletzten Präsenzdienstjahre steht, von der politischen Bezirksbehörde
(Gemeinde mit eigenem Statute ) begutachtet , an das Heeres -, beziehungsweise
Landwehr -Ergänzungs -Bezirks -Commando und von diesem mit dem zu be¬
gründenden Anträge rechtzeitig an den Standeskörper zu leiten.

Weiter wird beigefügt:
Die Bestimmungen hinsichtlich des Anspruches auf die dauernde Be¬

urlaubung nach dem Dicnstalter finden auch Anwendung auf diejenigen
Soldaten , bei welchen infolge einer civil - oder militärstrasgerichtlichen Ver-
nrtheilung eine Verlängerung der Präsenzdienstpflicht eingetreten ist. Ihre
eventuelle , vorzeitige dauernde Beurlaubung hängt sonach nebst den sonstigen
hiefür festgestellten Bedingungen von der thatsächlich vollstreckten Präsenzdienstzeit,
zu welcher die Strafhaft , welche die Verlängerung der Präsenzdienstpflicht znr
Folge hatte , nicht zählt , ab.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des erstgenannten hohen
Ministeriums vom 3 . December 1895 , Z . 30777/6086 II 9, zur entsprechenden
weiteren Veranlassung , beziehungsweise Darnachachtung bei vorkommenden
Fällen in die Kenntnis gesetzt.

7 .
(GemLschtwaretthattdelttttdGemischtwarenverschleisz .)

Die k. k. Finanz -Landesdirection in Wien hat mit Erlass
vom 29 . December 1895 , Z . 70572 (M .-Z . 4242 ex 1896/XVII ),
dem Wiener Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Es wurde hierorts die Wahrnehmung gemacht, daß einzelne Bcinessnngs-
behörden ohne Rücksichtnahme auf die seitens der Partei eingebrachte Gewerbe¬
anmeldung des Gemischtwarenverschleißes den Steuerschein auf den von
der Partei nicht angemeldeten  Gemischtwarenhandel ausfertigen lassen.
Nachdem nun einerseits auf den Erwerbstenerscheinen die angemeldete steuer¬
pflichtige Unternehmung ersichtlich zu machen ist, andererseits es aber auch
wünschenswert erscheint, dass die Erwerbsteuerscheine hinsichtlich der Bezeichnung
der Beschäftigung oder Erwerbsgattung mit den Gewerbescheinen überein¬
stimmen , endlich der angemeldete Gemischtwaren Handel  eine höhere Steuer-
guote involvieren würde , als der Verschleiß,  so wird der Magistrat nach
gepflogenem Einvernehmen mit der k. k. n .-ö. Statthalterei in dieser Richtung
ans das in der „ Sammlung von Gutachten und Entscheidungen über den
Umfang der Gewerberechte von Frey - Maresch"  snb Nr . 2419 enthaltene,
im August 1888 erstattete Gutachten der n . -ö. Handels - und Gewerbekammer
aufmerksam gemacht.
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Das betreffende Gutachten lautet:
„Mit Bezug . , betreffend den Unterschied zwischen Vermischtwaren-

handcl und Vermischtwarenverschleiß , beehrt sich die Kammer zu bemerken, dass
in der That in gewerbsrechtlicher Beziehung ein Unterschied zwischen Handel
und Verschleiß nicht besteht. In der Proxis hat sich aber ein Unterschied
zwischen Handel und Verschleiß dahin ausgebildet , dass der sogenannte Vcr-
mischtwarenverschleiß als ein in geringerem Umfange betriebener Bermischt-
warenhandel gilt.

Demgemäß werden auch die Gewerbescheine dann ans „Verschleiß" ans¬
gestellt, wenn der Anmelder den Betrieb in geringerem Umfange ohne
kaufmännische Buchführung nnd ohne eigentliche Hilfsarbeiter
zu führen beabsichtigt , während bei dem „ Händler " ein ordentlicher comnier-
ciellcr Betrieb in größerem Umfange mit höherer Stenerleistung vorausgesetzt
wird . Nach der Bezeichnung im Gewerbescheine richtet sich sodann , wie auch
ans den übermittelten Acten ersichtlich,- die Besteuerung , indem Wohldorts die
„Händler " in die zweite Hauptbeschäftignngs Abtheilung , die „ Verschleißer"
dagegen in die dritte Abtheilung eingereiht werden.

In Wien wird die Unterscheidung beider Handelskategorien im Hinblicke
auf den Artikel l9 des Handelsgesetzbuches und Z 7 des Einführnngsgesetzes
zn demselben derart gemacht, dass bei den zur Protokollierung geeigneten
Firmen der Gewerbeschein ans „Handel ", bei den einem minderen Steuersätze
unterliegenden nicht protokolliernngsfähigen auf „ Verschleiß" ansgestellt wird ."

Im Interesse eines gleichmäßigen Vorganges ist daher in Hinkunft für
derartige Unternehmungen je nach der von der Partei überreichten Gewerbe-
anmcldnng ans Gemischtwarenhandel  oder Gemischtwarenverschleiß
die bezügliche Bezeichnung auch ans dem Steuer scheine  zum Ausdrucke zn
bringen , wobei jedoch hinsichtlich der Wahl der Stenerqnoten nicht bloß ans die
angemeldete Gattung des Gewerbes , sondern auch ans die thatsächlichen Ver¬
hältnisse wie bisher Bedacht zu nehmen ist.

8 .
(Landesttmtagen Ausweise . )

Der n .-ö. Landesansschnss hat dem Wiener Magistrate mit Note vom
30 . December 1895 , Z . 54228 (M .-Z . 4155/XVII ) , unter anderem mitge-
theilt , „ dass eine Repartierung der pro praotorito eingehobencn , beziehungs¬
weise gut gerechneten Umlagen nach Landesfonds - und Grnndentlastungssonds-
znschlägen in den bezüglichen monatlichen Ausweisen in Hinkunft nicht mehr
stattzusinden hat " . S.

(Überstunden in gewerblichen Betrieben .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 1. Jänner

1896 , Z . 105399 ( M .-Z . 2327/XV1I ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 12. Oktober
1895 , Z . 59712 , angeordnet , dass in Hinkunft bei Bewilligung von Über¬
stunden , beziehungsweise bei Erstattung der bezüglichen Qnartalausweise
Folgendes beobachtet werde:

1 . Die Bewilligung von Überstunden ist im Maximalansmaße von
12 Wochen , beziehungsweise 15 Wochen im Jahre nur dann aus einmal zu
ertheilen , wenn nachgewiesen ist, dass die im Z 96 n, 4 . Alinea G --O - ange¬
führten Voraussetzungen derart gegeben sind, dass schon zur Zeit des gestellten
Ansuchens das Bedürfnis für die ganze erbetene Dauer als vorhanden ange¬
nommen werden kann.

Derlei Ansuchen werden nämlich häufig entweder zum Jahresabschlüsse
für das nächste Jahr oder zn Beginn des Jahres für das laufende Jahr ein¬
gebracht , und hat die Erfahrung gelehrt , dass in vielen Füllen das Bedürfnis
nach den verlangten Überstunden momentan gar nicht vorhanden war , und
dass das bezügliche Ansuchen eigentlich nur für den Fall des etwa erst künftig
cintretenden Bedarfes im Vorhinein gestellt war.

2 . Überstunden sind nur für das laufende Kalenderjahr zn bewilligen.
Es kommt nämlich wiederholt vor , dass die Überstunden nicht innerhalb des

Bewillignngsjahres ansgenützt , sondern auf das nächste Jahr übertragen werden.
Dieser Vorgang ist nicht als zulässig zu erkennen , weil die Bewilligung

der Überstunden immer von dem Umstande abhängig ist, dass der regelmäßige
Betrieb unterbrochen oder ein vermehrtes Arbeitsbedürfnis eingetreten ist, in
jenen Fällen aber , in welchem die bewilligten Überstunden im Laufe des Be-
willignngsjahres nicht voll ausgenützt wurden , wohl anznnehmen ist,- dass die
Voraussetzungen für eine so ausgedehnte Bewilligung für das betreffende Jahr
nicht vorhanden waren , dieselbe daher in diesem Ausmaße nicht hätte ertheilt
werden sollen.

Dagegen erscheint es gemäß des Handelsministerial -Erlasses vom 4. Jänner
1886 , Z . 80936 ex 1885 , Alinea 3, als statthaft , dass eine Unternehmung in
dem Falle , wenn ,ihr Überstunden für eine gewisse Zeitdauer gewährt worden
sind und sie die Üb.rstunden nicht in dieser Dauer ansnützen will , die Ab¬
meldung bei der betreffenden bewilligenden Behörde (I . oder II . Instanz ) vor¬
nehme , nnd dass cs derselben freistehe, die bereits bewilligten Überstunden in
der noch erübrigenden Dauer seinerzeit bei eintretender Conjnnctnr ohne eine
neue Bewilligung gegen bloße Anmeldung bei der betreffenden Gewerbebehörde
(I. respective II. Instanz) in Anspruch zn nehmen.

Dies hat jedoch sinngemäß nur bei Bewilligungen innerhalb desselben
Kalenderjahres zn gelten.

(Vergleiche auch Handelsministerial -Erlass vom 2. December 1885,
Z . 42643 sMagist .-Verordgsbl . or 1886 , S . 36s .)

3 . Die erbetene Bewilligung von Überstunden ist m der Regel nicht zn
ertheilen:

n) jenen Gesnchstellern, deren Betriebsanlagen in hygienischer Beziehung nicht
vollkommen entsprechen ; ..

Io) jenen Gesnchstellern , welche ohne behördliche Bewilligung mit liberstunden
gearbeitet haben und erst, nachdem sie deshalb beanständet wurden , um
die Gestattung von Überstunden bittlich geworden sind.

4. In den Qnartalsansweisen über die erfolgten Überstnnden -Bewilli-
gnngen sind die auf Grund des fünften Absatzes des Z 896 a. G . O . im
Falle zwingender Nothwcndigkeit und während längstens dreier Tage in einem
Monate gegen bloße Anmeldung bei der Gewerbebehörde I . Instanz erfolgten
Verlängerungen der Arbeitszeit von den ans Grund des vierten Absatzes des
citierten Paragraphes ertheilten Bewilligungen zn unterscheiden nnd in der
Anmerknngeu -Rnbrik als solche ersichtlich zu machen.

5 . Die mitunter in den Ausweisen vorkommenden Anmerkungen , dahin¬
gehend, dass die ertheilten Bewilligungen ausgenützt worden sind, haben zn
entfallen.

6 . Da in den Ausweisen in wiederholten Fällen Unrichtigkeiten in An¬
sehung der Bezeichnung der Gewerbsnnternehmnngen constatiert wurden nnd
die Richtigstellung oft mit Schwierigkeiten verbunden ist, ist in Hinkunft der
richtigen Einstellung des Namens oder der Firma der in Betracht kommenden
Unternehmungen , ein besonderes Augenmerk zuzuwenden.

Ferner ist in den Ausweisen jederzeit die Art der betreffenden Unter¬
nehmungen , auch in Bezug auf den verarbeiteten Rohstoff , ersichtlich zn machen.

Dieses wird zur genauen Darnachachtnng mit dem Beifügen mitgetheilt,
dass die einzelnen Bezirksämter direct verständigt wurden.

1V.
(Das Krankenhaus in Neusatz bleibt ein Privatspital . )

Das k. ung . Ministerium des Innern hat mit Note vom
10 . Jänner 1896 , Z . 112746 (M .-Z . 12360 ) dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis g bracht:

Es wird dienstfreundlich mitgetheilt , dass der hierümtliche Erlass vom
29 . September 1895 , Z . 76072 , mit welchem das Privatspital der Stadt Neusatz
(s. Amtsblatt Nr . 105 ox 1895 „Verordnungen rc." XII , 2) vom 1. Jänner
1896 an den Charakter eines öffentlichen Krankenhauses erhalten hat , außer
Kraft gesetzt nnd der Magistrat Neusatz angewiesen wurde , dieses Krankenhaus
auch weiterhin als Privatspital fortznführen.

11 .
( (Konsense für Eheschließungen ungarischer Staats¬

bürger im Auslände . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 11 . Jänner

1896 , Z . 125061 (M .-Z . 11067/XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 20 . No¬
vember 1895 , Z . 31953 , eine Anzahl Gesuche von in Niederösterreich wohn¬
haften ungarischen Staatsangehörigen mit dem Beifügen zur Rückstellung anher
übermittelt , dass im Sinne des Z 59 (Alinea 2) des am 1. October für
Ungarn ins Leben getretenen Gcsetzartikels XXXIII vom Jahre 1894 darüber,
dass eine im Anslande zn schließende Ehe eines ungarischen Staatsangehörigen
nach den ungarischen Gesetzen keinem Hindernisse unterliegt , in Hinkunft nicht
der kön. nnfp Minister für Cultns und Unterricht , sondern der kön. nng . Justiz-
minister die Beurkundung ansstellt , und dass zu diesem Zwecke der Bittsteller
vor allem das Aufgebot in Ungarn unter Vorlage der nothwcndigen Daten
bei dem competcnten kön. ung . Matrikcnführer oder aber den Dispens von dem
Aufgebote bei dein ersten Beamten (Vicegespan , Bürgermeister ) des competcnten
Mnnicipinms , beziehungsweise , wenn dieser die Dispens verweigert , beim kön.
nng . Minister des Innern zn erwirken hat.

Auf Grund des über das erfolgte Aufgebot ansgestellten Zeugnisses des
Matrikenführers , beziehungsweise ans Grund des Beschlusses über den Dispens
von dem Aufgebote kann der Bittsteller sodann beim kön. nng . Jnstizministcr
um die Ausstellung der Beurkundung ersuchen.

Für die Beurkundung hat der Bittsteller seinem Gesuche an Stempelgcbür
den Betrag von 1 fl. nnd , falls der betreffende Petent die Zusendung der Be¬
urkundung zn eigenen Händen oder zn Händen einer durch denselben angegebenen,
außerhalb Ungarns wohnhaften anderen Person wünschen sollte, an Postporto
den entsprechenden Betrag beiznlegen.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Aufträge in Kenntnis gesetzt,
im Falle einer Anfrage die betreffenden Ehelvcrber auch darauf aufmerksam zn
machen , dass es am zweckmäßigsten ist, wenn dieselben, insofern sie auch ein
Zeugnis über ihre Zuständigkeit nach einer ungarischen Gemeinde vorgelegt
haben oder vorznlegen in der Lage sind, wegen Anordnung des Aufgebotes
nnd Ausstellung des Zeugnisses über das erfolgte Aufgebot sich an den Matriken-
führer ihres Znständigkeitsortes . insofern sie aber ein Znständigkeitszengnis
nicht vorgelegt haben oder vorznlegen nicht in der Lage sind, an den Matriken-
führer ihres Geburtsortes sich wenden.
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12 .
(Hitttai,Haltung der Answandernng nach Brasilien . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate
mit Erlass vom 14 . Jänner 1896 , Z . 118460 (M .-Z . 10979 ) ,
Nachstehendes bekanntgegeben:

Nach einer Mittheilnng des hohen k. n. k. Ministeriums des Äußern an
das hohe k. k. Ministerium des Innern ist die Staatsregiernng in Sao Paulo
(Brasilien ) durch ein vom 29 . August 1895 datiertes Gesetz ermächtigt morden,
die erforderlichen Auslagen behufs contractlicher Lieferung von 60 .000 Ein¬
wanderern durch Einwanderungs -Unternehmungen zu bestreiten.

Das betreffende Gesetz bestimmt , dass die einznführenden Einwanderer
ausschließlich dem Ackerbaubernfe angehören sollen , und wird hiebei die Ein¬
wanderung ans Europa insbesondere auf nachstehende Nationalitäten beschränkt:
Engländer , Holländer , Italiener , Norweger , Österreicher , Portugiesen und
Schweden.

Das Gesetz enthält ferner die Bestimmung , dass die Regierung über den
projektierten Import von Einwanderern eine öffentliche Concurrenz anszu-
schreiben und sodann mit jenem Unternehmen den betreffenden Vertrag abzu¬
schließen habe, welches die günstigsten Bedingungen stelle.

Jedem Haciendero (Besitzer einer Plantage ) ist es freigestellt , mit der
Regierung wegen Übernahme einer bestimmten Anzahl van Emigranten sich
ins Einvernehmen zu setzen und hiebei die Wahl der Nationalität derselben
zu treffen ; es darf aber kein Plantagenbesitzer die Aufnahme von weniger
als zehn und mehr als 50 Familien sich ausbedingen.

Das Haupteontingent würden , wie bisher , noch immer die Italiener stellen.
In Sao Paulo wird jedoch stark zu Gunsten der germanischen Immigration

agitiert , da die Absicht besteht, im Lande selbst einen Stamm von ansässigen
Landarbeitern heranznziehen , wozu sich mehr als jeder andere der deutsche
Ackerbauer eigne.

Um die deutsche Einwanderung , welcher allerdings seitens der deutschen
Negierung hinsichtlich ihrer Staatsangehörigen Widerstand geleistet werde , zu
ermöglichen , wurden Vorschläge des Inhaltes gemacht, den Deutschen nicht als
Fazenden -Arbeiter , sondern als freien Colonisten im wahren Sinne des Wortes
einzuführeu , ihm gleich bei seiner Ankunft eigenen Grund und Boden mit
ein ein kleinen Häuschen anzuwcisen und die Möglichkeit zu geben , seine eigene
heimatliche Cultnr auf diesem Grunde zu Pflegen und die frei bleibende Zeit
im Dienste der Faziendeiros in den Kaffeebergen nutzbringend zu verwerten.

Außerdem müsse den Colonisten ein Absatzgebiet für die selbst gezogenen
Producte gesichert und er selbst vor jeder Ausbeutung durch abnorme hohe
Lcbensmittelprcise geschützt werden . Es soll daher auch die Absicht bestehen, auf
Grund des voibesprochenen Gesetzes nur 10 .000 Italienern die Einwanderung
nach Sao Paulo zu gestatten und durch spätere Abänderung desselben die
übrigen 50 .000 Immigranten ans deutschen Ländern heranzuziehen . Die Zahl
der in Sao Paulo angesiedellen österreichischen und ungarischen Staats¬
angehörigen dürfte sich dermalen ans 10 - bis 15.000 belaufen.

Da nach dem Vorgesagten anzunehmen ist, dass sich neuerdings eine
lebhafte , aus die Anwerbung von Auswanderern nach Brasilien abzielende
Thäligkeit der betreffenden Unternehmungen und Agenten entwickeln werde , so
wird der Wiener Magistrat mit Beziehung ans die in dieser Richtung wieder¬
holt ergangenen Weisungen anfgesordert , durch entsprechende Belehrung die
Bevölkerung und energisches Vorgehen gegen solche Personen , welche sich mit
der Anwerbung von Auswanderern befassen sollten, einer weiteren Zunahme
derAuswandernngsbewcgnng aus dem vorliegenden Anlasse rechtzeitig entgegen-
zntreten , wobei noch insbesondere auf die Bestimmungen der soeben erschienenen
Mimsterial -Verorduung vom 23 . November 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 180 (Siehe
Amtsblatt Nr . 105 ex 1895 , „Verordnungen rc." XII , 9), betreffend die Ein¬
reihung der Neisebnreanx unter die coucessionierten Gewerbe , hingewiesen wird.

Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 9 . Jänner 1896,
Z . 235/ ? r . (M .- Z . 5815 ) :

Nach einer Mittheilung des österr .-ungar . Generalconsulatcs in Genna
hat die dortige Schiffahrts -, respectivc Auswandernngs -Agentie „La Ligure—
Brasiliana ", welche bisher österreichisch-ungarische Emigranten nach Brasilien
kostenfrei verschiffte, diese Gratisbefördernng bis ans weiteres vollkommen
eingestellt.

Indem hievon unter einem die Wiener Polizei -Direction verständigt
wird , wird der Magistrat zur Darnachachtnng und entsprechenden weitgehenden
Verlautbarung in die Kenntnis gesetzt.

13
(Niickerstattung der Prnfnngstaxe au vor Ablegung
der Prüfung zuruckgetretene Bewerber um Bau -,
Maurer -, Steinmetz -, Zimmer - und Bruunenmeifter-

berechtigungeu .)
Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen

mit den Ministerien für Cnltns und Unterricht und des Handels
vom 21 . Jänner 1896 , betreffend die gänzliche oder theilweise
Rückerstattung der Prüsnngstaxe an Bewerber um Ban -, Maurer -,

Steinmetz -, Zimmer - und Brunnenmeisterberechtignngen , welche vor
Ablegung der Prüfung von derselben znrücktreten (N .-G .-Bl.
Nr . 21 ; — ansgegeben und versendet am 5 . Februar 1896 ) :

Im Grunde des Z 13, Absatz 2, des Gesetzes vom 26 . December 1893
(N .-G .-Bl . Nr . 193 ), betreffend die Regelung der concessionierten Baugewerbe,
wird im Nachhange zur Ministerialverordnnng vom 11 . April 1894 (N .-G .-Bl.
Nr . 72), betreffend die Festsetzung der Prüfnngstaxe für Bewerber um Ban -,
Maurer -, Steinmetz -, Zimmer - und Brnnnenmeisterberechtiqunqen , Nach¬
stehendes verordnet:

8 1.
Bewerbern um Ban -, Maurer -, Steinmetz -, Zimmer - und Brnnnen-

meisterberechtlgnngen wird , wenn sie wenigstens acht Tage vor Beginn der
Prüfung ihren Rücktritt von der letzteren erklären , der volle , im Falle einer
späteren Nücktrittserklärnng aber der halbe Betrag der nach den Bestimmungen
der Ministerialverordnnng vom 11 . April 1894 (R .- G .-Bl . Nr . 72 ) erlegten
Prüfungstaxe znrückerstattet.

8 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Knndmachnng in Wirk¬

samkeit.
14 .

(Berweuduug giftfreier Theerfarben .)
Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen

mit den Ministerien des Handels und der Justiz vom 22 . Jänner
1896 , betreffend ergänzende Bestimmungen zu der Ministerial¬
verordnnng vom 19 . September 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 147 (siehe
Amtsblatt Nr . 87 ex 1895 „ Verordnungen rc. " X , 15 ) über die
Verwendung giftfreier Theerfarben (N .-G .-Bl . Nr . 22 ; — ans-
gcgeben und versendet am 5 . Februar 1896 ) :

Außer den in der Ministerialverordnnng vom 19. September 1895
(N .-G .-Bl . Nr . 147) bezeichnten Theerfarben wird unter den in dieser Ver¬
ordnung festgesetzten Bedingungen auch der als Naphtholgclb (Natronsalz
der Dinitro -«-Naphthol -Snlfosäure ) benannte Theerfarbstoff zum Färben von
Znckerbäckerwaren und an sich farblosen , jedoch gewohnheitsgemäß künstlich
gefärbten Lignenren zngelaffen.

Die wissenschaftlichen Bezeichnungen der übrigen zngclassenen Teerfarb¬
stoffe lauten:

Fuchsin — Nosanilinchlorhydrat;
Säure - Fuchsin  oder Fuchsin 8, auch Rubin genannt — saures

Natrium - oder Calciumsalz der Nosanilin -Disnlfosänre;
Noccellin  oder Noscellin (Echtroth ) — Snlfo -Oxyazonaphtalin:
Bordeaux - und Ponceanroth — Producte der Verbindung von

6 -Naphthol -Disnlfosäuren mit Diazoverbindungen des Mols und höherer
Homologen des Benzols;

Eosin — Tetrabrom -Fluorescetn;
Erythrosin --- Tetrajod -Flnoresceln;
Phloxin — Tetrabrom -Dichlor -Fluoresceän;
Alizarinblan — 0,7  Hy XO ^;
Anilin blau — Triphenilrosanilin;
Wasserblan — Snlfosänren des Triphenilrosanilins;
Induline ---- Snlfosänren des Azodiphenilblau und seiner Derivate;
Säure gelb  II oder Echt gelb  II — Amido -Azobcnzol -snlfosanres

Natrium;
Tropaeolin  000 oder Orange I — Snlfoazobenzol -^ -Naphthol;
Methylviolett — Hexa - und Pcnta -Methyl -Pararosanilin -Ehlor-

hydrat;
Malachitgrün — Tetramethyl -diamidotriphenyl -carbinol -Chlorhydrat.
Die mit der Ministerialverordnnng voin 19. September 1895 (N .-G .-Bl.

Nr . 147 ) festgesetzten Bestimmungen gelten auch hinsichtlich der gewerblichen
Verwendung von Farbpräparaten , welche, wie die sogenannten Teigfarbcn,
ans den bezeichnten Farben znm Zwecke der unmittelbaren Färbung der
Materialien hergestellt sind.

Die probeweise jährliche Untersuchung der zngelassencn Farben und
Farbpräparate hat an inländischen Hochschulinstitnten zu erfolgen.

Die Verwendung der zugelassenen Farben oder der ans denselben her¬
gestellten Farbstoffpräparate ist auch im Geschäftsbetriebe der Lebzelter und
anderer , färbige Znckerartckel (Zuckergüsse) oder Liquenre benützender Geschäfte,
sowie znm Färben der Schalen ganzer Eier (Ostereier ) gestattet.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Knndmachnng in Wirk¬
samkeit.

15 .
(Verbot des Hansierhandels im Gebiete der Stadt

Medgyes in Ungarn .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . Jänner

1896 , Z . 124482 ( M .-Z . 17619/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des h. k. k. Ministeriums des Innern vom 19. December
1895 , Z . 87749 , ist die Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete der
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Stadt Medgyes (Comitat Nagy -Küküllö) unter Aufrechterhaltung der im Z 17
der bestehenden Hansiervorschriften und in den diesen Paragraph ergänzenden
Nachtragsverordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte
verboten worden. L«.
(Erhöhung der Berpflegstaxe im allgemeinen öffent¬

lichen Krankenhanse in Stockeran .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat unterm 26. Jänner 1896,

Z. 46291 (M .-Z. 19466) Nachstehendes knndgemacht:
Der n.-ö. Landesausschuss hat im Einvernehmen mit der k. k. n.-ö. Statt¬

halterei die für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Stockerau per Kopf
und Tag festgesetzte Verpflegsgebür vom 1. Jänner 1896 angefangen ans 80 kr.
ö. W . erhöht, was hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

Durch diese Verpstegsgebürerhöhnng wird die von der Gemeinde Stockerau
mit Ausschuss-Beschluss vom 6. März 1873 übernommene Verpflichtung der
Übernahme der Verpflegskosten für die mittellosen Gemeindeangehörigen nicht
berührt.

17.
(Ausweise über die Errichtung von Betriebskranken-

eassen.)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 29. Jänner

1896, Z . 6164 (M .-Z . 21810), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Die mit dem h. o. Erlasse vom 31. März 1893, Z . 21695 (s. Amtsblatt
dir . 34 ox 1893, „Verordnungen rc." IV , 3), angeordnete Berichterstattung
über die Gründung von Betriebskrankencassen ans Grund des Z 43 K.-V.-G.
hat in Hinkunft zu unterbleiben.

18.
(öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Decret vom 18. Jänner 1896,
Z . 124063 (M .-Z. 16852/III ), dem St . Antonins - Asstlvereine,  mit
Decret vom 2. Februar 1896, Z . 7441 (M .-Z . 25235/III ), dem Vereine
der Kinderfreunde in Banmgarten,  mit Decret vom 2. Februar 1896,
Z . 7850 (M .-Z . 25238/III ), dem Th eresienv er eine  in Wien zur Er¬
haltung einer Lehr- und Beschäftignngsanstalt für junge verwaiste Mädchen
lind mit Decret vom 3. Februar 1896, Z . 9427 (M .-Z . 25237/III ), dem
katholischen F rau cn - W ohlth ät ig kei ts v er ein e „Wieden"  die Be-
williung crtheilt, im Jahre 1896 in Niederösterreich bei bekannten Wohlthätern,
sonach nicht von Hans zu Hans , eine Sammlung milder Gaben zu veranstalten.

Mit Erlass vom 3. Februar 1896, Z . 9425 (M .-Z . 25236/111), wurde
dem Cnratorinm der Stiftung „Haus der Barmherzigkeit zur Pflege
armer Unheilbarer"  die Bewilligung ertheilt, bis 31. December zu Gunsten
der von dem Cnratorinm erhaltenen Pflegeanstalt eine Sammlung milder
Spenden in Niederösterreich veranstalten zu dürfen.

Zufolge Erlasses der hohen k. k. n.-ö. Statthalterei vom 16. Jänner 1896,
Z . 125118 (M .-Z . 12842/III ), hat das hohe k. k. Ministerium für Cnltns und
Unterricht mit Erlass vom 23. December 1895, Z . 27739 , im Einvernehmen
mit dein hohen k. k. Ministerium des Innern , dem Minjam - Vereine in
Groß - Enzersdorf  in Niederösterreich die Bewilligung zur Veranstaltung
einer Sammlung freiwilliger Beiträge bei den israelitischen Glaubensgenossen
in Niederösterreich, Böhmen , mit Ausschluss der Cnrorte , uud Schlesien auf
die Dauer von sechs Monaten , im Verwaltungsgebiete von Mähren dagegen
auf die Tauer von drei Monaten mit dem Beifügen ertheilt, dass die mit der
Vornahme der Sammlung betrauten Organe mit einem Certificate versehen
werden sollen, welches bei der diesbezüglichen Laudesbehörde, in deren Ver¬
waltungsgebiete die Sammlung effectuiert wird, eiuzuholen ist.

IS.
(Verzeichnis über die in den allgemeinen öffentlichen
Krankenanstalten in Niederösterreich per Kops und Tag
bestehenden Verpflegstaxen für das Jahr 18S3 .)

(L.-A.-Z. 2535, M .-Z . 25666/XV1I1.)

s; Name
der Krankenanstalt

I . II . III.

Verpflegstape

fl.>kr.Hfl.!kr.M.W

Allgemeines öffentliches
Krankenhaus St . Ul-
richstistung in Allent¬
steig .

K. k. Wohlthätigkeits-
haus in Baden . .

Anmerkung

fl.str.

85

60

N-

Name
der Krankenanstalt

I . II . III.

Berpflegstaxe

fl.strchfl.lkrchfl.W

Anmerkung

Natlflsches allgemeines
öffentliches Kranken¬
haus in Baden . .

10

11

12

14

!15

16

17

18

19

20

21

22

23

>24

25

26

<2

Feldsberg

Hainburg

Kaiser Franz Josef-
Spital in Ober-
Hollabrunn . .

Kaiser Franz Josef-
Bezirkskranken-
anstalt in Horn.

Klosterneuburg

Korneuburg

Krems

Melk

Mödling

Wiener-Neustadt

Kaiser Franz Josef-
Krankenhaus in
St . Pölten . . .

Kaiser Franz Josef-
Krankenhaus in
Stockerau . . .

Waidhofen an der
Thaya . . . .

Waidhosen an der
Ybbs.

Zwettl

K. k. allgemeines
Krankenhaus . .

K. k. Krankenhaus
Wieden . . . .

K. k. Krankenanstalt
Rudolf - Stiftung

K. k. Kaiser Franz
Josef -Spital . .

K k. Kaiserin Elisa¬
beth-Spital . .

K. k. Kronprinzessin
Stephanie -Spital

K. k. Wilhelminen-
Spital . . . .

K. k. Rochus-
Spital . . .

35 90

50

50

50

65

63

90

90

85

83

85

90

63

72

85

90

Für Einheimische kein An¬
spruch an den n.-ö. Landes¬

fond

Für mittellose Gemeinde-
Angehörige kein Ersatz-
Anspruch aus dem n.-ö.

Landesfonde

Statth .-Erl . vom 3. März
1893, Z. 43338, für Ein¬

heimische

Statth .-Erl . vom 17. Jänner
1894, Z. 1593, dis 31. De¬
cember i895fürKiuder unter

1 Jahr die Hälfte

Für Einheimische kein Ersatz-
Anspruch aus dem n.-d.

Landesfonde

Statth .-Erl . vom 19. Mai
1895, Z. 42541, für Ein¬
heimische kein Ersatz aus

dem n.-ö. Landesfonde

Statt .-Erl . vom 2. März
1894, Z . 13088, Kinder unter
6 Jahren zwei Drittel der
Grbür ; für Einheimische
kein Ersatz aus dem n.-ö.

Landesfonde

Statt .-Erl . vom 13. Decem¬
ber 1895, Z. 11499, für Ein¬

heimische

Für Einheimische kein Ersatz
aus dem n.-ö. Landesfonde

Für Einheimische

Für Einheimische kein Ersatz
aus dem n.- ö. Landesfonde

fl . str,

Die Verpflegstaxe
III . Elaste wurde laut
Statth .-Erl . vom 26. De¬
cember 1894, Z. 103930
(L.-G .- und V.-Bl .Nr . XX
vom 29. December 1894
vom 1. Jänner 1895 an

> auf 1 fl . 20 kr. Per Kopf
s und Tag erhöht ; zufolget

Statth -Erl . vom 15. März
1895, Z. 26242(L.-G .- und
V.-M . für Nieoerösterreich
Nr . 13 vom 17. März 1895),
jedoch vom 1. April 1895
an wieder auf i fl. per
Kopf und Tag herab¬

geändert

53

Geldbetrag
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II. Rvrmntinbellimmuiige».
Ilimsijlrat:

2 «.
(Übereinkommen mit der allgemeinen Poliklinik,
betreffend die Verpffegskoftenzahlnng ans der Dienst¬

boten Krankeneaffa .)
Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichs-

Haupt -- und Residenzstadt bestellte Herr k. k. Bezirkshanptmann
Dr . v . Fried eis  hat mit Verfügung vom 5 . Jänner 1896,
Z . 10202 ex I 895 , genehmigt , dass für die im Spitale der
allgemeinen Poliklinik , IX ., Mariannengasse Nr . 10 , verpflegten
Dienstboten , deren Dienstgeber der Wiener Dienstboten -Krankencassa
als Mitglieder beigetreten sind , die auflaufenden Verpflegskosten
ans der Dienstboten -Krankencassa gemäß des Statutes derselben
und unter den im Protokolle vom 24 . Juni 1895 , Z . 74234/94,
welches mit dem Vertreter der Poliklinik Prof . Dr . Alois Monti
ausgenommen wurde , bezeichneten Modalitäten vergütet werden
(M .-Z . 8115/XVIII ) .

* H

Auszug ans dem vorerwähnten Protokolle vom 24 . Juni 1895,
Z . 74235:

Der Vertreter des Cnratorinms der Krankenanstalt der allgemeinen
Poliklinik erklärt , dass dasselbe sich vollinhaltlich allen Consequenzen des
Statutes für die Wiener Dienstboten -Krankencassa , sowie des Gemeinderaths-
Beschlnsses vom 5 . Oktober 1883 , Z . 3059 , unterwirft , sofern die Gemeinde
Wien der Krankenanstalt die fernere Berichtigung der Verpflegskosten für bei
der Wiener Dienstboten -Krankencassa versicherte Individuen zusagt.

Er erklärt sich daher einverstanden:
1. Dass nie mehr als der mindeste Verpflegskostenbetrag der k. k. Spitäler

und dieser nur für die Maximaldauer von dreißig Tagen von der Dienstboten-
Krankencassa geleistet wird.

2. Dass bei in kurzen Zeiträumen eintretenden Erkrankungen eines und
desselben Individuums nach Erbringung der Beweise , dass diese Erkrankungen
in ursächlichem Zusammenhänge stehen und so die zweite Krankheit als Fort¬
setzung der ersteren erklärt werden muss , nur Verpflegskosten in jenem Betrage
geleistet werden , welche die das erstemal gezahlten Verpflegskosten auf 30 Tage
ergänzen.

3 . Dass für Erkrankungen an Syphilis und Syphilis ähnlichen Formen
kein Ersatz aus der Dienstboten -Krankencassa geleistet wird.

4 . Dass in den Fällen , in denen der Dienstgeber den statutenmäßigen
Verpflichtungen nicht nachgekommen oder die Versicherung erschlichen hat (Ge-
meinderaths -Beschlnss vom 5 . October 1883 , Z . 3059 ), die Dienstboten-
Krankencassa jede Zahlung ablehnt.

Ebenso erklärt er sich bereit , dass die Anstaltsleitung die Parteien zur
Beibringung der Spitalsanweisungen verhalte , abverlangte Parere einsende
und ihre Forderungen allmonatlich oder vierteljährig in in äupio verfassten
Consignationen , welche mit den Spitalsanweisungen zu belegen kommen , gegen
die Dienstboten -Krankencassa per magistratisches Bezirksamt für den IX . Ge¬
meindebezirk erhebe.

Die Anstalt bietet einen Belegraum für fünfzig Erwachsene.

2 ».
(Auszahlung der Taggelder au die ftädt . Diurnisten .)

MagistratSdircctor Krenn  hat unterm 25 . Jänner 1890,
M .-Z . 11181/III , Nachstehendes bekanntgegeben:

Der Magistrat hat sich zufolge Rathsbeschlnsses vom 23 . Jänner 1896
bestimmt gefunden , zu gestatten , dass die am letzten jeden Monats  nach¬
hinein und die am 1. jeden Monats  vorhinein fälligen Diurnen , am
letzten jeden Monats,  sowie die am 15 . jeden Monats  nachhinein und
am 16 . jeden Monats  vorhinein fälligen Diurnen am 15. jeden Monats
durch die Hanptcassa -Abtheilnngcn in den Bezirken bei der städtischen Haupt-
cassa (Centrale ) behoben  werden dürfen , sowie zu verfügen , dass die Diurnen
für die Gemeinde -Bezirks -Kanzleicn gemeinschaftlich mit den übrigen Diurnen
bei den betreffenden HauPtcassa -Abtheilungen in den Bezirken ansbezahlt
werden , dass sonach die bezüglichen Consignationen auch bei den Hauptcassa-
Abthcilnngcn zur weiteren Veranlassung rücksichtlich Übermittlung an die
städtische Hauptcassa rechtzeitig einzureichen sind.

An der Auszahlung der ersterwähnten Diurnen bei den HauPtcassa-
Abtheilungen an den bisherigen Verfallstagen wird nichts geändert.

Hievon werden der Herr Bezirksamtsleiter zur weiteren gefälligen Ver¬
anlassung verständigt.

(Vergl . Amtsblatt Nr . 11 ex 1892 „ Verordnungen rc ." 1., 15.)

22 .
(Entlohnung für Übersetzung von Aktenstücken . )

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Neichshanpt-
nnd Residenzstadt bestellte Herr k. k. Bezirkshanptmann hat zufolge
Bescheides vom 28 . Jänner 1896 , Z . 1903 (M .-Z . 175654 ox
1895/III ) , nach Anhörung des Beirathes am 23 . Jänner bezüglich
der Entlohnung für Übersetzung von Actenstücken aus der böhmischen,
polnischen , croatischen , slavonischen und ungarischen Sprache folgende
Grundsätze ausgestellt:

1. Alle Übersetzungsstücke ans den vorangeführten fremden Sprachen,
bei deren Anfertigung Blankette benützt werden , deren Umfang zwei Folio¬
seiten nicht überschreitet , sind mit dem Betrage von je 15 kr. zu entlohnen.

2. Dieselbe Entlohnung wird auch für nachbezcichnete kürzere Übersetznngs-
stücke fixiert:

n) Ersuchen um Zustellung von Gerichtsbescheideu , Zahlungsaufträgen,
Heimatscheinen , Einberufnngskarten , Militär - und Landwehrpässen,
Stcllnngsvorladnngen , wenn nicht gleichzeitig in dem Neqnisitionsschreiben
um Vornahme anderer Amtshandlungen ersucht wird.

b) Einfache Urgenticn.
e) Ersuchen um Einhebnng fremder Gebüren (Steuern , Taxen n . s. w .),

wenn von der Reqnisitionsbehörde ein Blankett benützt wird.
c>) Fremdenauszüge bezüglich der nach Wien zuständigen , außerhalb Wien

wohnhaften Stellnngspflichtigen.
e) Requisitionen wegen Abstellung der in Wien wohnhaften , auswärts zu¬

ständigen Stellnngspflichtigen.
k) Die in der „ Wiener Zeitung " erscheinenden fremdsprachigen Concnrs-

Edicte.
§) Quittungen über in Wien gezahlte fremde Steuern und Militärtaxen,

wenn mit der Übersendung der Quittung nicht ein weiteres Ersuchen
oder eine neue Requisition verbunden ist.

3. Als Blankette im Sinne des Punktes 1 sind nicht zu betrachten Formu¬
larien , auf welchen bloß die Aufschrift oder die allgemein übliche Einleitung
hektographiert oder lithographiert enthalten ist, während der weitere Inhalt der
Zuschrift übersetzt werden muss.

4 . Bezüglich der unter Punkt 1 und 2 nicht fallenden Übersetzungen ist der
bisherige Tarif aufrecht zu erhalten und sind daher derlei Übersetzungen bis zu
einem Bogen mit 30 kr. und für jeden weiteren Bogen wieder mit der Gebür
von 30 kr. zu „honorieren.

5 . Als Übersetznngsstück sind alle unter einer magistratischen Exhibiten-
nnmmer zu protokollierenden Acten anznsehen , und ist die Bogenzahl nach dem
Umfange der Übersetzung zu berechnen.

6 . Die übersetzten Actenstücke sind mit Verzeichnissen, nach dem anzu¬
wendenden Gebürentarife gesondert , an das magistratische Einreichungsprotokoll
(Centrale ) abzngeben.

7. Diese Bestimmungen gelten vorläufig auf die Dauer von drei Jahren
und treten mit 1. Februar 1896 in Wirksamkeit.

23 .
(Regelung der politischen Kanzleitaxen .)

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichs-
Haupt - und Residenzstadt bestellte Herr k. k. Bezirkshanptmann
Dr . v . Fri ebeis  hat znsolge Verfügung vom 31 . Jänner 1896,
Z . 5963 (M .-Z . 25743/III ), nach Anhörung des Beirathes das
nachstehende ergänzte und richtiggestellte Verzeichnis jener Agenden,
von welchen Kanzleitaxen einzuheben sind , genehmigt.

Verzeichnis
jener Agenden , von welchen Kanzleitaxen anfznrechnen und

einznheben sind:
1. Vunbewilligungen.
2. Bewohnnngs - und Benützungsconsense.
3. Baubeginn - und Vollendnngs -Certificate.
4 . Herstellung von Portalen , Sonnenschutzplachen und Gaslaternen.
5 . Adaptierungen.
6. Baulinien - und Niveanbestimmungen.
7. Parcellierungen , Grnndab - und Zuschreibungen.
8 . Planverificierungen.
9. Plancopierungen.

10. Grundentschädigung.
11. Herstellung von Canalschacht-, Lichteinfalls - oder Eiseinwnrfs-

öffnungen im Trottoir.
12 . Tischaufstellung.
13. Hansnumerierung.
14. Trottoir -Übernahme.
15 . Hütten - und Verkaufsstand -Aufstellnng.
16 . Fahnenstangcn -Aufstellung.
17. Steckschildanbringnng.
18 . Anbringung von Annoncentafeln.
19 . Aufstellung von Kastanienbratöfen.
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20 . Zuständigkeits -Verleihung.
21 . Zuständigkeits -Zusicherung.
22 . Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft.
23 . Bürgerrechts -Verleihung.
24 . Legalisierungen.
25 . Haftungserklärnngen.
26 . Abschriften und Dnplicatc.
27 . Ansuchen um ämtliche Bestätigungen.
28 . Bidimiernngsclauseln.
29 . Errichtung pro », israel . Betstnben.
30 . Gesuche um Ertheilnng einer Löschungsqnittnng.
31 . Löschungs -Erklärung.
32 . Pfandrechts -Freilassnngs -Erklärnng.
33 . Gesuche um Auskünfte.
34 . Gesuche um Prüfung hydraulischer Bindemittel.
35 . Gesuche um Einmündung von Wasserleitungen und Rohrleitung in

den Hanptcanal.
36 . Gesuche um Legung von Schienen im Trottoir.
37 . Bewilligungen zur nachträglichen Einzahlung der Nenovationsgebür

für Einzelgräbcr im Central -Friedhofe.
38 . Znsammenziehung von Grabstätten , respcetive Errichtung vouFamilicn-

grabstätten.
39 . Wegnahme von Denkmälern von den in den alten städt . Friedhöfen

befindlichen Grabstätten , vorausgesetzt , dass nicht gleichzeitig die
Exhumierung der Leichenreste stattsindet.

40 . Gesuche um Herstellung von Monumenten der Arkaden - Grüfte im
Eentral -Friedhofe.

41 . Gesuche um Anbringung von Schutzgittern ebenda.
42 . Gesuche um chemische Untersuchung von Gennssmitteln.
43 . Ausfertigung ämtlicher Befunde.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich in»ter der Enns im Jahre

189V publicierten Gesetze nnd Verordnungen .)
Rcichsgesthblatl.

Rr . 19 . Gesetz vom 14 . Jänner 1896 , betreffend die
Befreiung des ans Grund des Beschlusses des Landtages des Königreiches
Böhmen vom 16 . Februar 1895 aiifznnehmendcn Anlehens von drei Millionen
Gulden von der Entrichtung der Stempel - nnd unmittelbaren Gebüren.

Nr . 29 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 19 . Jänner 1896 , betreffend die Umwandlung der Zollexpositnr
in Abbazia in ein Nebenzollamt I . Classe.

Nr . 21 . Beiordnung des Ministeriums des Innern
im Einvernehmen mit den Ministerien für Cnltus und
Unterricht und des Handels vom 21 . Jänner 1896,
betreffend die gänzliche oder theilweise Rückerstattung der Prüfungstaxe an
Bewerber um Ban -, Maurer -, Steinmetz -, Zimmer - nnd Brunnenmeister¬
berechtigungen , welche vor Ablegung der Prüfung von derselben zurücktreten .*)

Nr . 2B . Verordnung des Ministeriums des Innern
im Einvernehmen mit den Ministerien des Handels
nnd der Justiz vom 22 . Jänner 1896 , betreffend ergänzende
Bestimmungen zu der Ministerialverordnuug vom 19 . September 1895
(R .-G .-Bl . Nr . 147 ) über die Verwendung giftfreier Thecrfarben .*)

Nr . 23 . Verordnung des Justizministeriums vom
29 . Jänner 1896 , betreffend die Activiernng des vierten städtisch¬
delegierten Bezirksgerichtes für die Civilgerichtsbarkeit in Prag.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen re ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 24 . Gesetz vom 14 . Jänner 1896 , betreffend den
Nachtragsvoranschlag für den Ban zweier Hangars in Triest.

Nr . 2F . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 10 . Februar 1896 , womit das
Gebiet der Landeshauptstadt Troppau , mit Ausnahme der Colonie Karlsan,
als ansgenommener Ort im Sinne des H 2, Absatz 2 des Gesetzes vom
26 . December 1893 (R .-G .-Bl . Nr . 193 ), betreffend die Regelung der con-
cessionierten Baugewerbe , erklärt wird.

Nr . 2V . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium nnd dem
Obersten Rechnungshöfe vom 9 . Februar 1896,  betreffend
die Besorgung von Umsatzgeschäftcn bei dem Civilgerichts -Depositenamte in
Prag , ferner die Abänderung des Z 24 der für dieses Depositenamt geltenden
Instruction vom 15 . November 1819.

Nr . 2 ?". Verordnung der Ministerien der Finanzen
nnd des Handels vom 27 . Jänner 1896 , betreffend die
Ergänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife beim Schlagworte „Federn " .

Nr . 28 . Verordnung der Ministerien der Justiz,
der Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom
11 . Februar 1896 , betreffend die Bestellung von nicht der Börse
angehörenden Schiedsrichtern für die Börseuschicdsgerichtc.

Nr . 29 . Verordnung des Justizministeriums vom
14 . Februar 1896 , betreffend die zur Zuständigkeit der Börsenschieds¬
gerichte gehörigen Rechtssachen.

Z. Laudesgefetzblalt.

Nr . 9 Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
16 . Jänner 1896 , Z . 3953 , betreffend die Einhebung der Landes-
fondsznschläge in der Zeit vom 1. Jänner bis einschließlich 31 . März 1896.

Nr . 7 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
19 . Jänner 1896 , Z . 2656 , betreffend die Verlautbarung des
von der Wassergcnossenschaft in Wullersdorf mit dem niederösterreichischen
Laudesausschusse lind der Staatsverwaltung abgeschlossenen Übereinkommens
bezüglich der Durchführung der Regulierung des Jmmendorsi -r und Kalladorfer
Grabens nnd der oberen Strecke des Gmosbaches nnd die Melioration der
angrenzenden Grundstücke im Wnllersdorfer Gcmeindcgebiete.

Nr . 8 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
20 . Jänner 1896 , Z . 3013 , betreffend die Verlautbarung des
von der Wassergenoffenschast in Groß - und Klein -Haugsdorf , Angcnthal und
Jetzelsdorf mit dem niederösterreichischen Laudesausschusse und der Staats¬
verwaltung abgeschlossenen Übereinkommens bezüglich der Entwässerung ver¬
sumpfter Grundstücke in den Gemeinden Groß - und Klein -Haugsdorf , Augen¬
thal und Jetzelsdorf.

Nr . 9 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
24 . Jänner 1896 , Z . 4761 , betreffend die Durchführung der
regelmäßigen Stellung zur Aushebung der Necruten -Contingente für das
Heer , die Kriegsmarine , Landwehr und die Ersatzreserven im Jahre 1896.
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1896.

Gesetze, Verordn»»,!»'» „„>>Entscheid»»!!?»,
u>

sowie

NmimtiMstimillllilgeil des Gcmciudcrathes, Stadtmthes und des Magistrates
in IiPleglichriie» dir OeiiieiuKoerwllitlliig>uid politischcii Amtsliisiiling.

Inhalt:
R. Verordnungen und Entscheidungen.

1 . Überprüfung der Genossenschaftsverträge von neu zn registrierenden
Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften.

2 . Unterbringung von nach Niederösterreich zuständigen , normalalten , in
die Armenpflege bestimmten Findlingen.

3 . Qualification der selbständigen Jagdanfsichtsorgane.
4 . Sonntagsruhe bei dem Betriebe eines E>emischtwaren -Verschleißes nn

Vereine mit einem Gast - und Schankgewerbe.
5 . Die Sonntagsruhe beim Hausierhandel mit Blumen.
6 . Vereinigung der Bezirkskraukencassa in Tulln mit der Bezirkskranken-

cassa in Wien.
7 . Hintanhaltnng des Mitführens schulpflichtiger Kinder auf der Wander¬

schaft seitens Licenzinhaber und Hausierer.
8 . Banführungen in der Nähe eines Krankenhauses.
9 . Überwachung des gewerblichen Betriebes der Zahntechniker.

10 . Pfandweise Sicherstellung rückständiger Unfallversicherungsbeiträge.
11 . Beseitigung des Missbranches mit dem Namen und dem Abzeichen des

rochen Kreuzes.
12 . Arbeitsvermittlung seitens der gewerblichen Genossenschaften.
13 . Zur Besteuerung der Kleinfuhrwcrksbesitzer.
14 . Die Sonntagsruhe im Gewerbe der Sodawasser - Erzenger.
15 . Hintanhaltnng der Verunreinigung von Getreide und Mehl durch

Mutterkorn.
16 . Die Veröffentlichung der auf Grund der ZZ 44 , 46 , 47 , 48 , 49 und !

50 des Gewerbegesetzes gefällten Entscheidungen — unstatthaft.

17 . Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt Innsbruck,
der Gemeinden Wilten , Hötting und der znr Gemeinde Amras -Pradl
gehörigen Ortschaft Pradl.

18 . Termin für die bei Vergebung neu errichteter Apotheken ansznschreibenden
Concnrse.

19 . Adressierung der an die k. k. Evidenzhaltnng des Grnndstenercatasters
in Wien gerichteten Sendungen.

20 . Fälligkeitstermine der Versorgnngsgenüsse ans dem Wiener Lehrer-
pensionsfonde.

21 . Abänderung der Wehrvorschriften.
22 . Herstellung von Druck - oder Drcharbeiten ans echtem Silberblechc seitens

der Mctalldrechsler.
23 . Militärtax -Auswcise für Superarbitrierte.
24 . Passreglement für Reisen nach der Türkei.
25 . Öffentliche Sammlungen.

H . Normativbcftimmnngen . Magistrat:

26 . Abänderung des Organisationsstatutes für die Feuerwehr der Stadt
Wien.

27 . Überprüfung privater Ballführungen.
28 . Unfalls -Erhebungen.
29 . Vidiernng der Arbeitslegitimationen für Fahrpreisermäßigungen.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte im Jahre  1896 publi-
eierten Gesetze und Verordnungen.

1. Vrnndmingeil und Entscheidungen.

(Überprüfung der Genosfenschaftsverträge von neu
zu registrierenden Erwerbs - und Wirtschaftsgenossen-

schaften . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . Mai
1895 , Z . 48468 (M .-Z . 101716 ex 1895/XVIIl ) , dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 13 . Mai
1895 , Z . 12035 , hat das hohe k. k. Justizministerium anlässlich mehrerer zn
seiner Kenntnis gekommenen Fälle von ungesetzlichen Eintragungen in die
Genossenschaftsregister unterm 29 . April 1895 , Z . 5892 , an alle Öberlandes-
gerichts -Präsidien den in Abschrift mitfolgcnden Erlass gerichtet , welcher unter
anderem die für die politische Verwaltung wichtige Weisung an die Gerichte
beinhaltet , die zur Registrierung angemeldeten Genossenschaftsverträge vor der
factischen Registrierung der Politischen Bezirksbchördc oder der Landesstelle mit-
zutheilen , damit die letztere in der Lage wäre , die ans öffentlichen Rücksichten
etwa sich ergebenden Bedenken rechtzeitig der Gerichtsbehörde bekanntzngeben.

Der Wiener Magistrat wird hievon zur künftigen Benehmung mit dem
Aufträge in Kenntnis gesetzt, die seitens der Gerichtsbehörden dortamts mit-
getheilten Genossenschaftsverträge von neu zn registrierenden Erwerbs - und
Wirtschaftsgenossenschaften eingehend zu prüfen und im Falle gegründeter Be¬
denken dieselben mit einem motivierten Berichte anher vorznlegen.

*

Erlass des k. k. Justizministeriums an die k. k. Oberlandes-
gerichts -Präsidien ääto . 29 . April 1895 , Z . 5892:

Der Z 3 der Verordnung vom 14 . Mai 1873 , R .-G .-Bl . Nr . 71 , be¬
treffend den Vollzug des Gesetzes über Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften,
verfügt , dass die angesnchte Eintragung von Genossenschaften von Seite der
Gerichte versagt werden müsse , wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die
Eintragung nicht gegeben sind . Gleichwohl sind mehrfach Fälle znr Kenntnis

des Justizministeriums gekommen , wo Eintragungen mit Außerachtlassung
dieser Vorschrift von Gerichten vorgenommen worden sind.

Der erwähnte Paragraph weist insbesondere ans die Bestimmung des
Z 4 des Genossenschafts - Gesetzes vom 9 . April 1873 , N .- G .- Bl . Nr . 70 , hin;
mit der Beobachtung dieser Vorschrift allein kann aber die Aufgabe des Ge¬
richtes nicht als erfüllt angesehen werden , sondern haben dieselben vielmehr
ihre Prüfung bezüglich aller sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen für die Zu¬
lässigkeit der Eintragung zu erstrecken . So zählt der ß 5 des Gesetzes eine
Reihe von Punkten auf , über welche der Genossenschaftsvertrag Bestimmungen
enthalten muss ; die nähere Ausführung erhält den Inhalt dieses Paragraphen,
dann zahlreiche in anderen Paragraphen enthaltene Einzelnbestimmungcn . Dies¬
bezüglich finden sich beispielsweise im Z 4 Vorschriften über die Genossenschafts¬
firma , im Z 1 Bestimmungen über die Zwecke , welche die Genossenschaft ver¬
folgen darf , und über die Modalitäten , unter welchen diese Verfolgung statthaft
ist , im Z 3 eine Vorschrift über den Beitritt , in den W 54 und 55 , 77 und 79
Normen über das Ausscheiden von Mitgliedern , im ß 15 grundsätzliche An¬
ordnungen über die Wahl und Zusammensetzung des Vorstandes u . s. w.

Es wird solchen Bestimmungen nicht bloß die Bedeutung von Dispositiv-
Normen bciznlegen , sondern vielmehr anznerkennen sein , dass ihnen in der
Regel zwingende Kraft zukomme , da der 8 11 des Gesetzes erklärt , dass der
Genossenschaftsvertrag von den Bestimmungen nur in den Punkten abgehen
dürfe , bei denen dies ausdrücklich für zulässig erklärt ist.

Über den einzuhaltenden Vorgang , wenn Eintragungen von den Gerichten
contra lodern vorgenommen worden sind und ob nachträglich die Löschung
solcher Eintragungen von amtswegen verfügt werden könne , besteht unter ein¬
zelnen Oberlandesgerichten eine Verschiedenheit der Ansichten.

In einem Falle , in welchem die politische Landesstelle rechtzeitig Kenntnis
von einer solchen gesetzwidrigen Eintragung erhielt , ist es gelungen , dieselbe
im Wege des von der Finanzprocuratnr ergriffenen Necurses zn bestreiten.

Mit Rücksicht , dass nach Z 3 des Genossenschafts -Gesetzes die Gründung
einer Genossenschaft mit der erfolgten Registrierung des Statutes vollzogen
ist, dass Statutenänderungen nach Z 9 vor erfolgter Registrierung rechts¬
unwirksam sind , mit Rücksicht , dass die Hintanhaltnng ungesetzlicher Ein¬
tragungen auch im öffentlichen Interesse geboten ist , wird das löbliche Prä¬
sidium ersucht , auf die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften bei Eintragungen
von Anmeldungen in das Genossenschaftsregister von Seite der Gerichte zn
dringen , insbesondere dahin zu wirken , dass die Gerichte die znr Registrierung
angemeldeten Genosfenschaftsverträge unverzüglich der l . f . politischen Bczirks-
behörde oder der politischen Landcsstelle zur Kenntnisnahme mittheilen und die
sonstigen dem löblichen Präsidium zweckmäßigen Vorkehrungen znr Hintan¬
haltung ungesetzlicher Eintragungen zn treffen.
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2 .

(Unterbringung von nach Niederösterreich zustän¬
digen , normalalte »», in die Armenpflege bestimmten

Findlingen .)
Der n .- ö. Landesausschuss hat unterm 19 . Juni 1895,

Z . 29307 , an die Verwaltung der n .-ö. Landes -Gebär - und
Findelanstalt in Wien nachstehenden Erlass gerichtet:

Nachdem die Bezirksarmenräthe , auf welche im Sinne des Gesetzes vom
13 . October 1893 , L.-G .-Bl . Nr . 53, die öffentliche Armenpflege in Nieder¬
österreich mit 1. Jänner 1895 übergegangen ist, darüber Beschwerde geführt
haben , dass ihnen aus der Unterbringung der normalalten , für die Abgabe
in die Armenpflege bestimmten Findlinge im Stephanie -Asyle der Stadt Wien
unverhältnismäßig hohe Auslagen erwachsen, hat der Landesansschuss bei dem
Umstände , als die Nanmverhäünisse in der n .-ö. Landcs -Findelanstalt die Be¬
lastung solcher Kinder im Hause nicht gestatten , wegen anderweitiger billigerer
Unterbringung derselben für die Zeit bis zur Abholung durch den zuständigen
Bezirksarmcnrath Verhandlungen gepflogen, welche zu einem Übereinkommen
geführt haben , demzufolge sich das St . Josef -Vincentiuum der barmherzigen
Schwestern nach der Regel des heiligen Vincenz von Paul in Wien , XV,,
Tellgaste 3 , und die Kiuderbewahranstalt der barmherzigen Schwestern vom
heiligen Vincenz von Paul in Wien , XVIII ., Antouigasse 72 , bereit erklärt
haben , erstere Anstalt den männlichen , letztere den weiblichen uormalalt ge¬
wordenen Findlingen gegen eine Verpflegsgebür von 40 kr. per Kopf und Tag
Kost und Unterstand zu bieten.

Auf Grund dieser Vereinbarung wird die Verwaltung angewiesen , die
jeweilig in die Findelanstalt rückgestellten, nach Niederösterreich zuständigen,
uormalalten Findlinge von nun au nicht mehr dem Stephanie -Asyle, sondern
den bezeichnet« ! Jnstllutcn in Pflege zu übergeben , und sind die auflaufendcn
Verpflcgsgebüren vicrwljährig über von beiden Instituten vorzulegende , mit
31 . März , 30 . Juni , 30 . September und 31 . December eines jeden Jahres
abzuschließende Verpslegsausweise vorschussweise für Rechnung der ersatz¬
pflichtigen Bezirksarmenräthe aus der Findelanstaltscasta zu bestreiten.

Die Verwaltung wird gleichzeitig beauftragt , die Einbringung,,jedes nach
Niederösterreich zuständigen normalalten Findlings sogleich bei Überstelluug
desselben an das St . Joses -Vincentinum , beziehungsweise die Kinderbewahr-
nustalt im XVIII . Bezirke , dem zuständigen Bezirksarmenräthe mit der Auf¬
forderung anznzeigcn , die Abholung und Übernahme des betreffenden Kindes
in die Armenpflege zu veranlassen und ist hiebei der Ersatz der vorschussweise
bestrittenen Verpflegsgebür anzusprechen.

Nücksichtlich der nicht nach Niederösterrcich zuständigen normalalten Find°
linge hat es bei dem bisherigen Vorgänge der Abgabe an das Stephanie -Asyl
zu verbleiben und entfällt bezüglich dieser Kinder auch weiterhin jede Inter¬
vention der Findelanstalt.

3 .

(Dnalifieatio »» der selbständigen Jagdanfsichts-
organe . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . November
1895 aä Z . 42935 (M .-Z . 19475 ex 1896/XV ) dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die Statthalterei hat die Wahrnehmung gemacht, dass seitens der politischen
Behörden I . Instanz bei Benrtheilung der Qualification der zur Genehmigung
namhaft gemachten selbständigen Jagdaufsichtsorgane ungleichartig und nicht
immer mit der erforderlichen Rigorosität vorgegangen wird . Unter Hinweisung
auf den bezüglich der Beeidigung uud Befähigung des Jagdaussichts - und
Jagdschntzpersonalcs hiuausgegebenen h. o. Erlass vom 22 . August 1890,
Z . 48950 , wird daher behufs Erzielung eines gleichförmigen und entsprechenden
Vorganges Nachstehendes zur genauen Beachtung uud Erinnerung gebracht:

Nach Z 13 der Ministerial -Berordnuug vom 15 . December 1852 , R .-G .-
Vl . Nr . 257 , haben die Jagdpächter , sowie die Eigeujagdberechtigten zur Beauf¬
sichtigung der Jagd „ gelernte oder doch von der politischen Vezirksbehorde dazu
als befähigt erkannte sachkundige  Personen " zu bestellen und der genannten
Behörde namhaft zu machen.

Für die Genehmigung eines nicht zur Kategorie der gelernten Jäger
gehörigen Jagdaufsichtsorgaues ist sonach der Nachweis der Fachkuudigkeit unbe¬
dingt erforderlich . Dieser Nachweis wird insbesondere durch das Zeugnis über
die im Sinne der Ministerial -Verorduung vom 14. Juni 1889 , N .-G .-Bl.
Nr . 100 , abgelegte Prüfung für den Jagd - und Jagdschutzdienst , daun auch
durch entsprechende Verwendungszengnisse rc. zu erbringen sein. Es wird in
allen Füllen Sache der politischen Behörde sein, zu prüfen , ob die als Jagd-
anfsichtsorgan zu bestellende Person außer der erforderlichen physischen uud
moralischen Eigenschaften (wie körperliche uud geistige Rüstigkeit , Nüchternheit,
Unbescholtenheit ) auch die nöthige Jagdsachkund 'igkeit besitzt.

Bor Genehmigung eines Jagdaufsichtsorgaues wird aber auch noch zu
erwägen fein, ob die für diese Function namhaft gemachte Person beim
Zusammenhalte aller hier in Betracht kommenden Momente — wie Alter und
Rüstigkeit , daun Entfernung des Wohnsitzes derselben von, zu beaufsichtigenden

Neviece , Zahl und Lage der etwa bereits zur Aufsicht übernommenen Jagd¬
gebiete rc. — auch thätsachlich in der Lage ist, das Jagdgebiet entsprechend zu
beaufsichtigen.

Die für ein unter der Leitung des Jagdaufsehers stehendes Hilfsorgan
(Heger ) erforderlichen Eigenschaften , beziehungsweise die Erfordernisse zur
Beeidigung desselben sind in der Ministerial -Verorduung vom 1. Juli 1857,
N .-G .-Bl . Nr . 124 , angegeben.

Die genehmigten Jagdaufsichtsorgane sind im Jagdcataster oder auch
noch außerdem in einem besonderen Verzeichnisse unter Angabe des Datums
der Beeidigung in Evidenz zu halten.

Der Magistrat wird anfgefordert , vom Inhalte dieses Erlasses die hier
in Betracht kommenden magistratischen Bezirksämter zu verständigen.

» *
*

Erlass der k. k. n .- ö. Statthalters vom 22 . August 1890,

Z . 48950:
Über die von der k. k. Statthalterei dem hohen k. k. Ackerbanministcrium

vorgelegte Anfrage der k. k. Bezirkshauptmannschaft Wiener -Neustadt bezüglich
der Beeidigung des Jagdaufsichtspersouales wurde mit dem Erlasse vom
22 . Juli d. I ., Z . 16122 ex 1888 , anher eröffnet , dass nach Ansicht des hohen
Ackerbaumiuisteriums die Verordnung vom 2 . Jänner 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 4,
insoweit dieselbe Erfordernisse für die Beeidigung auf den Jagdschutzdieust
feslsetzt, durch die Verordnung vom 1. Juli 1857 , R .-G .-Bl . Nr . 124 , voll¬
ständig aufgehoben worden ist.

Letztere verlangt süc die Beeidigung auf den Jagdschutzdieust nichts weiter,
als im Allgemeinen die Unbescholtenheit gemäß 8 1 und im Besonderen gemäß
8 2 entweder die mit gutem Erfolge abgelegte «Staatsprüfung für das Forst¬
schutz- uud technische Hilfspersonale oder das zurückgelegte 20 . Lebensjahr.

Dass die zu beeidenden Wachorgane gelernte Jäger oder als befähigt
anerkannte fachkundige Personen seien, ist nicht erforderlich.

Diese Requisite werden gemäß Z 13 der Verordnung vom 15 . December
1852 , N .-G .-Bl . Nr . 257 , nur für jene Personen verlangt , welche zur Beauf¬
sichtigung der Jagd , das ist zur Beaufsichtigung im fachlichen Sinne , also zu
einem technischen Jagdhilfsdienst bestellt werden sollen und der Behörde namhaft
zu machen sind.

Ferner hat hierüber das hohe Ackerbauministcrium noch Folgendes bemerkt:
Die nach dem Berichte der Bezirkshauptmannschaft in Wiener -Neustadt

vom 20 . September 1888 , Z . 14303 , von den politischen Behörden geübte
Praxis , wonach die Beeidigung für den Jagddieust dann stattfindet , wenn die
betreffenden Personen unbescholten, verlässlich und genügend fachkundig sind,
erklärt sich offenbar daraus , dass von den Jagdinhabern in der Regel auch die
Beeidigung eben jener Personen auf den Jagdschutzdienst verlangt wird , welche
sic zur Beaufsichtigung der Jagd im Sinne beS oben cckierleu g 13 bestellen.

Obschon nun die erwähnte Praxis , insofern sie für die Beeidigung auf
den Jagdschutz eine fachliche Befähigung verlangt , keine ganz richtige ist, weil
für die Beeidigung auf den Jagdschutzdienst bloß die Verordnung vom 1. Juli
1857 , N .-G .-Bl . Nr . 124 , maßgebend ist, so liegt doch kein Grund vor , diese
Praxis zu beanständen , weil es wohl nur ausnahmsweise geschehen dürfte,
dass ' jemand auf den Jagdschutzdieust beeidet werden soll, der nicht auch
gleichzeitig gemäß Z 13 der Verordnung vom 15 . December 1852 zur Beauf¬
sichtigung der Jagd bestellt ist, und weil die gesetzliche Regelung der Erforder¬
nisse für die Beeidigung der zum Schutze der Landescultur bestellten Wach¬
organe für einzelne Länder bereits in Vorbereitung ist, beziehungsweise seinerzeit
auch für Niederösterreich in Angriff genommen wird.

Hievon wird die k. k. Bezirkshauptmannschaft zur Darnachachtung in
Kenntnis gesetzt.

4 .

(Soiurtagsrnhe bei den » Betriebe eines (Hemischt-
wareu -Berschleißes im Vereine mit einem Gast - nnd

Schankgewerbe .)
Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 1. December

1895 , Z . 93638 (B .-B .-Z . 81663/11 . Bezirk ) , dem magistratischen
Bezirksamte für den II . Bezirk nachstehende Entscheidung zur
Kenntnis gebracht:

Mit der dortämtlichcn Entscheidung vom 5. August 1895 , Z . 48502,
wurde dem N . N . in Wien , welcher den G em isch tw ar eu - Versch l ei ß im
Vereine mit einem Gast - und Schankgewerbe betreibt,  der Auftrag
erthcilt , das von der P . straße ans zugängliche , für den Betrieb des Ge¬
mischtwaren -Verschleißes bestimmte Locale während jener Stunden geschlossen
zu halten , während welcher nach der hierortigen Verordnung vom 25 . April
1895 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 19, die Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe zu
ruhen hat.

Die k. k- Statthalter « findet dem hiegegen eingebrachten Necurse keine
Folge zu geben, weil die Vorschrift des Z. 1, Art . IX , Abs. 8 des Gesetzes
vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 21, über das Gcschlosseuhaltcn der
Eingaugsthüreu eine absolute ist und das Gesetz keine Ausnahme für jene
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Fälle enthält , in welchen neben dem Handclsgewerbe gleichzeitig ein anderes
Gewerbe betrieben wird , bezüglich dessen in Ansehung der Sonntagsruhe
eine andere behördliche Regelung getroffen wurde . Es ist daher lediglich Sache
des Necurreuten , sene Vorkehrungen zn treffen , welche ihm auch an Sonntagen
den ungestörten Betrieb des Gast - und Schankgewcrbes bei gleichzeitiger Ein¬
haltung der für sein Handelsgewerbe geltenden Sonntagsruhe -Vorschriften
ermöglichen.

Gegen diese Entscheidung steht innerhalb vier Wochen der Necnrs an
das hohe k. k. Handelsministerium offen.

Im Falle neuerlicher Anzeigen ist sofort , ohne etwa die Erledigung über
einen zn gewärtigenden Ministerial -Nccnrs abznwarten , gegen N . N . straf¬
weise vorzngehen.

5.

(Die Sonntagsruhe beim Hausierhandel mit Blumen .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat dem Wiener Magistrate mit

Erlass vom 4 . December 1895 , Z . 100935 (M .-Z . 215141/XVII ) ,
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

In Erledigung einer von A . S . in Wien und Genossinnen Hieramts
unmittelbar überreichten Eingabe und in Gemäßheit des von dortamts im
Referate Z . 146550 ox 1895 gestellten Antrages findet die k. k. Statthalterei
beim Handel mit Blumen im Umherziehcn ans der Straße (Z 60 G .-O .) in
Abänderung der hieramtlichen Verordnung vom 25 . April 1895 , L.-G .- und
B .-Bl . Nr . 19 , die Sonntagsarbcit und zwar an allen Sonntagen des Jahres
und im ganzen Gcmeindegebiete von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags
zn gestatten.

Die Verlautbarung dieser sogleich in Wirksamkeit tretenden Anordnung
im Landesgesetz - und Verordnnngsblatte wird gelegentlich einer anderweitigen
Abänderung der hieramtlichen Verordnung vom 25 . April 1895 erfolgen.

K.
(Vereinigung der Bezirkskrankeneassa in Tulln mit

der Bezirkskrankeneassa in Wien . )

Die k. k. n .-ö. Slatthalterei hat unterm 3 . Jänner 1896,
Z . 122553 ( M .-Z . 4941/XVIII ) , an den Vorstand der Wiener
Bezirkskrankeneassa nachstehenden Erlass gerichtet:

Die Statthalterei findet nach Einvernehmung der betheiligten Cassen ans
Grund des Z 12 , Alina 3 des Gesetzes vom ' 30 . März 1888 , N .-G .-Bl.
Nr . 33 , die Bezirkskrankencassa Tulln (umfassend die Gerichtsbezirke Kloster¬
neuburg und Tulln ) mit 1. März 1896 mit der Bezirkskrankencassa in Wien
zn vereinigen.

Gegen diese Verfügung steht den genannten Cassen die binnen 14 Tagen
nach deren Zustellung Hieramts zu überreichende Berufung an das h . k. k.
Ministerium des Innern offen.

Der Vorstand wird anfgcfordert , sofort wegen Constatierung des gegen¬
wärtigen Standes der Bezirkskrankencassa Tulln , beziehungsweise der Filiale
derselben in Klosterneuburg durch Abgeordnete an Ort und Stelle die nöthigeu
Verfügungen zu treffen und alles vorznkehren , was zur Sicherung der ununter¬
brochenen Leistungen der Lassa an ihre Mitglieder nothweudig ist.

Die k. k. Bezirkshanptmannschaft Tulln wird unter einem angewiesen,
hievon den Vorstand der Bezirkskrankencassa in Tulln sofort  zu verständigen
und dafür Sorge zn tragen , dass seitens dieser Cassa bis zur Einstellung ihrer
Functionen keine das Vermögen der Cassa wesentlich beeinträchtigende oder
die Wiener Bezirkskrankencassa als Nachfolgerin ungebürlich belastende Be¬
schlüsse gefasst und in Vollzug gesetzt werden , und ist zn diesem Behufs zn
jeder Versammlung oder Sitzung der Cassa ein Delegierter mit der Weisung
zn entsenden , die Ausführung derartiger Beschlüsse sofort zn sistieren.

Sollten die dermaligen Cassenorgane sich weigern , ihren gesetzlichen und
statutarischen Obliegenheiten nachznkommen . so hat die genannte ' Vezirlshaupl-
maunschaft sofort nach § 20 K .- V .- G . unter Bestellung der Wiener Bezirks¬
krankencassa znr Ausübung der Befugnisse und Obliegenheiten der Cassen¬
organe vorzugehen.

Weiters wird der VezirkShuuptmannschaft Tulln ein Exemplar Ver¬
gegenwärtig für das Wiener Gemeindegebiet festgesetzten üblichen Taglöhne
mit der Aufforderung übersendet , im Sinne des Z7 K .- V .- G . zu erheben , ob
nicht diese Taglöhne auch für die beiden Gerichtsbezirke Tulln und Kloster¬
neuburg entsprechen und bejahenden Falles dieselben als vom 1. März 1896
angefangen geltend festzusetzen . Hiedurch würden der Wiener Bezirkskranken¬
cassa wesentliche Erleichterungen in der Verwaltung des einbezogeneu Gebietes
geboten und die nachtheilige Zerstörung der bisher einheitlichen Casscnge-
barnng vermieden werden . Dies dürfte umsoweniger besonderen Schwierigkeiten
unterliegen , als die bisher für die Gerichtsbezirke Tulln und Klosterneuburg
festgesetzten üblichen Taglöhne nicht wesentlich verschiedene Ansätze von den
Wiener Taglöhnen anfweisen.

Endlich findet die Statthalterei in Abänderung des Z 35 des Statutes
der Wiener Bezirkskrankencassa vom 1. März 1896 angefangen die Hand¬
habung der staatlichen Beaufsichtigung dieser Cassa hinsichtlich der Entscheidung
der im Z 41 , Abs . 1 K .-B .- G . bezeichnet « ! Streitigkeiten zwischen den vcrsiche-

rnngspflichtigen Mitgliedern der Cassa und den Arbeitgebern in den Gerichts¬
bezirken Tulln und Klosterneuburg , daun zwischen solchen Arbeitgebern und
der Wiener Bezirkskrankencassa , der k. k. Bezirkshanptmannschaft Tulln zn
übertragen , während m allen anderen Richtungen der Wiener Magistrat auch
weiterhin als Aufsichtsbehörde bestellt bleibt.

Die dementsprechend geänderten Statuten sind seinerzeit in sechs Exem¬
plaren anher vorzulegen.

7 .

(HinLanhaltzmg des Mitführens schulpflichtiger
Kinder auf der Wanderschaft feitens Lieenzinhaber

und Hanfierer . )

Die k. k. n .- ö. Statthcilterei hat mit Jndorsat -Erlnss vom
8 . Jänner 1896 , Z . 62667 ( M .-Z . 10572 ), dem Wiener Magi¬
strate nachstehenden , an den Bezirksschnlrath gerichteten Erlass des
n .-ö. Landesschulrathes ääto . 24 . Jnni 1895 , Z . 5075 , zur
Kenntnisnahme mit dem Aufträge übermittelt , gegen die Lieenz-
inhaber und Hausierer , welche schulpflichtige Kinder auf der
Wanderschaft mit sich führen , einznschreiten und hievon fallweise
der Bezirksschnlbehörde des ordentlichen Wohnsitzes die Mittheilnng
zn machen , sowie die Schulbehörde bei ihrem Vorgehen möglichst
zn unterstützen . Der Erlass des Landesschulrathes hat folgenden
Wortlaut:

Anlässlich eines bestimmten Falles ist es znr h . o. Kenntnis gelangt,
dass Lieenzinhaber und Hausierer ihre schulpflichtigen Kinder auf die Wander¬
schaft mitnehmen , die Kinder gelegentlich die verschiedenen Schulen an jenen
Orten , in denen sie sich gerade anshalten , besuchen und sich hierüber von den
Schulleitungen Bestätigungen in der Form von Schnlwanderbücheru ausstellen
lassen.

Das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht , an welches sich der
k. k. Landesschulrath um Weisung in dieser Angelegenheit gewendet hat , hat
nun mit dem Erlasse vom 16 . Mai 1895 , Z . 17212 ox 1893 , hieher eröffnet,
dass es sich nicht bestimmt findet , die Regelung dieser Angelegenheit in allge¬
meiner Weise zu veranlassen.

Mit Erlass der obersten Polizeibehörde vom 23 . Jänner 1853 , Z . 112l,
wurde den Hausierern und solchen Personen , welche im Umherziehen gewerb¬
liche Verrichtungen betreiben ( Schleifer , Drahtbinder , Kesselflicker n . dgl .) ,
verboten , Kinder unter 14 Jahren mit sich zn führen.

Dieses strenge Verbot ist laut des im Einvernehmen mit den k. k. Mini¬
sterien des Innern und der Finanzen an sämmtliche Landesstellen ergangenen
Normalerlasses des k. k. Handelsministeriums vom 23 . December 1881,
Z . 2049 , auch in den Licenzdocumenten der genannten Personen in Erinnerung
zu bringen und wird die Übertretung dieses Verbotes im Sinne der Mini-
sterial -Verordnnng vom 30 . September 1857 , R .- G .- Bl . Nr . 198 , geahndet.

Der Bezirksschnlrath wird daher angewiesen , den gelegentlichen Schul¬
besuch seitens der etwa vorschriftswidrig auf die Wanderung mitgenommenen
schulpflichtigen Kinder der obgenannten Personen und die Bestätigung dieses
Schulbesuches in den sogenannten Schnlwanderbüchern nicht zn gestatten , be¬
ziehungsweise sich nöthigenfalls wegen Abstellung dieses Unfuges an die zuständige
politische Behörde um Beistand zn wenden.

Die k. k. Statthalterei wird unter Einem ersucht , die unterstehenden
politischen Bezirksbehörden anfznfordern , gegen Lieenzinhaber und Hausierer,
welche schulpflichtige Kinder auf der Wanderschaft mit sich führen , einznschreiten
und hievon fallweise der Bezirksschulbehörde des ordentlichen Wohnortes die
Mittheilnng zn machen , sowie die Schulbehörden bei ihrem Vorgehen möglichst
zn unterstützen.

Hievon wird der Bezirksschnlrath zur Darnachachtung in die Kenntnis
gesetzt.

8 .

(Banführttttgen in der Nähe eines Krankenhanses . )
Die Vandepntation für Wien hat mit Erlass vom 13 . Jänner

1896 , B .-D .-Z . 7 (M .-Z . 8475/IX ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes mitgetheilt:

Mit dem Decrete vom 3 . September 1894 , Z . 140805 , hat der Wiener-
Magistrat den Dr . F . G . und dessen Gattin I . G . als Eigcnthümer der im
Grundbuchs des IX . Bezirkes Einl .-Z . 1493 innelicgenden Baustelle Gruppe IV,
Cat .-Z . 233/27 in der Nothehansgasse die Bewilligung crtheilt , ans dieser
Banstelle nach Demolierung der alten Bestände ein aus einem Gassentracte in
der Nothehansgasse und einem linken Hoftracte bestehendes Keller - , respective
Souterrain -Parterre , Hochparterre , Mezzanin und drei Stockwerke enthaltendes
Wohnhaus zu erbauen.

Über den von der k. k. n .- ö . Statthalterei namens der k. k. Wiener
Krankenanstaltenfonde gegen diese Entscheidung eingebrachten Necnrs hat die
Baudeputation für Wien mit Entscheidung vom 3 . April 1895 , Z . 145 B . -D .,
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diesen Bauconsciis behoben nnd dem Wiener Magistrate die neuerliche Ver¬
handlung und Entscheidung über das Bauproject aufgetragen und weiters
ausgesprochen , dass jeder Ban in der Nähe des k. k. allg . Krankenhauses im
IX . Bezirke aus öffentlichen Rücksichten insolange zu verbieten sei, als die
Frage der Ausgestaltung dieser Anstalt nicht endgiltig entschieden ist.

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 7. Jänner 1896,
Z . 15147 sx 1895 , über den von Dr . F . G . nnd I . G . gegen diese Ent¬
scheidung rechtzeitig überreichten Ministcrialrecurs  die augefochtene Ent¬
scheidung der Bandepntation insoweit mit derselben die Behebung des Bau-
consenses erfolgte und die Vornahme einer neuerlichen Verhandlung und die
Fällung einer neuen Entscheidung aufgetragen wurde , zu bestätigen , den von
der Bandepntation für Wien gefällten einem Bauverbote gleichkommenden
Ausspruch jedoch als im Gesetze nicht begründet zu beheben gefunden.

Diese Entscheidung stützt sich, sofern die Behebung des Baucouscnses und
der Auftrag zur Vornahme einer neuerlichen Verhandlung , sohin Fällung einer
neuen Entscheidung bestätigt wird , auf nachstehende Erwägungen:

Bei dem am 24 . August 1894 über das Bauproject vorgenommenen
Localaugenscheine wurde die Erhebung auf die Umgebung der zu verbauenden
Baustelle gar nicht erstreckt und ist insbesondere aus den Acten nicht zu ent¬
nehmen , welcher Theil des k. k. allgem . Krankenhauses durch das Project
tangiert wird , welche Verwendung die in diesem Theile befindlichen Lokalitäten
haben , welche Nachtheile durch den sechs Geschoße hoch projektierten Neubau
den in Betracht kommenden Anstaltslocalitäten erwachsen und ob etwa die
weitere Benützung derselben als Krankenzimmer illusorisch wird , wodurch diese
Localitäten ihrem Zwecke im Sinne der Widmung des allgem . Krankenhauses
entzogen wurden.

Auch aus dem den Acten beiliegenden , den Bestimmungen der Bau¬
ordnung für Wien nicht vollkommen entsprechenden Situationsplaue kann ein
klares Bild nicht gewonnen werden ; dieser Plan wird daher auch in der
Richtung zu ergänzen sein, dass in demselben die Realitäten der Umgebung,
deren Verwendung , sowie die an das Project grenzenden Straßenzüge ersichtlich
gemacht werden.

Die Feststellung und genaue Erörterung aller dieser maßgebenden
Momente erscheint umso nothwendiger , weil nach Z 22 der Bauordnung für
Wien neben den Vorschriften der Bauordnung auch die mit Rücksicht auf das
Project und dessen Umgebung nach der erhobenen Sachlage sich darstellenden
sanitären Verhältnisse mit zu Prüfen und zu berücksichtigen sind und auch nach
Z 23 B .-O . auf die durch das Project tangierten öffentlichen Rücksichten Be¬
dacht zu nehmen ist.

Da weiters entgegen der Bestimmung des 8 23 der Bauordnung für
Wien der Versuch eines gütlichen Ausgleiches bei der commissionellen Ver¬
handlung unterlassen wurde , stellt sich das durchgeführte Verfahren als ein
mangelhaftes dar , weshalb die Ertheilung des Bauconsenses behoben nnd die
Anordnung einer neuerlichen Verhandlung , sowie die Fällung einer neuen
Entscheidung aufgetragen werden muss.

Die Behebung des von der Baudeputation gefällten Ausspruches stützt
sich auf die Erwägung , dass dieser Ausspruch einer gesetzlichen Begründung
entbehrt , weil derselbe einem Bauverbote gleichkommt, das speciell vorgelegte
Bauproject aber nur in der Richtung zu prüfen ist, ob dasselbe vom Stand¬
punkte der Bauordnung und mit Rücksicht auf die sanitären Verhältnisse zu¬
lässig erscheint oder nicht.

S.

(Überwachung des gewerblichen Betriebes der Zahn¬
techniker . )

Die k. k. n .-ö. Statthalttrei hat mit Erlass vom 15 . Jänner
1896 , Z . 91401 ex 1895 ( M .-Z . 12845/XVII ) , dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
23 . September v. I ., Z . 12871 , die vom nied .-österr . Landessanitätsrathe be¬
antragte Erlassung einer Verordnung , mit welcher die Vornahme von zahn¬
ärztlichen Operationen in den Gewerbebetrieben der Zahntechniker ausnahmslos
verboten und auch das Halten von zahnärztlichen Instrumenten jeder Art in
den gedachten Betrieben untersagt werden soll, hinsichtlich des ersten Theiles
des gestellten Antrages mit Rücksicht auf die klaren Bestimmungen des 8 2 der
Ministerialverordnung vom 20 . März 1892 , R -G .-Bl . Nr . 55 , als überflüssig
bezeichnet, und hinsichtlich des zweiten Theiles des Antrages auf Erlassung
eines Verbotes der Haltung von zahnärztlichen Instrumenten in den gewerb¬
lichen Betrieben der Zahntechniker bemerkt , dass ein ausnahmsloses diesbezüg¬
liches Verbot schon aus dem Grunde nicht erlassen werden könne, weil mehreren
Zahntechnikern die Vornahme gewisser zahnärztlicher Verrichtungen ausnahms¬
weise gestattet worden ist, daher denselben die Führung eines hiezu erforderlichen
Instrumentariums nicht verboten werden könne.

Insofern in den Ausführungen des Laudessanitätsrathes hervorgehoben
wurde , dass einige Zahntechniker ihre mit der obgedachten Ministerialverorduuug
festgesetzten Befugnisse überschreiten und zahnärztliche Operationen unter dem
Deckmmitel der Aufsicht und Verantwortung eines praktischen Arztes vor¬
nehmen , hat das hohe Ministerium jedoch darauf hiugewiesen , dass der politi¬
schen Behörde infolge der Einreihung des Zahntechuikergewcrbes unter die
coucessionierten Gewerbe in Gemäßheit der obcitierten Verordnung , andererseits

hinsichtlich der zur Mithilfe sich hcrgebenden Ärzte mit Rücksicht auf das Dis-
ciplinarrccht der Ärztekammern in gegebenem Falle ausreichende Maßnahmen
zugebote stehen, um gegen derlei Unzukömmlichkeiten wirksam einzuschreiteu.

Hievon wird der Magistrat mit dem Aufträge in die Kenntnis gesetzt,
die Betriebe der Zahntechnikergewerbe einer fortgesetzten strengen gewcrbe - und
sauitätspolizcilichen Überwachung zu unterziehen , constatierte Befugnisüber-
schreituugen der Zahntechniker strengstens zu ahnden und im Wiederholungs¬
fälle die Entziehung,,der Concession in Anwendung zu bringen.

Gegen jene ' Ärzte aber , welche sich mit Hintansetzung der ärztlichen
Standesrücksichten aus Gewinnsucht zum Deckmantel derartiger Befngnisüber-
schreituugcn hergeben , wird die Anzeige au die Ärztekammer zu erstatten sein.

Hieinit findet die mit Bericht vom 7 . Juni d. I ., Z . 90353 , vorgelegte
Eingabe der hiesigen Zahntechniker -Genossenschaft, betreffend die angeblichen
Unzukömmlichkeiten bei der Überwachung des gewerblichen Betriebes der Zahn¬
techniker, ihre Erledigung.

1V.
(Pfandweise Sicherstellung rückständiger Unfall-

Versicherungsbeiträge . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . Jänner

1896 , Z . 2506 (M .-Z . 16862 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes znr Kenntnis gebracht:

Nach einem Berichte der Arbeiter -Uufallversichcrungsanstalt in Wien hat
dieselbe wiederholt die Wahrnehmung gemacht, dass die von den gemäß 8 26
des Gesetzes vom 28 . December 1887 , N .-G .-Bl . Nr . 1 ox 1888 , zur executiven
Einstellung rückständiger Uufallversicherungsbeiträge berufenen politischen Be¬
hörden erster Instanz bei Vornahme der Mobilarexecution ersten Grades , das
ist der pfandweisen Sicherstellung des Beitragsrückstandes gepfändeter Mobilien
ihrem Schätzungswerte nach nicht immer in dem richtigen Verhältnisse zur
Höhe des Beitragsrückstandes stehen.

Da nun bei Vornahme executiver Feilbietungen die Pfandobjecte in der
Regel weit unter dem Schätzungswerte veräußert werden , so dass , wenn der
letztere die Höhe der Beitragsfordcrung nicht wesentlich übersteigt , diese nur
theilweise befriedigt werden , so ist zur Sicherung der Interessen der genannten
Anstalt , wenn dies nicht ohnedies bereits geübt worden sein sollte, bei Vor¬
nahme solcher executiver Mobilarpfäuduugen darauf Bedacht zu nehmen , dass
die zu pfändenden Mobilien ihrem Schätzwerte nach den rückständigen Beitrag
wesentlich übersteigen , damit der Erlös der Pfandobjecte im Falle der execu¬
tiven Veräußerung zur Berichtigung des Beitragsrückstandes genüge.

Die magistratischen Bezirksämter werden unter einem im gleichen Sinne
verständigt.

LI.
(Beseitigung des Missbranches mit dem Namen nnd

dem Abzeichen des rothen Kreuzes .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . Fe¬

bruar 1896 , Z . 1386 (B .-Z . 6517/XVIIIH dem magistratischen
Bezirksamte für den XVIII . Bezirk Nachstehendes znr Kenntnis
gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 30 . December 1895 , Z . 6399 , betreffend
die Beseitigung der Missbräuche mit dem Namen und dem Abzeichen des
rothen Kreuzes wird dem magistratischen Bezirksamte Nachstehendes eröffnet:

Der § 44 der Gewerbeordnung findet lediglich auf die entsprechende
äußere Bezeichnung der festen Betriebsstättcn von Gewerbetreibenden An¬
wendung , während der Name und das Abzeichen des rothen Kreuzes weder
als gewerbliche Auszeichnung im Sinne des 8 49 Gew .-Ordg . noch als äußere
Bezeichnung vom gewerblichen Standpunkte (8 44 G .-O .) angesehen werden kann.

Das magistratische Bezirksamt wird daher angewiesen , in Hinkunft gegen
diejenigen , welche sich unbefugt des Namens oder des Abzeichens des rothen
Kreuzes bedienen , nicht mehr nach Maßgabe der Bestimmungen der Gewerbe¬
ordnung strafweise vorzugehen , sondern dem unbefugten Gebrauche dieser
Bezeichnungen durch ein von Fall zu Fall auf Grund des 8 7 der kais. Ver¬
ordnung vom 20 . April 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 96 . zu erlassendes Verbot
entgegenzutreten.

12 .
(Arbeitsvermittlung seitens der gewerblichen

Genossenschaften .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat dem Wiener Magistrate mit

Erlass vom 15 . Februar 1896 , Z . 11032 (M .-Z . 33800/X V I II ) ,
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das h. k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 30 . Jänner 1896,
Z . 662 , dem mit dem d. ä. Berichte vom 17 . December 1895 , Z . 216823,
anher in Vorlage gebrachten Recurse der Genossenschaft der Gastwirte in Men
gegen die d. ü. Entscheidung vom 5 . October 1895 , Z . 91108 , mit welcher in
Bestätigung der Entscheidung des Wiener Magistrates vom 28 . Mai 1895,
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Z . 38159 , der genannten Genossenschaft aufgetragen wurde , die Arbeits¬
vermittlung für die arbeitsuchenden Hilfsarbeiter unentgeltlich
zu besorgen , ans den Gründen der angefochtenen Entscheidungen keine Folge
gegeben.

Der Wiener Magistrat wird angewiesen , für die genaue Beachtung der
in der vorstehenden Entscheidung enthaltenen Anordnung sowohl seitens der
recnrrierenden Genossenschaft , als auch seitens der übrigen Wiener Genossen¬
schaften Sorge zu tragen.

13

(Zur Besteuerung der Kleinfnhrwertsbesitzer . )

Die k. k. Finanz -Landes -Direction hat mit Erlass vom
17 . Jänner 1896 , Z . 78674 (M .-Z . 16926/XVII ), der Genossen¬
schaft der Kleinfnhrwerksbesitzer ans eine Anfrage , betreffend die
für dieses Gewerbe geltenden Steuersätze , Folgendes eröffnet:

In Beantwortung der Zuschrift vom 7. Februar 1895 , Z . 9 , wird der
N- t . Genossenschafts -Borstehnng eröffnet , dass im Sinne des ß 3 IV o des
Erwerbstcuerpatentes vom 31 . December 1812 für den Betrieb des Klein-
fnhrwerksgewerbes in Wien die Erwerbsteuerqnoten von 10 fl. 50 kr. , 21 fl .,
52 fl. 50 kr. und 105 fl . normiert sind , dass demnach die mindeste für dieses
Gewerbe in Wien zu bemessende Erwerbsteuerquote 10 fl . 50 kr. im Ordinarimn
beträgt , und dass unter Bedachtnahme ans den Betriebsumfang die Anwendung
der oben bezeichnten höheren Steuersätze auf die betreffenden Gewerbsbetriebe
zu erfolgen hat.

Hiebei wird bemerkt , dass hinsichtlich jener Fnhrwerksgewerbe , welche ans
Grund einer Licenz ausgeübt werden , die Steuerquote für jede einzelne Licenz
separat ermittelt wird , während beim Kleinfnhrwerksgewerbe und gleicherart
auch beim Großfuhrwerksbetriebe die Feststellung der Stenerqnote unter Rück¬
sichtnahme auf den Gesammtumfang des Betriebes im Rahmen der oben ange¬
führten gesetzmäßig festgestellten Steuerquoten zu erfolgen hat.

L4.
(Die Sonntagsruhe im Gewerbe der Sodawasser-

Erzeuger .)

Über eine Anfrage der k. k. Polizei -Direction in Wien hat
der Magistrat mit Note vom 20 . Februar 1896 , Z . I62/XVI1,
dieser Behörde Nachstehendes mitgetheilt:

„Nach Artikel XII des Gesetzes über die Sonntagsruhe finden die Vor¬
schriften über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe auch ans den dem
Prodnctionsgewerbe znstehenden Verschleiß seiner Waren , jedoch nur dann
Anwendung , wenn dieser Verschleiß nicht ans Grund des Artikels VI , be¬
ziehungsweise VII besonders geregelt wird.

Eine solche Regelung hat nun für die Erzeugung und den Verschleiß
von Sodawasser in dem Erlasse des hohen Handelsministeriums vom 24 . April
1895 , N .-G .-Bl . Nr . 58 , (S . Amtsblatt Nr . 35 ox 1895 , „ Verordnungen rc ."
IV , 10 spag . 29s ) stattgefnnden.

Es haben daher ans den mit der Erzeugung von Sodawasser verbundenen
Verschleiß der Ware die allgemeinen Vorschriften hinsichtlich des Lebensmittel¬
handels keine Anwendung zu finden , weshalb in weiterer Consequenz in den
Monaten November bis März (inclusive ) jede Sonntagsarbeit , sowohl bei der
Erzeugung von Sodawasser , wie bei dem mit der Erzeugung verbundenen
Verschleiße und bei der mit dem Verschleiße in Verbindung stehenden Waren¬
zustellung unzulässig ist. "

15.
(Hintanhaltttttg der Verunreinigung von Getreide

und Mehl durch Mutterkorn . )

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 22 . Februar 1896,
Z . 31830/XV , an die magistratischen Bezirksämter nachstehenden
Erlass gerichtet:

Infolge von Erhebungen , zu welchen mehrfache Beschwerden über Ver¬
unreinigung von Getreide und Mehl durch Mutterkorn Anlass gegeben haben,
ist zufolge Erlasses der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 13 . Februar 1896 , Z . 7679,
das k. k. Ministerium des Innern in die - Kenntnis gelaugt , dass im Verlaufe
des verflossenen Jahres thatsächlich in verschiedenen Gegenden des Reiches stark
mit Mutterkorn verunreinigtes Getreide und Mehl in Verkehr gebracht wurde,
und dass in einzelnen Landstrichen Galiziens , sowie auch in einem Orte
Böhmens Erkranknugs - und sogar Todesfälle von Menschen infolge des Ge¬
nusses von Nahrungsmitteln , welche ans mutterkornhaltigem Mehle bereitet
waren , vorgekommen , desgleichen Erkrankungen von Hausthieren , welche mit
mutterkornhaltigem Futtermehle gefüttert worden waren , beobachtet worden sind.

Diese Vorkommnisse lassen darauf schließen , dass die bestehenden sanitäts¬
polizeilichen Verordnungen , durch welche dem Genüsse von mutterkornhältigem
Getreide vorgebeugt werden soll , nicht mit der genügenden Genauigkeit ge-
handhabt werden , weshalb über Erlass des genannten hohen Ministeriums

vom 19 . Jänner 1896 , Z . 24969 , diese Bestimmungen hiemit nachdrücklichst
in Erinnerung gebracht werden.

So wird im Z 12 , Al . 2 der allgemeinen Mühlordnnng (kais. Patent
vom 1 . December 1814 ) verordnet : „ Mit Mutterkorn vermischtes Getreide darf
der Müller weder für sich, noch für eine Partei vermahlen , sondern er muss
solches zur Reinigung und Ausscheidung znrückweisen ." Z 14 lautet : „ Wenn
der Müller die Vermahlung ganz besorgt , muss ihm ein landesüblich gereingtes,
gesundes , von Mutter - oder Hinterkorn gesäubertes Getreide übergeben werden,
widrigeres er dasselbe znrückznweisen befugt ist. "

Endlich wird im Z 23 ausgesprochen , dass die betrügerische Beimischung
mit verdorbenem Getreide oder Mehl und anderen der Gesundheit schädlichen
Bestandtheilen nach den Bestimmungen des Strafgesetzes zu ahnden sei.

Außer den Bestimmungen der allgemeinen Mühlordnnng schärfen noch eine
Reihe von Verordnungen älteren Datums den politischen Behörden die strengste
Handhabung der das Mutterkorn betreffenden Vorschriften ein , so das n .- ö.

' Negiernngs -Decret vom 10 . August 1807 , Z . 25610 , die Gubernial -Verord-
nnng vom 28 . August 1817 , Z . 40943 , die Regierungs -Verordnung vom
15 . Juli 1831 , Z , 37507 , und andere.

Diese sämmtlichen Verordnungen weisen auf die hohe Schädlichkeit des
genossenen Mutterkorns für die menschliche Gesundheit hin , machen dem Land¬
wirte die gehörige Reinigung des Getreides zur Pflicht , verbieten dem Müller
das Vermahlen von mangelhaft gereinigtem Getreide und geben weiters
Reinigungsmittel bekannt , um das Mutterkorn ausznscheiden . Als solche werden
angegeben : das Werfen , Reutern oder Sieben der Frucht , dann das Kappen,
sowie die Reinigung durch Wässern.

In Folge des obbezogenen hohen Erlasses und gestützt ans das Fach¬
gutachten des n .- ö. Landes - Sanitätsrathes , sowie das neuerliche Gutachten des
Obersten Sanitütsrathes wird die genaue Beobachtung der bestehenden Vor¬
schriften neuerdings in Erinnerung gebracht , nach welchen schon der Landwirt
verpflichtet ist , die Reinigung des ' Getreides von schädlichen Verunreinigungen,
insbesondere von Mutterkorn vorznnehmen und desgleichen den Müllern ver¬
boten ist, Getreide vor gründlicher Reinigung desselben von Mutterkorn , wofür
geeignete Vorrichtungen bestehen , zur Vermahlung zu bringen.

Es wird Sache der politischen Behörde als Gewerbe - und Sanitäts¬
behörde sein , ans die Beobachtung dieser Maßnahmen in den Mühlen zu dringen.

In Fällen , in welchen die Übertretung der bestehenden Vorschriften hin¬
sichtlich der Freihaltung des in Verkehr gebrachten Getreides und der Mahl-
prodncte von schädlichen Beimengungen und insbesondere von Mutterkorn
Anlass zur Amtshandlung der politischen Bezirksbehörde gegeben hat , ist hievon
unter eingehender Darstellung des Sachverhaltes unverzüglich an die k. k. Statt¬
halterei die Anzeige zu erstatten und ist in dem Falle , dass es sich um Getreide
oder Mahlprodncte ungarischer  Provenienz handeln sollte , stets zu erheben,
von welcher Gegend , beziehungsweise aus welcher Bezugsquelle dieselben
stammen , und sind weiters stets zwei ämtlich versiegelte Proben an die k. k.
Statthalterei beizuschließen.

Über sichergestelltc Erkrankungen oder Todesfälle infolge Genusses von
Nahrungsmitteln , welche mit Mutterkorn oder anderen gesundheitsschädlichen
Beimengungen des Mehles verunreinigt sind , ist fortan fallsweise genau zu
berichten.

Der Oberste Sanitätsrath hat unter anderem in seinem Fachgutachten
auch die Anregung gegeben , ans die Hintanhaltung der Vermahlung der so¬
genannten Ausr entern,  das sind die nach Reinigung des Getreides erübrigten
Rückstände , hinznwirken , da diese Mahlprodncte zur Verfälschung des zum
menschlichen Genüsse bestimmten Mehles verwendet werden könnten , und wird
demnach das Bezirksamt angewiesen , über die Wahrnehmungen , welche hin¬
sichtlich der Verwendung sowohl des vcrmahlencn als unvermahlenen Aus-
renters gemacht würden , bis 25 . März  zu berichten.

Zn diesem Zwecke sind geeignete Erhebungen , wie : Mühlenrevisionen,
Überwachung des Marktverkehres , beziehungsweise der Mahlprodncte , Einver¬
nahme von vertranuugswürdigen Gewerbsleuten ., und sonstigen Interessenten,
zu Pflegen und eventuell nach Einholung der Äußerungen Sachverständiger,
sowie des amtsärztlichen Gutachtens jene Anträge zu stellen , welche allenfalls
zur Hintauhaltnng einer missbräuchlichen Verwendung der Mahlprodncte des
Ausreuters , eventuell unter Vorschreibnng einer bestimmten Form oder Be¬
schaffenheit dieses Mahlproductes , welche dasselbe zur Mehlverfälschnng un¬
geeignet machen könnte , sich empfehlen würden.

Im Falle , als dortamts noch Amtshandlungen , betreffend den Vertrieb
von Mahlprodncten , welche mit Mutterkorn verunreinigt sind , anhängig sein
sollten , ist über das Ergebnis derselben nachträglich zu berichten , wobei bemerkt
wird , dass über die zulässige Verwendung derartiger Mahlprodncte von Fall
zu Fall auf Grund der Begutachtung der Sachverständigen zn entscheiden sein
würde.

16.
(Die Veröffentlichung der auf Grund der FH 44,
4V , 47 , 48 , 46 und 56 des Gewerbegesetzes gefällten

Entscheidungen — unstatthaft .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate

mit Erlass vom 27 . Febrnar 1896 , Z . 9775 (M .-Z . 41309/XVII ),
Nachstehendes mitgetheilt:

Der Österreichische Verein für den Schutz des gewerblichen Eigcnthnms
in Wien hat beim hohen k. k. Ministerium des Innern um abschriftliche Mit¬
teilung der bisher im Grunde der M 44 , 46 , 47 , 48 , 49 und 50 des Ge-



30 Amtsblatt der k. k. Neichshcmpt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 26 , 31 . März 1896

Wertgesetzes vom 15 . März 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 39 , h . o. gefällten Ent¬
scheidungen behufs Veröffentlichung in seiner Zeitschrift für gewerblichen
Rechtsschutz angesucht.

Der Wiener Magistrat wird zufolge Erlasses des genannten hohen
Ministeriums vom 27 . Jänner 1896 , Z . 21819/95 , anfgefordert , dem genannten
Vereine unter Rückstellung der mitfolgenden Beilagen seiner Eingabe mit-
zutheilen , dass das hohe Ministerium desJnnern nach gepflogenem Einvernehmen
mit dem hohen Handelsministerium zu seinem Bedauern nicht in der Lage ist,
dem gestellten Ansuchen zu willfahren.

Einerseits handelt es sich in den ZH 46 und 48 der Gewerbeordnung
um Entscheidungen , welche über concrete Begehren der Parteien erfließen und
nur deren Interesse betreffen , welche sonach nach den bestehenden Normen nur
den interessierten Parteien mitzutheilen sind ; andererseits betreffen die ßß 44,
47 und 49 Straffälle , welche nicht im Wege eines öffentlichen Verfahrens
verhandelt werden , so dass eine Veröffentlichung der betreffenden Straf - '
erkenntnisse einer Strafverschärfung gleichkäme.

17 .

(Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Landes¬
hauptstadt Innsbruck , der Gemeinden Witten , Höttiug
und der zur Gemeinde Amras Pradl gehörigen

Ortschaft Pradl .)

Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit
den Ministerien des Innern und der Finanzen vom 29 . Februar
1896 , R .-G .-Bl . Nr . 39:

Auf Grund des Z 10 des kaiserlichen Patentes vom 4 . September 1852
(R .-G .-Bl . Nr . 252 ) und des 8 5 der Vollzngsvorschrift zu demselben wird
der Hausierhandel im Gebiete der Landeshauptstadt Innsbruck und der an¬
grenzenden Gemeinden Mitten , Hötting und der zur Gemeinde Amras -Pradl
gehörenden Ortschaft Pradl vom 1. Mai 1896 ab untersagt.

Dieses Verbot findet auf die Angehörigen der im § 17 des Hansier-
patentes und in den betreffenden Nachtragsverordnungen angeführten , bezüglich
des Hausierhandels besonders begünstigten Gegenden keine Anwendung.

Durch dieses Verbot wird auch die im Z 60 , Absatz 2 der Gewerbe¬
ordnung erwähnte Feilbietung der dort bezeichneten Artikel des täglichen Ver¬
brauches von Hans zu Hans oder ans der Straße nicht berührt.

18 .

(Termin für die bei Vergebung neu errichteter
Apotheken ansznschreibenden Concnrse .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 29 . Februar
1896 , Z . 4028 ( M .-Z . 42495/VIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Durch das ans Grund der Allerhöchsten Entschließung vom 26 . November
l833 erlassene Hofkanzleidecrct vom 30 . November 1833 , Z . 29825 (n .-ö.
Neg .-Vdg . vom 19 . December 1833 , Z . 69013 ), wurde angeordnet , dass bei
der Vergebung neu errichteter Apotheken behufs Ermittlung des würdigsten
Bewerbers stets ein Concnrs auszuschreiben sei.

Da die Statthalterei die Wahrnehmung gemacht hat , dass bei der Fest¬
setzung des Bewerbnngstermincs seitens der Unterbehörden nicht immer gleich¬
mäßig vorgegangen wird und da es im öffentlichen Interesse gelegen erscheint,
dass den bezüglichen Verlautbarungen die größtmögliche Verbreitung insbesondere
durch die pharmacentischen F-achblätter gegeben werde , findet die Statthalterei
anznordnen , dass künftighin bei der Bestimmung des Termines für die Ein¬
bringung der bezüglichen Competenzgesnche nicht unter vier Wochen
herab gegangen  werde.

IS.

(Adressierung der an die k. k. Evidenzhaltnng des
Grnttdftenereata sters in Wien gerichteten Sendungen .)

Die k. k. n .- ö. Finanz -Landes -Direction hat unterm 29 . Fe¬
bruar 1896 , Z . 11777 ( M .-Z . 43370/XVII ), an den Wiener
Magistrat nachstehende Zuschrift gerichtet:

Aus Anlass wiederholt vorgekommener Fülle , dass die an die k. k.
Evidenzhaltung des Grundstenercatasters in Wien von Seite des löblichen
Magistrates und der magistratischen Bezirksämter gerichteten Schriftstücke und
Sendungen irrthümlich an das hohe k. k. Finanzministerium gelangen , wird
um die gefällige Verfügung ersucht, dass auf den Adressen solcher Schriftstücke
stets die nähere Bezeichnung „III . Hanptzollamtsgebüude " beigesetzt werde.

20 .

(Fälligkeitstermine der Versorgnn gsgenüsse ans dem
Wiener Lehrerpensionssonde . )

Der k. k. n .-ö. Landesschulrath hat an den Wiener Magistrat
unterm 1 . März 1896 , Z . 1786 (M .-Z . 41776/X ), nachstehendes
Schreiben gerichtet:

Zufolge der mit Erlass des hohen k, k. Finanzministeriums vom 20 . Jänner
1896 , Z . 1758 (Fin .-Minist .-Vdg .-Bl . Nr . 14 ex 1896 ). verlautbarten und
von der k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direction in Wien mit Note vom 7. Februar
1896 , Z . 7271 , anher mitgetheilten Allerh . Entschließung vom 11. Jänner
1896 haben bezüglich der Versorgungsgenüsse , welche für Rechnung des allge¬
meinen Pensiousetats der im Neichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
unter dem Titel Quiescenteugebüren , Pensionen , Provisionen , Gnadengaben
und Erziehnngsbeiträge erfolgt werden , die gemäß den derzeit bestehenden
Vorschriften mit dem zweiten des Monates als dem Fülligkeits -und Zahlnngs-
lage der angeführten Bezüge eintretenden Rechte künftighin mit dem ersten des
Monates als Fälligkeitstermin und unter Beibehaltung des zweiten Monats-
tages als Zahlnngstages cinzntreten.

Da nach Z 56 des Reichs -Volksschulgesetzes das Lehrpersonale an
öffentlichen Volksschulen hinsichtlich seiner Pensionsbehandlung im allgemeinen
nach den für Staatsbeamte geltenden Normen zu behandeln ist und sonach die
Bestimmungen der erwähnten Allerh . Entschließung auch hinsichtlich der Ver¬
sorgungsgenüsse des Lehrpersonales an öffentlichen Volksschulen und der Hinter¬
bliebenen desselben zu gelten haben , wird dem Magistrate von dieser Allerh.
Entschließung mit dem Ersuchen Mittheilnng gemacht, bei Anweisung solcher
Versorgungsgenüsse aus dem Wiener Lehrerpensionsfondc sowohl in den
Parteiendecreten als auch in den Kassaverordnungen sich der Formel „in am
ersten eines jeden Monates fälligen , am zweiten zahlbaren Anticipativraten"
sich zu bedienen.

2 !S.
(Abänderung der Wehrvorschristen .)

Magistratsdirector Krenn  hak mit Erlass vom 1. März
1896 , M .-Z . 35497/XVI , den magistratischen Bezirksämtern
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. n . k. Ergänznngs -Bezirks -Commando Nr . 4 hat mit Zuschrift
vom 21 . Februar 1896 , Z . 5813 , Nachstehendes anher mitgetheilt:

Zufolge Cirenlar -Veroronnng des k. n . l. Neichs -Kriegsministcrinms
vom 5. Februar 1896 , Abth . 2, Nr . 452 , wird im Einvernehmen mit dem
k. k. Ministerium für Landesvertheidigung und dem königl . nng . Landesverthei-
digungsminister der Schlusssatz des Z 5 : 7 der Wehrvorschriften , II . Theil,
und des Z 26 : 12 der Wehrvorschristen , III . Theil , wie folgt abgeändert:

„Dieses Zeugnis ist — wenn thnnlich von einem Militär - (Marine -,
Landwehr -Mrzte zu verfassen oder doch zu bestätigen ; andernfalls bedarf das¬
selbe der Bestätigung des Gemeindevorstehers , welcher dabei auch den Umstand
znm Ausdrucke zu bringen hat , dass die Beibringung eines von einem Militär¬
ärzte verfassten oder bestätigten Zeugnisses nnthnnlich war ."

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur Wissenschaft und
Darnachachtnng mit dem Beifügen verständigt , dass im gegebenen Falle das
ärztliche Zeugnis von dem Herrn Bezirksvorsteher in vorerwähnter Form zu
bestätigen ist.

22 .

(Herstellung von Druck - oder Drehnrbeiten aus echtem
Silberbleche seitens der Metttlldrechsler .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . März
1896 , Z . 18565 ( M .-Z . 50379/XV1I ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Über den Recnrs der Wiener Drechsler -Genossenschaft gegen die h . o.
Entscheidung vom 2. October 1895 , Z . 15340 , mit welcher nach Einvernehmung
der Handels - und Gewerbekammer ausgesprochen wurde , dass Metalldrechslcr
zur Herstellung von Druckarbeiten aus echtem Silberbleche hinsichtlich solcher
Erzeugnisse berechtigt erscheinen, welche sie auf der Drehbank als fertiges Product
anfertigen und welche keiner weiteren Zusammensügung oder Löthung bedürfen,
fand das hohe k. k. Ministerium des Innern laut Erlasses vom 22 . Februar 1896,
Z . 1987 , im Einvernehmen mit dem Handelsministerium die angefochtene
Entscheidung dahin abzuändern , dass Metalldrechsler gemäß Z 37 G . - O,
bezüglich jener Erzeugnisse ans echtem Silberbleche , welche sich der Hauptsache
nach als Dreh - oder Drnckarbciten darstellen , die zur vollständigen Herstellung
derselben nöthigen Arbeiten mit Ausnahme der Löthung getrennter , ans der
Drehbank verfertigter Bestandtheile von Silberwaren vorznnehmen berechtigt sind.

Hievon wird der Magistrat zur Wissenschaft und Darnachachtnng
verständigt.
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23 .

(Militärtax -Answeisc für Superarbitrierte .)
Magistratsdirector Krenn  hat unterm 12 . Mürz 1896,

Z . 46622 , an die magistratischen Bezirksämter nachstehenden
Erlass gerichtet:

Die Verwaltungs -Commission beim Cadre des k. n . k. Infanterie - Regi¬
ments Nr . 4 hat mit Zuschrift vom 9 . März 1896 , Z . 405 , Nachstehendes
anher mitgetheilt:

Über die im Snperarbitrierungswege entlassene Mannschaft , deren Ge¬
brechen nicht durch die active Militärdienstleistung entstanden ist . werden von
der Verwaltungs - Commission Ausweise über die Militärtaxpflichtigkeit aus¬
gestellt und im Wege der Ergänznngsbezirks -Commanden den betreffenden
Behörden übermittelt.

Ist das Gebrechen aber dnrch die active Dienstleistung entstanden , so
unterbleibt die Ausstellung des gedachten Ausweises . — Die magistratischen
Bezirksämter nrgieren aber in diesen Fällen zumeist die Abschriften der
Superarbitrierungslistcn und dürften daher vermuthen , dass der Militärtax-
Ausweis irrthümlich nicht ausgestellt wurde.

Der löbliche Magistrat wird daher diensthöslich ersucht , die magistratischen
Bezirksämter gefälligst in Kenntnis setzen zu wollen , dass , wenn im Super-
arbitriernngswege entlassene Mannschaft die Militärtaxe zu leisten hat , der
Ausweis stets übermittelt wird ; wird der Ausweis aber nicht zugescndet , so
hat der Mann auch keine Militärtaxe zu zahlen.

Dieser Modus findet ans die im Überprüfnngswege zum Militärdienste
für immer untauglich befundene Mannschaft keine Anwendung , da ein Exemplar
der Überprüfnngsliste auch die politische Behörde erhält , ans Grund dessen es
dann möglich ist, das Weitere wegen Einhebnng der Taxe zu veranlassen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur Wissenschaft und Darnach-
achtnng in die Kenntnis gesetzt.

24 .

(Passreglement für Reifen nach der Türkei .)
Nach einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern ge¬

langten Mittheilung des hohen k. n . k. Ministeriums des Äußern
hat die Pforte ein neues Passreglement herausgegeben , dessen
wesentliche Bestimmungen , soweit dieselben für nach der Türkei
sich begebende Reisende ein Interesse haben , nachstehende sind:

Nach Artikel 11 muss jeder Fremde , welcher sich nach der Türkei begibt,
mit einem ordnungsmäßigen , von einem diplomatischen Vertreter oder Consnl
der türkischen Negierung vidierten Passe versehen sein . Im Falle eine solche
Vertretung oder ein Konsulat sich in dem betreffenden Lande nicht befindet , hat
der Fremde doch mit einem ordentlichen Reisepässe versehen zu sein.

Artikel 12 . Unter dem Titel einer Visagebür werden 20 Piaster für die
Pässe derjenigen eingehoben , welche eine Pilgerfahrt nach Mekka , Medina,
Jerusalem  oder nach den anderen heiligen Stätten unternehmen . Die Pässe
von Armen , welche ihre Bedürftigkeit entsprechend durch die compctenten Be¬
hörden nachgewicsen haben , werden gratis vidiert.

Artikel 13 . Das Visum gilt nur für eine einzige Reise . Jedoch wird
ein besonderes , sechs Monate giltigcs Visum über Ansuchen denjenigen bewilligt,
welche die Grenze mindestens zweimal überschreiten müssten . Doch kann dieses
Visum nur in normalen , ruhigen Zeiten gewährt werden.

Artikel 14 . Das Betreten des Reiches ist jedem untersagt , welcher , ohne
einen Pass zn besitzen , seine Identität nicht nachznweisen in der Lage ist.

Jedermann , welcher ans einer Ortschaft mit dem Sitze eines ottomani-
schen Consulatcs kommt und unterlassen hat , seinen Pass vidieren zu lassen
hat das Doppelte der Visagcbür , das ist 40 Piaster , zu zahlen.

Artikel 16 . Matrosen oder die Mannschaft eines Schiffes , welches einen
der türkischen Häfen berührt , haben , wenn sie den Schiffsdienst verlassen und
im Innern des Landes Doinieil nehmen wollen , sich dem Hafcneapitän oder
sonst den Localbehörden vorznstellen , Belege vorznweisen , dass sie ans der
Mannschaftsliste gestrichen sind , und die Ortschaft zu bezeichnen , wo sie sich
niederznlassen beabsichtigen.

Wenn der Betreffende ein Ausländer ist, hat er sich, ansgestattet mit
diesem Belege , an sein Consnlat zu wenden , welches diese Thatsache dem ge¬
dachten Hafcneapitän mittheilen wird , welch letzterer die Formalität der Ein¬
schreibung veranlasst.

Wo kein Consnlat sich befindet , hat sich der Betreffende , gleichwie die
türkischen Nnterthanen an das Hafencapitänat oder die Loealbehörden zn wenden.

Artikel 17 enthält die Bestimmungen für den Fall , als jemand ohne
Pass oder mit keinem ordnungsmäßigen Passe in der Türkei ankommt.

In diesem Falle wird der Betreffende in der Hauptstadt in das Polizei-
Departement und in der Provinz zn dem Vorstande der Passangelegenheiten
geführt , wo er eingeladen wird , die glaubwürdigen Gründe anzngeben welche
ihn an der Beschaffung eines Passes gehindert haben.

Wenn der Reisende erklärt , Ausländer zn sein , hat er innerhalb 48
Stunden , während welcher Zeit er unter Überwachung der Polizei stehen wird,
von seinem Consnlate einen Reisepass oder ein gleichwertiges Docnment sich
zn verschaffen und sodann die doppelte Visagebür , das ist 40 Piaster , zn zahlen.
Diese Frist von 48 Stunden kann , wenn die Vcrhätnijse es erheischen , im
Einvernehmen mit dem Consnlate verlängert werden.

Nach Ablauf dieser Frist wird dem Fremden , wenn er den Reisepass
oder das gleichwertige Docnment nicht vorzeigen konnte , der Eintritt in das
Land untersagt.

Die nach der Türkei Reisenden sind auch verpflichtet , ihre Pässe den
Grenzbehörden vorzuzeigen . (Amtsblatt der k. k. Bezirkshauptmannschaft Kör¬
nend nrg  Nr > 11 6X 1896 , Z . 3843 .)

25 .

(Öffentliche Sammlungen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat nachstehenden Corporationen

die Bewilligung ertheilt , eine Sammlung milder Spenden bei
bekannten Wohlthätern , sonach mit Ausschluss des Sammelns
von Haus zu Haus , vornehmen zu dürfen:

mit Decret vom 7 . Februar 1896 , Z . 10503 (M .-Z . 26415/111 ), dem
Franen - W o h lt h ätig kei ts v erei ne für Wien und Umgebung,  und
zwar für den Wiener Polizeirayon und bis 31 . Deccmber 1896;

mit Decret vom 9 . Februar 1896 , Z . 10708 (M .-Z . 28677/IIi ) , dem
Vereine zur Heranbildung katholischer Lehrer in Wien  XV ., Tell-
gasse 8 , und zwar für das ganze Erzherzogthum Niederösterreich , jedoch nur
für die Zeit vom 1. März bis 31 . Mai 1896;

mit Decret vom 17 . Februar 1896 , Z . 13664 (M .-Z . 35211/111 ), dem
Verein der Kinderfrennd e in Wien  für seine Kinderbcwahranstalt und
Arbeitsschule „Elisabethinum " , und zwar für Wien und die größeren Orte
Niederösterreichs und bis 31 . December 1896.

II. Nlmimtivlikstlimimilgkil.
MaMmt:

26 .

(Abändernng des Organisatioilsftattttes für die Feuer¬
wehr der Stadt Wien .)

Der Z 19 des Organisationsstatutes für die Feuerwehr der
Stadt Wien vom 9 . Mai 1884 . G .-N .-Z . 1220 , hat zufolge
Verfügung des zur einstweiliger : Besorgung der Geschäfte der
Neichshaupt - und Residenzstadt bestellten k. k. Bezirkshauptmanues
vom 27 . December 1895 , Z . 9882 (M .-Z . 69353 ox 1891/XIV ),
zu lauten , wie folgt:

Die Chargen der Fenerwchrmannschaft , welche nicht mit Jahresgchalt
angcstellt sind , haben nach znrückgelegter , sechsjähriger , tadelloser Dienstleistung
Anspruch auf erledigte städtische Dienerposten.

Die Fenerwehrmannschaft einschließlich der Chargen , welche nicht mit
Jahresgehalt angestellt sind , haben im Falle ihrer Verunglückung im Dienste
und der infolge derselben eintretenden Dienstnnfähigkeit Anspruch auf eine
Pension wie ein städtischer Amtsdiener der niedersten Gehaltsstufe.

Den Bediensteten der städtischen Bernfsfenerwehr und den nach dem
Unfallversichernngsgcsetze vom 28 . December 1887 , R .- G .-Bl . Nr . 1 ex 1888 , an-
spruchsberechtiatcn Angehörigen derselben steht beim Eintritte eines Betriebs¬
unfalles der Anspruch ans eine Pension zn , welche die Höhe der in den HZ 6
und 7 des obenerwähnten Gesetzes festgesetzten Rente erreicht , vorausgesetzt,
dass diesen Bediensteten nicht ans Grund anderer Bestimmungen der Anspruch
auf eine höhere Unfallsentschädignng znkommt.

27 .

(Überprüfung privater Ballführungen .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 10 . Fe¬

bruar 1896 ( G .-Z . 22488/IX ), Nachstehendes beknnntgegeben:

Über Anfrage des magistratischen Bezirksamtes für den XIX . Bezirk
vom 30 . Jänner 1896 , Z . 2250 , betreffend die Entscheidung der Frage , in
welchen Fällen überhaupt eine Fnndamentsbesichtignng und eine Rohbeschan
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bei Ausführung von Privatbauten vorgenoimnen werden muss , wurde zufolge
Beschlusses des Magistratsgreiniums 6o clnto 6. Februar 1896 entschieden, dass
im Sinne der h. ä . Verordnung vom 12 . Jänner 1892 , M .-Z . 502253 ex
1891 (S . Amtsblatt Nr . 17 ox 1892 , „Verordnungen rc." II , 14), die Denn
theilung , ob und welche bestimmte Überprüfung bei Ballführungen vorzn-
schrciben ist, der Baubehörde im einzelnen Falle Vorbehalten ist, da allgemeine
Vorschriften hierüber nicht möglich sind , und dass nach Maßgabe des einzelnen
Falles sohin von dem in der angegebenen Vorschrift bezeichnten Formulare
bei der Baubewillignng Gebrauch zu machen ist.

28.

(Nnfalls -Erhebittlgcrl .)
Magistratsdirector Krenn  hat mit Erlass vom 18 . Februar

1896 , Z . 31811/XV1II , Nachstehendes angeordnet:
Die Arbeiter -Unfallversicherniigsanstalt für Niederösterreich in Wien hat mit

ihrem Schreiben vom 14 . Februar 1896 , Z . 13312 , nachstehendes anher mit-
gethcilt:

„Im Hinblicke auf den Umstand , dass einerseits aus den commissionell
vorgcnommcnen Erhebungen bedeutende Kosten erwachsen, andererseits in den
nachstehend bezeichnten Fällen die commissionelle Erhebung nie oder doch nur
höchst selten ein sicheres Ergebnis liefert , als etwa die bloße Einvernahme der
bethciligten Personen im magistratischen Bezirksamrc , beehren wir uns das
diensthöfliche Ersuchen zu stellen, der löbliche Magistrat wolle die Bezirksämter
anweisen,

1. Erhebungen über Unfälle in Fuhrwerksbetrieben , bei Straßen-
reinlgungs -Unternehmungen , Bernftfencrwehren , Canal - und Senkgrubenränmern
und Rauchfangkehrern überhaupt nicht,

2 . Erhebungen über in Deichgräber - und Baubetrieben vorgekommenen
Unfälle nur ' dann  commissionell vorznnehmen , wenn anzunehmen ist, dass
die Erhebung an Ort und Stelle des Unfalles noch Anhaltspunkte zur richtigeren
Beurthcilnug des concrten Falles bieten werde.

In den vorstehend erwähnten Fällen dürfte es meistens genügen , die
verletzte Person und eventuelle Augenzeugen des Unfalles oder solche Personen,
denen der angebliche Unfall zuerst zur Kenntnis gebracht wurde , vorznladeu
und einznvernehmen und der Unternehmung die Ausfertigung des Lohnlisten -
ausznges anfzntragen.

Selbstverständlich entfiele hiebei auch die Verständigung der Anstalt von
dem Termine dieser Einvernahmen , da eine Intervention von Anstaltswegen
bei denselben zwecklos wäre ."

Das magistratische Bezirksamt wird hievon zur Darnachachtnng in Kenntnis
gesetzt.

26.

(Bidieriittg der Arbeitslegitimatiotten für Fahrpreis
ermäßigilllgerl .)

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 20 . Februar 1896,
(M .-Z . 221028 ex 1895/V ) an die Herren Bezirksvorsteher nach¬
stehendes Schreiben gerichtet:

Mit der an die magistratischen Bezirksämter gerichteten Zuschrift der k. k.
Eisenbahn -Betriebsdirection Wien vom 24 . Juni 1895 , Z . 14589/9 , wurde
seitens dieser löblichen Behörde das Ersuchen gestellt, Ausweise über die
Vidierungen der für Fahrpreisermäßigungen auf den Wiener Localstrccken der
k, k. Staatseisenbahnen geforderten Arbeiterlegitimationen nach den mitgesandten
Mustern anzufertigen und vierteljährlich einzusenden.

Diesem Ersuchen wurde vom Magistrate mit Rücksicht auf die mangelnde
gesetzliche Begründung keine Folge gegeben.

Um jedoch die mit der genannten Zuschrift gerügten Missbränche der
Arbeiterlegitimationen thnnlichst hintanznhaltcn , werden Euer Wohlgeboren
ersucht, bei den im Sinne des § 5, Z . 6, der provisorischen Geschäftsordnung
für die Bezirksvorsteher vorznnehmenden Vidiernngen durch jedesmaliges Ab¬
verlangen und Prüfen des Arbeitsanswcises sowie überhaupt durch ein äußerst
rigoroses Vorgehen in jedem einzelnen Falle dafür Sorge zu tragen , dass die
Begünstigung der Fahrpreisermäßigung nnr den nach der Kundmachung der
k. k. Eisenbahn -Betriebsdirection Wien vom 1. Februar  1894 legitimierten
Personen zugute komme.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte im Jahre 1866
pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)

Reichsgesehblatt.

Nr . 36 . Kundmachung des Eiseubahnministeriums
vom 12 . Februar 1896 , betreffend die Liste der Eisenbahnen, auf
welche das internationale Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr vom
14 . October 1890 (R .-G -Bl . Nr . 186 ox 1892 ) Anwendung findet.

Nr . 31 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , des Handels und der Finanzen vom
5 . März 1 896 , betreffend die Errichtung, die Einrichtung und die Ge-
schäftsgebarnng von Versicherungsanstalten.

Nr . 32 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
15 . Februar 1896,  betreffend die Befngniserwcitcrung des k. k. Neben-
zollamtes I . Elaste in Abbazia.

Nr . 33 . Verordnung des Ackerbauministeriums vom
20 . Februar 1896,  betreffend die Abänderung des Formulares 5 zur
Nachweisnng III für den Rechnungsabschluss und den statistischen Bericht der
Brnderladen.

Nr . 34 . Concessionsurkundc vom 18 . Jänner 1896,
für die Localbahn Meluik —Mäeno.

Nr . 33 . Concessionsurkundc vom 26 . Jänner 1896,
für die schmalspurige Localbahn Novercto —Navazzone.

Nr . 36 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
25 . Februar 1896 , betreffend die Ermächtigung der Hauptzollämter
II . Elaste in Oswiocim und Jägerndorf zur Anstrittsbehandlnng von Zucker.

Nr . 37 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
26.  Februar 1896,  betreffend die Besugniserweiternng des k. k. Neben-
zollamtcs I . Elaste in Nisano.

Nr . 38 . Verordnung der Ministerien der Justiz
und der Finanzen einverständlich mit dem Obersteil
Rechnungshöfe vom 8 . März 1896 , betreffend die ratenweise
Tilgung der Hypothekarfordernngen der cnmnlativen Waisencasten.

Nr . 36 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
der Finanzen vom 29 . Februar 1896 , betreffend das Verbot
des Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt Innsbruck , der Gemeinden
Wilten , Hötting und der zur Gemeinde Amras -Pradl gehörenden Ortschaft
Pradl .*) °

Nr . 46 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vorn 5 . März 1896 , betreffend die Änderung
der Bestimmungen des amtlichen alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife bei den Schlagworten „Magnesia und Magnesit " .

Nr . 41 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 5 . März 1896 , betreffend die Errichtung einer Expositnr des
Nebcnzollamtcs Graslitz in Schwaderbach.

Nr . 42 . Erlass des Finanzministeriums vom
13 . März 1896 , betreffend die Vereinigung mehrerer Consnmzncker-

sorten zu einer Sendung bei der unter Nanmverschlnss erfolgenden Ausfuhr
von Consnmzucker ans Znckererzeugnngsstätten über die Zollinie.

*) Erschclnt in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich aufgenommen.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Nedacteur : Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Radler.
Papier aus der k. k. priv . Pittencr Papierfabrik . — I . B . Wallishausser ' s k. u. k. Hof -Bnchdruckerei , Wien.



Amtsblatt der k. k. Rsichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 34 , 28 . April 1896.

1896.

Geseke, Vrniri »»»M » und Entscheidnngen,
IV.

sowie

NormaMestiilliiMMil des Gcmemderathes, Stadtrathes und des Magistrates
i» ZIiiPlegrujirite» der OeMindcm'llmltimg und politischen Auitskiiliiong.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1. Krankenversicherungspflicht des Personales der I . österr . Sparcassa in
Wien.

2. Entscheidung des k. k. Vcrwaltnngsgerichtshofes vom 14 . Jänner 1896,
Nr 152 , betreffend die Sommer -Fahrordnung der Wiener Tramway-
Gesellschaft pro 1894.

3. Verzeichnis der znm Absätze von Giften berechtigten Gewerbslente.
4 . Erhöhung der Verpflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause

in Stockeran.
5. Sonntagsruhe beim Photographengewerbe.
6. Stempelpflicht für Quittungen über die den landwirtschaftlichen Vereinen

zugekommenen Staats -Subventionen-
7. Abänderung der Bezeichnung der n .-ö. Landes -Fachschule für Maschinen¬

wesen in Wiener -Neustadt und Gleichstellung dieser Anstalt mit den
höheren Staatsgewerbeschulen hinsichtlich des einjährigen Präsenzdienstes
im Eisenbahn - und Telegraphen -Regimeute.

8. Eheschließung ungarischer Staatsangehöriger im Anslande.
9. Vorzugsrecht der Mietzinskrenzer - Umlagen bei executiv versteigerten

Realitäten.
10. Hintanhaltnng der Winkelschreiberei.
11. Zulassung der Julius Rütger 'schen Dachsteinpappenfabrikate zu Dach¬

eindeckungen.
12. Neparatnrsarbeiten an Telegraphen - und Telephonleitungen.
13 . Öffentliche Versteigerungen von für verfallen erklärten Thieren.
14. Öffentliches Krankenhaus in Neuhänsel.
15. Benützung des Check- und Clearingverkehres der Postsparcassa bei Stcuer-

und Gebnrenzahlungen.

16 . Einladung des Corpscommandos zur Intervention bei Wasserrechts-
Vcrhandlungen.

17 . Zur Überwachung des gewerblichen Betriebes der Zahntechniker.
18. Controlierung der Consumvereine.
19. Amtshandlungen bei Todesfällen infolge von Steinblattern.
20 . Vermeidung formaler Gebrechen bei Einberufung der im Sinne des

Einquartierungsgesetzes abznhaltenden Localcommissionen.
21 . Begleitnngsdocnmente für nach Italien zuständige und dahin zu befördernde

Geisteskranke.
22 . Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt Prag und

der Vorstadtgemeinden Karolinenthal , Smichow , Königliche Weinberge,
A -ckow und Wrschowitz.

23 . Öffentliche Sammlungen.

Normativbestimmnngen . Magistrat:
24 . Marktgebüren -Torif der Stadt Wien.
25 . Abgabe von Hochqnellenwasser für den außergewöhnlichen Bedarf , für

Industrie - und Bauzwecke in den Bezirken XI bis XIX . ^
26 . Abänderung des Organisationsstatntes für die Feuerwehr der Stadt Wien.
27 . Umgangnahme von der Neversintabnlation bei baulichen Herstellungen

im Straßengrnnde , als : Holzeinwurfsöffnungen rc.
28 . Instruction für Genossenschafts -Commissäre.
29 . Controlbücher für Rauchfangkehrungen.
30 . Abänderung einiger Bestimmungen des Normales Uber die den

städtischen Beamten zukommenden Augenscheins -, Kost- und Zehrgelder.
31 . Provisorische Straßenniveau ^.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landesgesetz¬
blatte für Österreich unter der Enns im Jahre 1896
pnblicierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
i.

(Krankcnversichernngspflicht des Personales der
U. österr . Sparcassa in Wien . )

Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgenchtshoses vom 8 . No¬
vember 1895 , Nr . 5208 (M .-Z . 51640/XVIII ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten

Präsidenten Dr . Grafen Schönborn,  in Gegenwart der Räthe des k. k.
Verwaltungsgerichtshofcs k. k. Senatspräsidenten Dr . Ritt . v. Alter,  der k. k.
Hofräthe Dr . Haberer , Dr . Reissig  und Dr . Freih . v. Schenk , dann des
Schriftführers k. k. Rathssecretärs -Adjuncten Pietsch,  über die Beschwerde
der I . österr . Sparcassa in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums
des Innern vom 14 . October 1894 , Z . 25992 , betreffend die Krankenversiche-
rnngspflicht ihres Personales , nach der am 8. November 1895 dnrchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Negierungsrathes Dr . Alexander
Nava,  Generalsccrctärs der I . österr . Sparcassa in Wien , in Vertretung der
Beschwerde und der Gegenansführungen des k. k. Ministerialsecretärs Dr.
Ritt . v. Oncinl,  in Vertretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern,
zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Entscheidungsgründe:

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde ausgesprochen , dass die Ange¬
stellten der I . österr . Sparcassa in Wien als einer gewerbsmäßig betriebenen
Unternehmung im Sinne des Z 1 des Gesetzes vom 30 . März 1888 , R .-G .-Bl.
Nr . 33 , krankenversicherungspflichtig seien.

Der Verwaltungsgerichtshof vermochte in dieser Entscheidung eine Gesetz¬
widrigkeit nicht zu erblicken.

Die Versicherungspflicht ist im Alinea 2, Z 1 des bezogenen Gesetzes,
nebst anderen , hier nicht in Frage kommenden Kategorien von Personen , auch
für alle Arbeiter und Betriebsbeamten festgesetzt, welche bei einer unter die

Gewerbeordnung fallenden oder bei einer sonstigen gewerbsmäßig
betriebenen Unternehmung  beschäftigt sind.

Der hier gebrauchte Ausdruck : „ gewerbsmäßig betriebene Unternehmung"
darf , und zwar insbesondere mit Rücksicht ans den Zweck des Krankenversiche-
rnngsgesetzes , nicht mit dem Begriffe „gewerbliche (als auf unmittelbaren
Gewinn berechnete) Unternehmung " verwechselt werden . Denn in Beziehung
auf die Hilfsbedürftigkeit des in dem Unternehmen beschäftigten Arbeiters im
Krankheitsfalle ist es ganz gleichgiltig , ob das Unternehmen auf Gewinn
abzielt oder nicht, sobald dasselbe nnr überhaupt nach Art der gewerblichen
Unternehmungen eingerichtet ist.

In dem vorliegenden Falle betreibt die beschwerdeführende Anstalt Geld¬
geschäfte ständig und unter Verwendung von Arbeit , somit nach Art eines
Gewerbes oder gewerbsmäßig.

Der Umstand , dass hiebei nach den Statuten der Sparcassa der Rein¬
gewinn (Überschuss) des Unternehmens ausschließlich gemeinnützigen Zwecken
zuzuführen ist, ändert an dem Charakter der von der Sparcassa betriebenen
Geschäfte nichts.

Wenn endlich die Beschwerde sich darauf stützt, dass für den Krankheitsfall
dem Angestellten der Anstalt seitens dieser selbst eine über die Anforderungen
des Krankenversichernngsgesetzes hinansreichendc Sicherstellung gewährleistet sei,
so ist dem entgegenzuhalten , dass die Anwendung des Z 4, Abs. 1 des Kranken¬
versicherungsgesetzes das Ansuchen der Parteien um die Befreiung von der
Krankenversichernngspflicht zur Voraussetzung hat.

In diesen Erwägungen musste die Beschwerde als unbegründet abge¬
wiesen werden.

2 .
(Entscheidung des k. k. Berwaltnngsgerichtshofes vom
14 . Jänner 1896 , Nr . 152 , betreffend die Somnier-
Fahrordnnng der Wiener Tramway - Gesellschaft

pro 1894 .)
Im Ramm Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. ersten
Präsidenten Dr . Grafen Schönborn,  in Gegenwart der Räthe des k. k. Ver¬
waltungsgerichtshofes Ritter v. Hennig , Schenck , Dr . Zistler  und Dr.
Freiherrn v. Schenk , dann des Schriftführers k. k. Hofsecretärs von Neu¬
kirchen , über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gegen die Entscheidung
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des k. k. Handelsministeriums vom 14. September 1894 , Z . 2530 , betreffend
die Ablehnung einer meritorischen Entscheidung in Angelegenheit der Sommer-
Fahrordnung der Wiener Tramway -Gesellschaft, nach der am 3 . Jänner 1896
durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung
des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Richard
Schlesinger , Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der be-
schwerdeführenden Stadtgemeinde Wien , und der Gegenansführnngen des k. k.
Sectionsrathes Dr . Rudolf Edlen v. Schuster , in Vertretung des belangten
k. k. Handelsministeriums , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

E n t sche i d u n g s g r ü n d e.
Mit dem Erlasse der Statthalterei in Wien vom 29 . April 1894 , Z . 30396,

wurde die für die Zeit vom 1. Mai bis 1. October 1894 giltige Sommer-
Fahrordnung der Wiener Tramway -Gesellschaft genehmigt , nachdem die Ge¬
meinde Wien vorher zur Äußerung über den Entwurf dieser Fahrordnnng
aufgcfordert , sich mit demselben nicht einverstanden erklärt und eine Reihe von
Abänderungsvorschlägen gemacht hatte , welche sämmtlich auf eine Erweiterung
und Verdichtung des Verkehres der Wiener Tramway -Gesellschaft abzielten.
Der dagegen von der Gemeinde eingebrachte Recurs wurde vom Handels¬
ministerium mit der Entscheidung vom 14 . September 1894 , Z . 2530 , dahin
erledigt , dass grundsätzlich daran sestgehalten werden muss , dass jede Fahr¬
ordnung schon vor dem Zeitpunkte ihrer Aktivierung endgiltig festgestellt sei,
und das Handelsministerium daher im Interesse des die Pferdebahn benützenden
Publicnms es für geboten erachtet , an der nun einmal in Kraft getretenen
Fahrordnung nicht abermals Änderungen vorzunehmen.

Die bcschwcrdeführende Gemeinde erblickt darin die Ablehnung einer
meritorischen Entscheidung über ihr NecuiSbegehren.

Der Verwaltungsgerichtshof konnte sich dieser Anschauung nicht anschließen,
denn mit dem angefochtenen Erlasse ist eine meritorische Entscheidung nicht ab¬
gelehnt , sondern vielmehr dahin getroffen , dass an der Fahrordnnng nichts
mehr geändert wird , dieselbe also bestätigt bleibt . In der Begründung wird
nun gesagt, dass dies ans dem Grunde geschehe, weil an der einmal geltenden
Fahrordnnng im Interesse des Publikums nichts mehr geändert werden soll.

Nun hat die Gemeinde Wien in ihrem Necurse nicht die Verletzung
eines ihr zustehenden Rechtes , sondern lediglich Rücksichten des öffentlichen
Interesses für ihre auf die Abänderung der Fahrordnung hinzielenden Vor¬
schläge geltend gemacht und wenn hü nach das Handelsministerium erkennt,
dass die «Stabilität des Fahrplanes in einer Periode alle anderen und auch
die von der Gemeinde geltend gemachten Rücksichten überwiege , so wird darin
eine Rechtsverletzung auch von der Gemeinde nicht erblickt, zumal bei Fällung
der angefochtenen Recursentscheidung (am 14. September 1894 ) die Geltungs¬
periode der Fahrordnung zum größten Theile , bei Zustellung desselben (am
4 . October 1894 ) aber zur Gänze verstrichen , in dem letzteren Zeitpunkte also
die Realisierung einer dem Necurse stattgebeuden Entscheidung physisch un¬
möglich war.

Die Rücksicht auf die Stabilität der Fahrordnung , beziehungsweise die
physische Unmöglichkeit einer Änderung derselben waltete nun allerdings zu der
Zeit nicht ob, als die Gemeinde noch vor Aktivierung der Fahrordnung ihre
Abänderungsvorschläge an die Statthalterei erstattet hatte , und deshalb glaubt
die Gemeinde , „ einen Anspruch darauf zu haben , dass die Berufungsinstanz
ohne Rücksicht darauf , ob die Berufung noch einen praktischen Nutzen haben
kann oder nicht, sich meritsrisch darüber ausspreche , ob die Berufung begründet
war oder nicht."

Es muss auch zugegeben werden , dass iin allgemeinen die Entscheidung
über ein Parteibegehren jenen Sachverhalt zur Grundlage zu nehmen hat,
welcher zur Zeit der Anbringung desselben Vorgelegen ist, dass somit auch die
über ein Rechtsmittel ergehende Entscheidung auf die Basis des Erkenntnisses
erster Instanz zurückzugehen hat . Allein andererseits muss festgehalten werden,
dass es sich,hier — schon nach dem Inhalte der von der Gemeinde Wien
erstatteten Äußerung — nicht um die Feststellung subjektiver Rechte dieser
Gemeinde , sondern um die Geltendmachung der von ihr vertretenen Verkehrs¬
interessen anlässlich eines Verwaltnngsactes handelte , welcher lediglich auf die
den jeweiligen thatsächlichen Verhältnissen angemessene
Wahrnehmung öffentlicher Interessen abzielt.

Eine in dieser Angelegenheit vom Handelsministerinin wann immer ge¬
troffene Verfügung wäre daher zu Gunsten der Gemeinde Wien gegen die
Staatsverwaltung nicht in Rechtskraft erwachsen, so dass durch dieselbe sich die
Staatsverwaltung der Gemeinde Wien gegenüber nicht des Rechtes begeben
hätte , Änderungen der Fahrordnung nachträglich zu genehmigen.

Mit einer Entscheidung , wie sie die Gemeinde anstrebt , hätte also das
Handelsministerium wohl anssprechen müssen, dass und warum zur Zeit des
Änbringens der Gemeiude ihre Forderungen hätten erfüllt oder nicht erfüllt
werden können , das Handelsministerium hätte aber gleichzeitig beigefügt , dass
diese Forderungen zur Zeit der Erledigung des Rekurses theils wegen Ihat-
sächlicher Unmöglichkeit , theils aus Rücksichten auf die Stabilität der Fahr¬
ordnung nicht mehr erfüllt werden können.

Ein solches Erkenntnis , welches hienach für die Periode , auf welche es
sich bezogen hätte , keine Wirkung mehr geäußert hätte , wäre aber auch für die
Zukunft rechtlich ganz wertlos gewesen, weil es bei dem Mangel der Rechts¬
kraft den Staat für die Zukunft auch nicht gebunden hätte , derselbe vielmehr
berechtigt und verpflichtet gewesen wäre , über den Entwurf einer neuen Fahr¬
ordnnng ohne Rücksicht auf die frühere Entscheidung zu erkennen.

Eine Entscheidung , wie sie von der Gemeinde Wien begehrt wird , hätte
also eine Rechtswirknng überhaupt nicht äußern können und daher konnte auch
in der Unterlassung einer solchen Entscheidung eine Rechtsverletzung nicht
erblickt werden , deshalb musste die Beschwerde abgewiesen werden.

3

(Verzeichnis der zum Absätze von Giften berechtigten
Gewerbslente .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . Jänner
1896 , Z . 1395 (M .-Z . 15703/VIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Infolge Erlasses des h. k. k. Ministeriums des Innern vom 1. Jänner
d. I -, Z - 30 , wird der Magistrat in Kenntnis gesetzt, dass das in der Mini-
sterialverordnung vom 2. Jänner 1886 , N .-G .°Bl . Nr . 10, erwähnte Ver¬
zeichnis der auf Grund der Gewerbeordnung zum Absätze von Giften be¬
rechtigten Gewerbslente nach dem Stande vom 31 . October 1895 im Verlage
der k. k. Hof - und Staatsdrnckerei bereits erschienen ist. Der Preis für den
Bezug des Verzeichnisses ist der nämliche geblieben wie für die Verzeichnisse
der Vorjahre . Mit Beziehung auf den h. o. Erlass vom 15. Jänner 1895,
Z . 1485 , wird dein Magistrale aufgetragen , auch weiterhin auf das genaueste
darüber zu wachen, dass jeder einzelne zum Absätze von Giften berechtigte
Gewerbsmann mit dem jeweilig neuesten Verzeichnisse versehen sei.

Weiters wurde der Magistrat anfgesordert , die Namen der in Wien
etablierten , zum Giftverschleiße berechtigten Gewerbetreibenden und die Be¬
triebsorte im dortigen Amtsblatte zur öffentlichen Kenntnis zu bringen , eventuell
zu verlantbaren , dass im Bezirke keiner der Gewerbetreibenden zum Absätze
von Gift berechtigt sei.

Schließlich wird der Magistrat daran erinnert , dass der für das Jahr
1896 zu erstattende Bericht mit den bezüglichen Vorlagen zuverlässlich bis
5. November d. I . vorznlegen ist.

U e r z e i chn i s
der zum Absätze von Giften berechtigten Gewerbslente in Wien.

Name des zum Gifwerkanfe
coucessionierten Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Alder Victor

Benies Hermann,
Benjamin

Baier Robert
(Firma : Felix Neumanu)

Berkowitsch Ernst
(Firma : M . Berkowitsch

L Comp .)

Bondy Emil

Czernicky Adolf

Dum Ludwig
(Geschäftsnachfolger der

Theresia Purkholzer)

Ehmaiin Leo
(Firma : W . I . Rohrbecks

Nachfolger)

Eiseilstädter von Luzias
Emil

(Firma : Gebrüder
Eiseustädter)

Eysank von Maricnfcls
Moriz

Dr . Förster Karl
(Firma : Lenoir L Förster)

Franke Karl

Fritz Gustav und Richard
(Firma : G . L N . Fritz)

Fritz Victor
(Firma : Gebrüder Fritz)

Gemischtwarenhändler und
Erzeuger chem. Prodncte

Handel und Verschleiß von
Giften

Händler mit photographischen
Bedarfsartikeln

Materialwareuhändler

Gifthändler

Händler mit Giften und Groß¬
händler mit pharmaceutischen

Artikeln

Verschleißer von chemischen
Produkten und Bedarfsartikeln

Händler mit physikalischen und
chemischen Geräthschaften

Händler mit Arzeneistoffen und
Mineralwasser

Verschleißer von Droguen und
Chemikalien

Verschleiß von Giften

Händler mit pharmaceutischen
Geräthschaften

Materialwarenhändler

Materialwareuhändler

V. Bezirk und
X . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

V. Bezirk

IX . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk
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Name des zum Giftverkaufe
concessianierten Gewerbe

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Gaiiiiiaunmiiller Anton

Gstöttuer Johann

Gunesch Gustav

Hauck Wilhelm Philipp

Heiner Georg

Heß Magdalena

Kopp Karl , Ritter von

Kratzer Franz

Krziwanck Karl
(verantwortlicher Geschäfts -

leiter Franz Exuer)

Lambrecht Wilhelm
Heinrich

Lcberl Anton

Material - und Specereiwareu-
händler , Händler mit Giften
und gifthältigen Chemikalien

Gemischtwarenhündler

NNatwialwarenhändler

Mechaniker

Drognist und Gifthändler

Erzeugerin chemischer Produkte

Materialwarenhändler,
Berschleißcr von Giften

Speeerei - , Material - und
Farbwarenhändler

Gifthändler

Verschleißer von Abzugbildern,
Vermischtwarenhändler und

Ölfarbenerzeuger

Materialwarenhändler
Lesch Karl Erzeuger von Guminikapseln

Lipka Josef Gabriel
(Firma : Lipka und Giuliani)

Maxeiii Johann

Verschleißer von Material - und
Parfumeriewaren und

Verbandstoffen

Erzeuger von Türkischroth und
Antimon -Präparaten

Medinger Emil
(Firma : Medinger L Sohn) Specereiwarenhändler

Miller von Aichholz
Vincenz (Firma:

^ I . M . Miller L Comp .)

Moll August sun.

Nägele August
!(Firma : Nägele L Strudelt)

Material -, Colonial - und
Specereiwarenhändler

Materialwarenhändler und
Apotheker

Gemischtwarenverschleiß

Nathansoll Moriz

Naumann Rudolf

Ncnber Wilhelm

Orator Franz

Ormezowsky Siegmund

Gemischtwarcnhändler

Giftverschleiß

Gemischtwarenhändler

Pawlikowstl ) Ignaz
Heinrich

Gemischtwarenhündler

Giftverschleißer

Materialwareuhändler

PcnsenS Walther
(Firma : Josef Huß

Nachfolger)

Psunnhausrr Wilhelni

Pichler Franz

Pieniczkn Josef

Raabe Friedrich Bruno

Radivo Adolf

Rodet Josef
(Firma : W . Mandelblühs
Nachfolger Niklas L Rodet)

Ntaterialwarenhändler

Erzeuger und Verschleißer von
Giften

Buchhändler und Verschleißer
von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Verschleißer von Materialwaren
und Chemikalien

Materialwareuhändler

Händler mit Drognen , Material-
und Specereiwaren

Giftverschleiß

IV . Bezirk

V. Bezirk

IX . Bezirk

IV . Bezirk

V. Bezirk

XV. Bezirk

I . Bezirk

III . Bezirk

V. Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

II . Bezirk

IV . Bezirk

III . Bezirk

r-

I . Bezirk

1. Bezirk

II . Bezirk

X . Bezirk

VI . Bezirk

VII . Bezirk

1. Bezirk

X . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

V. Bezirk

IX . Bezirk

II . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

VII , Bezirk

VII . Bezirk

Name des zum Giftverkaufe
couccssionierten Gewerbs-

manues
Beschäftigung desselben

Standort
deS

Gewerbes

Noeder Philipp Anglist

Schaber Ernst Anton
(Firma : H. W . Adler

L Comp,)

Schcibert Andreas

Schlossmann Theodor

Materialwareuhändler

Fabrik elektrischer Telegraphen
und elektrischer Specialitäten

Materialwaren - und Droguen-
verschleißer

Materialwaren - und Droguen-
Verschleiß

Sobel Max

Siist Nikolaus
(Firma : Petzolt L Süß)

Traitler Josef

Commissionshandel mit techn,-
chemischen und pharmaceutischen

Präparaten

Materialwareuhändler

Materialwareuhändler und
Händler mit pharmaceutischen

Präparaten

Tnrinskl ) Johann

Voigt Karl Sou.
iFirma Josef Voigt

L Comp)

Wachtel Bernhard

Wachtel David
(Firma : Eisenschimmel

L Wachtel)

Erzeuger pharmaceutischer
Präparate

Material - und Farbwaren¬
händler und Spirituosen¬

verschleißer

Verschleißer photographischer
Utensilien und Steindrncker

Händler mit photographischen
Artikeln

Weber Karl
(Firma : G . Hell L Comp.

Wibiral Wilhelm
(Firma : A. Pfantzerts

Nachfolger)

Wilhelm Eduard

Will Georg

Warm Franz

Erzeuger pharm , und chemischer
Präparate und Producte

Material - und Farbwaren¬
händler

Droguenhündler

Erzeuger chemischer Producte

Material -, Colonial - und
Farbwarenverschleiß

4 .

III . Bezirk

X. Bezirk

VI . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

IX . Bezirk

IX . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

VII , Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

III . Bezirk

VII . Bezirk

II . Bezirk

(Erhöhung der Verpflegstaxe im allgemeinen öffent¬
lichen Krankenhanse in Stockeran . )

Kundmachung des k. k. n .-ö. Statthalters vom 26 . Jänner
1896 , Z . 4629 (L,G .- u . V .-Bl . Nr . 10 ) :

Der n .-ö. Landesausschuss hat im Einvernehmen mit der k. k. n, -L.
Statthalterei die für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Srockeran per
Kopf und Tag festgesetzte Vcrpflegsgebür vom 1. Jänner 1896 angefangen auf
80 kr. ö. W . erhöht , was hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

Durch diese Verpflegsgebürerhöhung wird die von der Gemeinde Stockerau
mit Ausschuss -Beschluss vom 6 . Mürz 1873 übernommene Verpflichtung der
Übernahme der Verpflegskosten für die mittellosen Gemeindeanqehöriqen nicht
berührt.

2 .

(Sonntagsruhe beim Photographengewerbe .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat rnit Erlass vom 11 . Februar

1896 , Z . 10467 (M .-Z . 30552/XV11 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

In dem angeschlossenen beim hohen k. k, Handelsministerium überreichten
Einschreiten vom 31 . August 1895 bittet die Photographische Gesellschaft in
Wien um Abänderung der geltenden Vorschriften über die Sonntagsruhe im
Sinne einer Erweiterung der gestatteten Sonntagsarbeit beim Phoioqraphen-
gewerbe.

Der Wiener Magistrat wird zufolge Erlasses des genannten hohen k k
Ministeriums vom 23 . Jänner 1896 , Z . 52647 , angewiesen , die genannte
Körperschaft in Erledigung der vorstehenden Eingabe dahin zu vervescheiden,
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dass das hohe Handelsministerium im Einvernehmen mit dem hohen Ministerium
des Innern sich nicht bestimmt findet , eine Abänderung der dermalen gelten¬
den Vorschriften über die Sonntagsruhe in Ansehung des Photographen-
gemerbes in Aussicht zu nehmen.

Was die sowohl seitens der Photographischen Gesellschaft als auch seitens
des Vereines photographischer Hilfsarbeiter in der mitfolgendcu Eingabe ge¬
stellte Bitte wegen unbeschränkter Gestattung der Sonntagsarbeit während der¬
ben Weihnachtsfeiertagen vorausgehenden Wochen anbelangt , so konnte auf eine
Berücksichtigung dieses Begehrens aus dem Grunde nicht eingegangen werden,
weil nach den Intentionen des vorcitierten Gesetzes eine erweiterte Gestattung
der Sonntagsarbeit aus Anlass des gesteigerten Geschäftsverkehres der Weih¬
nachtszeit und anderer Festtage nur für das Handelsgewerbe und für den dem
Prodnctionsgewerbe zustehenden Verschleiß seiner Waren statthaft erscheint.

«.
(Stempelpflicht für Quittungen über die den land¬
wirtschaftlichen Vereinen zngekonnnenen Staats-

Subventionen .)
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 14 . Februar

1896 , Z . 8457 (M .-Z . 56704/XV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Nachdem das hohe k. k. Ackerbanministerinm wiederholt bemerkt hat , dass
bei den Landesculturräthen , Laudwirtschaftsgesellschaften rc. verschiedenartige
Auffassungen über die Pflicht zur Stempelung der Quittungen über die Sub¬
ventionen des Ackerbauministerinms bestehen, so hat dasselbe mit Erlass vom
22 . Jänner 1896 , Z . 13902 , im Nachstehenden die von dem in dieser Frage
kompetenten k. k. Finanzministerium aufgestellten Grundsätze für die Beur-
theilung der Gebüreupflicht von Empfangsbestätigungen landwirtschaftlicher
Vereine oder Gesellschaften über erfolgte Staats -Subventionen bekannt gegeben:

Nach den aus der Tarifpost 47 a des Gebürengesetzes vom 9. Februar
1850 R .-G .-Bl . 50 , zu entnehmenden Grundsätzen ist die Quittungsgebür von
demjenigen zu entrichten , in dessen Eigenthum der empfangene Betrag über¬
geht Es bildet demnach das Kriterium für die Beurtheilung der Gebüreupflicht
der fraglichen Quittungen der landwirtschaftlichen Vereine und dergleichen der
Umstand , ob der quittierende Verein das Eigenthnm des empfangenden Betrages
erhält oder nicht.

Empfängt nun ein landwirtschaftlicher Verein die Subvention zu einer
nach eigenem Ermessen vorznneh me nd en Verwendung,  dann ist der¬
selbe Eigentümer der Subvention geworden und hat die Quittungsgebür zu
entrichten , und zwar unbeschadet der selbständigen Gebüreupflicht der Quit¬
tungen jener Personen oder Corporalionen , welchen die Subvention nach dem
Beschlüsse des Vereines zugewendct wird und auch unbeschadet des Umstandes,
dass der Verein der Staatsverwaltung die dokumentierte Verrechnung über die
Verwendung der Subvention vorlegt.

Wenn dagegen der Verein die Subvention für bestimmte Zwecke
und mit der Verpflichtung zur ausschließlichen Verwendung der Subvention
für eben diese Zwecke erhält und der Verein nach Maßgabe der in den ein¬
zelnen Fällen obwaltenden thatsächlichen Verhältnisse nicht Eigenthümer der
Subvention wird , sondern bei Verwendung dieser Subvention nur als Ver¬
mittler oder Mandatar die Staatsverwaltung thätig ist, dann find die Quit¬
tungen des Vereines nach Tarifpost 48 lit . o und der Tarifpost 83 a. des Ge¬
bürengesetzes gebürenfrei , und zwar ohne Unterschied, ob die Subvention ihrer
Zweckbestimmung unmittelbar von dem Vereine selbst oder durch andere
Vereine oder Personen zugeführt wird.

In diesen Fällen ist die Quittungsgebür nur von jenen Vereinen oder
Personen zu entrichten , in deren Eigenthum die Subvention durch die Ver¬
mittlung der landwirtschaftlichen Vereine schließlich übergeht.

Wenn in solchen Fällen der die Auszahlung der Staats -Subvention
vermittelnde Verein auch in der Regel verpflichtet ist, der Staatsverwaltung
die dokumentierte Verrechnung über die Verwendung der Staats -Subvention
vorznlegen , so bildet nicht dieser  Umstand den Grund der Gebürenfreiheit der
bezüglichen Quittung , sondern hängt diese Gebürenfreiheit vielmehr ausschließlich
von der in jedem einzelnen Falle zu untersuchenden Vorfrage ab , ob der Verein
Eigenthümer der Subvention wird oder nicht.

7 .

(Abänderung der Bezeichnung der n.-ö. Landes -Fach
schule für Maschinenwesen in Wiener -Neustadt und
Gleichstellung dieser Anstalt mit den höheren Staats
gewerbeschulen hinsichtlich des einjährigen Präsenz-
dienstes im Eisenbahn - und Telegraphen -Regimente .)

Kundmachung des Ministeriums für Laudesvertheidigung
vom 3 . März 1896 , betreffend die Abänderung der Bezeichnung
der n .-ö. Landes -Fachschule für Maschinenwesen in Wiener -Nenstadt
in „niederösterreichische Landes -Gewerbeschule — höhere Gewerbe¬
schule mechanisch -technischer Richtung — in Wiener -Neustadt " und
deren Gleichstellung mit den höheren Staatsgewerbeschulen hinsichtlich

des einjährigen Präsenzdienstes im Elsenbahn - und Telegraphen-
Regimente (R .-G .-Bl . Nr . 51 ) :

Zufolge Verfügung des k. k. Ministeriums für Cnltus nud Unterricht
wurde die Bezeichnung der n .-ö. Landes -Fachschule für Maschinenwesen in
Wiener -Nenstadt in „n .-ö. Landes -Gewerbeschule — höhere Gewerbeschule
mechanisch-technischer Richtung — in Wiener -Neustadl " abgeändert.

Hiedurch berichtigt sich die Beilage II u der mit der hierortigen Ver¬
ordnung vom 15 . April 1889 (R .-G .-Bl . Nr . 45 ) verlautbarten Wehrvorschriften
I . Theil.

Gleichzeitig wird im Einvernehmen mit den betheiligten Centralstellen
den Einjährig -Freiwilligen , welche diese schule mit entsprechendem Erfolge
absolviert haben , gleich jenen der höheren Staatsgewerbeschulen , über ihre
Bitte die Ableistung des Präsenzdieustes beim Eisenbahn - und Telegraphen-
Negimente behufs Ausbildung im Telegraphendienste bewilligt.

Hiedurch erweitert sich die mit der hierortigen Kundmachung vom
22 . August 1891 (R .-G .-Bl . Nr . 130 ) abgeänderte Bestimmung des 8 68 : 3
der Wehrvorschristen , I . Theil.

8 .

(Eheschließung ungarischer Staatsangehöriger im
Anstande .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 9 . März 1896 , Z . 20022 (M .-Z . 500I5/XVI ) ,
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das h. k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 25 . Fe¬
bruar 1896 , Z . 31828 ex 1895 , Folgendes eröffnet:

Die ungarischen Gesetzartikel XXXI und XXXIII vom Jahre 1894 über
das Eherecht und über die staatlichen Matrikeln , sowie die hierauf bezüglichen
Durchführungs -Verordnungen sind am 1. Oktober 1895 in Kraft getreten.

Das Giltigkeitsgebiet dieser Gesetze nud Verordnungen erstreckt sich über
alle Länder der ungarischen Krone (insbesondere auch über Stadt und Gebiet
von Fiume ) nur mit Ausnahme von Croaticn und Slavonien.

Da in Croatien und Slavonien die bisherigen Normen über das Ehe¬
recht und über die Matrikeln fortgelleu , so bleiben hinsichtlich der Ehe , welche
ungarische Staatsbürger männlichen oder weiblichen Geschlechtes, die nach ihrer
Gemeindeznständigkeit Croatien -Slavonien augehören , in der diesseitigen Reichs¬
hälfte eingehen , ' die Bestimmungen des Erlasses des k. k. Ministeriums für
Cnltus und Unterricht vom 6. September 1884 , Nr . 7179 (Verordnungsblatt
des genannten Ministeriums , Jahrgang 1884 , S . 284 ), unverändert aufrecht
und 'es bezieht sich das Nachfolgende nur auf Ehen der übrigen ungarischen
Staatsbürger , also derjenigen , welche dem Geltungsgebiete der neuen Gesetze
und Verordnungen angehören.

Aus diesen Gesetzen nud Verordnungen , sowie aus einer bezüglichen
Mittheilung des köuigl. ungar . Ministeriums am Allerhöchsten Hoflager werden
hinsichtlich der Ehe eines ungarischen Staatsbürgers männlichen oder weib¬
lichen Geschlechtes i» der diesseitigen Neichshälfte nachstehende Bestimmungen
unter Beifügung der erforderlichen Bemerkungen hervorgehoben:

Wenn ein ungarischer Staatsbürger im Auslande , worunter nach dem
ungarischen Sprachgebrauch ? auch die im Rerchsrathe vertretenen Königreiche
und Länder der Monarchie verstanden werden , vor einer ausländischen Behörde
eine Ehe schließen will , so stellt darüber , dass die Ehe desselben nach den
Gesetzen seines Vaterlandes keinem Hindernisse unterliegt , auf Grund des über
das erfolgte Aufgebot ausgestellten Zeugnisses des ungarischen Matrikelführers
oder des Nachweises über die Dispensation von dem Aufgebote vom 1. Oktober
1895 angefangen im Sinne des 8 59 des Ges.-Art . XXXI14 vom Jahre 1894
der königl . ungar . Justizminister die Beurkundung aus.

Bisher hat in einem solchen Falle das Ehefähigkeitszeugnis der königl.
ungar . Münster für Cultus und Unterricht ausgestellt.

Der Aufgebotschein bildet nur die Grundlage für das gedachte Zeugnis
des Justizministers , substituiert aber dasselbe nicht und es hat die Partei daher
auf Grund des Aufgebotscheines des ungarischen Matrikelführers , beziehungs¬
weise der erhaltenen Dispens vom Aufgebote unmittelbar beim köuigl. ungar.
Justizminister um die Ausstellung dieses Zeugnisses anzusuchen.

Das diesbezügliche Gesuch und das auf Grund dessen auszufolgende
Zeugnis des Justizministers sind nicht stempelfrei.

Was das vorstehend angeführte Aufgebot , beziehungsweise den Aufgebot¬
schein aubelangt , so wird bemerkt, dass in dem Falle , als ein ungarischer
Staatsbürger im Auslande vor der nach den Gesetzen des Ortes der Ehe¬
schließung kompetenten Behörde eine Ehe eingehen will , diese Ehe gemäß
8 1l3 des Gcs.-Art . XXXI  vom Jahre 1894 über das Eherecht auch in
Ungarn , d. i . im Geltungsgebiete des neuen ungarischen Ehegesetzes, anfgeboten
werden muss.

Diese Bestimmung hat zu gelten ohne Unterschied, ob es sich um einen
Manu oder eine Frau , sowie, ob es sich um eine erste oder zweite, beziehungs¬
weise spätere im Auslände zu schließende Ehe handelt.

Dieses Aufgebot kann jeder Matrikensührer Ungarns auordnen , welcher
nach dem Wohn -,' Aufenthalts -, Heimats - oder Geburtsort der Partei kompetent
ist, das Aufgebot vorzunehmen.

Wenn der ungarische Staatsbürger in Ungarn weder einen Wohn-
aufenthalts - noch Geburtsort hat , die Gemeindeznständigkeit aber zweifelhaft
ist und nur nach längerer behördlicher Verhandlung festgestellt werden könnte,
so hat sich die Partei wegen Anordnung des Aufgebotes an den Matrikelsührcr
in Budapest , Innere Stadt , zu wenden.
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Derjenige ungarische Matrikelführer , welcher das Aufgebot anordnet und
vollzieht , stellt auch den Aufgebotsschein aus . Welche Documenle dem dies¬
bezüglichen Gesuche beizulegen sind, kann nur nach den Umständen des Falles
sestgestellt werden.

Das Verfahren vor dem Matrikelführer ist stempelfrei . Manipulations¬
kosten sind keine zu entrichten.

Von dem in Ungarn vorznnehmenden Aufgebote kann die Dispens von
dem ersten Beamten des competenten Ministeriums (Vicegespan , Bürger¬
meister) , beziehungsweise , falls dieser dieselbe verweigert , vom königl. nngar.
Minister des Innern ertheilt werden (Z 57 des Ges.-Art . XXXIII vom
Jahre 1894 ).

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Kenntnisnahme und Darnach-
achtung mit dem Bemerken verständigt , dass dem Erfordernisse des Hofkanzlei-
Decretes vom 22 . December 1814 (Polit . Ges. Sammlg . Nr . 108, Bd . 42,
S . 179), wonach Hierlands sich verehelichende Ausländer sich bei der Trauung
über ihre persönliche Fähigkeit , einen giltigen Ehevertrag einzngehen , gehörig
auszuweisen haben , bezüglich ungarischer Staatsangehöriger durch die Bei¬
bringung der gemäß Z 59 des nngar . Matrikelgesetzes , seitens des königl.
nngar . Jnstizministers ansgestellten Beurkundung entsprochen werde.

Selbstverständlich wird durch diese Beurkundung und durch das in Ungarn
stattfindende Aufgebot , beziehungsweise durch die dortselbst etwa ertheilte
Dispens von demselben die Verpflichtung der hierländigen Traunngsorgane
das österreichische Recht in demselben Umfange , wie bisher , zur Anwendung
zu bringen , nicht alteriert . Es wir ^ alsa namentlich in allen Fällen , auf
welche das österreichische Recht anzuwenden ist, und welche nach diesem Rechte
dispenspflichtig sind, auf der Beibringung einer hierländigen Dispens zu
bestehen und auch den Hierlands in Bezug aus das Aufgebot geltenden gesetz¬
lichen Bestimmungen nach wie vor zu entsprechen sein.

s.
(Vorzugsrecht der Mietzinskrenzer - Umlagen bei

executiv versteigerten Realitäten .)
Das k. k. städt .-deleg . Bezirksgericht Favoriten hat unterm

11 . März 1896 , Z . 8420/1 (III 1893/2607 ) , nachstehenden
Bescheid hinausgegeben (vgl . Amtsblatt Nr . 9 ex 1896 „Ver¬
ordnungen re." I , 1) :

Der hohe k. k. oberste Gerichtshof hat in der Execntionssache des K. I.
durch Dr - L. P . wider I . und E . F . wegen Einbringung von 7000 fl. sammr
Nebengebüren dem Revisionsrecurse der k. k. n .-ö. Finanzprocuratur in Ver¬
tretung der Commune Wien  gegen die Verordnung des k. k. Oberlandes¬
gerichtes in Wien vom 3. December 1895 , Z . 16611 , womit der Bescheid des
k. k. städt.-deleg. Bezirksgerichtes Favoriten in Wien vom 7. October 1895,
Z . 20831 , im Punkte der Einräumung des Vorzugsrechtes für die zum Meist-
bote der Liegenschaft Einl .-Z . 369 , Grundbuch des X. Wiener Gemeindebezirkes
angemeldeten Rückstände an Zins - und Schnlkrenzern mit 368 fl. 18 kr. sammt
Verzugszinsen über Recnrs des K. I . abgeündert und unter Aberkennung des
Vorzugsrechtes ausgesprochen worden ist, dass obige Post von der Meistbots-
vertheilnng ausgeschlossen werde, Folge zu geben und in Abänderung der
obergerichtlichen Reformatentscheidung den Liquidiernngsbescheid des k. k. städt .-
deleg. Bezirksgerichtes Favoriten in Wien vom 7. October 1895 , Z . 2083I/I,
seinem vollen Umfange nach wiederherznstellen befunden , weil die Gemein de-
mietzins - Umlagen , Zins - und Schulkreuzer nicht den Miet¬
parteien anferlegt , sondern dem von der Steuer -Verwaltung auf
Grund und nach Maßgabe der Mietzinsbekenntnisse dem Hans-
eigenthümer vorgeschrieben und ausgemessen wird,  und letzterer
verpflichtet erklärt ist, diese Umlage von den in seinem Hause befindlichen, der
Zinssteuer unterworfenen Localitäten zu berichtigen , weil genannte Umlage
mithin als eine wirkliche , von der Realität selbst im öffentlichen
Interesse abzngebende Steuer und als eine öffentliche Abgabe
anzusehen  ist , und derselben daher als solchen die im Hofdecret
vom 16. September  1825 , Z . 2132 I . G - S ., und im Z 31 der Conc .-
Ord . ausgesprochene privilegierte Rangordnung vor allen
Pfandglänbigern gebürt.

IO.
(Hintanhaltnng der Winkelschreiberei . )

Die k. k. u .- ö. Siulihalleiei Hai dem maglstl 'attschcn Bezirks¬
amte für den XVII . Bezirk mit Erlass vom 16 . Mürz 1896,
Z . 120063 (B .-A .-Z . 11574/XVII ), Nachstehendes znr Kenntnis
gebracht:

Die k. k. Statthalterei findet dem Recurse des F . M . gegen das Er¬
kenntnis des magistratischen Bezirksamtes vom 22 . November 1895 , Z . 34855,
mit welchem ihm unter Strafandrohung die weitere Verfassung von Eingaben
für Parteien gegen Entlohnung verboten wurde , keine Folge zu geben.

Die Beilagen des Berichtes vom 13. December 1895 , Z . 43752 , folgen
mit dem Bemerken zurück, dass die gewerbsmäßige Verfassung von Eingaben
an Behörden nur den hiezu nach dem Staatsministerial -Erlasse vom 18 . Februar
1863 , Z . 2306 , beziehungsweise dem Hofkanzlei -Decrete vom 16 . April 1833,
Z . 8782 , durch eine eigene Concession berechtigten Personen gestattet ist und

die unbefugte Ausübung einer solchen Privat -Geschäftsvermittlnng schon nach
dem Gesetze verboten und nach der Ministerial -Verordnnng vom 30 . September
1857 , R .-G .-Bl . Nr . 198 , zu strafen ist, das Bezirksamt sonach anfgefordert
wird , im Falle M . die Schriftenverfassung noch immer ansüben sollte, gegen
denselben die Strafamtshandlung , jedoch nicht auf Grund der kais. Verordnung
vom 20 . April 1854 , sondern nach der Verordnung vom 30 . September 1857
einzuleiten.

11 .
(Zulassung der Julius Rütger scheu Dnchsteinpappen-

fabrikate zu Dacheindecknngen .)
Kundmachung des k. k. n .- ö. Statthalters vom 17 . März

1896 , Z . 22680 , betreffend die Zulassung der von Julius
Rütgers,  Fabrikanten in Angern und Witkowitz erzeugten
Dachstcinpappenfabrikate zu Dacheindeckungen (L.-G .- und Verord .-
Bl . Nr . 11 ) :

Die k. k. Statthalterei findet nach mit dem n .-ö. Landesausschusse
gepflogenem Einvernehmen die von Julius Rütgers,  Fabrikanten in Angern
und Witkowitz, erzeugten Dachsteinpappenfabrikate auf Grund der von der
k. k. mährischen Statthalterei am 7. April 1894 commissionell vorgenommenen
Feuerprobe als ein feuersicheres Deckmaterial im Sinne des § 44 11t. b der
Bauordnung für Niederösterreich mit Ausschluss von Wien vom 17 . Jänner
1883 , L.-G .- und Verord .-BL. Nr . 36 , und des Z 50 , Absatz 1 der Bauordnung
für Wien vom 17 . Jänner 1883 , L.-G .-- und Verord .-Bl . Nr . 35 , für insolange
anznerkennen , als das erzeugte Materiale die Eigenschaften des geprüften besitzt.

Die Zulassung dieser Dachsteinpappensabrikate wird jedoch ans jene Fülle
beschränkt, in welchen die Nachbarschaft durch den allfälligen Theergeruch nicht
belästigt wird und eine solche Dacheindecknng aus naheliegende mit Gährnngs-
processen arbeitende industrielle Etablissements , wie Bierbrauereien rc. nicht
nachtheilig einwirkt , worüber die Baubehörde in jedem einzelnen Falle zu
entscheiden hat.

Dies wird znr allgemeinen Kenntnis gebracht.

12 .

(Reparatursarbeiten au Telegraphen - und Telephon¬
leitungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
18 . März 1896 , Z . 25396 ( M .-Z . 54672/XVII ), dem Wiener
Magistrate Folgendes bekanntgegeben:

Laut Note der k. k. Post - und Telegraphen -Direction für Österreich unter
der Enns vom 13 . März 1896 , Z . 21423/13 , sind infolge des in der Nacht
vom 8. auf den 9. März d. I . eingetretenen starken Schneefalles fast sämmt-
liche Telegraphen - und Telephonleitungen , speciell auch jene des Wiener Local-
Telephonnetzes gestört worden.

Da die schnellste Behebung dieser Störungen im Interesse des allge¬
meinen Verkehres dringend erforderlich ist, mussten die eingeleiteten Repara¬
tursarbeiten ununterbrochen fortgesetzt und auch am Sonntag den 15 . d. M.
vorgenommen werden . Dieses wird dem magistratischen Bezirksamte unter
Hinweis auf Punkt 5, lit . I des Handclsministerial -Erlasses vom 27 . Mai
1895 , Z . 29014 , mitgetheilt und hiebei zufolge des citierten Erlasses bemerkt,
dass die an Telegraphen - und Telephonleitnngen vorznnehmenden Reparaturen
sich als Arbeiten in Nothfällen darstellen , welche gemäß Art . III , Punkt 4
des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 21 , auch an Sonntagen
ausgeführt werden dürfen.

Werden solche Arbeiten von einem Gewerbetreibenden übernommen , so
hat derselbe selbstverständlich die Anzeigepflicht gemäß Art . IV , Al . 2 des
citirten Gesetzes.

13
(Öffentliche Versteigerungen von für verfallen

erklärten Thieren .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

20 . März 1896 , Z . 24071 (M .-Z . 55766/XV ), Nachstehendes
eröffnet:

Mit der Note vom 17. Februar 1896 , Z . 1051 , hat sich die k. k. Ober¬
staatsanwaltschaft in Wien um Entscheidung der anlässlich eines besonderen
Falles zwischen der k. k. Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft
Wiener -Neustadt strittig gewordenen Frage , betreffend die Vornahme öffent¬
licher Versteigerungen von im Sinne des Z 46 des Gesetzes vom 29 . Februar
1880 , R .-G .-Bl . Nr . 35 , vom Gerichte für verfallen erklärten Thieren und
thierischen Rohprodncten , hieher gewendet.

Hierüber wird nun der k. k. Bezirkshauptmannschaft auf Grund eines
eingeholten Rechtsgntachtens der k. k. n .-ö. Finanz -Procuratur in Wien eröffnet,
dass die politischen Behörden ausschließlich znr Veräußerung der nach dem
bezogenen Gesetze dem Verfalle unterliegenden Gegenstände berufen erscheinen,

2
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nachdem gemäß 8 2 des mehrerwähnten Gesetzes bei der Durchführung des¬
selben die Competenz der politischen Behörden überall dort platzgreifen soll, wo
Nicht die einer anderen Behörde ausdrücklich normiert ist. Eine solche Bestimmung
ist aber bezüglich der Vornahme der Versteigerung von Thieren und thierischen
Rohproducten , welche nach Z 46 eit . dem Verfalle unterliegen , im Gesetz
nirgends enthalten , auch nicht im ß 46 , Absatz 4, welchen die k. k. Bezirks¬
hauptmannschaft zur Begründung der vermeintlichen Unzuständigkeit in den
Inschriften an die k. k. Staatsanwaltschaft Wiener -Neustadt vom 16 . December
1895 , Z . 26895 , und 18 . December 1895 , Z . 27115 , anführt.

Dieser Paragraph will nämlich überhaupt die Competenzfrage gar nicht
entscheiden , sondern bestimmt nur , dass außer der in Durchführung eines ge¬
richtlichen Unheiles erfolgenden Veräußerung eine solche auch schon vor einem
derartigen Erkenntnisse unter gewissen Voraussetzungen möglich ist. Die Com¬
petenz der politischen Behörde zur Durchführung dieser außerordentlichen
Versteigerung ist in der allgemeinen Vorschrift des ß 2 citiert begründet , und
geschieht der politischen Behörde im Alinea 4 als der Berechtigten nur deshalb
Erwähnung , weil im vorhergehenden Alinea von den in die Competenz des
Gerichtes fallenden Functionen gesprochen wird.

Die Interpretation des ß 46 , Absatz 4 cit., wonach derselbe jene Fälle
taxativ aufzählen soll, in welchen bei einer Veränderung von verfallenen
Gegenständen die politische Behörde einzuschreiten berufen wäre , wie sie die
k. k. Bezirkshauptmannschaft gibt , ist mit der Textierung der fraglichen Gesetzes-
stelle unvereinbar.

Wäre diese Auffassung richtig , so müsste das Wörtchen „ auch" im Sinne
von „nur ", und der Ausdruck „berechtigt " als gleichbedeutend mit „competent"
genommen werden , eine Auslegung , deren Unzulässigkeit sich aus den allge¬
meinen Regeln über Interpretation (HZ 6 und 655 a. b. G .) ergibt . Außer
diesen juristischen Bedenken sprechen aber auch die praktischen Consequenzen gegen
die Auffassung der k. k. Bezirkshauptmannschaft , weil im Falle der Richtigkeit
der dortigen Auffassung die Veranlassung der Feilbietung in den meisten Fällen
Sache des Gerichtes wäre , während doch die Unterbringung und Verwahrung
der betreffenden Thiere und Thierproducte stets der politischen Behörde obläge,
ein Ergebnis , das offenbar der Ökonomie der Verwaltung widerspräche.

14 .
(Öffentliches Krankenhaus in Neuhänsel .)

Das königlich ungarische Ministerium des Innern in Budapest
hat mit Note vom 20 . März 1896 , Z . 20785 (M .-Z . 61201 ),
dem Wiener Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Es wird dienstfreundlich mitgetheilt , dass dem neuerbauten Krankenhause
in Neuhäusel vom 1. März 1896 an der Charakter eines öffentlichen Spitales
verliehen und die Einhebung von Verpflegskosten per 68 kr. pro Tag pro 1896
und 1897 gestattet wurde.

15 .
(Benützung des Check- und Clearingverkehres der
Poftfpareafsa bei Steuer - und Geburenzahlungen . )

Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Handels,
einverständlich mit dem Obersten Rechnungshöfe , vom 24 . März
1896 , betreffend die Benützung des Anweisungs -(Check- und
Clearing -) Verkehres der Postspareasia bei Steuer - und Gebüren-
zahlungen in Niederösterreich (N .-G .-Bl . Nr . 52 ) :

Zur Erleichterung bei Entrichtung der Staatsabgaben findet das k. k.
Finanzministerium im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium und
dem k. k. Obersten Rechnungshöfe zu bestimmen , dass , vom 1. Mai 1896 au¬
gefangen , Zahlungen an directen Steuern sammt Zuschlägen und an Militär¬
taxen , dann an Stempeln und unmittelbaren Gebüren , Gebürenäquivalent,
Verbrauchsstempel und Effectenumsatzsteuer , welche an eine ärarische Perceptions-
cassa in Niederösterreich zu entrichten sind, sowie Zahlungen an directen Steuern
sammt Zuschlägen an das Central -Steueramt der Stadt Wien und au die
städtischen Steueramtsabtheilungen in den Wiener Gemeindebezirken — auch
im Wege des k. k. Postsparcasseuamtes , und zwar entweder in barem bei jedem
Postamte oder von Contoinhabern im Check- und Clearingverkehre des Post-
sparcassenamtes durch Überweisung des entfallenden Betrages von ihrem Conto
auf jenes der percipierenden Cassa unter nachstehenden Modalitäten geleistet
werden können.

Zu jeder derartigen Zahlung oder Überweisung sind die zu diesem Zwecke
eigens in drei verschiedenen Formularien aufgelegten und bei den Postämtern
und Briefmarkenverschleißern um den Preis von 5 kr. pro Stück erhältlichen
Einzahlungsscheine zu benützen.

Die Steuereinzahluugsscheine sind entweder:
a) ohne Vordruck des Namens einer Cassa für Zahlungen an directen

Steuern und Militärtaxe bei den Steuer - und Hauptsteuerämtern Nieder¬
österreichs und bei der k. k. Finanzcassa als Steucramt in Hietzing, oder

d ) mit vorgedruckter Adresse des Central -Steueramtes der Stadt Wien
(I ., Rathhaus ) für Zahlungen von directen Steuern an dieses Central-
Steueramt oder an die in den einzelnen Gemeindebezirken Wiens bestehen¬
den Steueramtsabtheilungen bestimmt.

<0 Die Gebüreneiuzahlungsscheine sind für alle Zahlungen an den früher
genannten Gebüren bei der k. k. Taxamtscassa und den k. k. Finanzcassen
in Wien , sowie bei den k. k. Steuer - und Hauptsteuerämtern Nieder-
östcrreichs bestimmt . >>r ) Z

Die Einzahlungsscheine müssen genau im Sinne der auf denselben ent¬
haltenen „ Belehrung für die Parteien " ausgefüllt sein, widrigenfalls sie nicht
zur Effectuieruug angenommen werden könnten.

Zahlungsanweisungen auf die vorbenannten Abgaben mittels Check allein,
ohne Beilegung des ordentlich ausgcfüllten Einzahlungsscheines , werden nicht
angenommen.

Auch können Zahlungsanweisungen im Clearingverkehre nur daun be¬
rücksichtigt werden , wenn das Guthaben des Contoinhabers nach Abrechnung
der L>tammeinlage noch zur vollen Deckung des angewiesenen Betrages ausreicht.

Gesellschaften, Anstalten und Personen , welchen kraft gesetzlicher Anord¬
nung oder zufolge besonderer Bewilligung die unmittelbare Entrichtung der
Gebüren oder der Effectenumsatzsteuer obliegt , haben bei Entrichtung dieser
Abgaben im Anweisungsverkehre die besonderen Erlagsdocumente (Gebüren-
journale , Erlagsscheine u . dgl .) gleichzeitig an die Cassa, an welche die Zahlung
geleistet wird , unmittelbar einzusenden.

Bei Entrichtung des Verbrauchsstempels von Zeitschriften , Kalendern und
Spielkarten oder sonstiger Stempelgebüren behufs Aufdruckes (Signatur ) des
Stempelzeichcns (Frachtbrief -, Ncchuungsstcmpcl rc.) im Anweisungsverkehre
haben die Parteien , wie bisher , Erklärungen (Declarationen ) über die Gattung
und Anzahl der Stempelabdrücke unter Vorweisung des Empfangsscheines des
Postamtes über die geleistete Einlage , beziehungsweise Angabe der Serie und
Nummer des Checks bei der Cassa zu überreichen . Die Bewilligung zum
Stempelabdrucke kann in solchen Fällen erst dann ertheilt werden , wenn die
Cassa von der geleisteten Zahlung durch das Postsparcassenamt in Kenntnis
gesetzt ist.

Als Zeitpunkt der im Wege des Postsparcasseuamtes giltig geleisteten
Zahlung gilt bei Barzahlungen der Tag der Übergabe des Einzahlungsscheines
an das Postamt , bei Überweisungen im Check- und Clearingverkehre der Tag
der Buchung des Checks beim Postsparcassenamte , welcher der Partei in beiden
Fällen auf dem an sie zurückgelangenden Empfangsscheine des Einzahluugs-
blankettes mittels des Post - (beziehungsweise Postsparcaffenamts -) Stempels
ersichtlich gemacht wird.

Über jede im Wege des Postsparcasseuamtes geleistete Zahlung wird dem
Zahler eine besondere „ amtliche Bestätigung " der percipierenden Cassa über die
Verrechnung des eingezahlten Betrages zukommen , und es erscheint der Zahler
gegenüber dieser Perceptionscassa immer nur mit jenem Betrage liberiert , dessen
tatsächliche Verrechnung diese amtliche Bestätigung aufweist.

1«.

(Einladung des Corpscorninandos zur Intervention
bei Wasserrechts -Berhandlungen .)

Das k. n . k. II . Corpscommando hat mit Zuschrift vom
26 . März 1896 , B .-A Nr . 850 (M .-Z . 58365/XV ), an den
Wiener Magistrat nachstehendes Ersuchen gestellt:

Es sind wiederholt Fälle vorgekommen , dass Einladungen zur Inter¬
vention bei Wafferrechtsverhandlungen direct an die Commanden der die be¬
treffenden Objecte benützenden Truppen oder Anstalten gelangten und durch
die weitere Vorlage der Einladung , die nach dem Wafferrechtsgesetze vom
Jahre 1870 zur Information der berufenen Vertreter vorgeschriebene und auch
nöthige Zeit nicht mehr zu Gebote stand.

Das Corpscommando ersucht daher in künftigen Füllen von allen der¬
artigen Verhandlungen nur das Corpscommando in Kenntnis zu setzen, worauf
wegen der Vertretung von hier aus das Erforderliche veranlasst werden wird.

17 .

(Zur Überwachung des gewerblichen Betriebes der
Zahntechniker .)

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 27 . März 1896,
M .-Z . 46540/XV1I , an sämmtliche magistratische Bezirksämter
nachstehenden Erlass gerichtet:

Die Wiener Ärztekammer hat unterm 7. Mürz d. I ., Z . 27, folgende
Zuschrift anher gerichtet:

„Mit Erlass der hohen k. k. n .-ö. Statthalterei vom 15. Jänner d. I.
wurde der Wiener Ärztekammer die Abschrift eines Erlasses derselben vom
15. Jänner 1896 , Z . 91401 , au den löblichen Magistrat intimiert , welcher
sich auf die Hintauhaltung der Vornahme zahnärztlicher Operationen in den
Gewerbebetrieben der Zahntechniker bezieht und in welchem angeordnet wird,
dass gegen jene zur Ausübung der ärztlichen Praxis berechtigten Ärzte , welche
sich mit Hintansetzung der ärztlichen Standesrücksichten aus Gewinnsucht zum
Deckmantel derartiger Befugnisüberschrcitungeu hergcben , die Anzeige an die
Ärztekammer erstattet werde.
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Deal Vernehmen nach wurden dem löblichen Magistrate , beziehungsweise
den magistratischen Bezirksämtern schon eine Reihe von Anzeigen gegen Zahn¬
techniker, welche unter Mithilfe von Ärzten zahnärztliche Praxis unbefugt
ausitbeu , erstattet.

Der gefertigte Kammervorstand beehrt sich daher das diensthöfliche Er¬
suchen zu stellen, der löbliche Magistrat wolle verfügen , dass in jedem solchen
zur Anzeige gebrachten Falle die Acten der Ärztekammer zur Einsichtnahme
behufs .eventueller Einleitung des ehrenräthlichen Verfahrens im Sinne des
ß 12 Ärztekammergesetzes zugemittelt werden ."

Hievon werden sämmtlichc magistratische Bezirksämter zur Kenntnisnahme
und Darnachachtung verständigt . .

(Der obciticrte Statthalterei -Erlass vom 15 . Jänner 1896 , Z . 91401,
erscheint bereits im Amtsblatte Nr . 26 , „ Verordnungen rc ." III , 9 sseite 28s
vollinhaltlich abgedruckt.)

18 .

(Controlierutig der Consumvereine . )
Die k. k. n . -ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom

28 . März ' 1896 , Z . 18920 (M .-Z . 62754/XVIII ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit dem Erlasse vom 5. November 1888 , Z . 7320 ox 1884 , des hohen
k. k. Handelsministeriums (intimiert mit dem h. o. Erlasse vom 16. November
1888 , Z . 62432 ), betreffend die Consumvereine und Lebensmittelmagazine,
wurde unter Anderem darauf aufmerksam gemacht, dass die Consumvereine
nur daun an Nichtmitglieder verkaufen dürfen , wenn ihre Statuten die aus¬
drückliche diesfällige Bestimmung enthalten , und wenn sie auf Grund dieser
Statuten den Verkehr mit dem Publicum bei den Gewerbebehörden angemeldet
haben , und dass sohin solchen Consumvereinen , hinsichtlich welcher die obigen
Bedingungen für den Verkauf an Nichtmitglieder nicht vorhanden find , der
Verkehr mit dem Publicum zu untersagen , und wenn sie solche Geschäfte
dennoch betreiben , gegen dieselben nach den Strafbestimmungen der Gewerbe¬
ordnung vorzugehen ist.

Infolge Auftrages des hohen k. k. Handelsministeriums vom 21 . Februar
1896 , Z . 72680 ox 1895 , wird diese Anordnung mit der Aufforderung in
Erinnerung gebracht , hinsichtlich solcher Consumvereine , welche im Sinne der
obigen Ausführungen zum Verkaufe an Nichtmitglieder nicht berechtigt sind,
die Controle zu üben , ..ob sie ihre Befugnisse nicht überschreiten , und den
eventuell konstatierten Übergriffen entgegenzutreten.

Zugleich wird darauf ^aufmerksam gemacht, dass Consumvereine , gleichviel»
ob sie ihre Thätigkeit statutenmäßig auf ihre Mitglieder beschränken oder nicht,
solche Unternehmungen , zu welchen eine staatliche Bewilligung (Concession)
erforderlich ist, und gemäß Z 92 des Gesetzes vom 9. April 1873 , R .-G .-Bl.
Nr . 70 , nur auf Grund einer solchen Bewilligung zu betreiben berechtigt sind.

IS.
(Amtshandlungen bei Todesfällen infolge von Stein¬

blattern .) !

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 4 . April ' 1896,
Z . 22425 (M .-Z . 65442/VIII ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 29 . Februar
dieses Jahres , Z . 2076 , angeordnet , dass mit Rücksicht auf die in den vier¬
wöchentlichen Berichten über das Vorkommen von Infektionskrankheiten be¬
züglich einiger Länder ausgewiesenen , wenn auch vereinzelten , angeblichen
Todesfälle an Steinblattern , damit nicht etwa Blatternerkrankungen verkannt,
auf diese Weise der behördlichen Kenntnis entzogen und die erforderlichen
Tilgungsmaßnahmen unterlassen werden , bei jedem Sterbefalle an Steinblattern
sofort die erforderlichen Erhebungen durch dm Amtsarzt gepflogen und nölhigen-
falls die sanitätspolizeiliche Obduction der Leiche zur Klarstellung der Todes¬
ursache vorgenommen werde.

Hievon wird der Magistrat mit dem Bemerken in die Kenntnis gesetzt,
dass über das Erkenntnis dieser Amtshandlungen in dem bezüglichen vier¬
wöchentlichen Rapporte zu berichten sein wird.

20 .

(Vermeidung formaler Gebrechen bei Einbernfnng
der im Sinne des Eingnartiernngsgefetzes abzn-

haltenden Localeommisfionen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . April

1896 , Z . 28641 (M .-Z . 66502/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Anlässlich eines speciellen Falles , in welchem wahrgenommen wurde,
dass einer im Sinne des Einquartierungsgesetzes einberufeneu gemischten Local-
commissiou ein Vertreter der Intendantur nicht beigezogeu war , wird dem

Magistrate infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung
vom 19. März 1896 , Nr . 4411/964 , II l>, unter Hinweis auf die Bestimmung
des aä Z 5 : 5a  der Ministerial -Verordnung vom 27 . Juli 1895 , R .- G .-Bl.
Nr . 119 , bekanntgegeden , dass cs behufs Vermeidung formaler Gebrechen der
Vvtgeschriebenen diesbezüglichen commissionellen Erhebung Aufgabe des Com¬
missionsleiters ist, sich davon zu überzeugen , dass die Zusammensetzung der
gemischten Localcommission eine best bestehenden Vorschriften entsprechende
und vollständige ist/

21 .
'w°'i . VI M«>Ä lnrr .
(Begleitnrigsdocumente für nach Italien zuständige

und dahin zn befördernde Geisteskranke .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7 . April
1896 , Z . 9810 ( M .-Z . 68943/XVI ) , Nachstehendes dem Wiener
Magistrate eröffnet.

Aus einem von der Landesregierung in Kärnten vorgelegten Berichte
des Polizei -Commiffariates in Pontafel hat das hohe k. k. Ministerium des
Innern entnommen , dass diesem Commiffariate häufig von Irrenanstalten zur
Übergabe an die königl. italienischen Grenzbehörden in Italien heimatberechtigte
Geisteskranke zugesendet werden , deren Übernahme wegen Mangel der Zu-
ständigkeitsdocumente oder der von den Anstaltsärzten verfassten Krankengeschichte
verweigert oder wenigstens bis zur Beibringung der fehlenden Paviere verzögert
wird . Die Kranken müssen dann in solchen Fällen in der Grenzgemeinde , wo
es an den entsprechenden Vorkehrungen fehlt , untergebracht werden , was zumal
dann , wenn es sich um gemeingefährliche Irrsinnige handelt , mit großer
Schwierigkeit verbunden ist.

Nachdem ähnliche Vorkommnisse auch in anderen Grenzstationen sich
ereignen können , wird der Wiener Magistrat infolge Erlasses des k. k. Mini¬
steriums des Jnuern vom 24 . Jänner 1896 , Z . 38768 ox 1895 , angewiesen,
die Leitungen der in Wien bestehenden Privat -Jrrenanstalten zu verständigen,
dass sie dem Begleiter eines nach Italien zu bringenden Geisteskranken die
von einer königl . italienischen Staats - oder Gemeindebehörde ansgefertigte
Zuständigkeitserklärnng  und die von den Anstaltsärzten verfasste
Krankengeschichte  des Irrsinnigen mitzugeben haben.

In der Regel wird überhaupt wegen Übernahme derartiger Kranken mit
den königl . italienischen Behörden im vorgeschriebenen dienstlichen Wege vorher
das Einvernehmen zu pflegen sein.

22 .

(Verbot des Hausierhandels irn Gebiete der
Landeshauptstadt Prag uud der Vorstadtgemeinden
Karolinenthal , Smichow , Königliche Weinberge,

ÄLkow und Wrfchowitz . )
Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit

den Ministerien des Innern und der Finanzen vom 10 . April
1896 , R .-G .-Bl . Nr . 49:

Auf Grund des Z 10 des kaiserlichen Patentes vom 4 . September 1852
(R -.G .-Bl . Nr . 252 ) und des Z 5 der Vollzugsvorschrift zu demselben wird
der Hausierhandel im Gebiete der Landeshauptstadt Prag und der Vorstadt-
gemeinden Karolinenthal , Smichow , Königliche Weinberge , 2iLkow und Wrscho-
witz vom 1. Juli 1896 ab uutersagt.

Dieses Verbot findet auf die Angehörigen der im ß 17 des Hausier¬
patentes und in den betreffenden Nachtragsverordnungen angeführten , bezüglich
des Hausierhandels besonders begünstigten Gegenden keine Anwendung.

Durch dieses Verbot wird auch die im Z 60 , Absatz 2 der Gewerbe¬
ordnung erwähnte Feilbietung der dort bezeichneten Artikel des täglichen Ver¬
brauches von Haus zu Haus oder auf der Straße nicht berührt.

23 .

(Ösfentliche Sammlungen .)
Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 18. März 1896,

Z . 24480 (M .-Z . 54661/III ), dem Vereine „Kinderbewuhranstalt " in
Simmering  die Bewilligung ertheilt , durch drei Monate , d. i . vom 1. April
bis Ende Juni 1896 im Erzherzoglhume Niederösterreich eine Sammlung milder
Spenden zu Vereinszwecken bei bekannten Wohlthätern , somit nicht von Haus
zu Haus veranstalten zu dürfen . Dasselbe Recht , und zwar auf sechs Monate,
d. i. vom 15. Äpril bis 15. October 1896 , hat diese Behörde mit Decret vom
25 . März 1896 , Z . 26226 (M .-Z . 59889/III ), dem Vereine zur Erziehung
katholischer Lehrlinge in Wien,  mit Decret vom 25 . März 1896,
Z . 24074 (M .-Z . 63301/III ) , dem kath . Waisenhilfsvereiue in Wien
und mit Decret vom 31 . März 1896 , Z . 29287 (M .-Z . 66498/III ), dem
Maria Elisabethen - Vereine in Wien,  und zwar diesen beiden letzteren
bis 31 . December 1896 zuerkannt.

Ferner hat der Wiener Magistrat mit Decret vom 27 . März 1896,
M .-Z . 49569/III , dem Fra uen - Woh lthätigkeitsvereine im  III . Be¬
zirke  die Bewilligung ertheilt , bis 31 . März 1897 im Wiener Gemeindegebiete
für Vereinszwecke Spenden zu sammeln.

2*
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II. Norilmtivlikllimimmgeii.
Magistrat:

24
(Marktgebüren -Taris der Stadt Wien .)

(Festgesetzt mit dem Gemeinderaths-Beschlusse vom 17. November
1887, Z . 7256, genehmigt mit dem Erlasse der k. k. n. ö. Statthalterei
vom 3. December 1887, Z . 65322. Giltig vom 1. Jänner 1888 an.)

I. Standgebürcn
g.) für alle auf den Viktualienmärkten, auf Straßen und Plätzen

befindlichen Stände , und zwar nach folgenden Gruppen:

auf sämmtlichen
Märkten im I. Be¬
zirke, auf L. Kiirnth-
nerthormarkte im IV.
Bezirke und auf den
Platzen u. Straßen

außerhalb der
Markte IN alten zehn

Bezirken für

stabile trans-
pnrtabl«
Stände

auf allen übrigen
Marktplätzen in
den Bezirken II

bis X für

stabile
Stände

trans¬
portable
Stände

Gebiir für je l Lüageumclcr dcd
Standplatzes pro Tag

I . Gruppe:
der Fleischhauer, Fleischverschleißer, Fleisch¬
selcher, Wildbrethändler , Geflügelhändler und

Fischhändler

II . Gruppe:
Marktvictualienhändler , Grünwarenhändler,
Sauerkranthändler ,Mehl - und Hülsenfrüchten-
händler , Fettwarenhändler , Eierhändler , Brot-
und Würstelverschleißer,Obsthändler, Blumen¬
händler , Gärtner , Milchhändler , Bogelhändler,
Händler mit diversen Marktartikeln und

Flecksieder

III . Gruppe:
Kurz- und Zndnstriewarenhändler , Christ-
banmhändler , Verschleißer von Kuchengebäck,

Zuckerwaren, Lebzelter rc.

6 kr.

5 kr.

4 kr.

5 kr.

4 kr.

3 kr.

5 kr. 4 kr.

4 kr.

3 kr

3 kr.

9 kr

Anmerkung  I . Für Bruchtheile eines Meters wird die volle Gebür wie für
einen Meter eingehoben.

Anmerkung  II . Die Tiefe eines Standes kann je nach den räumlichen
Verhältnissen bis zwei Meter betragen ; falls es nach den Platzver¬
hältnissen zulässig erscheint, einem Standbesitzer einen Platz mit größerer
Tiefe einznräumen , so hat derselbe für das Übermaß, welches über die
normalmäßige Tiefe von zwei Meter benützt wird , eine Mehrgebür von
zwei Kreuzer per Quadratmeter ohne Unterschied der Lage des Verkaufs¬
platzes zu entrichten.

Anmerkung  III . Die Standgebüren sind auch für jene Tage zu entrichten,
an welchen die Stünde unbenützt ans dem Standplatze stehen gelassen
werden.

b) für die Standplätze der auswärtigen Prodncenten und Händler
(Landparteien), welche ihre Feilschaften entweder in Gefäßen feil¬
bieten oder auf dem Boden anslegen, per einen Quadratmeter
Belegfläche und Tag . 3 kr.

e) für Wägen ohne Unterschied der Bespannung , von welchen herab
Victnalien oder Futterartikel verkauft werden, pro Tag . . . . 12 kr.

für einen Milchwagen, mit welchem Milch zugeführt wird, pro Tag . 6 kr.
für einen einspännigen Holzkohlenwagen pro Tag . 15 kr.
für einen zweispännigen Holzkohlenwagen pro Tag . 25 kr.

ä ) für Schiffe im Donancanale , von welchen ans Victnalien verkauft
werden, und zwar für kleinere Schiffe (Zillen) pro Tag . . . . 20 kr.

für größere Schiffe (Trauner ), pro Tag . 30 kr.

§) für einen kleinen Fischbottich sammt Zuber oder Truhe . 10 kr.
ü) für eine Bank . 4 kr.
1) für einen Schemmel . . 2 kr.
1) für ein Tariftaferl ans dem Fischmarkte . 5 kr.

III . Einsahgebüreil
a) für die Aufbewahrung von Waren oder leeren Geschirren in den

Einsatzlocalen der Marktaufsichtsgebände auf dem Kärnthnerthor-
oder Schanzlmarkte, und zwar für einen Korb, Butte , Kiste, Bank,
per Stück und Tag . . 3 kr.

b) für die Benützung der städtischen Fischgeschirre im Donancanale zum
Einsetzen von Fischen, per Abtheilung und Woche . 1 fl.

IV. Lagergcbürm
1. für die Benützung des städtischen Freilagerplatzes im II . Bezirke,

Treustraße und der Schwabengestätte am rechten User des Donaucanales zur
Lagerung von:

n) Laden, Pfosten und Latten, per Cubikmeter und Woche . 2 kr.
d) Raffern, Sparren , Traunern , Halbbäumen , Bruckstreu, Per Stück

und Woche . - - 3 kr.
o) Baumstämmen , Floßbäumen und Hackstöcken, per Stück und Woche. 3 kr.
ä) Speichen, Clavierholz, Felgen , Sieben , Spänen , Binderholz,

Schindeln, Kehlheirnerplatten, Ziegeln, Ban - und Mühlsteinen,
Hafnerthon, per einen Quadratmeter Lagerraum und Woche . . . 4 kr.

2. für die Benützung des Schanzlmarktes zur Lagerung von:
e) Brennholz als Beiladung , für einen Quadratmeter Belegraum und

Woche . 3 kr.
I) Thongeschirren, für einen Quadratmeter Lagerraum und Woche. . 3 kr.
§) leeren Geschirren (Butten rc.) per Stück . 1 kr.

3. dann des städtischen Lagerplatzes an der Weißgerberlände zur Lage¬
rung von:

ü) Brennholz , per einen Quadratmeter Lagerraum und Woche . . . 5 kr.

V. Waggebürcn
für das Abwägen auf den städtischen Brückenwagcn am Centralmarkte

im V. Bezirke für je 50 Kilogramm oder weniger . . . 1 kr.

25 .

(Abgabe von Hochquellenwasser sttr den außer¬
gewöhnlichen Bedarf , snr Industrie - und Bauzwecke

in den Bezirken Ai.» bis ^ R^ .)
Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichshaupt-

und Residenzstadt Wien bestellte k. k. Bezirkshauptmann Dr . v.
Friebeis  hat mit Verfügung vom 5. October 1895, P .-Z. 8137,
Nachstehendes angeordnet:

In dcn Bezirken XI bis XIX kann außer dem zum Trink- und Hans-
bedarfe nothwendigen Wasser (Normalwasser) abgegeben werden:

1. Wasser zum außergewöhnlichen Bedarfe  nur bis zu einem
täglichen Quantum von 25 ül.

2. Industrielles  Wasser nur für jene Gewerbe, welche die Erzeugung
oder Verabreichung von Nahrungs -, Genuss- oder Arzeneimitteln betreffen,
ebenfalls nur bis zu einem täglichen Quantum von 25 ül.

3. Wasser für Trinkbedarf der Arbeiter  in größeren Fabriks-
Etablissements ebenfalls nur in dem Quantum von täglich 25 lll.

4. Eine Abgabe von Hochqnellenwasser zu anderen Zwecken findet nicht
statt und kann nur ausnahmsweise ans sanitären oder sonstigen öffentlichen
Interessen mit Bewilligung des Magistrates auch in anderen als den unter
1 bis 3 bezeichnten Fällen und in größeren Quantitäten Hochqnellenwasser
abgegeben werden.

5. Die aä 1 bis 4 verzeichnte Abgabe findet nur auf Widerruf statt, so
dass der Wasserbezng bei minderer Ergiebigkeit der Hochqnellenleitnng sofort
und ohne Kündigung eingestellt werden kann.

II . Auslcihgcbüren
(pro Markttag)

a.) für eine Wage (Decimal- oder Fischwage) sammt Wagbank und
Gewichten . .

b) für einen Hektoliter . .
o) für einen Halb- oder Viertelhektoliter.
ä) für ein kleines Meßgeschirr.
e) für einen Kohlensack am Holzkohlenmarkte.
I) für einen großen Fischbottich sammt Zuber.

21
14
7
4
4

15

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ferner hat derselbe unterm 12. April 1896, P .-Z. 2554,
nachstehende Verfügung getroffen:

In Ergänzung der die Abgabe von Hochqnellenwasser zu Jndnstriezwecken
in den genannten Bezirken regelnden Verfügung vom 5. October 1895,
Z . 8137, wird bestimmt:

In den Bezirken XI bis XIX kann in der Regel in der Zeit vom April
bis August Bauwasser  unter der Bedingung abgegeben werden, dass:

1. die Abgabe nur auf Widerruf erfolgt, somit die Abgabe jederzeit ohne
Kündigung durch Absperrung eingestellt werden kann;
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2 . die Anmeldung für die ganze in Aussicht genommene Bauzeit mit
einem täglichen Bezüge von mindestens 15 und höchstens 25 I>I erfolgt;

3 . die factische Abgabe auf jene Fälle von Um - oder Neubauten beschränkt
wird , in welchen nach 8 62 der Wiener Bauordnung die Einleitung des Hoch-
guellcnwassers in das Gebäude zn erwarten ist, somit eine besondere Anzapfung
für Bauwasser vermieden wird und die erfolgende Anzapfung gleich für die
Speisung der Hauswasserleitnng dient;

4 . endlich das angeweudete Wasserquautnm nach dem für Jndnstriewasser
bestimmten Betrage entweder im vorhinein bezahlt oder eine diesem Betrage
entsprechende Caution gegen dem erlegt wird , dass jene Beträge , die durch eine
frühere nnd vor Ablauf der Bauzeit erfolgende Absperrung des Wassers infolge
geringerer Ergiebigkeit des Zuflusses der Hochguellenleitung als zn viel bezahlt
erscheinen , nach entsprechender Abrechnung rückgestellt werden;

5 . etwaige Missbräuche des Wasserbezugsrechtes für Bauzwecke durch
Weiterbegebnng von Wasser rc . hat die sofortige Einstellung der Wasserabgabe
zur Folge.

26 .

(Abänderung des OrganisationsftaLntes für die
Feuerwehr der Stadt Wien .)

Bei Feststellung der neuen Fassung des § 19 des Orga¬
nisationsstatutes für die Feuerwehr der Stadt Wien vom 9 . Mai
1884 , G .-R .- Z . 1220 , wurde irrthümlich der Gemeinderaths-
Beschluss vom 6 . Juli 1894 , Z . 2561 , durch welchen bereits die
ersten zwei Absätze dieses Paragraphen abgeändert worden sind , nicht
berücksichtigt nnd fand demnach auch im Amtsblatte Nr . 26 6x1896
( „ Gesetze, Verordnungen rc. " III , 26 ) diese unrichtige Form Auf¬
nahme . Unter Rücksichtnahme ans den erwähnten Plenar -Beschluss,
sowie auf die Verfügung des zur einstweiligen Besorgung der Ge¬
schäfte der Neichshaupt - und Residenzstadt bestellten k. k. Bezirks-
hanptmannes vom 27 . December 1895 , Z . 9882 (M .-Z . 69353
6X 1895 ) , hat der Paragraph nachstehenden Wortlaut:

8 19.

Bei dev Verleihung definitiver städtischer Dieuerpostcn wird den Chargen
der städtischen Feuerwehr , welche nicht mit Jahresgehalt angestellt sind nach
zurückgelegter sechsjähriger , tadelloser Dienstleistung , bei gleicher Befähigung und
bei gleicher Dienstzeit im städtischen Dienste von Mitbewerbern der Vorzug
eingeräumt.

Bei Verleihung definitiver Dienerstellen hat die Einreihung in die
III . Bezugsclasse, jedoch mit einer, beziehungsweise zwei Quiuquenualznlageu
von jährlich je 50 sl. stattzufinden , wenn der Betreffende bereits über fünf,
beziehungsweise zehn Jahre in der städtischen Feuerwehr gedient hat.

Die Feuerwehrmaunschaft , einschließlich der Chargen , welche nicht mit
Jahresgehalt angestellt sind , haben im Falle ihrer Verunglückung im Dienste
und der infolge derselben eintretenden Dienstunfähigkeit Anspruch ans eine
Pension wie ein Diener II . Bezugsclasse mit niederstem Jahresgchalte von
550 fl . und steigt der Ruhegehalt mit jedem über das zehnte Dienstjahr in der
Feuerwehr zurückgelegten Dienstjahre nnd mit jeden , nach § 8 der Pensions¬
vorschrift für Gemeindebeamte und Diener noch weiter in Anrechnung gebrachten
Jahre um 2 ^2 Percent des Amtsdienergehaltes.

Den Bediensteten der städtischen Berufsfeuerwehr und den nach dem Un-
fallvcrsichcrungsgesetze vom 28 . December 1887 , R . -G .- Bl . 1 ox 1888 , an¬
spruchsberechtigten Angehörigen derselben steht beim Eintritte eines Betriebs¬
unfalles der Anspruch auf eine Pension zu , welche die Höhe der in den HZ 6
und 7 des oben erwähnten Gesetzes festgesetzten Rente erreicht , vorausgesetzt,
dass diesen Bediensteten nicht ans Grund anderer Bestimmungen der Anspruch
auf eine höhere Unfallsversicherung zukommt.

27 .

(Umgangnahme von der Reversintabnlation bei bau
lichen Herstellungen im Straßengrunde , als : Holz-

einwurfsöffnungen re.)
Anlässlich mehrerer vorgekommener Fälle , dass das Begehren der Ge¬

meinde Wien um Einverleibung der reversmäßig begründeten Verbindlichkeit,
„anznerkennen , dass der zur Herstellung von Holzeinwurfsschächten rc . in
Anspruch genommene Straßengrnnd öffentliches Gnt der Gemeinde Wien sei,"
als Rcallast von den k. k. Tabularbehörden abgewiesen wurde , weil diese Ver¬
pflichtung keine Leistung involviert , zum Wesen der Reallast aber eine Leistung
gehört und übrigens das Eigenthnmsrecht der Gemeinde Wien an dem be¬
treffenden Straßengrund ohnedies vollständig gewahrt bleibt , hat der zur einst¬
weiligen Besorgung der Geschäfte der Reichshaupt - und Residenzstadt bestellte
k. k. Bezirkshauptmann Dr . v. Fried eis  nach Anhörung des Beirathes
(Sitzung vom 25 . Februar 1896 ) zur Z . 1363 unterm 26 . Februar 1896 die

Verfügung getroffen , dass unbeschadet der Belastung des Passus .. anzuerkennen
.rc ." im Contextc der künftig anlässlich von baulichen Herstellungen
im Straßengrunde — auszustellenden Reverse von der grundbücherlichen Sicher¬
stellung dieser Verbindlichkeit als Neallast auf den betreffenden Realitäten in
den kommenden Fällen abzusehen sei. (M .-Z . 25949/1 .)

28 .

(Instruction für Genofsenschafts Commissäre . )
Der Wiener Magistrat hat über Greminl - Beschluss vom

5 . März 1896 zur M .-Z . 39682 6X 1895/XVIII nachstehende
Instruction für die als Genossenschafts -Commissäre verwendeten
Magistratsbeamten hinausgegeben:

Instruction.

Ausgabe des Commistars im allgemeinen.

8 i.

Der Commissär ist der Vertreter der politischen Behörde nnd hat als
solcher darüber zu wachen , dass die für die Genossenschaften und die mit
denselben in Verbindung stehenden Institutionen (als : Krankenkassen , Gehilfen¬
versammlungen , Schiedsgerichte ) bestehenden gesetzlichen und statutarischen
Vorschriften eingehalten werden . (Z 127 Gewerbeordnung .)

Aus Grund welcher Verständigungen der Commissär sich ;u genossenschaftlichen
Versammlungen ;u begeben hat.

8 2.
Der Genossenschafts -Commissär hat sich zu den Genossenschaftsversamm-

lnngen (Meisterversammlungen ) auf Grund der ihm nach Z 119 u des Gewerbe¬
gesetzes zur Kenntnis gebrachten Einberufung , ebenso auch zu den General-
(Delegierten -) Versammlnngen der genossenschaftlichen Krankenkassen , zu den
Gehilfenversammlnngen aber nur über jedesmaligen Auftrag des Magistrates
zn begeben.

Er ist auch berechtigt , den Sitzungen der Genossenschaftsansschüsse , der
schiedsgerichtlichen Ausschüsse , der Krankencassenvorstände und der Gehilfen¬
ausschüsse jederzeit beizuwohnen.

Verständigung der Ir. lr. polizeidirection von der Abhaltung der Versammlungen.

8 3.

Von dem Stattfinden einer Genossenschafts - , Gehilfen - und Krankeu-
cassenversammlnng hat der Commissär stets einige Tage vor dem zur Abhaltung
der Versammlung bestimmten Tage eine Anzeige an ' die k. k. Polizeidirection
zu richten.

Hält der Commissär ans triftigen Gründen besondere Vorsichtsmaßregeln
polizeilicher Natur gelegentlich der bevorstehenden Versammlung für geboten,
so ist das diesbezügliche Ersuchen der gedachten Anzeige ausdrücklich beiznfügen.

Obliegenheiten des Commissürs vor der Versammlung.

8 4.

Bevor die Versammlung eröffnet wird , hat der Genossenschafts -Commissär
durch den Vorsitzenden constatieren zu lassen , ob eine im Sinne der Statuten
zur Beschlussfähigkeit genügende Anzahl stimmberechtigter Theilnehmer anwesend
ist . Er hat den Vorsitzenden aufmerksam zu machen , dass andere Personen
wohl anwesend sein , jedoch weder sprechen noch mitstimmen dürfen.

Ist die zur Beschlussfähigkeit erforderliche Zahl von stimmberechtigten
Theilnehmern nicht anwesend , so hat der Commissär nach Ablauf einer ange¬
messenen Wartefrist dem Vorsitzenden zn bedeuten , dass die Versammlung
nicht stattfinden darf.

Obliegenheiten des Commistars bei Wahlversammlungen.

8 5.

Zur Vornahme von Wahlen ist es nicht erforderlich , dass gleichzeitig die
zur Beschlussfähigkeit nöthige Anzahl von Theilnehmern anwesend sei. Es
genügt , dass die abgegebenen Stimmzettel diese Zahl erreichen.

Jedoch ist bei Wahlen mit möglichster Strenge darauf zu achten , dass
an denselben nur solche Personen sich betheiligen , welche sich über ihr Wahl¬
recht gehörig auszuweiscn vermögen.

Als Legitimation sind bei den Meisterwahlen die Wahleinladung , der
Gewerbeschein , das Concessionsdecret oder der Stenerbogen , bei den Gehilfen¬
wahlen die Wahleinladung , das Mitgliedsbuch der Kraukeucassa , das Arbeits¬
buch oder die Arbeitsbestätigung des Meisters anznerkennen.

Für die allenfalls nothwendigc Agnoscierung der Wähler ist in einer
entsprechenden Weise Sorge zn tragen.

Auch ist darüber zu wachen , dass jeder Stimmberechtigte seine Stimme
frei und unbefangen abgeben kann.

Jeder Wählende hat seine Stimme persönlich abzngeben . Eine Stell¬
vertretung ist nicht statthaft.



42 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 34 , 28 . April 1896.

Nach Ablauf der zur Wahlhandlung festgesetzten Frist , welche in den
Einladungen genau angegeben sein muss , ist das Wahllocale zu schließen und
sind nur 'mehr die daselbst anwesenden Wähler zur Stimmenabgabe zuznlassen.

Giltigkeit haben nicht nur die etwa von der Genossenschaft oder dem
Gehilfenansschnsse ausgegebenen Stimmzettel , sondern auch sonstige Stimm¬
zettel jeder Art . Auch gedruckte Stimmzettel sind zulässig.

Stimmen , welche auf eiue von der Wählbarkeit ausgeschlossene Person
fallen oder die zu wählende Person nicht deutlich genug entnehmen lassen , sind
ungiltig.

Leere oder sonst für ungiltig erklärte Stimmzettel sind bei der Berechnung
der absoluten Stimmenmehrheit nicht mitzurechnen.

Der Commissär hat , unbeschadet der der Genossenschaft selbst obliegenden
Verpflichtungen , dem Magistrate mit Anmerkung der Stimmenzahl den
gewühlten Genossenschafts -Vorsteher und Gehilfenobmann behufs Bestätigung,
die gewählten Mitglieder des schiedsgerichtlichen Ausschusses behufs Vornahme
der Angelobung , den Vorsteher -Stellvertreter , Gehilfenobmann -Stellvertreter
und den Obmann der Krankencassa behufs Kenntnisnahme und Evidenzhaltung
anzuzeigen.

Obliegenheiten des Commissärs , falls zur Beschlussfähigkeit eine gualisieicrtc
Majorität »athmendig ist

8 6.
Bei Beschlüssen , zu deren Giltigkeit eine qualificierte Majorität noth-

wendig ist , bat der Commissär das Stimmenverhältnis genau konstatieren , sich
das Protokoll vorlegen zu lassen , dasselbe eingehend zu prüfen und dessen
Nichtigkeit durch seine Unterschrift zu bestätigen.

Art der Abstimmung bei dm Generalversammlungen der Krankenkassen.

8 7.

Die Gewerbsiuhaber , ohne Unterschied , ob sie sich alle an der General¬
versammlung bctheiligen oder sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen —
den Gehilfen ist letzteres nicht gestattet — stimmen in der Generalversammlung
der Krankencassa stets als besondere Curie , und ist das Abstimmungsergebnis
bei der Ermittlung des Resultates der Gesammtabstimmung mit soviel Stimmen
auzurechnen , als die Hälfte der anwesenden stimmberechtigten Gehilfen ausmacht.

Bbliegenhkitcn des Commissürs bei Versammlungen überhaupt.

8 8.
Während der Versammlung hat der Commissär besonders darüber zu

wachen , dass nur die Gegenstände der Tagesordnung znr Verhandlung und
Beschlussfassung kommen , und dass die Verhandlungsgegenstände mit Nutze,
in Ordnung und ohne alle Störung erledigt werden.

Er hat nicht zuzulassen , dass Gegenstände , welche nicht streuge zu den
nach dem Gesetze und den bezüglichen Statuten im Wirkungskreise der be¬
treffenden Versammlung enthaltenen Angelegenheiten gehören , in Verhandlung
gezogen , dass obrigkeitliche Verordnungen oder höhere Entscheidungen und
Anordnungen nngebürlich kritisiert werden oder sonstige die Ruhe und Ordnung
störende Vorgänge sich ereignen.

Wenn der Leiter und die Ordner der Versammlung den gesetz- und
ordnungsmäßigen Verlauf derselben nicht aufrecht zu erhalten imstande sind
oder den an sie zu richtenden Anordnungen des Commissärs keine Folge leisten,
hat der letztere die Schließung der Versammlung durch ihren Leiter zu ver¬
fügen , beziehungsweise , falls derselbe dieser Anordnung nicht sofort nachkommt,
oder falls die Versammlung einen die öffentliche Ordnung bedrohenden Charakter
annimmt , selbst die Auflösung derselben auszusprechen.

Wenn der Commissär im Zweifel über die Zulässigkeit eines Beschlusses
ist , hat er denselben zu sistieren und dem Magistrate znr Entscheidung vorzulegen.

Berichterstattung.

§ 9.

Über den Verlauf einer jeden Versammlung ist dem Magistrate zu
berichten.

Überdies ist der Magistratsdirectiou bei wichtigeren Vorkommnissen in
Genossenschaftsversammlungen ein mündlicher Bericht zu erstatten.

Allgemeine .Obliegenheiten des Commissärs gegenüber der Genossenschaft Kraft
seines Amtes als Aufsichtsorgan.

810.

Der Genossenschafls -Commissär hat einerseits im allgemeinen die Wahrung
der Gesetze und sonstigen Vorschriften bei der Geschäftsführung der Genossen¬
schaft , welche seiner Aufsicht unterstellt ist , zu überwachen.

Er hat sich zu diesem Zwecke auf angemessene Weise von der fortwährend
gesetz- und statutenmäßigen Geschäftsführung der Genossenschaft und der mit
derselben in Verbindung stehenden Institutionen zu überzeugen , vorfallende
Unzukömmlichkeiten , soweit dies thunlich , durch vermittelnde Intervention ab¬
zustellen , wenn dies aber erfolglos oder unstatthaft sein sollte , dem Magistrate
die betreffenden Umstände zur Anzeige zu bringen.

Andererseits jedoch hat sich der Commissär auch das Vertrauen der ihm
zugewiesenen Genossenschaft und ihrer Angehörigen zu erwerben und denselben
in zweifelhaften Fällen , soweit sie genossenschaftliche Angelegenheiten betreffen,
seinen Nath in angemessener Weise zutheil werden zu lassen.

Überhaupt hat er sich über alle in seiner Genossenschaft bestehenden Ver¬
hältnisse , deren Wahrnehmung für den Magistrat als Gewerbcbehörde von
Interesse sein kann , wie zum Beispiele über die Stellung der Arbeitnehmer
zu den Arbeitgebern , über das Lehrlingswesen , über die Thätigkeit des schieds¬
gerichtlichen Ausschusses , über die ordentliche Führung der Gehilfen - und
Lehrlingsprotokolle , über die entsprechende Vornahme der „ Freisprechungen"
und über die unparteiische , pflichtgetreue Amtsführung der genossenschaftlichen
Functionäre derart in beständiger Kenntnis zu erhalten , dass von ihm über
Verlangen verlässliche Äußerungen und Gutachten erstattet werden können.

Besondere Aufsicht hinsichtlich der Vermögensverwaltung.

8 11-

Was insbesondere die Vermögensverwaltung der Genossenschaften und
ihrer Krankencassen betrifft , so hat der Gcnoffenschafts -Commissär auf die
Führung eures entsprechenden Empfangs - und Ausgabs -Journales und auf
die sorgfältige Buchung der Einnah neu und Ausgaben zu dringen , in das
der Genossenschafis - , beziehungsweise Krautencassenversammlung jährlich vorzu-
legende Präliminare , sowie in den jährlichen Rechnungsabschluss Einsicht zu
nehmen und , falls in demselben Posten Vorkommen sollten , welche nach den
gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen materiell oder formell zu bean¬
ständen sind , dem Magistrale hievon zur weiteren Amtshandlung unverzüglich
die Anzeige zu erstatten.

Vornahme von Cassafcontrierungen.

8 12-

Über Auftrag des Magistrates hat der Genossenschafts -Commifsär auch
Cassascontrierungen bei den Genossenschaften und ihren Krankencassen unter
Zuziehung eines Beamten der städtischen Buchhaltung vorzunehmen ; falls
nach seinen Wahrnehmungen eine derartige Scontrierung aus irgendwelchen
Gründen nothwendig erscheinen sollte , hat er den diesbezüglichen Äuftrag von
dem Magistrate in kurzem Wege zu erwirken.

Jedenfalls ist bei allen Scontriernngen , wenn sie nicht über eigenes
Ansuchen der betreffenden Cassavcrwaltungcn erfolgen , streng zu beachten , dass
die Zeit derselben den Cassaorganen früher nicht bekannt und somit der Zweck
einer unvermutheten Revision nicht vereitelt werde.

Über das Ergebnis jeder Scontrierung ist dem Magistrate Bericht zu
erstatten.

A n lj a n g.

Einige Entscheidungen über Specialfragen , welche anlässlich
geno ss en schastli cher V er sa mm lu n gen zu r Sprach e kommen können.

1 . Nr . 11 aus dem magistratischen Verordnungsblatte ex 1891 Nr . Xl.
Gewerbetreibende , die mehrere Gewerbe ausüben , für welche gesonderte

Genossenschaften bestehen , sind Mitglieder dieser Genossenschaften.

2 . Nr . 19 aus dem magistratischen Verorduungsblatte ex 1891 Nr . VI.
Der bloße Nichtbetrieb eines Gewerbes hat das Erlöschen der Mitglied¬

schaft zur Genossenschaft zur Folge.
3 . Nr . 14 aus dem magistratischen Verorduungsblatte ex 1886 Nr . VI.
Wenn ein Gewerbe durch eineu Pächter oder Stellvertreter betrieben

wird , so steht das active und passive Wahlrecht in der Genossenschaft dem
Pächter und Stellvertreter zu , ruht aber mittlerweile hinsichtlich des Gewerbs-
inhabers , der das Gewerbe nicht persönlich betreibt.

4 . Nr . 1 auf Seite 19 des magistratischen Verordnungsblattes ex 1886
Nr I.

Gedruckte Stimmzettel sind bei genossenschaftlichen Wahlen zuzulaffen.
5 . Nr . 3 ebendort.
Bei Genossenschaftswahlen ist es dem die Gewerbebehörde vertretenden

Commissär zu überlassen , je drei Genossenschaftsmitglieder von den einzelnen
Parteien als Vertrauensmänner znzuziehen und deren Namhaftmachung den
Vertretern der Parteien freizustellen.

6 . Nr . 14 aus dem magistratischen Verordnungsblatte ex 1885 Nr . II.
Den Frauen , sowohl in der Eigenschaft von Gewerbsinhaberinnen als

auch von weiblichen Gehilfen , kann weder das active noch das passive Wahl¬
recht bei den im Nahmen einer Genossenschaft vorkommenden Wahlen abge¬
sprochen werden.

7 . Plenarbeschluss des Magistrates vom 8 . Mai 1884 , Z . 131800 , auf
Seite 169 des magistratischen Verordnungsblattes ex 1884 Nr . III.

Bei engeren Genossenschaftswahlen sind Wahlberechtigte , welche beim
früheren Wahlgange ihre Stimme nicht abgegeben haben , von der Theilnahme
nicht ausgeschlossen.
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8 . Nr . 18 aus dcm magistratischen Verordnungsblatte ex 1889 Nr . II.
Dem Ansdrucke „ Gehilfe " (Geselle) kann rücksichtlich des Genossenschafts¬

wesens nicht die Bedeutung beigelegt werden , dass nur „Gehilfen " als Ange¬
hörige der Genossenschaft und als Mitglieder der Annex -Institutionen derselben
(Gehilfenversammlnugen , Krankencassen und Schiedsgerichte ) anzusehen wären.

9. Magistrats -Dircctions -Erlass Z . 865 ex 1889 auf Seite 333 des
magistratischen Verordnungsblattes ex 1889 Nr . XII.

Die Vertreter der öffentlichen Presse (Journalberichterstatter ) sind zu den
Versammlungen der Genossenschaftsmitglieder , sowie der Gehilfen dann znzn-
lassen, wenn die betreffende Versammlung hiezu ihre Zustimmung ertheilt hat.

10 . Nr . 1 auf Seite 158 des magistratischen Verordnungsblattes ox 1891
Nr . VII.

Die Genossenschafts -Commissäre haben über ihre in dieser Eigenschaft
gemachten Wahrnehmungen , welche zu irgendeiner Verfügung Anlass geben
können, nur dem Magistrate als der Vorgesetzten Behörde zu berichten.

11 . Decret des Wiener Magistrates vom 20 . August 1893 , Z . 128208.
Als Verhandlungssprache in den genossenschaftlichen Versammlungen ist

nur die Geschäftssprache des Magistrates , nämlich die deutsche Sprache / zuzn-
lasseu.

12. Nr . 13 aus Nr . IX der magistratischen Verordnungen und Ent¬
scheidungen ox 1894.

Befreiung der Genossenschaften von der Entrichtung einer Gebür für die
Intervention des Genossenschafts -Commissärs.

13 . Magistratsbeschluss vom 7. Juni 1890 , Z . 199658 , auf Seite 136
des magistratischen Verordnungsblattes ox 1890.

Die gleichzeitige Einberufung von zwei genossenschaftlichen Versammlungen
mit der Wirkung , dass die zweite Versammlung für den Fall der Beschluss¬
unfähigkeit der ersten ohne Rücksicht auf die Zahl der berechtigten Theilnehmer
beschlussfähig sein soll, ist gesetzlich nicht zulässig.

14 . Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 18. October 1885 , Z . 50539,
auf Seite 12 des magistratischen Verordnungsblattes ex 1886.

Im Falle ein Gehilfcnobmann nicht vorhanden ist, hat die Gewerbe¬
behörde die Gehilfenversammlnug eiuzuberufcn.

15 . Magistratsbcschluss vom 4 . April 1889 , Z . 226448 , auf Seite 162
des magistratischen Verordnungsblattes ex 1889.

Die durch die Gehilfenversammlung verursachten Auslagen sind in allen
Fällen von der Genossenschaft aus deren Vermögen zu bestreiten.

16. Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . October 1890 , Z . 60805,
an die k. k. Polizeidirection in Wien.

Auf Geldsammlnngen gewerbegenossenschaftlicher Mitglieder oder Ange¬
höriger zu Strike - und anderen agitatorischen Zwecken, insofern derlei Samm¬
lungen weder von Gewerbegenossenschaften noch von genossenschaftlichen
Institutionen als solchen veranstaltet werden , steht den Gewerbebehörden keinerlei
Jngerenz zu, vielmehr sind lediglich die allgemeinen für Sammlungen giltigen
Vorschriften anzuwenden.

17 . Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 16. Februar 1889 , Z . 8445
an den Wiener Magistrat , auf Seite 121 des magistratischen Verordnunas-
blattes ex 1889.

Die Gehilfenversammlung ist zur Wahl einer LohntarifCommission nicht
berechtigt.

2S.

(Controlbücher für Rauchfangkehrungen . )

Magistratsdirector Krenn  hat an sämmtliche Leiter der magi¬
stratischen Bezirksämter unterm 14 . März 1896 , M .-Z . 41347/XIV,
nachstehenden Erlass gerichtet:

Gelegentlich mehrerer in verschiedenen Bezirken vorgekommener Rauch¬
fangfeuer wurde durch die Chargen der Beriissseuerwehr . welche gemäß den
Bestimmungen des Z 30 der Kehrordnuug die Eintragungen über Nauchfang-
feuer in den Controlbüchern vorzunehmen haben , constatiert , dass die nach
8 23 der Kehrordnung vorgeschriebenen Controlbücher in zahlreichen Häusern
nicht aufliegen.

Die Bezirksamtsleiter werden hievon mit Beziehung auf die Bestim¬
mungen des III . Abschnittes , 8 23 der Kehrorduung für Wien zur Einleitung
und Durchführung des Strafverfahrens wider allfällige schuldtragende Rauch¬
fangkehrer im dortigen Amtsbezirke mit dem Ersuchen in Kenntnis gesetzt, die¬
selben darauf aufmerksam zu machen, dass die Anlage und Beistellung der
Controlbücher nach dem vom Magistrate entworfenen Formulare nach den
Bestimmungen des 8 23 der Kehrordnung eine Pflicht der Rauchfangkehrer
ist und dass somit die Anschauung , als ob die Gemeinde die Controlbücher
anzulegen und an die einzelnen Hauseigenthümer zuzustellen habe, eine irrige ist.

Eine besondere Verständigung der Rauchfangkehrer -Genossenschaft in diesem
Sinne wurde unter einem von h. a . veranlasst.

3 « .

(Abänderung einiger Bestimmungen des Normales
über die den städtischen Beamten znkommenden

Augenscheins -, Kost - und Zehrgelder .)

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichs-
Haupt - und Residenzstadt bestellte k. k. Bezirkshanptmann Dr . v.
Friebeis  hat nach Anhörung des Beirathes mit Verfügung
vom 14 . April 1896 , Z . 2571 (M .-D .-Z . 484 ), nachstehende
Abänderung des obbezeichneten Normales ( Siehe Amtsblatt Nr . 6
ex 1896 , pa .A. 68 u . ff., sowie Richtigstellung auf xaA . 87 ) ge¬
nehmigt :

1. Im 8 14 wird nach dem ersten Satze folgender Passus eingeschaltet:
„Localerhebungen , ohne welche eine sachgemäße Erledigung nicht möglich

ist, oder welche von der Partei erbeten werden , geben dagegen Anspruch auf
den Bezug von Gebüren , wenn hiesür ein amtlicher Auftrag vorliegt ."

2. 8 24 hat zu lauten:
„Bezüglich der Kostgelder , welche in bestimmten Fällen den Beamten des

Marktamtes zukommen , bleiben , und zwar auch bezüglich der Höhe derselben
die hierüber geltenden besonderen Bestimmungen aufrecht ."
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(Provisorische Strahenniveanx . )

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichs-
Haupt - und Residenzstadt bestellte k. k. Bezirkshanptmann Dr.
v. Friebeis  hat nach Anhörung des Beirathes mit Verfügung
vom 14 . April 1896 , Z . 2636 ( M .-Z . 49384/IX ) , dem Magi¬
strate folgende Weisung ertheilt:

Künftighin hat in jenen Fällen , in welchen die Herstellung des definitiven
Straßenniveaus infolge der Ausführung von Neubauten im richtigen Niveau
Schwierigkeiten begegnet und daher bis zur Herstellung des definitiven Straßen¬
niveaus provisorische Vorkehrungen getroffen werden müssen, die Eetheilung
des Bauconsenses unter der Bedingung zu erfolgen , dass aus der Befassung
des dermaligen Niveaus , eventuell ans der Herstellung eines etwaigen Uber¬
gangsstadiums bis zum Zeitpunkte der Herstellung des definitiven Niveaus,
an die Gemeinde Wien keinerlei wie immer geartete Ansprüche gestellt werden
dürfen.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1896 publicierten Gesetze und Verordnungen .)

X . Reichsgksthblatt.

Nr . 43 . Finanzgesetz für das Jahr 1896 , vom
28 . März 1896.

Nr . 44 . Verordnung des Handelsministeriums vom
19 . Mürz 1896 , womit die im II . Abschnitte L II der provisorischen
Schiffahrts - und Strompolizeiordnuug für die Donau enthaltenen , mit der
Verordnung des Handelsministeriums vom 29 . April 1885 (N .-G .-Bl . Nr . 62)
erlassenen Bestimmungen für die Durchfahrt der Ruderfahrzeuge und Dampf¬
schiffe durch die Steiner Douaubrückc außer Kraft gesetzt werden.

Nr . 45 . Verordnung des Ministers für Cnltns
und Unterricht vom 19 . Mürz 1896 , betreffend die Nostri-
fication der von Frauen im Auslande erworbenen medicinischen Doctordiplome.

Nr . 46 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
23 . März 1896,  betreffend die Errichtung einer Zollamtsexpositnr in
Szurdnk.

Nr . 47 . Verordnung des Finanzministeriums vom
25 . März 1896 , betreffend die Abstempelung von Obligationen (Losen)
der russischen zweiten Staats -Prämienanleihe vom Jahre 1866 ans Anlass
des Umtausches der alten Obligationen gegen neue Stücke.
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Nr . 48 . Gesetz vom 28 . März 1896 , betreffend die
weitere Ausdehnung , beziehungsweise Anwendung des Gesetzes vom 27 . April
1887 über die Versorgung der Witwen und Waisen von Officieren und von
Mannschaft des Heeres , der Kriegsmarine , der Landwehr und des Landsturmes.

Nr . 4 ;-. Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
der Finanzen Vom 10 . April 1896,  betreffend das Verbot des
Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt Prag und der Vorstadt¬
gemeinden Karolinenthal , Smichow , Königliche Weinberge , /üxkow und
Wrschowitz .*)

Nr . 50 . Verordnung des Ministeriums für Landes-
vertheidignng vom 11 . April 1896 , betreffend die Ausgabe
eines neuen Anhanges zu den Wehrvorschriften , III . Theil.

Nr . 58 . Kundmachung des Ministeriums für
L audesvertheidiguug vom 3 . März 1896,  betreffend die
Abänderung der Bezeichnung der niederösterreichischen Laudes -Fachschule für
Maschinenwesen in Wiener -Neustadt in „niederösterreichische Landes -Gewerbe-
schule — höhere Gewerbeschule mechanisch-technischer Richtung — in Wiener-
Neustadt " und deren Gleichstellung mit den höheren Staats -Gewerbeschulen
hinsichtlich des einjährigen Präsenzdicustes im Eisenbahn - und Telegraphen-
Regnuente .*)

Nr . 52 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Haitdels , einverständlich mit dem Obersten
Rechnungshöfe , vom 24 . März 1896 , betreffend die Be¬
nützung des Anweisungs - (Check- und Clearing -) Verkehres der Postsparcassa
bei Steuer - und Gebürenzahlungen in Niederösterreich .*)

Nr . 53 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
27 . März 1896 , betreffend die Ermächtigung des Ncbenzollamtes in
Pirano zur zollfreien Behandlung von voraus - oder nachgesendeten Neiseeffecten.

Nr . 54 . Kundmachuug des Finanzministeriums vom
30 . März 1896 , betreffend die Richtigstellung des Tarasatzes für Asbest¬
waren der T .-Nr . 254ter o), ä ), o) in Kisten in der im Jahre 1895 erschienenen
Ausgabe des Zolltarifes.

Nr . 55 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
2 . April 1896,  betreffend die Errichtung einer Hanptzollamts -Expositur
auf dem Staatsbahuhofe in Troppau.

Nr . 50 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
2 . April 1896 , betreffend die Einschränkung der Befugnisse der Zoll-
amis -Expositur auf dem Ostbahnhofe (vormals Centralbahnhof ) der königlich
ungarischen Slaatsbahnen in Budapest.

Nr . 57 . Gesetz vom 9. April 1896 , betreffend die Auf¬
bringung der Mittel für den Umban der sogenannten Gewehrfabriks - Realität
in der Währingerstraße in Wien für Zwecke der medicinischen Facultät der
k. k. Wiener Universität.

Nr . 58 . Gesetz vom 9. April 1896 , betreffend die Auf¬
bringung der Geldmittel für den Erweiterungsbau zum medicinischen Jnstitnts-
gebäude der k. k. böhmischen Universität in Prag.

Nr . 59 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
14 . April 1896 , wonach für den Fall der Vornahme von Aichamts-
handlnngen außerhalb des Aichamtes zur Sicherung der Hereinbringung der
Aichgebüren , dann der Diäten und Reisekosten, sowie der sonst etwa aus
diesem Aulaffe erwachsenden Auslagen der Erlag eines Vorschusses gefordert
werden kann.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 60 . Kundmachuug des Finanzministeriums vom
15 . April 1896 , betreffend die Verlegung des Amtssitzes des Finanz-

inspectorates in Sereth nach Radantz.

Nr . 61 . Gesetz vom 13. April 1896 , betreffend die
Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Hauszinssteuer für Umbauten,
welche im Gebiete der Stadtgemeinde Brünn aus öffentlichen Affanierungs-
oder Verkehrsrücksichten vorgenommen werden.

L. Laudesgesetzblatt.
Nr . 10 . Kuudmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
26 . Jänner 1896 , Z . 4629 , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstaxe im allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Stockerau .*)

Nr . II . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
17 . März 1896 , Z . 22680 , betreffend die Zulassung der von
Julius Rütgers , Fabrikanten in Angern und Witkowitz, erzeugten Dachstciu-
pappcnfabrikate zu Dacheiudecknngen .*)

Nr . 12 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
29 . März 1896 , Z . 26447 , betreffend die der Gemeinde Wien
ertheilte Bewilligung zum Verkaufe des städtischen Hauses Or .-Nr . 28 Kärnthuer-
straße , Einl .-Z . 598 , I . Bezirk.

Nr . 13 . Verordnung der k. k. Finanz - Landes-
Direction in Wien vom 11 . März 1896 , Z . 12278,
betreffend den Taraabzng für Conservenflcisch bei der Gewichtsermittlung für
die Wiener Linieuverzehrungsstener.

Nr . 14 . Verordnung des Ministeriums des Innern
im Einvernehmen mit den Ministerien für Cultus und
Unterricht und des Handels vom 21 . Jänner 1896,
betreffend die gänzliche oder theilweise Rückerstattung der Prüfungstaxe an
Bewerber von Bari -, Maurer - , Steinmetz -, Zimmer - und Brunnenmeister-
berechligungeu , welche vor Ablegung der Prüfung von derselben zurücklleteu.

Nr . 15 . Verordnung der k. k. Finanz - Landes-
Directiou in Wien vom 11 . April 1896 , Z . 17465,
wegen Ergänzung der Taratabelle zum Wiener Linienverzehrungssteuertarife.

Nr . 16 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
31 . März 1896 , Z . 24430 , betreffend die Verlautbarung des
von der Wasscrgenossenschaft in Scharndorf , Höflein und Rohrau mit dem
nieder-österreichischen Landesausschusse und der Staatsverwaltung abgeschlossenen
Übereinkommens bezüglich der Entwässerungsanlage in den Gemeinden Scharn¬
dorf , Höflein und Rohrau.

Nr . 17 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
17 . April 1896 , Z . 36361 , betreffend die der Gemeinde Wien
ertheilte Bewilligung zur Veräußerung eines Bestandtheiles ihres unbeweglichen
Vermögens oder Gutes.

Nr . 18 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
17 . April 1896 , Z . 37203 , betreffend die Aufnahme eines Dar¬
lehens gegen Verpfändung mehrerer dem Lande Niederösterreich eigenthümlicher
Realitäten.

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich ausgenommen.
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Gesetze, Venirinmnge» und Eutscheid»»,,,'»,
v.

sowie

Normatilibcstimnnmgcn des Gememderathes, Stadtrathes und des Magistllites
in Inplegenlieiien der Heineindkneriullltniig und pnIitiLchen AmtSkiijiinng.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1. Anzeigepflicht , betreffend die Anwendung von Diphtherie -Heilserum ; Ein¬
führung von Krankheitsabmeldungen in allen Fällen anzeigepflichtiger
Jnfectionskrankheitcn.

2 . Vorlage von Voracten bei Berichten an die Statthaltern.
3 . Abänderung der Wehrvorschriften.
4 . Bestimmung der Dauer für die im Falle der Zuweisung eines Fisch-

wassers zu einem Eigcnreviere zu leistende Entschädigung.
5 . Annullierung von Widmnngskarten landsturmpflichtiger Eisenbahn-

bedienstcter.
6 . Verzeichnis der für die öffentlichen Heilanstalten in Ungarn Pro 1896

festgestellten täglichen Verpflegsgebüren.
7 . Sperrmaßnahmen bei Einschleppung von Thierseuchen.
8 . Verbot des H. Kielhauser 'schen Haarfärbemittels „ Regenerator " .
9 . Die Verpachtung der Marktstandgelder — nicht einkommensteuerpflichtig.

10. Erhöhung der Verpflegstaxe im Rath 'schen allgemeinen öffentlichen
Krankenhause in Baden.

11 . Dampfkessel -Untersuchung.

12. Zur gewerbepolizeilichen Regelung des freien Lohnfuhrgewerbes im
Wiener Polizeirayon.

13. Verkehr mit Celluloidartikeln.
14 . Öffentliches Krankenhaus in Szolnok.
15. Festsetzung der Verpflegstaxe im Kaiser Franz Josef - Spitale in

St . Pölten.
16 . Öffentliche Sammlungen.
17. Nichtzulassung des Gebrauches der böhmischen Sprache bei Verhand¬

lungen in Gehilfenversammlungen.
LI . Normativbestimmnngen » Magistrat:

18. Schulbauten.
19 . Thierseuchenfonds -Umlageu.
20 . Feuerwehrmonturen.

ILL . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltungsdienst:

21 . Abänderung der Gesetze, betreffend die Schulaufsicht.
22 . Gesetz, betreffend Ratengeschäfte.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetz¬
blatte für Österreich unter der Enns im Jahre 1896
publicierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verinkmungen»»ä Entscheidungen.

(Anzeigepslicht , betreffend die Anwendung von
Diphtherie -Heilserum ; Einführung von Krankheits-
abmeldnttgen in allen Fällen anzeigepflichtiger In¬

fektionskrankheiten .)
Die k. k. ii . -ö. Statthaltern hat mittels Erlasses vom

9 . December 1895 , Z . 114168 (M .-Z . 234122/VIII ) , dem Wiener-
Magistrate nachstehendes Normale bekanntgegeben:

In Anbetracht der sichergestellten Erfolge , welche bei der Behandlung
an Diphtherie erkrankter Personen durch die rechtzeitige Anwendung von
Heilserum erzielt werdeu können , hat das k. k. Ministerium des Innern mit
dem Erlasse vom 25 . November 1895 , Z . 30890 , angeordnet , dass in den
nominellen Wochenausweisen , welche die Gemeinden infolge des h. Erlasses
vom 13 . December 1888 , Z . 20604 (Österr . Sanitätswesen 1889 , S . 5), an
die politischen Behörden zu erstatten haben , hinsichtlich der in diesen Berichten
ausgewiesenen , an Diphtherie erkrankten Personen , welche durch Genesung oder
Tod in Abgang gekommen sind, in jedem einzelnen Falle die Bemerkung
beigefügt werde , ob der Erkrankte mit Heilserum behandelt
wurde und aus welcher Bezugsquelle das letztere stammte.

Diese Angaben werden den l. f. Bezirksärzten zur Information über die
Verwendung von Heilserum zur Behandlung der Diphtherie und über den
Erfolg der Heilserumtherapie in der Praxis der Ärzte zu dienen haben und
denselben erforderlichen Falles Anhaltspunkte zur entsprechenden Förderung der
Heilserumtherapie geben können.

Im Falle der Anwendung von Schutzimpfungen mit Heilserum haben d,e
Gemeinden hierüber anlässlich der Wochenberichte gleichfalls die Anzeige zu
erstatten und das Verzeichnis der mit Heilserum schutzgcimpften Personen bci-
zuschließen.

Hievon wird die k. k. Bezirkshauptmannschaft zur entsprechenden Durch¬
führung mit dem Bemerken in die Kenntnis gesetzt, dass fortan über die
Erfolge bei der Anwendung von Heilserum bei Diphtherie in
den vierwöchentlicheu Berichten über die Verbreitung der
Jufectionskrankheiten entsprechende Bemerkungen aufzu¬
nehmen sind.

Von einer weiteren Verpflichtung der Privatärzte zur umständlichen
Berichterstattung über die Erfolge der Behandlung diphtheritiskranker Personen
mit Heilserum in der Privatpraxis wird abgesehen.

Dagegen werden die von den in den öffentlichen Spitälern angestcllten
Ärzten erstatteten Berichte , welchen auch ein größerer Wert beigemessen werden
muss , stets in fachmännischer Weise zu verwerten sein.

Unter einem wird der Vorstand der Heilserumgewinnungsanstalt .Prof.
Dr . Paltauf  eingeladen , mit Jahresschluss auf Grund der von den Ärzten
über die Anwendung des aus der Wiener Anstalt bezogenen Heilserums mittels
der übersendeten Correspondenzkarten erstatteten Berichte eine übersichtliche
Darstellung der bisherigen Resultate der Diphtheriebehandlung mit dem Serum
der staatlichen Anstalt zu verfassen und der Statthalterei vorzulegen.

Über die zur Durchführung der vorstehenden Anordnungen getroffenen
Verfügungen , welche sich auf sümmtliche, dem dortigen Amtsbereiche ungehörigen
Ärzte zu erstrecken haben , ist noch im Laufe des Monates December 1895 zu
berichten. * *

*

In Durchführung dieses Statthalterei -Erlasses , sowie im Interesse der
ordnungsmäßigen Besorgung der für Jnfectionsfälle vorgeschriebenen Des-
infection hat der Wiener Magistrat unterm 28 . März 1896 , Z . 234122/V11I,
sämmtliche praktische Ärzte in Wien augewiesen , nunmehr in jedem Falle
einer anzeigepflichtigen Jnfectionskrankheit nicht nur die Erkrankung,
sondern auch ausnahmslos die Genesung  in der bisher üblichen
Weise unverzüglich anzuzeigen und sich hiebei der bei der Anzeigestelle zu
behebenden Formularieu zu bedienen.

2.

(Vorlage von Voraeten bei Berichten an die Statt¬
halterei . )

Der k. k. il .-ö. Statthalter hat unterm 4 . Februar 1896,
Z . 785/ ? r . (B .-A .-Z . 4577/XV1II . Bezirk ) , an die Uuterbehördeu
nachstehenden Erlass gerichtet:

In letzter Zeit ist die Wahrnehmung besonders häufig hervorgetreten,
dass seitens der Unterbehörden bei instruierten Berichten an die Statthalterei
die einzelnen Verhandlungs -(Vor -)acten weder nach eurem leitenden Gesichts¬
punkte geordnet , noch auch in Verbindung mit einer übersichtlichen Zusammen¬
stellung vorgelegt werden.

Am meisten tritt in dieser Beziehung der Übelstand zutage , dass die
dortümtlichen Vorlagen nicht immer in einem solchen Zustande sich befinden,
welcher eine rasche und der zeitlichen Genesis der betreffenden Verhandlung
schrittweise folgende Orientierung in denselben erlaubt.

Die Folge davon ist, dass überflüssig Zeit und Mühe bei der Landes¬
behörde aufgewendet werden muss , um solchen ungeordneten Verhandlungen
jenen Grad von Übersichtlichkeit zu verschaffen, welcher die unerlässliche Vor¬
bedingung der meritorischen Behandlung bildet.

Ich finde demnach behufs strictester Darnachachtnng anzuordnen , dass in
Hinkunft in allen jenen Fällen , wo Verhandlnngsacten an die Statthalterei
vorgelegt werden , die einzelnen Aktenstücke nach dem Zeitpunkte ihrer Prä¬
sentation beim dortigen Amte chronologisch geordnet (also nicht ineinander
gelegt) und — außer mit der Nummer des dortämtlichen Einreichuugsproto-



46 Amtsblatt der k. k. Neichshaupt- und Residenzstadt Wien. Nr. 43 , 29 . Mai 1896.

kolles — noch, und zwar am zweckmäßigsten seitens des mit der Bearbeitung
betrauten Organes an der Kopfseite mittels Noth- oder Blaustiftes mit deutlich
sichtbaren fortlaufenden Ziffern in der Weise versehen werden, dass das erste
in der Verhandlung angefallene Exhibit die Ziffer 1, das zweite die Ziffer 2,
und jedes weitere in derselben Angelegenheit erfolgende Präsentatum die nächst¬
folgende Ziffer zu erhalten hat. Allfällige Beilagen haben die gleiche Ziffer zu
bekommen wie das Exhibit, mit welchem sie eingelaugt find. Gleichermaßen
find etwaige Neferatsbögen am Kopfe mit jener Ziffer zu versehen, welche dem
dazugehörigen Exhibite zukommt.

Überdies ist dem Vorlageberichte, sofern demselben mehr als zehn Vor¬
zahlen umfassende Acten beigegeben sind, stets ein Actenverzeichnis nach dem
nachstehenden Muster anzuschließen. In die Rubrik „Post-Nr." dieses Acten-
verzeichnisses sind die (naturgemäß mit den am Kopse der einzelnen Exhibite
nach Maßgabe der vorstehenden Anordnungen beigesetzten Ziffern identischen)
von 1 fortlaufenden Nummern einzntragen, welche die zeitliche Reihenfolge
der einzelnen in der Verhandlung erfolgten Präsentationen bezeichnen. In die
Rubrik „Zahl" ist die korrespondierende Nummer oder uä-Nummer des Ein-
reichungsprotokolles einzusetzen. Die Rubrik „Inhalt des Actenstückes" ist durch
eine möglich kurzgefasste Angabe der Exhibitsdaten, sowie durch Anführung
der Zahl der eventuellen Beilagen auszufüllen.

Ich ersuche die Herrn Amtsvorstände dafür Sorge zn tragen, dass
künftighin bei Erstattung von mit dortämtlichen Voracten zn belegenden
Berichten an die Statthalterei stels der oben vorqezeichnete Vorgang ein¬
gehalten werde.

* 4 *
Ick Z .. ox 139 .

Verzeichnis
über die dem Berichte des. . in. vom.
Z. an die k. k. Statthalterei angeschlossenen Acten in Betreff.

N-
Zahl Jahr Inhalt des Actenstückes

Anzahl
der

Stücke

3.

(Abänderung der Wehrvorschriften .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20. März

d. I ., Z . 19376 (M .-Z . 55768/XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidiaunq hat laut Erlasses
vom 22. Februar 1896, Nr . 4062/881, 11 u ex 1896', im Einvernehmen mit
dem hohen k. u. k. Neichs-Kriegsministerium den Schlusssatz des §5 : 7 der
Wehrvorschriften, II . Theil, und des § 26 : 12 der Wehrvorschriften, III . THeil,
abgeändert, wie folgt:

Dieses Zeugnis ist — wenn thunlich — von einem activen Militär-
lMarine-, Landwehr-)Arzte zu verfassen oder doch zn bestätigen; andernfalls
bedarf dasselbe der Bestätigung des Gemeindevorstehers, welcher dabei auch
den Umstand zum Ausdrucke zu bringen hat, dass die Beibringung eines von
einem Militärärzte verfassten oder bestätigten Zeugnisses nnthunlich war.

Diese Änderung ist vorläufig bei den bezeichnten Punkten der Wehr¬
vorschriften II ., beziehungsweise 111. Theil vorzumcrken; die Berichtigung der
Wehrvorschriften erfolgt mittels Nachträgen.

(Vergl. das Decret der Magistratsdirection vom 1. März 1896,
M.-Z. 35497, im Amtsblatte Nr . 26 ex 1896 „Gesetze, Verordnungen rc."
111, 21 (pgK. 30).

4.
(Bestimmung der Däner für die im Falle der Zu¬
weisung eines Fischwassers zu einem Eigenreviere

zu leistende Entschädigung .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20. März

l896 , Z . 6240 (M .-Z . 76177/XV), eine Abschrift ihres unter
demselben Datum und Zahl an die k. k. Bezirkshauptmannschaft
in Amstetten gerichteten Erlasses dem Wiener Magistrate intimiert.
Der letztere hat nachstehenden Wortlaut:

Mit Bezug auf die Anfrage vom 23. März 1895, Z. 6906, und im
Nachhange zum h. tt. Erlass vom 26. October 1895, Z. 99392, wird der
k. k. Bezirkshauptmannschast über Weisung des h. k. k. Ackerbauministeriums
vom 11. Jänner 1896, Z. 17221, eröffnet, dass es hinsichtlich der Dauer, für
welche die Entschädigung im Falle der Zuweisung eines Fischwassers zu einem
Eigenreviere gemäß § 12 des Fischereigesetzes' bemessen werden soll, wohl

darauf ankommt, ob die für die Festsetzung der Höhe der Entschädigung maß¬
gebenden Verhältnisse des Fischwassers mehr oder weniger constante sind.

Im ersteren Falle empfiehlt sich die Bemessung der Entschädigung auf
eine längere Reihe von Jahren , allenfalls in Analogie der Pachtdauer bei
Pachtrevieren— selbst auf 10 Jahre , während im letzteren Falle die Fest¬
setzung auf eine den thatsächlichen Verhältnissen angepasste kürzere Frist zu
erfolgen haben wird.

Selbstverständlich ist eine neuerliche Bemessung der Entschädigung noch
vor Ablauf der ursprünglich in's Auge gefassten Frist nicht ausgeschlossen,
wenn nämlich sich die Grundlagen der Entschädigungsbemessnngz. B. infolge
Trockenlegung oder Regulierung des Fischwassers rc- vollständig geändert haben.

5 .
^Annullierung von Widmnngskarten landstnrm-

pflichtiger Eisenbahnbediensteter .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25. März

1896, Z . 21699 (M .-Z. 58537/XVI), dem Wiener Magistrate eine
Abschrift des an die Verwaltungen sämmtlicher österreichischen
Eisenbahnen gerichteten Cirmlar -Erlasses des k. k. Eisenbahn¬
ministeriums vom 26. Februar 1896, Nr. 75631 ex 1895, folgenden
Inhaltes intimiert:

Aus Anlass der seitens einiger Eisenbahnverwaltungentheils an das
s, k Ministerium für Landesvertheidignng, theils an das Handelsministerium
gerichteten Einschreiten um Veranlassung der Annullierung von Widmungs-
karteu landsturmpslichtigerEisenbahnbedienstetenwerden der geehrten Verwaltung
über Ersuchen des erstgenanntenk. k. Ministeriums vom 20. December 1895,
Z. 2894/19'. IV b, nachstehende Erläuterungen zn dem h. o. Circular-Erlasse
vom 8. August 1895, Z. 5118 (Verordnungsblatt für Eisenbahnen und Schiffahrt
Str. 100 ox 1895), betreffend die Meldepflicht laudsturmpflichtiger Eisenbuhn-
bediensteten, zur Darnachachtnng bekanntgegeben.

Die Laiidsturm-Widmnngskarten jener Eisenbahnbediensteten, welchen die
Enthebung vom Landstnrmdienste bereits zugestauden wurde, bedürfen der im
Punkte 4 des obgedachten Erlasses erwähnten Annullierung nicht, weil dem
Landstnrmpflichtigenmit der ihm bekauntgegebenenEnthebung vom Landstnrm¬
dienste die Verpflichtung erwächst, das in seinem Besitze befindliche Document
in Gemäßheit der den bezüglichen Widmungskarten 4 und L beigefügten
Belehrung im Wege der Evidenz-, beziehungsweise der politischen Bezirks¬
behörden den betreffenden Landsturmbezirks-Commanden rückzusenden.

In derselben Art und Weise werden auch die Widmnngskarten6 der vom
Landsturmdienste Enthobenen an die Landsturmbezirks- Commanden rückzu¬
leiten sein.

Durch die Bestimmungen des Punktes 4 des mehr erwähnten Erlasses
sind somit die landstnrmpflichtigen Eisenbahnbediensteten keinesfalls entbunden,
der ihnen persönlich obliegenden Verpflichtung zur Rücksendung eines in ihrem
Besitze befindlichen, durch die Enthebung vom Laudsturmdienste ungiltig ge¬
wordenen Documentes nachzukommen.

Den Eisenbahnverwaltnngen wird aber dadurch Gelegenheit geboten, die
Zahl der mit Widmuugskarteu betheilteu, nicht enthobenen Bediensteten zn
ermitteln, um die Enthebung derjenigen, welche zur Sicherung des ungestörten
Betriebes im Mobilisierungsfalle unbedingt auf ihren Dienstposten zn belassen
wären, zeitgerecht nach Punkt 66 der Vorschrift, betreffend die Organisation
des Landsturmes, veranlassen zn können.

Schließlich wird die geehrte Verwaltung mit Rücksicht auf den wahr-
genommeueu Umstand, dass auch Widmungskarten solcher Eisenbahnbediensteten
eingezogen wurden, welche noch nicht vom Laudsturmdienste enthoben worden
sind, darauf aufmerksam gemacht, dass die Annullierung dieser Widmungs-
karteu erst nach erfolgter Enthebung der betreffenden Personen vom Land¬
sturmdienste zulässig ist.

K.
(Verzeichnis der für die öffentlichen Heilanstalten in
Nngarn pro 18 VV feftgestettten täglichen Verpflegs-

gevnren .)
Das k. ung. Ministerium des Innern hat dem Wiener

Magistrate mit Note vom 26. März 1896, Z. 27069/VII
(M .-Z . 67924), nachstehendes Verzeichnis intimiert:

67 ,

H e i l a n st a l t

Benennung Charakter

Tägliche
Vcrpflegs

Gebür

Kreuzer

2
3

Pressburger I . Elaste . - .
n i Inländer . .

Klauseuburger . .
Maros-Västirhelyer

Ausländer . . Landesspital

250
80
87
81
72
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o
N-

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

68

69
70

71

72

H e i l a n st a l t

Benenn n n g Charakter

Araber .
Aranyos -Marothoser . .
Beregszuszer.
Beszterczeer.
Kronstädter.
Bndapester St . Rochus

„ St . Stephan
„ St . Johann

Csikszeredaer.
Debrecziner.
Decher.
Do' vaer.
Grauer . .
Weißkirchener.
Fehär - Gyarmather . .
Fiumaner.
Fogaraser.
Gyöngyöer.
Naaber.
Gyulaer.
Homonnaer.
Jäszberenyer.
Kaposvürer .
Kapnvürer .
Kaschauer.
Kis -Vnrdaer.
Lövaer .
Mattüer.
Marczalier.
Märmaros -Szigeter . .
Miskolczer.
Munkucser.
Muraszombater . . . .
N .-Becskereker . . . .
G .-Kanizsaer.
N .-Källüer .
N .-Kurolyer.
N .-Kikindaer.
N .-Mihulyer.
Hermannstädter . . . .
N .-Szt .- Miklüser . . .
Nagh -Szöllöser . . . .
N .-Tapolcsunyer . . .
Großwardeiner . . . .
N .- Enyeder.
Neutraer .
Pancsovaer.
Fünfkirchener.
Rimaszombater . . . .
S .-A .-Ujhelper . . . .
Sepsi -Szt .-Ghörgyer . .
Oedenburger.
Szatmur -Nometier . .
Szabadkaer.
Szegzärder.
Szegediner.
Szigetvärer.
Stuhlweißenbnrger . .
Tordaer . . . . . . .
Temesvürer.
Trencsiner.
Ujvürer.
Zala - Egerszeger . . .

051

Zilaher

Kronstädter

Szegediner
Perlaker .

Kalocsaer

Hauptstädtisches Polizei-

Allgemeines
Spital

Landes-
Angenspital

Staats-
Trachom a-

spital

Tägliche
Verpflegs-

gevür

Kreuzer

Trachoma-
spital

Juqnisiten-
spital

61
54
76
81
65

119
103
109

54
93
76
65
84
77
66
78
49
76
79
73
55
50
69
74
70
71
71
74
89
74
67
75
63
80
77
69
64
79
72
72
59
67
66
80
65
83
70
77
68
69
48
74
70
73
60
68
60
79
64
75
66
68
67

75

56

68
50

50

74

!-»

O
N-

73

74

75

76

H e i l a n st a l t

Benennung

Bndapester Leopoldfelder:
Besondere Abtheilunq

I . Classe . . . .
II . Classe . . . .

III . Classe u) . . .
III . „ b ) . . .

Hermannstädter:
I . Classe . . . .

II . . . . .
III . .

Bndapester Engelsfelder:
I . Classe . . . .

II.
III . „ . . . .

Nagy -Källoer:
I . Classe

II - „
III . „

Charakter

Landes-
Jrrenanstalt

Landesanstalt
für

Geisteskranke

Landes-
Jrrenanstalt

Tägliche
Berpflegs-

gebür

Kreuzer

500
300
150

80
70

300
150

66

*)
150

70

*)
150

70

Anmerkung:  Bei Nr . 22 , 42 , 51 , 58 und 67 bleibt die tägliche
Berpflegsgebür pro 1895 vorläufig in Geltung.

*) Wegen Platzmangels wird die Aufnahme in die I . Classe vorläufig
eingestellt.

7.
(Sperrinaftnahmen bei Einschleppung von Thier¬

se« chen . )
Die k. k. n .- ö. Stalthalterei hat mit Erlass vom 10 . April

1896 , Z . 33207 (M .-Z . 7I302/XV ) , eine Abschrift ihres nach¬
stehenden , an die k. k. Bezirkshanptmannschaft Amstetten unter
gleichem Datum und Zahl gerichteten Erlasses dem Wiener
Magistrate intimiert:

Bei vorkommenden Einschleppungen von Thiersenchen durch von Vieh¬
händlern bezogenes Vieh ist es dringend geboten , dass sofort nach Constatierung
solcher Vorkommnisse die entsprechenden Sperrmaßnahmen bezüglich der Vieh¬
bestände der betreffenden Händler Anwendung finden.

Die k. k. Bezirkshanptmannschaft erhält daher den Auftrag , sobald durch
die amtsthierärztlichen Erhebungen zweifellos sichergestellt erscheint , dass in das
dortige Verwaltungsgebiet Thiersenchen durch von Händlern bezogenes Vieh
eingeschleppt wurden , in jedem solchen Falle die Bezirksbehorde , in deren Ver¬
waltungsgebiet das Domicil des betreffenden Viehhändlers sich befindet , von
dem Vorfälle sofort telegraphisch  in die Kenntnis zu setzen, damit dieselbe
in die Lage kommt , die nothwendigen Sperrmaßnahmen schleunigst einleiten
zu können.

8 .
(Verbot des H . Kielhanser scheu Haarfärbemittels

„Regenerator ". )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . April

1896 , Z . 25635 (M .-Z . 70548/VIII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei in Graz hat mit dem Erlasse vom 5 . Februar 1896,
Z . 2002 , den Vertrieb des von H . Kielhanser m Graz erzeugten Haarfärbe¬
mittels „ Regenerator " , in welchem Blei nachgewiesen wurde , in Gemäßheit der
Bestimmungen des Z 6 der Verordnung des Staatsministeriums vom 1 . Mai
1866 , R .- G .- Bl . Nr . 54 , aus sanitären Gründen verboten.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 10 . März d. I ., Z . 8101 , zur entsprechenden weiteren Ver¬
anlassung in die Kenntnis gesetzt.

S.

(Die Verpachtung der Marktftandgelder — nicht
einkouttttettstenerpflichtig .)

Erkenntnis des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom 16 . April
1896 , Nr . 2337 (M .-Z . 94386/XV ) :

Im Namen Seiner Mchestät des Kaisers!
. Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten

Präsidenten Dr . Freih . v. Lemayer  in Gegenwart der Näthe des k. k. Ver¬
waltnngsgerichtshofes Dr . Freih . v . Budwinski,  Dr . Ritt . v . Pollack,
Birnbacher und Tersch,  dann des Schriftführers k. k. Finanz - Concipisten

1*
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Dr . Hitler , über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gegen die Ent¬
scheidung der niederösterreichischenk k. Finanz-Landes-Direction vom 29. März
1895, Z. 11386, betreffend die Einkommensteuer für die Verpachtung der
Marktstandgelder in der ehemaligen Gemeinde Neulerchenfeld, nach der am
16. April 1896 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung, und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten, sowie der Ausführungen des
Dr . Richard Schlesinger , Hof- und Gerichtsadvocaten in Wien, in Ver¬
tretung der beschwerdeführendenGemeinde, sowie der Gegenausführnngendes
k. k. Ministerial- Vicesecretärs Dr . Pen sch, in Vertretung der belangten
niederösterreichischenk. k. Finanz-Landes-Direction, zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird nach Z 7 des Gesetzes vom 22. Oc-
tober 1875, R.-G.-Bl. Nr . 36 ex 1876, aufgehoben.

Eutsch eidnn gsgrün  d e:
Mit der angefochtenen Entscheidung hat diek. k. Finanz-Landes-Direction

in Wien die von der Steuerbehörde I. Instanz vorgenommene Bemessung der
EinkommensteuerI . Classe für die Jahre 1886 bis 1891 von dem Einkommen
der Gemeinde Wien aus der Verpachtung der Marktstandgelder in der be¬
standenen Gemeinde Nenlerchenfeld aufrecht erhalten.

Die beschwerdeführendeGemeinde Wien ficht diese Entscheidung damit
an, dass die Marktstandgelder Abgaben  seien, welche für die Überlassung des
Raumes auf dem Marktplatze und den Gebrauch der Buden und Geräth-
schaftenn. s. w. entrichtet werden, und dass es sich daher hier nicht um einen
Ertrag für die entgeltliche Überlassung des Marktplatzes im privatrechtlichen
Sinne handle. Es sei unmöglich, die Marktstandgelder in die im Z 3 des
Einkommensteuerpatentes als cinkommensteuerpflichtig bezcichneten oder über¬
haupt in eine jener Einkommensarten einzureihen, welche in einer der drei
Einkommensteuerclassen steuerpflichtig erklärt sind. Dieselben seien kein Ein¬
kommen ans dem Vermögen der Gemeinde, kein stehender Bezug und auch
kein Einkommen ans dem Betriebe einer erwerbstenerpflichtigen Ünternehmnng
und können daher einer Einkommensteuer überhaupt nicht unterworfen werden.

Der Verwaltnngsgerichtshof vermochte die angefochtene Entscheidung nicht
als gesetzlich gegründet zu erkennen.

Nachdem in der angefochtenen Entscheidung für das Einkommen aus der
Verpachtung der Einhebung der Marktstandgelderdie Einkommensteuer in der
l.  Steuerklasse vorgeschrieben wurde und auch der Vertreter der belangten
k. k. Finanz-Landes-Direction in der öffentlichen mündlichen Verhandlung aus¬
drücklich erklärt hat, dass die Einkommensteuer der II . und III . Classe auf die
Marktstandgelder nicht in Anwendung kommen könne, hatte der Verwaltnngs¬
gerichtshof nur zu erkennen, ob die Besteuerung des Einkommens der Gemeinde
ans der Verpachtung der Marktstandgelder in der I. Einkommensclasse gesetzlich
gegründet erscheine oder nicht.

Gemäß Z 69 der Gewerbeordnung vom 20. December 1859, R.-G.-Bl.
Nr. 227, ist den Gemeinden, zu deren öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen die
Regelung des Marktverkehres gehört, gestattet, den Marktverkehr mit Abgaben
zu belegen, und zwar nur mit solchen Abgaben, welche lediglich eine Vergütung
für den überlassenen Raum, den Gebrauch von Buden und Geräthschaften und
für andere, mit der Abhaltung des Marktes verbundene Auslagen bilden. Es
besteht daher kein Zweifel, dass die Marktstandgelder, welche lediglich auf Grund
der ZZ 69 und 70 der Gewerbeordnung festgestellt werden können und der
Genehmigung der politischen Landesstelle bedürfen, gesetzlich als Gemeinde¬
abgaben  erscheinen, und dass die Einhebnng dieser Abgabe nicht den Charakter
einer gewinnbringenden Unternehmung an sich trägt. Ergibt sich, wie dies im
vorliegenden Falle allerdings zutrifft, gegenüber den Auslagen des Markt¬
amtes ein Überschuss, so mag dies allenfalls den Anlass bieten, den Tarif der
Marktgebüren nicht zu genehmigen oder denselben nachhinein zu restringieren,
allein an der rechtlichen Natur der Abgabe, die nur den Ersatz der Gemeinde-
Auslagen für die Abhaltung des Marktes zu bilden bestimmt ist, und die als
Abgabe an sich nicht , einkommen st euer pflichtig  ist , wird durch einen
solchen sich ergebenden Überschuss nichts geändert.

Ans dieser rechtlichen Natur der Marktstandgelder,  deren Ein¬
hebnng schon wegen Mangels der vom Gesetze direct ausgeschlossenen Absicht
der Erzielung eines Gewinnes nicht als eine der Erwerbsteuer unterliegende
Erwerbsgattnng angesehen werden kann und welche auch thatsächlich nicht der
Erwerbsteuer unterworfen wurde, ergibt sich aber zur vollsten Evidenz, dass
das Einkommen aus der Einhebung oder Verpachtung dieser Abgabe der Ein¬
kommensteuerI. Classe ans dem Titel der Erwerbstenerpflichtigkeit der Unter¬
nehmung nicht unterzogen werden kann.

Da nun auch die übrigen gemäß Z 4 des Einkommenstenerpatentes der
l.  Einkommensclassezngewiesenen Arten des Einkommens, nämlich ein Ein¬
kommen aus Berg- und Hüttenbetrieb und ein Gewinn, den ein Pächter von
Pachtungen bezieht, auf Seite der Gemeinde zweifellos nicht vorhanden sind,
ergibt sich, dass das in Rede stehende Einkommen der Einkommensteuer in der
I . Classe überhaupt nicht unterzogen werden kann.

Die angefochtene Entscheidung musste daher gemäß Z 7 des Gesetzes
vom 22. Oktober 1875, R.-G.-Bl. Nr. 36 ex 1876, aufgehoben werden.

1«.
(Erhöhung der Verpflegstaxe im Rath 'scheir all¬

gemeinen öffentlichen Krankenhanse in Baden .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat unterm 16. April 1896,

Z. 36184 (M.-Z. 72758), Nachstehendes kundgemacht(L.-G.-
u. V.-Bl . Nr. 22) :

Der n.-ö. Landesansschuss hat im Einvernehmen mit der k. k. n.-ö. Statt¬
halterei die für das Rath 'sche  allgemeine öffentliche Krankenhaus in Baden

per Kopf und Tag festgesetzte Verpflegsgebür vom 1. April 1896 angefangen
ans 1 fl. ö. W. erhöht, was hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

Durch diese Verpflegsgebürerhöhung wird die von der Stadtgemeinde
Baden laut Z 15, letzter Absatz des derzeitigen Krankenhaus-Statutes über¬
nommene Verpflichtung, die uneinbringlichen Berpflegskosten für die zahlungs¬
unfähigen Gemeindeangehörigen selbst zu bestreiten, nicht berührt.

11 .
(Dampfkeffel -Utttersttchnng.)

Die k. k. u.-ö. Statthalters hat mit Kundmachung vom
18. April 1896, Z. 35122 (M.-Z. 74668), Nachstehendes ver-
lantbart:

In Gemäßheit des Z 4 der Ministerial-Verordnnng vom 1. Oktober 1875,
R.-G.-Bl. Nr. 130, wird dem Inspektor der Dampfkessel-Untersuchnngs- und
Versicherungs-Gesellschafta. G., Georg Riedel v. Forstenstren in Wien, an¬
lässlich seiner Ernennung zum Inspektor der genannten Gesellschaft die
Autorisation zur Erprobung und Überwachung der gesellschaftlichen Dampfkessel
in Niederösterreich mit dem Wohnsitze in Wien vom 1. Mai 1896 angc-
fangen ertheilt.

12 .
(Zur gewerbeholizeilichen Regelung des freien Lohn-

fnhrgewerbes im Wiener Polizeirahon .)
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21. April

1896, Z. 2505 (M.-Z. 77480/XVII), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die h. k. k. Statthalterei findet in theilweiser Abänderung des hierortigen
Erlasses vom 17. April 1885, Z. 6292 (S . Magistrats-Verordnungsblatt Nr. 4
ox 1885, xaA. 121), betreffend die gewerbepolizeiliche Regelung des freien
Lohnfnhrgewerbes im Wiener Polizeirayon, an Stelle der bisherigen dauernden
Numerierung der Lohnfuhrwägen ein mit beweglichen Schrauben versehenes,
auf anderen Wagen übertragbares Nummerntüfelchen nach dem von den Ge¬
nossenschaften der Fiaker und Einspänner vorgelegten Muster, jedoch in ovaler
Form und mit größeren färbigen Ziffern einznführen.

Von diesem Täfelchen ist für jeden angemeldeten Wagen nur ein einziges
Exemplar sammt Schrauben von dem Lohnwagenamte der k. k. Polizeidirection
in Wien gegen Bezahlung der Gestehungskosten auszufolgen und sind diese
Täfelchen bei der Ausfolgung mit dem Stempel des Lohnwagenamtes zu
versehen.

Die Durchführung und Handhabung dieser Anordnung obliegt der k. k.
Polizeidirection, welche diesfalls den unterstehendenk. k. Polizeicommissariaten
und -Exposituren die entsprechenden Weisungen zu ertheilen und ihre Maßregeln
derartig zu treffen hat, dass obige Verfügung längstens am 1. Juli 1896 in
Wirksamkeit treten kann.

Die Einhaltung der obigen Bestimmungen ist im Sinne des h. o. Erlasses
vom 17. April 1885, Z. 6292, zu überwachen.

Der Wiener Magistrat und die k. k. Bezirkshanptmannschaften Hietzing
Umgebung, Brucka. d. Leitha, Kornenbnrg und Groß - Enzersdorf werden
gleichzeitig beauftragt, die in ihrem Bezirke befindlichen Inhaber des freien
Lohnfnhrgewerbes für den Personentransport in geeigneter Weise von dem
Inhalte des vorstehenden Erlasses zu verständigen.

Der Wiener Magistrat wird außerdem anfgefordert, der Vorstehung der
Genossenschaft der Fiaker und Einspänner gleichfalls von dieser Verfügung
Mittheilung zu machen und denselben Nachstehendes zu eröffnen:

Auf den Vorschlag dieser Genossenschaft, dass die nnnnmerierten Lohn-
fuhrwagen mit einer Nnmmerntafel am sogenannten Halse des Wagens sichtbar
angebracht werden, konnte nicht eingegangen werden, da durch eine derartige
Maßregel die Interessen des Lohnsnhrwerkes bedenklich geschädigt würden und
ein zwingender Grund für diese Maßregel aus öffentlichen Rücksichten nicht
vorhanden ist.

Die dahin gehörigen Beilagen L, 6 , I), 8 sammt dem Probetäfelchen
folgen in Erledigung des Berichtes vom 7. Mai 1894, Z. 43378, zurück.

13
(Berkehr mit Celluloidartikeln .)

Die k. k. n.-ö Statthalterei hat mit Erlass vom 22. April
1896, Z. 36376 (M.-Z. 76959), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Durch die anlässlich einer Anzeige gepflogenen Erhebungen wurde fest¬
gestellt, dass in einem großen Theile von Böhmen entgegen den Bestimmungen
der Ministerial-Verordnnng vom 28. Februar 1882, R.-G.-Bl. Nr. 28 (Liehe
Magistrats-Verordnungsblatt Nr. 2 ox 1882, xa§. 37), und vom 9. März
1887, R.-G.-Bl. Nr. 25 (Siehe Magistrats-Verordnungsblatt Nr. 3 ox 1887,
pa§. 45), der Verkauf von Kindersprelwaren aus Celluloid an das Publicum
in schwunghafter Weise betrieben wird.

Nach dem Ergebnisse dieser Erhebungen scheint aber das in Rede stehende
Verbot auch in anderen Ländern vielfach übertreten, beziehungsweise seitens
der berufenen politischen Behörden nicht entsprechend durchgeführt zu werden.
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Insbesondere winde festgestellt, dass ein Theil der bei böhmischen Händlern
beanständeten Kinderspielwaren ans Celluloid von den Firmen Brüder Kreidl,
I . N . Schneider , Otto Kanitz L Comp , nnd Schindler L Comp , in
Wien bezogen wurde.

Überhaupt sotten m Wien in zahlreichen Galanterie - und Spielwaren-
handlnngen solche Waren , insbesondere Bälle ans Collnloid in großen Mengen
znm Verkaufe bereit gehalten und in den Schaufenstern öffemlich ausgestellt
werden.

Wenngleich nach der Minisierial - Verordnung vom 9. März 1887,
N .-G .-Bl . dir . 25 , nur der Verkauf von Kinderspielwaren ans Celluloid an
das Publicum , also weder die Erzeugung , noch der Handel unter Gewerbe¬
treibenden , noch auch der Import verboten ist, liegt doch die Annahme nahe,
dass die erwähnten Firmen in dem dem Magistrate unterstehenden Verwaltnngs-
gebiete auch in weiteren Kreisen des Pnblicums unmittelbar entsprechenden
Absatz finden.

Der Wiener Magistrat wird daher zufolge Erlasses des h . k. k. Mini¬
steriums des Innern vom 11 . April 1896 , Z . 7355 , anfgefordert , die Ver¬
anlassung zu treffen , dass der Verschleiß von Kinderspielwaren ans Celluloid
an das Publicum , sowie überhaupt die genaue Beobachtung der eingangs
citierten Ministerial -Verordnnngen , insbesondere auch die im Punkte 3 der
Verordnung vom 9 . März 1887 enthaltenen Vorschrift über die obligate , Be¬
zeichnung der Cellnloidwaren strengstens überwacht und vortommende Über¬
tretungen entsprechend geahndet werden.

14 .
(Öffentliches Krankenhaus in Szolnok . )

Das königl . Ministerium des Innern hat mit Note vom
23 . April 1896 , Z . 30836 (M .-Z . 79140/XVI ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wird diensthöflich mitgetheilt , dass dem Krankenhanse des Comitates
Jasz -Nagy -Kun -Szolnok in Szolnok vom 14 . Mai 1896 an der Charakter
eines öffentlichen Spitales verliehen wurde und dass die Verpflegskosten mit
täglich 75 Kreuzer festgesetzt wurden.

15 .
(Festsetzung der Verpflegstaxe im Kaiser Franz Josef-

Spitale in St . Pölten .)
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume

Österreich unter der Enns vom 9 . Mai 1896 , Z . 34882 , be¬
treffend die Festsetzung der Verpflegstaxe im Kaiser Franz Iosef-
Spitale in St . Pölten für die nach St . Pölten zuständigen
Individuen , L.-G .-Bl . Nr . 25:

Der n .-ö. Landesausschuss hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö.
Statthaltcrei für das nenerbante allgemeine öffentliche Krankenhaus „Kaiser
Franz Josef -Spital " in St . Pölten die mit der Kundmachung vom 13. De-
cember 1895 , Z . 117499 , verlantbart im niederösterreichischen Landes -Gesetz-
und Verordnungsblatte Nr . 57 ex 1895 , für die nach St . Pölten zuständigen
Individuen mit 53 kr. Per Kopf und Tag festgesetzte Verpflegstaxe vom
1. Mai 1896 angefangen für zahlungsfähige , nach St . Pölten zuständige
Individuen auf 1 fl. und für zahlungsunfähige (dem niederösterreichischen
Landesfond anrechenbare ) Einheimische auf 75 kr. per Kopf und Tag erhöht,
was hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

16 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Der Wiener Magistrat hat mit Bescheid vom 6. Mai 1896 , M .-Z . 20453/111,
dem Wiener med . Doctoren -Collegium in Vertretung des Karoline Niedl 'schen
Kinderspitales im IX . Bezirke,  nnd mit Bescheid vom 13. Mai 1896,
M .-Z . 75625/III , dem Vereine zur Umgestaltung der Calvarienkirche
in Hernals  auf die Dauer eines Jahres die Bewilligung ertheilt , eine
Sammlung von Geldspenden von Hans zu Hans im Wiener Gemeindegebiete
vornehmen zu dürfen.

17 .
(Nichtzulassung des Gebrauches der böhmischen
Sprache bei Verhandlungen in Gehilfenversamm-

lnngen .)
— kepudlioation . — Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit

Erlass vom 25 . December 1893 , Z . 90402 (M .-Z . 208153/XVIII ) ,
dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 15. December
1893 , Z . 57710 , dem Necurse des H. M ., Obmannes der Gehilfenversammlnng
der Genossenschaft der Schuhmacher in Wien , gegen die Statthalterei -Entscheidnng
vom 18 . September 1893 , Z . 63795 , mit welcher in Bestätigung der dort-
ämtlichen Entscheidung vom 30 . August 1893 , Z . 128208 , ausgesprochen wurde,
dass in der Tagesordnung der für den 17 . September d. I . einbernfenen

ordentlichen Gehilfenversammlnng der Punkt 3, „Die Gcwerbe -Enqnöte ", zu ent¬
fallen hat , und dass es unzulässig erscheint, die Verhandlungen in dieser Ver¬
sammlung auch in böhmischer Sprache zu führen , aus den Gründen der ange¬
fochtenen Entscheidung keine Folge zu geben gefunden.

Die Beilagen des Berichtes vom 23 . Oktober 1893 , Z . 165966 , folgen
im Anschlüsse zurück.

Die obcitiertc Entscheidung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom
18 . September 1893 , Z . 63795 (M .-Z . 149849/XV1II ) , hat
nachstehenden Wortlaut:

Die k. k. Statthalterei findet dem Necurse des H . M ., Obmannes der
Gehilfenversammlnng der Genossenschaft der Schuhmacher in Wien , gegen die
dortämtliche Entscheidung vom 30 . August 1893 , Z . 128208 , mit welcher aus¬
gesprochen wurde , dass der Punkt 3 der Tagesordnung der für den 17. Sep¬
tember einbernfenen ordentlichen Gehilfenversammlnng „Die Gewcrbc -Enqnöte"
von der Tagesordnung abzusetzen ist, sowie weiters für unzulässig erklärt wurde,
dass die Verhandlungen in dieser Versammlung auch in böhmischer Sprache
geführt werden , keine' Folge zu geben, nachdem einerseits die Discnssion über
den erwähnten Punkt der Tagesordnung im Hinblicke ans die Bestimmung des
Z 120 a, des Gewerbegesetzes im Zusammenhalte mit dem H 1 der genehmigten
Statuten der in Rede stehenden Gehilfenversammlnng nicht in deren Wirkungs¬
kreis gelegen ist, nnd durch die Zulassung der böhmischen Verhandlungssprache
dem Wiener Magistrate einer als politischen Behörde I . Instanz zur Über¬
wachung der gesetzmäßigen Vorgänge bei den Gehilsenversammlungen berufenen
Gemeindebehörde mit deutscher Amtssprache  eingeräumte Uber-
wachnngsrecht illusorisch gemacht würde.

Hingegen steht der binnen vier Wochen ad intimnto einzubringeude
Necurs an das hohe k. k. Handelsministerium offen.

Die Beilagen des Berichtes vom 11 . September 1893 , Z . 142766 , folgen
mit der Aufforderung zurück, den Necnrrenten sofort  zu verständigen.

II. Nnriimtiul'i'stiinmuiigen.
MiMmt:

18 .
(Schulbauten .)

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der k. k.
Neichshaupt - und Residenzstadt bestellte k. k. Bezirkshauptmann
Dr . v. Frieb eis  hat nach Anhörung des Beirathes mit Ver¬
fügung vom 5 . Mai 1896 , Z . 2798 ( M .-Z . 149121 ex 1894/X ),
dem Magistrate folgende Weisung ertheilt:

Die Art der Bauführung einer Schicke auf den Gebietsthcilen , für welche
der Wiener Gemeinderath in Durchführung des ß 82 der Wiener Bauordnung
eine bestimmte Bauart angeordnet hat , ist nach Anhörung aller maßgebenden
Factoren und nach Erwägung aller bestimmenden Umstände von Fall zu
Fall zu erörtern und festzustellen.

IS.
(Thierseuchenfouds -Umlageu .)

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 21 . März 1896,
M .-Z . 163765/XV , an die Leiter der magistratischen Bezirksämter
nachstehenden Erlass gerichtet:

Im Nachhange zu dem h. a . Decrete vom 9. October 1894 , Z . 163765,
womit der Vorgang festgestellt wurde , welcher bei der Viehstands -Aufnahme
für den n .-L. Thierseuchenfoud , sowie bei der Einhebung und Abfuhr der
eingehobenen Umlagen -Beträge einzuhalten ist, findet der Magistrat die Be¬
zirksämter anzuweisen , dass die mit der Einhebnng der Thiersenchenfonds-
Umlagen betrauten städtischen Amtsthierärzte von nun an die eingehobenen
Beträge am Ende einer jeden Woche unter Vorweisung der Juxtenansschnitte
an die betreffende städtische Cassa-Abtheilnng des Bezirksamtes gegen Be¬
stätigung , welche dem Herrn Bezirksamtsleiter vorzuweisen ist, in Abfuhr
bringen.

Die endliche Abfuhr des Umlagenbetrages an das n .-ö. Landes -Ober-
Einnehmeramt hat sohin unter gleichzeitiger Vorlage der Viehstandsverzeichnisse
durch das magistratische Bezirksamt zu erfolgen.

Schließlich wird bemerkt , dass die Thierärzte zu veranlassen sind, die
bereits eingehobenen nnd noch in ihrer Verwahrung befindlichen Thiersenchen-
fonds -Umlägenbeträge sofort an die städtische Hauptcassa -Abtheilnng in Abfuhr
zu bringen.
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Das obcitierte Decret vom 9 . October 1894 , Z . 163765,
hat nachstehenden Wortlaut:

Der Magistrat findet sich nicht bestimmt , auf den von dem Herrn Vor¬
stande des Marktamtes in dem Berichte vom 25 . September 1894,
M .-C .-Nr . 2109 , gemachten Vorschlag , dahin gehend , dass die in Durchführung
des Thiersenchenfondsgesetzcs vom II . April 1891 , L.-G .-Bl . Nr . 36 ox 1892,
verfassten Viehstandsverzeichnisse in Hinkunft nicht mehr wie bisher von den
magistratischen Bezirksämtern mit den entfallenden Umlagen dem n .-ö. Laudes-
ausschnsse vorznlegen , sondern für sämmtliche Bezirke beim Marktamte abzngeben
und von diesem in einer Gesammtvorlage weiter zu leiten sind, einzugehen,
nachdem die gleichzeitige Vorlage dieser Verzeichnisse für sämmtliche Bezirke
weder von dem n .-ö. Landesausschnsse gewünscht wird , noch nothwendig
erscheint, weiters ein solcher Vorgang , statt die gewünschte Beschleunigung in
der Behandlung dieser Agenden herbeiznführen , nur die sofortige Vorlage der
fertiggestellten Verzeichnisse verzögern würde , und somit keine Veranlassung vor¬
liegt , an der geschäftsordnnngsmäßigen Mitwirkung der magistratischen Bezirks¬
ämter bei Durchführung des Thierseuchenfondsgesetzes eine Änderung ein-
treten zu lassen.

Es werden daher auch in Hinkunft in erster Linie die Herren Bczirks-
amtsleiter dahin zu wirken haben , dass die Fertigstellung der erwähnten Ver¬
zeichnisse und die Abfuhr der Umlagen rechtzeitig , d. i . womöglich unter
Einhaltung der im Gesetze vorgeschriebenen Fristen erfolgt.

20 .

l Aerierwehrmontttrer ».)
Magistrats - Vicedirector Tachau hat mit Erlass vom

1. Mai 1896 , M .-Z . 80841/1V , angeordnet:

dass mit Rücksicht auf den Umstand , dass zufolge der Verfügung des
zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichshaupt - und Residenzstadt
Wien bestellten k. k. Bezirkshauptmannes Dr . v. Friebeis  vom 21 . Jänner
1896 , Z . 10191 ex 1895 , nunmehr die Sicherstellung der Monturen der
Berufsfenerwehr - Mannschaft  von jener der übrigen Bediensteten getrennt
und dem Magistrats -Departement XIV , beziehungsweise dem städtischen Feuer-
wehr -Commando übertragen wurde , auch die Sicherstellung , Anschaffung , Über¬
nahme und Ansfolgnng , sowie überhaupt die ganze Gebarung bezüglich der
Monturen der freiwilligen Feuerwehrleute und der Druckleute
durch das Magistrats - Departement XIV und das städtische Feuerwehr-
Commando geschehe.

Ul Gesetze
iwn üesouderer Wichtigkeit für den politischen ffer-

wattnngMenjt.
21 .

(Abänderung der Gesetze , betreffend die Schul¬
aufsicht . )

Gesetz vom 15 . April 1896 , wirksam für das Erzherzogthum
Österreich unter der Euns , mit welchem einige Bestimmungen des
Gesetzes vom 12 . October 1870 , L.-G .-Bl . Nr . 51 , beziehungs¬
weise vom 22 . December 1874 , L.-G .-Bl . Nr . 9 vom Jahre
1875 , und vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 47 , betreffend
die Schulaufsicht , abgeändert werden (L.-G .-Bl . Nr . 19 ) :

Mit Zustimmung des Landtages Meines Erzherzogthnms Österreich
unter der Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  I.
Die nachstehenden Paragraphen des Gesetzes vom 12 . October 1870,

L.-G .-Bl . Nr . 51 , beziehungsweise vom 22 . December 1874 , L.-G .-Bl . Nr . 9
vom Jahre 1875 , und vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 47 , betreffend
die Schulaufsicht , werden in ihrer gegenwärtigen Fassung außer Wirksamkeit
gesetzt und haben künftig zu lauten:

8 3.
Der Ortsschulrath wird:

a) in der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien von dem Bezirksausschüsse
jedes Bezirkes;

b ) in den Schulbezirken , außer Wien von der Gemeindevertretung gewählt.
Wenn derselben Schule mehrere Ortsgemeinden oder Theile derselben

nngehören , so wählt jede der betheiligten Gemeindevertretungen die nach dem
Verhältnisse der Bevölkerung auf die betreffenden Gemeinden oder auf den
betreffenden Theil der Gemeinde entfallende Anzahl von Vertretern in den
Ortsschulrath . Die Wahl erfolgt durch absolute Stimmenmehrheit , auf die in
der Gemeindeordnung für Niederösterreich vorgeschriebene Art und gilt auf die
Dauer von sechs Jahren.

Die Zahl der zu wählenden Mitglieder , die nicht weniger als fünf
betragen soll, wird vom Bezirksschnlrathe bestimmt.

Außerdem werden zwei Ersatzmänner gewählt . Im Falle des Aus¬
scheidens oder der andauernden Verhinderung eines Mitgliedes hat jener
Ersatzmann in den Ortsschnlrath einzntreten , welcher die meisten Stimmen
erhalten hat.

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

8 4.
Wählbar sind in der Haupt - und Residenzstadt Wien jene , welche in den

Gemeinderath , in den anderen Orten aber jene, welche in die Gemeinde¬
vertretung einer dem Ortsschulrathe Angewiesenen Gemeinde gewählt zu werden
fähig sind.

Der Verlust dieses Wahlrechtes hat das Ausscheiden ans dem Ortsschnl-
rathe zur Folge.

Die Wahl in den Ortsschnlrath kann nur derjenige ablehnen , welcher
berechtigt wäre , die Wahl in die Gemeindevertretung abzulehnen , oder welcher
die letzten sechs Jahre Mitglied des Ortsschnlrathes war.

Die ungerechtfertigte Verweigerung des Eintrittes und der ungerecht¬
fertigte Austritt , sowie die Vernachlässigung oder Verletzung der den Mit¬
gliedern des Ortsschnlrathes obliegenden Pflichten wird vom Bezirksschnlrathe
mit einer Geldbuße von 10 bis 100 fl. bestraft.

Die Geldbuße ist für Zwecke der Schule zn verwenden.
Der Landesschnlrath ist berechtigt , über Antrag oder nach Einvernehmen

des Bezirksschnlrathes einen Ortsschnlrath aufzulösen , wenn diesem die Be¬
sorgung der Geschäfte ohne Gefährdung des Interesses der Schule nicht
weiterhin überlassen werden kann.

Der Bezirksschnlrath muss längstens binnen sechs Wochen nach der Auf¬
lösung die Neuwahl für den Rest der gesetzlichen Mandatsdaner des aufgelösten
Ortsschnlrathes ausschreiben und zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte dre
erforderlichen Maßregeln treffen.

Wenn der neugewählte Ortsschnlrath ebenfalls wieder nach den vor¬
stehenden Bestimmungen aufgelöst wird , so kann der Landesschnlrath über
Antrag oder nach Einvernehmen des Bezirksschnlrathes und mit Zustimmung
des Landesausschusses die Neuwahl für längere Zeit , jedoch längstens für den
Nest der gesetzlichen Mandatsdaner des aufgelösten Ortsschnlrathes sistieren.

In diesem Falle wird für die Dauer der Sistierung vom Landesschul-
rathe ein provisorischer Ortsschnlrath ans wenigstens drei von ihm mit Zu¬
stimmung des Landesausschnsses zn ernennenden Mitgliedern eingesetzt.

Dem provisorischen Ortsschulrathe kommen die Rechte und Pflichten
(88 8, 9) des ordentlichen Ortsschnlrathes zn und haben für ihn die Be¬
stimmungen der ZZ 5 und 6, 10 bis 16 Geltung.

Necurse gegen die Auflösung eines Ortsschnlrathes haben keine auf¬
schiebende Wirkung.

8 10.
Die Mitglieder des Ortsschnlrathes wählen mittels Stimmzettel aus

ihrer Mitte (8 4) mit absoluter Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden und dessen
Stellvertreter auf die Dauer von sechs Jahren.

Ist sowohl der Vorsitzende als auch dessen Stellvertreter verhindert , so
führt der Alteste unter den anwesenden Mitgliedern des Ortsschnlrathes den
Vorsitz . Die Constitniernng des Ortsschnlrathes ist sowohl der Gemeinde¬
vertretung als dem Bezirksschnlrathe anznzeigen.

8 21.
Für den Vorsitzenden wird in der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien

ein erster und ein zweiter Stellvertreter , in den Bezirken außer Wien ein
Stellvertreter mittels Stimmzettels von dem Bezirksschnlrathe ans seiner Mitte
mit absoluter Majorität gewählt.

Diese Wahl unterliegt der Bestätigung des Landeschefs.
Alle nach 88 19, 20 und 21 stattfindenden Wahlen und Ernennungen

gelten auf die Dauer von sechs Jahren.

8 27.
Die dem Staate Anstehende Aufsicht über das Volksschulwesen des Schul¬

bezirkes wird in pädagogisch-didaktischer Richtung zunächst durch den Bezirks-
schnlinspector ansgcübt ; demselben kommt daher das Prüdicat kaiserlich¬
königlich zu.

Der Bezirksschulinspector wird ans den hiezu geeigneten Fachmännern
ans Grund eines vom Landesschnlrathe nach Einvernahme des Bezirksschnl¬
rathes zu erstattenden Ternavorschlages vom Minister für Cultus und Unter¬
richt ans die Dauer von sechs Jahren ernannt.

Jedem Bezirksschnlinspector wird ein Jnspectionsbezirk zugewiesen.
Dieser Jnspectionsbezirk kann entweder einen oder mehrere Schulbezirke

umfassen , sowie auch ein Schulbezirk nach Bedürfnis in mehrere Jnspections-
bezirke getheilt werden kann.

Den Jnspectionsbezirk bestimmt über Antrag des Landesschnlrathes der
Minister für Cultus und Unterricht.

Der Bezirksschnlinspector tritt kraft seiner Ernennung als ordentliches
Mitglied in den Bezirksschnlrath ein.

Wird der Bezirksschnlinspector dem Bezirksschnlrathe entnommen , so
erlischt mit seiner Ernennung sein bisheriges Mandat im Bezirksschnlrathe und
es ist wegen Ergänzung der Zahl der Mitglieder das Entsprechende vorzu¬
kehren.
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Die unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes steht der
konfessionellen Behörde zu.

Das dem Staate nach H 2 des Neichsgesetzes vom 25 . Mai 1868,
R .-G .-Bl . Nr . 18 , zustehende Anfsichtsrecht über denselben wird zunächst durch
den Bezirksschulinspcctor in Gemäßheit der ihm ertheiltcn Weisungen ansgeübt.

Z 34.
Die im Z 33 unter Z . 3, 4, 5 und 7 erwähnten Mitglieder des Landes-

schnlralhes werden vom Kaiser auf Antrag des Ministers für Cultns und
Unterricht ernannt , und zwar bezüglich der unter Z 33 , Z . 7, aufgeführten
Mitglieder auf Grund der vom Laudesausschusse zu erstattenden Ternavorschläge.

Die Fnnctionsdauer der im Z 32 , Z . 2, 5, 6 und 7, erwähnten Mit¬
glieder des Landesschulrathes beträgt sechs Jahre.

Die Fachmänner im Lehrwesen erhalten eine F -nuctionsgebür ans Staats¬
mitteln.

Artikel II.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes haben für Neuwahlen und Ernennungen,
welche nach der Kundmachung desselben nothwendig werden , in Anwendung
zu kommen.

Artikel III.

Mein Minister für Cultns und Unterricht ist mit der Durchführung
dieses Gesetzes beauftragt.

22 .

(Gesetz , betreffend Ratengeschäfte .)
Gesetz vom 27 . April 1896 , R .-G . Bl . Nr . 70:
Mit Zustimmung beider Häuser des

wie folgt:
8 i.

Neichsrathes finde Ich anznordnen,

Ratengeschäfte im Sinne dieses Gesetzes sind in Ausübung eines Handels-
odcr anderen Gewerbebetriebes vorgenommene Verkäufe beweglicher Sachen
deren Kaufpreis in Teilbeträgen (Raten ) zu entrichten ist, und welche dem
Käufer vor der vollständigen Zahlung des Kaufpreises übergeben werden.

8 2.
Hat der Verkäufer sich für den Fall der Nichterfüllung der dem Käufer

obliegenden Verpflichtungen das Recht des Rücktrittes vom Vertrage Vor¬
behalten , so ist derselbe, wenn er hievon Gebrauch macht, verpflichtet , dem
Käufer das empfangene Angeld und die gezahlten Raten sammt gesetzlichen
Zinsen vom Empfangstage an zurückznerstalten und die auf die Sache ge¬
machten nothwendigen und nützlichen Verwendungen zu ersetzen. Eine ent¬
gegenstehende Vereinbarung ist ungiltig.

Der Käufer hat dagegen dem Verkäufer die Sache znrückznstellen und
ihn nach den Umständen des Falles schadlos zu halten . Insbesondere hat
derselbe für die Benützung der Sache in der Zwischenzeit eine angemessene
Vergütung zu leisten. Eine im vorhinein erfolgte Vereinbarung über die Höhe
der zu leistenden Entschädigung ist ungiltig.

8 3.
Hat der Verkäufer sich das Recht Vorbehalten , im Falle des Ausbleibens

von Ratenzahlungen die sofortige Zahlung sämmtlicher Raten zu fordern
(Terminverlnst ), so kann er dieses Recht nur ausüben , wenn der Käufer mit
mindestens zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Ratenzahlungen im Verzüge
ist. Eine entgegengesetzte Vereinbarung ist unwirksam.

Die Vereinbarung einer anderen Strafe als des Terminverlustes für
den Fall der Nichterfüllung der dem Käufer obliegenden Verpflichtungen ist
ungiltig.

8 4.
Dem Käufer steht das Rechtsmittel wegen Verkürzung über die Hälfte

auch dann zu, wenn er den wahren Wert der Sache gekannt hat , oder wenn
er erklärt hat , dieselbe ans besonderer Vorliebe um einen außerordentlichen
Preis zu übernehmen.

Dieses Rechtsmittel findet auch dann statt , wenn das Ratengeschäft ein
Handelsgeschäft ist. Ein Verzicht auf dieses Rechtsmittel ist unwirksam . Die
Vereinbarung einer kürzeren als der dreijährigen Verjährungsfrist (8 1187
a . b. G .-B .) ist ungiltig.

Der Anspruch auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache kann auch
nach Ablauf von sechs Monaten (Z 933 a . b. G .-B .) noch so lange mittels
Klage oder Einrede geltend gemacht werden , als die vollständige Zahlung des
Kaufpreises nicht erfolgt ist. Eine Anzeige des Mangels ist zur Wahrung des
Anspruches nicht erforderlich . Ein Verzicht auf den letzteren ist unwirksam.

Die Vereinbarung einer kürzeren Frist für die Haftbarkeit des Verkäufers
ist ungiltig.

8 5.
Wird über ein Ratengeschäft eine Urkunde (Natenbrief ) errichtet , so ist

der Verkäufer verpflichtet , spätestens bei Übergabe der Sache auf seine Kosten
dem Käufer eine Abschrift der Urkunde auszufolgen . Ein Verzicht ans die
Ausfolgnng der Abschrift ist unwirksam.

Die Übertretung dieser Vorschrift wird von den politischen Behörden
mit einer Geldstrafe bis zu 50 fl., welche im Falle der Uneinbringlichkeit in I

eine angemessene Arreststrafe umzuwandeln ist, im Wege des im IX . Haupt¬
stücke der Gewerbeordnung angeordneten Verfahrens geahndet.

8 6.
Wenn der Käufer im Geltungsgebiete dieses Gesetzes seinen Wohnsitz

hat , so findet für Klagen gegen ihn ans dem Ratengeschäfte der Gerichtsstand
des Vertrages nicht statt und ist eine freiwillige Unterwerfung des Käufers
unter einen anderen Gerichtsstand unverbindlich.

Die Unzuständigkeit ist von amtswegen , und zwar bis zur Vornahme
der executiven Veräußerung , zu berücksichtigen.

Die Unzuständigkeit kann nur dadurch behoben werden , dass sich der
Beklagte , ungeachtet vorhergegangener richterlicher Belehrung , auf die Ver¬
handlung einlässt.

8 7.
Bei Nechtsstreitigkeiten ans Ratengeschäften findet das Summarverfahren

auch in denjenigen Fällen statt , in welchen nach dem Gesetze das ordentliche
schriftliche oder mündliche Verfahren einzutreten hätte.

Die Vorschriften über Sicherheitsleistung für Gerichtskosten finden keine
Anwendung.

8 8-
In Rechtsstreiten über Ratengeschäfte ist der Richter an die gesetzlichen

Beweisregeln nicht gebunden , sondern hat nach seiner freien , auf der Würdi¬
gung aller Umstände beruhenden Überzeugung zu entscheiden.

Insbesondere kann der Richter , wenn ein Ratenbrief errichtet wurde,
auf mündliche Zusagen , welche der Verkäufer oder sein Agent vor oder bei
der Errichtung der Urkunde dem Käufer gegeben hat , Rücksicht nehmen , wenn¬
gleich dieselben mit der Urkunde nicht übereinstimmen.

8 9.
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden auch auf Vertrüge , durch welche

der Zweck des Ratengeschäftes auf anderem Wege , insbesondere durch mietweise
Überlassung einer Sache erreicht werden soll, sinngemäße Anwendung.

8 10.
Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf Ratengeschäfte , bei welchen

das Geschäft auf der Seite des Käufers ein Handelsgeschäft ist, keine An¬
wendung.

8 11-
Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden unter Aufrechthaltnng der Vor¬

schriften des Gesetzes vom 30 . Juni 1878 (R .-G .-Bl . Nr . 90 ) sinngemäße
Anwendung auf Verkäufe von Losen und Wertpapieren , welche erst nach voll¬
ständiger Zahlung des in Raten abzustattendeu Kaufpreises dem Käufer ans-
gesolgt werden.

8 12.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit;

es findet keine Anwendung ans Ratengeschäfte , welche vor diesem Zeitpunkte
abgeschlossen wurden.

8 13-
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Meine Minister des Innern , der

Justiz und des Handels betraut.

(Verzeichnis der im Neichsgesehblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1896 hublieierten Gesetze nnd Verordnungen .)

Reichsgesttzt'üüt.
Nr . 62 . Gesetz vom 13 . April 1896 , betreffend die Auf¬

bringung der Mittel zur Herstellung eines Neubaues für das III . Staats¬
gymnasium in Krakau.

Nr . 63 . Gesetz vom 15 . April 1896 , betreffend die Be¬
züge der Professoren au den vom Staate erhaltenen Hebammenschnlen und in
Betreff der Pensionen für die Witwen dieser Professoren.

Nr . 64 . Verordnung des Finnnzministers vom
20 . April 1896 , womit gestempelte amtliche Wechselblankette der Wert¬
kategorien zu 1, 2, 3, 4 und 5 fl. mit böhmischem Texte in Verschleiß gesetzt
werden.

Nr . 65 . Verordnung des Justizministeriums vom
26 . April 1896 , womit das Gesetz vom 1. April 1872 (R.-G.-Bl.
Nr . 43 ), betreffend die Vollziehung der Freiheitsstrafen in Einzelhaft im
Zellengefängnisse des Landesgerichtes und des städtisch-delegierten Bezirks¬
gerichtes in Strafsachen in Graz , vom 2. Mai 1896 angesangen , in Wirk¬
samkeit gesetzt wird.
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Nr . 66 . Concessionsurknnde vom 23 . März 1896
für die Localbahn von Borki wielkie über Skalat nach Grzymalöw.

Nr . 67 . Gesetz vom 15 . April 1896 , betreffend die
Bezüge der Beamten an den Universttäts - nud Studienbibliotheken , sowie an
den Bibliotheken der technischen Hochschulen.

Nr. 68 . Erlass des Finanzministeriums vom
21 . April 1896 , betreffend das Verbot der Bereitung der Tincturu
AinAiborm in Apotheken ans abgabefrciem Brantwein.

Nr . 66 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
26 . April 1896 , womit in Abänderung der Ministerial-Verordnungen
vom 5 . Juni 1886 (R .-G .-Bl . Nr . 89 ), vom 14 . October 1889 (R .-G .-Bl.
Nr . 168 ) und vom 25 . October 1893 (R .-G .-Bl . Nr . 158 ) die im Reichsrathe
vertretenen Königreiche und Länder in 17 Aufsichtsbezirke für die Amts¬
handlungen der Gewerbe -Jnspectoren eingetheilt werden.

Nr . 76 . Gesetz vom 27 . April 1896 , betreffend Raten¬
geschäfte. *)

Nr . 71 . Erlass des Finanzministeriums vom
12 . Mai 1896 , betreffend das Maß der Sicherstellung für die richtige
Einzahlung des Bonifications -Nückersatzes bei der Zuckeransfnhr in der Be¬
triebsperiode 1896/97.

Nr . 72 . Kundmachung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 20 . April 1896 , betreffend das Über¬
einkommen zwischen Österreich -Ungarn und Russland bezüglich der Anwendung
sanitärer Vorkehrungen ans den Verkehr in den Grenzgebieten zur Zeit der
Cholera.

Nr . 73 . Kundmachung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 25 . April 1896 , betreffend das Über¬
einkommen zwischen Österreich -Ungarn und Italien bezüglich der Anwendung
besonderer sanitärer Maßnahmen auf den Verkehr innerhalb der Grenzgebiete
und zur See zur Zeit des Auftretens der Cholera.

Nr . 74 . Gesetz vom 14 . Mai 1896 , betreffend Be¬
stimmungen über die Versorgungsgenüsse der Civil -Staatsbeamten (Staats¬
lehrpersonen ), dann der Diener , sowie deren Witwen und Waisen.

L. Landcsgesehlüatt.
Nr . 16 . Gesetz vom 15 . April 1896 , wirksam für das

Erzherzogthum Österreich unter der Enns , mit welchem einige Bestimmungen
des Gesetzes vom 12. October 1870 , L.-G .-Bl . Nr . 51 , beziehungsweise vom
22 . December 1874 , L.-G .-Bl . Nr . 9 vom Jahre 1875 , und vom 19 . Dccember
1890 , L.-G .- Bl . Nr . 47 , betreffend die Schulaufsicht , abgeändert werden .*)

Nr . 26 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
15 . April 1896 , Z . 33644 , betreffend die Verwendung der in
Ausführung des Gesetzes vom 13 . October 1893 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 53,
eingeführten Hundesteuermarken.

Nr . 21 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
21 . April 1896 , Z . 30623 , betreffend die Bestellung eines amt¬
lichen Dampfkesselpi üfnngs -Commissärs nud zweier Stellvertreter für die
politischen Bezirke Hietzing Umgebung , Tulln und Bruck an der Leitha.

Nr . 22 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
16 . April 1896 , Z . 36184 , betreffend die Erhöhung der Ver-
pflegstaxe im Nath 'schen allgemeinen öffentlichen Krankenhanse in Baden .*)

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 23 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
18 . April 1896 , Z . 36848 , betreffend die der Gemeinde Wiener-
Neustadt ertheilte Bewilligung zur Einhebnng von Mictzinskreuzern.

Nr . 24 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
19.  Mai 1896, Z.  3370/1 *1' . , betreffend das Erlöschen der in der
hierortigen Kundmachung vom 13 . November 1895 , L.-G .- n. V --Bl . Nr . 53,
bezeichneten Function des zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichs-
Haupt- und Residenzstadt Wien bestellten k. k. Bezirkshanptmannes Dr . Hans
v. Friebeis.

Nr. 25 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
9 . Mai 1896 , Z . 34882,  betreffend die Festsetzung der Verpflegs-
taxe im Kaiser Franz Josef -Spitale in St . Pölten für die nach St . Pölten
zuständigen Individuen .*)

Nr. 26 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
13 . Mai 1896 , Z . 41227 , betreffend die Einhebnng der Landes¬
fondszuschläge für das Jahr 1896.

Nr . 27 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
6 . Mai 1896 , Z . 42564 , betreffend die der Gemeinde Wien
ertheilte Bewilligung znm Verkaufe eines Thciles der Realität Einl .-Z . 136,
IV . Bezirk, unter Einbeziehung von Theilen der Straßenparcelle Nr . 1577/1.

Nr . 28 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
4 . Mai 1896 , Z . 42565 , betreffend die der Gemeinde Wien
ertheilte Bewilligung znm Verkaufe von Theilen der städtischen Realität Einl .-
Z . 1925 unter Einbeziehung von Theilen der Realität Einl .-Z . 1894 und der
Straßenparcelle 3190 im II . Bezirke.

Nr . 26 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
6 . Mai 1896 , Z . 42601 , betreffend die der Stadtgemeinde Wien
ertheilte Bewilligung zum Verkaufe der Baustelle Einl .-Z . 1284 und 1351 im
VII . Bezirke.

Nr. 36 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
8. Mai 1896 , Z . 43322 , betreffend die der Gemeinde Wien
ertheilte Bewilligung zur Veräußerung der nach Demolierung des städtischen
Hauses Or .-Nr . 18 , Landstraße Hauptstraße , Einl .-Z . 860 , III . Bezirk, ver¬
bleibenden Bauarea.

Nr . 3L . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
9 . Mai 1896 , Z . 43323 , betreffend die der Gemeinde Wien
ertheilte Bewilligung znm Verkaufe von Theilen der städtischen Realität Or .-
Nr . 3, Rahlgasse , und der Cat . - Parc . Nr . 1600/14 und 1600/16 im
VI . Bezirke.

Nr . 32 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
7. Mai 1896 , Z - 43556 , betreffend die der Gemeinde Krems
ertheilte Bewilligung zur Einhebung von Auflagen für gebrannte geistige
Flüssigkeiten und für Bier.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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1896 . V I.

Geseke, Ven>rd»um>e» »»>>Entscheidungen,
sowie

Ntmillttiviicstliiliitmilsiit des Gemeindet athes, Stadtrathes»»ddes Bkastistrates
i» IlPlrgrHkiteii der Lriiiriiidenerllililtllng und pll!iti; cheii AmtMlMiig.

Inhalt:

L. Verordnungen und Entscheidungen:
1. Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 28 . Februar 1896,

Nr . 1251 , betreffend die Baubewillignng für die Strecke Hütteldorf—
Hietzing der Wienthallinie der Wiener Stadtbahn.

2. Sicherstellung der zur Wiederherstellung von durch die Reblaus zerstörten
Weingärten bestimmten unverzinslichen Darlehen ans Staats - und
Landcsmitteln.

3 . Eheschließung ungarischer Staatsangehöriger im Auslande.
4 . Dienstwaffen des k. k. Forstpersonales.
5 . Verpflegsgebür für das öffentliche Krankenhaus in Fiume.
6. Behandlung von Fällen constatierter ungerechtfertigter Abzüge von den

Arbeiterlöhnen seitens nnfallversicherungspflichtiger Unternehmer .)
7. Competenz für Entscheidungen in Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern

und Hilfsarbeitern , betreffend die Benützung , beziehungsweise Räumung
von Arbeiterwohnungen.

8. Certificate zum einstweiligen Betriebe des Hausierhandels — unstatthaft.
9. Pfandrcchts -Einverleibnngsgebüren für Commnnalbeiträge.

10 . Die continnicrlichen Betriebsproceffe in der Papier - und Halbzcng-
fabrication.

11 . Ergänzung und Abänderung der zur Durchführung der Sonn - und
Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe erlassenen Kundmachungen.

12. Verzeichnis über die in den Jahren 1895 und 1896 in den n .-ö. Landes-
Jrrenanstalten und in der n .-ö. Landes -Gebär - und Findelanstalt be¬
stehenden Verpflegstaxen.

I. Venndiilliigen >»ii> Lntlcheiiuiiige».
I

( (^ tttscheidriilg des k. k. Verwaltringsgerichtshofes
vom 28 . Februar I8V <», Nr . SÄrl,  betreffend die
Banbewilliguttg für die Strecke Hntteldorf - Hietzing

der Wienthallinie der Wiener Stadtbahn . )
Im Rameil Seiner Majestät des Kaisers!

Der k- k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten
Präsidenten Dr . Grafen Schönborn , in Gegenwart der Nüthe des k. k. Ver-
waltnngsgerichtshofes , k. k- Senats -Präsidenten Dr . Ritt . v. Alter , k. k. Hof-
rälhe Dr . Ritt . v. Pollack,  Freih . v. Giovanelli  und Freih . v. Jacobi,
dann des Schriftführers k. k. Finanz -Concipisten Dr . Hill er  über die
Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gegen die Entscheidung des k. k. Handels¬
ministeriums vom 25 . Oclober 1894 , Z . 56073 , betreffend die Baubewillignng
für die Strecke Hüttcldorf —Hietzing der Wienthallinie der Wiener Stadtbahn,
nach der am 28 . Februar 1896 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen Ver¬
handlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der
Ausführungen des Dr . Richard Schlesinger,  Hof - und Gerichtsadvocalen
in Wien , in Vertretung der Beschwerdeführerin , sowie der Gegenansführungen
des k. k. Sectionsrathes Dr . Edlen v. Schuster , in Vertretung des belangten
k. k. Handelsministeriums , zu Recht erkannt:

Die angcfochtene Entscheidung wird nach Z 6 des Gesetzes vom 22 . Ok¬
tober 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ox 1876 , wegen mangelhaften Verfahrens
aufgehoben.

Entschcidun gs gründe:
Die Abweisung des von der Commune Wien bei der am 12 . Sep¬

tember 1894 abgehaltenen politischen Begehungscommission über das Project
für die Strecke Hütteldorf —Hietzing der Wienthallinie der Wiener Stadtbahn
gestellten Begehrens , dass die Bahnnnternehmung verpflichtet werde , die Er¬
höhung der landseitigen Stützmauer der Bahn bis zum definitiven Niveau der
O.uaistraße nach Maßgabe der Anlage dieser Straße auf jeweiliges Verlangen
der Gemeinde Wien vorzunehmen , erachtet die Beschwerde darum für gesetzwidrig,
weil einerseits nach 8 14 und ZI , Punkt 1 der Bauordnung für Wien die Com¬
mune Wien als competente Baubehörde das Niveau des Baues zu bestimmen
berechtigt sei, und weil andererseits in einem Theile der Qnaistraße das Niveau
bereits rechtskräftig höher bestimmt sei, als es bei der politischen Begehnngs-
commission gefunden wurde und als welches für die Anlage der Qnaimauer
für maßgebend angenommen worden ist. Die angcfochtene Entscheidung stützt
die Abweisung des Begehrens darauf , dass einerseits nach Z 31 der Bau-

13. Auswanderungs -Agenturen.
14 . Zur Überwachung des Sprengmittelverkehres.
15. Forstlehranstalt in Weißwasser.
16 . Hintanhaltnng des Genusses des sogenannten Lederfleisches.
17. Abänderung , beziehungsweise Ergänzung der Wehrvorschriften.
18. Abänderung der Taratabelle zum Wiener Linienverzehrungsstenertarife.

LI . Normativbestimmungen:
Gemeindcrath:

19 . Auszahlung von Nestfordernngen für in den letzten Jahren in städtischen
Schulgebäuden hergestellte Heizanlagen.

Magistrat:
20 . Bestimmungen , betreffend den temporären Bezug von Normalwasscr.
21 . Nichtanrechnnng von Verzugszinsen bei von der k. k. Dicasterialgebände

Direction und dem k- n . k. Hofärar verspätet einlangenden Zahlungen
von Wasserleitnngs - Abzweignngs - und Wasscrmesser - Ausschaltnngs-
gebüren.

22 . Vorlage von Terminacten.
23 . Evidenzhaltung der photographischen Gewerbe.

»LI . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltungsdienst:

24 . Gesetz von: 23 . Mai 1896 , womit weitere Bestimmungen über die
Ausführung öffentlicher Verkehrsanlagen in Wien getroffen werden.

Verzeichnis der im Neichsg esetzbla 'tte und im Land esgese tzb latte
für Österreich unter der Enns im Jahre 1896 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

ordnnng , da es sich um einen Eisenbahnbau handelt , die Bestimmung auch
des Niveaus in die Competenz des Handelsministeriums als Baubehörde falle
und dass andererseits im Sinne des Z 10 des Eisenbahn -Concessionsgesetzes
für die Verpflichtungen der Eisenbahnunternehmnngen nur der zur Zeit des
Eisenbahnbanes bestehende Zustand in Betracht kommen könne und es daher
als principiell unzulässig erscheine, einer Eisenbahn die Verpflichtung zu künf.
Ligen Leistungen für erst nach dem Bahnbaue herznstcllende Communicatiouen
aufzuerlegen.

In Anbetracht der Bestimmungen der ZZ 31 und 106 der Bauordnung
für Wien vom 17 . Jänner 1883 und des Z 19 der Ministerialverordnnng vom
25 . Jänner 1879 , Nr . 19 R .-G .-Bl ., mußte der Verwaltnngsgerichtshof an¬
erkennen , dass im concreten Falle das k. k. Handelsministerium und nicht die
Commnnalbehörde als Baubehörde einznschreiten hatte und dass also das
k. k. Handelsministerium zur Festsetzung aller Baubedingungen
für die erwähnte Maueranlage kompetent gewesen  ist . Denn nach
Z 31 der Bauordnung haben „bei Ballführungen auf Eisenbahngrnndstrccken"
die „ hierüber bestehenden Vorschriften " Anwendung zu finden . Weder diese noch
eine andere Bestimmung der Bauordnung verfügt eine Einschränkung der über
Eisenbahnbanten bestehenden Normen . Nun ist nach diesen Normen (ZZ 19, 22
Verordnung vom 25 . Jänner 1879 ) das k. k. Handelsministerium diejenige
Behörde , ohne deren Genehmigung kein Eisenbahnban zur Ausführung ge¬
langen kann , welche den Bauconsens zu crtheilen hat . Für Eisenbahnbanten
ist sonach das k. k. Handelsministerium die „ Baubehörde " . Wie aus den ZZ 1
und 2 der Bauordnung sich ergibt und auch der Natur der Sache entspricht,
ist die Bestimmung der Baulücke und des Niveaus regelmäßig Sache der
„Baubehörde ", also bei Eisenbahnbanten Sache des k. k. Handelsministeriums,
und es wird für Eisenbahnbanten diese natürliche und regelmäßige Competenz
betreffs der Bestimmung der Baulinie und des Niveaus , durch die für Hof -,
Staats - und Fondsbanten getroffene ausnahmsweise Bestimmung des
Z 106 , Absatz 4 der Bauordnung nur bestätigt.

Der Gerichtshof war aber zugleich des Erachtens , dass auch das k. k.
Handelsministerium als Baubehörde bei Conscntiernng von
Eisenbahnbanten die Bestimmungen der Bauordnung (Z 2) ent¬
sprechend ein zu halten,  also auch die gegebenen Baulinien und Nivean-
cotcn , wie solche den obwaltenden Verhältnissen und den Anordnungen der
Bauordnung entsprechen, zn beobachten hat (argm . Z 22 , Verordnung vom
25 . Jänner 1879 ), mit der einzigen Ausnahme , dass, insoweit die Ausführung
des Eisenbahnbanes unter Einhaltung der betreffenden Ban - und Niveaulinien
nicht möglich erscheint, im Sinne des Z 10 des Eisenbahn -Concessionsgesetzes
vom 14. September 1854 für die entsprechende Abhilfe zn sorgen ist.

In Anbetracht des Umstandes , dgss in Absicht auf die bauliche Aus¬
gestaltung der Stadt die Bauordnung — wie ans den ZZ 2 und 103 sich
ergibt — eine voranssehende Fürsorge für den öffentlichen Verkehr der Bau¬
behörde zur Pflicht macht, geht es nun nicht an , soweit es sich um die Eon-
sentieruug auch von Eisenbahnbanten handelt , lediglich von dem im Momente
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der Consentierung cm irgendeiner Stelle thatsächlich bestehenden Zustande aus¬
zugehen ; als der bei der C on sen ti erung der Bauten zu beachtende
Zustand wird vielmehr derjenige zu gelten haben , der nach Maß¬
gabe der zur Zeit des Baues bestehenden Neguliernngsprojecte
als der für den ö ffentli che n V e rkeh r erford erli che b ereits erka n n t
ist , wenn auch dessen thatsächliche Ausführung erst in späterer
Zeit und nach und nach sich vollziehen soll.

Der Z 10 des Eisenbahn -Concesstonsgesetzcs macht nun den Eisenbahn-
nnlernehmnngen zur Pflicht , die Commnnicationsverhältnisse , sowie die Ent¬
wicklung des öffentlichen Verkehres zunächst soweit als möglich unberührt zu
lassen, und insoweit dies nicht möglich erscheint, alle jene Vorkehrungen zn
treffen , welche als entsprechender Ersatz anzusehen ist.

Diese Verpflichtung der Eisenbahnen ist keineswegs darauf beschränkt,
an Stelle der bestandenen oder giltigerweise projectierten Comninnicalionen
anderweitige herzustellen (lit . o des citierten Z 10), sondern durch den Schluss¬
absatz der eben citierten Gesetzesbestimmung ist die Verpflichtung der Eisen-
bahnunternehinnngen auch dahin ausgedehnt , dass , insoweit ihre Anlagen bei
den gewöhnlichen Commnnicationsmitteln besondere Bauten nolhwendig
machen , den Eisenbahnnnternehmnngen die Herstellung und künftige Er¬
haltung solcher besonderer Bauten zur Last fällt.

Hieraus folgt , dass auch die in Frage stehende Eisenbahnnnternehmung
bei der Ausführung ihrer Bauten nicht bloß die im Momente der Commission
factisch bestehenden Niveanverhältnissc der öffentlichen Straßen und Wege zn
berücksichtigen hatte , sondern dass bei diesen Ballführungen auch ans alle
aus der künftigen Regulierung der betreffenden Straßen und
Wege sich ergebenden geänderten Verhältnisse Rücksicht zu
nehmen war.

Ebenso wie der Private bei den von ihm projectierten Bauten nicht die
factisch bestehenden , sondern die in Absicht auf die Regulierung der Straßen
projectierten Baulinien und Niveancoten cinznhalten hat , ebenso obliegt diese
Verpflichtung einer Eisenbahnnnternchinnng , insoweit es ohne Gefährdung des
Eisenbahnbaues selbst ausführbar erscheint.

Nun ist von Seite der beschwerdeführenden Gemeinde nicht nur bereits
bei der Begehungscommission darauf hingewiescn worden , dass für die Quai-
straße ein erhöhtes Niveau rechtskräftig festgesetzt sei, es wurde auch allerdings
erst im verwaltungsgerichtlichen Verfahren durch das Amtszeugnis vom
7. Jänner 1895 , Z . 672 , bescheinigt, dass für die in Rede stehende Straße
in der That ein Regnliernngsproject , welches das Niveau der Straße gegen¬
über dem factisch bestehenden Zustande erhöht , rechtskräftig bereits bestimmt
sei, so dass es sich nicht — wie in der Gegenschrift des k. k. Handelsministeriums
betont wird — um eine Verpflichtung der Eisenbahn zn künftigen Leistlingen
für erst nach dem Bahnban herznstelleude Communicationen , sondern um
Leistungen für bestehende Communicationen nach Maß ihrer bereits pro¬
jectierten Regulierung handelt.

Wenn nun auch das Begehren der Commune Wien etlva in der Rich¬
tung undeutlich und zu weitgehend gewesen ist, dass es auch dahin ansgelegt
werden könnte , dass somit eine ständige Verpflichtung der Eisenbahnnnter-
nehmnng zur fortschreitenden Erhöhung der Stützmauer nach Maßgabe der im
Laufe der Zeiten sich ändernden Niveauverhültnisse der Quaistraße gefordert
wird , so war dasselbe nach den vorausgeschickten Erwägungen gewiss insoweit
berechtigt , als die Forderung der Commune Wien lediglich darauf abzielte,
dass bei Aufführung der landseitigen Stützmauer jenes Niveau der Quaistraße
die entsprechende Berücksichtigung finde, welches für diese bereits projektiert ist.

Es wäre daher Sache der Begehungscommissiou und der zn treffenden
Entscheidung gewesen, dieses Moment wahrznnehmen und nach Maßgabe des¬
selben zu untersuchen , ob wegen der Anlage der Eisenbahn die in Frage
kommende Straße nach den projectierten , zur Ausführung schon bestimmten
Niveanverhältnissen zu ihrem Schutze und zur Sicherstellung ihrer Ausführung >
besondere Bauten überhaupt oder aber eine besondere Ausführung solcher
Bauten bedürfe , welche etwa die Commune herznstellen dann nicht bemüssigt
sein würde , wenn durch die Anlage der Bahn und insbesondere durch die
Anlage der Stützmauer nicht die eingetretene Änderung der Terrainverhältnisse
herbeigeführt worden wäre.

Uber diese vom Standpunkte der Bestimmungen des Z 10 des Eisen¬
bahn -Concessionsgesetzes relevanten Momente gibt aber das Begehungsprolokoll
keinerlei Aufschluss und es erfolgte die Abweisung des Begehrens der Commune
Wien lediglich aus dein — wie oben ansgeführt — unzutreffenden Gesichts¬
punkte , dass die erst projectierten und noch nicht factisch bestehenden Niveau-
Verhältnisse der Straße bei der Bahuanlage überhaupt keine Berücksichtigung
zu finden haben.

Der Verwaltungsgerichtshof musste daher erkennen , dass der derzeit
vorliegende Thatbestand für die Entscheidung des Streitfalles unvollständig ist,
und es war darum die angefochtene Entscheidung nach Vorschrift des Z 6 des
Gesetzes vom 22 . October 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , aufznheben.
(M .-Z . 80 .199/V .)

2 .

(Sicherstellung der zur Wiederherstellung von durch
die Reblaus zerstörte » Weingärten bestimmten unver¬
zinslichen Darlehen ans Staats - und Landesmitteln .)

Zufolge Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 8 . April 1896,
Z . 31335 ( M .-Z . 76948/XV ), wird Nachstehendes bekanntgegeben:

Die Sicherstellung unverzinslicher Darlehen zur Wiederherstellung von
durch die Reblaus zerstörten Weingärten nach dem Gesetze vom 28 . März 1892,

R .-G .-Bl . Nr . 61 , seitens des Staates und Landes erfolgte bisher in Nieder¬
österreich in der Weise, dass entweder nur jener Grnndbuchskörper , zu welchem
die zur Wiederherstellung bestimmte Parcelle gehörte oder mitunter auch mehrere
Grundbuchskörper als Haupt - , beziehungsweise als Nebeneinlagen mit der
Darlehensforderung simultan behaftet wurden.

Die letztere Art der Sicherstellung , welche von einigen politischen Bezirks¬
behörden bisher gefordert wurde und insbesondere in jenen Fällen , in welchen
es sich um einen ausgedehnten Besitz handelt , sich für den Weinhanerstand als
eine belästigende Einschränkung des wirtschaftlichen Verkehres darstellt , hat eine
Reihe von Beschwerden und auch einen Beschluss des n .-ö. Landtages vom
31 . Jänner d. I . hervorgernfen . welcher dahin geht, dass die voin Lande
gewährten unverzinslichen Darlehen zur Wiederherstellung der durch die Reblaus
zerstörten Weingärten nur ans den bezüglichen mit amerikanischen Reben wieder¬
hergestellten Weingärten grnndbücherlich sicherznstellen sind.

Das hohe k. k. Ackerbaumiuisterinm hat nun mit dem n.-ö. Landes-
ausschusse, um den Wünschen der weinbautreibenden Bevölkerung in dieser
Richtung nach Möglichkeit entgegenzukommen , dann in der Erwägung , dass
inhaltlich des citierten Gesetzes für die Sicherstellung des Darlehens der orts¬
übliche Wert des Weingartens nach seiner Wiederherstellung maßgebend zu sein
hat , Nachstehendes vereinbart:

Die bücherliche Sicherstellung eines auf Grund des citierten Gesetzes vom
Staate und Lande zn gewährenden Darlehens hat künftighin in der Regel nur
auf jenem Grundbuchskörper , zn dem die wiederherzustellende Parcelle gehört,
nicht aber auch auf anderen Grundbuchskörpern als Nebeneiulagen zn erfolgen
und ist sich in der Regel auf diese Haftung eines Grundbuchskörpers auch dann
zn beschränken, wenn derselbe nur aus der wiederherznstellenden Parcelle besteht.

Sollte jedoch in der vorgedachten Art der Versicherung der ertheilten
Darlehen in einzelnen Fällen , namentlich einen auf dem betreffenden Grnnd-
bnchskörpcr oder der wiederherznstellenden , selbständig inneliegenden Parcelle
der Darlehensfordernng des Staates und des Landes vorangehende ander¬
weitige Satzposten haften , eine im Sinne des Gesetzes vom 28 . März 1892,
R .-G .-Bl . Ltr . 61, voraussichtlich genügende bücherliche Sicherstellung selbst bei
Zugrundelegung des Wertes der Parcelle nach deren Wiederherstellung über¬
haupt nicht vorliegen , so würde allerdings noch in anderer Weise auf die
Sicherstellung Bedacht genommen werden müssen.

In solchen wohl nur seltenen Fällen ivirv es der politischen Bezirks¬
behörde obliegen , unter Stellung eines bestimmten Antrages die höhere Ent¬
scheidung einzuholen.

Über Weisung des hohen k. k. Ackerbanmiuisterinms werden die Wein¬
gartenbesitzer noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass in jenen Fällen,
in denen die wiederherznstellende Parcelle noch mit anderen Parcellen zn einem
Grundbuchskörper vereinigt ist, es Sache der Darlehenswerber sein wird , die
bücherliche Abtrennung dieser Parcelle und die Eröffnung einer neuen bücher¬
lichen Einlage bei der competenten Grundbnchsbehörde zn erwirken.

Um den betreffenden Besitzern diese Schritte zn erleichtern , werden seitens
des u .-ö. Landesansschnsses entsprechende Formularien für die bezüglichen
Grundbnchsgesuche aufgelegt und den Parteien zur Gebrauchsnahme erfolgt
werden.

3 .

(Eheschließung ungarischer Staatsangehöriger im
Anstande . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . April
1896 , Z . 32043 (M .-Z . 73339/XV1 ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das königlich ungarische Ministerium am Allerhöchsten Hoflager in Wien
hat die beiliegende Übersetzung einer Verordnung der königlich ungarischen
Minister der Justiz und des Innern vom 12 . Februar 1896 , Z . 7870/96
J .-M ., betreffend die in Ungarn vorzunehmende Verkündigung und Beurkundung
der außerhalb Ungarns zu schließenden Ehen an das h. k. k. Ministerium des
Innern mit dem Ersuchen geleitet , derselben in den im Neichsrathe vertretenen
Königreichen und Ländern in geeigneter Weise Pnblicität zn verleihen.

Infolge des im Einvernehmen mit dem k. k. Justizministerium und dem
k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht herabgelangten Erlasses des
h. k. k. Ministeriums des Innern vom 29 . März 1896 , Z . 6609 , und unter
Bezugnahme auf die h. o. Zuschrift vom 9. Mürz 1896 , Z . 20022 (Siehe
Amtsblatt Nr . 34 ex 1896 , „ Gesetze, Verordnungen :c." , IV , 8 spa ^ . 36j ),
wird dem Magistrate der Wortlaut der mitfolgenden Verordnung zur Kenntnis¬
nahme und Darnachachtnng mitgetheilt.

Hinsichtlich der im ß 1 der Verordnung citierten Jnstizministerial-
Jnstrnction vom 29 . Juni 1895 , Z . 27243 , wird bemerkt, dass eine amtliche
Ausgabe derselben in deutscher Sprache in Budapest 1895 erschienen ist.

Schließlich wird noch beigefügt , dass durch die anverwahrte Verordnung
die Anwendung der Bestimmungen des österreichischen Rechtes in allen dem¬
selben unterliegenden Fällen , insbesondere in Absicht auf das Aufgebot von
Ehen und die Dispens von Ehehindernissen selbstverständlich in keiner Weise
alteriert werden kann.

* -i-
*

Verordnung der königlich ungarischen Minister der Justiz
und des Innern vom 12 . Februar 1896 , Z . 7870/1896 J .-M .,
über die in Ungarn vorzunehmende Verkündigung ( Aufgebot ) und
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Beurkundung der außerhalb Ungarns zu schließenden Ehen und
über die hienüt zusammenhängenden Fragen:

Schilfs Feststellung eines gleichmäßigen Vorgehens bei der praklischen
Anwendung jener Gesetze und Verordnungen , welche die in Ungarn vor-
znnehmende Verkündigung (Aufgebot ) und Beurkundung der außerhalb Ungarns
zu schließenden Ehen , sowie die hienüt zusammenhängenden Fragen regeln,

Einvernehmen mit dem Herrn königlich ungarischen Finanz-
nulter ans Grund des § 50 G .- A . XXXI vom Jahre 1894 und ß 96
G .- A . XXXIII vom Jahre 1894 , wie folgt:

8 1-
Die Ehe , welche ein in Ungarn gemeindeznständiger ungarischer Staats-

buiger (Mann oder Weib ) in Croatien -Slavonien oder im Anslande mit einem
ungarischen Staatsbürger oder einem Ausländer vor einer nach dem Gesetze des

. ?»7I ^ schl' eß,ing zur Vornahme der Eheschließung zuständigen weltlichen
Behörde e»,gehen will , muss auch in Ungarn aufgeboteu

erden , ohne Ruckpcht darauf , ob die eheschließenden Parteien oder eine der-

8 2.
Klip »77 ? ^ gegenwärtigen Verordnung erwähnten
Ehe kann innndlich oder schriftlich angcsncht werden , und zwar durch die Ehe-
, I ' 7 ' endeu sNb,t , oder durch deren gesetzlichen Vertreter , oder aber durch die

l,ezn spec .ell Bevollmächtigten . (8 45 G .-A . XXXIII vom Jahre 1894 , 88 4
und 86 der citierten Instruction .) ^
-In ^ 7 Eesuche muss die Unterschrift , beziehungsweise das

^bsuchsteller - falls dieselben das Gesuch nicht eigenhändig

anerkannt sein ' ^ ^ ben — beglaubigt oder durch zwei Zeugen

^ r, . u ' cisten Fällen müssen beim Ansuchen um Anordnung des Auf¬
gebotes dem ungarischen Matrikenführer (Standesbeamten ) folgende Documentcvorgelegt werden : die Geburtsnlieinp mW _

rpn ventzen -, ferner die Woynungs-
zengiiisse der Eheschließenden ; die Militärischen Docnmente des Bräutigams
oder aber ; ene , welche sich aus dessen Befreiung vom Militärdienste beziehen:
7k beziehungsweise Genehmigung des berechtigten Elterntheiles,
gesetzlichen Vertreters oder der Vormundschaftsbehörde zur Eheschließung der
Minderiahr,gen eheschließenden Partei ; in , Falle einer früheren Ehe der ünen
ode ^ 7 ^ ^^ bmden das Sterbezengnis des früheren Ehegatten
7 auf die Auslosung der früheren Ehe bezüglichen richterlichen Urtheilc:
die Dispensation von einem eventuell vorliegenden Ehehindernisse . Im übrigen

Richtschnur ^ ^ ^ Paragraphen der erwähnten Instruction als

- . . Schriftstücke , welche in einer vom ungarischen Matrikelführer über-
oder nur mangelhaft verftandeuen Sprache ausgefertigt sind , müssen

ans Kosten der Parteien , mit einer beglaubigten ungarischen Übersetzung ver-
wckUr (8 22 der citierten Instruction .) In Ermanglung
olche Übersetzungen unterbreitet der Matrikelführer die Schriftstücke dem

königlich iingarischen Ministerium des Innern , welches ans Kosten der Parteien
n m ^ ' sorgst falls ersichtlich ist, dass die Parteien die Übersetzung
ui anderer ^Weise nicht beschaffen konnten.

^ dem ungarischen Matrikelführer vorgelegten
Original ' Schriftstücke zuruckverlangen , müssen sie gleichzeitig für einfacbe
stUnoUs ^ ^ derselben sorgen , welche der ungarisch ? Matrikelführer
stempelfiel beglanbigt und an Stelle der Originalien in seiner Urkunden¬
sammlung ẑnrückbehält . (A 24 der citierten Instruction .)
. p " soulichen Erscheinens gibt der ungarische Matrikelführer
jene Schriftstücke welche bloß zum Nachweise der persönlichen Identität dienen
ohne Znruckbehaftnng einer Abschrift zurück . (8 24 der citierten Instruction .)

^ Anordnung des Eheaufgebotes au den ungarischen Matrikel-

G W XXXIl7 ' '7m ^JUhUe ' 'l894 .) b' ' sind stempelfrei . (8Z 32 und 50

^ . 83 .

Ehe kmilU anordneiw ^ ^ gegenwärtigen Verordnung erwähnten

Ungarn gemeiudezuständigc , cheschließenbe ungarische
Staatsbürger in Ungarn einen oder mehrere ordentliche Wohnsitze hat , jeder
" ' ' pusche Matnke . fuhrcr , der zum Aufgebote nach dem ungarläudischen Wohn-
orte des eheschließenden ungarischen Staatsbürgers competent ist (Absatz 2,
88 85 und 37 der citierten Instruction ) ; > c > v ,
Sik der in Ungarn gemeindeziistälidige , eheschließende ungarische

Ungarn keinen ordentlichen Wohnsitz hat , jeder ungarische
Malrlkelfnhrer , der zum Aufgebote nach dem nngarländischeu Aufenthaltsorte
de^> ehcschließenden ungarischen Staatsbürgers competent ist (Absatz 2 88 85
und 38 der citierten Instruction ) ; > v v > vs

der in Ungarn gemeindezuständige , eheschließende ungarische
A . ? w ^' ^der ordentlichen Wohnsitz , noch einen
Anfenthal .sort hat , jener ungarische Matrikelführer , der nach dem Gebnrts-
oder Gemeindeziistandlgkeitsorte des eheschließenden ungarischen Staatsbürgers
zum Aufgebote competent ist (Absatz 2 , 88 85 und 38 der citierten Instruction ) ;

.Jft . Ungarn gemeindez, .ständige , eheschließende ungarische
staatvbuiger in Ungarn weder einen ordentlichm Wohnsitz , noch einen

Aufenthalts - oder Geburtsort hat , seine Gemeindezustäudigkeit aber zweifelhaft
ist und nur ans Grund langwieriger behördlicher Verhandlungen zu ermitteln
wäre , der Budapester innerstädtische Matrikelführer (Bndapester I . Matrikel¬
bezirk ) .

8 4.

Der letzte Absatz des § 113 G .-A . XXXI vom Jahre 1894 und jener
des 8 51 G .-A . XXXIII vom Jahre 1894 haben ans die außerhalb Ungarns
zu schließenden Ehen keinen Bezug und ist infolgedessen jener in Croatien-
Slavonien gemeindezuständige ungarische Staatsbürger oder jener Ausländer,
der mit einem in Ungarn gemeindezuständigen ungarischen Staatsbürger
außerhalb Ungarns eine Ehe eingehen will , behufs Aufgebotes dieser Ehe in
Ungarn nicht verpflichtet , mit einem croatisch -slavonischen , beziehungsweise aus¬
ländischen Zeugnisse zu beweisen , dass seine Ehe nach dem Sonderrechte
Croatien -Slavoniens , beziehungsweise nach den Gesetzen des Vaterlandes der
ausländischen eheschließenden Partei keinem Hindernisse unterliege . (8 79 der
citierten Instruction .)

Der ungarische Matrikelführer hat daher die Anordnung des Aufgebotes
der im Z 1 der gegenwärtigen Verordnung erwähnten Ehe nur dann zu ver¬
weigern , wenn eines der in den Punkten 1 bis 14 des K 7 der Justiz-
miuisterial -Jnstrnctioil , Z . 27243/1895 , angeführten Hindernisse obwaltet,
(ß 86 , Absatz 1 der citierten Instruction .)

Es ist selbstverständlich , dass , wenn die Eheschließenden , von ihrer ur¬
sprünglichen Abpcht abweichend , ihre Ehe in Ungarn eingehen wollten , dieselben
verpflichtet wären , vor Schließung der Ehe das für den ' in Croatien - Slavonien
gemeindezuständigen ungarischen Staatsbürger oder für die ausländische ehe¬
schließende Partei nach 88 N3 und 147 G .-A . XXXI vom Jahre 1894 und
nach 8 51 G .-A . XXXIII vom Jahre 1894 nöthige Zeugnis , oder aber die
auf Grund des 8 113 G .-A . XXXI vom Jahre 1894 vom königlich ungarischen
Justizminister ertheilte Dispensation vorznlcgen.

8 5.

Der Absatz 2, ß 113 G .-A . XXXI vom Jahre 1894 und der Absatz 2
§ 49 G .-A . XXXIII vom Jahre 1894 verlangen für die im 8 1 der gegen¬
wärtigen Verordnung erwähnten Ehen bloß ein Aufgebot in Ungarn und ist
es daher unzulässig , dass der ungarische Matrikelführer das durch ihn an-
geordnete Aufgebot solcher Ehen außerhalb Ungarns im Zeitunqsweqe vollziehe.
(8 85 , Absatz 1 der citierten Instruction .)

Das Aufgebot der im 8 1 der gegenwärtigen Verordnung erwähnten
Ehen ist bloß durch Aushang im Amtslocale des ungarischen Matrikelführers
und am Gemeindehause , ferner in Klein - und Großgemeindeu , außerdem noch
mündlich (8 86 , Absatz 1 der citierten Instruction ), hingegen im Falle des
Punktes 4 , 8 3 der gegenwärtigen Verordnung bloß durch einmalige Kund¬
machung iin Amtsblatte ( ^UuclLpeoti XösIünvZ zu vollziehen . s8 49 letzter
Absatz , G .-A . XXXIII vom Jahre 1894 , ss 85 , letzter Absatz der citietten
Instruction .)

Es ist selbstverständlich , dass , wenn die Eheschließenden , von ihrer ur¬
sprünglichen Absicht abweichend , ihre Ehe in Ungarn eingehen wollten , dieselben
vorerst Nachweisen müssten , dass das seitens des ungarischen Matrikelführers
angeordnete Aufgebot auch außerhalb Ungarns im Zeitnnqsmeqe kuudgemacht
worden ist . (8 53 G .-A . XXXIII vom Jahre 1894 , 8 44 der citierten In¬
struction .)

8 6.
Übrigens sind bei Anordnung und Vollzug des Aufgebotes der im 8 1

der gegenwärtigen Verordnung erwähnten Ehen die 88 1 bis 46 der Justn-
miuisterial -^ nstruction Z . 27243/1895 zu beobachten . (8 86 der citierten
Instruction .)

8 7-
Wenn der ungarische Matrikelführer um den Vollzug der seitens aus¬

ländischer Matrikelführer (Standesbeamten ) oder anderer zum Eheaufqebote
berechtigten ausländischen Organe ungeordneten Aufgabe ersucht wird , haupt¬
sächlich deshalb , weil eine der beiden eheschließenden Parteien , die ihre ' Ehe im
Anslande eingehen wollen , in Ungarn ihren ordentlichen Wohnsitz oder ihren
Aufenthaltsort besitzt, so hat der ungarische Matrikelführer , wenn aus dem Er
suchschieiben erhellt , dass keiner der Eheschließenden in Ungarn gemeinde¬
zuständiger ungarischer Staatsbürger ist , das Aufgebot während der im Ersuch -
schreiben bezeichueten Frist oder mangels einer solchen 14 Tage hindurch in
seinem Amtslocale ausznhängen und nach Ablauf der Aushanqsfrist neben
seiner Unterschrift und dem Amtssiegel ans dem Aufgebote sowohl den ersten
als auch den letzten Tag des Aushanges , wie auch den Umstand zu vermerken'
ov ihm ein Ehehindernis und welches , oder aber ein die freie Einwilligung'
ausschließsnder Umstand zur Kenntnis gelangt sei. Nach dem solcher Art statc-
gehabten Vollzug sendet der ungarische Matrikelführer das Aufgebot dem er¬
suchenden Organe zurück.

Wenn das Ersuchschreiben oder die vorhandenen Umstände darauf Hin¬
weisen , dass die Eheschließenden oder einer derselben in Ungarn gemeinznständige
ungarische Staatsbürger sind , so muss der Vollzug der im Absätze 1 des gegen¬
wärtigen Paragraphen erwähnten Requisition verweigert werden , mit Hinweis
darauf , dass die Parteien verpflichtet sind , sich persönlich oder durch ihren
gesetzlichen Vertreter oder durch ihren speciellen Bevollmächtigten mündlich oder
schriftlich bei Vorlage aller zum Aufgebote nöthigen Schriftstücke au den gemäß
8 3 der gegenwärtigen Verordnung zuständigen ungarischen Matrikelführer zu
wenden , welcher un Sinne der 88 1 bis 6 das Eheaufgebot in Ungarn an¬
ordnet und für den Vollzug des Aufgebotes Sorge trägt '. Wenn jedoch dem
Ersuchschreiben die nöthigen Schriftstücke (8 2 der gegenwärtigen Verordnung)
beiliegen , ordnet der ungarische Matrikelführer das Aufgebot an , sorgt für dessen.
Vollzug und verständigt das requirierende Organ von dem Ergebnisse.

1*



56 Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 52 , 30 . Juni 1896.

Wenn die Staatsbürgerschaft der Eheschließenden weder ans dem Ersnch-
schreiben noch ans den obwaltenden Umständen ersichtlich ist, muss das
requirierende ausländische Organ davon verständigt werden , dass dem Ersuchen
in Ungarn nur dann Folge geleistet werden könne, wenn erwiesen sein würde,
dass keiner der Eheschließenden in Ungarn gemeindeznständiger ungarischer
Staatsbürger sei, während im entgegengesetzten Falle das im vorhergehenven
Absätze des gegenwärtigen Paragraphen vorgeschriebene Verfahren zu be¬
folgen wäre.

Die Verfügungen des gegenwärtigen Paragraphen müssen auch m dem
Falle angewendet werden , wenn das durch den ausländischen Matrikelsührer
(Standesbeamten ) oder durch die zum Eheanfgebote berufenen anderen aus¬
ländischen Organe angeordnete Aufgebot von den Parteien selbst dem ungari¬
schen Matrikelsührer vorgcwiesen wird . In diesem Falle lässt jedoch der unga¬
rische Matrikelführer das Aufgebot nach dessen Vollzüge , beziehungsweise die
noch nothwendigen Mittheilungen jener Partei zukommen , welche das Aufgebot
vorqelegt hatte . .

Es ist selbstverständlich , dass , wenn die Eheschließenden , von ihrer ursprüng¬
lichen Absicht abweichend , ihre Ehe iu Ungarn eingehen wollten , das außerhalb
Ungarns angeordnete und in Ungarn bloß vollzogene Aufgebot nicht genügt
und die Parteien — insofern sie vom Aufgebote nicht enthoben wurden (Z 9
der gegenwärtigen Verordnung ) — sich behufs Anordnung und Vollzug des
Aufgebotes ihrer Ehe gemäß der Instruction Z . 27243/1895 J .-M . an den
ungarischen Matrikelführer wenden müssen.

' Der Vollzug des Aufgebotes , welcher durch einen ans Grund des
Punktes e des 8 29 G .-A. XXXI vom Jahre 1894 und 8 79 G .-A. XXXIII
vom Jahre >894 vorgehenden diplomatischen Vertreter oder Consnl der
österreichisch-ungarischen Monarchie oder dessen Stellvertreter angeordnet wurde,
erfolgt nicht iin Sinne des gegenwärtigen Paragraphen , sondern nach dem
II . Abschnitte des III . Titels der Jiistizministerial -Jnstruction Z . 27243/1895.

8 8.
Der 8 57 G .-A. XXXIII vom Jahre 1894 bestimmt , dass die Dispen¬

sation vom ' Aufgebote seitens des ersten Beamten des Mnniclplnms und un
Verweiqernngsfälle seitens des königlich ungarischen Ministers des Innern nur
dann crtheilt ' werden kann , wenn die Eheschließenden persönlich , mündlich oder
in lieglcnllngtei .' Urkunde erklüven, dclsZ nnch besten Wissen Jivtichen ihnen
keinerlei Ehehindernis obwaltet . ^ c

Die Beglaubigung einer solchen Urkunde znm Zwecke der Dispensation
vom Aufgebote in Ungarn in Betreff der im ß 1 . der gegenwärtigen Ver¬
ordnung erwähnten Ehen kann entweder durch die zur Beglaubigung von
Namensunterschriften (Handzeichen ) überhaupt berufenen Organe oder aber
durch jenen Matrikelsührer (Standesbeamten ), Priester oder Neligionsvorsteher
geschehen, vor welchem die Eheschließenden außerhalb Ungarns die Ehe eingehen
wollen . ^ < <

Beim Ansuchen um Dispensation vom Aufgebote müssen neben der un
Absätze 1 des gegenwärtigen Paragraphen erwähnten Erklärung vorgclcgt
werden : die Gebnrtszengnisse der Eheschließenden oder die denselben gleich¬
wertigen Schriftstücke , ferner jene Documente , aus welchen erhellt , dass zwischen
den Eheschließenden keinerlei Ehehindernis obwaltet.

Der erste Beamte ist zur Dispensation vom Aufgebote competent , wenn
der Amtssitz eines nach 8 3 der gegenwärtigen Verordnung zuständigen unga¬
rischen Matrikelführers sich in seinem Amtsbezirke befindet.

Wenn zur Dispensation vom Aufgebote die ersten Beamten mehrerer
Mnnicipien berechtigt wären , können die Eheschließenden unter denselben sieie
Wahl treffen . ^ .

Die Dispensation vom Aufgebote sowohl , als auch die auf Grund der
88 7 11, 17 18 , 20 , 23 , 24 und 113 G .-A. XXXI vom Jahre 1894 , be¬
ziehungsweise 8 51 G .-A. XXXIII vom Jahre 1894 ertheilten Dispensationen
sind stempelsrci , hingegen unterliegen die Eingaben um Erlangung einer Dis¬
pensation von jedem Bogen einer Stempelgebür von 50 kr. und die Beilagen
von jedem Stück und Bogen einer Stempelgebür von 15 kr. Das mit den
Eheschließenden auf Grund ihrer mündlich abgegebenen Erklärung anfgeuommene
Protokoll darüber , dass nach ihrem besten Wissen zwischen ihnen keinerlei Ehe-
Hindernis obwaltet (8 57 G .-A. XXXIII vom Jahre 1894 ), ist stempelsrei , falls
jedoch das Protokoll ' auch das Ansuchen um Dispensation enthält , unterliegt
das Protokoll einer Stempelgebür von 50 kr.

8 9.
Im Sinne des Absatzes 2, 8 59 G .-A. XXXIII vom Jahre 1894 er-

thcilt in dem Falle , wenn der in Ungarn gemeindezuständige ungarische Staats-
bürqer im Auslände vor einer ausländischen Behörde die Ehe eingehen will,
die Bescheinigung darüber , dass gegen seine Ehe nach den Gesetzen seines
Vaterlandes kein Hindernis obwaltet , der Justizimnister ans Grund dev Ans-
gebotszeugnisses des Matrikelsührers oder aus Grund des Bescheides über die
vom Aufgebote crtheilte Befreiung . . . . .

Dem an den königlich ungarischen Justizminlster zu richtenden und von
jedem Bogen einer Stempelgebür von 50 kr. unterliegenden Gesuche um eine solche
Bescheinigung sind — außer 1 fl.-Stempel oder Bargeld für diese letztere
beizillegen ' entweder das über den Vollzug des Aufgebotes nach vorhergegan-
geneni in den 88 1 bis 6 der gegenwärtigen Verordnung geregelten Verfahren
durch den ungarischen Matrikelsührer laut Formulare 12 der Jnstizministerlal-
Jnstrnction Z . 27243/95 ansgefertigte Zeugnis oder aber der Bescheid über
die in Gemäßheit des 8 8 der gegenwärtigen Verordnung erlangte Divpensa-
tion vom Aufgebote ; im letzteren Falle überdies die Gebnrtszengnisse der Ehe¬
schließenden oder die denselben gleichwertigen Schriftstücke.

Die Beilagen unterliegen von jedem Stücke und Bogen einer V-tempel-
gebür voll 15 kr.

8 10.
Der 8 14 G .-A. XXVI vom Jahre 1881 , wonach jene Personen , deren

Armut mit einem (den Gebürenbestimmnngen Punkt 12, Titel 85 entsprechend)
beglaubigten Zeugnisse erwiesen ist, Stempelfreiheit bezüglich ihrer bei den
Gerichts - und Verwaltungsbehörden eingerichteten Gesuche und deren Beilagen
genießen , findet auch auf die in den 88 8 und 9 der gegenwärtigen Verordnung
erwähnten Eingaben und deren Beilagen , sowie auch ans die im Absätze 2 des
8 59 G .-A. XXXIII vom Jahre 1894 erwähnten Bescheinigungen Anwendung.
Ausländer werden armntshalbcr der Stempelfreiheit nur m dem Falle theil-
haftig , wenn mit dem Staate , dessen tlnterthanen sie sind, diesbezüglich Neci-
procität besteht.

8 11-
Das nach Formular 12 der Jnstizministerial -Jnstrnction Z . 27243 ox

1895 über den Vollzug des Aufgebotes der im 8 1 der gegenwärtigen Ver¬
ordnung erwähnten Ehe durch den das Aufgebot anordneiiden ungarischen
Matrikelsührer ansgestellte Zeugnis , sowie die ertheilten Dispensationen vom
Aufgebote und überhaupt alle Verständigungen in Eheangelegenheiten sind den
Parteien , falls dieselben darum unter Beigabe der Portospesen ansuchen , nn
mittelbar im Wege der Post zukommen zn lassen. In diesen Angelegenheiten,
insbesondere bei Dispensationen vom Aufgebote muss rasch verfügt werden.

8 12-
Im Sinne des 8 77 G .-A. XXXIII vom Jahre 1894 ist die im Aus

lande geschlossene Ehe eines ungarischen Staatsbürgers in die vaterländischen
Matrikel nur dann einzntragen , wenn der Gatte in Ungarn gemeindezuständigei
ungarischer Staatsbürger ist. (8 88 der citierten Instruction .)

Die außerhalb Ungarns geschlossene Ehe eines ui Ungarn gemeinde-
zuständigen ungarischen , männlichen Staatsbürgers muss in die vaterländische
Matrikel jedenfalls eingetragen werden , wenn die Eheschließung mit einem
ordnungsmäßigen Matrikelansznge erwiesen ist, welcher durch den zur Vor¬
nahme der Eheschließung nach den am Orte und zur Zeit der Eheschließung
geltenden Gesetzen zuständigen bürgerlichen oder confcssionellen Behörde aus¬
gefertigt wurde . (8 113 G .-A. XXXI vom Jahre 1894 .)

Es ist die ungarische staatsbürgerliche Pflicht eines solchen Gatten , den
ordnungsmäßig ansgcfertigten Matrikelauszng über seine außerhalb Ungarn^
geschlossene Ehe jenem ungarischen Matrikelsührer vorzulegen , in dessen Bezirke
er wohnt oder , in Ermanglung eines Wohnsitzes , gemeindeznsiändig ist.

Die Erfüllung der im vorigen Absätze erwähnten Pflicht ist jedoch nicht
vonnöthen , wenn die Eintragung in die vaterländische Matrikel auf Grund
eines im Sinne der bestehenden internationalen Verträge amtlich übermittelten
ausländischen Matrikelanszuges erfolgt . (8 78 G .-A. XXXIII vom Jahre 1894 .)

4 .
(Dienftwaffen des k. k. Forftpersonales . )

Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit dem Erlasse vom 23 . April

1896 , Z . 32892 (M .-Z . 78014/XV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das h. k. k. Ackerbauministerium hat im Einvernehmen mit dem h. k. k.
Ministerium des Innern als jene Waffen , welche die k. k. Förster der ivtaats-
nnd Fondsqüter -Verwaltnng im Sinne des 8 10 der für sie geltenden Dlenst-
instrnction , beziehungsweise nach 8 53 des Forstgesetzcs vom 3. December 18.»- ,
N - G .-Bl . Nr . 250 , im Dienste als übliche , und zwar ohne Wafsenpass , zn
tragen befugt sind, erklärt : das Feuergewehr , das Seitengewehr (Hirschfänger
nder Standbaneri und den Revolver.

5 .

(Berpslegsgebnr für das öffentliche Krankenhaus in
Finme .)

Das königl . Ungar . Ministerium des Innern hat mit Note
vom 25 . April 1896 , Z . 31995 (M .-Z . 85323/XVI ), dem
Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Man beehrt sich mitznthcilen , dass die tägliche Verpflegsgebür für das
öffentliche Krankenhaus in Finme vom 1. April 1896 an mit 79 kr. festgesitzt
worden ist.

(Behandlung von Fällen konstatierter ungerecht¬
fertigter Abzüge von den Arbeiterlöhnen seitens

unfallversichernngspflichtiger Unternehmer .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 1 . Mai

1896 , Z . 38786 (M .-Z 85664/XVIll ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes eröffnet:

Nach einem Berichte der Arbeiter -Unfallversichernngsanstalt in Wien hat
dieselbe in letzter Zeit den politischen Bezirksbehörden mehrere Beschwerden
wegen ungerechtfertigt hoher Abzüge , welche den Arbeitern unfallversichernngs-
pflichtiger ' Unternehmungen seitens der Unternehmer gemacht wurden , zur
Amtshandlung nach 8 22 , Abs. 2 U.-V .-G . übermittelt.
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Bei diesem Anlasse wird der Magistrat darauf aufmerksam gemacht, dass,
wenn sich bei dieser Amtshandlung herausstellt , dass der Unternehmer tat¬
sächlich ungerechtfertigte Abzüge gemacht hat und hiebei die Kriterien einer
nach dem Strafgesetze zu ahndenden , strafbaren Handlung zutreffen , gemäß
§ 84 St .-P .-O . sogleich dem Staatsanwalte des zuständigen Gerichtes die
Anzeige zu erstatten ist.

Die magistratischen Bezirksämter werden unter einem in gleicher Weise
verständigt.

7 .
(Competenz für Entscheidungen in Streitigkeiten
zwischen Arbeitgebern und Hilfsarbeitern , betreffend

die Benützung , bezw . Räumung von Arbeiter-
Wohnungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 1. Mai 1896,
Z . 37889 (M .-Z . 87982/XVII ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

In den letzten Jahren , namentlich seit Wirksamkeit des Gesetzes vom
9 . Februar 1892 , R . - G . - Bl . Nr . 37 , hat sich laut Erlasses des hohen k. k.
Ministeriums des Innern vom 16 . April 1896 , Z . 0280 , bei gewerblichen
und anderen Unternehmungen in erhöhtem Maße die Tendenz wahrnehmbar
gemacht, den in solchen Etablissements beschäftigten Arbeitern eigens hiefür
bestimmte Gebäude zu Wohnzwecken einznrüumen , was zur unmittelbaren
Conseqnenz haben musste , dass dermalen ein relativ größerer Theil der zur
behördlichen Entscheidung gelangenden Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern
und Hilfsarbeitern die Frage der Benützung , beziehungsweise
Räumung von Arbeiterwohnungen  zum Gegenstände hat.

Wenn demnach an sich schon dieser Seite des Lohnverhältnisses von den
competenten Behörden nunmehr dauernd eine erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet
werden muss , so trifft das umsomehr in solchen außerordentlichen Fällen zu,
m welchen, wie z. B . bei größeren Strikcbewegungen , der praktische Erfolg
des behördlichen Einschreitens hauptsächlich durch die Raschheit und Sicherheit
der zu treffenden Verfügungen bedingt ist.

Nach den von dem genannten hohen Ministerium gemachten Wahr¬
nehmungen hat sich jedoch bei den zunächst in Betracht kommenden politischen
Behörden I . Instanz in dieser Beziehung , namentlich hinsichtlich der Com-
petenzfrage , eine schwankende Praxis ergeben , welche ans Unklarheit über die
m Anwendung zu bringenden Rechtsgrundsätze hinzuweisen jedenfalls aber
Nicht geeignet zu sem scheint , den Erfolg des unmittelbaren Eingreifens dieser
Behörden zu verbürgen.

Im Interesse einer möglichst einheitlichen Praxis  in den in
Rede stehenden Streitfällen hat sich der Herr Ministerpräsident als Leiter des
k. k. Ministeriums des Innern nach gepflogenem Einvernehmen mit den be¬
theiligten Ministern bestimmt gefunden , nachstehende Grundsätze bekanntzugeben,
für deren genaue Beobachtung seitens des Wiener Magistrates mit allem
Nachdrucke Sorge zu tragen ist.

Insofern es sich um Hilfsarbeiter handelt , welche bei gewerblichen
Unternehmungen in Verwendung stehen, ist in Berücksichtigung zu ziehen , dass
nach ß 78 G .-O . die Wohnung zu jenen Emolumenten gehört , deren Wert
bei der Lohnanszahlung an Geldesstatt in Anrechnung gebracht werden kann,
und dass sich daher in allen solchen Fällen Streitigkeiten über die Benützung,
beziehungsweise Räumung der den Hilfsarbeitern überlassenen oder zu über¬
lassenden Wohnungen als Lohnstreitigkeiten  darstellen , welche schon nach
den Bestimmungen der Ministerial - Verordunng vom 7. December
1856 , R .-G .-Bl . Nr . 224 , und des 8 102 der Gewerbeordnung vom 20 . De¬
cember 1859 , R .-G .-Bl . Nr . 227 , unter den dort normierten Bedingungen
in die Competenz der politischen Behörden  fielen und auch dermalen
gemäß Z 87 o der Gewerbegesetz-Novellc vom 8. März 1885 , R .-G .-Bl.
Nr . 22 , sofern sie während der Dauer oder längstens vor Ablauf von 30 Tugen
nach Aushören des Lohnverhältnisses angebracht werden , von diesen Behörden
zu verhandeln und zu entscheiden sind.

Es ist jedoch zur Begründung dieser Competenz keineswegs erforderlich,
dass die Wohnung dem Arbeiter ausdrücklich an Zahlnngsstatt gegeben, be¬
ziehungsweise dass der Wert derselben von dem vereinbarten Lohne wirklich
vögezogen wird . Die politischen Behörden erscheinen vielmehr überhaupt in
allen solchen, innerhalb der gesetzlichen Frist anhängig gemachten Streitigkeiten
zur Verhandlung und Entscheidung berufen , in welchen die Wohnung dem
Arbeiter nicht auf Grund eines besonderen Bestandvertrages,
londern nur in untrennbarem Zusammenhänge mit dem Arbeitsverhältnisse in - .
folge des Umstandes überlaffen , beziehungsweise zugesichert wurde , dass der
betreffende Arbeiter im Arbeits - oder Lohnverhältnisse steht, wonach die be¬
züglichen Differenzen zwischen den Unternehmern und deren Hilfsarbeitern als
„Streitigkeiten ans dem Arbeits -, Lehr- und Lohnverhältnisse " anzusehen sind.

Letzterer Grundsatz gilt in analoger Weise auch für Streitigkeiten
zwischen Land - uud Forstwirten und deren land - und forstwirt-
schaftlichen Hilfsarbeitern und Taglöhnern,  welche durch die
Mmisterial -Verordnuilg vom 15 . März  1860 , R .-G .-Bl . Nr . 73 , sofern sie
innerhalb der dort normierten Frist angebracht werden , an die Competenz
der politischen Behörden  überwiesen worden sind.

. . Was endlich die Streitigkeiten aus dem Lohnverhältnisse
zwilchen Bergwerksbesitzern und deren Hilfsarbeitern  betrifft , so

au > das in Abschrift beiliegende Erkenntnis des Reichsgerichtes vom
18. April 1893 , Z . 134 , aufmerksam gemacht, mit welchem unter Hinweis

auf die Ministerial -Verordnung vom 7. December 1856 , R .-G -Bl Nr 224
ausgesprochen wurde , dass solche Streitigkeiten , sofern sie während der Dauer
oder längstens 30 Vagen nach Ablauf des Lohnverhältnisses anhängig gemacht
wurden von den politischen Behörden  zu verhandeln und zu ent¬
scheiden sind. ^

in diesem reichsgerichtlichen Erkenntnisse ausgesprochenen Anschauungen
gemäß wird es somit bis zur eventuellen , ausdrücklichen , gesetzlichen Regelung
diister Frage den politischen Behörden obliegen , ihre Competenz in solchen
Streitigkeiten zwischen Bergwerksbesitzern und ihren Hilfsarbeitern wahrzu-
nehmen und zu handhaben . - /

Schließlich wird seitens der k. k. Statthalterei bemerkt, dass bei allen
derartigen Entscheidungen auch stets zu erwägen , beziehungsweise anszusprechen
sein wird , ob emern bezüglichen Recnrse nach § 93 der Ministerial -Verordnung
UE 1.7- März 1855 , R .-G .-Bl . Nr . 52 , je nachdem die Entscheidung anch im
öffentlichen Interesse erlassen wird oder dringende  Gefahr im Verzüge vor-
liegt — aufschiebende Wirkung zuzuerkenneu ist.

Das obcitierte Erkenntnis des k. k. Reichsgerichtes vom
18 . April 1893 , Z . 134 R .-G ., hat folgenden Wortlaut:

Im Namen Seiner MgMgl des Kaisers!
^ Reichsgericht hat nach der am 18. April 1893 gepflogenen

öffentlichen Verhandlung über den von der k. k. priv . Graz - Köflacher Eisenbahn-
und Bergbau -Gesellschaft eingebrachten Antrag äc prass . 16. Jänner 1893
Z . 19, auf Entscheidung eines verneinenden Competenz -Conslictes zwischen
Gerichts - und politischen Behörden zu Recht erkannt : Zur Entscheidung über
das von der k. k. pnv . Graz -Köflacher Eisenbahn - und Bergbau -Gesellschaft
bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft Voitsberg eingebrachte Gesuch ckc vrass.
26 . Jänner 1892 , Z . 1398 , um behördliche Delogierung des Hauers Josef
Ger sic ans dem Personalhause der genannten Gesellschaft in Rosenthal sind
die politischen Behörden competent.

^ i n n v e.

l der !' k- priv . Graz - Köflacher Eisenbahn - und Bergban -Ge¬
sellschaft gestellten Anträge liegt nachstehender Sachverhalt zu Grunde-
. - Köflacher Eisenbahn - und Bergbau -Gesellschaft hat
bn ihren Kohlenwerken Arbeitshäuser erbaut , damit die Arbeiter einerseits
überhaupt anständig untergebracht werden , andererseits aber in der Nähe der
Werke wohnen , also nicht zu viel Zeit mit dem Wege von der Wohnung bis
zur Arbeitsstätte verlieren . ^ "
^ Leiter , welcher in den Dienst der Gesellschaft tritt , erhält eine
Arbeitskarte (Beilage 1) und unterwirft sich auch der Dienstordnung (Bei-
läge 2), welche von Seite der k. k. Bergbehörde snb 9. Februar 1890 für
die Grubenwerle im Köflacher Reviere genehmigt wurde

In derselben ist snb Z 22 bestimmt : „Ledige Arbeiter haben unmittelbar
nach der Abrechnung , verheiratete innerhalb 24 Stunden nach der Abrechnung"
die Wohnung zu räumen . ^

^? 92 brach im Köflacher Bcrgreviere ein allgemeiner
Sinke ans . Da die Aufforderungen , die Arbeit wieder aufzunehmen , erfolglos
blieben , wurden jene Arbeiter , welche sich besonders agitatorisch bemerkbar
machten , thatsachlich entlassen und hatten somit, soweit sie verheiratet waren,
die Wohnung binnen 24 Stunden zu räumen.

.Da ^ sich . weigerten ansznziehen , hat die Gesellschaft beim Bezirks-
gerichte voitsberg eine Anzahl ^ ohnnngs -Kündigungsgesnche einaebracht unter
18 ^ 2 gegen Josef Gersic,  welches mit Bescheid vom 8 . Jänner
1892 , Z . 269 (Beilage 3) aufrecht erledigt wurde.

Während nun mit allen anderen ein Vergleich zustande kam, war dies
mit ^ osef Gersic  unmöglich und musste daher der Process durchgeführt
werden . Die Einwendungen desselben werden sud 4 gelegt.

Nach dnrchgeführter Verhandlung erkannte das Bezirksgericht Voitsberg
,mt Unheil ° °m 15 Immer INS , Z . 7SS (B -iloge y . d° ,s di- W - Himugs-
kiind.gung d-r G -i-Lich»ft J ° -s G - rsie »ich , zu R -ch, bestehe. ,md er
nicht ichuldig sei, sich derselben zu fügen . In den Gründen wurde betont , dass
das Verhältnis der Arbeiter m den Arbeitshäusern zur Gesellschaft nicht einen
Miet -, wildern ^ nen Lohnvertrag involviere uud dass demgemäß nach der
Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 7. December 1856 der¬
artige Angelegenheiten während des Dienstverhältnisses oder wenigstens vor
Ablauf von 80 Tagen vom Tage der Beendigung des Dienstverhältnisses vor¬
der Politischen Behörde  zu verhandeln sind; das Bezirksgericht erkannte
daher , dass die Gerichtsbehörde zur Austragung dieser Angelegenheit unzu¬
ständig  sei . » r> 7 g

Mit dem Erkenntnisse des k. k. Oberlandesgerichtes Graz vom 6. Je-
I - 1757 (Beilage 6), wurde das erstrichterliche Urtheil voll¬

inhaltlich bestätigt und erkannt , dass es sich hier nicht um einen Streit aus
einem Miet -, sondern um einen solchen aus einem Lohnvertrage  handelt,
welcher während der vorerwähnten gesetzlichen Frist vor der politischen Behörde
auszutragen war . ^ /

Hiemit war das Verfahren vor den Gerichtsbehörden abgeschlossen.
Die Gesellschaft hatte wegen der Delogierung des Arbeiters Josef

Gersic  aus dem Arbeiterhanse unter Hinweis auf 8 22 der Dienstordnung
auch die politische Behörde in Anspruch genommen ; mit der Erledigung der
k. k. Bezirkshauptmannschaft Voitsberg vom 27 . Jänner 1892 , Z . 1398 (Bei¬
lage 7), wurde jedoch erkannt , dass die behördliche Delogierung in diesem Jalle
der politischen Behörde nicht zustehe . "

2
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Über Neerns der Gesellschaft wurde die Erledigung erster Instanz mit
den Entscheidungen der k. k. Statthalterei in Graz vom 23 . Februar 1892,
Z . 3875 (Beilage 8), und des k. k. Ministeriums des Innern vom 16 . Juni
1892 , Z . 8237, ' bestätigt . ^ ^

Aus diesem Sachverhalte ergibt sich, dass thatsächlich ein verneinender
Competenz -Conflict zwischen den Gerichts - und politischen Behörden vorliegt,
zu dessen Entscheidung das k. k. Reichsgericht auf Grund der Bestimmung
des Art . 2 lit . a des St .-G .-G - vom 21 . December 1867 , R .-G .-Bl . Nr . 143,
berufen ist. Zum Bchnfe der Entscheidung des vorliegenden Competenz-
Conflictes ist es vor allem nothwendig zu untersuchen , ob Josef Gersie  die
ihm von der k. k. priv . Graz -Köflacher Eisenbahn - und Bergbau -Gesellschaft
in ihrem Werkhanse eingeränmte Wohnung ans Grund eines mit derselben
abgeschlossenen Mietvertrages  oder ans Grund des Dienstverhältnisses,
in welchem er zu derselben stand , inne hatte.

In dieser Beziehung muss nun hervorgehoben werden , dass die k. k,
priv . Graz -Köflacher Eisenbahn - und Bergbau -Gesellschaft, wie nicht wider¬
sprochen ist , bei ihren Kohlenwerken Arbeiterhäuser erbaut hat , damit die
Arbeiter einerseits anständig untergebracht werden können , andererseits aber in
der Nähe der Werke wohnen , also nicht zu viel Zeit mit dem Wege von der
Wohnung bis zur Arbeitsstätte verlieren.

Wie ans den 88 22 und 23 der vom 1 k. Ncvierbergamte Graz unterm
9 . Februar 1890 , Z . 248 , genehmigten und für alle bei der genannten Ge¬
sellschaft beschäftigten Bergarbeiter verbindlichen Dienstordnung hervorgeht,
überlässt die Gesellschaft ihren Arbeitern die Benützung einer Wohnung in
ihren Arbeitshäusern nur für die Dauer des Dienstverhältnisses und haben
nach Auflösung des Dienstverhältnisses , beziehungsweise nach gepflogener Ab¬
rechnung die ledigen Bergarbeiter unmittelbar , die verheirateten innerhalb
24 Stunden das Werksquartier zu räumen.

Die Benützung einer Wohnung in einem der Gesellschaft gehörigen
Werkhause wird daher von derselben ihren Arbeitern nicht auf Grund eines
besonderen Mietvertrages , sondern nur in Folge des Umstandes eingeräumt,
dass der betreffende Arbeiter in ihrem Dienste steht ; die Wohnungsbenützung
steht in untrennbarem Zusammenhänge mit dem Dienstverhältnisse und das
Entgelt für dieselbe wird in den Lohn eingerechnet , beziehungsweise nach 8 63
der Dienstordnung bei der monatlichen Auszahlung des Lohnes von letzterem
abgezogen.

Hieraus ergibt sich, dass , wenn zwischen der Gesellschaft und einem bei
ihr bediensteten Arbeiter ein Streit darüber entsteht , ob und wann letzterer die
von ihm in einem gesellschaftlichen Werkhause benützte Wohnung zu räumen
habe , es sich um eine Dienststreitigkcit  zwischen der Gesellschaft und ihren
Hilfsarbeitern handelt.

Die Entscheidung über derartige Streitigkeiten würde nach den allge¬
meinen Bestimmungen der Jnrisdictionsnorm vom 20 . November 1852,
R .-G .-Bl . Nr . 251 , allerdings den Gerichten znstehen . Dieselbe bestimmt ins¬
besondere im 8 15 lit . ä . dass den städt .-deleg. Bezirksgerichten die Personal¬
gerichtsbarkeit ohne Rücksicht auf den Betrag zusteht , in allen aus Dicnst-
und Lohnverträgen entstehenden Streitigkeiten zwischen Privatlehrern , Dienst¬
boten und ihren Dienstgebern , daun zwischen Gewerbsleuten und Werksbesitzern
einerseits und ihren Gesellen , Lehrjnugen und Arbeitern andererseits . In Über¬
einstimmung hiemit verordnet 8 68 J .-N ., dass Streitigkeiten ans dem Dienst¬
vertrage zwischen den Wcrksbesitzern und den Bergarbeitern , auch wenn die
letzteren bleibend ausgenommen sind, das Bezirksgericht entscheidet.

Durch die auf Grund der Allerhöchsten Entschließung vom 31 . Oc-
tober 1856 erlassene Verordnung des Ministeriums des Innern vom 7 . De¬
cember 1856 , R .-G .-Bl . Nr . 224 , wurde jedoch angeordnet , dass die Dicnst-
streitigkeiten zwischen Dienstgebern und Dienstboten , dann zwischen Gewerbs-
lenten und ihren Gesellen , Lehrjnngen und anderen Hilfsarbeitern , welche aus
dem Dienstverhältnisse oder Lohnvertrage abgeleitet werden , und während des
Bestandes des Dienstverhältnisses oder wenigstens vor Verlauf von 30 Tagen
vom Tage , als das Dienstverhältnis anfgehört hat , angebracht werden , vor
den politischen Behörden zu verhandeln sind, und jene Streitigkeiten , welche
nach Verlauf dieser Frist erhoben werden , zur ordentlichen Amtshandlung der
Gerichtsbehörden gehören.

Die eben cilierte Ministerial -Verordnung hat auch ans die im 8 68
der J .-N . erwähnten Streitigkeiten zwischen den Werksbesitzeru und Berg¬
arbeitern Anwendung zu finden.

Dass der Betrieb des Bergbaues im Sinne des Gesetzes als ein Gewerbe
anzusehen ist. ergibt sich schon aus dem 8 2 des allgemeinen Berggesetzes vom
23 . Mai 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 146 , welcher bestimmt , dass , insofern das
Berggesetz keine besonderen Bestimmungen enthält , auch auf Bergwerks-
Angelegenheiten die allgemeinen bürgerlichen , strafpolitischen Gew erbs-  und
Handelsgesetze anzuwenden sind. Allerdings schließt der Art . V des Kund-
machnngspatentes zur Gewerbeordnung vom 29 . December 1859 , Nr . 227
R .-G .-Bl ., unter lit . b die Anwendunq des genannten Gesetzes auf den Berg¬
bau aus , allein hieraus ist eben zu ersehen, dass auch der Bergbau unter den
Begriff des Gewerbes fällt , weil sonst die Bestimmung des citierteu Art . V
zwecklos gewesen wäre.

Dies vorausgeschickt, wird bemerkt , dass im vorliegenden Falle der
Arbeiter Josef Gersic  nach dem am 2. Jänner 1892 im Köflacher Berg¬
reviere ansgebrochenen Strike von der Gesellschaft aus dem Dienste entlassen
und im Sinne des 8 22 der Dienstordnung zur Räumung der von ihm be¬
nützten Wohnung in dem gesellschaftlichen Werkhanse in Rosenthal aufgefordert
wurde . Da er jedoch das Locale nicht räumte , hat die Gesellschaft mit Eingabe
vom 26 . Jänner 1892 an die k. k. Bezirkshauptmannschaft Voitsberg das
Ansuchen um behördliche Delegierung desselben ans ihrem Werkhause gestellt.

Nachdem nun dieses Ansuchen noch vor Ablauf von 30 Tagen vom
Tage , als das Dienstverhältnis aufgehört hat , bei der politischen Behörde

eingebracht worden ist, so ist dieselbe zufolge der . Bestimmung der obcitiertcn
Ministerial -Verordnung zur Verhandlung über die Eingabe vom 26 . Jänner
1892 , Z . 1898 , competent . - -

(Certificate znnr einstweiligen Betriebe des Hausier¬
handels — unstatthaft . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . Mai
1896 , Z . 37587 (M .-Z . 87099/XVIII )^ dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es kommen noch immer Fälle vor , dass Hausierern , welche um Äer-
längerung , beziehungsweise Erneuerung ihrer Hansierbefugnis einschreiten , von
den Gemeindebehörden , welche die bezüglichen Gesuche behufs Weiterbeförderung
an die zur Verlängerung der Hausierbewillignng kompetente Gcwerbebehörde
übernehmen , ja mitunter auch von Gewerbebehörden Certificate zum einst¬
weiligen Betriebe des Hausierhandels ansgestellt werden , obwohl die Ausstellung
solcher Certificate bereits in dem Erlasse des bestandenen Ministeriums für
Handel , Gewerbe nnd öffentliche Bauten vom 15. Februar 1855 , Z . 212
(Statthalterei -Erlass vom 9. März 1855 , Z . 9254 svergl . Maherhofers Hand¬
buch, 4. Aufl ., S . 657s ), als den Bestimmungen des Hausierpatentes wider¬
sprechend und sohin unzulässig erklärt worden ist.

Die Hausierer werden durch solche Certificate irregeführt und es trifft sie
daher die für unbefugten Hausierhandel im Gesetze begründete Strafe und
Ausschließuuq vom Hausierhandel um so schwerer.

Dem Wiener Magistrate wird daher zufolge Erlasses des h. k. k. Handels¬
ministeriums vom 30 . März 1896 , Z . 18041 , bedeutet , dass die Ausstellung
solcher Certificate unstatthaft ist.

Hiebei wird das magistratische Bezirksamt behufs eventueller Belehrung
der Hausierer darauf aufmerksam gemacht , dass es nach Maßgabe der Be¬
stimmungen des 8 ^ des Hausierpatentes und im Sinne der in dem obcitierterr
Normalerlasse enthaltenen Erläuterungen rücksichtlich der Ansuchen um Er¬
neuerung der Hausierbewilligungen genügt , die Daten aus dem Hausierdocumente
in das Gesuch aufzunehmeu.

Die Anschließung der letzten Hausierbewilligung an das Gesuch ist nicht
erforderlich , vielmehr ist das Hausierbnch , falls seine Geltungsdauer noch nicht
abgelaufcn ist, in Händen des Hausierers zu belassen.

S.
(Pfandrechts -Eirrverleibrnigsgebüren für Communal-

beiträgc .)
Das k. k. Central -Taxamt hat unterm 5 . Mai 1896 , Z . 22227/1

6x 1896 (B .-A .-Z . 13253/IV . Bezirk ) , über einen vom magi¬
stratischen Bezirksamte für den IV . Bezirk eingebrachten Recurs
demselben Nachstehendes mitgetheilt:

Dem rechtzeitig eingebrachten Recurse des löblichen Magistrates Wien
wider den hierämtlichen Zahlungsauftrag vom 29 . Februar 1896 , Reg .-
Nr . 3660/96 , mit welchem die Gebür für die mit Landesgerichts -Bescheid
ääto . Wien , 4 . Februar 1896 , Z . 9776 , zu Gunsten der Gemeinde Wien
bewilligte Einverleibung des Pfandrechtes puncto Communalbeiträge per
263 fl. 41 kr. auf die Hauser Einl .-Z . — - nnd — im IV . Bezirke Wiens
mit 1 fl. 75 kr. vorgeschrieben wurde , wird Folge gegeben , weil die ideale
Eintragnngsgebür für die Eintragung der Forderung des k. k. Ärars an
landesfürstlichen Steuern per 483 fl . 30 kr. und der Forderung der Commune
Wien per 263 fl. 41 kr., in Summa per 746 fl. 71 kr., bereits von der k. k.
n .-ö. Finanzprocuratnr mit 4 fl. 871/2  kr . bemessen wurde , welche Gebür
seinerzeit nebst den obigen Forderungen von der steuerschuldigen Partei ein¬
dringlich gemacht werden wird.

1«.
(Die continuierlicherr Betriebsproeeffe in der Papier

und Halbzengfabrication .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 8 . Mai 1896,

Z . 37894 (M .-Z . 88746/XVII ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit dem Erlasse vom 7. April
1896 , Z . 50599 sx 1895 , Nachstehendes zur Darnachachtung eröffnet:

Bei der Anwendung der gewerbegesetzlichen Vorschriften auf die Papier-
nnd Halbzengfabrication haben sich in letzter Zeit Zweifel in der Richtung er¬
geben welche einzelnen Betriebsproeeffe zum ununterbrochenen Betriebe gehören.

Durch die Ministerial -Verordnung vom 27 . Mai 1885 (R .-G .-Bl . Nr . 82 ),
8 1, Punkt 8, wurde bekanntlich gestattet , dass bezüglich der bei der Heizung
und bei bestimmten , namhaft gemachten Maschinen in Papier - und Halbzeug-
fabrikeu verwendeten Arbeiter von der Feststellung regelmäßiger , fix begrenzter
Ruhepausen abgesehen werden könne.

Durch die Ministerial -Verordnung vom 27 . Mai 1885 (R .-G .-Bl . Nr . 86 ) ,
8 1, Punkt 6, wurde ferner gestattet , dass bei der erwähnten Fabrication
jugendliche Hilfsarbeiter zwischen dem vollendeten 14 . und dem vollendeten
16 . Jahre , sowie Frauenspersonen überhaupt , sofern sie beim kontinuierlichen
Betriebe beschäftigt sind, zur Nachtarbeit verwendet werden dürfen.
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Für die Benrtheilung jener Plversse , welche in der Papier - und Halbzeug-
fabrication als kontinuierlicher Betrieb angesehen werden müssen, sind nun
durch die in Ausführung des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 (R .-G .-Bl . Nr . 21)
erlassenen Ministerial -Verordnnngen vom 24 . April 1895 (N -G .-Bl . Nr . 58)
und vom 11. August 1895 (N .-G .-Vl . Nr . 125 > neue Gesichtspunkte ausge¬
stellt worden.

Nunmehr sind jene Arbeitsverrichtungen , welche durch die Natur des zu
verarbeitenden Rohstoffes und des zu erzeugenden Halb - oder Ganzfabrikates,
oder durch die Natur des Betriebes , beziehungsweise des Arbeitsprocesses eine
Unterbrechung entweder gar nicht oder nur sehr schwer vertragen , genau be¬
zeichnet und für dieselben mit den erwähnten Verordnungen die uneingeschränkte
Sonntagsarbeit gestattet worden.

Diese neue Bezeichnung der zum ununterbrochenen Betriebe in Papier - und
Halbzengfabriken gehörigen ArbeitEvorrichtungen im Hinblicke auf die Sonntags¬
arbeit übt nothwendigerweise eine Rückwirkung auf die eingangs citierten
Bestimmungen über die Arbeitspausen und die Nachtarbeit in diesen Fabriken
aus , da alle diese Bestimmungen als ein Ganzes angesehen werden müssen.

Indem sich daher das Handelsministerium im Einvernehmen mit dem
k. k. Ministerium des Innern vorbehält , die citierten Bestimmungen der Ver¬
ordnung vom 27 . Mai 1885 im Zusammenhänge mit der eingeleiteten Revision
der Gewerbeordnung seinerzeit einer entsprechenden Abänderung zu unterziehen,
finden die betheiligten Ministerien behufs Sicherung einer gleichmäßigen Hand¬
habung der betreffenden Vorschriften schon derzeit auszusprechen , dass nicht
nur bezüglich der Gestattung der Sonntagsarbeit , sondern auch
bezüglich der Verwendung der gesetzlich geschützten Personen  z 'ur
Nachtarbeit zum ununterbrochenen Betriebe in H olzstoff -, Papier-
nnd Pappefabrikcn nur mehr der Trocknnngsprocess und die
Überwachung der Bleichkammern zu zählen  ist.

Insofern also die Ministerial -Verordnung vom 27 . Mai 1885 (R .-G .-Bl.
Nr . 86 ) im Punkte 6 die Verwendung von Frauenspersonen und jugendlichen
Hilfsarbeitern zur Nachtarbeit gestattet , gilt diese Gestattung für die oben be-
zeichneten Arbeiten , welche zu den continnierlichen gerechnet werden müssen.

In d er Cellulosefabrication dagegen ist die Verwendung
von Frauenspersonen und jugendlichen Hilfsarbeitern zur Nach  t-
arb eit  im Hinblicke auf die Bestimmungen des Z 96 d der Gewerbeordnung,
Absatz 2 und 3, überhaupt nicht gestaltet.

Was ferner die Bestimmung der Verordnung vom 27 . Mai 1885
(R .-G .-Bl . Nr . 82 ), Z I , Punkt 8 , betrifft , wonach bei der Papier - und Halb-
zengfabrication unter Beachtung des Schlussabsatzes des Z 1 von der Fest¬
setzung  regelmäßige ;.-, fix begrenzter Ruhepausen  abgesehen werden j
kann , so hat diese Bestimmung nach der Natur der Sache auch für den
zum ununterbrochenen Betriebe gehörigen Trocknnngsprocess
zu gelten,  wogegen allerdings die Vorschrift des Absatzes 2 auch weiterhin
im vollen Sinne Anwendung zu finden hat.

Die einzelnen Wiener Bezirksämter werden von h. a . direct verständigt . ^

11 .
(Ergänzung und Abänderung der zur Durchführung
der Soun und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe

erlassenen Kundmachnngen .)
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthnme

Österreich unter der Enns vom 31 . Mai 1896 , Z . 50839 , mit
welcher in Ergänzung und theilweiser Abänderung der zur Durch¬
führung der Sonn - und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe er¬
lassenen Kundmachungen vom 25 . April 1895 , Z . 38013 , L.-G .-
und V .-Bl . Nr . 19 , und vom 18 . October 1895 , Z . 91236,
L.-G .- und B .-Bl . Nr . 49 , Nachstehendes festgesetzt wird . L.-G .-Bl . !
Nr . 40 ^) :

Zn A. Productionsgewerbo.
5 . Fleischselcher und Wnrsterzenger.

Das für Wien  bisher zngestandene sonntägige Verschleißrecht wird
beschränkt:

a) bezüglich der V or Mittagsstunden:
Im ganzen Gemeindegebiete  auf die Stunden von 6 bis

10 Uhr früh;
b ) bezüglich der Nachmittag  sstnn den:

In den Bezirken  I bis IX auf die Stunden von 7 bis 9 Uhr
abends.

In den Bezirken X bis XIX bleiben die bisher zngestandenen
Verkaufsstnnden (3 bis 8 Uhr) aufrecht.

ZU L . Handelsgkwerbe.

I . Für die k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien.
Die mit der Kundmachung vom 25 . April 1895 , Z . 38013 , L.-G .- nnd

V .-Bl . Nr . 19, für das Handelsgewerbe (mit Ausschluss des Lebensmittel-

*) Im Nachstehenden erscheinen nur die für Wien  bezughabenden Stellen der Kund¬
machung abgedruckt.

Handels ), sowie für den Verschleiß bei den Prodnctionsgewerben gewährte und
mit dem hierämtlichen Erlasse vom 7. December 1895 , Z , 116181 , provisorisch
auch auf den Lebensmittelhandel ausgedehnte Begünstigung der zehnstündigen
Sonntagsarbeit an den Sonntagen des Monates December , vom 6 . December
uugesangen . wird auf den letzten Sonntag vor Weihnachten und auf
den 24 . December, falls  dieser ans einen Sonntag fällt , beschränkt, und
zwar ist an diesen beiden letztgenannten Tagen der Warenverkauf im ganzen
Gemeindegebiete  gestattet : ) ?-Vi-??k' ,.- / ?? ? .

a) beim Lebensmittelhandel  von 6 Uhr früh bis 11 Uhr vor¬
mittags und von 4 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends;

b) beim übrigen Handelsgewerbe und bei dem den Prodnc-
tionsgew erben  zustehenden , nicht nach Artikel VI und VII des
Gesetzes besonders geregelten Verschleiße  von 6 Uhr früh bis
12 Uhr mittags nnd von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends.

Beim Gewerbe der Kastanienbrater  ist die Sonntagsarbeit von
3 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends , am letzten Sonntage vor Weih¬
nachten und am 24 . December, falls  dieser ans einen Sonntag fällt , von
11 Uhr vormittags bis 9 Uhr Abends gestattet.

Beim Blumen Handel im Umherziehen (Z 60 der Gewerbeordnung)
ist die Sonntagsarbeit von 8 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags , am letzten
Sonntage vor Weihnachten  und am 24 . December , falls dieser ans
einen Sonntag fällt , von 8 Uhr früh bis 6 Uhr abends gestattet.

Unter k. k. Prater  im Sinne der Kundmachung vom 25 . April 1895,
Z . 38013 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 19, ist das Gebiet  zu verstehen , welches
vom Viaducte der Verbindungsbahn , der Hanptallee bis zur Pratergürtelstraße,
von dieser bis zur Brandgasse , der Brandgasse , dem linker Ufer des Donau-
canales bis zur Einmündung des letzteren in den Donaustrom , vom rechten
Ufer des Donaustromes bis zur Kronprinz Rudolfsbrücke nnd von der Kron¬
prinz Rudolfstraße eingeschlossen wird.

Die genannten Straßen sind als mit beiden Seiten in dieses Gebiet
fallend zu betrachten.

(Vergleiche Amtsblatt Nr . 35 sx 1895 , „ Verordnungen rc." IV , 10
spnA. 31s nnd Amtsblatt Nr . 87 ex 1895 , „ Verordnungen " X, 24 sxa ». 86s ).

L2

(Verzeichnis über die in den Jahren 18S5 und L8S6
in den n. ö . Landes Irrenanstalten und in der n.-ö.
Landes -Gebär und Findelanftalt bestehenden Ver-

pstegstaxen .)
(St .-Z . 45494 , M .-Z . 99088/XVIII .)

Name der Anstalt

I. II. III. IV.

Verpflegsclasse

fl. kr. fl. ^kr. fl? Ir . fl? kr.

Ä er
r̂ .^^ <2
LN
N

fl. kr.

«-
d-
8

Wien .
! für Nieder¬

österreicher

für Fremde

Ybbc

Klosterneuburg

Kierling -Gngging . . . .

Zweiganstalt Langenlois

Niederösterr.
Landes -Gebär-

anstalt

Zahlabtheilnng .

Klinik .

«2-4-.

UZ

für Findlinge im 1. Lebensjahre

für Findlinge im 2. Lebensjahre

für Findlinge vom 3. bis inclu¬
sive 6. Lebensjahre (welche
nach Böhmen , Schlesien nnd
Istrien zuständig sind) nnd
vom 3. bis inclusive
10 . Lebensjahre (welchenach
den übrigen Kronländern
außer Mähren nnd Tirol
zuständig sind) .

40

50

50

10

8k>

30

23

19

15

X2

22

!-»

.LK
N L-

2*
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13 — kusiuklioittiuii . —

(Auswanderungs -Agenturen .)
— Kkpubüealion. —

Erlass des k. k. Statthalters für Niederösterreich vom 14 . No¬
vember 1852 , Z . 38970 (M .-Z . 94458 ox 1852 ) :

Aus Anlass eines speciellen Falles ist die Frage über die Zulässigkeil der
Aufstellung von Agenturen für die Auswanderung nach Amerika in Österreich
zwischen den k. k. Ministerien des Handels , des Äußern und des Innern,
sowie der k. k. obersten Polizeibehörde zur Sprache gekommen.

Da die Errichtung von solchen Agentschaften , welche die Auswanderung
begünstigen , mit dem Geiste der noch bestehenden Auswandernngsgesetze nicht
vereinbarlich ist, und in Erwägung des weiteren Umstandes , dass die in
nächster Aussicht stehende Regelung der ungarischen Rechtsverhältnisse , sowie
die Erlassung eines Colonisierungsgesetzes die in nationalökonomischer Hinsicht
wünschenswerte Einwanderung nach Ungarn erleichtern wird , haben laut hohen
Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 23 . Oktober 1852 , Z . 25748/861,
die genannten k. k. Ministerien und die k- k. oberste Polizeibehörde in der
gemeinsamen Schlussfassnng sich dahin geeint , dass die Aufstellung solcher
Auswanderungs -Agenturen nicht zu gestatten , falls Concessionen von einzelnen
Behörden hiezu gegeben worden wären , dieselben einzuziehen und ohne Con¬
cessionen bestehende derlei Agenturen unverzüglich aufzuheben seien.

Was übrigens die Thätigkeit der berechtigten öffentlichen Agenten und
Privatgeschäftsführer anbelangt , so kann ihnen zwar nicht verwehrt werden,
einzelnen Parteien in Auswandernngsangelegenheiten gewünschte Auskünfte zu
ertheilen ; ihre concessionierte Geschäftsthütigkeit hat sich aber eben nur darauf
zu beschränken und sie haben sich jeder Geschäftsverbindung mit Handlungs¬
häusern oder Agenturen des Auslandes in Betreff einer Vermittlung der
Auswanderung im allgemeinen zu enthalten.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur genauen Darnachachtnng mit
dem Aufträge in die Kenntnis gesetzt, die hiesigen berechtigten öffentlichen
Agenten und Privatgeschäftsführer von diesem hohen Erlasse , insoweit er sie
betrifft , zu verständigen ; falls derlei Concessionen gegeben worden wären , die- i
selben sogleich einzuziehen und ohne Concessionen etwa bestehende derlei Agenturen
unverzüglich aufzuheben , wie auch alle etwa vorkommenden Schilder und An¬
kündigungen von derlei Auswanderungs -Agenturen ungesäumt zu beseitigen.

(Vergl . den Statthalterei -Erlass vom 24 . April 1874 , Z . 2162/Pr.
(M .-Z . 79231 ), betreffend die Auswanderung österreichischer Staatsbürger nach
Brasilien Magistrats -Verordnungsblatt ex 1874 , Seite lllst .s

14 .
<Z,i » Überwachung des Sprengmittelverkehres .)

— kepubüosiion . —
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterci vom 6 . Mai 1880,

Z . 15584 (M .-Z . 138573 sx 1880 ) , an die k. k. Bezirkshaupt¬
männer in Niederösterreich und an den Wiener Magistrat:

Behufs Überwachung der rücksichtlich der Erzeugung und Verpackung
und Verwahrung , dann insbesondere des Eisenbahntransportes von Spreng¬
mitteln bestehenden Vorschriften ist es nolhwendig , von allen in Österreich
bestehenden Erzeugungs - und größeren Verwahrungsstätten von Sprengmitteln
genaue Kenntnis zu haben.

Nachdem zur gewerbsmäßigen Erzeugung von Sprengmitteln sowohl
nach der Gewerbeordnung vom Jahre 1859 als nach F 8 der Sprengmittel-
Verordnung vom 2 . Juli 1877 , Nr . 68 , eine Gewerbsconcession erforderlich
ist, so werden Euer Hochwohlgeboren zufolge Erlasses des h. k. k. Ministeriums
des Innern vom 25 . April 1880 , Z . 5763 , aufgefordert , von allen
solchen Concessionen , welche im dortigen Verwaltungsgebiete
durch die politischen Behörden entweder schon früher oder seit
dem Bestände der v o r citierten Be r ord nun g ertheilt worden sind,
ein Verzeichnis bis Ende  Juni 1880 anher vorzulegen.

Zugleich werden Euer Hochwohlgeboren angewiesen , in Zukunft von
jeder Ertheilung einer solchen Concession die fallweise Anzeige
anher zu erstatten.

Nachdem ferner die politischen Behörden nach § 119 der Sprengmittel-
Verordnung über die im Amtsbezirke befindlichen Sprengmittel -Magazine eine
genaue Evidenz zu führen haben , so erhalten Euer Hochwohlgeboren zugleich
den Auftrag , auch ein Verzeichnis aller größeren , nämlich einen Fassungsraum
von 100 mb übersteigenden Verschleiß- und Verbrauchsmagazine bis zum obigen
Termine , jedoch abgesondert anher vorzulegen , in welchem ersichtlich zu machen z
sein wird , ob dieselben bezüglich ihrer Vorschriftsmäßigkeit bereits einer I
Prüfung unterzogen worden sind, und welche Wahrnehmungen oder Anstände
sich bezüglich derselben eventuell ergeben haben.

Zur Ergänzung dieses Verzeichnisses wird der jeweilige Zuwachs solcher
größeren Magazine nach Abschluss jeden Jahres anher anzuzeigen sein, wodurch
übrigens die den politischen Behörden obliegende Überwachung und gelegen-
heitliche Jnspicierung der Magazine im allgemeinen in keiner Weise alteriert
werden soll.

*

Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 23 . October 1883,
Z . 45377 (M .-Z . 347260 ox 1883 ) , an den Wiener Magistrat:

Nachdem sich bei Handhabung der Sprengmittel -Verordnung vom 2. Juli
1877 , R .-G .-Bl . Nr . 68 , ergeben hat , dass die in derselben enthaltenen sicher¬
heitspolizeilichen Bestimmungen nicht ausreichend sind, und die Fälle von
Unterschleifen , unberechtigtem Besitze, Diebstählen von Sprengmitteln und vor¬
gekommenen Unglücksfällen durch unberufenes Gebaren mit denselben sich
mehrten , hat das hohe k. k. Ministerium des Innern laut Erlasses vom
22 . September 1883 , Z . 13271 , eine Revision der gedachten Verordnung in
sicherheitspolizeilicher Richtung angeordnet und mit den betheiligten Ministerien
die Verordnung vom 22 . d. M . vereinbart , deren Publikation im Reichsgesetz¬
blatte vom 9. October 1883 , XUVIII . Stück , Nr . 156 , erfolgte.

Eine Haupttcndenz der in Rede stehenden Verordnung ist, Bestimmungen
zu erlassen, welche eine wirksame Controle rücksichtlich der Verabfolgung von
Sprengmitteln und eine Evidenz in dieser Beziehung ermöglichen.

Dadurch erklären sich die Bestimmungen der Verordnung , welche die
Bezugsbücher und Bezugsscheine und die Eintragung in die Vormerke der
Erzeuger , und beziehungsweise Verschleißer betreffen , und die in der Wesenheit
ihren Ausdruck in dem Satze finden , dass von den genannten Personen über¬
haupt kein Sprengmittel verabfolgt werden darf , welches nicht durch einen
Bezugsschein , ein Bezugsbuch oder einen Geleitschein gedeckt, und dessen Ver¬
abfolgung nicht durch die entsprechende Eintragung in das Vormerkbuch des
Verschleißers (Erzeugers ) in Evidenz gebracht ist.

Es wurde daher die im § 99 der Sprengmittel -Verordnung vom 2. Juli
1877 eingeränmte Gestattung des Bezuges von Sprengmitteln ohne besondere
Bewilligung aufgehoben und wurden für alle Beziehenden im Jnlande Bezngs-
ausweise und für Ein -, Durch - und Ausfuhr Geleitscheine vorgeschrieben , wobei
die thunlichsten , mit den Rücksichten der öffentlichen Sicherheit vereinbarlichen
Erleichterungen ins Auge gefasst worden sind.

Andererseits ist es für nothwendig erkannt worden , für den Landtransport
von Sprengmitteln , dann rücksichtlich der Bedingungen des Bezuges und rück¬
sichtlich der Gebarung mit denselben weitergehende Vorsichtsmaßregeln zu
treffen , welche insbesondere in den ZZ 99 , 100 und 115 ihren Ausdruck ge¬
funden haben.

Der Wiener Magistrat wird hievon mit der Aufforderung in die Kenntnis
gesetzt, die in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen beziehungsweise im
Einvernehmen mit der k. k. Polizeidirection in Wien genauestens dnrchzuführen.

In Ansehung der Zulassung von Verschleißlocalitäten für Sprengmittel
(8 44 , Schlussalinea ) ist sich als leitender Gesichtspunkt nahe zu legen , dass
diese Localitäten von solcher Beschaffenheit sein müssen , dass jede Gefahr
möglichst verhütet und für den Fall einer Explosion der Schade thunlichst
localisiert werde.

Zugleich wird der Wiener Magistrat aufgefordert , die genaue Beobachtung
dieser Verordnung im Interesse der öffentlichen und persönlichen Sicherheit
nna,,sg ?sitzt im Äuge zu behalten und insbesondere von Zelt zu Zeit in die
Vormerkbücher der Verschleißer und Erzeuger , sowie in die im ß 115 be¬
zeichnten Vormerke Einsicht zu nehmen , dieselben zu vidieren und die durch
die Erhebungen gebotenen Verfügungen zu treffen.

Über die vorgenommenen Revisionen und deren Erfolg ist mit Ablauf jeden
Halbjahres , d. i . mit 30 . Juni und 3l . December , anher Bericht zu erstatten.

Die in der Verordnung erwähnten Bezugsbücher werden gemäß Z 99,
Alinea 2 der mehrerwähnten Verordnung von der hiesigen Polizeidirection
nach dem als Muster angeschlossenen lithographierten Exemplaren ansgefertigt
und wird in Ansehung der Bezugsbücher bemerkt, dass die Daten der Bezugs¬
bewilligung durch die bewilligende Behörde nicht nur auf dem Titelblatte des
Bezugsbuches , sondern auch vor Erfolgung des Bezugsbuches auf allen , die
Lieferung  betreffenden Juxten einzutragen und die Eintragungen auf den
Juxten an der im Formulare angedeuteten Stelle zur Beglaubigung mit dem
Amtssiegel zu überstempeln sein werden , und dass endlich für den Fall , als
eine bestimmte Giltigkeitsdauer des Bezugsbuches festgesetzt wird (ß 99 , Alinea 8),
auch dies auf dem Titelblatte und auf den einzelnen Lieferungs -Jnxten , auf
den letzteren unmittelbar nach dem Datum der Bezngsbewilligung ersichtlich z»
machen sein wird . ^ ^

M u ft e r:

Bksteklun g
Nr . 1

Bei dem Verschleißer (Erzeuger ) .

bestellt au Sprengmitteln (Sorte
und Quantum ).

«

§

Liefer u n g
Nr . 1

Bezugsbewilligung der

ääto . L. S . Z.
Dem Herrn (Firma)

geliefert an Sprengmitteln (Sorte
und Quantum ).

Datum und Unterschrift des Ver¬
schleißers (Erzeugers ).

Datum und Unterschrift des
Bestellers.



61Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 52 , 30 . Juni 1896.

B e ; u § s b u ch,
init welchem die Bewilligung zum Bezüge von zur Erzeugung und zum allge¬
meinen Verkehre zngelassenen Sprengmitteln ertheilt wird.

Name (Firma ) des Bezugsberechtigten:

Das Gewerbe oder Geschäft, zu dessen Betriebe das Sprengmittel fort¬
dauernd benöthigt wird : .

Der Betriebsort:

Ausgefertigt von
am

(ft . 8.)
Unterschrift des Amtsvorstandes:

15 .

(Forstlehranftalt in Weihwasser . )
— kopublieation . —

Kundmachung des Ministeriums für Landesvertheidignng vom
31 . Mai 1895 (N .-G .-Bl . vom 9 . Juli 1895 , Nr . 92 ) , womit
die Einreihung der Forstlehranstalt in Weißwasser unter die acht-
classigen öffentlichen oder mit dem Rechte der Öffentlichkeit ans-
gestatteten Mittelschulen in Bezug auf die Nachweise der wissen¬
schaftlichen Befähigung für den Einjährig -Freiwilligendienst ver-
lantbart wird:

Auf Grund des Z 25 des Wehrgesetzes wird im Einvernehmen mit den
betheiligten Ministerien die Forstlehranstalt in Weißwasser unter die acht-
classigen öffentlichen oder mit dem Rechte der Öffentlichkeit ansgestatteten
Mittelschulen in Bezug auf die Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung
für den Einjährig -Freiwilligendienst eingereiht.

Hiedurch ergänzt sich das Verzeichnis Beilage II d der mit der hier-
ortigen Verordnung vom 15. April 1889 (R .-G .-Bl . Nr . 45 ) verlantbarten
Wehrvorschriften , I . Theil.

1«.
(Hintanhaltnng des Genusses des sogenannte « Leder

sleisches . )
— Kopudliealion . —

Die k. k. n .-v. Statthafteres hat an den Wiener Magistrat
nachstehende Erlässe gerichtet:

Erlass vom 21 . August 1895 , Z 52345 ( M .-Z . 156640
ex 1895/XVII ) :

Ans den über den h. o. Erlass vom 1. März v. I ., Z . 10475 , anher
erstatteten Berichten wurde ersehen, dass in einigen Theilen Niederösterreichs
die Fleisch- und Fettheile , welche an den zu Gerbereizwecken abgegebenen
Häuten haften , von den Arbeitern in den Gerbereien oder bei den Zwischen¬
händlern , welche die Häute von den Fleischhauern übernehmen und an die
Gerber Weiterverkäufen , genossen werden.

Ans diese Weise gelangt unter der Arbeiterbevölkernng Fleisch zum Genüsse,
welches der vorgeschriebenen Beschau nicht unterzogen worden ist und überhaupt
vom menschlichen Genüsse ausgeschlossen bleiben sollte, indem ein Theil der in
die Gerbereien eingebrachten Häute von kranken oder doch zum menschlichen
Genüsse nicht zulässigen Thieren herstammt , ferner die Häute auch beim Lagern,
beim Transporte rc. der Beschmutzung und weitgehenden Verderbnis ans¬
gesetzt sind.

Die Verwertung der gedachten Fleischabfälle als Gennssmittel muss
sohin als ein höchst sanitätswidriges Gebaren bezeichnet werden , welches ohne¬
hin schon durch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen verboten , sonach
strafbar ist, und welchem vom sanitätspolizeilichen Standpunkte ans die vollste
Aufmerksamkeit zuzuwenden ist.

Um nun vorgedachtem Gebaren nachdrücklich entgegenzntreten , erscheint
es nothwendig , die nachstehenden Gesichtspunkte festzuhalten:

1. Es ist vor allem dahin zu wirken , dass das Auslesen derben Häuten
anhaftenden Fett - und Fleischreste durch die Fleischhauer derart vorgenommen
werde , dass nichts Genießbares mit den Häuten in Verbindung bleibt.

2 . Das Anslösen dieser Fleischreste soll nur an dem Schlachtorte selbst
(Schlachthaus oder Fleischhauern ) vorgcnommen werden.

Haben die Häute den Schlachtort verlassen , so dürfen die allenfalls noch
anhaftenden Fleischrestc denselben nicht mehr entnommen werden und sind die
betreffenden Theile durch Behandeln mit Kalkmilch, Carbolsänre oder dergleichen
ungenießbar zu machen . In Schlachthäusern ist dies durch die betreffenden
Anssichtsorgane strenge überwachen zu lassen.

3. Ans Wasenmeistereien dürfen Häute nnr in getrocknetem Zustande
oder nach Behandlung der allenfalls daranhaftenden Fleisch- und Fettheile mit
Kalkmilch, Carbolsänre oder dergleichen abgegeben werden.

4. Die 8ub 1 bis 3 angeführten Maßregeln sind den betreffenden Gewerbs-
inhabern (Fleischhauern , Gerbern , , Wasenmeistern rc.) , ferner den Vieh - und
Fleischbeschanern , den praktischen Ärzten und Thierärzten und der k. k. Gen¬
darmerie sofort zur genauesten Darnachachtnng mitzntheilen und bei jeder sich
ergebenden Gelegenheit in Erinnerung zu bringen.

5. Die Amtsärzte und Amtsthierärzte haben bei Revisionen oder Com¬
missionen in den in Frage kommenden Etablissements die genaue Beobachtung
der oberwähnten Maßregeln zu überwachen.

6 . Bei Genehmigung der in Frage kommenden Betriebsanlagen , sowie
bei Ausfertigung der betreffenden Gewerbsscheine und Concessionen ist auf die
in Rede stehende Angelegenheit besonders Bedacht zu nehmen.

Hicnach hat der Magistrat das Entsprechende zu veranlassen.

Erlass vom 5 . Jänner 1896 , Z . 122732 (M .-Z . 8787/XVI1 ) :
Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat auf Grund des Fachgut¬

achtens des obersten Sanitätsrathes mit dem Erlasse vom 19 . December 1895,
Z . 25460 , zur Darnachachtnng Folgendes anher eröffnet:

Nach den allgemeinen Sanitäts -Vorschriften darf unbeschantes Fleisch
znm menschlichen Genüsse nicht zugelassen werden.

Hinsichtlich des sogenannten Lederfleisches ist jedoch die Fleischbeschau
außerhalb der Schlachtstätten , in welchen eine geregelte Vieh - und Fleischbeschau
stattsindet , undurchführbar.

Das noch an der abgezogenen Haut haftende Fleisch wird beim Abledcrn
am Boden und beim Transporte der Haut bedenklichen Verunreinigungen ans-
geseht, so dass der Genuss des nachträglich in Betriebsstätten abgelösten Fleisches
in sanitärer Hinsicht selbst dann bedenklich erscheint, wenn die Haut von einem
im Schlachthause unter thierärztlicher Aufsicht geschlachteten Thiere stammt,
welche Voraussetzung jedoch hinsichtlich der in Gerbereien gebrauchten Thier-
hänte keinesfalls immer zutrifft.

Die Verwertung des in Gerbereien oder anderen Betriebsstätten von
der Haut nachträglich abgelösten Fleisches znm menschlichen Genüsse ist daher
als unstatthaft zu erachten.

Dieser sanitätsbedenkliche Consnm wird nnr dadurch ermöglicht , dass die
Ablederung der Schlachtthiere selbst in geordneten Schlachthäusern oft in einer
außerordentlich nachlässigen und unvollkommenen Weise stattfindet , wodurch
zugleich eine große Menge genießbarer Fleischtheile verschwendet wird.

Durch die Besserung dieser Verhältnisse könnte der sanitätswidrigeu
Verwertung des von transportierten Häuten nachträglich abgelösten Fleisches
am wirksamsten vorgebengt werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Bezugnahme auf den h. o.
Normal -Erlass vom 21 . August 1895 , Z . 52345 , mit der Weisung in Kenntnis
gesetzt, als Gewerbebehörde darauf cinzuwirken , dass der Ablederung der Häute
die größtmögliche Sorgfalt zngewendet und bei der Ablederung thnnlichst ver¬
mieden werde , dass Fleisch- und Fettheile an der Thierhant haften bleiben.

17 .
( 'Abänderung , beziehungsweise Ergänzung der Wehr-

Vorschriften .)
— k6 >iubIi63tion . —

Kundmachung des Ministeriums für Landesvertheidignng vom
24 . October 1895 (N .-G .-Bl . vom 5 . November 1895 , Nr . 162 ),
betreffend eine Abänderung , beziehungsweise Ergänzung der Wehr-
vorschristen I . Theil:

Im Einvernehmen mit dem k. und k. Reichs -Kriegsministerium wird
behufs Erleichterung des freiwilligen Eintrittes in das Heer in theilweiser
Abänderung , beziehungsweise Ergänzung der 88 146 und 147 der Wehr¬
vorschriften I . Theil (Verordnung des Ministeriums für Landesvertheidignng
vom 15. April 1889 , N .-G .-Bl . Nr . 45) angeordnet:

1. Znm freiwilligen Eintritte in ein Infanterie - (Tiroler Jäger -) Regiment,
ein Feldjäger -Bataillon oder ein Cavallerie -Negiment desjenigen Militär-
Territorialbereiches , innerhalb welchem der Bewerber heimats¬
berechtigt ( zuständig)  ist , in der Zeit vom 1. Mürz bis 30 . September
und wenn der Eintritt in den Präsenzdienst seitens des Freiwilligen erst mit
dem nächstfolgenden I . October gewünscht wird , ist eine Anfnahmsbewillignng
des gewählten Truppenkörpers nicht erforderlich.

2 . Die Assentierung solcher Freiwilligen kann durch jedes Ergänznugs-
Bezirkscommando oder jede ambulante Stellnngscommission zu dem ge¬
wählten Trnppenkörper (Punkt 1) über die Anmeldung des Freiwilligen
erfolgen.

Der Eintrittsschein muss jedoch vorliegen und bei Minderjährigen , welche
sich beim Ergänzungs -Bezirkscommando anmelden , auch die väterliche (vor¬
mundschaftliche ) Zustimmung ; erfolgt die Anmeldung bei einer Stellnngs¬
commission , so muss die etwa nicht beigebrachte Zustimmung durch die dies-
fällige mündliche Erklärung des Vaters oder Vormundes ersetzt werden.

8 . Diese Freiwilligen sind mit dem Assenttage eiuznreihen , bleiben jedoch
bis zum 1. October des Assentjahres im Verhältnisse der dauernd Beurlaubten
und sind während desselben im Frieden znm Präsenzdienste nicht verfügbar.
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4 . Im Assentprotokolle ist die Nichtverfügbarkeit bis zum 1 . Oktober
in der Rubrik 29 zum Ausdrucke zu bringen.

Wurde bei Minderjährigen die Zustimmung des Vaters oder Vormundes
mündlich ausgesprochen , so ist dies in den Rubriken 30 bis 32 des Assent-
protokolles aufzunehmen und von dem Vertreter der politischen Behörde in
der Stellungscommission zu bestätigen.

5 . Bezüglich der Führung der Assentprotokolle bei den Stellungs-
commissionen finden die Bestimmungen des §148 : 2 der Wehrvarschriften
I . Theil sinngemäße Anwendung.

6 . Für die im Punkte 1 nicht bezeichneten Bewerber zum freiwilligen
Eintritte bleiben die bestehenden Bestimmungen aufrecht ; zur Vornahme 'der
Assentierung derselben werden jedoch auch die Stellungscommissionen ermächtigt.

18 .

(Abänderung der Doratabelle zum 2Viener Linien
verzehrnngsftenertarife . )

Beiordnung der k. k. Finanz -Landes -Direction in Wien vom
21 . Mai 1896 , Z . 19042 , L.-G .-Bl . Nr . 35:

Ans Grund des Erlasses des k. k. Finanzministeriums vom 29 . März
1896 , Z . 50845 ox 1895 , wird die Taratabelle , welche als Beilage znin
§ 6 der Verordnung vom 13 . Juli 189l , Z . 1149/ ? E8 . (L.- G .- Bl . Nr . 41 ),
betreffend die Vollziehung des Gesetzes vom 10 . Mai 1890 , wegen Änderung
der Wiener Linienverzehrnngssteuer in mehreren Vororten von Wien ver¬
lautbart wurde , dahin abgeündert , dass für Gegenstände der Tarifpost 7 des
Wiener Linienverzehrnngssteuertarifes (frisches Fleisch n . dgl . in Ballen und
Säcken ) an Stelle des bisherigen Taraabzuges von 6 Percent , ein Taraabzng
von 4 Percent des Rohgewichtes einzutreten hat.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Kielmansegg m . p.

II. N„r,i,i,tj,ilirilii,»illl»g>'».

io.
(Auszahlung von Nestfordernngen für in den letzten
Jahren in städtischen Echnlgebänden hergestellte

Heizanlagen .)

Der Wiener Gemeinderath hat unterm 10 . Juni 1896 aä
Z . 3683 nachstehenden Beschluss gefasst:

Das Stadtbanamt hat alljährlich vor dem 1. Mai der städtischen Buch¬
haltung ein Verzeichnis jener in neuen Schulen eingerichteten Heizanlagen,
für welche die Berichtigung der Ncstverdienste voraussichtlich erst im folgenden
^ahre erfolgen wird , unter Begründung der Ursachen , welche der Auszahlung
entgegenstehen und unter Bekanntgabe der approximativen Höhe der dies¬
bezüglichen Forderungen vorznlegen ; ans Grund dieses Verzeichnisses hat
sodann die städtische Buchhaltung die Erfordernisse für jene Gebäude , für
welche die sonstige Abrechnung schon dnrchgeführt ist, einen entsprechenden
Betrag unter einer eigenen Post „Nestsordernngen für in den letzten Jahren
in städtischen Schulgebäuden hergestellte Heizanlagen " einzusetzen.

^IlaMllit:
2 «.

(Bestimmungen , betreffend den temporären Bezug
von Normal Wasser .)

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der k. k.
Neichshanpt - und Residenzstadt bestellte k. k. Statthaltereirath Dr.
v. Fried eis  hat nach Anhörung des Beirathes mit Verfügung
vom 18 . Mai 1896 , Z . 3170 ( M .-Z . 67363/V1I ) , nachstehend
Verfügung getroffen:

Es wird gestattet:
1 . dass bei nur zeitweilig bewohnten , den Nest des Jahres leer¬

stehenden Landhäusern , Villen ec. die Anmeldung des Bezuges des Normal-
Wassers nur auf die Zeit der Benützung , und zwar entweder für ein Jahr
oder gleich für denselben Zeitraum einer unbestimmten Reihe von Jahren in
beiden Füllen jedoch ans speciell anznführende Quartale oder , falls die beab¬
sichtigte Benütznngsdaiier sich in das I . und IV . Quartal hinein erstrecken sollte
aus speciell anzuführende ganze Monate erfolgen darf;

2 . dass der Wassermesser mit dem Endtermin des angemeldeten Bezuges
auf Kosten der Partei ansgeschaltet , beim Wiederbeginn des Wasserbeznges auf
deren Kosten eingeschaltet wird;

3 . die Parteien sich wegen rechtzeitiger Eröffnung oder Absperrung des
Wasserznflnsses , respective Ein - oder Änsschaltung des Wassermessers wenigstens
acht Tage vor dem Termine mit dem Banamte zu verständigen haben;

4 . die Commune die im § 4 der Kundmachung vom März 1894 be¬
stimmte Haftfrist für die von ihr hergestellte Abzweigsleitnng bis zum Wasser¬
messer , insoweit diese innerhalb des Hauses , Grundes , Gartens rc . liegt , wegen
Gefahr der Beschädigung derselben durch Frost oder Nagethiere ablehnt;

5 . es wird der Partei empfohlen , die Wasserleitung im Hanse vor der
Ausschaltung des Wassermessers und nach Abschluss des Ventils in der Zu¬
leitung von der Straße zu entleeren , nach Wiedereröffnung des Zuflusses genau
zu beobachten , ob die Leitung im Hause intact ist, um sich gegen Wasserverlnst
zu schützen und etwaige Gebrechen leicht anfzusinden.

Alle diese Bedingungen sind im Anmeldnngsprotokolle aufzunehmen.

21 .

(Nichtanrechauttg von Verzugsziilfett bei von der
k. k. Dieafterialgebände Direetion « nd dem k. n . l.
Hofärar verspätet eirilangenden Zahlungen von
Wasserleitnngs - Abzweignngs - nnd Wassermesser-

A ns scha ltn ngs g eb n ren .)

Magistrats - Vicedirector Tachau hat mit Erlass vom
13 . Mai 1896 , M .-Z . -16027/VII , den magistratischen Bezirks¬
ämtern Nachstehendes bekanntgegeben:

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Reichshaupt - nnd
Residenzstadt bestellte Herr k. k. Bezirkshauptmann hat mit Entschließung vom
12 . Mai 1896 , Z . 3357 , über eine Anfrage der städtischen Hauptcassa unge¬
ordnet , dass von der Anrechnung von Verzugszinsen bei von der k. k.
Dicasterialgebände -Direction nnd dem k. n . k. Hofärar zu leistenden , ver¬
spätet einlangenden Zahlungen von Wasserleitungs -Abzweignngs - und Wasser-
messer -Ansschaltungskosten abgesehen wird , weil die vierzehntägigc Zahlungsfrist
mit Rücksicht auf den coinplicierten Verrechnungsdienst dieser Behörden ein
viel zu kurzer Termin ist und ans Dienslesrücksichten sich in diesen Füllen
eine präcisere Anwendung des § 4 der Bestimmungen Uber die Wasserabgabe
(Kundmachung des Magistrates vom März 1894 , Z 70713/76 und 396683/87 ),
nicht empfiehlt.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur Kenntnisnahme und
Darnachachtnng verständigt.

22 .

(Vorlage von Derminaeten .)
Magistrats -Vicedirector Tachau hat au sämmtliche Bureau-

Vorstände unterm 9 . Juni 1896 , M .-D .-Z . 955 ex 1896 , nach¬
stehenden Erlass gerichtet:

Es wurde in letzterer Zeit wiederholt die Wahrnehmung gemacht , dass
ans den dem Stadlrathe vorgelegten Terminacten nicht der Tag angeführt
erscheint , an welchem die zur Geltendmachung eines Rechtsmittels festgesetzte
Frist endigt.

Ich sehe mich daher unter Bezugnahme auf die hierämtlichen Weisungen
vom 25 . August 1894 , M .- D .-Z . 1284 , nnd vom 17 . März 1895 , M .-D .-Z.
1560 (Siehe Amtsblatt Nr . 87 ex 1895 , Verordnungen X 26 , Pag . 87 ) ,
neuerlich veranlasst , an Euer Wohlgeboren das dringende Ersuchen zu richten,
dafür Sorge ^ zn wagen , dass ans den Terminacten stets kalender¬
mäßig der Tag angeführt wird , an welchem eine  Frist endigt.

23 .

(Evidenzhaltuttg der photographischen Gewerbe .)

Magistrats -Vicedirector Tachau hat uuterm 11 . Juui 1896,
M .-Z . 103380/XVI1 , den magistratischen Bezirksämtern nach
stehenden Erlass hiuausgegebeu:

Nach § 2 der Amts -Instruction zum Vollzüge des Pressgesetzes sind
sowohl bei der k. k. Polizei -Direction , als bei der k. k. Staatsanwaltschaft
genaue Verzeichnisse aller im Amtssprengel bestehenden Pressgewerbe (Buch - ,
Kupfer - , Stahl -, Holz -, Steindruckereien , dann Buch -, Kunst - und Musikalien¬
handlungen , sowie der Geschäfte der Photographie ) zu führen , beziehungsweise
nach den Betriebsarten , sowie auch den Namen der Besitzer und der mit Ge¬
nehmigung der Behörde bestellten Geschäftsleiter fortwährend in Evidenz
zu halten.

. Dieses Verzeichnis wird nun wohl hinsichtlich der Pressgewerbe im
engeren Sinne des § 15 , Z . 1 der Gewerbeordnung auf Grund der dies¬
bezüglichen Mittheilungen der einzelnen magistratischen Bezirksämter geführt;
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dagegen bestand bisher weder bei der k. k. Polizei -Direction noch bei der
k. k. Staatsanwaltschaft ein solches Verzeichnis über die photographischen Ge¬
werbe . Es wurde nun im Sinne der erwähnten Bestimmung der Amts-
Jnstrnetion zum Prcssgesetze durch die einzelnen Polizei -Bezirks -Commissariate
em Verzeichnis der dermalen bestehenden photographischen Gewerbe bei der
k. k. Polizei -Direction angelegt . Um jedoch die ' fortlaufende Evidenzhaltnng
dieses Verzeichnisses zu ermöglichen , wird das magistratische Bezirksamt über
Ersuchen der k. k. Polizei -Direction hiemit angewiesen , kün ftig hin von der
Ansfertignng eines Gewerbescheines für den Betrieb des
photographischen Gewerbes , beziehungsweise von der Ver¬
legung der Betriebsorte oder Bestellung eines G esch ä fts leit e rs
in jedem einzelnen Falle der k. k. Polizei - Direction die Mit¬
theilung zu  machen , wie dies bisher bei den concessionierten Pressgewerben
geschieht.

Hl. Gesetze
>wn besonderer Wichtigkeit für de» politischen Ver-

Mittungsdiensi.
24.

(Gesetz von » 23 . Mai 1896 , womit weitere Be
stimmnugen über die Ausführung öffentlicher Ver

kehrsanlagen in Wien getroffen werden .)

Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich
auzuorduen wie folgt:

Artikel  I.

Der beiliegende, mit Stimmeneinhelligkeit der drei Curien gefasste Be¬
schluss der Commission für Verkehrsanlagen in Wien vom 11. Juli 1895,
welcher eine weitere Abänderung des laut Artikel 1 des Gesetzes vom 18 . Juli
1892 , N, -G .-Bl . Nr . 109 , genehmigten , zufolge des Gesetzes vom 9. April
1894 , R .-G .-Bl . Nr . 73 , abgeünderten Programmes für die finanzielle Sicher¬
stellung und die Ausführung der gedachten Verkehrsanlagen , wie auch einige
nach Artikel IV des erstcitierten Gesetzes der Gesetzgebung vorbehaltene Be¬
stimmungen zum Gegenstände hat , wird genehmigt.

Artikel  II.

Die Negierung wird ermächtigt , nach Maßgabe des obigen Beschlusses
der Ausführung der in Gemäßheit des mit dein Gesetze vom 18. Juli 1892,
R .-G .-Bl . Nr . 109, genehmigten Programmes in der zweiten Bauperiode
(1898 bis 1900 ) herznstellenden Verkehrsanlagen und der hiedurch bedingten
Verwendung der für diese Anlagen nach dem Programme prälimiuierten Kosten¬
summe in der ersten Banperiode (bis Ende 1897 ) znzustimmen.

Artikel  III.

Der Antheil für die Beitragsleistuug des Staates zu den nach Artikel II
anticipierteu Kosten wird , je nachdem dieselben für die Hauptbahnen oder für¬
der Localbahncn zu verwenden sind , mit 87 -5 oder 85 Percent festgesetzt.

Demgemäß tritt zu dem im Artikel IV des Gesetzes vom 18. Juli 1892,
R .-G .-Bl . Nr . 109, und im Artikel I des Gesetzes vom 9 . April 1894,
R .-G .-Bl . Nr . 73 , festgesetzten Maximalbetrage , dessen Verzinsung und Tilgung
vom Staate für die bis Ende 1897 anszuführenden Berkehrsanlagen znge-
sichert werden kann, die Anlehenssumme von 13,107 .200 fl. ö. W . hinzu.

Artikel  IV.

Für den Fall , als zur Durchführung eines den Verkehrsbedürfnissen
entsprechenden , von der Commission für Verkehrsanlagen in Wien mit Ge¬
nehmigung des Eisenbahnministeriums festznstclleudeu Betriebsplanes eine Ver¬
mehrung des Fahrparkes der in der ersten Bauperiode anszuführenden Stadt¬
bahnlinien sich als nothwendig erweisen sollte, kann der im Artikel III fest¬
gesetzte Maximalbetrag um einen dem verhältnismäßigen Antheile des Staates
an den Kosten der Fahrparksvermehrung entsprechenden weiteren Anlehens-
theilbetrag von höchstens 1,653 .300 fl. ö. W . erhöht werden.

Artikel  V.

Ans die in Gemäßheit des Artikels I auszuführenden Verkehrsanlagen
finden die nach Artikel V und VI,. des Gesetzes vom 18. Juli 1892 , R .-G .-Bl.
Nr . 109 , sowie nach Artikel II des Gesetzes vom 9. April 1894 , R .-G .-Bl.
Nr . 73 , eingeräumten Begünstigungen volle Anwendung.

Artikel  VI.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.
Mit dem Vollzüge desselben sind Mein Eisenbahnminister , Mein Handels¬

minister , Mein Finanzminister und Mein Minister des Innern beauftragt.
, Franz Joseph m . p.

Baden : m . p . Gnttenberg m . p.
Bilinski m . p . Glanz m. p.

Beschluss der Coinmffston für Vcrkchrsanlogen in Wien vom 11 . Juli
1895 wegen Abänderung des mit Artikel I und 1 der Gesetze
vom 18 . Juli 1892 (W - G .- M . Nr . 109 und L.- G .- und V.-M.
Nr . 42 )) beziehungsweise mit den Beschlüssen des Wiener Gemeinde-
rothes vom 27 . Jänner und 8 . Juli 1892 genehmigten Progrummes
für die finanzielle Sicherstellung und die Ausführung von öffentlichen

Verkehrsanlagen in Wim.

Die Commission für Verkehrsanlagen in Wien beschließt im Sinne des
Punktes VII , Absatz 6, des nach Artikel I des Gesetzes vom 18 . Juli 1892
(R .-G .-Bl . dir . 109) genehmigten Programmes für die finanzielle Sicherstellung
und die Ausführung von öffentlichen Verkehrsanlagen in Wien mit Stimmen-
einhelligkeit der drei Curien behufs Bedeckung des bei den Bahnbanten der
ersten Bauperiode infolge der Ausgestaltung der Localbahnlinien als Haupt¬
bahnen zu gewärtigenden Mehrerfordernisses und einer besseren Ausführung
dieses Programmes , wie folgt:

1. Die nach dem Programme (Punkt II , .4, I, b) in der ersten Ban¬
periode bis zur Verbannng der Donaustadt theilweise als Provisorium herzn-
stellende Fortsetzung der Wiener Verbindungsbahn vom Praterstern mit Be¬
nützung der Kronprinz Rndolfstraße im k. k. Prater in die Donaustadt und
weiterhin , entlang der Don annserbahn , zum Anschlüsse an die Station Stuss -
dorf der Kaiser Franz Josef -Bahn (provisorische  D o n a nst a d tli  n i e) hat
gänzlich zu entfallen . Der hiefür vorgesehene Betrag per 3,960 .000 fl. effektiv
ist für die anderen in der ersten Banperiode anszuführenden Stadtbahnlinien,
beziehungsweise znr theilweisen Bedeckung des hiebei zu gewärtigeuden Mehr¬
erfordernisses zu verwenden.

2. Zur Sicherstellung des für die gänzliche Bedeckung dieses Mehr-
erfordernisses , sowie für den Ausbau der Vorortestrecke  Hernals —Penzing
innerhalb der I . Banperiode , dann für den Ausbau der Gürtel  strecke
Gumpendorferstraße — Matzleinsdorf benothigten Effectivbetrages von rund
13,800 .000 fl. sind die erforderlichen Schritte cinznleiten.

3 . Bis zum Zeitpunkte der Genehmigung dieses Nachtragscredites sind
die Arbeiten an der D o n a n c a n a l l i n i e nur ans die Vornahme der
politischen Commissionen , die Verfassung der Ansschreibungselaborate und die
Grundeinlösung zu beschränken.

Die durch den Aufschub der eigentlichen Banarbeiten dieser Linie frei
werdenden Fonds sind vorläufig für die Fortsetzung aller übrigen Arbeiten,
mit Ausnahme der eigentlichen Banarbeiten der Vorortestrecke Hernals-
Penzing , zu verwenden.

4. Dem vorgelegten Detailprojecte für die Umgestaltung und Tiefer-
legnng des H a n p t z o l l a in t s - B a h n h o f e s wird unter der Bedingung
zngestimmt , dass die für die Bahnanlage erforderlichen Theile des Eislauf-
Platzes dem Stadtbahnnnternehmen seitens der Gemeinde Wien unentgeltlich
abgetreten werden . Dagegen ist die Commission für Verkehrsanlagen bereit,
der Gemeinde Wien das Recht einznränmen , den Tiefbahnhof behufs Aus¬
dehnung der Großmarkthalle in dem erforderlichen Umfange zu überbauen und
behufs Überführung der Marxergasse zu überbrücken und wird die Commission
der Gemeinde Wien in Bezug ans die technische Ausführung dieser Anlagen
das thunlichste Entgegenkommen bethätigen.

Das vorhin erwähnte Bahnhofsproject ist an das k. k. Handels¬
ministerium mit dem Ersuchen um Anordnung der Stati -mscommission,
politischen Begehung und Enteignungsverhandlnng zu leiten.

5 . Der Bau der Strecke Gumpendorferstraße —Matzleinsdorf der Gürtel¬
linie ist erst dann zur Ausführung zu bringen , wenn die Beziehungen der
Südbahn zum Ttaatseisenbahnbetriebe endgiltiq geregelt sein werden . (R .-G .-Bl.
Nr 83 : L.-G Bl . Nr . 43 .)

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte nnd im Laudes¬
gesetzblatte snr Österreich unter der Enns im Jahre

1896 publieierten Gesetze und Verordnungen . )
I . Reichsgesrlzblatt.

Rr . ^5 » Gosrlz 00III 5 . 9Nai 1890 , betreffend die Ab¬
änderung der W 206 und 248 des allgemeinen Berggesetzes vom 23 . Mai 1854.

Nr . 76 . Kundmachung des Eisenbahnmiuisterinms
vom 10 . Mai 1896 , betreffend die Erstreckung des concessions-
mäßigen Banvollendnngstermines für die Localbahn Schwarzenau - Zwettl.

Nr . 77 . Beiordnung des Finanzministeriums vom
22 . Mai 1896 zur Durchführung des Gesetzes vom 14. Mai 1896
(R .-G .-Bl . Nr . 74), betreffend Bestimmungen über die Versorgnngsgenüsse der
Civil -Staatsbeamten (Staatslehrpersonen ), dann der Diener , sowie deren
Witwen und Waisen.
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Nr . 78 . Gesetz vom 27 . Mai 1896 , betreffend die
Einführung des Gesetzes über das Executions - und Sichernngsverfahreu.

Nr . 79 . Gesetz vom 27 . Mai 1896 über das Epecu-
tions - und Sichernngsverfahreu (Execnliousordnnug ).

Nr . 89 . Gesetz vom 13 . April 1896 , betreffend die Auf¬
bringung der Mittel zum Ankäufe eines eigenen Gebäudes für das Staats-
Obergyinuasium in Neu -Sandec und zur Adaptierung desselben.

Nr . 81 . Concessionsnrkunde vom 16 . April 1896
für die Localbahn Möeno — Unter -Cetno.

Nr . 82 . Gesetz vom 12 . Mai 1896 , betreffend die Ver¬
äußerung eines Theiles der ärarischen Realität Conscr .-Nr . 101 in Aussig.

Nr . 88 . Gesetz vom 23 . Mai 1896 , womit weitere
Bestimmungen über die Ausführung öffentlicher Verkehrsanlagen in Wien
getroffen werden .*)

Nr . 84 . Verordnung des Justizministeriums vom
I . Juni 1896 , betreffend die geänderte Benennung des Bezirksgerichtes
Jiöin in Böhmen.

Nr . 83 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 10 . Juni 1896,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr bestimmter Gegenstände und
Waren aus Ägypten.

Nr . 89 . Gesetz vom 1 . Juni 1896 , betreffend den Ban
der Eisenbahn Chodoröw —Pvdwysokie.

Nr . 87 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
7 . Juni 1896 , betreffend die seitens der königlich ungarischen Regie¬
rung ans Anlass der Millennarfeier verfügte Ausprägung von Einkroncnstückeu.

Nr . 88 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
7 . Juni 1896 , betreffend die Abänderung der mit der Kundmachung
des Finanzministeriums vom 26 . Dccember 1892 (N .-G .-Bl . Nr . 228 ) ver¬
lautbarten Nandzeichnung der Zchukronenstücke.

Nr . 89 . Kaiserliches Patent vom 17 . Juni 1896,
betreffend die Einberufung des Landtages des Erzherzogthumes Österreich
unter der Enns.

0 . Landesgesetchlatt.

Nr . 88 . Gesetz vom 3 . Mai 1896 , wirksam für das Erz¬
herzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Trockenlegung versumpfter
Grundstücke in den Gemeinden Hanfthal , Unter - 'L'tiukenbruun und Unter-
Schotterlee.

Nr . 84 . Verordnung des k. k. nieder-österreichischen
Landesschulrathes vom 18 . Mai 1896 , Z . 3865 , gütig
für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns mit Ausnahme des Schul¬
bezirkes Wien , mit welcher auf Grund des Z 11 des Gesetzes vom 2. Mai
1894 , L.-G .-Bl . Nr . 34 , tie Berechnung der schulpflichtigen Kinder behufs
Bemessung der Umlage des Schulgeldäguivalentes festgestellt wird.

Nr . 83 . Verordnung der k. k. Finanz -Landes-
Direction in Wien vom 21 . Mai 1896 , Z . 19042,
wegen Abänderung der Taratabelle zum Wiener Linienverzehrungssteuertarife . *)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen -c." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 89 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
20 . Mai 1896 , Z . 47726 , betreffend die der Stadtgemeinde Waid¬
hofen an der Mbs ertheilte Bewilligung zur Einhebung einer höheren Be-
crdignngsgebür.

Nr . 87 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
21 . Mai 1896 , Z . 48296 , betreffend die der Gemeinde St . Pölten
ertheilte Bewilligung zur Eiuhebnng einer Beerdignngsgebür von 8 fl. 80 kr.

Nr . 88 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
24 . Mai 1896 , Z . 49041 , betreffend die den Gemeinden Nieder-
Plöttbach , Gopprechts , Dürnbach , Groß -Poppcn , Eberweis , Alt -Weitra und
Thürmaunsdorf ertheilte Bewilligung zur Eiuhebnng von 100 Perceut der
direkten Steuern übersteigenden kimlagen.

Nr . 89 . Kundmachung des 1 f . Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
31 . Mai 1896 , Z . 50733 , betreffend die Befuguiserweiterung des
Aichamtes in Laa an der Th -cha und die Einführung von zwei Amtstagcu
wöchentlich.

Nr . 49 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
31 . Mai 1896 , Z . 50839 , in Ergänzung und theilweiser Abände¬
rung der zur Durchführung der Soun - und Feiertagsruhe im Gewerbe¬
betriebe erlassenen Kundmachungen vom 25 . April 1895 , Z . 38013 , L.-G .-
nnd V .-Bl . Nr . 19, und vom 18. Oclober 1895 , Z . 91236 , L.-G .- und
V .-Bl . Nr . 49 .*)

Nr . 4L . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
30 . Mai 1896 , Z - 48290 , betreffend die den Gemeinden Florids¬
dorf , Hinterbrühl und Mödling ertheilte Bewilligung zur Eiuhebnng von
Mietziuskreuzern.

Nr . 42 . Gesetz vom 30 . Mai 1896,  wirksam für bas
Erzherzogthnm Österreich unter der Enns , betreffend die Regelung der Bezüge
des Lehrpcrsouales an den öffentlichen Volksschulen.

Nr . 48 . Gesetz vom 23 . Mai 1896 , betreffend eine
weitere Abänderung des mit dein Gesetze vom 18 . Juli 1892 , L.-G .- n. V .-Bl.
Nr . 42 , genehmigten , mit dem Gesetze vom 9. April 1894 , L.-G .- n. V .-Bl.
Nr . 18, abgeänderten Programmes für die finanzielle Sicherstellung und die
Ausführung von öffentlichen Verkehrsanlagcn in Wien.

Nr . 44 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
6 . Juni 1896 , Z . 53271 , mit welcher die neue Dicnstesinstruction
für das forsttechnische Personale der politischen Verwaltung verlantbart wird.

Nr . 43 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
10 . Juni 1896 , Z . 54096 , betreffend die den Gemeinden
Poigen , Höflcin , Tautendorf , Pürbach . und Dorfstetten ertheilte Bewilligung
zur Eiuhebnng von 100 Perceut der direkten Steuern übersteigenden Umlagen
für das Jahr ' 1895 , beziehungsweise 1896.

*) Erscheint in dieser Nummer der Verordnungen re ." mit den auf Wien dezughabendeu
Stellen abgedruckt.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redactenr : Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Radler.
Papier aus der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — I . B . Wallishausser ' s k. u. k. Hof -Buchdruckerei , Wien.



Amtsblatt der k. k. NeichShuapt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 61 , 31 . Juli 1896 .

1896.

Gesetze , Verordnungen md Entscheidungen,
VII.

sowie

NorillllMestiillimlilgeil des Gemeinderathes, Stadtrathes und des Magistrates
UI Ziipklegeiiiikite » der (§ ei»rindciie >'ll>ii!tlliiß Mid politischen AnitZflihi llnp.

Inhalt:
r . Verordnungen und Entscheidungen:

1 . Vereinfachung des Besetzungsmodus für Lehrstellen.
2 . Die Pflicht der Hausbesitzer , wenn ein Straßencanal gebaut wird,

Hauscanäle herznstellen und dieselben mit dem Straßencanale in Ver¬
bindung zu setzen, liegt gemäß der ZZ 13 , 57 und 58 der Wiener Bau¬
ordnung nicht nur vor , wenn consensgemäß Senkgruben bestehen,
sondern auch , wenn solche consenswidrig bestehen oder auch nicht bestehen.

3 . Streichung gesetzwidriger Bestimmungen in einem genossenschaftlichen
Krankencassa -Statnte.

4 . Einvernahme des Bezirksausschusses bei Übertragung von Gast - und
Schankgewerben in ein anderes Locale.

5 . Zur Reblansbckämpfnng.
6 . Zulassung des Sprengmittels „ Progreßit " zur Erzeugung und zum

allgemeinen Verkehr.
7 . Vogelschutz.
8 . Meldepflicht der Landstnrmpslichtigcn.
9 . Zum Zurichtcn des Maschincuriemenleders sind sowohl Gerber als auch

Maschinen -Treibriemen -Erzenger berechtigt.
10 . Inkrafttreten der Verordnung , betreffend das Verbot des Hausierhandels

in Prag und der Vorortegemeinden.
11 . Eröffnung der n .- ö. Landes -Pflege - und Beschäftignngsanstalt für

schwachsinnige Kinder zu Kierling -Gugging.
12 . Öffentliche Sammlungen.

si . Normativbestimmungen:
Gem eind erath:

13 . Anrechnung der Probedienstzeit der provisorischen Executionsamts-
Accessisten bei Anweisung der Triennien.

14 . Subventionsbewilligungen.
15 . Regelung der Urlaubsverhältnisse der städtischen Bediensteten.
16 . Vorsichten bei Bekanntgabe der Baulinien und des Niveaus , respective

bei Ertheilung der Baubewilligung im Falle projezierter Niveau-
änderungcn.

Magistrat:
17 . Behandlung der Gesuche um Ertheilung der Bewilligung zur Aufstellung

von Kastanienbratöfen.
»r . Gesetze von besonderer Wichtigkeit sür den politische»

Verwaltungsdienst:
18 . Ergänzung , beziehungsweise Abänderung der Bestimmungen bezüglich

des Verfahrens bei Geltendmachung der Rechtsmittel gegen Entschei¬
dungen und Verfügungen der politischen Behörden.

19 . Befreiung der ans Anlass des fünfzigjährigen RegiernngsjubiläumsjSr.
Majestät des Kaisers errichteten Stiftungen und Widmungen von den
Stempel - und unmittelbaren Gebüren.

20 . Gebürenbegünstigungen in Dienstbotenangelegenheiten.
Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre 1896 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. Wrm 'tznuiige» nutz Entscheid»»«»'».
i.

( Vereinfachung des Besetznngsmodns für Lehrstellen . )

Der k. k. n .-ö. Landesschulrath hat mit Erlass vom 14 . April
1896 , Z . 3400 (B .-Sch . -N .-Z . 2007 ) , dem Wiener Bezirksschul-
rathe Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit Beziehung aus den Inhalt des Berichtes vom 27 . März 1896,
Z . 1694 , findet der k. k. n .- ö. Landesschulrath behufs weiterer Vereinfachung
des Besetzungsmodus Punkt 4 und 5 des h. a . Erlasses vom 13 . September
1895 , Z . 8765 , in nachstehender Weise abzuändern:

„4 . Die an den Wiener Stadtrath zu richtenden Gesuche sind bei jenen
Ortsschulrüthen einzubringen , in deren Sprengel die betreffenden Lehrstellen
erledigt sind . Die Bewerbnngsgesnche im Wiener Schulbezirke bereits ange-
stellter Lehrpersonen sind bei der unmittelbar Vorgesetzten Bezirkssection des
Bezirksschulrathes einzureichen . Solchen Lehrpersonen ist gestattet , für sämmt-
liche in einer  Concursansschreibnng enthaltenen Stellen nur ein mit
allen  Beilagen belegtes Gesuch durch die Schulleitung der betreffenden Be¬
zirkssection zu überreichen . In diesem Gesuche sind sümmtliche  angestrebte
Lehrstellen nach Kategorien und Bezirken geordnet anzuführen . Dem Gesuche
sind so viele gleichlautende Diensttabellen (mit dem erforderlichen amtlichen
Auszuge aus dem Gesuche ) anznschließen , dass für jede Kategorie  der vom
Bewerber angestrebten Lehrstellen jedem der betreffenden Ortsschulräthe eine
Diensttabelle zngestellt werden und noch eine Diensttabelle beim Gesuche ver¬
bleiben kann . In jeder Diensttabelle , erforderlichen Falles auf deren Rückseite,
sind sümmtliche im Wiener Schulbezirke angestrebten Lehrstellen derselben
Kategorie nach Bezirken geordnet anzuführeu . Für die Richtigkeit der Angaben
ist der Schulleiter verantwortlich , der dieselbe durch seine Unterschrift mit dem
Beisatze „ mit den Dienstesdocnmenten verglichen und richtig befunden " zu
bestätigen hat.

Die Bezirkssection veranlasst mit thunlichster Beschleunigung die er¬
forderliche Überprüfung der Gesuche und der Diensttabellen , sowie die Bei¬
fügung des Votums des k. k. Bezirksschnlinsvectors , übermittelt die Gesuche
sodann an die competente Centralstelle und übersendet die Diensttabellen , nach
Kategorien der Lehrstellen geordnet , an die betreffenden Ortsschulräthe.

5 . Die Ortsschulräthe sammeln die bei ihnen eingelangten Gesuche und
die ihnen von den Bezirkssectionen zukommenden Diensttabellen , verzeichnen
die Bewerber in den erforderlichen , alle wesentlichen Momente enthaltenen
Competententabellen und erstatten längstens binnen vier Wochen nach

Ablauf des Concurslermines für jede  Lehrstelle abgesondert einen Vorschlag
zur Besetzung dieser Stelle ."

Der Bezirksschulrath wird gleichzeitig anfgefordert , den Ortsschulräthen
behufs Anfertigung der Competententabellen und der Erstattung des Besetzungs¬
vorschlages die erforderlichen Weisungen zu ertheilen und Vorsorge zu treffen,
dass der im Z 5 des Gesetzes vom 5 . April 1870 , L.- G .- Bl . Nr . 35 , vorge¬
schriebene Termin in Hinkunft von den Ortsschulräthen genau eingehalten wird.

Auch hat der Bezirksschulrath das Erforderliche zur Evidenzhaltnng über
die erledigten Lehrstellen zu veranlassen , damit sowohl den mit h. a . Erlasse
vom 13 . September 1895 , Z . 8765 , getroffenen Anordnungen , dass der
Concurs für erledigte Lehrstellen zweimal im Jahre , und zwar zu Beginn des
Schuljahres und im Monate Februar , auszuschreiben ist, in Hinkunft genau
entsprochen werde , als auch in den Concnrsansschreibnngen sümmtliche Lehr¬
stellen Aufnahme finden , weil die möglichst rasche Besetzung erledigter Lehr¬
stellen namentlich im Interesse provisorisch angestellter Lehrkräfte gelegen ist.

Daher hat der Bezirksschulrath auch das Erforderliche stets recht¬
zeitig  zu veranlassen , so dass die Concursansschreibnng zu Beginn des
Schuljahres , spätestens am 30 . September , die Concursausschreibung im
Monate Februar , spätestens am 20 . Februar erfolgen kann.

2 .

(Die Pflicht der Hausbesitzer , wenn ein Straßeneanal
gebaut wird , Hauseanäle herznstellen und dieselben
mit dem Straßeneanale in Verbindung zu setzen,
liegt gemäß der HK 18 , 57 und 58 der Wiener Ban-
ordirnng nicht nur vor , wenn consensgemäß Senk¬
gruben bestehen , sondern auch , wenn solche consens¬

widrig bestehen oder auch nicht bestehen .)

Erkenntnis des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 24 . April
1896 , Z . 2466 , M .-Z . 102923/IX:

Im Namen Seiner Mastftüt des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. ersten

Präsidenten Dr . Grafen Schönborn,  in Gegenwart der Näthe des k. k. Ver-
waltnngsgerichtshofes Scheuet , Praxmarer , Dr . Reissig  und Dr . Frei¬
herr v . Schenk , dann des Schriftführers k. k. Rathssecretärs - Adjuncten
Malnig,  über die Beschwerde der k. k. n .- ö. Finanzprocuratur in Vertretung
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des k. k. Ärars gegen die Entscheidung des Stadtrathes der Gemeinde Wien
vom 6. Juni 1894 , Z . 4328 , betreffend Canaleinmündungsgebüren , nach der
am 24 . April 1896 dnrchgeführten öffentlichen Endlichen Verhandlung , und
zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen
des k. k. Finanzconcipisten Dr . Emannel Dürrheim,  in Vertretung der
Beschwerde und der Gegenausführungen des Dr . Richard Schlesinger,  Hof-
und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung des Wiener Stadlrathes zu
Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.
Auf die Einwendung der Gegenschrift , dass das Ärar gegen den die

Bedingung der Entrichtung der Canaleinmündungsgebür enthaltenden Bau-
consens keinen Necurs ergriffen habe , daher auch nicht mehr beschwerdeberechtigt
sei, fand der Verwaltungsgerichtshof mit Rücksicht darauf nicht einzugehen,
dass diese Gebür vom magistratischen Bezirksamte mit besonderem Zahlungs¬
aufträge vom 7. April 1894 unter ausdrücklicher Offenhaltung des Recurses
an den Stadtrath vorgeschrieben wurde und der Stadtrath sonach auch meritorisch
mit dem heute angefochtenen Beschlüsse entschieden hat . Ebensowenig konnte
der Verwaltungsgerichtshof in der Erklärung des Vertreters der Dicasterial-
gebäude -Direction , „dass sich die Direktion keineswegs weigern wird , über ein
rechtskräftiges Erkenntnis die derselben eventuell „vorgeschriebene Canalein¬
mündungsgebür zu entrichten ", einen Verzicht des Ärars auf die Beschwerde
vor dem Verwaltungsgerichtshofe erblicken,, Denn diese Erklärung lässt ohue-
weiters auch die Deutung zu , dass das Ärar eine ihm auferlegte Canalein-
müudungsgebür zwar zahlen werde (dieselbe ist auch bereits bezahlt ), gegen ein
diese Gebür auferlegeudes Erkenntnis aber alle Rechtsmittel (im weiteren , nicht
nur processualen Sinne ) ergreifen könne. Der Verwaltnngsgerichtshof kommt
demnach in die Lage, in der «Sache selbst zu entscheiden und war hiebei von
folgenden Erwägungen geleitet.

In thatsächlicher Beziehung ist zunächst unbestritten , dass beim Währinger
Linienamte ein Hauscanal vorhanden war und dass dieser Hauscanal mit dem
Straßencanale niemals in Verbindung stand , dass derselbe vielmehr seinerzeit
in den offenen Währingerbach mündete , dass also auch eine Canaleinmündnngs-
gebür für diesen Hauscanal an die Gemeinde Wien oder an eine Gemeinde,
in deren Rechte die Gemeinde Wien cintrat , nicht gezahlt wurde.

Im Administrativverfahren wurde ferner festgestellt, dass , bevor um di^
Baubewilligung zur Verbindung der Währinger Linienamtsrealität mit dem
Straßencanale in der Lustkandlgasse eiugeschritten wurde , der Hauscanal dieses
Gebäudes keinen Abfluss mehr hatte . Zwar behauptet die Beschwerde , dass bei
dem genannten Liuienamte niemals eine Senkgrube bestanden habe, und die
Dicasterialgebäude -Direction hebt in ihrer an den Magistrat gerichteten Note
vom 1. Mai 1894 , Z . 3357 , hervor , dass von dem Bestände einer Senkgrube
keine Rede sein könnte , sondern es sich nur um eine schadhafte Stelle in einem
Theile des Hauscanales handelt ; allein dem entgegen konstatiert schon die Ban¬
amtsanzeige vom 21 . September 1892 , Z . 4712 , „ dass der Hauscaual vom
k. k. Linienamtsgebäude keinen Ablauf hat , so dass die Fäcalien im Canale
stehen bleiben und jedenfalls allmählich in den Boden versinken " .

Das im Namen der Dicasterialgebäude -Direction überreichte Ansuchen um
Baubewilligung beruft sich darauf , dass „ die Sohle des jetzigen alten gemauerten
Hauscanales tiefer liegt als der neu erbaute Straßencanal in der Fuchsthaller¬
gasse, also gewissermaßen nur eme Senkgrube bildet " , und endlich blieb die
Constatierung des Protokolles vom 30 . November 1893 , wonach der alte Canal
derzeit keine Ausmündung hat , sohin eigentlich nur als Senkgrube dient , vom
Vertreter des Ärars unwidersprochen.

Nun normiert der letzte Absatz des Z 58 der Wiener Bauordnung (Gesetz
vom 17 . Jänner 1883 , L.-G .-Bl . Nr . 35 ) die Pflicht der Hausbesitzer , wenn
ein Straßencanal erbaut wird , Hauscanäle herzustellen , welche nach den ZZ 13
und 57 der Bauordnung mit dem Straßencanale verbunden werden müssen.
Die aus Z 58 fließende Pflicht wird aber nicht nur dann vorhanden sein, wenn
consensgemäß Senkgruben bestehen, sondern gewiss auch dann , wenn sie consens-
widrig bestehen oder wenn sie nicht einmal bestehen, wenn also für die Be¬
seitigung der Abfallstoffe bauordnungsmäßig überhaupt nicht gesorgt ist. Würde
im letzteren Falle die Pflicht zur Erbauung eines Hauscanales und Verbindung
desselben mit dem Straßencanale nicht eintreten , so wäre damit auf die Herbei¬
führung oder Aufrechthaltnng eines gesetzwidrigen Zustandes eine Prämie gesetzt.
Da nun aber im gegebenen Falle kein Canal , sondern ein geschlossener Canal¬
stumpf vorhanden war , in welchem sich wie in einer Senkgrube die Abfall¬
stoffe stauten , so erschien mit der Erbauung des Straßencanales auch die
Pflicht zur Herstellung eines Hauscanales und zur Verbindung desselben mit
dem Straßencanale und in Gemäßheit des Z 1 des Gesetzes vom 19. Jänner
1890 , L.-G .-Bl . Nr . 9, für Niederösterreich auch zur Zahlung der Canalein-
mündnngsgebür gegeben, so dass nur mehr zu prüfen ist, ob im vorliegenden
Falle Thatumstände vorhanden waren , welche eine Befreiung von dieser Pflicht
hätten herbeiführen können.

Von Belang ist hier nur die Einwendung , dass gerade durch den Bau
des Straßencanales in der Fuchsthallergasse , also durch jene Handlung der
Gemeinde , welche ihr Recht auf Leistung der Canaleinmündungsgebür begründet,
der Hauscaual des Linienamtes eigenmächtig abgemauert , also andererseits auch
jener Zustand herbeigeführt wurde , welcher die Canaleinmündung nothwendig
macht und daher das Ärar zur Zahlung der Gebür verpflichtet . Allein gerade
diese Behauptung , welche vom Vertreter des Ärars schon im Commissions¬
protokolle vom 18 . November 1892 aufgestellt wurde , ist zum mindesten nicht
erwiesen , nach der Actenlage eher widerlegt . Denn in der Bauamtsanzeige vom
21 . September 1892 , Z . 4712 , heißt es , dass der Hauscanal „schon vor Jahren"
verschüttet wurde.

Das Stadtbauamt bemerkt zum Protokolle vom 18 . November 1892,
dass die Abschließung des Hauscanales vor ungefähr zehn Jahren bei Ein¬
wölbung des Währingerbaches durch die Wiener Bangesellschaft geschah, die
Dicasterialgebäude -Direction aber in ihrer Note vom 1. Mai 1894 , Z . 3357,
gibt zu, dass bei Erbauung des neuen Canales in der Fuchsthallergasse eine
schadhafte Stelle des alten Hauscanales bloßgelegt wurde , behauptet also nicht,
dass er abgemauert wurde , gibt aber dessen frühere Verschüttung wenigstens
als möglich zu, indem sie bemerkt , dass sie nicht in der Lage war , die von
der Wiener Baugesellschaft vor circa zehn Jahren ausgeführten Bachregu¬
lierungsarbeiten zu überwachen und auch Raum von der beabsichtigten oder
factisch erfolgten Abmauerung oder Verschüttung jener Canaleinmündung ver¬
ständigt worden sein dürfte.

Die übrigen Einwendungen des Ärars sind irrelevant , und zwar:
„1. ist die Einwendung , dass der Canal bestanden habe und ohne Wissen

des Ärars abgcmanert worden sei, belanglos ; denn ob früher ein Canal , für
welchen übrigens eine Einmündungsgebür nicht geleistet wurde , bestanden hat,
ist für die Pflicht aus Z 58 der Wiener Bauordnung gleichgiltig , für welche
Pflicht es nur auf den Zustand zur Zeit der Errichtung des Straßencanales
ankommt . — Sache des Ärars wäre es gewesen, sich seinerzeit gegen die
Verschüttung seines Canales zur Wehr zu setzen.

2. Die Einwendung , dass der Straßencanal in der Fuchsthallergasse,
dessen Erbauung die Pflicht zur Errichtung eines Canales in der Linienamts¬
realität entstehen machte, ohne baubehördliche Bewilligung errichtet wurde , so
dass seine , Sohle höher liegt als die des Hauscanales der Linienamtsrealität
und das Ärar um kostspielige Coustructionen zu vermeiden , die Verbindung
in der Lustkandlgasse Herstellen musste , ist ebenfalls irrelevant . Denn es hätte
höchstens zur Folge haben können , dass das Ärar wegen der nicht consentierten
Lage des Canales , dessen Qualität als Straßencanal rn Abrede hätte stellen
können oder für die durch die Lage des Canales hervorgerufene Erhöhung
der Verbindungskosten hätte Regress suchen können . Sobald aber das Ärar
nach dem citierten Z 58 der Wiener Bauordnung den Straßeucanal durch
Verbindung mit dem Hauscaual benützt, ist es nach § 1 des citierten Landes¬
gesetzes vom 19 . Jänner 1890 die Einmündungsgebür zu leisten schuldig.

3. Die Einwendung , dass das Linienamtsgebäude seit seiner Erbauung
mit seiner Hauptfront an der Währiugerstraße liegt , in welcher offenbar schon
zur Zeit der Aufführung desselben sich ein Hauptcanal befunden hat (was
übrigens von der Gegenschrift widersprochen wird ), ist auch nicht von Belang.
Denn daraus würde — wie die Gegenschrift mit Recht hervorhebt — höchstens
der frühere Bestand der Einmündungspflicht , nicht aber die Befreiung von
derselben folgen.

4 . Wenn endlich auf den unbestrittenen Umstand hingewiesen wird , dass
für die Linienamtsrealität eine Canalräumungsgebür bezahlt wird , so konnte
auch dieser Einwendung kein Gewicht beigemeffeu werden , weil die Bezahlung
der Canalräumungsgebür mit der Canaleinmündungsgebür in gar keinem
Zusammenhänge steht und über die Qualität des Canales , für welchen sie
gezahlt wird , keinen Aufschluss gestattet.

Die Einwendungen der Beschwerde erweisen sich hienach sämmtlich als
unstichhältig und war dieselbe abzuweisen.

L
(Streichung gesetzwidriger Bestimmungen in einem

genossenschaftlichen Krankeneassa -Statute . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . April

1896 , Z . 36087 (M .-Z . 99501/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgemacht:

Die k. k. Statthalterei hat die vom hohen k. k. Handelsministerium mit
Erlass vom 16 . December 1895 , Z . 70843 (intimiert unterm 15. Jänner
1896 , Z . 886 ), ungeordnete Streichung des letzten Absatzes des Z 6 und des
6. Absatzes des Z 7 des Statutes der genossenschaftlichen Krankencassa der
Bürsten - und Pinselmacher in Wien selbst vorgenommen und die sammt den
entbehrlichen Beilagen des Berichtes vom 11 . April 1896 , Z . 66155 , rück¬
folgenden Original -Exemplare ^ und U des erwähnten Cassenstatutes mit einer
entsprechenden Clausel versehen.

Mit Rücksicht auf die Weigerung der Krankencassa , neue Stat uten drucken
zu lassen, wird der Krankencassa zu eröffnen sein, dass es der Drucklegung
neuer Statuten nicht bedarf , sondern lediglich die Streichung der genannten
zwei Absätze und die Beifügung der h. ä. Clausel in den bisherigen Statuten
erforderlich ist.

Für alle Fälle wird es sich empfehlen , obige Verfügung mit Citierung
des Wortlautes der eliminierten Äbsätze im dortigen Amtsblatte zu verlautbaren.

*

Die als gesetzwidrig von amtswegen gestrichenen Punkte des erwähnten
Krankencassa -Statutes haben folgenden Wortlaut : „Mitglieder , welche mindestens
15 Jahre hintereinander Einzahlungen geleistet haben und dann in die Ver¬
sorgung gehen , erhalten , und zwar die männlichen Mitglieder einen Ab¬
fertigungsbetrag von 40 fl. — 80 Kronen , die weiblichen einen solchen von
30 fl. - -- 60 Kronen ."

„Mitglieder , welche nach zwauzigwöcheutlicher Bezugsdauer geheilt aus
dem Krankenstände treten und neuerdings durch mindestens 13 Wochen Ein-

I Zahlungen leisten, erwerben neuerlich Anspruch auf Unterstützung ."
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4 .
(Einvernahme des Bezirksausschusses bei Über¬
tragung von Gast - und Schankgewerben iu ein

anderes Locale .)
Die k. k. n .-ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . Mai

1896 , Z . 37890 ( M .-Z . 87984/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

In der Sitzung vom 17 . Jänner 1896 hat der n .-ö. Landtag folgende
Resolution gefasst:

„Die hohe Regierung wird anfgefordert , bei Übertragung von Gast - und
Schankgewerben in ein anderes Locale innerhalb derselben Ortschaft , insbe¬
sondere bei einer solchen Übertragung aus einem Wiener Bezirke in einen
anderen Wiener Bezirk die im Lünne des § 20 , Absatz 2 der Gewerbeordnung
abgegebene Äußerung der betheiligten Gemeinde , in Wien des betreffenden
Bezirksausschusses , thunlichst zu berücksichtigen und die unterstehenden Behörden
dahin zu belehren ."

Hievon wird der Magistrat und die magistratischen Bezirksämter mit der
Weisung verständigt , die im Gewerbegesetze vor geschriebene Anhörung
des betheiligten Bezirksausschusses über Ansuchen um Bewilli¬
gung zur Transferierung eines Gast - und Schankgcwerb es in
ein anderes Locale nicht zu unterlassen  und die abgegebene Äußerung
bei der im Sinne des K 20 , Alinea 1 des Gewerbegesetzes zu treffenden Ent¬
scheidung thunlichst zu berücksichtigen, wobei — was die Frage der Rücksicht¬
nahme auf das Bedürfnis der Bevölkerung anbelangt — auf den Erlass des
hohen k. k. Handelsministeriums vom 18 . November 1891 , Z . 52027 (intimiert
mit dem h. o. Erlasse vom 2. December 1891 , Z . 73364 , an den Wiener
Magistrat ) verwiesen wird.

* H
*

Der obcitierte Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom
2 . December 1891 , Z . 73364 (M . - Z . 464660/XII ) , hat
folgenden Wortlaut:

Mit Bezug auf den Bericht vom 7. Juli 1891 , Z . 215048 , und P .-L. 713,
betreffend die Rückwirkung der Erweiterung des Gemeindegebietes von Wien
auf die gewerberechtlichen Verhältnisse hat das hohe k. k. Handelsministerium
im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium des Innern mit dem Er¬
lasse vom 18 . November 1891 , Z . 52027 , eröffnet , dass das ganze erweiterte
Stadtgebiet von Wien als eine Ortschaft , beziehungsweise als ein Ort im
Sinne der Z§ 19, Absatz 1, dann 20 , Absatz I , endlich 21 und 142 der Ge¬
werbeordnung zu betrachten ist.

Betreffend die vom Wiener Magistrate aus diesem Anlasse angeregte
Abänderung des „Z 20 , Absatz 1 der Gewerbeordnung  in dem Sinne,
dass in Fällen der Übertragung der im § 16 sub e, ä , 6 aufgezählteu
Gast - und Schankgewerbe , freie Kaffeeschenken in ein anderes
Locale innerhalb derselben Ortschaft  auch auf das Bedürfnis der
Bevölkerung , insoweit es sich für die nähere Umgebung der neuen Betriebs-
stättc herausstellt , Rücksicht zu nehmen sei, haben die betheiligten hohen k. k.
Ministerien allerdings nicht verkannt , dass im Hinblicke auf die theilweise
heterogenen Verhältnisse in dem ausgedehnten Wiener Gemeindegebiere zur
Begegnung von Unzukömmlichkeiten die Rücksichtnahme ans das Bedürfnis der
Bevölkerung geboten sein wird.

Die betheiligten Ministerien vermögen aber diese Gesetzesänderung derzeit
nicht für opportun zu erkennen und behalten sich vielmehr vor , dieselbe, zumal
sie sich auf das ganze Geltungsgebiet des Gesetzes zu erstrecken hätte , erst auf
Grund weiter zu sammelnder Erfahrungen , und zwar gleichzeitig mit einer
etwaigen anderen Abänderung von Bestimmungen der Gewerbeordnung
eveniuell auzurcgcn , wobei bemerkt wird , dass die Bestimmung der angeführten
Gesetzesstelle immerhin eine Handhabe bietet, derartigen Transferierungen die
Genehmigung zu versagen.

Gleichzeitig haben die gedachten hohen Ministerien unter Billigung der
vom Wiener Magistrate ausgesprochenen Rechtsanschaunug zu erklären gefunden,
dass die Ausübung der nicht an ein bestimmtes Grundstück ge¬
bundenen Realgewerbe  unter Beobachtung der Vorschriften der Gewerbe¬
ordnung innerhalb des ganzen Gebietes der erweiterten Stadt Wien zulässig
ist, und dass die mit der Miuisterial -Verordnung vom 21 . September 1885
(R .-G .-Bl . Nr . 143 ) für das Stadtgebiet von Wien und den Wiener Polizei¬
rayon normierte Beschränkung der Sonntagsarbeit bei Handels¬
gewerben (ausgenommen den Handel mit Lebensmitteln u . s. w.) auf die
Zeit bis 12 Uhr Mittags für jene mit Wien vereinigten Gemeinden und Ge¬
meindetheile , welche bisher nicht zum Wiener Polizeirayon gehört hatten , vom
Zeitpunkte der Activiernng der magistratischen Bezirksämter von selbst eintritt.

Endlich wurde über hierämtliche Anregung mit Rücksicht darauf , dass
der zufolge Ministerial -Verordnung vom 5. Juni 1886 (R .-G .-Bl . Nr . 89)
den Polizeirayon von Wien umfassende erste Aufsichtsbezirk für die Amts¬
handlungen der Gewerbeinspectoren durch die Ausdehnung dieses Rayons auf
das ganze Gebiet der erweiterten Stadt Wien vergrößert und dagegen der
zweite Aufsichtsbezirk entsprechend verkleinert wird , verfügt , dass die der
Änderung des territorialen Umfanges des  ersten und zweiten
Aufsichtsbezirkes  entsprechende Anftheilung der den betreffenden Gewerbe¬
inspectoren zukommendcn Agenden gleichfalls mit dem Zeitpunkte des Beginnes
der Amtsthätigkeit der neuen magistratischen Bezirksämter in Kraft trete.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Kenntnisnahme und Darnach-
achtung verständigt.

Was die fallweise erforderlichen Veranlassungen wegen Abänderung
der Sprengel von gewerblichen Genossenschaften  in der Richtung,
dass dieselben mit den Grenzen des neuen Wiener Polizeirayons zusammen¬
fallen , anbelangt , so ist über die Durchführung dieser Maßregel , eventuell über
die dagegen allenfalls obwaltenden Bedenken oder Anstände seinerzeit anher
zu berichten.

5 .
(Zur Reblausbekämpfung . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 9 . Mai
1896 , Z . 43613 ( M .-Z . 88738/XV ) , dem Magistrate Folgendes
bekanntgegeben.

Mit Beziehung auf den hierämtlichen Erlass vom 29 . April 1891,
Z . 22032 , wird eröffnet , dass das hohe k. k. Ackerbauministerium laut Er¬
lasses vom 21 . April 1896 , Z . 8896 , dem Ansuchen des k. k. Weinban-
Jnspectors Franz Kurmann  in Klosterneuburg um Enthebung von der
Untersuchung der Gartenanlagen zum Zwecke der Ausstellung
des Certificates für Pflanzensendungen nach der Berner Con¬
vention  Folge gegeben und mit dieser Function den technischen Leiter der
Reblansbekämpfungsarbeiten Franz Kober  in Klosterneuburg betraut hat.
(Vergleiche Magistrats -Verordnungsblatt Nr . 8 ox 1891 , Seite 178 bis 179 .)

6 .

(Znlassttug des Sprengmittels „ Progreßit " zur Er¬
zeugung und zum allgemeinen Berkehr .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . Mai
1896 , Z . 4770 ( M .-Z . 93551/XIV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom
10. Jänner 1896 , Z . 38654 sx 1895 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k.
Handelsministerium und dem hohen k. und k. Reichs -Kriegsministerium über
das Ansuchen der Actiengesellschaft „ Dynamit Nobel " in Wien ans Grund der
durch das k. und k. technische Militär -Comito einverständlich mit der k. k.
technischen Hochschule in Wien vorgenommenen Prüfung und Begutachtung
das Sprengmittel „Progreßit " im Sinne der Sprengmittelverordnung vom
2. Juli 1877 , R .-G .-Bl . Nr . 68 , und 22 . September 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 156,
innerhalb der im österreichischen Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder
zur Erzeugung und zum allgemeinen Verkehre einschließlich des Eisenbahn¬
transportes gegen Beobachtung der diesbezüglich bestehenden oder noch zu ge¬
wärtigenden Sicherheitsvorschriften und unter den nachstehenden Bedingungen
zuzulaffen gefunden , und zwar:

1. Auf dieses Sprengmittel haben die Sicherheitsvorschriften der obcitierten
Sprengmittel -Verordnungen vollinhaltlich Anwendung zu finden.

2. Die angesuchten Schwankungen in der Dosierung des Sprengmittels
werden unter der Bedingung zugestanden , dass die an der Grenze der
Dosierung gelegenen Präparate nicht etlva als verschiedene Sprengmittel iu
den Handel und Verkehr gebracht werden.

3. Als Patronen -Jnnenhülle ist zunächst Pergamentpapier , als Außen¬
hülle paraffiniertes Papier zu verwenden und ist der Anfertigung des paraf¬
finierten Papieres , sowie der Tauchung der fertigen Patronen besondere Sorg¬
falt zu widmen.

Jede Patrone hat die Bezeichnung „ Progreßit " aufgedruckt zu erhalten.
4. Das Sprengmittel muss iu Form von Patronen in schachtelartige

Papp -Cartons von parallelepipedischer Form eingeschlossen werden , bevor es in die
vorgeschriebenen Kistchen (Fässchen ausgeschlossen) mit einem Maximatinhalte
von 25 ir§ Sprengmittel verpackt wird.

Diese Cartons müssen die Patronen , ohne dass diese schlottern, dicht um¬
schließen und ans mindestens 0 5 mm dicken Holzstoff- oder Hadern -Pappen-
deckel angefcrtigt sein.

Die Cartons dürfen nicht weniger als 1 und nicht mehr als 2 '5
Spreugmittel enthalten.

Jeder Carton muss au der Außenseite die deutliche und genaue Be¬
zeichnung des Präparates und der Sorte , sowie den Namen oder die Firma
des Erzeugers (Schutzmarke ) und das Datum der Erzeugung , weiters den
Abdruck der ministeriellen Transportbewilligung deutlich und in der Weise
tragen , dass er beim Öffnen des Cartons zerrissen wird.

Der zwischen den Cartons und den Wänden der Kistchen etwa verblei¬
bende leere Raum ist mit Pappe oder Papierabfälleu , Werg oder Holzwolle
dicht ausznfüllen.

Das Sprengmittel darf aus der Fabrik , sowie auch von den Spreng¬
mittel -Verschleißern nur in uneröffnetcn , die vargeschriebene Originalverpackung
zeigenden Cartons an die Consnmenten verabfolgt werden und ist diese Ver¬
pflichtung auf den Cartons entsprechend znm Ausdrucke zu bringen.

5. Der Verschleiß des „ Progreßit " in verschiedenen Korngrößen ist
unzulässig und es darf nur das fertige Präparat , und zwar in mustergemäßer
Form , in welcher es der Untersuchung zugrunde gelegt war , in den Handel
gebracht werden.

1*
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6. In Betreff des Eisenbahntransportes des „ Progreßit " sind die ein¬
schlägigen Vorschriften der Ministerial -Verordnung vom 1. August 1893,
R .-G .-Bl . Nr . 126 , betreffend die Regelung des Transportes explosiver Gegen¬
stände auf Eisenbahnen genau zu beobachten , und es werden die im Z 6,
Punkt 2 lit . 3 , der bezogenen Verordnung erwähnten Placate , enthaltend die
Bezeichnung des Präparates und der Sorte , sowie den Namen oder die Firma
des Erzeugers , die Bezeichnung der Fabrik , ferner das Datum und die Zahl
der ministeriellen Transportbewilligung und das Datum der Erzeugung , in
60 Exemplaren unmittelbar dem k. k. Handelsministerium vorzulegen sein.

Von der Vorlage von Exemplaren der am Verschlüsse der Verpackuugs-
gefäße anzubringenden Fabriksplomben wird unter der Voraussetzung abge¬
sehen, dass für „ Progreßit " dieselben Plomben zur Verwendung gelangen
wie für die übrigen von der Aktiengesellschaft „ Dynamit Nobel " erzeugten
Sprengmittel.

7 . Die Zulassung des „ Progreßit " erfolgt gegen dem, dass die Aktien¬
gesellschaft „Dynamit Nobel " auf die fernere Erzeugung und den Verkehr des
mit dem h. o. Erlasse vom 10 . September 1888 , Z . 15457 , zugelassenen
Sprengmittels „ Rhexil Nr . I " verzichtet und die betreffende Zulassungs-
concession zurückgelegt.

Das „ Progreßit " darf daher erst dann erzeugt und in Verkehr gesetzt
werden , bis die Erzeugung und der Verkehr des „Nhexil Nr . I " gänzlich ein¬
gestellt und hievon unter gleichzeitiger Zurückstellung der betreffenden Zn-
lassuugsconcession anher , sowie auch dem k. k. Handelsministerium behufs Ver¬
ständigung der Eisenbahn -Verwaltungen die Anzeige erstattet sein wird.

8 . Alle Kosten , welche aus Anlass der behördlichen Überwachung , der
Einhaltung der vorgeschriebenen Bestimmungen und einer diesfälligen ver¬
fügten Untersuchung der Fabrik erwachsen, sind von der Aktiengesellschaft zu
tragen.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den h. o. Erlass vom
6 . November 1885 , Z . 54160 , in die Kenntnis gesetzt.

7 .
(Vogelschutz .)

Zufolge Magistratsbeschlusses vom 29 . Mai 1896 (M .-Z . 95455/XV ),
dürfen die im § 3 des niederösterr . Bogelschutzgesetzes vom 28 . August 1889,
Nr . 27 L.-G .-Bl ., aufgezählten Vögel während der Brutzeit , d. i. vom
1. Jänner bis 31 . Juli , in den Verkaufsstätten der Vogelhändler überhaupt
nicht gehalten werden , und ist jedes Unterbringen der genannten Vögel während
der Brutzeit in den Verkaufsräumen als Feilbieten zu betrachten und in Ge¬
mäßheit des 8 8 16§ . cit . zu ahnden.

8 .

(Meldepflicht der Landsturmpflichtigen . )
Magistrats - Vicedirector Tach au hat mit Erlass vom

29 . Juni 1896 , Z . 1I5254/XVI , Nachstehendes bekauntgegeben:
Im Nachhange zu der mit dem Reichsgesetzblatte Ii,XV. Stück vom

31 . August 1894 , dir . 182 , verlautbarten Verordnung des hohen k. k. Mini-
steriums für Landesvertheidigung vom 20 . August 1894 , ? rü8 . Nr . 1744 , be¬
treffend die Meldepflicht von Landsturmpflichtigen der im Neichsrathe ver¬
tretenen Königreiche und Länder mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg,
hat das genannte hohe k. k. Ministerium mit dem Erlasse vom 22 . Mai 1896,
Z . 1402 , 1>rü3 . IV d , Nachstehendes zu verfügen gefunden:

Zu 8 2, Punkt  2 , lit . n, dann § 5, Punkt 2, letzter Absatz und
§ 10 , Punkt 1, 2 . Absatz.

Zur Entgegennahme der Vorstellungen (Meldungen ) der Landsturm¬
pflichtigen sind berufen:

n) in sämmtlich en  im Neichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern
die Gemeindevorstehungen der Aufenthaltsorte.

Demgemäß sind die Bestimmungen dieses Punktes betreffs der in Tirol
und Vorarlberg anwesenden , dort nicht heimatsberechtigten  Melde¬
pflichtigen zu löschen.

Zu 8 2, Punkt 2, letzter Absatz.
Öffentlichen Funktionären und Standespersonen kann , wenn sie darum

ausuchen , von den politischen Bezirksbehörden gestattet werden , die Meldungen
unmittelbar bei diesen Behörden mündlich oder schriftlich  zu bewirken.

Zu 8 3, dann Z 5, Punkt  1.
Der Zeitpunkt (Tag ) der Vorstellung ist durch diejenigen Behörden

zu bestimmen,  welche die Vorstellung auzuordneu haben (8 4) und hat
letztere zum kundgemachten Zeitpunkte  zu erfolgen.

Zu Z 4, Punkt 3.
Die in Tirol und Vorarlberg  sich aufhaltenden Landsturmpflichtigen

werden nunmehr gleich jenen in den übrigen Ländern zur Vorstellung seitens
der hiezu berufenen Behörden (Z 20) gelegentlich der Berufung zur Meldung
der Landsturmpflichtigen ihres Aufenthaltsbereiches mittels Kundmachung auf¬
gefordert.

Zn 8 5, Punkt  3.
Werden bei der Vorstellung (Meldung ) Landsturmpflichtige , welche vom

Landsturmdienste enthoben oder gänzlich befreit sind, im Besitze von Laud-
sturm -Widmnngskarten betroffen , so sind diese denselben abzunehmen und im
Wege der polnischen Behörde dem zuständigen Laudsturmbezirks -Commaudo zu
übersenden.

Zu Z 5, Punkt  4.
Zur Entgegennahme der Vorstellung (Meldung ) sind die im § 2 be¬

rufenen Behörden (Personen ), damit die mit 8 4 , Punkt 2, Ab¬
satz 3, näher bezeichneten Dienstbehörden befugt,  daher auch von
denselben  die Landsturmmeldeblätter zu verfassen sind.

Die Dienstbehörden , denen die Entgegennahme von Meldungen von
Landsturmpflichtigen ihres Dienstbereiches nach 8 4 gestattet ist, geben jene
Meldepflichtigen , welche sich zu jedem Landsturmdienste oder zum Waffendienste
im Landstürme ungeeignet halten , entweder selbst ärztlich untersuchen zu lassen
oder behufs ärztlicher Begutachtung ihrer Diensttauglichkeit an die Melde¬
commission ihres Aufenthaltsortes zu weisen.

Falls ein Landsturmpflichtiger , obschon ärztlich diensttauglich befunden,
dennoch um die Beurtheilung der Diensttauglichkeit durch eine Stellnngs - oder
Superarbitrierungs -Commission ansucht, so ist diesem Ansuchen Folge zu
geben.

Zu Z 5, Punkt  5.
Die bewirkte Vorstellung (Meldung ) haben (jene Behörden , An¬

stalten oder Unternehmungen  im Landsturmpasse zu bestätigen , bei
welcher  die Vorstellung erfolgt ist.

Zu 8 11, Punkt 1.
Von der Betheilung mit Landsturmpässen sind auch jene melde¬

pflichtigen Landsturmpersonen  ausgenommen , welche als noch stellungs¬
pflichtig gemäß des 8 57 der Wehrvorschriften , II . Theil , mit einer „Be¬
scheinigung " versehen sind.

Zu 8 11, Punkt 4.
Die in diesem Punkte angeordnete Streichung der „Legitimation " im

Landsturmpasse findet nur auf solche Personen Anwendung , welche
keinem Th eile  der bewaffneten Macht oder der Gendarmerie angehört
haben.

Zu 8 11, Punkt 6.
Unzustellbare  Landsturmpässe sind an das zuständige  Landsturm-

bezirks-Commaudo rückzuleiten und dortselbst so lauge aufzubewahren , bis der
Landsturmpflichtige , dem der Paß gehört , entweder ansgeforscht oder aus
der Landsturms »flicht getreten  ist.

Zn 8 11, Punkt 9.
Auf eine förmliche Annullierung von in Verlust gerathenen Landsturm¬

pässen hat es nicht anzukommen.

Zn 8 12, Punkt 1.
Der Landsturmpflichtige , welcher die gesetzliche Vorstellung (Meldung)

unterlässt oder zum anberaumten Zeitpunkte  nicht bewirkt , begeht
eine Übertretung und verfällt einer Geldstrafe von 2 bis 100 fl.

Zu 8 12 , Punkt  2.
Das Strafverfahren und das Erkenntnis steht nunmehr den poli¬

tischen Behörden des Aufenthaltsortes sämmtlicher Länder  zu.
Vorstehende Verfügungen sind bei den betreffenden Paragraphen vor-

zumerken.
Ä.

(Zum Zurichter » des Maschiuenriemeuleders sind
sowohl Gerber als auch Maschinen - Treibriemen-

Erzeuger berechtigt .)
Die k. k. ii .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 2 . Juni

1896 , Z . 50658 (M .-Z . 109098/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 21 . Mai
1896 , Z . 13303 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handelsministerium
dem Ministerial -Recurse der Genossenschaft der Lederer und Rothgerber in Wien
gegen jenen Theil der h. ä. Entscheidung vom 11 . Mai 1895 , Z . 12361,
womit auf Grund des 8 36 , Alinea 2 der Gewerbeordnung ausgesprochen
wurde , dass zum Zurichten des Maschinenriemenleders sowohl die Gerber , als
auch die Maschinen -Treibriemeu -Erzeuger berechtigt sind, in nachstehenden Er¬
wägungen keine Folge gegeben.

Die Ledcrfabrication umfasst drei hauptsächliche Operationen , nämlich:
1. die Vorbereitung der Häute,  beziehungsweise die Herstellung

der Blösse (der von den Haaren und der Uuterhaut befreiten Haut ) ;
2 . den eigentlichen Gerbereiproc ess,  das ist jenes Verfahren,

welches unter Erhaltung der wesentlichen Eigenschaften der Haut derselben
einen hohen Grad von Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse verleiht;

3 . die Zurichtung und Appretur.
Diese letztere Operation gestaltet sich verschieden, je nach den Zwecken,

für welche das Leder bestimmt ist, und besteht spcciell bei dem für die Erzeugung
von Maschiuenriemen bestimmten Leder in der Hauptsache darin , dass die
bereits im Kalkfasse ausgewaschenen gegerbten Häute auf Tafeln mittels Bürste,
Glätstein und Stoßeisen bearbeitet , aus der Narbenseite mit Fischthran einge¬
rieben , getrocknet, sodann je nach Umständen mit Talg oder mit einer Fett-
mischnng auf der Fleischseite behandelt , neuerdings getrocknet, endlich gepresst
und geglättet werden , wobei für das Pressen und Glätten mitunter besondere
Maschinen (Hammer - und Walzwerke oder Rollen ) in Anwendung kommen.
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Hieraus ergibt sich, dass bei dem Zurichteu des für die Erzeugung von
Maschinentreibriemen bestimmten Leders Manipulationen in Betracht kommen,
deren Vornahme im Hinblicke auf die Bestimmungen des Z 37 der Gewerbe¬
ordnung den Gerbern nicht verwehrt werden kann, welche aber , da sie über
den eigentlichen Gerbereiprocess hinausgehen , ebensowenig als ausschließlich
zum Berechtigungsumfange der Gerber gehörig anzuschen sind.

Hievon sind die betheiligten Genossenschaften in die Kenntnis zu setzen.
Alle Beilagen des Berichtes vom 3 . August 1895 , Z . 136194 , folgen

zurück.
10 .

(Inkrafttreten der Verordnung , betreffend das Ver¬
bot des Hausierhandels in Prag und der Vororte

gemeinden . )
Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit

den Ministerien des Innern und der Finanzen vom 25 . Juni
1896 wegen Feststellung des Termines für das Inkrafttreten der
Verordnung vom 10 . April 1896 (R .-G .-Bl . Nr . 49 ), betreffend
das Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt
Prag und der Vorstadtgemeindelt Kurvlinenthal , Smichov , König¬
liche Weinberge , 2mkow und Wrschowitz (N .-G .-Bl . Nr . 96 ) :

Im Nachhange zu der Verordnung des Handelsministeriums im Ein¬
vernehmen mit den Ministerien des Innern und der Finanzen vom 10. April
1896 (N .-G .-Bl . Nr . 49), betreffend das Verbot des Hausierhandels im Ge¬
biete der Landeshauptstadt Prag und der Vorstadtgemeinden Karolinenthal,
Smichov , Königliche Weinberge , Wkow und Wrschowitz, wird bestimmt , dass
diese Verordnung statt mit 1. Juli 1896 erst mit dem 1. Jänner 1897 in Kraft
zu treten hat.

11 .

(Eröffnung der n. ö. Landes -Pflege - und Beschäfti¬
gungsanstalt für fchwachfinnige Kinder zu Kierling-

Gngging .)
Vom Wiener Magistrate wurde unterm 4 . Juli 1896 , M .-

Z . 109512 , Nachstehendes kundgemacht:
Laut einer Mittheilung des n .-ö. Landesausschusses wird im Monate

August 1896 die n .-ö. Landes - Pflege - und Beschäftigungsanstalt
für schwachsinnige Kinder zu Kierlin  g - G u g g in g eröffnet werden;
diese zufolge Landtagsbeschlusses vom Lande Niederösterreich errichtete , unter
der Verwaltung des n .-ö. Landesausschusses stehende Anstalt hat die Bestim¬
mung , nach NiederLsterreich zuständige , schwachsinnige Kinder beiderlei Ge¬
schlechtes möglichst zur Erwerbsfähigkeit heranznbilden , nicht bildungsfähigen
dergleichen Kindern aber angemessene Pflege zutheil werden zu lassen.

Nach Niederösterreich nicht zuständige Kinder können nur ausnahmsweise,
nach Zulass des Raumes , Unterkunft finden.

Die Verpflegung kann mit dem vollendeten 5. Lebensfahre beginnen und
erstreckt sich auf die Zeit bis zur Vollendung des 16 . Lebensjahres . Ältere
Kinder können ausnahmsweise auf eine bestimmte Zeit in der Anstalt weiter¬
belassen werden , dies jedoch nur dann , wenn dieselben zu einer nützlichen
Beschäftigung herangezogen werden können.

„Die Verpflegung umfasst die Verköstigung , Beaufsichtigung , Unterweisung
und Übung in nützlichen Arbeiten , sowie im Bedarfsfälle die ärztliche Be¬
handlung nebst Krankenpflege und erfolgt nach zwei Classen.

Die Höhe der Verpflegsgebüren für die beiden Verpflegsclassen wird
vom Landtage festgestellt und beträgt bis ans weiteres für die 1. Classe 1 fl.
täglich , für die II . Classe 60 kr. täglich.

Die Verpslegsgebür ist bei der Aufnahme in der Verwaltnngskanzlei für
mindestens einen Monat im voraus zu entrichten und muss auch weiterhin im
voraus bezahlt werden.

Für nach Niederösterreich zuständige mittellose Pfleglinge
werden die Verpflegsgebüren II . Classe je nach den Verhält¬
nissen ganz oder theilweise ohne Inanspruchnahme der Bezirks¬
armenfonds vom n . - ö. Landesfond bestritten . Eine Ermäßigung
der Verpslegsgebür I . Classe ist grundsätzlich ausgeschlossen.

Zur Erlangung der Aufnahme eines Kindes in diese Anstalt sind folgende
Anfnahmsdocumente  beizubringen:

1. Ein von einem öffentlich angestellten Arzte (k. k. Bezirks - oder
Gemeindearzte ) mit Benützung eines bestimmten — beim n .-ö. Landesausschusse,
bei den k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich und beim Stadt-
physikate in Wien erhältlichen — Formnlares ansgefertigles Zeugnis über den
körperlichen und Geisteszustand des aufzunehmenden Kindes , in welchem gleich¬
zeitig bescheinigt sein muss , dass seit sechs Wochen in der Familie , dem Hanse
und der sonstigen Umgebung des Aufzunehmenden eine ansteckende Krankheit
nicht wahrzunehmen gewesen ist.

2 . Die ämtliche Nachweisung der Zuständigkeit des Kindes oder seiner
leiblichen Eltern (Heimatschein ).

3 . Ein Altersnachweis (Taufschein oder Gebnrtszeugnis ) des anfzu-
nehmendeu Kindes.

4 . Die Zustimmung des Vaters oder des Vormundes zur Unterbringung
in die Anstalt.

5 . Der Nachweis der vollzogenen Impfung (Jmpfzengnis ) .
6 . Bei Kindern im schulpflichtigen Alter der Nachweis , dass dieselben im

Sinne des Z 23 des Rcichsvolksschulgesetzes dauernd vom Schulbesuche ent¬
hoben sind.

7 . Die Erklärung , ob die Verpflegung gegen ganze oder theilweise Be¬
zahlung aus dem eigenen Vermögen oder von anderen und nach welcher Ver-
pflegsclasse erfolgen soll.

Diese Erklärung (Zahlungsrevcrs ) muss hinsichtlich der Echtheit der Unter¬
schriften und der Zahlungsfähigkeit des Ansstellenden ämllich bestätigt sein und
hat die Verpflichtung zu enthalten , die Verpflegsgebüren zum mindesten
monatlich vorhinein bei der Anstaltscassa zu entrichten , sowie den Pflegling
auf Verlangen der Anstalt znrückzunehmen.

8 . Im Falle der gänzlichen oder theilweisen Zahlungsunfähigkeit das
vorschriftsmäßige Armuts -, beziehungsweise Mittellosigkeitszengnis.

Die Aufnahmsgesuche  sind — wenn denselben ein Armutszeugnis
angeschlossen ist — ungestempelt , andernfalls mit eircr 50 kr.-Stempelmarke
versehen einzubringen:

a) wenn es sich um die Aufnahme von Kindern handelt , für welche die ganze
Verpslegsgebür ersetzt wird , bei der Anstaltsdirection;

1») bei Kindern , für welche ans die unentgeltliche Verpflegung ganz oder
theilweise Anspruch gemacht wird , beim n . - ö. Landesausschusse  in
Wien , I ., Herrengasse 13;

c) nicht nach Niederösterreich zuständige Kinder , für welche die Verpflegs-
gebür gar nicht oder nur theilweise bezahlt werden kann , werden , nach
Znlass des Raumes , nur mit Zustimmung und auf Rechnung der be¬
treffenden Landesbehörde ausgenommen und sind daher Gesuche um
Aufnahme solcher Kinder im Wege des zuständigen Landes-
ausschnsses oder bei nach Ungarn Zuständigen im Wege des
königlich ungarischen Ministeriums des Innern beim n . - ö.
Landesausschusse  eiuzubringen.
Über die weiteren Bestimmungen des Statutes für die n .-ö. Landes-

Pflege - und Beschüftiguugsanstalt für schwachsinnige Kinder zu Kierling-
Guggiug können Auskünfte bei dem n .-ö. Landesausschusse , bei dem Magistrats-
Departement XII für Armcnkinderpflege , bei den magistratischen Bezirksämtern,
bei den Bezirksvorstehungen und bei den Armeninstitnts -Vorstehnngcn der
Wiener Gemeindebezirke eingeholt werden.

12 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 11. Juni 1896,
Z . 57331 (M .-Z . 111530/111 ) , dem Vereine „Kind erbewahr an statt
L >immering"  die Bewilligung ertheilt , durch „drei Monate , d. i. vom 1- Juli
bis Ende September d. I . im Erzherzogthume Österreich unter der Enns eine
Sammlung milder Spenden zu Vereinszwecken bei bekannten Wohlthätern,
somit nicht von Haus zu Haus , veranstalten zu dürfen . Dasselbe Recht , jedoch
für vier Monate , wurde von derselben Behörde mit Decret vom 13. Mai
1896 , Z . 44635 (M .-Z . 90488/111 ), dem hochwürdigen Herrn Abraham Alchas
znm Zwecke der Wiedererbanung der katholischen Kirche in Urmiah
mit dem Bemerken ertheilt , dass die Sammlungsbewilligung vor Beginn der
Sammlungen in Wien von der k. k. Polizeidirection , am flachen Lande in
Niederösterreich von den betreffenden k. k. Bezirkshauptmannschaften und in den
Städten Wr .-Nenstadt und Waidhofen von den dortigen Sladträthen vidieren
zu lassen ist. Ein gleiches Recht, und zwar für sechs Monate , d. i. vom 1. Juli
bis Ende Deccmber 1896 , wurde mit Decret der genannten Behörde vom
18. Juni 1896 , Z . 57601 (M .-Z . 111531/III ), dem Vereine zur Fürsorge
für Blinde in Wien,  VIII ., Blindengasse  31 , und für das Jahr 1896
mit Decret vom 24 . Mai 1896 , Z . 47958 (M .-Z . 99780/III ), dem Jubiläum-
Kapelle nb an v er ei n e in Wien,  XIII ., Speising,  verliehen.

Seitens des Wiener Magistrates wurde ferner dem Vereine zur Aus¬
speisung armer Schulkinder im  III . Bezirke  mit Decret vom 23 . Juni
1896 , Z . 81699 , pro 1896 das Recht ertheilt , bei dem Vereine bekannten
Wohlthätern in Wien freiwillige Spenden für Vereinszwecke zu sammeln.

1l . Uvriuttkiviitstiuuininge » .

Ami ' Mlii ' iiilh:
13 .

(Anrechnung der Probedienstzeit der provisorischen
Execntionsamts - Aceessisten bei Anweisung der

Triennien . )
Der Gemeinderath der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt

Wien hat in seiner Sitzung vom 25 . Juni 1896 aä Z . 2024
nachstehenden Beschluss gefasst:

Die Bestimmungen für die Bezüge der städtischen Beamten sind dahin
zu ergänzen , dass den provisorisch angestellten Executionsamts -Accessisten, im
Falle ihrer nachherigen definitiven Anstellung , bei Berechnung der Triennien
die Probedienstzeit in Anrechnung gebracht werde.
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14 .
(Subventionsbewilligungen .)

Der Gemeinderath der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien hat in
seiner Sitzung vom 25 . Juni 1896 nä Z . 4245 anlässlich der Berathnng
über die Subventionierung des Wiener Volksbildungsvcreines den Beschluss
gefasst , Subventionen grundsätzlich nur für das laufende Jahr
zu gewähren.

IS.

(Regelung der Urlaubsverhältnifse der städtischen
Bediensteten .)

Der Gemeinderath der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt
Wien hat in seiner Sitzung vom 10 . Juli 1896 nä ZZ . 4824
und 3734 nachstehende Beschlüsse gefasst:

1. Jeder Amtsvorsteher (die Leiter der Magistrats -Departements und
der magistratischen Bezirksämter , die Leiter der Hilfs - und Nebenämter , die
Bezirksvorsteher als Vorstände der Gemeindebezirkskanzleien rc.) ist ermächtigt,
über begründetes mündliches oder schriftliches Ersuchen den ihm unterstehenden
Bediensteten Urlaube in der Dauer von längstens drei Tagen zu ertheilen.

2. Dem städtischen Beamten wird alljährlich , und zwar , wenn möglich,
in der Zeit vom 1. Mai bis 30 . September ein Erholungsurlaub gewährt,
dessen Dauer für die Beamten der einzelnen Nangclassen nach dem folgenden
Schema zu bemessen rst.

Der Erholungsurlaub beträgt:

in der Rangclasse

XI

X
2. Kategorie

X
1. Kategorie

IX

VIII

VII

VI

bei einer Gesammtdienstzeit

bis mit
15 Jahren

14

18

22

26

30

34

38

42

von über
15 bis mit
25 Jahren

von über
25 Jahren

Urlaubstage

18

22

26

30

34

88

42

42

22

26

30

34

38

42

42

42

Hiebei hat die Berechnung der Dienstzeit nach den im Z 2 der Pensions¬
vorschrift für die Beamten , Diener und sonstigen Angestellten der Gemeinde
Wien enthaltenen Normen stattzufinden ; jedoch ist die im Z 24 der Pensions¬
vorschrift bezeichnet^ im Staats - oder in einem diesem gleichgestellten Dienste
Angebrachte Dienstzeit nicht in Anrechnung zu bringen.

Beamten , zu deren Anstellung nach dem Z 32 des Gemeindestatntes
Hochschulstudien und die Ablegung von Staatsprüfungen oder Rigorosen be¬
sonders gefordert werden , sind bei Berechnung der Urlaubsdaner zu voll¬
streckter Dienstzeit fünf Jahre zuzurechnen.

Die Dauer des Erholungsurlaubes für die in die Nangclassen nicht
eingcreihten Beamten ist mit Berücksichtigung der Dienstzeit nach der Rang¬
classe zu bestimmen , in welche der Betreffende mit Rücksicht auf seinen
jeweiligen Gehaltsbezug einznreihen wäre.

Die für die Beamten des Archivs , der Bibliothek und des historischen
Museums vom Gemeinderathe getroffenen Bestimmungen über die Behandlung
derselben in Bezug auf Diäten , Witwenversorgung rc. haben auch bezüglich
der Dauer des Erholungsurlaubes für die bezeichnten Beamten sinngemäße
Anwendung zu finden . Den Aspiranten , Praktikanten und dergleichen Ange¬
stellten wird nach vollstreckter einjähriger Dienstleistung jährlich ein Erholungs¬
urlaub in der Dauer von 14 Tagen , den Diurnisten , sowie den definitiv
angestellteu Dienern und den diesen gleichgestellten Bediensteten jährlich nach
vollstreckter einjähriger Dienstleistung ein Erholungsurlaub in der Dauer von
acht Tagen , nach vollstreckter fünfjähriger Dienstleistung ein Erholungsurlaub
in der Dauer von 14 Tagen ertheilt.

Waffenübungs - und Prüfungsurlaube sind in den Erholungsurlaub
nicht einzurechnen . Der Tag des Antrittes des Erholungsurlaubes ist für die
Beamten der V. und VI . Rangclasse von dem Bürgermeister , für die Beamten
der VII . Rangclasse von dem Magistratsdirector , beziehungsweise bezüglich der

Stadtbuchhaltnng vom Oberbuchhalter , für alle übrigen Beamten und sonstigen
Bediensteten aber von dem betreffenden Amtsvorsteher mit möglichster Bedacht-
nahme ans die ungestörte Geschäftsführung festzusetzen.

Der Anspruch auf Ertheilung eines Erholungsurlaubes erlischt in ein¬
zelnen Fällen insoweit , als sich die Gewährung eines Urlaubes aus Dienstcs-
rücksichten als unzulässig erweist.

3 . Die Bewilligung längerer als der vorbezeichneten Urlaube oder die
Verlängerung eines Urlaubes über die vorbezeichnete Dauer steht über schrift¬
liches Ansuchen dem Bürgermeister zu.

4 . Die Bewilligung eines Urlaubes auf bestimmte oder unbestimmte
Zeit gegen Einstellung sämmtlicher Activitätsbezüge des Beurlaubten kann
vom Stadtrathe ausnahmsweise in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen
ertheilt werden und ist bei dem Bürgermeister schriftlich anzusuchen.

Durch eine derartige Beurlaubung wird die für die Erwerbung von
Dienstalterszulagen und für die Ermittlung des Ruhegehaltes (Z 6 der
Pensionsvorschrift für die Beamten , Diener und sonstigen Angestellten der
G . meinde Wien ) anrechenbare Dienstzeit unterbrochen und die Beförderung
des Beurlaubten während der Dauer des Urlaubes ausgeschlossen, doch bleibt
demselben sein Dienstposten für die Zeit der Beurlaubung gewahrt.

5 . Die der bewaffneten Macht angehörigen städtischen Bediensteten be¬
dürfen im Falle ihrer Einberufung zur activen Militärdienstleistung keines
Urlaubes.

Befindet sich der Einberufene auf einem ihm bewilligten Urlaube , so
tritt letzterer durch die Einberufung sogleich außer Kraft.

6 . Urlanbsertheilnngen behufs freiwilliger Militärdienst eistungen , welche
znm Zwecke der Erprobung für die Erlangung einer höheren militärischen
Charge angesucht werden und wobei eine längere Zeit als für die periodischen
Waffenübungen in Anspruch genommen wird , sind der besonderen Bewilligung
des Stadtrathes Vorbehalten und werden grundsätzlich nur gegen Einstellung
sämmtlicher Activitätsbezüge des Beurlaubten während der Dauer dieser
Militärdienstleistnng zugestanden . Hiebei ist in jedem einzelnen Falle aus¬
drücklich zu entscheiden, ob durch den Antritt des Urlaubes und für die Dauer
desselben die für die Erwerbung von Dienstalterszulagen und für die Er¬
mittlung des Ruhegehaltes anrechenbare Dienstzeit unterbrochen wird.

7 . Einem in Verrechnung stehenden oder bei einer Cassa oder Materialien¬
verwaltung angestellteu Beamten darf ein Urlaub nur unter der Bedingung
ertheilt werden , dass über die Ordnungsmäßigkeit seiner Gebarung kein
Zweifel besteht, und die vollständige Übergabe der ihm anvertrauten . Gelder
oder Materialien erfolgt.

8 . Die Übertragung des Urlaubsrechtes von einem Beamten auf den
anderen ist unzulässig.

9. Die vorstehenden Bestimmungen sind in dem Entwürfe der neuen
Dienstpragmatik für die Beamten , Diener und sonstigen Angestellten der Ge¬
meinde ausznnehmen.

(Vorsichten bei Bekanntgabe der Banlinien und des
Niveaus respeetive bei Ertheilung der Banbewilligung

im Falle projektierter Niveanändernngen .)
Der Gemeinderath der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt

Wien hat in seiner Sitzung vom 10 . Juli 1896 aä Z . 3795
nachstehenden Beschluss gefasst:

Im Falle projectierter Niveanändernngen bereits über das vom Bau¬
werber gestellte Ansuchen um Bekanntgabe der Baulinie und des Niveaus ist
demselben nicht mehr , wie bisher , im Sinne des Gemeinderaths -Beschlusses
vom 23 . Juli 1886 , Z . 4401 , bloß das definitiv bestimmte Niveau bekannt-
zngeben , sondern demselben sofort gleich mitzulheilen , um wie viel das definitiv
bestimmte Niveau gegenüber dem bestehenden Niveau differiert , und ob das
definitiv bestimmte Niveau überhaupt , oder doch bei der Fahrbahn mit Rück¬
sicht auf die bestehenden Verhältnisse heute bereits hergestellt werden kann , oder
ob und inwiefern vorläufig das bestehende Niveau beibehalten , beziehungsweise
ein Übergangsstadium durchgeführt werden muss.

Wird nun das Bauprojekt derart verfasst , dass ein provisorisches Niveau,
beziehungsweise der gegenwärtige Stand des Niveaus der Straße eingehalten
wird , dann ist die Baubewilligung im Sinne der schon heute bestehenden Übung
nur gegen Ausstellung und Einverleibung eines Reverses zu ertheilen , bei Ver¬
weigerung des Reverses aber zu versagen.

Wird aber ungeachtet der entgegensteheuden Schwierigkeiten beim Bau¬
projekte das definitive Niveau in Aussicht genommen , dann ist die Bedingung
in den Bauconsens anfznnehmen , dass aus der Belastung des dermaligen
Niveaus , eventuell aus der Herstellung eines etwaigen Übergangsstadinms bis
znm Zeitpunkte des definitiven Niveaus an die Gemeinde keinerlei wie immer
gearteten Ansprüche gestellt werden dürfen.

Dem Gesuchstcller ist schon bei Bekanntgabe der Banlinie und des Niveaus
weiters auch gleich mitzutheilen , dass er bei Einhaltung des bestehenden oder
eines provisorischen Niveaus den üblichen Revers anszustellen habe, widrigen¬
falls ihm die Banbewilligung versagt werden würde.
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UkuMiat:
17 .

(Behandlung der Gesuche um Ertheilung der Be¬
willigung zur Aufstellung von Kastanienbratöfen .)

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 5 . April 1896,
Z . 218097 6x 1895/III , an die städtischen Bezirksämter nach¬
stehenden Erlass gerichtet:

Der Magistrat ist in die Kenntnis gelangt , dass von den magistratischen
Bezirksämtern bei Ertheilung der Bewilligung zur Aufstellung von Öfen zum
Braten von Kastanien , Äpfeln und Erdäpfeln ein ungleichartiger Vorgang
beobachtet wird , und dass hiebei nicht die gleichen Taren und Gebären einae-
hoben werden.

Das magistratische Bezirksamt wird daher infolge Rathsbeschlusses des
Magistrates vom 3 . d. M . angewiesen , über Gesuche um Ertheilung der Be¬
willigung zur Aufstellung von Öfen zum Braten von Kastanien , Äpfeln und
Erdäpfeln künftighin keine Augenscheine mehr vornehmen zu lassen , sondern
derlei Gesuche nach im kurzen Wege mit der k. k. Polizeibehörde und der Ge¬
meinde -Bezirksvorstehung gepflogenem Einvernehmen zu erledigen.

Von den Kastauienbratern sind im Sinne der diesfalls gegenwärtig
gellenden Normen bloß ein Platzzins von 5 fl., falls die Aufstellung des
Öfens auf communalem Grunde stattfindet , und eine Kanzleitaxe per 50 kr.
(20 kr. für den Rathschlag und 30 kr. für die Zustellung ) einznheben.

Die Anmeldung des betreffenden Gewerbes hat nicht alljährlich , sondern
nur einmal zu geschehen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur künftigen Daruachachtung
und Jnstruierung der unterstehenden Beamten in die Kenntnis gesetzt.

111. Gesetze
non besonderer Wichtigkeit für den politischen Her-

mattungMenfl.
18 .

(Ergänzung , beziehungsweise Abänderung der Be¬
stimmungen bezüglich des Verfahrens bei Geltend¬
machung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen nnd

Verfügungen der politischen Behörden . )
Gesetz vom 12 . Mai 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 101 , womit er¬

gänzende , beziehungsweise abändernde Bestimmungen bezüglich des
Verfahrens bei Geltendmachung der Rechtsmittel gegen Ent¬
scheidungen und Verfügungen der politischen Behörden getroffen
werden (kuudgemacht am 1 . Juli 1896 ) :

Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich anzuordnen,
wie folgt:

8 1-
Recurse (Berufungen ) gegen Entscheidungen und Verfügungen der poli¬

tischen Bezirksbehörden sind , insofern dieselben noch einem Rechtszuge unter¬
liegen , in allen Fällen , für welche nicht eine besondere Necursfrist vorgezeichnet
ist , binnen der Frist von 11 Tagen , und Recurse (Berufungen ) gegen Ent¬
scheidungen und Verfügungen der politischen Landesbehörden unter denselben
Voraussetzungen binnen der Frist von vier Wochen , von dem dem Zustellungs¬
tage nachfolgenden Tage an gerechnet , einzubringen.

Die Einbringung der Recurse kann mündlich , schriftlich oder im telegra¬
phischen Wege erfolgen.

Der Tag der Aufgabe auf die Post oder auf das Telegraphenamt wird
gleichfalls als Einbringnngstag des Recurses angesehen.

Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag oder Feiertag , so endet
die Frist erst mit dem nächsten Werktage.

Über die Frage , ob der Recurs unzulässig ist oder ob derselbe verspätet
überreicht wurde , hat die Berufungsinstanz zu erkennen.

8 2.
Die Recurse sind , insofern nicht bestehende Gesetze eine ausdrückliche

anderweitige Bestimmung treffen , bei jener Behörde , welche in erster Instanz
die Entscheidung gefällt hat , einzubringen.

8 3-
Die im Z 1 benannten politischen Behörden haben in ihren Entschei¬

dungen und Verfügungen ausdrücklich bekanntzugeben , ob diese noch einem
weiteren Rechtszuge unterliegen , und im bejahenden Falle die Necursfrist und
die Behörde , bei welcher der Recurs eiuznbringen ist , ausdrücklich anzugebeu.

Wird im Falle einer unrichtigen Fristbestimmung in der Entscheidung
oder Verfügung der Recurs wohl innerhalb der angegebenen Frist , aber erst

nach Ablauf der richtigen gesetzlichen Frist eingebracht , so ist die angefochtene
Entscheidung oder Verfügung wegen mangelnder Fristbelehrnng aufzuheben,
und die Hinausgabe einer mit der richtigen Belehrung versehenen , dem neuer¬
lichen Rechtsznge unterliegenden Entscheidung oder Verfügung anzuordnen.

Diese letztere Bestimmung hat für den Fall unrichtiger Angaben über
die Behörde , bei welcher der Recurs zu überreichen ist oder darüber , ob die
Entscheidung oder Verfügung noch einem Rechtszuge unterliegt , sinngemäße
Anwendung zu finden.

Im Falle der Außerachtlassung der im Absätze 1 verfügten Vorschrift
steht den Parteien zur Behebung dieses Mangels ein abgesonderter Recurs frei.

8 4.
Durch das gegenwärtige Gesetz werden alle Anordnungen , welche sich

auf Gegenstäude dieses Gesetzes beziehen und mit demselben nicht im Einklänge
stehen , insbesondere die Bestimmungen des Absatzes 3 der Verordnung des
Ministeriums des Innern vom 27 . October 1859 , R .- G .-Bl . Nr . 196 , außer
Kraft gesetzt.

8 5.
Das Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.
Jene Fälle , in welchen die Zustellung von Entscheidungen oder Ver¬

fügungen der Landesbehörden vor diesem Tage stattgefunden hat , sind , wenn
ein Rechtsmittel noch zulässig ist , so zu behandeln , als wenn die Zustellung
an diesem Tage erfolgt wäre.

8 6.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Minister des Innern un

Einvernehmen mit Meinen übrigen betheiligten Ministern betraut.

IS.
(Befreiung der aus Anlass des fünfzigjährigen
Regiernngsjubilänms Sr . Majestät des Kaisers
errichteten Stiftungen nnd Widmungen von den

Stempel - und unmittelbaren Gebüren .)
Gesetz vom 5 . Juni 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 92 (kundgemacht

am 26 . Juni 1896 ) :
Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich anzuordnen,

wie folgt:
Artikel  I.

Die Errichtung von Stiftungen und Widmungsacten zu Unterrichts - ,
Wohlthätigkeits - nnd Humanitütszwecken aus Anlass Meines fünfzigsten Ne¬
gierungsjahres wird , sofern dieselbe bis Ende des Jahres 1898 platzgreifen
wird oder bereits platzgegriffen hat , von den Stempel - und unmittelbaren Ge¬
büren befreit.

Die gleiche Befreiung wird jenen Rechtsgeschäften , Schriften und Amts¬
handlungen eingeräumt , welche bis Ende des Jahres 1898 errichtet , beziehungs¬
weise vorgenommen werden , um die im ersten Absätze bezeichnten Stiftungen
nnd Widmungsacte in Wirksamkeit zu setzen.

Artikel II.

Die Regierung wird ermächtigt , die im Artikel I festgesetzten Befreiungen
auch solchen aus Anlass Meines fünfzigsten Regierungsjahrcs zur Errichtung
gelangenden oder bereits errichteten Stiftungen und Widmungskarten zu ge¬
währen , welche einen sonstigen gemeinnützigen Zweck , insbesondere die Ver¬
besserung der wirtschaftlichen und socialen Lage der Lohnarbeiter und überhaupt
der minder bemittelten Volksclaffen zum Gegenstände haben.

Artikel III.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes , welches mit dem Tage seiner Kund¬
machung in Wirksamkeit tritt , ist Mein Finanzminister beauftragt.

20 .
(Gebürenbegünstigungen in Dienstbotenangelegen-

heiten .)
Gesetz vom 13 . Juni 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 95 (kundgemacht

am 27 . Juui 1896 ) :
Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich anznordnen

wie folgt: 8 1.
Die Stempel - nnd Gebürenbefreiung wird eingeräumt:
1. allen in Dienstbotenangelegenheiten vor den politischen Behörden vor¬

kommenden Eingaben , Protokollen , Amtshandlungen und Ausfertigungen , dann
abgeschlossenen Vergleichen;

2 . den Bestätigungen der Dienstboten über den Empfang des Angeldes,
ohne Unterschied , ob dieselben zugleich auch die Beurkundung des Dienstvertrages
enthalten , insolange hievon nicht ein gerichtlicher oder über den Bereich einer
Dienstbotenangelegenheit hinausgehender ämtlicher Gebrauch gemacht wird;

3 . den Dienstbotenbüchern und den in denselben eingetragenen Zeugnissen.

8 2.
Mit dem Vollzüge des Gesetzes , welches am Tage der Kundmachung in

Wirksamkeit tritt , ist Mein Finanzminister betraut.
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(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1899 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)
Reichsgeschblatt.

Nr . 90 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 13 . Juni 1896 über das Erlöschen der Concesfion vom 25. De-
cember 1886 (R .-G .-Bl . Nr . 12 sx 1887 ) für die Localbahn von Marienbad
nach Karlsbad mit Abzweigungen.

Nr . 91 . Concessionsurkunde vom 21 . Mai 1896
für die Eisenbahn Marienbad —Karlsbad.

Nr . 92 . Gesetz vom 5 . Juni 1896 , betreffend die Be¬
freiung von ans Anlass Meines fünfzigsten Negierungsjahres errichteten Stif¬
tungen und Widmungen von den Stempel - und unmittelbaren Gebären . ' )

Nr . 93 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
8 . Juni 1896 , betreffend den Gebürentarif für chemisch- analytische
Untersuchungen durch das k. k. General -Probieramt in Wien.

Nr . 94 . Verordnung des Justizministeriums vom
20 . Juni 1896 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde Oberkrenz-
stetten zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Mistelbach in Niederösterreich.

Nr . 93 . Gesetz vorn 13 . Juni 1896 , betreffend Ge-
bürenbegünstigungen in Dienstbotenangelegenhcitcn .*)

Nr . 99 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und der
Finanzen vom 26 . Juni 1896 wegen Feststellung des Termines
für das Inkrafttreten der Verordnung vom 10 . April 1896 (R .-G .-Bl . Nr . 49 ),
betreffend das Verbot den Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt
Prag und der Vorstadtgemeinden Karolinenthal , Smichov , Königliche Wein¬
berge , Wkow und Wrschowitz .*)

Nr. 97 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 24 . Juni 1896,
betreffend die Ermächtigung der k. k. landwirtschaftlich -chemischen Versuchsstation
in Spalato zur Vornahme von Analysen italienischer Weine.

Nr . 98 . Verordnung des Justizministeriums vom
25 . Juni 1896 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde Krips zn
dem Bezirksgerichte in Weseritz in Böhmen.

Nr . 99 . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit dem Finanzministerium uud dem
Obersten Rechnungshöfe vom 27 . Juni 1896 , womit einige
Bestimmungen der Instruction für das Grazer Civilgerichts -Deposttenamt ab¬
geändert , beziehungsweise ergänzt werden.

Nr . 199 . Kaiserliches Patent vom 29 . Juni 1896,
betreffend die Einberufung des Landtages des Herzogthumes Krain.

Nr . 191 . Gesetz vom 12 . Mai 1896, womit ergänzende,
beziehungsweise abändernde Bestimmungen bezüglich des Verfahrens bei Geltend¬
machung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen und Verfüguugen der politi¬
schen Behörden getroffen werden .*)

Nr . 192 . Concessionsurknnde vom 19 . Mai 1896
für die schmalspurige Localbahn Zell am See —Krimml (Pinzgauer Localbahn ) .

Nr . 193 . Verordnung des Justizministeriums vom
28 . Juni 1896 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde Brezka mit
Heinrichsdorf und Jestraby zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Groß -Bittesch,
beziehungsweise des Kreisgerichtes Jglau in Mähren.

Nr . 194 . Gesetz vom 29 . Juni 1896 wegen Ergänzung
des Gesetzes vom 26 . Mai 1882 , R .-G .-Bl . Nr . 55 , betreffend die Einführung
einer Verbrauchssteuer für Mineralöl.

Nr . 193 . Gesetz vom 29 . Juni 1896 , betreffend den
steuerfreien Bezug von Mineralöl unter der Dichte von 770 Grad zum Motoren¬
betriebe und znm Reinigen von Petrolenmschächten.

Nr . 199 . Verordnung des Justizministeriums vom
29 . Juni 1896 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinde Lhota—
Podkopnä zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Wisowitz in Mähren.

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich ausgenommen.

Nr. 197 . Verordnung des Finanzministeriums vom
3 . Juli 1896, betreffend den steuerfreien Bezug von raffiniertem
Mineralöl unter der Dichte von 770 Grad znm Betriebe von Motoren und
zum Reinigen von Petroleumschächten.

Nr. 198 . Gesetz vom 29. Juni 1896, betreffend die Er¬
gänzung des Artikels VIII des Gesetzes vom 27 . December 1875 (R .-G .-Bl.
Nr . 158 ) über die Militärversorgung der Personen des k. k. Heeres , der k. k.
Kriegsmarine und der k. k. Landwehr.

Nr. 199 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
30 . Juni 1896 , womit die ausnahmsweise Neuclassierung der Ge¬
meinden Laibach, Grodek und Wadowice verlautbart wird.

Nr. 119 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
30 . Juni 1896 , womit die. jährliche Zinsvergütung für die den Per¬
sonen der I . Rangclasse in den Stationen der zweiten bis inclusive fünften
Zinsclaffe gebärenden competenzmästigen Unterkünfte verlautbart wird.

Nr. 111 . Gesetz vom 5. Juli 1896 wegen zeitweiser
Abänderung einiger Bestimmungen des Znckersteuergesetzes.

Nr. 112 . Erlass des Finanzministeriums vom
8 . Juli 1896 , betreffend das Maß der Sicherstellung für die richtige
Einzahlung des Bonificationsrückersatzes bei der Zuckerausfuhr in der Betriebs¬
periode 1896/97.

Nr. 1S3 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 5 . Juli 1896 , betreffend die Gleichstellung des mit dem Charakter
öffentlicher Beamter nicht bekleideten pharmaceutischen Personales von Spitals¬
apotheken mit jenem der öffentlichen Apotheken.

Nr . 114 . Verordnung des Eisenbahnministeriums
vom 8 . Juli 1896 , betreffend die Abänderung und Ergänzung einiger
Bestimmungen der Verordnung vom 20 . November 1895 (R .-G .-Bl . Nr . 167),
betreffend die Gewährung von Tarisnachläffen im Eisenbahn -Güterverkehre und
das bei Veröffentlichung derselben zn beobachtende Verfahren.

Nr . >13. Coucossionsurkundevom 13. Juni 1896
für die Localbahn Deplitz (Settenz ) —Reichenberg.

Nr. 119 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 30 . Juni 1896 , betreffend die Concessionierung eines Netzes
von mit elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahnen in Pilsen
und Umgebung.

Nr . 117 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 16 . Juli 1896,
betreffend die Aufhebung der mit der Vorordnung vom 3. Juni 1893 (R .-G .-Bl.
Nr . 88) erlassenen Ein - und Durchfuhrverbote gegenüber Russland.

L. Landesgesttzblatt.
Nr . 49 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzog thume Österreich unter der Enns vom
16 . Juni 1896 , I . 50537 , mit welcher die vom niederösterreichi¬
schen Landtage beschlossenen grundsätzlichen Bestimmungen für die Errichtung,
Verwaltung und Erhaltung der niederösterreichischen Landes -Siechenanstalten
verlantbart werden.

Nr . 47 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogth ume Österreich unter der Enns vom
20 . Juni 1896 , Z . 57842 , betreffend die Abtretung von Grund-
thcilen der Area der Landes -Jrrenanstalt in Wien zum Zwecke der Herstellung
der Wiener Stadtbahn (Gürtellinie ).

Nr . 48 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
25 . Juni 1896 , Z . 59204 , mit welcher das vom niederösterreichi¬
schen Landtage erlassene Statut für die niederösterreichische Landes -Pflege - und
Beschäftigungsanstalt für schwachsinnige Kinder zu Kierling - Guggiug ver¬
lautbart wird.
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Inhalt:

s . Verordnungen nnd Entscheidungen:
1. Angehörigkeit der Handlnngsreisenden zur Gremialkrankencassa der

Wiener Kaufmannschaft.
2. Vornahme von Trauungen seitens der israelitischen Seelsorger außer¬

halb ihres Cnltusgemeinde -Sprengels.
3 . Genaue Feststellung des Thatbestaudes in Fällen von Übertretungen

der Vorschriften über die Sonntagsruhe.
4 . Ernennung eines neuen Vice -Generalconsuls der Vereinigten Staaten

von Amerika.
5 . Ernennung eines kais. russischen Generalconsuls in Wien.
6. Darstellung von Dessertweinen.
7 . Vornahme von Binderarbeiten seitens Bierbrauereien , Spiritnsfabriken

und Weingroßhändler.
8 . Ausfertigung der Unentbehrlichkeits -Zeugnisse nach Z 53 , 3 lit . d der

Wehrvorschristen , I . Theil.
9 . Abgrenzung der Gewerbebcfngnisse der Handschuhmacher nnd der Wirker.

10. Einleitung von Strafamishandlungen gegen Leiter von staatlichen der
Unfallversicherung unterliegenden Betrieben.

11 . Zur gewerbepolizeilichen Regelung des freien Lohnfuhrwerkes im Wiener
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12 . Einschränkung der Ertheilnng von Hansierbefugnissen.
18 . Bildung von Fischereirevier -Ausschüssen in Niederösterrcich.
14. Kochherde in Wohnränmen.
15 . Die Erzeugung von Aufschriften ans Bändern , Hutfutter , Geschäfts¬

etiketten und Kranzschleifen unter Verwendung von Prägepressen mit
Handbetrieb — ein freies Gewerbe.

16 . Bangewerbliche Hilfsarbeiten.
17. Bestimmung des Zeitpunktes , betreffend die Durchführung der Änderung

in der territorialen Abgrenzung des politischen Bezirkes Groß -Enzers-
dorf.

18 . Ratenzahlung rechtmäßig auferlegter Strafbetrüge.
19. Forstbezirk Wien.
20 . Errichtung einer Bezirkshauptmannschaft in Melk.
21 . Errichtung von Bezirkshanptmannschasten in Dux und Nokitzan in

Böhmen.
22 . Theilnng des politischen Bezirkes Salzburg (Umgebung ) und Errichtung

einer Bezirkshauptmannschaft in Hallein.

23 . Verkehr mit Wurzel - nnd Schnittreben , mit Nebholz nnd gebrauchten
Weinpfählen in dem von der Reblaus insicierten Gebiete Niederöstcr-
reichs.

24 . Errichtung von Bezirkshanptmannschasten in Podgürze nnd StrzyLüw
in Galizien.

25 . Theilnng des politischen Bezirkes Troppan (Umgebung ) nnd Errichtung
einer Bezirkshauptmannschaft in Wagstadt in Schlesien.

26 . Austausch von Matrikenauszügen zwischen Österreich und Ungarn.
27 . Verlegung des Ergänzungs - Bezirks - Commandos nnd der Ersatz-

Bataillons -Cadre des k. u . k. Infanterie -Regimentes Nr . 84.
28 . Die Sonntagsruhe beim Gewerbe der Sodawassererzeuger.
29 . Zur Statistik der Arbeitseinstellungen (strikes ) im gewerblichen Betriebe.

RI. Normativbestimmnngen:
Gemeinderath:

30 . Krankenversicherung für die Mannschaft der städtischen Berufsfeuerwehr.

Stadtrath:
31 . Grnndverpachtnng an Gärtner.
32 . Verkauf von Altmateriale.

M a g i st r a t:
33 . Anschluss der Vollmachtsdocumente an die Acten.
34 . Hintanhaltnng von Stanbbelästignng bei Vornahme von Banarbeiten

und anderen damit zusammenhängenden Verrichtungen.
35 . Erhaltung nnd Reparatur städtischer Objecte.
36 . Reinlichkeit in den Backstuben.
37 . Marktgebüren -Tarif der Stadt Wien.

RII . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltnngsdicnst:

38 . Besteuerung der Gebäude nach dem Zinserträge ans Grund der Bekennt¬
nisse für zwei Jahre.

39 . Verwendbarkeit der von der Landesbank des Königreiches Böhmen zu
emittierenden Eisenbahn -Schuldscheine zur fruchtbringenden Anlegung
von Stiftnngs -, Pupillar - und ähnlichen Capitalien.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre 1896 pnblicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. Venn'k»i,ln>M nnd Enllcheidnuge».
L.

(Angehörigkeit der Handlnngsreisenden zur Gremial-
krankencassa der Wiener Kaufmannschaft .)

Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom 31 . Jänner
1896 Nr . 638 6x 1896:

Im Namen Seiner Mnzestüt des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k- k."Senats-

Präsidentcn Dr . Ritter Böhm v. Bawerk,  in Gegenwart der Räthe des
k. k. Verwaltnngsgerichtshofes k. k. Senats -Präsidenten v. Stransky,  k . k.
Hosräthe Freih . v. Giovanelli , Dr . Habe rer  und Dr . Zi  stier , dann des
Schriftführers k. k. Hofsecretürs v. Neukirchen,  über die Beschwerde der
Firma L . L A . . . . in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Handels¬
ministeriums vom 29 . Mai 1894 , Z . 19723 , betreffend die Mitgliedschaft des
Handlnngsreisenden L . O . zu der Gremialkrankencassa der
Wiener Kaufmannschaft , nach der am 31 . Jänner 1896 durchgeführten öffent¬
lichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des
Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Ernst Rieß , Hof - und  Gerichts-
advocaten in Wien , in Vertretung der beschwerdeführenden Firma , nnd der
Gegenausführungcn des k. k. Ministerial -Bicesecretärs Dr . Victor Rudel  in
Vertretung des belangten k. k. Handelsministeriums , sowie jener des Julius
Axmann,  Obmannes der mitbetheiligten Gremialkrankencassa der Wiener
Kaufmannschaft , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entsch eidungsgrün de:

Mit der angefochtenen Entscheidung des k. k. Handelsministeriums wurde
in Bestätigung der Entscheidungen der beiden unteren Instanzen die Mitglied¬
schaft des bei der Firma L . L A . . . . in Wien bedienstet gewesenen
Handlnngsreisenden und Procnristen L . O . zur Gremial¬
krankencassa der Wiener Kaufmannschaft während der Dauer eines Zeit¬
verhältnisses , d. i . vom Jahre 1885 bis Ende 1891 , dann die Verpflichtung
der genannten Firma zur Zahlung der statutenmäßigen Krankencassenbciträge
für L . . . . . . Ö . ausgesprochen.

Die Firma L . L A . . . . wendet in der gegen diese Entscheidung
erhobenen Beschwerde ein:

1. dass L . O . bei ihr nicht als Handlungsgehilfe angc-
stellt gewesen und nicht unter das kaufmännische Hilfspersonale zu zählen sei;

2 . dass der Genannte durch seine Mitgliedschaft bei der Krankenversiche¬
rungsanstalt des Vereines reisender Kanfleute Österreich -Ungarns zu Wien der in
dem Krankenversichernngsgesetze vom 30 . März 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 33 , vor-
geschriebenen Versicherungspflicht genügt habe und daher nicht verpflichtet
gewesen sei, der Gremialkrankencassa der Wiener Kaufmannschaft als Mitglied
anzugehören.

Der Verwaltnngsgerichtshof fand diese Einwendungen in nachstehenden
Erwägungen nicht zutreffend:

1. Gemäß Z 73 , Abs. 1 der Gewerbegesetznovelle vom 8 . März 1885,
R .-G .-Bl . Nr . 22 , werden unter gewerblichen Hilfsarbeitern im Sinne der
Gewerbeordnung alle Arbeitspersonen verstanden , welche bei Gewerbsunter-
nehmnngen in regelmäßiger Beschäftigung stehen, nnd werden sud Ut . a unter
den Gehilfen ausdrücklich die „Handlungsgehilfen " angeführt.

Im letzten Absätze des Z 73, auf welchen sich die Beschwerde haupt¬
sächlich stützt, wird bestimmt , dass die für höhere Dienstleistungen in der Regel
mit Jahres - oder Monatsgehalt angestellten Individuen unter Hilfsarbeitern
nicht begriffen werden.
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Es ist also zunächst zu untersuchen , ob L . O . als slir
höhere Dienstleistungen bestellt anzusehen war.

Diese Frage ist zu verneinen , sowohl in Anbetracht der sactischen Stellung
O . ' s in dem Handelsgeschäfte der Firma L . . . . . L A . . . . , als
auch mit Rücksicht auf die Bestimmungen der Gewerbe - und Handelsgesetze.

Erwiesen ist , dass O . als HandlungsreisenderMegen einen
Monatsgehalt von 100 fl . und Vergütung der Reisespesen ausgenommen und
vom Jahre 1887 an auch mit der Procura betraut wurde.

Lass die dem O . als Reisenden obliegenden Dienstleistungen
als höhere zu qnalificieren seien , will die Beschwerde insbesondere daraus
folgern , dass die in Gemäßheit der Bestimmungen des Z 92 der Gewerbegesetz¬
novelle vom 8 . März 1885 , N .- G .- Bl . Nr . 22 , und des 8 25 des Ein-
sührungsgesetzes vom 17 . December 1862 , R .- G .- Bl . Nr . 1 ex 1863 , zum
allgemeinen Handelsgcsetzbuche anzuwcndenden Vorschriften des letzteren über
die Handlungsgehilfen in einem besonderen (VI .) Titel , die Vorschriften Uber
die Procuristen und Handlungsbevollmächtigten aber in dem vorangehenden
(V .) Titel behandelt , und im Art . 49 dieses Titels die Handlungsreisenden
ausdrücklich den Handelsbevollmächtigten beigezählt werden.

Allem diese Schlussfolgerung ist nicht stichhältig . Allerdings können
Handlnn 'gsbevollmüchtlgte , da dieselben im Handelsgesetzbuche in einem be¬
sonderen Titel behandelt werden , nicht schon an sich den Handlungsgehilfen
beigezählt werden . Wenn aber ein Handlungsgehilfe mit einer Vollmacht im
Sinne des Art . 47 des Handelsgesetzbuches ausgestattet wird , so bleibt er doch,
in Ansehung seines Dienstverhältnisses , Handlungsgehilfe , und sind die ans
diesem Verhältnisse entspringenden Rechtsverhältnisse nach den gesetzlichen Be¬
stimmungen über die Handlungsgehilfen zu beurtheilen , während die Bestim¬
mungen des V . Titels des Handelsgesetzbuches nur für die aus der Handels-
bevollmächtignng fließenden Rechtsverhältnisse zur Anwendung gelangen . Die
Anführung der Handlungsreisenden im Art . 49 des Handelsgesetzbuches kann
daher nicht als Beweis dafür gelten , dass dieselben nicht zu den Handlungs¬
gehilfen nn Sinne des VI . Titels des Handelsgesetzbuches , beziehungsweise
des tz 73 der Gcwerbegesetznovelle vom Jahre 1885 gehören , sondern mit der¬
selben ist nur gesagt , dass , insofern Handlnngsreisende als Handlungsbevoll¬
mächtigte erscheinen , auch auf sie die Bestimmungen der Art . 47 und 48
Anwendung finden.

Ans den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches kann somit die Frage,
ob die Handlungsreisenden zu den Hilfsarbeitern im Sinne des Z 78 der
Gewerbeordnung gehören , oder ob auf dieselben die Bestimmung des letzten
Absatzes dieses Paragraphen Anwendung findet , nicht entschieden werden , viel¬
mehr ist dies nach den ihnen obliegenden Dienstleistungen zu beurtheilen.

In dieser Beziehung erscheinen die von A . L . am 28 . März
18 '94 und von O . am 2 . April 1894 abgegebenen protokollarischen
Aussagen maßgebend . Ersterer hat ausdrücklich erklärt , dass O . die
in das Ressort eines Handlnngsreisenden fallenden Geschäfte verrichtet habe,
und dass seine Geschäftsverwendnng sich als eine im gewöhnlichen Gange des
Geschäftes gelegene Besorgung darstelle . Dies bestätigte O.

Mithin kann mit Grund nicht behauptet werden , dass O . in
dem Geschäftsbetriebe der beschwerdeführenden Firma für höhere Dienst¬
leistungen angestellt gewesen sei. Dass O . nebstbei mit der Procura
betraut war , erschien dem Verwaltungsgerichtshofe mit Rücksicht auf das that-
sächliche Dienstverhältnis des Genannten im Geschäftsbetriebe der Firma be¬
langlos . O . . war daher nicht nur auf Grund der ausdrücklichen
Bestimmung des A 10 der Statuten des Gremiums der Wiener Kaufmann¬
schaft , sondern auch nach seinem sactischen Dienstverhältnisse den gewerblichen
Hilfsarbeitern im Sinne des Z 73 der Gewerbegesetznovelle vom 8 . Mürz 1885,
R .-G .-Bl . Nr . 22 , und des VI . Titels des Handelsgesetzbuches beiznzählen und
als solcher Angehöriger des Gremiums.

^ci 2 . Aber auch die zweite Einwendung der Beschwerde ist nicht be¬
gründet.

Der Z 58 des Krankenversichernngsgesetzes ordnet an , dass für Mitglieder
der auf Grund der Bestimmungen des VII . Hauptstückes der Gewerbeordnung
errichteten genossenschaftlichen Krankencassen , sobald diese Cassen den in diesem
Paragraphen gestellten Anforderungen entsprechen , die Verpflichtung , einer nach
Maßgabe des Krankenversicherungsgesetzes errichteten Krankencassa anzugehören,
nicht eintrete . Diese Anordnung hat ihren Grund darin , dass die Versicherungs-
Pflicht dieser Personen schon in der Gewerbegesetznovelle vom 15 . März 1883,
N .- G .- Bl . Nr . 39 , normiert ist, auf welches Gesetz das Krankenversichernngsgesetz
wohl in Hinsicht der statutarischen Bestimmungen (Z 58 , kit . n , b > e), nicht
aber in Betreff der Verpflichtung zur Mitgliedschaft einen Einfluss geübt hat.

Diese Verpflichtung zur Mitgliedschaft ist nun im Z 121 der Gewerbe¬
gesetznovelle vom 15 . März 1883 , N .- G .-Bl . Nr . 39 , dahin normiert , dass
sämmtliche Gewerbsinhaber und bei einem Genossenschaftsmitgliede in Ver¬
wendung stehenden Hilfsarbeiter , mit Ausnahme der Lehrlinge , zu der genossen¬
schaftlichen Krankencassa Beiträge zu leisten und dass die Gewerbsinhaber die
bei ihnen beschäftigten Gehilfen bei der Cassa anznmelden haben . Es erlangen
daher die bei einem Gewerbsnnternehmer beschäftigten Hilfsarbeiter , mit Aus¬
nahme der Lehrlinge , sobald die Genossenschaft , welcher der Gewerbsnnter¬
nehmer angehört , eine genossenschaftliche Krankencassa errichtet , ex ie ^ e die
Mitgliedschaft zu dieser Cassa , und da Z 58 des Krankenversicherungsgesetzes
im vorletzten Absätze dafür vorsorgt , dass diese Cassen die den Anforderungen
dieses Gesetzes (Z 58 , lit . a , b , e) entsprechende Einrichtung erhalten , erfolgt
für die Mitglieder die im Krankenversicherungsgesetze vorgeschriebene Ver¬
sicherung sofort durch die genossenschaftliche Krankencassa.

Der Zwangsmitgliedschaft bei der genossenschaftlichen Krankencassa kann
sich demnach keine nach den Bestimmungen des H 121 der Gewerbegesetznovelle
versicherungspflichtige Person entziehen , und die Ansicht der Beschwerde , dass
solche Personen der Versicherungspflicht nach freier Wahl , entweder durch

Mitgliedschaft bei einer genossenschaftlichen Krankencassa oder durch die Ver¬
sicherung bei einer nach Maßgabe der Bestimmungen des Z 60 des Kranken¬
versichernngsgesetzes eingerichteten Vereinskrankencassa genügen können , ist
unrichtig.

Desgleichen ist die weitere Einwendung der Beschwerde , dass die Be¬
stimmungen des Z 121 der Gewerbegesetznovelle vom 15 . März 1883 durch
das Krankenversicherungsgesetz aufgehoben worden sei, unhaltbar , weil dieses
letztere Gesetz (Z 58 ), wie bereits oben gezeigt wurde , die Verpflichtung zur
Mitgliedschaft bei der Genossenschaftskrankencassa in keiner Weise berührt.

Da somit O . . . . . . . . . während des Bestandes seines Dienstverhältnisses
zu der beschwerdeführenden Firma Hilfsarbeiter in dem gewerblichen Betriebe
dieser dem Gremium der Wiener Kaufmannschaft als Mitglied angchörenben
Firma im Sinne des Z 73 der Gewerbegesetznovelle vom 8 . März 1885 war,
als solcher gemäß Z 121 der Gewerbegesetznovelle vom 15 . Mürz 1883 und
Z 3 der Statuten der Gremialkrankencassa der Wiener Kaufmannschaft der
Zwangsmitgliedschaft bei dieser Krankencassa , ohne Rücksicht auf seine ander¬
weitige , bei einer gesetzmäßig eingerichteten Vereinskrankencassa erfolgte Ver¬
sicherung , unterlag , so war die Firma verpflichtet , die während der Dauer des
Dienstverhältnisses fälligen Beiträge , und zwar gemäß Z 121 , Absatz 6 der
Gewerbeordnung sowohl die eigenen , als auch die des genannten Gehilfen an
die Cassa abznführen.

Wenn die Beschwerde noch einwendet , dass die Gremialkrankencassa erst
auf Grund der am 14 . September 1890 genehmigten Statuten eingerichtet
worden sei, daher die Mitgliedschaft O . ' s nicht schon vom Jahre
1885 an ausgesprochen werden konnte , so ist diese Einwendung schon darum
nicht zu berücksichtigen , weil sie im administrativen Verfahren nicht geltend
gemacht worden ist . Sie ist aber auch belanglos , weil die Nachzahlung der
Beiträge für O . nur für die Zeit vom April bis October >891
gefordert wird.

Ebenso ist die Einwendung der Jncompetenz des Handelsministeriums
zu der angefochtenen Entscheidung unstichhältig , weil in Gemäßheit der auf
Grund der Allerhöchsten Entschließung vom 10 . April 1861 erlassenen Ministerial-
Verordnung vom 20 . April 1861 , R . - G .-Bl . Nr . 49 , die oberste Leitung der
Handels - und Gcwerbeangelegenheiten , insbesondere der Angelegenheiten der
Handelsgremien und der gewerblichen Genossenschaften , als auch der Gremial-
krankencassen , beim Handelsministerium zu behandeln sind.

In diesen Erwägungen war die Beschwerde als unbegründet abzuweiscn.

2 .
(Vornahme von Trauungen seitens der israelitischen

Seelsorger anhcrhalb ihres Cnltnsgemeinde-
Sprengels . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . März
1866 , Z . 35913 (M .-Z . 92344/III ) , den Vorständen aller-
israelitischen Cnltusgemeinden in Niederösterreich Nachstehendes
bekanntgegeben:

Es wurde wahrgenommen , dass bezüglich der Frage , ob die israelitischen
Seelsorger berechtigt sind , außerhalb des Cnltnsgemeinde - Sprengels , für welche
sic bestellt sind , Trauungen von Angehörigen ihres eigenen Sprengels vor-
znnehmen , verschiedene Anschauungen herrschen und demgemäß bei derartigen
Eheschließungen in der Praxis ein ungleicher Vorgang beobachtet wird.

Zur Hintanhaltung von Competenzconflictcn und zur Erzielung eines
gleichen Vorganges , insbesondere auch bei der Matrikenführnng wird der
geehrte Vorstand , sowie die dortigen Organe infolge des im Einvernehmen mit
dem k. k. Ministerium für Cultns und Unterricht und dem k. k. Justizministerium
hcrabgelangten Erlasses des h . k. k. Ministeriums des Innern vom 10 . April
1896 , Z . 9591 sx 1892 , darauf aufmerksam gemacht , dass im Hinblicke auf
die Bestimmungen der ZZ 81 und 82 des a . b . G .-B . in Zusammenhang mit
den Bestimmungen des Gesetzes vom 21 . März 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 57 , die
Rabbiner , sowie die nach den ZZ 13 und 14 des letzteren Gesetzes bestellten
Stellvertreter der Rabbiner zur Vornahme von Trauungen innerhalb des
Cnltnsgemeinde -Sprengels , für welchen sie bestellt wurden , berufen sind , dass
jedoch bei Eheschließungen , wenn diese außerhalb der Cultusgemeinde , in deren
Sprengel die Ehewerber ihren ordentlichen Wohnsitz haben , vorgenommen werden
sollen , die Traunng nur nach erwirkter Ermächtigung (Delegation ) seitens des
Rabbiners des Trauungsortes oder seines Stellvertreters erfolgen darf.

In den letzteren Fällen ist die Trauung im Sinne der bestehenden
Matrikenvorschriften in die Tranungsmatrik jenes Bezirkes mit fortlaufender
Reihe za hl  einzutragen , in welchem die Trauung vorgenommen wurde.

Hievon sind auch die dortigen Matrikenführer entsprechend zu verständigen.

L.
(Genaue Feststellung des Tatbestandes Ln Fällen
von Übertretungen der Vorschriften über die Sonn¬

tagsruhe .)
Die k. k. n .- v. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . April

1896 , Z . 26780 (M .-Z . 70542/XVII ) , dem magistratischen Bezirks-
amte für den IX . Bezirk Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 18 . Fe¬
bruar 1896 , Z . 2314 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handelsministerium



Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 69 , 28 . Augnst 1896 75

dem Gesuche der N . N ., Gcmischtwaren -Verschleißerin in Wien , um Nachsicht
der ihr mit dem diesämtlicheu Erkenntnisse vom 24 . August 1895 , St .- N.
Nr . 1046 , wegen Nichteinhaltung der Vorschriften über die Sonntagsruhe anf-
erlegten Geldstrafe von 1 fl. beim Abgänge rücksichtswürdiger Gründe keine
Folge gegeben,

Hiebei sind die genannten hohen Ministerien von der Voraussetzung aus-
gegangen , dass N . N . in ihrem Gemischtwaren -Berschleiße mit Lebensmitteln
Handel treibt , worüber die seinerzeit vorgelegten Acten keinen Aufschluss geben.

Die k. k. Statthalterei musste sohin vor der Jntimiernng der Ministerial-
entscheidnng erst erheben , ob obige Voraussetzung zntrifft.

Das hohe k. k Ministerium des Innern hat daher die Anordnung ge¬
troffen , dass die Gewerbebehörden erster Instanz in ähnlichen Fällen den
behaupteten strafbaren That best and mit vollkommener Klarheit dar-
zu stellen haben werden.

Diese Fälle werden diejenigen sein , in welchen Gewerbetreibenden , welche
nach dem Inhalte ihres Gewerbescheines sowohl mit Lebensmitteln als auch
mit anderen Waren Handel treiben dürfen , der Verkauf von Lebensmitteln
jedoch in der betreffenden Gemeinde oder dem Gemeindetheile an Sonntagen
während anderer Stunden gestattet ist , als der Handel mit anderen Artikeln.

Die Beilagen des Berichtes vom 17 . März 1896 , Z . 8449 , folgen mit.

4 .
(Grueuttittlg eines neuen Viee -Generalconsills der

Bereinigten Staaten von Amerika .)
Die k. k. n .-ö. Statthallerei hat unterm 6 . Mai 1896,

Z . 3131 (M .-Z . 86342/XV1II ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Die hiesige Gesandtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika hat die
seitens ihrer Negierung erfolgte Ernennung des amerikanischen Staatsbürgers
Martin Bcrolzheimer  znm Vice - Generalconsnl in Wien an Stelle des
Herrn Mason  angezeigt.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Darnachachtnng mit dem Beifügen
in die Kenntnis gesetzt, dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft als
Vice -Generalconsul anerkannt und zur Ausführung der Functionen als nicht
selbständiger Consnlarfnnctionär zngelassen wird.

5 .
(Ernennung eines kais . russischen Generaleonsuls

in Wien .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Mai

1896 , Z . 3309/ ? r . (M .-Z . 93556/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachfolgendes zur Kenntnis gebracht:

Laut einer Anzeige der hiesigen kaiserlichen russischen Botschaft ist der
kaiserliche russische Staatsrath v. Gora 'inow  an Stelle des znm Vicedirector
des asiatischen Departements im Ministerium des Äußern in Petersburg
ernannten Herrn G üb a st off znm kaiserlich russischen Generalconsni in Wien
ernannt worden.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Darnachachtnng mit dem Bei¬
fügen in die Kenntnis gesetzt, dass der Genannte bis zum Einlangen des
betreffenden Diploms provisorisch in seiner amtlichen Eigenschaft als General-
consui anerkannt und zur Ausübung seiner Consularfnnction zngelassen wird.

6 .
(Darstellung von Dessertweinen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . Mai
1896 , Z . 42719 (M .-Z . 101677/XV ), dem Wiener Magistrate
unter anderem Nachstehendes bekanntgegeben:

Mit Beziehung ans den Bericht vom 8 . Juni 1895 , Z . 47533 , und
unter Rückschluss der Beilagen desselben wird dem Magistrate eröffnet , dass
sich das hohe k. k. Ackerbanministerium laut Erlasses vom 30 . April 1896,
Z . 4261 . mit der von der landwirtschaftlichen chemischen Versuchsstation in
Wien abgegebenen und in Abschrift mitfolgendeu Äußerung vom 31 . Jänner
1896 , Z . 5594 , wonach die zweckmäßige Darstellung von Dessertweinen zulässig
ist und keine Übertretung des Gesetzes vom 21 . Juni 1880 , N .- G .- Bl.
Nr . 120 , beziehungsweise der Durchführungsverordnung vom 16 . September
1880 , R .- G .- Bl . Nr . 121 , bildet , einverstanden erklärt hat.

* *

Die obcitierte Äußerung der k. k. landwirtschaftlichen chemischen
Versuchsstation hat folgenden Wortlaut:

Z . 5594.
K . k. landwirtschaftliche chemische Versuchsstation in Wien.

Hohe  k . k. n .- ö. Statthalterei!
Unter Bezugnahme ans die geschätzte Note vom 5. December 1895,

Z . 110397 , beehrt sich der ergebenst Gefertigte , unter gleichzeitiger Wieder¬
vorlage der Communicate folgende gutachtliche Äußerung abzugeben.

Zn den sogenannten Dessertweinen rechnet man:
a ) die eigentlichen Süßweine („ fette " Dessert - , „ fette " Süß -, Stroh -,

Ausbruch -, Malaga - , Malvasiaweine u . dgl .) , welche sich durch einen sehr
bedeutenden Gehalt an Zucker und Extract neben einem meist nicht besonders
hohen Alkoholgehalt auszeichnen , nnd

b ) die Liqnenrweine („ trockene " Dessertweine , wie Sherry , Port , Marsala,
Madeira , Cypro n . dgl .) , welche bei sehr hohem Alkoholgehalt einen relativ
niedrigen Extract - nnd Zuckergehalt besitzen . Mit Ausnahme van ganz wenigen
Sorten der eigentlichen Süßweine lassen sich alle übrigen Dessertweine über¬
haupt nicht aus mehr oder minder concentriertem Tranbensaft allein ohne
jedwede Zusätze bereiten , sondern sie werden alle ans Traubenmost oder Wein
unter Zusatz von concentriertem Tranbensaft (eingekochter Most oder Wein,
Trockenbeeren oder Nosinenextract ), Zucker , Alkohol nnd je nach der Sorte des
Dessertweines verschiedenen anderen den Geschmack . Geruch oder die Farbe
beeinflussenden Stoffen hergcstellt . Die Dessertweine sind somit , von den eben
erwähnten vereinzelten Ausnahmsfällen abgesehen , nicht als Natnrweine , sondern
im wahren Sinne des Wortes gerade so wie die Champagner nnd Schaum¬
weine durchwegs als Knnstproducte anzusehen . Wenn nun auch sämmtliche
Dessertweine Knnstproducte sind und bei einer und derselben Sorte die Art
nnd Menge der Zusätze je nach den Ländern , für welche der Dessertwein
bestimmt ist, entsprechend den Anforderungen und dem Geschmacke der Con-
snmenten allerlei Modificationen erfahren , so muss man doch wieder unter den
Dessertweinen zwischen den sogenannten „ echten " und den „ imitierten " unter¬
scheiden.

Bei den eigentlichen Süßweinen (Gruppe n) liegt der Unterschied zwischen
den echten und imitierten im wesentlichen darin , dass erstere aus Wein und
Trockenbeeren (Nosinen ) der gleichen Herkunft , letztere dagegen ans Wein und
Nosinen verschiedener Herkunft , nämlich aus Nosinen , die von ganz anderen
Traubensorten als der ° Wein abstammen , bereitet werden.

Bei den Liqneurweinen (Gruppe o) besteht der Unterschied zwischen den
echten und imitierten hauptsächlich darin , dass letztere nicht an den Orten oder
in den Gegenden erzeugt werden , deren Namen sie gewöhnlich tragen (Sherry,
Port , Madeira u . s. w .) und deswegen auch ans anderem Nohmateriale (Trauben-
sorterO stammen , was zugleich eine Modification der Zusätze bedingt , um sie
dem Originale möglichst ähnlich zu machen.

Unter den imitierten Dessertweinen muss man endlich auch noch zwei
verschiedene Arten unterscheiden , nämlich die sogenannten Trockenbeeren-
(Rosinen - )Weine und die „Zncker " -Weine . Erstere werden aus Wein mit Hilfe
von Rosinen oder Nosinenexlracte nnd den sonstigen Zusätzen hergestellt,
während bei letzteren die Rosinen oder der Nosinenextract ganz oder doch
znm allergrößten Theile bloß durch Zucker ersetzt wurde . Die „Zucker " - Weine
sind die minder geschätzten und billigsten unter den Dessertweinen . Zn bemerken
wäre noch , dass im Handel die imitierten Dessertweine beider Arten gegenüber
den „ echten " weitaus überwiegen . Obwohl cs nach dem Voransgeschicktcn
keinem Zweifel unterliegen kann , dass die Dessertweine , echte sowohl als
imitierte , nahezu durchwegs (zum mindesten 99 Percent derselben ) keine Natnr¬
weine , sondern Knnstproducte sind , so sind für dieselben ebenso wie für die
Champagner - und Schaumweine , welche je gleichfalls Kunstprodncce sind , die
Bestimmungen des „ Knnstweingesetzes " dennoch nicht zutreffend , was sich aus
folgenden Erwägungen ergibt:

Im Sinne des Gesetzes vom 21 . Juni 1888 , N .- G .-Bl . Nr . 120 , können
die Dessertweine (Süß - und Ligueurweine ) als „ weinähnliche Erzeugnisse " ,
d . i . Knnstweine , deshalb nicht anfgefasst werden , weil nach HZ der Durch¬
führungsverordnung zu diesem Gesetze „ weinähnliche Erzeugnisse " solche sind,
welche ohne Tranbensaft hergestellt werden , was im vorliegenden Falle ganz
und gar nicht zutrifft , da im Gegentheil die Grundlage aller Dessertweine der
Tranbensaft , beziehungsweise Wein bildet . Es könnte demnach nur die Frage
entstehen , ob die Dessertweine „ weinhaltige Erzeugnisse " , also Halbweine im
Sinne des erwähnten Gesetzes sind.

Im Z 1 des Gesetzes wird das Hauptgewicht darauf gelegt , dass tue
Menge des weinhältigen Erzeugnisses vermehrt wird , so dass geradezu als
Zweck der Halbweinbereitung die Vermehrung des weinhältigen Erzeugnisses
hingestellt erscheint . Im Z Z Punkt 2 der Durchführungsverordnung wird dies
des näheren ausgeführt , indem dort directe als weinhaltiges Erzeugnis , also
Halbwein , ein durch künstliche Vermehrung des Natnrweines mittels Hinzn-
fügung von Wasser und anderen Stoffen erhaltenes Product bezeichnet wird.
Auch ans dem Gesetze vom 30 . März 1882 , R - G .-Bl . Nr . 45 , geht ins¬
besondere mit Rücksicht auf die ZZ 1, dann 13 , Punkt 7 und 21 zweifellos
hervor , dass das Charakteristische bei der Bereitung des Halbweines die Ver¬
mehrung des Productes ist.

Bei der Herstellung der Dessertweine , wie sie oben erörtert wurde , findet
allerdings zwar auch eine geringe Vermehrung der ursprünglichen Menge
statt , weil eben jeder Zusatz eine Vermehrung bedingt , aber diese Vermehrung
ist jedoch nur nebensächlicher Natur und keineswegs der ursächliche Anlass zur
Bereitung der Dessertweine . Die Vermehrung ist an und für sich eine relativ
geringe und steht in keinem Verhältnisse zur Qualitätsändernng . Bei den
Dessertweinen handelt es sich also nicht um eine Quantitäts -, sondern , wie
eben erwähnt , um eine Qualitätsändernng ; nachdem nun im „Kunstweingesetze"
an allen bezüglichen Stellen überall die Qnantitätsvermehrnng als charakteristisch
für die Halbweinbereitnng hingcstellt wird , so können die Dessertweine (Süß - ,
Liqnenrweine ) , bei deren Bereitung die Qnantitätsänderung keine Nolle spielt,
auch nicht als Halbweine im Sinne des Gesetzes bezeichnet werden.

Allerdings sind die Dessertweine keine Natnrprodncte , sondern Kunst-
prodncte , nnd wenn sie deshalb auch nicht als Natnrweine bezeichnet werden
können , so sind sie trotzdem im Sinne des Gesetzes vom 21 . Juni 1880,
N .-G .-Bl . Nr . 120 , doch keine Kunst - oder Halbweine , weil die im Gesetze
hiefür angegebenen Merkmale nicht auf sie passen.

1*
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Eine Ansnahme würde dann stattsinden , wenn es einmal jemandem
einfallen sollte, einen Dessertwein ans Wein durch Zusatz von so beträchtlichen
Mengen von Zuckerwasser und anderen nicht ans frischen oder eingetrockneten
Trauben entstammenden Stoffen herznstellen , dass eine wesentliche Quantitäts-
Vermehrung stattfände.

Ein derartiges gräuliches Gebräu dürfte jedoch in Wirklichkeit wohl
ni -mals Vorkommen , wenigstens ist mir bisher nichts darüber bekannt geworden.

In dem Gesetze vom 21 . Juni 1880 wurde offenbar auf die Dessert¬
weine sowohl als auch auf die Champagner - und Schaumweine gar keine
Rücksicht genommen , sondern bloß auf die eigentlichen Weine (Trink -, Tafel¬
weine ). Es erscheint dies auch ganz begreiflich , wenn man den Zweck bedenkt,
der bei der Schaffung dieses Gesetzes verfolgt wurde . Dieser bestand bekannt¬
lich hauptsächlich in dem Schutze der Weinprodnction gegen unlautere Con-
cnrrenz . Eine Schädigung der Weinprodnction wird nun zweifellos wohl durch
die Knnstwein - und Halbweinerzeugung (künstliche Weinvermehrung ) bedingt,
nicht aber auch durch die Erzeugung von Dessert , Champagner - oder Schaum¬
wein . Im Gegentheil wird vielmehr durch die Erzeugung letzterer Weinsorten
sogar die Weinprodnction gefördert , weil dabei ans einem minderwertigen
Naturprodukt ein höherwertiges Knnstprodnct hergestclll und der Verbrauch oder
Consum des Naturprodnctes dadurch inittelbar gehoben wird . Eine Concnrrenz
können die Dessert -, Champagner - und Schaumweine den Natnrweinen über¬
haupt gar niemals machen, schon deshalb nicht, weil , ganz abgesehen von der
gänzlich verschiedenen Qualität , auch der Verwendungszweck ein ganz anderer ist.

Mit Rücksicht auf die vorstehenden Ausführungen kann man sich wohl
nicht der Ansicht verschließen , dass die Herstellung der Dessertweine (Süß -,
Liqneurweine ) kein concessionspflichtiges Gewerbe im Sinne des Gesetzes vom
21 . Juni 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 120 , ist und dieselbe somit , wenn sonst keine
anderen (mir unbekannten ) gesetzlichen Hindernisse bestehen, in den Rahmen
der Gewerbsbercchtigung der Weinhändler fällt . Tatsächlich wird auch die
Herstellung der Dessertweine von fast allen größeren Weinhandlnngsfirmen
gewohnheitsmäßig seit jeher betrieben.

Was nun im allgemeinen gilt , gilt selbstverständlich auch für den speciellen
Fall der Firma Abel es  im XIX . Bezirke in Wien . Hier handelt es sich um
die Herstellung von Dessertwein (Süßwein ) ans Weingüter Verwendung von
Rosinen , Zucker und Alkohol , also um die Erzeugung eines sogenannten
imitierten oder Fa ^on-Dessertweines , welcher alle jene Merkmale trägt , die
oben für die Dessertweine , beziehungsweise deren Erzeugung angegeben wurden.

Es fällt demnach auch diese Dessertweinerzeugnng nicht unter die Be¬
stimmungen des Gesetzes vom 21 . Juni 1880 , N .-G .-Bl . Nr . 120 , und des¬
halb kann sich auch die Firma Abeles  einer Übertretung dieses Gesetzes durch
die Herstellung des fraglichen Dessertweines nicht schuldig gemacht haben.

Eine ganz andere Frage ist es aber , ob es erlaubt oder zulässig ist,
diesen Dessertwein als „ Szamarogyer " in den Handel zu bringen . Die Frage
der Handelsbezeichnung ist übrigens bezüglich sämmtlicher imitierter Dessertweine
anfzuwerfen ; sie ist jedoch nicht vom Standpunkte des „Knnstweingesetzes ",
sondern vom Standpunkte des „ Nahrnngsmittelgesetzes " zu benrtheilen.

Von letzterem ans kann es kaum zweifelhaft sein, dass imitierte Dessert¬
weine nur unter einem die Imitation bezeichnenden Namen wie „imitierter
Dessertwein " oder „Fayon -Dessertwein ", „ Fayon -Szamarogyer " u . dgl. in den
Verkehr gebracht werden sollen.

Zu erwägen wäre dabei allerdings , ob manche handelsübliche Bezeich¬
nungen , wie „ Port ", „Sherry ", „Tokayer " u . dgl . derzeit überhaupt noch als
Provenienz -, oder nicht vielmehr bloß als Qualitäts -Bezeichnungen anznsehen
sind , in ähnlicher Weise, wie dies z. B . bei „ Cognac " der Fall ist.

Wien,  den 31 . Jänner 1896.
Der k. k. Director:

Prof . Dr . Meißl  m . p.

7.
(Vornahme von Binderarbeiten seitens Bier¬
brauereien , Spiritnsfabriken und Weingrost-

händler . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Juni

1896 , Z . 52323 (M .-Z . 106853/XV1I ) , dem magistratischen
Bezirksamte für den XI . Bezirk im Wege des Wiener Magistrates
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 27. Mai
1896 , Z . 14168 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handelsministerium
über den Ministerialrecnrs der Genossenschaft der Fassbinder in Wien die ans
Grund des H 36 , Alinea 2 der Gewerbeordnung erslossene Statthalterci-
Entscheidnng vom 12. Februar 1896 , Z . 1951 , sofern mit derselben ausge¬
sprochen wurde , dass die Bierbrauerei Th . und G . Meichl , die Spiritusfabrik
Ad. Jg . Mautner L Sohn,  der Weingroßhändler Siegmnnd Kanders
nnd die Weingroßhandlnng M . Bauer,  alle in Wien , auf Grund des ihnen
znstehenden Gewerbercchtes zur Reinigung , Instandhaltung nnd Reparatur
der für die Aufbewahrung oder den Verkauf ihres Produktes nöthigen Ge¬
binde und Behälter unter Verwendung von Hilfsarbeitern des Bindergewerbcs
berechtigt sind, zu beheben nnd zu erkennen gefunden , dass die oben erwähnten
Gewerbcunternehmungen ans Grund des ihnen znstehenden Gewerberechtes znr
Vornahme von Reparaturen an Gebinden überhaupt und zur Haltung von
Bindergehilfen zu diesem Zwecke im Sinne des Z 37 Gewerbeordnung nicht
berechtigt sind und dass denselben die Vornahme von Reinignngs - und Jn-

standhaltnngsarbciten nur insofern zusteht, als diese Arbeiten ohne Zerlegung
und Veränderung im Materiale der Gebinde besorgt werden können nnd eine
besondere fachliche Ausbildung im Bindergewerbe bei den mit den betreffenden
Arbeiten betrauten Personen nicht voranssetzen.

Diese Entscheidung findet rücksichtlich der obengenannten Brauerei und
Spirilnsfabrik ihre Begründung darin , dass nach Z 37 der Gewerbeordnung
die Beziehung der Hilfsarbeiter fremder Gewerbe nur zur vollkommenen
Herstellung der Erzeugnisse des Hanptgewerbebetriebes gestattet ist. Die Arbeiten
des Fassbindergewerbes , aber nicht die Voraussetzung der Bier - nnd Spiritus-
Erzeugung , sondern lediglich ein Hilfsmittel zur Aufbewahrung und Jnverkehr-
setznng der in diesen Gewerbebetrieben hergestellten Erzeugnisse bilden . Hin¬
sichtlich der Weingroßhandlnng Siegmnnd Kanders und M . Bauer  aber
beruht die Entscheidung ans der Erwägung , dass die Inhaber von Handels¬
gewerben in Gemäßheit der Bestimmung des Z 38 , Alinea 3 der Gewerbe¬
ordnung die handwerksmäßige Herstellung oder Verarbeitung von Gewerbe¬
erzeugnissen überhaupt nur dann betreiben dürfen , wenn sie den Vorschriften des
Z 14 dieses Gesetzes bezüglich des betreffenden handwerksmäßigen Gewerbes
entsprochen haben , was hinsichtlich der Inhaber der genannten Handlungs¬
firmen in Absicht ans die Ausübung des handwerksmäßigen Bindergewerbes
nicht nachgewiesen erscheint.

Von dieser Entscheidung ist außer der rekurrierenden Genossenschaft und
den Eingangs erwähnten Unternehmungen auch der Bindermeister I . S.
in Wien in Erledigung seines beiliegenden Ministerial -Necurses in die Kenntnis
zu setzen.

Die Beilagen der Berichte vom 8 . April 1896 , Z . 6482 , nnd vom
15 . April 1896 , Z . 6905 , folgen zurück.

8 .
(Ausfertigung der Unentbehrlichkeits -Zeugnisse nach
H 53 , 3 , Lit . ß» der Wehrvorschriften , 8 . Theil . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Juni
1896 , Z . 52495 (M .-Z . 106I02/XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Aus Anlass einer in einer Reclamationssache vorgekommenen Meinungs¬
differenz zwischen den politischen und militärischen Ergänznngsbehörden hat das
hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidigung mit dem Erlasse vom 29 . Mai
1896 , Z . 11749/3062 , II a , im Einvernehmen mit dem hohen k. u . k. Neichs-
Kriegsministerium zu entscheiden gefunden , dass auch Gemeindemitglieder , deren
Söhne in der nichtactiven Heeres - oder Landwchrdienstpflicht stehen, zur Aus¬
fertigung des im Z 56 , 3, Ul . b der Wehrvorschriften , I . Theil , vorgeschriebenen
Unentbehrlichkeits -Zeugnisses qualisiciert sind.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Darnachachtung in die Kenntnis
gesetzt. s.
(Abgrenzung der Gewerbebesngnisse der Handschuh¬

macher nnd der Wirker . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . Juni

1896 , Z . 63305 (M .-Z . 127169/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 28 . Juni
1896 , Z . 19485 , im Einvernehmen mit dem h. k. k. Handelsministerium dem
Necnrse der Genossenschaft der Handschuhmacher in Wien gegen jenen Theil
der hierämtlichen Entscheidung vom 3. Mai 1893 , Z . 27441 , mit welchem
ausgesprochen wurde , dass den Handschuhmachern wohl der Verkauf von ge¬
wirkten und gestrickten Handschuhen , nicht aber auch die Erzeugung der be-
zeichneten Waren Ansicht, keine Folge gegeben, da gewirkte und gestrickte Hand¬
schuhe zufolge der gcwerbetechnischen Einrichtung nnd Entwicklung des Wirker - ,
beziehungsweise des Handschuhmachergewerbes unv nach der dadurch erzielten Fähig¬
keit des Gewerbsmannes einzig und allein als gewerbliche Arbeit und Erzeugnis
des Wirkwarenerzengers und nicht des Handschuhmachers anzusehen sind.

Die Beilagen des Berichtes vom 9 . September 1893 , Z . 131866 , folgen
znr weiteren Verständigung der betheiligten Genossenschaften zurück.

1V.
(Einleitung von Strasamtshandlungen gegen Leiter
von staatlichen der Unfallversicherung unterliegenden

Betrieben . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat unterm 18 . Juni 1896,

Z . 56065 ( M .-Z . 111297/XVIII ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Anlässlich einer Anfrage , ob gegen Leiter von staatlichen, der Unfall¬
versicherung unterliegenden Betrieben wegen Unterlassung oder verspäteter
Vorlage von Unfallsanzeigen die Strafamtshandlnng nach den Bestimmungen
des Unfallversicherungsgesetzes cinznleiten , oder ob gegen dieselben lediglich die
Anzeige bei jener Behörde , deren Disciplinargewalt sie unterstehen , zu erstatten
ist, hat das k. k. Ministerium des Innern mit Erlass vom 7. Juni 1896,
Z . 10605 , bemerkt, dass eine Ansnahme von der im 8 52 des Gesetzes vom
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28 . December 1887 , R .-G .-Bl . Nr . 1 ex 1888 , betreffend die Unfallversiche¬
rung der Arbeiter , alle Unternehmer , beziehungsweise Leiter nnsallversichernngs-
Pflichtiger Betriebe treffenden Strafbestimmungen speciell für die Leiter staat¬
licher Betriebe im Gesetze nicht statuiert ist.

Es ist daher in solchen Fällen die Strafamtshandlnng einzuleiten . Die
gleiche Vecsillndigung ergeht unter einem an die magistratischen Bezirksämter.

LI.

(Zur gewerbepolizeilichen Regelung des freien Lohn
fnhrwerkes im Wiener Polizeirayon .)

Die k. k. n .-ö. Statthalters ! hat mit Erlass vom 20 . Juni
1896 , Z . 58548 (M .-Z . 111920/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Über die Vorstellung der Genossenschaft der Stadt - und Landlohnkntscher
in Wien gegen den h. o. Erlass vom 21 . April 1896 , Z . 2505 (siehe Amts¬
blatt Nr . 43 ex 1896 , „ Gesetze, Verordnungen re." V, 12, pg.A. 48 ), mit
welchem an Stelle der bisherigen dauernden Numerierung der Lohnfnhrwagen
die Einführung von übertragbaren Nnmmertäfelchen angeordnet wurde , findet
die k. k. Statthalterei mit Rücksicht ans die entgegenstehenden technischen
Schwierigkeiten und im Hinblicke auf die für Wien beabsichtigte Einführung
der Pferdekopfsteuer , wodurch die Gründe für die h. o. Verfügung theilweise
entfallen würden — den obigen h. o. Erlass vorläufig zu suspendieren
und anznordnen , dass derselbe erst mit dem 31 . December d. I.
in Wirksamkeit zu treten hat.

Die Beilagen des Berichtes vom 15. Juni 1896 , Z . 103229 , folgen mit
dem Aufträge zurück, von dem vorstehenden Erlasse die k. k. Polizeidirectiou
in Wien und die erwähnte Genossenschaft in die Kenntnis zu setzen.

L2.

(Einschränkung der Ertheilrnrg von Hansierbefng-
nissen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Juli
1896 , Z . 59993 ( M .-Z . 119196 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes eröffnet:

Aus den Ausweisen über die Zahl der im Jahre 1895 neu ertheilten,
verlängerten und vidierten Hansierbewilligungen hat das hohe k. k. Handels¬
ministerium ersehen, dass in den meisten Verwaltnngsgebieten die Zahl der
neu ertheilten Hansierbewilligungen gegen das Jahr 1894 abgenommen hat,
in einzelnen Bezirken einiger Verwaltungsgebiete jedoch wieder eine Steigerung
eingetreten ist.

Nachdem die Klagen über die Beeinträchtigung der stabilen Handels¬
geschäfte durch den Hausierhandel fortdauern und es angezeigt erscheint,
künftighin über die Zahl der bisher jährlich ertheilten Hansierbewilligungen
womöglich nicht hinauszugehen , wird der Magistrat zufolge Erlasses des ge¬
nannten hohen Ministeriums vom 7. Juni 1896 , Z . 27242 , unter Bezug¬
nahme auf den h. 8. Erlass vom 30 . Mai 1895 , Z . 52093 , aufgefordert , bei
der ErtHeilung von Hausierbefugnissen mit Beschränkung ans
wirklich rücksichtswürdige Petenten vorzugehen . ^

LA.

(Bildung von Fischereirevier -Attsfchüfsen in Nieder¬
österreich .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 10 . Juli 1896,
Z . 59051 (M .-Z . 127156/XV ), Nachstehendes kundgemacht:

Die k. k. n .-ö. Statthalterei findet in Gemäßheit des Z 24, Absatz 2
des Fischereigesetzes vom 26 . April 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 1 ox 1891 auf Grund
des eingeholten Sachverstündigen -Gntachtens die Bildung von Fischereirevier-
Ausschüssen, welche zur Besorgung der aus dem Zusammenhänge der in
Niederösterreich gebildeten Fischereireviere sich ergebenden gemeinsamen Ge¬
schäfte und wirtschaftlichen Maßnahmen berufen sind, zu verfügen wie folgt:

Revierausschnss  I.
Derselbe umfasst nachstehende Flussgebiete Niederösterreichs und die in

denselben gebildeten Fischerei -Eigen - und Pachtreviere , und zwar:
1 . die Donau von der oberösterreichischen Grenze bis Tulln mit 37;
2 . die große und kleine Krems mit 9;
3 . die Lainsitz mit 22;
4 . den großen und kleinen Kampfluss mit 22;
5. die Zwettl mit 4;
6. die Purzelkamp mit 5;
7. den Kaafabach mit 2;
8. den Gscheinzbach mit 1;
9 . den MüAenkamp und Schwarzau mit 3, zusammen mit 105 Revieren.
Dieser Revierausschnss hat seinen Sitz in Krems und besteht aus neun

Ausschussmitgliedern und ebensoviel Ersatzmännern.

R e v i e r a u s s chu s s II.
Derselbe umfasst nachstehende Flussgebiete Niederösterreichs und die in

denselben gebildeten Fischerei -Eigen - und Pachtreviere , und zwar:
1. die Donau von Tulln bis zur ungarischen Grenze mit 24
2 . die March mit . 8
3 . die Thaya mit . 28
4 . die große und kleine Tulln mit . 4
5. den Wienflnss mit . 2

zusammen mit 66 Revieren.
Dieser Revierausschnss hat seinen Sitz in Wien und besteht aus neun

Ausschussmitgliedern und ebensoviel Ersatzmännern.

Revierausschnss  III.
Derselbe umfasst nachstehende Flussgebiete Niederösterreichs und die in

denselben gebildeten Fischerei -Eigen - und Pachtreviere , und zwar:
1. die Enns mit . 4
2. die Erlas mit . 13
3. die Abbs mit . 34
4. den Erlabach mit . 4
5. die Jsper mit . 5
6 . die Melk mit . 5
7. den Weitenbach mit . 4

zusammen mit . 69 Revieren.
Dieser Revierausschuss hat seinen Sitz in Amstetten und besteht aus

neun Ausschussmitgliedern und ebensoviel Ersatzmännern.

R e v i e r a u s s ch u s s IV.
Derselbe umfasst nachstehende Flussgebiete Niederösterreichs und die in

denselben gebildeten Fischerei -Eigen - und Pachtreviere , und zwar:
1. die Pielach mit . 5
2 . die Traisen mit . 24
3. die Perschling mit . 9
4. die Mürz mit . 1
5. den Walsternbach mit . 1
6 . die Salza mit . 1
7. die Lastzug mit . 1
8. den Mendlingbach mit . . . 1

zusammen mit . 43 Revieren.
Dieser Nevierausschuss hat seinen Sitz in St . Pölten und besteht aus

sieben Ausschussmitgliedern und ebensoviel Ersatzmännern.
Nevierausschuss  V.

Derselbe umfasst nachstehende Flussgebiete Niederösterreichs und die in
denselben gebildeten Fischerei - Eigen - und Pachtreviere , und zwar:

1. die Fischa mit . 4
2. die Fischa -Dagnitz mit . 6
3. den Sierning (Sieding -)bach mit . 2
4. die Schwarza mit . 6
5 . den Pittenbach mit . 4
6 . den Wiener -Neustädter Canal mit . 2
7. den Ofen (Offen )back) bei Lanzenkirchen mit . . . 1
8. den kalten Gang (Piestingbach ) mit . 11
9. die Schwechat und Triesting mit . 9

10 . die Leitha mit . 7
11 . die nach Ungarn anstretendcn kleinen Gewässer im

Südosten des Kronlandes Niederösterreich , wie den
Zöberbach , Lambach n . s. w . mit . 2

zusammen mit.  54 Revieren.
Dieser Revierausschnss hat seinen Sitz in Wiener -Neustadt und besteht

aus sieben Ausschussmitgliedern und ebensoviel Ersatzmännern.
Der Zeitpunkt des Beginnes der Thätigkeit der gewählten Fischereirevier-

ansschüsse wird seinerzeit verlantbart werden.

L4.
(Kochherde in Wohuräumeu .)

Die Baudeputation für Wien hat unterm 13 . Juli 1896,
B .-D .-Z . 77 (B .-A.-Z . 35507/XVI . Bezirk ) , dem magistratischen
Bezirksamts für den XVI . Bezirk nachstehende Entscheidung
intoniert:

Die Bandeputation für Wien findet auf Grund des Beschlusses vom
8. Juli 1896 über den Recurs der N . N . gegen die Entscheidung des magi¬
stratischen Bezirksamtes vom 28 . September 1895 , Z . 48723 ex 1895 , betreffend
die Beseitigung einer Feuernngsanlage , zu erkennen , dass die für den Be-
wohnungs - und Benützungsconsens festgesetzte Bedingung , den im adaptierten
rückwärtigen Raume befindlichen Kochherd zu cassieren, im Gesetze nicht begründet
ist und die Consenswerberin zur Erfüllung derselben nicht gehalten werden
kann , nachdem die Bauordnung die Verwendbarkeit von Räumen für Wohn¬
zwecke nur von der lichten Höhe derselben , von deren Lage, bezüglich des Fuß¬
bodens und von dem Ilmstande , dass diese Räume genügend Licht und Luft
besitzen und beheizbar sind, abhängig macht , und in der Bauordnung für Wien
nirgends ausgesprochen ist, dass sich in einem Wohnraume ein Kochherd nicht
befinden darf.

Die Beilagen des Berichtes vom 29 . April 1896 , Z . 56832 , folgen zurück.
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15 .
(Die Erzeugung von Aufschriften auf Bändern,
Hutfutter , Geschäftsetikette » und Kranzschleifen
unter Verwendung von Prägepressen mit Hand¬

betrieb — ein freies Gewerbe .)
Laut Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 13 . Juli 1896 , Z . 62208

(M .-Z - 127754, XVII ), an das magistraiische Bezirksamt im II . Bezirke
Leopoldstadt in Wien ist die Erzeugung von Aufschriften ans Bändern , Hut¬
futter , Geschäftsetiketten und Kranzschleifen unter Verwendung von Präge¬
pressen mit Handbetrieb im Sinne des Z 11 ff. Gewerbeordnung bei der
Gewcrbebchörde I . Instanz anznmelden , nachdem dieser Geschäftsbetrieb als
freies Gewerbe anzusehen ist und auch die Ertheilung einer Bewilligung zum
Halten der Prägepressen im Sinne der Ministerialverordnnng vom 4. Jänner
1859 , R .-G .-Bl . Nr . 10 , nicht erforderlich erscheint, da diese Pressen nicht als
Vervielfältigungsapparate angesehen werden können . (Vcrgl . Amtsblatt Nr . 17
6X 1895 , „ Verordnungen re ." II , 2 9j ) .

16 .
( Bangewerbliche Hilfsarbeiter !.)

Der k. k. Gewerbe -Oberinspector in Wiener -Neustadt hat mit
Zuschrift vom 14 . Juli 1896 , Z . 2162 (B .-A .-Z . 35008/1 ) , dem
magistratischen Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk eine Ab¬
schrift der durch das k. k. Central -Gewerbeinspectorat Wien erfolgten
Verständigung vom 19 . Mai 1893 , Z . 502 , intimiert . Letztere
hat folgenden Wortlaut:

Aus Anlass zweier Ministerialrecurse hat das Handelsministerium im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern mit den Erlässen vom 28 . März
1893 , Z . 65798 , und vom 29 . März 1893 , Z . 57668 , entschieden, dass zu den
Arbeitspersonen , welche zu untergeordneten Hilfsdiensten beim Baugewerbe Ver¬
wendung finden und im Sinne des Z 73 111. ä G .-O . als gewerbliche Hilfs¬
arbeiter anzusehen sind , ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes jene
Arbeiter zu zählen sind , welche, ohne gelernte Maurer , Zimmerleute , Stein¬
metze rc., überhaupt qualificierte Gehilfen zu sein, Arbeiten zu leisten haben , zu
deren Verrichtung keine besonderen technischen Fertigkeiten gehören , die aber
bei Fertigstellung eines Bauwerkes regelmäßig  wiederkehren (wie z. B . Erd-
anshnb , Dammschüttung , Sprengen , Minieren , Pölzung , Gerüstherstellung,
Kalklöschen, Mörtelmachen , Mörtelzntragen , Ziegelabladcn , Ziegelschupfen u. s. w .),
wobei es nicht nothwendig ist, dass diese Arbeitspersonen andauernd und aus¬
schließlich nur einer und derselben Verrichtung obliegen . Die gewerberechtliche
Stellung dieser baugewerblichen Hilfsarbeiter kann auch durch die Art und
Zeit der Entlohnung und die Kündigungsfrist nicht beeinflusst werden.

17 .
(Bestimmung des Zeitpunktes , betreffend die Durch
führnng der Änderung in der territorialen Ab¬
grenzung des politischen Bezirkes Groß Enzersdorf .)

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 20 . Juli
1896 , R .-G .-Bl . Nr . 127:

Die mit der Ministerial -Lerordnung vom 4 . November 1895 , N .-G .-Bl.
Nr . 166 , kundgcmachte Änderung in der territorialen Abgrenzung des politischen
Bezirkes Groß -Enzersdorf hat mit 1. September 1896 in Wirksamkeit zu treten.

Der Amtssitz der Bezirkshanptmannschaft Groß -Enzersdorf wird jedoch
erst mit 1 . Jänner 1897 von dort nach Floridsdorf verlegt.

18 .

(Ratenzahlung rechtsmäßig anferlegter Strafbeträge .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . Juli

1896 , Z . 66882 (M .-Z . 1381 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
7. Juli 1896 , Z . 21692 , anlässlich eines speciellen Straffalles auszusprechen
befunden , dass in Hinkunst Gesuche um die Bewilligung der ratenweisen Ab¬
zahlung von rechtskräftig  anferleqten Strafbeträgen seitens jener Behörden,
bei welchen dieselben eingebracht wurden , nicht mehr der Oberbehörde vorzu-
legcn, sondern ohneweiters zurückzuweisen sein werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur entsprechenden Darnachachtnng
in die Kenntnis gesetzt.

19 .
(Forstbezirk Wien . )

Das hohe k. k. Ackerbanministerium hat mit Erlass vom 22 . Juli 1896,
Z . 11820 , die Versetzung des Bezirksforsttechnikers in St . Pölten , k. k. Ober-
forstcommissär Hermann Ramsaner  zur Statthalterei und demgemäß auch
die Verlegung des Amtssitzes der k. k. Bezirks -Forstinspection von St . Pölten

nach Wien verfügt und angeorduet , dass der bisherige „Forstbezirk St . Pölten"
nunmehr die Bezeichnung „ Forstbezirk Wien " zu führen hat.

Diese Abänderung der mit Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 15 . Juni 1894 , Z . 3721/19 '., L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 40 , publicierten Forst-
bczirksciiuheilung tritt mit 6 . August 1896 in Wirksamkeit (M .-Z . 137047/XV ).

29 .
(Errichtung einer Bezirkshanptmannschaft in Melk .)

Kundmachung des Ministeriums des Innern vom 24 . Juli
1896 , R .-G .-Bl . Nr . 135:

Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät haben mit Aller¬
höchster Entschließung vom 28 . September 1895 in thcilwciser Änderung der
mit Verordnung des Ministeriums des Innern vom 10 . Juli 1868 , N .-G .-Bl.
Nr . 101 , kuudgemachten administrativen Eintheilung des Erzherzogthums
Österreich unter der Enns die Errichtung einer Bezirkshauptmauschaft in Melk
allerguädigst zu genehmigen geruht , deren Amtsbezirk die von den derzeitigen
politischen Bezirken Scheibbs , St . Pölten und Amstetten abzutrennenden
Gerichtsbezirke Mank , Melk und Pbbs zu umfassen hat.

Die Amtswirksamkeit der Bezirkshanptmannschaft Melk hat am 1. October
1896 zu beginnen.

*

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14 . August 1896
(M .-D .-Z . 1549 ) :

Da die neuerrichtete Bezirkshauptmannschaft in Melk , deren Sprengel
von den Gerichtsbezirken Melk , Mank und Pbbs gebildet wird , ihre Amts-
thätigkeit mit 1. October 1896 aufnehmen wird (Min .-Kundmachung vom
24 . Juli 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 135 ) wird darauf aufmerksam gemacht, dass
die Erledigungen jener Geschäflsstücke, welche eine Gemeinde dieser Gerichts¬
bezirke betreffen , insoweit diese Erledigungen auch mit Rücksicht auf die durch
die Expedition und den Postenlauf in Anspruch genommene Zeit zuverlässig
vor Ende September 1896 an ihren Bestimmungsort gelangen können , noch
an jene politischen Bezirksbehörden (St . Pölten , beziehungsweise Scheibbs und
Amstctten ) zu richten sein werden , zu deren Amtsbezirke die betreffende Ge¬
meinde bisher gehörte . Nach diesem Zeitpunkte aber sind die in Rede stehenden
Erledigungen an die Bezirkshauptmannschaft Melk zu richten.

In diesem Sinne sind auch die magistratischen Bezirksämter anzuweisen
21 .

(Errichtung von Bezirksharrptmannschaften in Dux
und Rokitzan in Böhmen . )

Kundmachung des Ministeriums des Innern vom 1. August
1896 , R .-G .-Bl . Nr . 146:

Seine k. und k. Apostolische Majestät .,haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 28 . September 1895 in theilweiser Änderung der mit der Verordnung
des Ministers des Innern vom 18. Juli 1868 (R .-G .-Bl . Nr . 101 ) kundge¬
machten administrativen Eintheilung des Königreiches Böhmen die Errichtung
zweier Bezirkshauptmannschaften mit den Amtssitzen in Dux und Rokitzan
allergnädigst zu genehmigen geruht.

Der Amtsbezirk der Bezirkshanptniminschaft Dux wird die von dem der¬
zeitigen politischen Bezirke Teplitz abzutrennenden Gerichtsbezirke Dux und
Bilin , der Amtsbezirk der Bezirkshanptmannschaft Rokitzan die von den der¬
zeitigen politischen Bezirken Pilsen und Horowitz abzutrennenden Gerichts-
bczirke Rokitzan und Zbirow umfassen.

Der Gerichtsbezirk Teplitz wird daher fortan den gleichnamigen politischen
Bezirk zu bilden haben , während der politische Bezirk Pilsen künftig die Ge¬
richtsbezirke Blowitz und Pilsen , der politische Bezirk Horowitz und die Gerichts¬
bezirke Beraun und Horowitz umfassen wird.

Die Bezirkshauptmannschaften Dux und Rokitzan haben ihre Amts¬
wirksamkeit mit 1. September 1896 zu beginnen.

22 .
(Theilnrrg des politischen Bezirkes Salzburg ( ttm-
gebrmgl und Errichtung einer Bezirkshanptmann-

schaft in Häklein . )
Kundmachung des Ministeriums des Innern vom 1 . August

1896 , N .-G .-Bl . Nr . 147:
Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung

vom 28 . September 1895 in theilweiser Änderung der mit der Verordnung
des Staatsministerinms vom 12. Jänner 1867 (R .-G .-Bl . Nr . 13) kundge-
machten und mit der Verordnung des Ministers des Innern vom 10 . Juli
1868 (R .-G .-Bl . Nr . 102 ) aufrecht erhaltenen administrativen Eintheilung des
Herzogthumes Salzburg die Theilnng des dermaligen politischen Amtsbezirkes
Salzburg (Umgebung ) in zwei politische Bezirke und die Errichtung einer neuen
Bezirkshanptmannschaft in Hallein in der Art allerguädigst zu genehmigen
geruht , dass die Gerichtsbezirke St . Gilgen , Maltsee , Nenmarkt , Oberndorf,
Salzburg (Umgebung ) und Thalgan bei dem politischen Bezirke Salzburg
(Umgebung ) verbleiben und die Gerichtsbezirke Abtenan , Golling und Hallein
den politischen Bezirk Hallein zu bilden haben.

Die Bezirkshanptmannschaft in Hallein hat ihre Amtswirksamkcit mit
1. September 1896 zu beginnen.



79Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 69 , 28 . August 1896.

23.
(Verkehr mit Wurzel - und Schnittreben , mit Reb-
holz und gebrauchten Weinpfählen in dem von der

Reblaus infieierten Gebiete Niederösterreichs .)
Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume Öster¬

reich unter der Enns vom 3 . August 1896 , Z . 73697 , L.-G .-
und V .-Bl . Nr . 55:

8 i-
Das nachstehend bezeichnen Gebiet , dessen Weinpflanznngen von der

Reblaus theils schon befallen , theils nach deni Gutachten von Sachverständigen
der Ansteckung verdächtig oder von derselben nahe bedroht sind, ist hinsichtlich
der Reblaus als Jnfectionsgebiet anzusehen.

Das Jnfectionsgebiet umfasst:
das Gemeindegebiet der Stadt Wien;
die politischen Bezirke : Ober -Hollabrunn , Kornenburg , Tulln , Baden,

Hictzing -Umgebnna , Wiener -Neustadt , Bruck an der Leitha , Groß -Enzersdorf;
die Gcrichtsbezirke : Eggeubnrg , Mistelbach , Zistersdorf.

8 2.
Die Ausfuhr von Wurzel - und Schnittreben , von Nebholz und gebrauchten

Weiupfühleu aus dem Jnfectionsgebiete (Z 1) nach einem außerhalb desselben
gelegenen Orte wird ans Grund des Z 4 des Gesetzes vom 3. April 1875,
R .-G .-Bl . Nr . 61 , verboten.

Innerhalb des Jnfcctionsgebietes unterliegt der Verkehr mit Wurzel-
nnd Schnittreben , mit Nebholz und gebrauchten Weiupfühleu keiner Beschränkung.
Die in dieser Hinsicht für einzelne Gemeinden des Jnfcctionsgebietes bisher
ans Grund des Gesetzes vom 25 . April 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 61 , erlassenen
Verbote treten außer Wirksamkeit.

8 3.
Übertretungen des Verbotes des ß 2, Alinea 1, unterliegen den im § 17

des Gesetzes vom 3. April 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 61 , festgesetzten Strafen.
8 4.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirk¬
samkeit. 24.
(Errichtung von Bezirkshauptmaunschaften in Pod-

gorze und Strzy/uw in Galizien .)
Kundmachung des Ministeriums des Innern vom 5 . August

1896 , R .-G .-M . Nr . 148:
Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung

Dom 28 . September 1895 in theilweiser Änderung der mit Verordnung des
Staatsministerinms vom 23 . Jänner 1867 (R .-G .-Bl . Nr . 17) kundgemachten
und mit der Verordnung des Ministers des Innern vom 10. Juli 1868
(R .-G .-Bl . Nr . 102) aufrecht erhaltenen administrativen Eintheilnng des König¬
reiches Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogthume Krakau die Er¬
richtung zweier Bezirkshauptmaunschaften mit den Amtssitzen in Podgörze und
StrzyLöw allergnädigst zu genehmigen geruht.

Der Amtsbezirk der Bezirkshanptmannschaft Podgörze wird die von dem
derzeitigen politischen Bezirke Wieliczka abzutrennenden Gerichtsbezirke Pod¬
görze und Skawina , der Amtsbezirk der Bezirkshanptmannschaft StrzyLöw die
von den derzeitigen politischen Bezirken Rzeszöw und Jaslo abzutrennenden
Gerichtsbezirke Strztstüw und Frystak umfassen.

Der politische Bezirk Wieliczka wird sonach künftig aus den Gerichts¬
bezirken Dobczyce und Wieliczka, der politische Bezirk Rzeszöw ans den Ge¬
richtsbezirken Glogöw , Rzeszöw und Tyczyn , dann der politische Bezirk Jaslö
aus den Gerichtsbezirken Jaslö und 2ünigröd gebildet sein.

Die Bczirkshanptmannschaften Podgörze und StrzyLöw haben ihre Amts¬
wirksamkeit mit 15 . September 1896 zu beginnen.

25.
(Theilnng des politischen Bezirkes Troppau Mm-
gebnug ) und Errichtung einer Bezirkshauptmaunschaft

in Wagstadt in Schlesien . )
Kundmachung des Ministeriums des Innern vom 5 . August

1896 , N .-G .-Bl . Nr . 149:
Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung

Dom 28 . September 1895 in theilweiser Änderung der mit der Verordnung des
Ministers des Innern vom 10. Juli 1868 (R .-G .-Bl . Nr . 101) knndgemachten
administrativen Eintheilnng des Herzogthnmes Ober - und Nieder -Schlesien die
Theilnng des dermaligen politischen Amtsbezirkes Troppau (Umgebung ) in zwei
politische Bezirke und die Errichtung einer Bezirkshanptmannschaft in Wagstadt
in der Art allergnädigst zu genehmigen geruht , dass die Gcrichtsbezirke Troppau
(Umgebung ), Wigstadtl und Odran bei dem politischen Bezirke Troppau (Um¬
gebung ) verbleiben , die Gcrichtsbezirke Königsberg und Wagstadt hingegen den
politischen Bezirk Wagstadt zu bilden haben.

Die Bezirkshanptmannschaft Wagstadt hat ihre Amtswirksamkeit mit
1 . September 1896 zu beginnen.

26
(Austausch von Matrikenanszügen zwischen Öster¬

reich und Ungarn .)
Verordnung der Ministerien des Innern und für Cultus und

Unterricht vom 6 . August 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 150:
Behufs Durchführung des zwischen den betheiligten beiderseitigen Mini¬

sterien vereinbarten regelmäßigen Austausches von Matrikenanszügen , betreffend
die in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern , beziehungs¬
weise in den Ländern der ungarischen Krone — mit Ausnahme von Croatien
und Slavonien — vorkommenden Geburten . Trauungen und Todesfälle
ungarischer , beziehungsweise österreichischer Staatsbürger wird verordnet,
wie folgt:

ZI.
Die mit der Matrikenführnng betrauten Organe werden angewiesen , in

vierteljährigen Zeitabschnitten , und zwar in der ersten Hälfte der Monate
Jänner , April , Juli und October , hinsichtlich der in dem abgelanfenen Quartale
vorgekommenen Geburten , Trauungen und Todesfälle ungarischer , in Ungarn
(einschließlich der Stadt und des Bezirkes von Fiume ) die Gemeindeznständigkeit
besitzender Staatsbürger vorschriftsmäßige , mit der Unterschrift und dem Amts¬
siegel des Matrikenführers versehene Matrikenanszüge im Wege der politischen
Behörde erster Instanz an die politischen Laudesbehörden einzusenden.

Auf Geburten , Trauungen und Sterbefälle ungarischer , in Croatien oder
Slavonien die Gemeindeznständigkeit besitzender Staatsbürger findet die gegen¬
wärtige Verordnung keine Anwendung.

8 2-
Die Matrikenanszüge sind in jener Sprache anszufertigen , m welcher

die Matriken geführt werden ; eine Beglaubigung der Unterschrift des Matriken¬
führers hat nicht zu erfolgen. 8 8.

Die Matrikenanszüge haben alle wesentlichen Daten und Matriken genau
zu enthalten ; außerdem ist, insoweit die Matrikenführer auf Grund der An¬
gaben der Parteien oder der vorgelegten Docnmente diesen Umstand in Er¬
fahrung bringen können , in den Matrikenanszügen anmerknngsweise anzn-
geben , in welcher ungarischen Gemeinde der ungarische Staatsbürger die
Gemeindeznständigkeit besitzt. Diese letztere Bestimmung hat jedoch nur hinsicht¬
lich jener Matrikenanszüge Geltung , bei welchen es sich um Matrikeneintragnngen
handelt , welche nach dem Beginne der Wirksamkeit dieser Verordnung vorge¬
nommen wurden.

8 4-
Bezüglich der Eheschließungen , bei welchen beide Theile ungarische Staats¬

bürger sind, hat die Ausfertigung und Einsendung der Matrikenanszüge in
cknplo zu erfolgen.

8
Die erste im Monate October 1896 erfolgende Vorlage der im Sinne

dieser Verordnung seitens der Matrikenführer auszufertigenden und einznsen-
denden Matrikenanszüge hat nicht nur die in dem eben abgelanfenen Quartale,
sondern auch die vorher in der Zeit vom 1. October 1895 bis Ende Juni
1896 vorgekommenen Geburten , Trauungen und Todesfälle ungarischer Staats¬
bürger zu umfassen.

8 6.
Die von den mit der Matrikenführnng betrauten Organen einlangenden

Matrikenanszüge sind von den politischen Landesbehörden zu sammeln und im
Laufe der zweiten Hälfte der im Z 1 benannten Monate an das k. k. Mini¬
sterium des Innern vcrznlegen.

8 7.
Wegen Ausfertigung der Matrikenanszüge , hinsichtlich der im Gebiete

der Länder der ungarischen Krone — mit Ausnahme von Croatien und Sla¬
vonien — vorkommenden Geburten , Trauungen und Todesfälle österreichischer
Staatsbürger hat das königlich ungarische Ministerium des Innern mit der
Verordnung vom 30 . März 1896 , Z . 26740 , die erforderliche Weisung erlassen,
und werden die bezüglichen Ausfertigungen seitens des genannten königlich
ungarischen Ministeriums — und zwar gleichfalls vierteljährig — an das k. k.
Ministerium des Innern geleitet werden.

8 8-
Durch die Ausfertigung , beziehungsweise Entgegennahme der in Rede

stehenden Matrikenanszüge kann weder der Entscheidung über die Staatsbürgerschaft
und Zuständigkeit , noch über jene Fragen vorgcgrissen werden , welche in Be¬
zug ans die Giltigkeit einer Ehe sich ergeben können.

89 - . . . .
Diese Dcrordnunq tritt am 1. September 1690 in Wirksamkeit.

2r.
(Verlegung des Ergänzungs -Bezirks - Commandos
und der Ersatz - Bataillons - Cadre des k. u . k. In¬

fanterie -Regimentes Nr . H4 .)
Das k. u . k. Ergänzung ^-Bezirks -Commando Nr . 84 hat dem

Wiener Magistrate mit Zuschrift vom 6 . August 1896 , Nr . 13273 L
(M .-Z . 138634/XVI ) , Nachstehendes mitgetheilt:

Das Ergänznngs ' Bezirks -Commando und der Ersatz -Bataillons -Cadre
des k. u. k. Infanterie -Regimentes Nr . 84 werden mit 1. September d. I . und

2*
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zwar , elfteres von Wien , IX . Bezirk , Nossauerkaserne , letzterer von Wiener-
Neustadt nach Wien , II . Bezirk , Jnfanterie -Reg iments -Kaserne in der Donau¬
stadt verlegt.

28 .
(Die Sonntagsruhe beim Gewerbe der Sodawasser-

crzenger .)
Kkpudljoaiion.

Magistratsdirector Krenn  hat unterm 20 . Februar 1895,
M .-Z . 162 ex 1895 , an die k. k. Polizeidirection in Wien nach¬
stehende Note gerichtet:

In Erwiderung der geschätzten Note vom 30 . December 1895 , Z . 121714,
beehrt sich der Magistrat Folgendes mitzntheilen:

Nach Art . XII des Gesetzes über die Sonntagsruhe finden die Vor¬
schriften über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe auch auf den dem
Product io ns  gewerbe Anstehenden Verschleiß seiner Waren , jedoch nur dann
Anwendung , wenn dieser Verschleiß nicht auf Grund des Art . VI,
beziehungsweise VII besonders geregelt  wird.

Eine solche Regelung hat nun für die Erzeugung und den Verschleiß
von Sodawasser in dem Erlasse des hohen Handelsministeriums vom 24 . Avril
1895 , N .-G .-Bl . Nr . 58 , stattgefnnden.

Es haben daher ans den mit der Erzeugung  von Sodawasser ver¬
bundenen Verschleiß  der Ware die allgemeinen Vorschriften hinsichtlich des
Lebensmittelhandels keine  Anwendung zu finden , weshalb in weiterer Con-
sequenz in den Monaten November bis März (inclusive)  jede Sonn¬
tagsarbeit sowohl bei der Erzeugung von Sodawasser wie bei dem
mit der Erzeugung verbundenen Verschleiße  und bei der mit dem
Verschleiße in Verbindung stehenden Warenznste llnng unzulässig  ist.

28 .
(Zur Statistik der Arbeitseinstellungen iStrikes S im

gewerblichen Betriebe . )
Kspublioalionkn.

Erlass der k . k. n .-ö. Statthalterei vom 24 . Februar 1894,
Z . 3837 ( M .-Z . 36895/XVII ) :

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit Erlass vom 7. December
1893 , Z . 37892 , für die nach Ablauf jedes Vierteljahres an die Landesstelle
zu erstattenden Berichte über vorgekommene Arbeitseinstellungen in den einzelnen
Gewerbebezirken die Benützung von gedruckten Exemplaren eines Zählblattes
angeordnet , nach welchem den folgenden Bestimmungen gemäß vom 1. Jänner
1894 angefangen durch die politischen Behörden erster Instanz die statistische
Erfassung der Strikes zu erfolgen haben wird.

Im Sinne der ans dem Formulare beigedrnckten , die Ausfüllung des¬
selben betreffenden Bemerkungen wird für jede Arbeitseinstellung , beziehungs¬
weise Anssperrung (lock out ) je ein eigenes Exemplar des Zählblattes zu
verwenden sein.

Der Magistrat wird die in dem Zählblatte vorqeschriebenen Daten theils
durch Einvernahme der Betriebsleitungen , beziehungsweise der Arbeiter , theils
ans Grund gewissenhafter und unparteiischer Erhebungen der unterstehenden
Organe zu ermitteln und in die bezüglichen Rubriken thunlichst eingehend und
sachgemäß einzntragen haben . Die so ansgefüllten Zählblätter sind, viertel¬
jährig gesammelt , und zwar längstens acht Tage nach Ablauf des
Nachweisungs - Qnartales,  also bis 8 . April , 8 . Juli , 8 . October und
8. Jänner jedes Jahres , anher einznsenden.

In den bezüglichen Einbegleitungsberichten wird auch ans den eventuellen
inneren Zusammenhang zwischen den Strikes verwandter Gewerbegrnppen,
sowie ans die gesammte ökonomische Lage der von Strikes betroffenen Gewerbs-
zweige im dortämtlichen Verwaltungsbezirke hinzuweisen sein.

Die Erhebungen werden nicht lediglich auf die Arbeitseinstellungen in
jenen Betrieben , deren Rechtsverhältnisse m der Gewerbeordnung geregelt
sind, zu beschränken, sondern auf alle übrigen Unternehmungen auszndehnen
sein, insoweit dieselben nicht der Aufsicht des k. k. Ackerbauministeriums unter¬
stehen , oder es sich nicht um den Seegesetzen unterliegende Seeschiffahrts - und
Seefischereibetriebe handelt , hinsichtlich welcher die analoge statistische Erfassung
etwa vorkommender Arbeitseinstellungen (kooll onto ) der k. k. Seebehörde in
Triest , beziehungsweise den Unterbehorden derselben übertragen wurde.

Dem Magistrate werden unter einem zehn Exemplare dieses Zählblattes
zur Benützung bei vorgckommenen Arbeitseinstellungen unter genauer Berück¬
sichtigung der im Vorstehenden gegebenen Vorschriften übermittelt und wird
der erstmaligen Vorlage der ansgefnllten Zählblätter über die Zeit vom
1. Jänner 1894 bis 3l . März 1894 bis längstens 8 . April d. I . entgegen¬
gesehen.

Endlich wird bemerkt , dass vom 1. Jänner d. I . an die ans Grund der
Erlässe des hohen k. k. Handelsministeriums vom 10 . December 1890 , Z . 50910
(intimiert mit hierämtlichem Erlasse vom 27 . December 1890 , Z . 9121/Ur .),
und vom 7 . Juni 1891 , Z . 18013 (intimiert mit hierämtlichem Erlasse vom
20 . Juni 1891 , Z . 4596/Nr .), bisher zu erstattenden , vierteljährigen Nach-
weisnngen der Arbeitseinstellungen im Gewerbebetriebe zu entfallen haben werden.

* ».*

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalters vom 7 . Mürz 1894,
Z . 15490 (M .-Z . 43719/XV1I ) :

Im Nachhange zu dem hierämtlichen Erlasse vom 24 . Februar 1894,
Z . 3837 , womit auf Grund des Handelsministerial -Erlasses vom 7. December
1893 , Z . 37892 , Vorschriften über die Einrichtung der nach Ablauf jedes
Vierteljahres an die Landesstelle zu erstattenden Arbeitseinstellungsaus¬
weise  gegeben wurden , wird dem Magistrate bekanntgegeben , dass in dem
Falle , wenn Arbeitseinstellungen , beziehungsweise Anssperrungen (looll outs)
während eines Nachweisnngsqnartales im dortigen Verwaltungsbezirke sich
nicht ereigneten , ein diesbezüglicher Bericht (Fehlanzeige ) sofort  nach Ablauf
des betreffenden Qnartales anher zu erstatten ist.

* ^q-

Erlass der k. k. n .- ö. Statthalters vom 26 . April 1895,
Z . 38063 ( M .-Z . 81307/XVII ) :

Anlässlich der Verarbeitung der von den politischen Landesbehörden vor¬
gelegten Zühlblätter für Arbeitseinstellungen , beziehungsweise Aussperrungen
im Jahre 1894 wurden häufig einzelne Fragevunkte nicht so beantwortet vor¬
gefunden , wie dies für eine erschöpfende Verwertung des statistischen Materiales
geboten erscheint.

Der Magistrat erhält daher zufolge Auftrages des hohen k. k. Handels¬
ministeriums vom 12 . Marz 1895 , Z . 14277 , in der Anlage 20 Exemplare
der „Bemerkungen zu den Zählblättern für die Arbeitseinstellungen respective
Aussperrungen " zum Amtsgebrauche mit der Aufforderung , für die entsprechende
Beachtung derselben bei Abfassung spaterer Zahlblatter Sorge zu tragen.

Gleichzeitig wird die k. k. Bezirkshauptmannschaft (der Stadtrath , Magi¬
strat ) unter Hinweis auf den Erlass des hohen k. k. Handelsministeriums vom
7. December 1893 , Z . 37892 , intimiert mit hierämtlichem Erlasse vom 24 . Fe¬
bruar 1894 , Z . 3837 , aufgesordert , die vollständig ansgefüllten Zählblätter
mit thunlichster Beschleunigung nach Ablauf der einzelnen Quartale einznsenden,
um dadurch nachträgliche , bei längerem Zeitablanf oftmals gar nicht mehr
oder nur schwierig erreichbare Ergänzungen und Richtigstellungen hintanznhalten.

(Vergleiche Amtsblatt Nr . 17 ex 1896 „ Gesetze, Verordnungen rc." II , 4
spap . 19j .)

Hememdenüt) :

(Krankenversichermtg für die Mannschaft der städti¬
schen Bernfssenerwehr .)

Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Sitzung vom
17 . Juli 1894 8ii5 Z . 5288 ( M .-Z . 68784/XIV ), nachstehenden
Beschluss gefasst:

1. Die Verfügung der periodischen Gemeindeverwaltung vom 3. Juli 1895,
Z . 883 , betreffend die Krankenversicherung der städtischen Arbeiter , hat ans die
Fcnerwehrmannschaft einschließlich der Kutscher und Chargen , welche nicht mit
Jahresgehalt angestellt sind, keine Anwendung zu finden , und wird dem¬
entsprechend dieselbe von der im Punkte 2 der citierten Verfügung ausge¬
sprochenen Verpflichtung , dem neu gegründeten Kranken - und Leichenvercine
der Gemeindearbetter Wiens beizntreten , enthoben.

2. Die nach dem Gesetze vom 30 . März 1888 , Nr . 33 R .-G .-Bl .,
krankenversichernngspflichtigen Mitglieder der Bernfssenerwehr haben im
Krankheitsfälle , solange die Krankheit dauert , und wenn sie nicht früher endet,
durch 20 Wochen vom Beginne derselben Anspruch auf den Fortbezng des
vollen Lohnes , und wenn sie in häuslicher Behandlung verbleiben , auf freie
ärztliche Behandlung und unentgeltlichen Bezug der nothwendigen Heilmittel
und sonstigen therapeutischen Behelfe ; im Falle die Natur der Krankheit die
Aufnahme in ein Krankenhaus erfordert , bestreitet die Gemeinde nebst Fort-
bezahlnng des vollen Lohnes für die genannten Bediensteten die Spital-
verpflegskosten nach der letzten Claffe auf die ganze Dauer der Spitals-
verpflegnng , jedoch nicht über die 20wöchentliche Krankheitsdaner hinaus.

In diesem «sinne ist der Z 19 des Organisationsstatntes für die Feuer¬
wehr vom Jahre 1884 zu ergänzen.

3 . Das Feuerwchr -Commando wird beauftragt , sowohl für die bereits
im kommunalen Dienste stehenden versichcrungspflichtigen Mitglieder der
Bernfssenerwehr , als auch für jedes neneintretende derlei Mitglied , und zwar
stets nur für die einzelne Person mit aller Beschleunigung die Befreiung von
der Versicherungspflicht beim Wiener Magistrate als politischer Behörde I . In¬
stanz im Grunde des ß 4 Krankenversichernngsgesetzes zu erwirken und zu
diesem Behuf ? die Zustimmung der zu befreienden Personen einzuholen ; Per¬
sonen , welche die Zustimmung verweigern , sind bei der städtischen Feuerwehr
nicht aufzunchmen , beziehungsweise nicht weiter zu verwenden.
^ Die bei der Bezirkskrankencassa bereits versicherten Mitglieder hat das
Feuerwchr -Commando unverzüglich nach erwirkter Befreiung von der Ver-
sichernngspflicht bei der genannten Cassa wieder abzumelden.
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4 . Im Hinblicke auf die Bestimmungen sub Punkt 2 und 8 werden die
Magistratsdecrcte vom 18 . März 1853 . Z . 39120 , vom 18 . December 1868,
Z . 162612 , und vom 9 . December 1895 , Z . 68784 , letzteres soweit es die
Anmeldung der Feuerwehrmannschaft , beziehungsweise Kutscher bei der Bezirks-
krankencassa z,uu Gegenstände hat , als gegenstandslos außer Kraft gesetzt.

alh:
Zs.

( (Hrnttdverpachtuttg an (Härtner .)
Der Wiener Stadtrath hat mit Beschluss vom 17 . Juni 1896 ack

Z . 4426 (B .-A .-Z . 8307 , für den XI . Bezirk , M .-D .-Z . 1046 ) , den Magistrat
beauftragt , bei Abfassung von Pachtverträgen über Grundstücke , welche an
Gärtner verpachtet werden , eine mindestens sech s w ö ch entlich e Kündigungs¬
frist  festznsetzen.

32 .
(Verkauf von Altmateriale .)

Der Stadtrath hat mit Beschluss vom 22 . Juli 1896 , ack Z . 5169 , den
Magistrat beauftragt , in Hinkunft bei Verkauf von Altmaterialien allgemeine
unbeschränkte Osfertvcrhandlnngen mit Zulassung von Thcilosferten anszn-
schreiben.

ZllalMial:
33.

(Anschluss der Vollmachtsdoenmente an die Aeten . )
Magistrats - Vicedireclor Ta ch au bat mit Erlass vom

l . Juni 1896 , M .-D .-Z . 900 ox 1896 , den Magistratsreserenteu
und Leitern der magistratischen Bezirksämter Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Es wn de in letzter Zeit neuerdings die Wahrnehmung gemacht , dass
den an den Beirath , beziehungsweise Stadtrath vorgelegten Eingaben , in
welchen Parteien im Vollmachtsnamen einschreiten , die bezügliche Vollmacht
nicht angeschlossen ist.

Ich sehe mich daher veranlasst , das hierämtliche Dccret vom 10 . April
1894 , Z . 444 (siehe Amtsblatt Nr . 36 ox 1894 , „ Verordnungen re ." IV , 7,

27 ), betreffend den Anschluss der Vollmacht an die Acten , Euer Wohl¬
geboren znr genauesten Darnachachtung in Erinnerung zn bringen.

34 .
(Hitttanhaltttug von StanbbelästigunH bei Vornahme
von Bauarbeiter ! nnd anderen damit zusammen¬

hängenden Verrichtungen . )
Ans Grund der 39 und 93 des Gesetzes vom 19 . De¬

cember 1890 , L.-G .- und V .-Bl . 1890 , Nr . 45 , hat der Wiener
Magistrat unterm 25 . Juni 1896 , M .-Z . 1752/IX , Nachstehendes
angeordnet:

Bei Vornahme von Banarbeiten (Aufführung , Abänderung oder Ab¬
tragen von Bauten und Bantheilen ) , sowie bei Vornahme damit zusammen¬
hängender Verrichtungen ist eine die Umgebung belästigende Staubentwicklung
zn vermeiden.

Insbesondere ist hiebei Folgendes zu beachten:
Bei Abtragung von Bauten oder Buntheiten sind die bloßgelegten Theile

ausgiebig zu bespritzen . Ist dies wegen Frostes nicht möglich oder wegen
heftigen Windes znr Hintanhaltung einer Stanbbelästignng nicht ansreichend,
so sind die Abbrucharbeiten zeitweilig einznstellen und ist der angehänfte Schutt
bei Wind erforderlichen Folles zn bedecken.

Insofern die Einplanknng des Bauplatzes (Z 37 , Punkt 4 der Bauordnung
für Wien ) gegen öffentliche Wege nicht ohnehin in einer solchen Entfernung
von dem zum Abbruche gelangenden Bauwerke erfolgen kann , dass eine Be¬
schädigung , Belästigung oder Beschmutzung Vorübergehender durch Abbruch-
material rc . ausgeschlossen ist , so ist ein dichtes Ausschuss - oder Schutzgerüst
längs des öffentlichen Weges anznbringen . Eine Störung des Verkehres oder
sonstiger öffentlicher Interessen ist hiebei thnnlichst hintanzuhalten.

Verboten ist namentlich:
das Weiter - oder Herabbefördern nnbenetzten Schuttes durch Werfen;
die Verwendung nicht dicht schließender oder zn kurzer Schläuche zum

Herablassen des Schuttes;
die Herabbcfördernng des Schuttes außerhalb des Hofes , wenn solche

im Hofe möglich ist;
das allzu rasche Auf - nnd Abladen oder Ableercn von Schutt oder

anderer , eine Stanbbelästignng herbeiführender Materialien , das Umwerfen von
Kalkwägen , das Heransnehmen von Seitenwändcn solcher Wägen;

das Hantieren mit Gcrüstbcstandtheilen oder anderen schickt- oder staub¬
bedeckten Hölzern ohne vorausgegangener Entfernung des Schuttes oder
Staubes und ohne entsprechende Bespritzung.

Wird ein Materiallagerplatz ans freier Gasse angewiesen , oder werden
sonst Materialien oder Geräthe , wenn auch nur vorübergehend , znr sofortigen
weiteren Beförderung auf den Bauplatz hinein oder von demselben weg , auf
freier Gaffe gelagert , so ist auch hier jede Stanbbelästignng zu vermeiden.

Solche Materialien , bei welchen eine Staubentwicklung stattfindet (Kalk
oder ähnliche Materialien ausgenommen ) , sind zn bespritzen.

Während der Dunkelheit hat die vorgeschriebene Beleuchtung solcher
Lagerplätze derart stattzufinden , dass die Lagerung in ihrem ganzen Umfange
wahrgcnommen werden kann.

Nach beendeter Lagerung ist der Straßengrund vollständig zn reinigen.
Übertretungen dieser Vorschriften werden mit Geldstrafen zn Gunsten

des allgemeinen Vcrsorgnngsfondes bis zn 200 fl . oder Arreststrafcn bis zn
14 Tagen geahndet.

3Z.
(Erhaltung und Reparatur städtischer Objecte .)

Magistrats -Vicedirector Tachau hat unterm 17 . Juli 1896,
M .-D .-Z . 1181 , nachstehenden Präsidial -Erlass des Vice -Bürger-
meisters Dr . Lueger  ääto . Juli 1896 nä Z . 4259 sämmtlichen
Magistratsreferenten und dem Stadtbauamte zur Kenntnisnahme
und genauesten Darnachachtung übermittelt:

Gelegentlich der Berathnng über den vom Magistrate beantragten Zn-
schnsscredit von mehr als 11 .000 fl . znr Rubrik XII 4 n „ Erhaltung nnd
Reparatur der reinen Zinshäuser pro 1895 " ist es zur Kenntnis des Stadt-
rathes gelangt , dass im Jahre 1895 für das Casinogebände in Banmgarten
zwei - oder dreimal höhere Betrüge zn Jnstandsetznngsarbeiten verwendet
wurden , als der in diesem Jahre eingegangene Zins beträgt.

Wenn in Erwägung gezogen wird , dass es sich hier um eine erst vor
einigen Jahren fertiggestellte neue Baulichkeit handelt , so ist es , selbst eine
mangelhafte Bauausführung angenommen , unfasslich , wieso für dieses Object
so hohe Reparaturs - und Jnstandhaltungskosten erforderlich sein konnten , und
ist es klar , dass hier nicht mit der entsprechenden Sparsamkeit vorgegangen
worden ist.

Der Stadtrath hat daher in seiner Sitzung vom 25 . Juni d . I . be¬
schlossen , den Magistrat anznweisen , bezüglich der Erhaltung der städtischen
Realitäten mit der größten Sparsamkeit vorzngehen , hiebei jedoch auch zn
trachten , die städtischen Realitäten in einem entsprechend guten Zustande zu
erhalten.

Ich setze Sie , Herr Magistrats -Vicedirector , von diesem Beschlüsse mit
dem Ersuchen in Kenntnis , mit aller Energie dahin zn wirken , dass die Herren
Magistratsreferenten nnd insbesondere das Stadtbanamt sich einer weisen
Sparsamkeit befleißen und nur die not Hw endigen  Reparatnrsarbeiten , diese
aber rechtzeitig  vornehmen lassen.

36 .
(Reinlichkeit in den Backstuben .)

Magistratsdirector Tachau hat unterm 1. August 1896,
Z . 10090/XV , den magistratischen Bezirksämtern nachstehenden
Erlass zukommen lassen:

In der Anlage erhält das magistratische Bezirksamt 200 Exemplare der
Kundmachung vom 10 . Juli 1896 , Z . 10090 , betreffend die Beobachtung der
Reinlichkeit in den Backstuben , mit dem Aufträge , diese Kundmachung an den
hiezu bestimmten Punkten zn affichieren , ferner bei jeder Ausfertigung eines
Gewerbescheines für den Betrieb des Bäckergewerbes stets ein Exemplar dieser
Kundmachung beizuschließcn , weiters im Wege einer durch die Markicommissariats-
Beamten in sämmtlichen Bäckereien vorznnehmenden Revision die Affichiernng
dieser Kundmachung in den Backstuben zn veranlassen.

Die obcitierte Kundmachung hat folgenden Wortlaut:
In Handhabung der Lebensmittelpolizei findet sich der Magistrat ver¬

anlasst , die Vorschrift über die Beobachtung der Reinlichkeit in den Backhäusern
im Nachstehenden neuerlich knndzumachen:

Es gehört zn den vorzüglichsten Pflichten eines jeden Bäckers , Bäcker-
gehilsen nnd Lehrlings , bei Verrichtung ihrer Arbeit sowohl als auch sonst
überhaupt in den Backhäusern die größte Reinlichkeit zn beobachten.

DuS Schlusen und Ankleiden in den Backtüchen , Backstuben , Mehlkammern
nnd Verschleißlocalen ist unzulässig ; es wird daher strenge untersagt , an den
genannten Orten zn schlafen , sich zn rasieren , zn kämmen , sich oder Kleidungs¬
stücke daselbst zn reinigen , oder derlei Reinignngswerkzenge , als : Seife , Schalen,
Messer , Kämme , Bürsten , Schuhwichse u . s. w ., hinznbringen oder liegen zn
lassen.

Das Mehl ist vor dem Gebrauche jedesmal zn sieben , hiebei auch die
geringste Unreinlichkeit sorgfältigst zn beseitigen ; bei der Reinigung des Back¬
troges sind die anfgescharrten Mehlbrocken vorerst im Wasser anfznlösen , alles
Spinnengewebe sowohl in der Backstube als in der Mehlkammer ist sogleich
abznkehren , falls eine Glasscheibe zerbricht , sind die Splitter mit der genauesten
Aufmerksamkeit zn sammeln und zn beseitigen , zugleich aber ist dem Arbeits¬
geber die Meldung zn machen , damit eine neue Scheibe cingeschnitten werde.
Eine gleiche Aufmerksamkeit ist auf den Anwurf der Mauer nnd der Zimmer¬
decke zn richten , und jede Beschädigung , wodurch eine Verunreinigung des
Gebäckes zn befürchten wäre , ist sogleich dem Arbeitsgeber anznzeigen.
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Übrigens bleibt es strenge untersagt , während der Arbeit oder
in den Betriebslocalitäten Tabak zu rauchen , oder sonst etwas zu
thun , was Ekel erregen konnte , sowie auch nichts unterlassen werden darf , was
zur Erzielung einer größeren Reinlichkeit dient.

Diese Kundmachung ist in den Backhäusern zu jedermanns
Einsicht anznheften.

Das Marktamt ist beauftragt , den Vollzug dieser Vorschrift zu über¬
wachen und über wahrgenommene Anstände sogleich die Anzeige zu erstatten.

Übertretungen dieser Anordnungen werden nach Z 93 des Gesetzes vom
19 . December 1890 , L.-G .-Bl . Rr . 45 , und nach Umständen nach den Bestim¬
mungen des Strafgesetzes bestraft.

37 .
(Marktgebnren Tarif der Stadt Wien . )

(Festgesetzt mit Beschluss des Gemeinderathes vom 17 . November
1887 , Z . 7256 , und des Wiener Stadtrathes vom 2 . December
1891 , Z . 3391 , genehmigt mit den Erlässen der hohen k. k. n .-ö.
Statthalterei 6 <1to . 3 . December 1887 , Z . 65322 , und 15 . De¬
cember 1891 , Z . 77162 , ergänzt durch die neue Anmerkung IV
und I „ Standgebüren " und die neue Tarispost 4 unter IV „Lager-
gebüren " mit den Verfügungen des zur einstweiligen Besorgung
der Geschäfte der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien be¬
stellt gewesenen k. k. Bezirkshauptmannes Dr . Hans v . Fried eis
vom 17 . Mürz 1896 , Z . 1876 . und vom 29 . April 1896 , Z . 2976,
genehmigt mit dem Erlasse der hohen k. k. n .- ö. Statthalterei vom
20 . Juni 1896 , Z . 44650 . - M .-ZZ . 376861 vx 1887 , 180220

ex 1891 und 111915 ex 1896 .)

I . Standgebüren
n) für alle auf den Victnalienmärkten , ans Straßen und Plätzen befind¬

lichen Stände , und zwar nach folgenden Gruppen:

auf sämmtlichcu
Märkten im I . Be¬
zirk aus d. Ääruth-

iierthoruiarkteimiv.
Bezirke und auf den
Plätzen u . Straßen

außerhalb der
Märlte in allen

nennzehnBezirlen für

stabile
Stände

trans-
Vyrtable
Stände

auf allen übrigen
Marktplätzen in
den Bezirken II

bis XIX für

stabile
Stände

trans¬
portable
Stände

(Zebür für je 1 Längcnineter des
Standplatzes pro Tag

I . Gruppe:
der Fleisckhaner , Fleischverschleißer , Fleisch¬
selcher, Wildprethändler , Gefiügelhändler und

Fischhändler

II . Gruppe:
Marktvictnalienhändler , Grünwarenhändler,
Sanerkranthündler .Mehl - nndHülsenfrüchten-
händler , Fettwarenhändler . Eierhündler , Brot-
und Würstelverschleißer . Obsthändler , Blumen¬
händler , Gärtner , Milchhändler , Vogelhändler,
Händler mit diversen Marktartikeln und

Flecksieder

III . Gruppe:
Kurz - und Jndnstriewarenhändler , Christ¬
baumhändler , Verschleißer von Knchengebäck,

Zuckerwaren , Lebzelter rc.

6 kr.

kr.

4 kr.

5 kr.

4 kr.

3 kr.

5 kr.

4 kr.

3 kr.

4 kr.

kr.

2 kr.

Anmerkung  I . Für Brnchtheile eines Meters wird die volle Gebür wie für
einen Meter eingehoben.

Anmerkung  II . Die Tiefe eines Standes kann je nach den räumlichen Ver¬
hältnissen bis zwei Meter betragen ; falls cs nach den Platzverhältnisscn
zulässig erscheint, einem Standbesitzer , einen Platz mit größerer Tiefe
einzurünmen , so hat derselbe für das Übermaß , welches für die normal¬
mäßige Tiefe von zwei Meter benützt wird , eine Mehrgebür von 2 kr.
per Quadratmeter , ohne Unterschied der Lage des Verkanfsplatzes , zu ent¬
richten.

Anmerkung  III . Die Standgebüren sind auch für jene Tage zu entrichten,
an welchen die Stände nnbenützt ans dem St ..ndplatze stehen gelassen
werden.

Anmerkung  IV . Die Standgebüren für die stabilen Stände sind monatlich
im Vorhinein zu entrichten.

b) für die Standplätze der auswärtigen Producenten und Händler (Land¬
parteien ), welche ihre Feilschafrett entweder in Gefäßen feilbieten oder
ans dem Boden auslegen , per einen Quadratmeter Bclegfläche und
Tag . 3 kr.

6) für Wägen ohne Unterschied der Bespannung , von welchen herab
Victualien oder Futterartikel verkauft werden , pro Tag . . . . 12 kr.
für einen Milchwagen , mit welchen Milch zngeführt wird , pro
Tag . 6 kr.
für einen einspännigen Holzlohlenwagen pro Tag . 15 kr.
für einen zweispännigen Holzkohlenwagen pro Tag . 25 kr.

6 ) für Schiffe im Donancanale , von welchen ans Victualien verkauft
werden , und zwar für kleinere Schiffe (Zillen ) pro Tag . . . . 20 kr.
für größere Schiffe (Trauner ) pro Tag . 30 kr.

II . Auslcihficbünm
(pro Markttag)

n) für eine Wage (Deciinal - oder Fischwage ) sammt Wagbank und
Gewichten . 21 kr.

b) für einen Hektoliter . 14 kr.
o) für einen Halb - oder Viertelhektoliter . 7 kr.
ä ) für ein kleines Messgeschirr . 4 kr.
o) für einen Kohlensack am Holzkohlenmarkte . 4 kr.
t ) für einen großen Fischbottich sammt Zuber - - ^ . 15 kr.
§ ) für einen kleinen Fischbottich sammt Zuber ohne Truhe . . . . 10 kr.
ü ) für eine Bank . 4 kr.
i) für einen Schemmel . 2 kr.
1<) für ein Tariftaferl ans dem Fischmarkte . 5 kr.

III . Einstchgrbüren
a) für die Aufbewahrung von Waren oder leeren Geschirren in den Ein¬

satzlocalen der Marktanfsichlsgebände , und zwar für einen Korb , Butte,
Kiste. Bank , Per Stück und Tag . 3 kr.

b) für die Benützung der städtischen Fischgeschirre im Donancanale
zum Einsetzen von Fischen, per Abtheilnng und Woche . 1 fl.

IV . Lagcrgcbürcu
1. für die Benützung des städtischen Freilagerplatzes im II . Bezirke, Tren-

straßc und der Schwabengestätte am rechten User des Douaucanales zur
Lagerung von:

a) Laden , Pfosten und Latten , per Cubikmeter und Woche . 2 kr.
b ) Raffern , Sparren , Traunern , Halbbäumen , Bruckstren Per Stück

und Woche . - - 3 kr.
o) Banstämmen , Floßbünmen und Hackstöcken per Stück und Woche 3 kr.
ei) Speichen , Clavierholz , Felgen , Sieben , Spähnen . Binderholz,

Schindeln , Kehlheimerplatten , Ziegeln , Bau - und Mühlsteinen,
Haferthon , per einen Quadratmeter Lagerraum und Woche . . . 4 kr.
2 . für die Benützung des Schanzlmarktes zur Lagerung von:

e) Brennholz als Beilagernng für einen Quadratmeter Belegraum
und Woche . 4 kr.

k) Lhongeschirren für einen Quadratmeter Lagerraum und Woche . 3 kr.
§ ) leeren Geschirren (Butten rc.) per Stück . 1 kr.

3 . dann des städtischen Lagerplatzes an der Weißgärberlände zur Lage¬
rung von:

ü) Brennholz per Quadratmeter Lagerraum und Woche . 5 kr.
4 . für die Benützung der Marktplätze zur Lagerung von:

i) Waren ober leeren Geschirren , per Quadratmeter Lagerraum und
Tag . 2 kr.

V . Waggebürm
für das Abwägen auf den städtischen Brückenwagen für je 50 oder-

weniger . 1 kr.

III. Grsrhe
lwn fiesonderer Mehligkeit sire den jwtilischen Ver¬

waltungsdienst.
38 .

(Besteuerung der Gebäude nach dem Zinserträge
auf Grund der Bekenntnisse für zwei Jahre . )
Gesetz vom 12 . Juli 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 120:
Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich anzuorduen,

wie folgt:
8 i.

Vom Steuerjahre 1897 augefangen hat die Bemessung der Zmsstener
und der süufperccnligen Steuer vom Reinerträge zeitlich steuerfreier Gebäude
in jenen Orten , in denen nach den bestehenden Vorschriften sämmtliche Gebäude
der Zinsstener unterliegen , in Zeiträumen von zwei zu zwei Jahren statt-
znsinden.

8 2.
Als Grundlage (Maßstab ) der Stenerbcmessnng für die zweijährige

Periode , beziehungsweise für jedes der beiden Jahre (Steuerjahre ) hat der
Durchschnitt aus den bedungenen Mietzinsen , beziehungsweise parificierten
Mietzinswerten der der Steuerperiode vorangehenden zwei Jahre (Zinsjahre)
zu gelten.
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Zu diesem Behnfe sind die Zinsertragsbekenntnisse , beziehungsweise die
von den Gemeindevorständen aufzunehmenden tabellarischen Protokolle über die
Mietzinsangaben der Hausbesitzer für diese zwei Jahre nur einmal , und zwar
in dem der Steuerperiode unmittelbar vorangehenden Jahre , das ist zum
erstenmale im Jahre 1896 für die Zinsjahre 1895 und 1896 in dem vor¬
geschriebenen Termine einzubringen.

8 3.
Die Zinsertragsangaben sind für beide Zinsjahre zu machen.
Es ist jedoch gestattet, in dem Falle , als im zweiten Zinsjahre gegenüber

dem ersten eine Veränderung im Zinserträge nicht eingetreten ist, dem für ein
Zinsjahr verfassten Bekenntnisse die vom Hausbesitzer oder dessen Bevoll¬
mächtigten zu unterfertigende Clausel beizufügen , dass diese Fassion bei nn-
geändertcn Mietverhältnissen für beide Zinsjahre zu gelten habe.

Dagegen sind auch in diesem Falle die Änderungen , welche sich etwa in
der Person der Mieter ergeben haben , in den betreffenden Colonnen des Be¬
kenntnisses ersichtlich zu machen.

Auch ist in den Bekenntnissen nebst den Vor - und Zunamen der Mieter
deren Beschäftigung (Charakter ) anzugeben.

8 4.
Für (durch Neu -, Um -, Zu - oder Aufbau ) neu entstandene Objecte der

HünSziussWu ^ ist dus ZinSeeUugsbekennlnis binnen 14 Tagen nach Eintritt
der Vermietung oder Sclbstbenütznng , bei sonstiger Bestrafung wegen Zins¬
verheimlichung , der Steuerbcmessnngsbchörde I . Instanz zu überreichen,

Bon dem erwähnten Zeitpunkte bis zur nächsten zweijährigen Steuer¬
periode bildet der für diese Zeit (pro rata temporm ) bedungene , beziehungs¬
weise parasicierte Mietzins die Grundlage der Bemessung . Für die folgende
zweijährige Steuerperiode ist der in dem vorangehenden Zeitabschnitte be¬
dungene , beziehungsweise parasicierte Mietzins auf einen Zeitraum von zwei
Jahren zu veranschlagen und sodann die Hälfte dieses Betrages der Bemessung
für jedes der beiden Jahre der Steuerperiode zugrunde zu legen.

8 5.
Veränderungen im Zinserträge (Erhöhungen oder Ermäßigungen ) , welche

sich im Laufe der zweijährigen Steuerperiode ergeben , üben aus die Vor-
schreibnng für diese Periode keinen Einfluss ans , sondern werden erst für die
nächste Stenerperiode in Berücksichtigung gezogen.

Hinsichtlich der Behandlung der Leerstchungen bleiben die bestehenden
Vorschriften in Kraft.

8 6.
Hinsichtlich jener Gebäude , welche gemäß Z 1 )it . d des Gesetzes vom

9 . Februar 1882 , N .-G .-Bl . Nr . 17, nur in dem Falle der Zinssteuer unter¬
liegen , wenn sie ganz oder theilweise durch Vermietung benützt werden und
bei welchen eine solche Benützung in der Regel nur eine vorübergehende ist,
finden vorstehende Bestimmungen keine Anwendung.

Sollte jedoch ein solches Gebäude dauernd im Wege der Vermietung
benützt werden , so ist über Begehren des Hausbesitzers dieses Gesetz ans das¬
selbe in Anwendung zu bringen.

8 7-
In Dalmatien hat die Besteuerung auf Grund der Bekenntnisse für zwei

Jahre erst vom Steuerjahre 1901 angefangen zu erfolgen.

8 8.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Finanzminister beauftragt.

39.
(Verwendbarkeit der von der Landesbank des
Königreiches Böhmen zn emittierenden Eisenbahn-
Schuldscheine zur fruchtbringenden Anlegung von
Stiftnngs -, Pnpillar - nnd ähnlichen Capitalien . )

Gesetz vom 14. Juli 1896, N.-G .-Bl . Nr . 126:
Mit Zustimmung beider Häuser des Reichörathes finde Ich anznordnen,

wie folgt:
8 1-

Die von der Landesbauk des Königreiches Böhmen zn emittierenden
Eisenbahn -Schuldscheine können bis zum Höchstbetrage von 50,000,000 fl. ö. W.
zur fruchtbringenden Anlegung von Capitalien der Stiftungen , der unter
öffentlicher Aufsicht stehenden Anstalten , des Postsparcassenamtes , dann von
Pupillar -, Fideicommiss - nnd Depositengeldern , und zum Börsenconrse , jedoch
nicht über dein Nennwerte , zn Dienst - und Geschäflscantionen verwendet werden.

8 2.
Mit der Durchführung dieses Gesetzes sind Meine Minister des Innern,

der Justiz , der Finanzen nnd der Eisenbahnen beauftragt.

(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1896 pnblieierten Gesetze nnd Verordnungen . )

I . Rkichsgestlstüatt.
Nr . 118 . Gesetz vom 12 . Juli 1896 , betreffend die

Abschreibung der Grundsteuer wegen Beschädigung des Natnralertrages durch
Elementarereignisse.

Nr . 119 . Verordnung des Finanzministeriums vom
16 . Juli 1896 zur Vollziehung des Gesetzes vom 12. Juli 1896,
N .-G .-Bl . Nr . 118 , betreffend die Abschreibung der Grundsteuer wegen Be¬
schädigung des Natnralertrages durch Elementarercignisse.

Nr . 129 . Gesetz vom 12 . Juli 1896 , betreffend die Be¬
steuerung der Gebäude nach dem Zinserträge auf Grund der Bekenntnisse für
zwei Jahre . *)

Nr . 121 . Gesetz vom 12 . Juli 1896 , betreffend die
Revision des Grnndsteuercatastcrs.

Nr . 222 . Gesetz vom 12 . Juli 1896 , betreffend die Ver¬
längerung der mit den Gesetzen vom 30 . December 1891 , N .-G .-Bl - Nr . 2
ex 1892 , nnd vom 9 . August 1892 , N .-G .-Bl . Nr . 139 , verfügten zeitweiligen
Sistierung der progressiven Erhöhung der Hauszinsstener und der sünf-
perccntigen Neinertragssteuer von den Gebäuden in der Stadt Triest nnd im
Territorium von Triest.

Nr . 223 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 6 . Juli 1896,  betreffend die Erweiterung der Verzollnngs-
befugnisse des k. k. Nebcnzollamtes in Schönwald.

Nr . 22 -1. Concessiousurkunde vom 11 . Juli 1896
für die schmalspurige Localbahn St . Pölten —Kirchberg an der Pielach (Pielach-
thalbahn ) mit Abzweigung nach Mank , eventuell St . Leonhard am Forst
(Nuprechtshofen ).

Nr . 222 . Gesetz vom 13 . Juli 1896 , betreffend die Be¬
schaffung der Geldmittel zum Ankäufe eines Bauplatzes für ein neues Post-
nnd Telegraphengebäude in Karlsbad.

Nr . 126 . Gesetz vom 14 . Juli 1896 , betreffend die Ver¬
wendbarkeit der von der Landesbank des Königreiches Böhmen zu emittierenden
Eisenbahnschuldscheine zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftnngs -, Pnpillar-
und ähnlichen Capitalien .*)

Nr . 127 . Verordnung des Ministeriums desJnnern
vom 20 . Juli 1896 , mit welcher der Zeitpunkt der Dnrchfübrung der
Änderung in der territorialen Abgrenzung des politischen Bezirkes Groß-
Enzersdorf bestimmt wird .*)

Nr . 128 . Kaiserliches Patent vom 25 . In i 1896,
betreffend die Auflösung der Landtage von Österreich ob der Enns , Steiermark,
Kärnten nnd Schlesien.

Nr . 129 . Kundmachung des Eisenbahnmiuisters
vom 28 . Juli 1896 , betreffend das volle Jnslebentreten der neuen
Organisation der staatlichen Eisenbahnverwaltung in den im Neichsrathe ver¬
tretenen Königreichen und Ländern mit 1. August 1896.

Nr . 139 . Verordnung des Eiseubahnmiuisteriums
vom 28 . Juli 1896 , betreffend die Erlassung einer Dienstinstrnction
für die k. k. Generalinspection der österreichischen Eisenbahnen.

Nr . 231 . Gesetz vom 2. Juli 1896 , betreffend die Auf¬
hebung der Ergreifersantheile bei Gefällsübertretungen.

Nr . 132 . Gesetz vom 8. Juli 1896 , betreffend die Ge¬
währung eines Darlehens ans Staatsmitteln an das Land Krain ans Anlass
des Erdbebens vom Jahre 1895.

Nr . 233 . Gesetz vom 8. Juli 1896 , betreffend die Er¬
öffnung von Nachtragscrediten zum Staatsvoranschlage für das Jahr 1896.

Nr . 134 . Verordnung des Finanzministeriums vom
9 . Juli 1896 wegen Vollziehung des Gesetzes vom 2. Juli 1896
(N .-G .-Bl . Nr . 131 ), betreffend die Aufhebung der Ergreifersantheile bei
Gefällsübertretungen.

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Nr . 133 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 24 . Juli 1896 , betreffend die Errichtung einer
Bezirkshanptmannschaft in Melk in Niederösterrcich .*)

Nr. !3C . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 24 . Juli 1896 , betreffend die Errichtung eines Hanptzollamtes
II . Classe in Prenßisch .Heinersdorf und Auflassung des Nebenzollamtes I . Classe
in Barzdorf.

Nr . 137 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
Vom 26 . Juli 1896 , betreffend die Concessionicrnng einer mit
elektrischer Kraft zn betreibenden schmalspurigen Kleinbahn in Czernowitz.

Nr . 138 . Verordnung des Justizministeriums vom
28 . Juli 1896 , betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit des
Bezirksgerichtes Floridsdorf in Niederösterreich.

Nr . 13V. Verordnung des Eisenbahnministeriums
vom 30 . Juli 1896 , betreffend die Uniformierung der dem Ressort
dieses Ministeriums angehörigen Staatsbeamten.

Nr . S4O. Gesetz vom 7. Juli 1896, betreffend die Ein-
rliumnng von Nolhwegen.

Nr . 141 . Gesetz vom 21 . Juli 1896 , betreffend die
im Jahre 1896 sicherznstellenden Bahnen niederer Ordnung.

Nr . 142 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
23 . Juni 1896 , womit die. nachträgliche Einreihung der Gemeinde
Rawa ruska in die siebente Classe des Militärzinstarifes (R .-G .-Bl . Nr . 225
ex 1890 ) vcrlantbart wird.

Nr . 143 . Verordnung des Ministeriums für Cultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ackerbau¬
ministerium vom 27 . Juni 1896 , womit der tz3 der provi¬
sorischen Verordnung des Ackerbauministerinins vom 28 . April 1875 (N .- G .-Bl.
Nr . 82 ), betreffend die Diplomsprüfungen an der k. k. Hochschule für Boden-
cnltnr in Wien , geändert wird.

Nr . 144 . Gesetz vom 6 . Juli 1896 über die zum Zwecke
der Bodenverbessernug aufgenommcnen Darlehen (Meliorationsdarlehen ).

Nr . 143 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 8. Juli 1896 , betreffend die Bezeichnung des Steneramtes in
Lomnitz.

Nr . 14V. Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 1. August 1896 , betreffend die Errichtung zweier
Bezirkshauptmannschasten in Dnx und Nokitzan in Böhmen .*)

Nr . 147 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 1. August 1896,  betreffend die Theilnng des politi¬
schen Bezirkes Salzburg (Umgebung ) und die Errichtung einer Bezirkshanpt-
mannschaft in Hallein .*)

Nr . 148 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 5 . August 1896 , betreffend die Errichtung zweier
Bezirkshauptmannschaften in Podgörze und StrztMw in Galizien ? )

Nr . 14V. Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 5 . August 1896 , betreffend die Theilnng des politi¬
schen Bezirkes Troppan (Umgebung ) und die Errichtung einer Bezirkshaupt¬
mannschaft in Wagstadt in Schlesien .*)

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 15V . Verordnung der Ministerien des Innern
und für Cultus und Unterricht vom 6 . August 1896,
betreffend den Austausch von Matrikenanszügen zwischen den im Neichsrathe
vertretenen Königreichen und Ländern einer - und den Ländern der ungarischen
Krone — mit Ausnahme von Kroatien und Slavonien — andererseits .*)

U. Landcsgcsetzblatt.

Nr . 4V . Gesetz vom 18 . Mai 1896 , wirksam für das
Erzherzogthum unter der Enns , womit der Z 13 des Gesetzes vom 3 . Juni
1896 , L.-G .-Bl . Nr . 39 , betreffend die Theilnng gemeinschaftlicher Grundstücke
und die Regulierung der hierauf bezüglichen gemeinschaftlichen Benützungs-
und Verwaltungsrechte , sowie der Z 19 des Gesetzes vom 3. Juni 1886,
L.-G .-Bl . Nr . 40 , betreffend die Zusammenlegung landwirtschaftlicher Grund¬
stücke ergänzt werden.

Nr . 5V . Verordnung des Handelsministeriums
vom 19 . März 1896 , womit die im II. AbschnitteL, II der provi¬
sorischen Schiffahrts - und Strompolizeiordunng für die Donau enthaltenen,
mit der Verordnung des Handelsministeriums vom 29 . April 1885 , N .-G .-Bl.
Nr . 62 , erlassenen Bestimmungen für die Durchfahrt der Ruderfahrzenge und
Dampfschiffe durch die Steiner Donanbrücke außer Kraft gesetzt werden.

Nr . 5I . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
9 . Juli 1896 , Z . 28404 , enthaltend eine Ergänzung der Kund¬
machung vom 18 . Juni 1891 , Z 35534 , L--G -- und V .-Bl . Nr . 38, über die
Durchfahrtsöffnungeu der über den Donanhanptstrom in dessen niederöster¬
reichischen Strecke führenden Brücken und der Platz , welcher für die Anbringung
der zn ihrer Beleuchtung bestimmten Signallaternen festgesetzt wurde.

Nr . 52 . Verordnung des Justizministeriums vom
20 . Juni 1896 , Z . 5735,  betreffend die Zuweisung der Orts¬
gemeinde Ober -Kreuzstetten zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Mistelbach
in Niederösterreich.

Nr . 53 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
30 . Juli 1896 , Z . 3082/4 'r., betreffend die Ausscheidung der
OrtSgemeindc Ober -Kreuzstetten aus dem Gebiete der k. k. Bezirkshauptmann-
schast Kvrneuburg und Zuweisung denselben zur k. k. Vezirkshanptmannschaft
Mistelbach.

Nr . 54 . Verordnung des Justizministeriums vom
28 . Juli 1896,  betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirks¬
gerichtes Floridsdorf in Niederösterreich.

Nr . 55 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
3. August 1896 , Z . 73697 , betreffend den Verkehr mit Wnrzel-
nnd Schnittreben , mit Nebholz und gebrauchten Weinpfählen in dem von der
Reblaus inficierten Gebiete Niederösterreichs ? )

Nr . 5V . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
14 . Juli 1896 , Z . 65041 , betreffend die den Gemeinden Mistel¬
bach, Donanfeld , Stockeran , Stein an der Donau , St . Pölten und Horn er-
theilte Bewilligung zur Einhebung von Bier -, beziehungsweise Brantwein-
consnmauflagen.

* »

(NichLigsteirung .) Im Amtsblatte Nr . 61 ex 1896 , „ Gesetze. ^Verord¬
nungen rc" VII , 8 (Meldepflicht der Landstnrmpflichtigen ) hat es auf Seite 68,
2. Spalte , Zeile 3, von oben richtig zn heißen : „Behörden (Personen ), dann
die mit " rc., ferner auf Zeile 7 daselbst : „nach Z 4 gestattet ist, haben  jene " rc.

N) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich aufgenommen.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redacteur : Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Radler.
Papier aus der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — I . B . Wallishausser ' s k. u. k. Hof -Buchdruckerei , Wien.
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1896.

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen
ix

)
sowie

NorMtiMstimmmMN des Gemeind enlthcs, Stndüathes und des Magistrates
in AnAeikfliiillklieil dir KemeiniikllttmiiltkN!̂ mitiD >ltiSchc>! AmkIHi 'mig,

INßLkL:

I . Verordnungen und Entscheidungen:
1. Zur Erprobung von Handfeuerwaffen.
2 . Pharmaceutisches Hilfspersonale.
3 . Die Confessionslosigkeitserklärung der Eltern hat auf das Religions¬

verhältnis ihrer Kinder unter sieben Jahren keinen Einfluss.
4 . Ernennung eines Honorarconsuls bei dem königl . serbischen General-

consulate in Wien.
5 . Ernennung eines kaiserlich russischen Generalconsuls in Wien.
6. Vollständigkeit der Familienstandesausweise von Auswanderern.
7. Automatische Alarmapparate (Speiseruser ) bei Dampfkessel.
8 . Stiegenstufenmateriale.
9. Verwendung der Leiter-Consolgerüste nach System Hermann Heiland.

10 . Verpflegsgebür für das öffentliche Krankenhaus in Fünfkirchen.
11 . Ersatzruhetage beim Gastwirtsgewerbe.
12 . Zulassung der freiherrlich Mayr -Melnhof 'schen Patent -Stuccatorplatten.
13. Anton Link'sche Schutzvorrichtung für Dachdecker.
14 . Josef Stasny ' sche Hängegerüste für Häuserrenovierungen.
15 . Conservatoren , beziehungsweise Correspondenten für die Erforschung

und Erhaltung der Kunst - und historischen Denkmale.
16. Beginn der Wirksamkeit der neuen Gemeindevertretungen von Florids¬

dorf und Groß -Jedlersdorf.
17 . K. k. Staatsbahn -Directionen.
18 . Verbot der Einfuhr , des Vertriebes und der Verwendung des Fleisch-

conservierungsmittels „Deutsches Fleischwasser " der Firma Hch. Kühn
L Hultzsch in Dresden.

19. Errichtung von Bezirkshauptmannschaften in Mährisch -Budwitz und in
Tischnowitz.

20 . Zur Hintanhaltuug des Zwischenhandels in der Großmarkthalle.
21 . Schulinspectionsbezirke.
22 . Öffentliches Krankenhaus in Nennkirchen.
23 . Gestattung der Verwendung einer neuen Form der Franz Ludwig 'schen

Doppelfalz - und Zackenziegel für Deckenconstructiouen.
8 k. Normativbcstimmungen:

Gemelnderath:
24 . Verbot der Übernahme von städtischen Arbeiten und Lieferungen seitens

der Mitglieder des Gemeinderathes , beziehungsweise der Bezirksausschüsse.
Stadtrath:

25 . Abgabe von Hochquellenwasser für Ventilationsanlagen in den Be,
zirken XI bis XIX.

26 . Durchführung von Processangclegcnheiten durch Magistratsbeamte.
Magistrat:

27 . Wasserbezugsgebüren für die Wiener k. k. Krankenanstalten.
28 . Zuweisung der Schlachthäuser an die Fleischhauer.
29 . Erneuerung des Rauchverbotes betreffend die städtischen Cassenämter.

Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltungsdienst.

30 . Abänderung der Laudesordnung für Niederösterreich.
31 . Abänderung der Landtagswahlordnuug für Niederösterreich.
Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre 1896 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

!. VerMittUM » mW Entscheid»»«!?».

(Zur Erprobung von Handfeuerwaffen .)
Die k. k. u .-ö. Statthnlterei hat mit Erlass vom 3 . April

1896 , Z . 22566 (M .-Z . 66504 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit Beziehung auf den Erlass des hohen k. k. Handelsministeriums
vom 17 . August 1895 , Z . 38130 (intimiert mit hierortigem Erlass vom
30 . August 1895 , Z . 80162 ), wird mitgetheilt , dass der Direktor der k. k.
Probieranstalten für Handfeuerwaffen Gustav Sch atzl v. Mühlfort  in der
Zeit vom 22 . August bis 6. Oktober 1895 die ihm aufgetrageue Inspektions¬
reise zur Vornahme von Revisionen bei den Erzeugern und Händlern von
Handfeuerwaffen im hiesigen Verwaltungsgebiete durchgesührt und über das
Ergebnis dieser Inspektionsreise eingehend berichtet hat.

Das hohe k. k. Handelsministerium hat aus diesem Berichte mit Be¬
friedigung entnommen , dass beinahe alle Gewerbsinhaber Verständnis für die
Erprobuugsvorschristeu zeigten und mit den bezüglichen Bestimmungen vertraut
gefunden 'wurden . Manche derselben nehmen gelegentlich der Revision auch
Anlass , sich über die wohlthätigeu Wirkungen des Gesetzes vom 23 . Juni 1891,
R .-G . -Bl . Nr . 89 , betreffend die obligatorische Erprobung der Handfeuerwaffen,
anerkennend auszusprechen.

Bei diesen Revisionen wurden im hiesigen Verwaltungsbezirke 70 Firmen
besucht und fanden bei 11 Firmen Beanstäudnngen wegen ungeprobt Vorge¬
fundener Waffen statt , welche 81 Stücke betrafen.

Nachdem sich die beanständeten Firmen schriftlich verpflichtet haben , die
ungeprobt gefundenen Waffen binnen einer ihnen gesetzten Frist zur Erprobung
einzusenden und allseits den behördlichen Anordnungen gegenüber Willfährigkeit
gezeigt wurde , so lag kein Anlass zu , einer Strafamtshandlung vor.

Eine Mittheilung , betreffend die Übernahme der ebengedachten Verpflichtung
seitens der beanständeten Firma , kam der kompetenten Gewerbebehörde , sowie
auch der yächstgelegenen k. k. Probieranstalt unmittelbar durch Direktor v. Schatz!
behufs Überwachung des Vollzuges zu.

Wie aus dem Berichte des Direktors v. Schatz ! weiters hervorgeht,
erscheinen die Klagen über den Rückgang der kleinen Büchsenmachereien nur
allzu begründet.

Unter den Ursachen dieses Rückganges werden die Concurrenz der Waffen¬
händler und die unbefugten Eingriffe bei Reparaturen , welche von Schlossern,
Mechanikern , Uhrmachern rc. vorgenommen werden , genannt.

Was die Concurrenz der Händler anbelangt , erscheint es zwar nicht
thunlich , dem Wunsche aus Büchsenmacherkreiseu entsprechend, den allgemeinen
Grundsatz aufzustellen , dass in kleineren  Orten , wo Büchsenmacher ihren
Sitz haben , Concessionen zum Waffenhandel  überhaupt nicht ertheilt werden
sollen . Immerhin wird aber in dergleichen Fällen vor Ertheilung solcher Con¬
cessionen die Zulässigkeit der Ertheilung vom sicherheitspolizeilichen Stand¬
punkte sorgfältig zu erwägen und im Falle der Ertheilung auf die besonderen
bezüglichen Vorschriften , sohin insbesondere auf das Gesetz vom 23 . Juni 1891,
R .-G .-Bl . Nr . 89 , und die Min .-Vdg . vom 9. November 1891 , R .-G .-Bl.
Nr . 184 , betreffend die Erprobung der Handfeuerwaffen , hiuzuweisen sein,
welche Anordnungen eben den Trödlern und anderen kleinen Waffenhändleru
mitunter noch ganz unbekannt sein sollen. Ebenso wäre in solchen Fällen zu
bemerken, dass den Händlern die Vornahme von Reparaturen an den Hand¬
feuerwaffen nicht zusteht und vorkommendeu Falles als eine im Hinblicke auf
die persönliche Sicherheit besonders bedenkliche Befugnis -Überschreitung strenge
bestraft werden würde.

Betreffend die unbefugten Eingriffe seitens der Schlosser,
Mechaniker , Schmiede  rc . ist das Erforderliche vorzukehren , um die be¬
klagten Missstäude abzustellen , und vorkommendeu Falles die Bestrafung der
Betreffenden zu veranlassen.

Gelegentlich der Revision stellte der Büchsenmacher I . E . Kulhanek  in
Neunkirchcn an Direktor v. Schatz ! die Anfrage , ob ein Pulververschleißer
auf Grund seiner Licenz zum Pulververschleiße berechtigt sei, die Erzeugung,
respektive Füllung von Jagd - oder Scheibenpatrouen gewerbsmäßig zu be¬
treiben.

Dem Magistrate wird zur Kenntnisnahme mitgetheilt , dass die zum Ver¬
schleiße von Munitions g egenständeu  befugten Händler wohl auch als
berechtigt gelten können, die Füllung von Patronen  selbst vorzunehmen , da
diese einfache Manipulation in der That nicht nur von Händlern , sondern
auch von Privaten besorgt wird und mit der Befugnis , Pulver zu führen , jeden¬
falls auch das Recht verbunden sein muss , dasselbe in zweckentsprechende
Hülsen zu bringen.

Direktor v. Schatzl macht in seinem Berichte endlich darauf aufmerk¬
sam, dass die Veräußerung beschlagnahmter,  brauchbarer Waffen seitens
der politischen und Gerichtsbehörden erst dann zulässig sein sollte, wenn die
im Gesetze vom 23 . Juni 1891 , Z . 89 R .-G .-Bl ., vorgeschriebene Erprobung
derselben stattgefunden hat , beziehungsweise nachgetragen wurde.

Bei dem Umstande, als gerade unter den beschlagnahmten Waffen oft
unsolide und schlecht gearbeitete Exemplare Vorkommen, welche die persönliche
Sicherheit des Schützen oder anderer uubetheiligter Personen zu gefährden
geeignet sind, und diese Waffen meist im Versteigerungswege durch Vermittlung
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von Trödlern und anderen Waffenhändlern wieder in den Verkehr gelangen,
ist der Magistrat angewiesen , vorkommenden Falles für die Nach¬
tragung der etwa bishin unterlassenen Erprobung Sorge zu
tragen.

2 .
(Pharmaeeutisches Hilfspersonale . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16 . Juni
1896 , Z . 64131 ( M .-Z . 128187 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Zum Behufe des gleichmäßigeren Vorgehens der politischen Behörden in
Bezug ans die Durchführung einzelner Bestimmungen der Ministerial -Verord-
uung vom 9 . Mai 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 81 (siehe Magistrats -Verordnungs¬
blatt ox 1890 , VI , 7, Seite 157), hat das k. k. Ministerium des Innern nach
Einholung einer gutachtlichen Äußerung des Obersten Sanitätsrathes über
eine vom Direktorium des Allgem . österr . Apothekervereines unterm 18 . August
1895 an das Ministerium des Innern gerichtete Eingabe mit dem Erlasse vom
26 . Juni d. I ., Z . 21903 , eröffnet , dass , was zunächst die Bestimmung der
citierten Ministerial -Verordnnng über die Bedingungen zur selbständigen Füh¬
rung von öffentlichen Apotheken anbelangt , dieselbe sich ans jene Fälle nicht
bezieht , in welchen der verantwortliche Leiter einer Apotheke wegen bloß zeit¬
weiliger Verhinderung sich in der Besorgung des laufenden Apothekendienstes
vertreten zu lassen, gcnöthigt ist.

Eine solche Vertretung in der Dauer bis zu vier Wochen kann auch durch
einen zur selbständigen Leitung einer öffentlichen Apotheke noch nicht berechtigten
Magister der Pharmacie stattfinden , jedoch ist die eingetretene Verhinderung
des verantwortlichen Leiters der Apotheke, sowie die Vertretung sofort der
politischen Bezirksbehörde anznzeigen.

Die ausnahmsweise Verlängerung der Dauer einer derartigen zeitweiligen
Vertretung kann über besonderes Einschreiten des verantwortlichen Leiters über
Apotheken bei zureichender Begründung bis zu 14 Tagen von der politischen
Landesbehörde bewilligt werden , wogegen eine weitere nur in besonderen Aus¬
nahmsfällen zulässige Fristerstreckung der Entscheidung des Ministeriums des
Innern Vorbehalten wird.

Bezüglich der Einrechnnng eines zur scientifischen Vervollkommnung an
Hochschul-Jnstitnten verwendeten Studienjahres in die fünfjährige pharma-
ceutische Verwendungszeit zur Erlangung der Berechtigung zur selbständigen
Führung einer öffentlichen Apotheke wird bemerkt , dass eine derartige Ver¬
wendung an ausländischen wissenschaftlichen Instituten einer solchen inländischen
gleichznhalten ist.

Desgleichen unterliegt es , insolang ? das Reciprocitätsverhältnis bezüglich
der wechselseitigen Anerkennung der pharmacentischen Verwendung zwischen
dem österreichischen und ungarischen Staatsgebiete , beziehungsweise Bosnien
und der Herzegowina besteht, keinem Anstande , dass die ordnungsmäßige Ver¬
wendung von diplomierten Pharmaccnten in Ungarn , sowie in Eroatien und
Slavonien , dann in Apotheken Bosniens und der Herzegowina jener in ein¬
heimischen Apotheken unter der in der obbezogenen Verordnung hervorgehobenen
Bedingung gleichgehalten werde.

Die Bewilligung von Ausnahmen hievon , sowie insbesondere die An¬
rechnung einer längeren als einjährigen scientifischen Verwendung als Magister
an wissenschaftlichen Instituten bei jenen Pharmaccnten , welche das Doctorat
der Pharmacie oder eine anderweitige höhere wissenschaftliche Qualification
erlangt haben , bleibt der fallweisen Würdigung des Ministeriums des Innern
Vorbehalten.

Hievon wird das Gremium rc. zur Darnachachtnng in Kenntnis gesetzt.

3 .
(Die Consessionslosigkeitserklärung der Eltern hat
auf das Religionsverhältnis ihrer Kinder unter sieben

Jahren keinen Einfluss . )
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 19. Juni

1896 , Nr . 3704:
Im Namen Seiner Magcstät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichlshof hat unter dem Vorsitze des k. k.
Ersten Präsidenten Dr . Grafen Schönborn,  in Gegenwart der Räthe des
k. k. Verwaltungsgerichtshofes Ritter von Hennig , Traxmarer , Dr . Zistler
und Freiherrn von Jacobi,  dann des Schriftführers k. k. Hofsecrctürs
v. Neu ki rchen , über die Beschwerde des J . K. in Wien , gegen die Entscheidung des
k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 22 . Mai 1895 , Z . 11063,
betreffend das Religionsbekenntnis seiner minderjährigen Kinder , nach der am
19 . Juni 1896 durchgeführtcn öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des
Dr . Alfred Mcttler,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung des
Beschwerdeführers und der Gegenausführungen des k. k. Ministerial -Vice-
Secretärs Dr . Heinrich Heidlmair,  in Vertretung des belangten k. k.
Ministeriums für Cultus und Unterricht , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiescn.
En tscheidnngsgründe.

Es ist actenmäßig sichergestellt und wird von der Beschwerde nicht wider¬
sprochen , dass die vier Kinder der Eheleute K., nachdem deren Eltern zur Zeit der
Geburt der römffch-katholijchen Kirche angehört haben , nach Artikel 1, Absatz 1

des Gesetzes vom 25 . Mai 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 49 , der Religion ihrer Eltern
gefolgt sind.

Es handelt sich heute um die Frage , ob durch den nachträglich am
3. Jänner 1888 erfolgten Austritt beider Elterntheile ans der katholischen
Kirche für die fraglichen Kinder , welche zur Zeit dieses Austrittes das siebente
Lebensjahr noch nicht vollendet hatten , das nach dem Gesetze für dieselben be¬
stimmte Religionsbekenntnis hinfällig geworden sei.

Nach Artikel 2, Absatz 1 des vorbezogenen Gesetzes hat als Regel zu
gelten , dass das für ein Kind bestimmte Religionsbekenntnis so lange nicht
verändert werden dürfe , bis dasselbe ans eigener freier Wahl eine solche Ver¬
änderung vornimmt.

Von dieser Regel statuiert das Gesetz allerdings drei Ansnahmen , und zwar:
a ) für den Fall gemischter Ehen,
b ) für den Fall des Religionswechsels der Eltern , und
o) für den Fall der Legitimation eines Kindes.

Nach der Actenlage könnte vorliegend nur die nä b genannte Ausnahme
in Betracht gezogen werden und es stützt auch der Beschwerdeführer sein ver¬
meintliches Recht vornehmlich ans die Anordnung des Artikels 2, Absatz 2 des
obcitierten Gesetzes. Da es sich nach dem klaren Wortlaute des Artikels 2 nur
um eine Ausnahmsbestimmung handelt , so ist diese auch strenge auszulegen
und deren Anwendung nur für den Fall zulässig , als die gesetzliche Voraus¬
setzung der Ausnahme vollkommen zutrifft.

Diese Voraussetzung ist aber , dass bei den Eltern ein „Religions¬
wechsel" eingetreten ist, das ist, dass die Eltern an Stelle des bisher gehabten
Religionsbekenntnisses ein anderes Bekenntnis angenommen haben , trifft aber
dann nicht zu, wo wie im vorliegenden Falle die Eltern sich konfessionslos
erklärt , das heißt den Austritt aus einer bestimmten Religion angemcldet
haben , ohne dass sie ein anderes Religionsbekenntnis angenommen haben.

Auf letzteren Fall könnte die für einen Neligionswechsel gegebene Norm
stets nur analog angewendet werden , eine solche analoge Anwendung ist aber,
wie bemerkt , bei Ausnahmsbestimmnngen grundsätzlich ausgeschlossen und über¬
haupt Z 7 a. b. G . B . nur dann zulässig, wenn sich ein Rechtsfall weder
aus den Worten noch aus dem Sinne eines Gesetzes entscheiden läßt , also
nur dann , wenn es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung für den
zu entscheidenden Fall fehlt , das Gesetz eine Lücke aufweist . Dies trifft aber in
dem gegebenen Falle gewiss nicht zu, da , wenn hier nicht die im Wortlaute
des Artikels 2 normierte Ausnahmsbestimmung platzgreift , es eben lediglich bei
der im Eingänge dieses Artikels aufgestellten Regel verbleibt , wonach das
einmal für ein Kind nn Sinne des Artikels 1 bestimmte Religionsbekenntnis
insolange nicht geändert werden darf , bis dasselbe aus eigener freier Wahl
eine solche Veränderung vornimmt.

Auch der Hinweis des Beschwerdeführers ans das Gesetz vom 9. April
1870 , R .-G .-Bl . Nr . 51 , ist nicht zutreffend , da dieses Gesetz lediglich die
Vorschrift über die Ehen von Personen , welche keiner gesetzlich anerkannten
Kirche oder Religionsgenossenschaft angehören , und über die Führung der Ge-
Kurts - , Ehe - und Sterberegister für dieselben enthält und keineswegs Be¬
stimmungen über das Religionsbekenntnis der Kinder trifft , beziehungsweise
die diesfalls in dem Gesetze vom 25 . Mai 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 49 , getroffenen
Bestimmungen abändert.

Hienach war die Confessionsloserklärung der Eltern kein gesetzlicher
Anlass um in dem bereits gesetzlich bestimmten Religionsbekenntnisse der Kinder
eine Änderung eintreten zu lassen und musste daher die Beschwerde gegen die
angefochtene Entscheidung , mit weicher ausgesprochen wurde , dass ungeachtet
des Austrittes der Eltern ans der katholischen Kirche deren unmündige vier
Kinder auch fernerhin dem katholischen Glaubensbekenntnisse angehören , als
unbegründet abgewiesen werden.

4 .
(Ernennung eines Honorarconsnls bei dem königl.

serbischen Genera !evns « late in Wien .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . Jimi

1896 (M .-Z . 111913/XV1I ) dem Wiener Magistrate Nachstehendes
zur Kenntnis gebracht:

Se . k.- und k. Apostolische Majestät haben auf Grund eines vom Ministe¬
rium des Äußern erstatteten alleruuterthänigsten Vortrages mit Allerhöchster
Entschließung vom 20 . Mai d. I . dem österreichischen Staatsangehörigen
Theodor Kuh in Wien die Annahme des ihm verliehenen Postens eines
Honorarconsuls bei dem serbischen Generalconsulate in Wien unter der Be¬
dingung , dass hiedurch in seinen staatsbürgerlichen Jurisdictions -Verhältnissen
keinerlei Änderung eintrete , allergnädigst zu gestatten geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Bemerken in Kenntnis
gesetzt, dass der genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anzuerkenncn und
zur Ausübung seiner Consularfunctioncn zuzulassen ist.

3 .
(Ernennung eines kaiserlich russischen Generalkonsuls

in Wien . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . Juli 1896,

Z . 4828 (M .-Z . 1 ! 9911/XV11 ) dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Se . >. und k. Apostolische Majestät haben ans Grund eines vom Ministe¬
rium des Äußern erstatteten allerunterthäuigsteu Vortrages mit Allerhöchster
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Entschließung vom 10 . Juni d . I . dem Bestallnngsdiplomc des zum kaiserlich
russischen Generalkonsul in Wien ernannten Staatsrathes Sergins Goria 'inow
das Exequatur huldreichst zu verleihen geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Bezugnahme ans den hierortigen
Erlass vom 18 . Mai 1896 , Z . 3L09/kr ., mit dem Bemerken in die Kenntnis
gesetzt , dass der genannte nunmehr definitiv in seiner amtlichen Eigenschaft
anznerkennen und zur Ausübung seiner Consnlarfunctionen zuznlassen ist.

Staatsrath Sergins Goria 'inow  gehört zur Kategorie der effektiven
Staatsbeamten.

G.
(Vollständigkeit der FamiLLenstandesansweise von

Auswanderern .)
Infolge Erlasses des h. k. k. Ministeriums des Innern vom

30 . Juli 1896 , Z . 23617 , hat die k. k. n . -ö. Statthalterei mit
Erlass vom 12 . August 1896 , Z . 5752/kr . (M .-Z . 144063/XVI)
dem Wiener Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Laut eines Berichtes des k. u . k. General - Consnls in Genna ist es sehr-
häufig vorgekommen , dass die von den Auswanderern beigebrachten Familien-
staudesansweise statt seitens der politischen Behörden , von den Pfarrämtern
oder dem St . Rafaelvereine in Lemberg ausgestellt wurden . Auch sind viele
Unregelmäßigkeiten , welche durch Verschulden der Emigrationsagenten ent¬
standen sind , bei der Beschaffung von Answandernngsdocnmenten konstatiert
worden , weshalb die Hafenpolizei -Behörden in Genna bei zweifelhaften Reise-
docnmenten auf der Beisetzung des Consnlarvisnms bestehen.

Da es in Anbetracht der Kürze der vor der Abreise der Auswanderer An¬
gebote stehenden Zeit dem k. n . k. General -Consulatc in Genna schwer möglich
ist. alle derartigen unvollständigen Dokumente auf ihre Richtigkeit und
Anthenticität zu prüfen , hat das genannte k. u . k. General -Consulat es als
dringend erwünscht bezeichnet , wenn die zur Auswanderung zugelassenen öster .-
ungar . Staatsangehörigen sich sämmtlich im Besitze von regulären , aus¬
schließlich durch die k. k. politischen Behörden ausgestellten Dokumenten be¬
finden würden.

(Automatische Alarmapparate lSpeisernfer ^ bei
Dampfkessel . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltevei hat mit dem Erlasse vom
30 . Juli 1896 , Z . 70537 (M .-Z . 137379/IX ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 18 . Juli
1896 , Z . 14986 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handelsministerium
dem Rekurse der Firma N . Ditmar  in Wien gegen die h . ä . Entscheidung
vom 25 . November 1895 , Z . 96880 , insofern mit derselben die der genannten
Firma mit der d. ä . Entscheidung vom 19 . Mai 1895 , Z . 87467 , anlässlich
der Bewilligung zur Auswechslung eines Dampfkessels aufgetragene Bedin¬
gung zur Anbringung eines automatischen Alarmapparates (Speisernfers ) am
neu anfznstellenden Kessel aufrecht erhalten wurde , Folge zu geben und unter
Behebung dieser Bedingung ansznsprechen gefunden , dass von der Anbringung
eines automatischen Alarmapparates lSpeiserufers ) abznsehcn ist, weil diese
Anordnung nicht nur in den bestehenden Kesselvorschriften nicht begründet,
sondern dem Geiste dieser Bestimmungen geradezu znwiderlänft , da durch die
Automaten die Aufmerksamkeit der Wärter abgcsäiwächt wird , wogegen die
Kesselvorschriften wesentlich auf der dem Wärter anferlegten unbedingten Ver¬
antwortlichkeit basieren ; da die gesetzlich vorgeschriebenen Armaturen des
Dampfkessels zur Vermeidung einer Explosionsgefahr ausreichend erscheinen,
können weitere , über den Nahmen des Gesetzes gehende Forderungen wie die
in Rede stehende , dem Beltiebswerber nicht anfgetragen werden.

8 .

(Stiegenftttfenmnteriale .)
Vom Wiener Magistrate wurde unterm 4 . August 1896,

M .-Z . 92673/IX , Nachstehendes kuudgemacht:
Die vom Österreichischen Ingenieur - und Architektenvereine , beziehungs¬

weise vom Stadtbanamte vorgenommenen Erprobungen verschiedener Stein¬
materialien bezüglich ihrer Eignung zu Stiegenstufen haben zum Theile ein
auffallend ungünstiges Ergebnis , namentlich hinsichtlich der Widerstandsfähig¬
keit gegen Stoß geliefert.

Ans Grund des Gutachtens des Wiener Stadtbanamtes wird demnach
in Gemäßheit der ZZ. 18 , Absatz 8 und 100 , Absatz 6 der Ban -Ordnung für
Wien zufolge Magistrats - Beschlusses vom 25 . Juni 1896 hinsichtlich des für
Stiegenstufen bei Bauten zu verwendenden Materiales nachfolgende Anordnung
getroffen:

1 . In den Consensplänen ist bei den Stiegen die Stcingattung , erforder¬
lichen Falles der Bezngsorl anzngeben . Die mit der Überwachung betrauten
Organe sind berechtigt , den Nachweis der Einhaltung des angegebenen Bezngs-
ortes zu fordern.

2 . Stufen ans Beton , Kufstein , ohne Eiseneinlage , ans Nekawinkler
oder diesem gleichartigen Stein dürfen mit Rücksicht auf die geringere Trag¬

fähigkeit und den geringen Widerstand gegen Stoß nur dort angewendet
werden , wo dieselben nicht als tragende Bautheile anzusehen sind.

3 . Der rechnungsmäßige Nachweis der Tragfähigkeit der Stiege ist jeder¬
zeit bei Einbringung von Consensplänen zur Erwirkung einer Banbewillignng
zu erbringen:

a) Bei Wohnhäusern oder Objecten , in welchen die Stiege keine größere
Belastung als in gewöhnlichen Wohngebäuden erfährt , wenn bei frei¬
tragenden Stiegen ans Kaiserstein die freie Stusenlänge das Maß von
1-50 in und bei Karststcin das Maß von 1-65 m , oder wenn bei beider¬
seits anfliegenden Stufen das Maß von 2 25 m bei Kaiserstein , und von
2 45 m bei Karststein überschritten wird.

1 ) Bei öffentlichen Gebäuden oder jenen Industriebauten , in welchen die
Stiegen ebenso wie in öffentlichen Gebäuden beansprucht oder mit schweren
Lasten benützt werden können , wenn die freie Stusenlänge bei freitragenden
Stiegen bei Kaiserstein 1 -30 , und bei Karststein 1 '46 , oder bei beiderseits
aufliegenden Stufen bei Kaiserstein das Maß von 2 m und bei Karststein
das Äkaß von 2 -15 in überschreitet.

Hiebei ist im Falle Punkt a. eine zufällige Last von 400 ÜA, und im Falle
Punkt k) eine Last von 640 für den Quadratmeter und in beiden Fällen
eine achtfache Sicherheit für die Berechnung der Stiegenstufen zugrunde zu legen.

Nach Maßgabe weiterer Erprobungen wird eine Ergänzung , beziehungs¬
weise Änderung dieser Vorschriften Vorbehalten.

A.
(Verwendung der Leiter Consolgerüste nach System

Hermann Heiland .)
Vom Wiener Magistrate wurde unterm 4 . August 1896,

M .-Z . 137552 ax 1895 , Nachstehendes knndgemacht:
Über Einschreiten des Hermann Enke  um Bewilligung zur Verwendung

der Leiter -Consolgerüste nach dem Systeme Hermann Heiland  findet der
Magistrat ans Grund der W 94 und 100 der Ban -Ordnung für Wien die all¬
gemeine Verwendung dieser in der vorgelegten Zeichnung , Figur I bis VII,
und der Beschreibung dargestellten Leiter -Consolgerüste im Wiener Gemeinde¬
gebiete auf Widerruf und unter folgenden Vorschriften zuznlassen:

1 . Die Verwendung darf nur unter der Aufsicht und Verantwortung
eines behördlich autorisierten Civil - oder Bauingenieurs , eines behördlich
autorisierten Architekten , eines conkessionierten Ban -, Maurer - oder Zimmer¬
meisters stattfinden , dessen Name , Charakter und Wohnort am Gerüste in
leicht kenntlicher Weise ersichtlich zu machen sind.

In gleicher Weise sind auch Name , Charakter und Wohnort jenes Ge¬
werbetreibenden anzubringcn , welcher das Gerüst benützt.

2 . Bei Aufstellung auf öffentlichen Gehwegen muss ein mindestens ein
Meter breiter Streifen des Gehweges längs der Fahrbahn für den Verkehr
frei bleiben.

Ist dies nicht möglich , so kann die Anbringung nur gestattet werden,
wenn eine Gefährdung des Verkehres durch den Bestand des Gerüstes oder-
umgekehrt nicht stattsindet und die im einzelnen Falle nothwendig erscheinenden
Sicherheitsmaßregeln getroffen werden.

3 . Die Leiter - Consolgerüste dürfen nur zu Arbeiten benützt werden , welche
bloß die Anwesenheit einzelner weniger Arbeiter  und keine An¬
häufung von Materialien bedingen . (Färbelungen . Anstrich rc .)

Die Arbeiter haben auf den Gerüsten ihre Werkzeuge beim Nichtgebranche
entweder in den Arbeitsschürzen oder in besonders befestigten Kästen zur Ver¬
hinderung des Herabfallens anfznbewahren . Gefäße für Mörtel , Farbe , Löth¬
öfen rc . dürfen nicht unbefestigt gelassen werden.

Diese Vorschriften über die Versicherungen der Werkzeuge haben auch
beim Anfstellen und beim Abmontieren zur Anwendung zu gelangen ; das
Hinabwerfen von Werkzeugen und Gerüstbestandtheilen auf die Straße ist
verboten.

4 . Über den Gehwegen  ist stets zum Schutze der Vorübergehenden in
einer Höhe von wenigstens drei Meter ein dichtes Schutzdach ans mindestens
zweieinhalb Centimeter dicken Brettern mit Fngenabdecknng , und zwar in der
Breite von der Hansflncht bis zu einer Entfernung von 50 Centimeter
vom Gehwegrande , oder wenigstens bis einen Meter über die Flucht der Leitern
so aufzurichten , dass der Verkehr längs derselben nicht behindert wird.

Um den dichten Zustand des Schutzdaches zu erhalten , müssen die ein¬
zelnen Bretter desselben gegen Verschiebung durch geeignete Befestigung ge¬
sichert fein.

Der Rand dieses Daches ist durch ein hochkantig gestelltes , wenigstens
25 Centimeter hohes Brett zu umsäumen.

Der Aufzug für Mörtel und Materialien ist bei Aufstellungen an der
öffentlichen Verkehrsfläche stets innerhalb  des Gerüstes zwischen zwei Leitern
anznbringen und vom öffentlichen Gehwege bis zum Schntzdache zu nmwandeln.

5 . Das Anfbrechen des Trottoirbelages zur Befestigung der Leitern ist
unzulässig.

Beschädigungen des Straßenkörpers , der Pflasterung , der Telegraphen - ,
Telephonleitnngen , Laternen , Dchilder , Bezeichnungen , Bäume rc . sind zu ver¬
meiden und zu diesem Zwecke die erforderlichen Schntzmaßregeln im Einver¬
nehmen mit dem Stadtbanamte , beziehungsweise der betreffenden Anstalt zu
treffen . Bei dennoch vorkommendcn Beschädigungen bleiben der Bauherr und der
Verantwortliche Unternehmer haftbar . (Z 91 Ban -Ordnung .)

6 . Die Fensterspreizen (Gasrohre mit Schranbenbolzen ), an welche die
Leitern zur Festhaltnng der aufrechten Stellung befestigt werden , müssen ivinkel-

1*
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recht an die gemauerten Fensterumrahmnngen anschließen und fest ungezogen
werden . Solche Fensterspreizen sind zur Sicherung der Stellung der Leitern
bei allen über den ebenerd und den Leitern gegenüberliegenden Fenstern an¬
zuordnen.

Wenn es die Verhältnisse gestatten , sind die oberen Enden des Gerüstes
mit dem Gebäudeinnern , wenn auch nur an einzelnen Stellen , zu verankern.

Znm Gerüstbelage dürfen nur gesunde Pfosten verwendet werden , welche
auf den Consolen aufzuliegen haben und mit ihren Enden über die Auflagen
mindestens 20 Centimeter hinausragen müssen.

Bedeutend überhängende Pfosten dürfen nicht betreten werden und sind
zur Verhinderung des Betretens dieser Endtheile an solchen Stellen abznschranken.

Ist der freibleibende Raum zwischen dem Gerüstbelage und der ausgehenden
Gebäudewand breiter als 40 Centimeter , so sind auch an der Innenseite des
Gerüstes Brustlehnen anzubringen.

Sämmtliche Gerüstbestandtheile sind vor der Aufstellung in Bezug auf
ihre Tauglichkeit zu untersuchen.

Die Verwendung mangelhafter oder nicht vollkommen verlässlicher Gerüst-
theile ist unzulässig.

7 . Werden auf die Standleitern Verlängernngsleitern ansgesteckt, so müssen
die Stand - und Verlängernngsleitern durch ' zwei' Paar eiserne Haken, an je
zwei eisernen Sprossenpaaren angehängt und am obersten Ende " der Stand¬
leitern auch noch durch eine eiserne Führung miteinander verbunden werden.

Die einzelnen Leitern sind untereinander durch Horizontal - und Diagonal¬
streben zu verbinden . Dieser Diagonalverbaud muss mit Ausnahme der einen
Leiter beim Aufzuge alle oberen Enden , sowohl der Stand - als auch der Ver¬
längerungsleitern umfassen . Jede zweite dieser Diagonalstreben ist vom obersten
Ende des Gerüstes durchlaufend bis in die Nähe des Schutzdaches zu verlängern.

8 . Die Aufstellung eines Stangengerüstes ist schriftlich vom verantwortlichen
Sachverständigen (Punkt 1) mindestens drei Tage vor Beginn der Aufstellung
im kurzen Wege zur Anzeige zu bringen , und zwar bei einer Verwendung in
den Bezirken I bis IX im Stadtbauamte und bei einer Verwendung in den
übrigen Bezirken bei der Stadtbauamtsabtheilung des betreffenden Bezirksamtes.
In der Anzeige ist der Ort und der Zweck der Aufstellung des Gerüstes
vor Beginn und die vermuthliche Dauer der Verwendung anzugeben.

Werden besondere öffentliche Anstalten (Telegraphen -, Telephonstellen rc.)
durch die Gerllstaufstellnng berührt , so ist auch bei diesen in gleicher Weise die
Anzeige zu erstatten.

9 . Ein Leiter -Consolgerüst darf nicht früher benützt werden , bevor sich
der verantwortliche Sachverständige nicht von der ordnungsmäßigen Beschaffenheit
und Aufstellung des Gerüstes , insbesondere der Gerüststreben und Fensterspreizen
überzeugt hat.

Derselbe hat die Untersuchung zu wiederholen , wenn die Dauer der Auf¬
stellung , von der letzten Untersuchung gerechnet, acht Tage erreicht hat.

Die Benützung mangelhaft befundener Gerüste ist einznstellen und kann
die Weiterbenütznng nur nach Behebung der Übelstände gestattet werden.

Wird vom Sachverständigen ein Leiter -Consolgerüst für andere Geschäfts¬
leute ausgestellt , so sind diese auf die hierüber bestehenden Vorschriften auf¬
merksam zu machen.

Diese Kundmachung , welche beim Wiener Magistrate erhältlich ist, ist bei
jedem aufgestellten Gerüste zur Einsicht der Controlsorgane bereit zu halten.

Betraut der verantwortliche Sachverständige (Punkt I ) einen anderen
mit der Vornahme der Untersuchung , so bleibt dessenungeachtet auch ersterer
verantwortlich.

10 . Während der Dunkelheit ist durch Aufstellung tauglicher Laternen das
Gerüst in der für die öffentliche Sicherheit nothwendigen Weise entsprechend zu
beleuchten . (Z 35 , Punkt 2 der Wiener Bau -Ordnung .)

11 . Der Hauseigenthümer ist verpflichtet , im Falle die Aufstellung des
Gerüstes aus was immer für Gründen erfolgt , die gleichzeitige Untersuchung
der erreichbaren hervorragenden Architekturtheile (Gesimse, Consolen , Sparren¬
köpfe, Figuren rc.) , dann der Träger von Telephondrähten n. dgl . in Bezug
auf sichere Befestigung einer Untersuchung unterziehen zu lassen, und muss die
Mitbenützung des Gerüstes zu diesem Zwecke gestattet werden.

Auch die bei der Gerüstarbeit beschäftigten Personen sind verpflichtet,
wahrgenommene Mängel an den bezeichneten Gegenständen der Baubehörde
sofort zur Anzeige zu bringen.

12 . Die Abänderung und Ergänzung dieser Vorschriften , und im Falle
der anhaltenden Nichtbefolgnng derselben, die gänzliche Zurücknahme der Be¬
willigung zur Verwendung der Leiter-Consolgerüste wird Vorbehalten.

13 . Übertretungen dieser Anordnungen werden , insofern sie nicht unter
das allgemeine Strafgesetz fallen , nach Z 94 der Bau -Ordnung für Wien mit
Geldstrafen von 5 bis 300 fl., eventuell der entsprechenden Arreststrafe geahndet.

ZO.
(Verpflegsgebür für das öffentliche Krankenhaus in

Fnnfkirchen .)
Das köuigl . Ungar . Ministerium des Innern hat mit Note

vom 5 . August 1896 , Z . 88680 sx 1896 ( M .-Z . 143889 ) ,
dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wird dienstfrenndlichst mitgetheilt , dass die Verpflegsgebür für das
öffentliche Krankenhaus in Füufkirchen vom 20 . Juli 1896 an mit täglich
80 kr. festgesetzt wurde.

LL.
(Erfatzruhetage beim GaftwirLsgewerbe .)

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 7 . August
1896 , Z . 137377/XVII , den magistratischen Bezirksämtern Nach¬
stehendes bekanntgegeben.

Mit Bezug auf die in einer Eingabe der Genossenschaft der Gastwirte
vom 13 . August 1895 , Z . 307 , an das hohe k. k. Handelsministerium gestellte
Frage hinsichtlich der Gewährung der Ersatzruhetage im Sinne des Artikels V,
Abs. 2 des Gesetzes vom 16. Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 21 , beziehungsweise
auf Punkt 47 der Ministerial -Verordnnng vom 24 . April 1895 , R .-G .-Bl.
Nr . 58 , hat dieses hohe Ministerium mir Erlass vom 18 . Juni 1896 , Z . 10944,
im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium des Innern Folgendes
eröffnet:

Nach Artikel VI , Al . 3 , beziehungsweise Artikel V, Al . 2 des Gesetzes
vom 16. Jänner 1895 , R . -G .-Bl . Nr . 21 , betreffend die Regelung der Sonn-
nnd Feiertagsruhe im Gcwerbsbetriebe , ist den an einem Sonntage länger als
drei Stunden mit gewerblichen Arbeiten beschäftigten Arbeitern mindestens eine
24stündige Ruhezeit am darauffolgenden Sonntage oder, wenn dies mit Rücksicht
auf den Betrieb nicht möglich ist, an einem Wochentage , oder je eine sechs¬
stündige Ruhezeit an zwei Tagen der Woche zu gewähren.

Im Rahmen dieser gesetzlichen Bkstimmnng wurde im Punkte 47 speciell
bezüglich des Gast - und Schankgewerbes mit der Ministerial -Verordnnng vom
24 . April 1895 (R .-G .-Bl . Nr . 58 ) angeordnet , dass die Sonntagsarbeit in
diesem Gewerbe gestattet ist, dass aber eine 24stündige Ruhezeit am darauf¬
folgenden Sonntage oder an einem Wochentage , oder je eine sechsstündige
Ruhezeit an zwei Tagen der Woche zu gewähren ist.

Die Frage , ob nun die eventuell ganz oder theilweise freizugebenden
Wochentage  in jeder , oder aber nur in jeder Zweiten  Woche zu gewähren
sind, kann nur dahin beantwortet werden , dass nach der Intention der be¬
zogenen Ministerial -Verordnnng für einen jeden zur Ar beit ausgenützten
Sonntag ein Ersatzrnhetag gewährleistet werden muss,  und dass,
wenn die betreffenden Hilfsarbeiter an mehreren aufeinander folgenden , be¬
ziehungsweise an allen Sonntagen des Jahres mehr als drei Stunden be¬
schäftigt werden und sonach die Alternative der Verlegung des Ersatzruhetages
auf jeden zweiten Sonntag überhaupt nicht in Betracht kommt, für jeden
einzelnen  zur Arbeit herangezogenen Sonntag ein Wochentag oder je
sechs Stunden an zwei Wochentagen als Ersatzruhe einzuränmen sind.

Die entgegengesetzte Auffassung würde dazu führen , dass für je zwei zur
Arbeit ansgenützte Sonntage nur ein Wochentag als Ersatzrnhetag gewählt
werden würde , so dass zum Beispiele bei einer ganzjährigen Sonntagsarbeit
den 52 Arbeitssonntagen nur 26 Wochen - als Ersatzrnhetage gegenüberständcn,
während doch logischerweise und nach der Intention des Gesetzes, beziehungs¬
weise der berufenen Verordnung entweder den 26 Arbeitssonntagen 26 Sonn¬
tage als Ruhetage , oder wenn auch diese letzteren zur Arbeit verwendet werden
mussten , den 52 Arbettssountagen 52 Wochen - als Ersatzrnhetage entsprechen
müssen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zufolge Statthalterei -Erlaffes
vom 28 . Juli 1896 , Z . 64804 , zur Darnachachtung in Kenntnis gesetzt.

LZ.
(Zulassung der freiherrlich Mayr -MeLuhoffscheu

PaLeuL -StneeaLorplatLeu .)
Auf Grund des Gutachtens des Stadtbanamtes werden zufolge Magi¬

strats -Beschlusses vom 13 . August 1896 , aä M .-Z . 102936/IX , im Sinne des
8 100 der Ban -Ordnnng für Wien die von der freiherrlich Mayr -Melnhof 'schen
Holzstoff- und Holzpappenfabrik Frohnleiten in Steiermark erzeugten „ Patent-
Stnccatorplatten " im allgemeinen als Ersatz für Stnccatornng , insolange das
Material die gleiche Beschaffenheit wie jene der Hieramts überreichten Muster
besitzt, für das Gemeindegebiet von Wien unter der Bedingung zugelaffen,
dass die Plattenstärke nicht weniger als 17 mm beträgt , die Platten mit
Nägeln derart auf der Holznuterlage befestigt werden , dass sie ebenso fest wie
Stnccatornng haften , die Platten einen glatten Verputz erhalten und die Fugen
mit Mörtel sorgfältig verstrichen werden.

Die Stellung weiterer Bedingniffe , beziehungsweise die Aufhebung der
Znlassungsbewillignng mit . Rücksicht auf die Erfahrungen bei der praktischen
Verwendung des Materiales , ebenso die ausdrückliche Verwendung von
Stnccatornng für einzelne Fälle bleibt Vorbehalten.

LI.
(Arttmr BirEsche Schutzvorrichtung für Dachdecker .)

Auf Grund des Gutachtens des Stadtbanamtes wird zufolge Magistrats-
Beschlusses vom 13. August 1896 , u.I M .-Z . 136009/IX , im Sinne des Z 100
der Wiener Ban -Ordnnng die von Anton Lrnk,  Schlossermeisterin Wien , XII,,
Stärkgaffe Nr . 3, in Aussicht genommene , im vorgelegten Plane dargestellte
„Schutzvorrichtung tür Dacharbeiter ", insolange dieselbe den in der Hieramts
überreichten Zeichnung dargestellten Verhältnissen und dem vorgelegten Muster
entspricht, unter nachstehenden Bedingungen im Gemeindegebiete von Wien für
zulässig erklärt:

1. Die das Winkeleisen tragenden Bolzen dürfen nur an kräftig dimen¬
sionierte und mit dem Dachstnhle fest verbundene Constrnctionstheile des
letzteren , befestigt werden , müssen im frei vorragenden Theile sammt Schraube
und Mutter verzinkt oder in gleich wirksamer Weise gegen Verrosten geschützt
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und an der Verbindungsstelle mit dem Dachstuhle gegen Eindringen des
Nicderschlagswassers geschützt sein.

2 . Das Winkeleisen ist gegen Rost durch Anstrich oder eine sonstige
verlässliche Weise zu schützen und horizontal auzuordnen.

3 . Nach dem Aussetzer: der Nolle auf das Wiukeleisen ist die Schraube
zur Feststellung des nmlegbaren Bügeltheiles stets kräftig auzuziehen.

4 . Sicherheitsseil und Bügel sind mit einem geschlossenen Ringe statt
eines gewundenen Hakens zu verbinden.

5 . Bor dem Aufbringen der Rolle auf das Winkeleisen ist stets die
Verbindung der letzteres tragenden Bolzen mit dem Dachstnhle zu untersuchen.

6. Die Abänderung und Ergänzung dieser Bedingungen nach den
praktischen Erfahrungen bleibt Vorbehalten.

L4.
(Josef StasM/sche Härlgegerüste für Häirserrerrovie-

rringen .)
Auf Grund des Gutachtens des Stadtbauamtes werden zufolge Magistrats-

Beschlusses vom 13 . August 1896 , aä M .-Z . 159192/IX , im Sinne der allge¬
meinen Vorschriften über die Verwendung freihäugender Gerüste (hieramtliche
Kundmachung vom 8. Jänner 1894 , Z . 1528 ox 1893 ) die von Herrn Josef
Stasuy  in Wien , III ., Seidlgasse Nr . 21 , construiertcn freihäugeuden Gerüste
nach zwei Typen (festgefügt und zerlegbar ) entsprechend den vorgclegten Zeich¬
nungen und Berechnungen gegen Beobachtung der mit erstbezeichncter Magistrats-
Kun 'dmachnng verlautbarten allgemeinen Vorschriften und unter nachstehenden
specicllen Bedingungen für zulässig erklärt:

1. Für die Herstellung der Gerüste darf nur gesundes Holz , sowie über¬
haupt nur tadelloses Materiale verwendet werden und sind die in dem Plane
enthaltenen Dimensionen der tragenden Constructionstheile genau eiuzuhalten.

2. Es dürfen von den nicht zerlegbaren Gerüsten (Type I ) kein Ge¬
rüste von mehr als 16 '5 m Gesammtlänge bei Höchstcutfernung der Auf¬
hängevorrichtungen von 8 '5 m ; von den zerlegbaren (Type II ) nicht
solche von über 12 m Gesammllüuge bei der Maximallängc des Mittelfeldes
von 6 m verwendet werden.

3. Die Gesammtlänge , sowie die Länge des Mittelfeldes sind auf den
Gerüsten deutlich in Ziffern ersichtlich zu machen.

4. Die Bühnenträger haben bei allen Gerüsten eine Höhe von 20 ein,
bei einer Dicke von 5 om zu erhalten und sind bei den nicht zerlegbaren Ge¬
rüsten die Verbindungsstellen der Bühuenträger mit den Ständern der Auf¬
hängevorrichtungen mit beiderseits am Bühuenträger anliegenden 2 mm starken,
200 mm hohen und 175 mm breiten Unterlagsblechen zu armieren.

5 . Die Tragseile (Hanfseile ) müssen 'wenigstens 20 mm Durchmesser
besitzen und dürfen auf den Gerüsten nicht mehr als 4 Mann gleichzertig
arbeiten.

6. Die Länge der Seile ist derart zu bemessen, dass im vollkommen
herabgelassenen Zustande (Gerüste auf dem Terrain aufsteheud ) mindestens
eine ganze Lage von Seilwindungen die Seiltrommel umgebe.

Die Arbeitsbühne sämmtlicher Gerüste ist an den beiden Enden durch
10 cm hohe, befestigte Leisten abzuschließen , um ein Herabgleiten von Werk¬
zeugen , Materiale rc. von der Bühne zu verhindern.

8 . Die in Verwendung stehenden Ausschussriegel (20 om hoch, 16 om
breit ) dürfen nur bis zu 3 m freier Ausladung verwendet werden und find
für größere Ausladungen entsprechend stärker dimensionierte Balken zu benützen.

9. Bei dem am Ausschussbalken befestigten Anhängeöhr ist zwischen
Schraubenmutter und oberer Batkeuflüche eine 3 mm starke, eiserne Unter¬
lagsplatte einzulegen und muss bei angezogener Mutter ein Stück Spindel
von 2 om Länge mit Gewinde über den Kopf der Mutter herausrageu.

10 . Die Haken der Flascheuzügc sind im eingehängten Zustande derart
zu versichern, dass ein Hinausgleiten aus den Hakeuöhren nicht möglich ist.

11. Die bereits in Verwendung gestandenen Hängegerüste sind sofort im
Sinne obiger Bedingungen umzuäudern und find bei Verwendung der Häuge-
gerüste die Bestimmungen der magistratischen Kundmachung vom 8. Jänner
1894 , Z . 1528 , genau einzuhalten.

Die Ergänzung der Bedingungen für den Fall der Nothwendigkeit , sowie
der Widerruf der Bewilligung wird nach Maßgabe der Ergebnisse der prak¬
tischen Erfahrungen Vorbehalten.

IS.
(Conservatoren , bezi ehnngsweise CorrespondenLen
für die Erforschung und Erhaltung der Kunst - und

historischen Denkmale .)
Die k. k. n .-ö. Stitthalterei hat mit Erlass vom 14 . August

1896 , Z . 46928 (M .-Z . 145707 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes mitgetheilt:

Über Ersuchen der k. k. Central -Commission für Erforschung und Er¬
haltung der Kunst - und historischen Denkmale in Wien wird dem Magistrate
behufs Verlautbarung bekanntgegeben , dass für den dortigen Verwaltungs¬
bezirk als Conservatoren:

Hauser  Alois , k. k- Baurath und Professor an der Kunstgewerbeschule
in Wien , für die II . Section;

Kenner  Friedrich , Dr ., k. k. Regierungsrath , Director der I . Gruppe
der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses , für die
I . Section , und

Mayer  Anton , Dr ., n .-ö. Landes -Archivar und Brblwthekar in W :en,
für die 111. Section bestellt wurden.

Als Correspondenten fungieren für Niederösterreich folgende Herren:
1. Anthony v. Siegenfeld  Alfred , Ritter , k. k. Landwehr -Uhlanen-

Rittmeister , Beamter im k. und k. Haus -, Hof - und Staatsarchiv zu Wien.
2. Arneth  Alfred , Ritter v., k. und k. wirkt . Geheimer Rath , Director

des k. k. Haus -, Hof - und Staatsarchivs in Wien , Excellenz.
3. B aillet - Lato nr  Vincenz , Graf , k. und k. wirkt . Geheimer Rath

und k. und k. Secriouschef im Ministerium für Cultus und Unterricht in Wien;
Excellenz.

4 . Bauer  Alexander , Ph .-Dr ., k. k. Hofrath , Professor an der technischen
Hochschule in Wien.

5 . Bauer  Josef , Ritter »., Dr ., Finanzrath der k. k. Finanz -Landes-
Direction in Wien.

6. Benesch  Ladislaus , k. k. Garde -Rittmeister in Wien.
7. Benndorf  Otto , Ph .-Dr ., k. k. Hofrath , Vorstand des archäol . epigr.

Sem . und Professor der Archäologie an der Universität in Wien.
8 . Boden  stein Cyriak , Ph .-Dr ., Docent an der k. k. technischen Hoch¬

schule in Wien.
9. Böhm  Constannu , Edler v., k. und k. Pens. Sectionsrath des Haus - ,

Hof- und Staatsarchivs in Wien.
10 . Deining er  Julius , k. k. Baurath , Architekt und Professor an der

Staats -Gewerbeschule in Wien.
11 Dilti nger  Andreas , Redacteur in Wien.
12 . Domanig  Karl , Ph .-Dr ., Custos :n der I . Gruppe der kunsthistori-

scheu Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses.
13. Drexler  Karl , Professor und Chorherr des Stiftes in Kloster¬

neuburg.
14 . Dumba  Nikolaus , Herrenhausmitglied , Landtags -Abgeordneter,

Guts - und Fabriksbesitzer in Wien.
15 . Eder  Maria Josef , Ph .-Dr ., Director der k. k. photographischen

Versuchsanstalt in Wien.
16 . Eich mayer  Franz , Consistorialrath , Dechant und Pfarrer in Waid-

Hofen a. d. Thaya.
17. Endl  Friedrich , Benedictiner -Ordenspriester und Archivar zu Stift

Altenburg.
18 . Exner  Wilhelm Franz , k. k. Hosrath , Reichsraths -Abgeordneter,

Professor an der k. k. Hochschule für Bodencultur , Director des technologischen
Gewerbemuscums in Wien.

19. Fahrn grub er  Johann , Professor am Diöcesau - Seminar in St.
Pölten.

20 . Fasching  Johann , Postmeister in St . Leonhard am Forst.
21 . Fischer  Ludwig Hans , Maler in Wien.
22 . Frieß  Gottfried , Ph .-Dr ., Gymnasial -Professor am k. k. Stift-

gymnasinm in Seitenstetten.
23 . Frimmel  Theodor , v., Noä .-Dr ., Kunstschriststeller in Wien.
24 . Gerisch  Eduard , Custos an der k. k. Akademie der bildenden Künste

in Wien.
25 . Globocnig  Anton , v., k. k. Regierungsrath in Wien.
26 . Grünbeck  Heinrich , sürsterzb . Consistorialrath , ins . Abt des Cister-

cienser Ordensstiftes Heiligenkreuz -Nenkloster.
27 . Haberl  Karl , llur . - Dr ., Advocat , Bürgermeister in Wiener-

Neustadt.
28 . Hacker ? . Leopold, Pfarrverweser in Gansbach.
29 . Heger  Franz , Custos am k. u . k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien.
30 . Herrn : aun  Julius , Architekt und Dombaumeister in Wien.
31 . Hoernes  Moriz , Ph .-Dr ., k. und k. Assistent am naturhistorischen

Hofmuseum in Wien.
32 . Hollitzer  Karl , Bauunternehmer in W :en.
33 . Houdek  Victor , Ministerial -Secretür im k. k. Ministerium des

Innern.
34 . Jananschek  Leopold , Th .-Dr ., Capitular des Stiftes Zwettl.
35 . Jank :: Johann , Beamter der Privat -Bibliothek Seiner Majestät

in Wien.
36 . Jordan  Richard , Architekt in Wien.
37 . Kauitz F,  Ethnograph , Directionsrath des orientalischen Museums

in Wien.
38 . Karabaöek  Josef , Ph .-Dr ., k. k. Universitäts -Professor in Wien.
39 . Karner  Lambert , Stifts -Capitular in Göttweig , Pfarrer in Brnnn-

kirchen.
40 . Kerschbaumer  Anton , Th .-Dr ., ins . Propst von Ardagger , Dechant

und Stadtpfarrer in Krems.
41 . Kopallik  Josef , Th .-Dr ., sürsterzb . geistlicher Rath , Universitäts-

Professor in Wien.
42 . Kornheisl  Franz , Prälat , Domherr bei St . Stephan , sürsterzb.

Consistorialrath und Kanzleidirector in Wien.
43 . Ko st er sitz Ubald , Propst des Chorherrenstiftes in Klosterneuburg.
44 . Krahuletz  Johann , k. k. Aichmeister in Eggenburg.
45 . Kubitschek  Josef Wilhelm , Ph .-Dr ., Professor am Staatsgymnasium

im VIII . Bezirke , Privaldoceut an der k. k. Universität in Wien.
46 . Lampel  Josef , Dr ., k. und k. Staatsarchivs -Concipist in Wien . ,
47 . Leischi ng  Eduard , Dr ., Secretär und Kanzleivorstand im k. k. österr.

Museum für Kunst und Industrie in Wien.
48 . Lippert  Josef , Ritter v. Graub erg,  Architekt in W :en.
49 . Matzenaner  Josef , k. k. Hof -Juwelier in Wien.
50 . Mayer  Josef , Ph . - Dr ., Director am Landes - Lehrerseminar in

Wiener -Neustadt.
2
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dl . Neu manu Gustav , Ritter v.. Architekt m Wien.
52 . Reumann  Wilhelm , Th .-Dr ., Heiligenkreuzer Stifts - Capitular,

sürsterzb . geistl. Rath , ord . Universitäts -Professor in Wien.
53 . Nowak  Adolf , k. k. Gymnasial -Professor in Wien.
54 . Penka  Karl , k. k. Gymnasial -Professor in Wien.
55 . Pöttickh v. Pettenegg  Ed . Gast ., Graf , Ph .-Dr ., Deutsch-Ord .-

Groß -Capitular und Rathsgebietiger in Wien , Excellenz.
56 . Prenninger  Karl , k. k. Oberbaurath in Wien.
57 . Prokop  August , Professor an der technischen Hochschule in Wien.
58 . Raab  Heinrich , Pfarrer in Breitenfnrt.
59 . Raimann  Franz , Ritter v., Jur .-Dr ., k. k. Hofrath beim Obersten

Gerichtshöfe in Wien.
60 . Raspi  Felix Ludwig , k. k. Hofrath , General -Secretür der Österr .-

ung . Staatseisenbahn -Gesellschaft in Wien.
61 . Redlich  Oswald , Ph .-Dr ., Universitäts -Professor in Wien.
62 . Rollet  Hermann , Ph .-Dr ., Stadtarchivar in Baden.
63 . Roth  Franz , Pfarrer in Jedenspeigen.
64 . Ruß Victor Wilhelm , Jur .-Dr ., Reichsraths -Abgeordneter in Wien.
65 . Sacken Adolf , Freih . v., k. und k. Feldmarschall -Lientenant i . P.

in Wien.
66 . Sch anmann  Franz , Bürgermeister in Korneubnrg.
67 . «schemfil  Heinrich , k. und k. Hof - Secretär in Seiner Majestät

Obersthofmeisteramt.
68 . Schneider  Robert , Ritter v., Ph .-Dr ., Cnstos der I . Gruppe der

kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses in Wien.
69 . Schnerich  Alfred , Ph .-Dr ., Amanuensis an der k. k. Universitäts-

Bibliothek in Wien.
70 . Schnürer  Franz , Ph .-Dr ., Scriptor der k. und k. Familien -Fide '1-

commis -Bibliothek Seiner Majestät.
71 . Sebald  Ivo , Pfarrer in Alt -Leopoldau.
72 . Sickel Theodor , Ritter v., Ph .-Dr ., k. k. Hchmth , derzeit in Rom.
73 . Sitte  Camilla , Regiernngsrath , Architekt, Director der k. k. Gewerbe¬

schule in Wien.
74 . Stadler  Anton , Dr ., Vice -Präsident des Vereines für Erhaltung

der Kunstdenkmäler in Wien.
75 . Starzer  Albert , Ph .-Dr ., Leiter des k. k. n .-ö. Statthalterei -Archivs

in Wien.
76 . Staub  Franz , Schriftsteller in Wiener -Neustadt.
77 . Stockhammer  Gustav , Jnspector urM Werkstätten -Chef der Österr.

Nordwestbahn in Jedlesee.
78 . Swoboda  Heinrich , Ph .-Dr ., k. k. Hofkaplan und Universitäts-

Professor in Wien.
79 . Szombathy  Josef , Cnstos am k. und k. natnrhistorischen Hos-

mnsenm in Wien.
80 . Traun - AbensPergHngo,  Graf , Oberstjägermeister Seiner Majestät,

Excellenz.
81 . Uhl Friedrich , k. k. Hosrath , Nedactenr der „ Wiener Zeitung " .
82 . Uhlirz  Karl , Ph .-Dr ., Stadt -Archivar in Wien.
83 . Wächtler  Ludwig , Baurath und Architekt in Wien.
84 . Walcher  Leopold , Ritter v. Moltheim,  k . und k. Ministerialrath

a. D . in Wien.
85 . Walla  Ferdinand , k. k. Fachschuldirector , derzeit in Wien.
86 . Wanek  Johann , Pfarrer in Lichtenwörth.
87 . Windischgrätz  Ernst , Prinz zu, k. und k. General -Major in Wien.
88 . Wlha  Josef , Photograph in Gersthof.
89 . Wurmbrand - stuppach  Ladislaus Gnndaker , Graf , k. u . k. wirkl.

Gemeimer Rath und Kämmerer , Minister a . D ., Excellenz , in Wien.
90 . Wnssin  Johann , k. k. Regiernngsrath in Wien.
91 . Zündel  Ambrosius , Oberlehrer in Gemeinlebarn.

LG.
(Beginn der Wirksamkeit der neuen (Gemeindever¬
tretungen von Floridsdorf und Groß -Jedlersdorf .)

Kundmachung des k. k. u .-ö. Statthalters vom 16 . August
1896 , Z . 78063 , L.-G -- u . V .-Bl . Nr . 61:

Im Einvernehmen mit dem niederösterreichischen Landesansschusse wird
gemäß H 8 des Gesetzes vom 8 . Mai 1894 , L.-G .-Bl . Nr . 28 , betreffend die
Vereinigung der Gemeinden Floridsdorf und Jedlesee , sowie eines Theiles der
Gemeinde Groß -Jedlersdorf des Gerichts - und politischen Bezirkes Korneubnrg
und der Gemeinde Donaufeld des Gerichts - und politischen Bezirkes Groß-
Enzersdorf in eine Ortsgemeinde der 1. September 1896 als jener Tag festgesetzt,
an welchem die neuen Gemeindevertretungen von Floridsdorf und Groß-
Jedlersdorf ihre Wirksamkeit zu beginnen haben.

17.
(K . k. Staatsbahn -Direetionen . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Piäsidial -Erlass vom
17 . August 1896 , Z . 5939/ ? ra .68. ( M .-Z . 146124 ) , dem Bürger¬
meister Strobach  Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Mit¬
theilung des hohen k. k. Eisenbahnministerinms gehören vom Tage der Auf-
Lsnng der k. k. Generaldirection der österreichischen Staatsbahnen , d. i. vom

1. August d. I . an , die gesammten Reisedispositionen , wie die Einleitung von
Sonderzügen , Beistellnng von Salon - oder sonstigen direclen Wägen , die
Reservierung von Coupes rc. in den Wirkungskreis der k. k. Staatsbahn-
Direetionen.

Hievon setze ich Euer Hochwohlgeboren mit dem Beifügen in die Kenntnis,
dass mit 1. August d. I . die dermalen bestehenden k. k. Eisenbahn -Bctriebs-
directionen unter Beibehaltung ihres Amtssitzes und des ihnen Angewiesenen
Eisenbahnnetzes in k. k. Staatsbahn -Direetionen nmgewandelt worden sind.

18 .
(Verbot der Einfuhr , des Vertriebes und der Ver
Wendung des Fleifchconservierungsmittels „ Deutsches
Fleischwasser " der Firma Hch. Kühn «ck? Hultzsch in

Dresden .)
Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen und

des Handels vom 22 . August 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 163:
Im Einvernehmen mit der königlich ungarischen Regierung wird auf

Grund des Artikels VI des Gesetzes vom 25 . Mai 1882 (R .-G .-Bl . Nr . 47 ) ,
dann auf Grund der Bestimmung des Z 6 der Ministerialverordnung vom
1. Mai 1866 (R .-G .-Bl . Nr . 54 ) die Einfuhr , der Vertrieb und die Ver¬
wendung des von der Firma Hch. Kühn L Hultzsch in Dresden unter dem
Namen „ Deutsches Fleischwasser " in den Verkehr gebrachten flüssigen Fleisch-
conservieriingsmittels ans sonitären Rücksichten verboten.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Kraft.

1Ä.
(Errichtung von Bezirkshauptmannschaften in

Mährisch -Bndwitz nnd in Tischnowitz .)
Kundmachung des Ministeriums des Innern vom 27 . August

1896 , R .-G .-Bl . Nr . 160:
Seine k. n . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung

vom 28 . September 1895 in theilweiser Änderung der mit der Verordnung
des Ministers des Innern vom 10 . Juli 1868 (R .-G .-Bl . Nr . 101) kund-
gemachten administrativen Eintheilnng der Markgrafschaft Mähren die Er¬
richtung zweierBezirkshauptmannschaften in Mährisch -Bndwitz nnd in Tischnowitz
allergnädigst zu genehmigen geruht.

Der Amtsbezirk der Bezirkshauptmannschaft Mährisch -Bndwitz wird die
von den derzeitigen politischen Bezirken Znaim und Datschitz abzutrennenden
Gerichtsbezirke Mährisch -Bndwitz nnd Jamnitz , der Amtsbezirk der Bezirks¬
hauptmannschaft Tischnowitz den von dem derzeitigen politischen Bezirke Brünn
(Umgebung ) abzutrennenden Gerichtsbezirk Tischnowitz umfassen.

Der politische Bezirk Brünn (Umgebung ) wird daher fortan aus den
Gerichtsbezirken Brünn (Umgebung ) nnd Eibenschitz, der politische Bezirk
Datschitz ans den Gerichtsbezirken Datschitz und Teltsch nnd der politische
Bezirk Znaim ans den Gcrichtsbezirken Frain , Joslowitz nnd Znaim bestehen.

Die Bezirkshauptmannschaften Mährisch -Bndwitz und Tischnowitz haben
ihre Amtswirksamkeit mit 1. November 1896 zu beginnen.

20 .
(Zur Hintarrhaltung des Zwischenhandels Ln der

Großmarkthalle .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 3 . September 1896 nä

M .-Z . 136709/XV 'Nachstehendes knndgemacht:
Den Inhabern von Fleischverkaufsstellen  am täglichen Fleisch¬

markte in der Großmarkthalle ist die Überlassung von Fleisch waren
an ihre Bediensteten  unter dem Titel des Verkaufes , der Entlohnung oder
einem sonstigen Titel zum Weiterverkäufe in der Großmarkthalle untersagt  nnd
wird gegen Zuwiderhandelnde mit der Entziehung des Verkaufs¬
platzes  nnd mit der Wegweisung vom Markte vorgegangen.

Unter einem wird den Marktparteien in Erinnerung gebracht , dass nach
Z 13 der Marktordnung für den täglichen Fleischmarkt in der Großmarkthalle
der Zwischenhandel,  welcher darin besteht, dass die auf diesem Markte
angetansten Waren daselbst an demselben Tage wieder verkauft werden , verboten
nnd strafbar ist.

21 .
(Schnlinspeetionsbezirke .)

Der Bezirksschulrath der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt
Wien hat unterm 3 . September 1896 nä G .-ZZ . 3635 und 4880
den Schulleitungen Nachstehendes bekanntgemacht:

Der Herr Minister für Cultus und Unterricht hat zufolge Erlasses vom
13 . Mürz 1896 , Z . 4915 , die Vermehrung der bisherigen zehn Jnspections-
bezirke des Schulbezirkes Wien um einen weiteren Jnspectionsbezirk vom Be¬
ginne der nächsten Functionsperiode , d. i. vom 15 . September 1896 an , zu
genehmigen gefunden.

Gleichzeitig hat der Herr Minister für Cultus nnd Unterricht die nachstehende
Abgrenzung der einzelnen Jnspectionsbezirke genehmigt:
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I . Jnspectionsbezirk : I . Gemcindebezirk ganz und VI . Gemeinde¬
bezirk ohne Privatschulen.

II . Jnspectionsbezirk : II . Gemeindebezirk -einschließlich Zwischen¬
brücken und Kaisermühlen , jedoch obne Brigittenau.

III . Jnspectionsbezirk-  III und XI - Gemeindebezirk ganz
IV . Jnspectionsbezirk:  IV . und X. Gemeindebezirk ohne Privat-

schnlen.
V. Jnspectionsbezirk:  V . nnd XII . Gemeindebezirk.
VI . Jnspectionsbezirk:  XIII . und XIV . Gemeindebezirk.
VII . Jnspectionsbezirk:  VII . und XV . Gemeindebezirk ganz nnd

die Privatschnlen des X. Bezirkes.
VIII . Jnspectionsbezirk:  VIII . und XVII . Gemeindebezirk ganz

und die Privatschnlen des VI . Bezirkes.
IX . Jnspectionsbezirk:  IX . Gemeindebezirk nnd Brigittenau ganz.
X . Jnspectionsbezirk:  XVI . Gemcindebezirk und die Privatschnlen

des IV . Bezirkes.
XI . Jnspectionsbezirk:  XVIII . nnd XIX . Gemcindebezirk ganz.
Die Standorte der neuen 11 Bezirkssectionen  sind wie folgt

bestimmt worden:
B e zirksse ction  I , I ., Neues Rathhans , 6. Stiege , 2. Stock.

„ II ., II ., Kleine Sperlgasse 10 (Gemeindehaus ) .
„ III , III ., Gemeindeplatz 3 (Gemeindehaus ).
„ IV , IV ., Schäffergasse 3 (Gemeindehaus ).
„ V , V. , Hundsthurmerstraße 50 (Gemeindehaus ) .
„ ' VI , XV ., Gasgasse 8 nnd 10.
„ VII bis znm Novembertermine 1896 : VI ., Amerling¬

straße 11 (Amtshans ) ; vom Novcmbertermine 1896
an : VII ., Nenbaugasse 25 , 2. Stock.

„ VIII , VIII ., Schmidgasse 18.
„ IX , IX ., Währingerstraße 43 (Gemeindehaus ).
„ X , XVI ., Arnethgasse 28.
„ XI , XVIII ., Martinsstraße 100.

Der Amtssitz des Ortssch ulrathes für den Gemeinde¬
bezirk II X Leopoldstadt einschließlich Z w i s ch en b rü cke n nnd
Kaisermühlen , jedoch ohne Brigittenau,  befindet sich II ., Kleine Sperl¬
gasse 10;

der Amtssitz des Ortss chulrathes für den Gemeinde¬
bezirk II L Brigittenau  II ., Wintergassc 34.

22 .

(Öffentliches Krankenhaus in Nennkirchen .)
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthnme

Österreich unter der Enns vom 4 . September 1896 , Z . 79459 , be¬
treffend die Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes an das von der
Gemeinde Neunkirchen erbaute Krankenhaus in Neunkirchen und
die Festsetzung der Verpflegstape für dasselbe . L.-G .-Bl . Nr . 64:

Das von der Gemeinde Neunkirchen erbaute Privatspital zu Nennkirchen
wird im Einvernehmen mit dem n .-ö. Landesansschnsse als öffentiiches Kranken¬
haus erklärt.

Die Verpflegstaxe für „das öffentliche Krankenhaus zu Nennkirchen"
wurde vom n .-ö. Landesansschnsse im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö. Statt¬
halterei vorläufig vom 1. September 1896 angefangen mit 1 fl. für den Kopf
und Tag festgesetzt.

2Z.
(Gestattung der Verwendung einer neuen Form der
Franz Ludwig ' fchen Doppelfalz - und Zackenziegel für

Deckeneonstrnetionen .)
Dev Wiener Magistrat hat unterm 13 . September 1896,

M .-Z . 100322/IX , nachstehende Entscheidung getroffen:
In Erledigung des Ansuchens des Herrn Franz Ludwi  g , Baumeister

in Jägerndorf , vertreten durch Herrn Heinrich Seif,  Architekt , V ., Hartmann¬
gasse 5, um Zulassung von neuen , der Länge nach mit zwei kreisrunden
Löchern nnd an der oberen und unteren Fläche mit je einer Nute versehenen
Doppelfalz - nnd Zackenziegeln und dazu gehörigen Traversen -Anschlnssziegeln
zur Verwendung bei Deckenconstructionen wird auf Grund der vom Stadt¬
bauamte vorgenommenen Probebelastung von ans solchen Ziegeln hergestellten
Decken zufolge Magistrats -Beschlusses vom 3 . September 1896 im Sinne des
Z 37 der Wiener Bauordnung die Verwendung dieser neuen Ziegelformen bei
Deckenconstructionen im Gemeindegebiete von Wien , unter den für die frühere
Form der Doppelfalz - und Zackenziegel mit hierämtlichem Dccrete vom
25 . März 1895 , Z . 173782 , vorgeschriebenen Bedingungen , insbesondere auch
nur bei einer Belastung von höchstens 310 per Quadratmeter gestattet.
Die beiden Löcher der Ziegel sind vor der Vermauerung zur Verhinderung des
Einfließens des Mörtels zu verschließen. Die vorgelegten Musterziegel und das
Erprobungsprotokoll werden im Stadtbanamte hinterlegt.

II. UlMmUwliMmnmmM.
Hememdeiath:

24 .
(Verbot der Übernahme von städtischen Arbeiten
und Lieferungen seitens der Mitglieder des Gemeiude-

rathes , beziehungsweise der Bezirksausschüsse .)
Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Plenarsitzung vom

24 . Jnli 1896 , Z . 1415 (M .-Z . 62771/IV ) , folgende Beschlüsse
gefasst:

1. Der Gemeinderaths -Beschlnss vom 28 . Mai 1861 , wonach Mitglieder
des Gemeinderathes keine städtischen Arbeiten übernehmen dürfen , wird auf¬
recht erhalten.

2. Der Gemeinderaths -Beschlnss vom 6 . November 1863 , wonach die
Bezirksausschüsse m dem Bezirke, für welchen sie gewählt worden find , keine
Lieferungen übernehmen sollen, wird ebenfalls aufrecht erhalten , soll jedoch auf
bereits bestehende Bertragsverhältnisse , welche bis zur Durchführung aufrecht
zu bleiben haben , nicht znrückwn'ken.

3. Die genannten Gemeinderaths -Beschlüsse werden auf „ Arbeiten und
Liefernngen " ausgedehnt nnd sind neuerlich zu pnblicieren.

81Ml ath:
2 s.

(Abgabe von Hochquelleuwasfer für Ventilations-
anlagen in den Bezirken bis ^ 8 ^ . )

Der Stadtrath hat in der Sitzung vom 20 . August 1896
nä Z . 6736 ( M .-Z . 210745/VII ) , in Genehmigung des Magi¬
strats -Antrages , betreffend die Einbannng von Ventilatoren in den
Bezirken XI bis XIX , nachstehenden Beschluss gefasst:

1. Wasser für die industriellen Zwecke von Bentilationsanlagen in Gast-
und Kaffeehäusern wird auch in den Bezirken XI bis XIX abgegeben nnd die
Einbannng von principiell bewilligten Ventilationsapparaten gegen Einhaltung
der mit den Plenarbeschlüssen des Gemeinderathes vom 18 . September 1884,
Z . 5763 , und vom 7. Februar 1889 > Z . 7857 , festgesetzten Bedingungen,
gegen Widerruf unv gegen Abschluss eines Vertrages und insbesondere Ab¬
sperrung der separat anznlegenden Zuleitung ohne weitere Verhandlung im
Falle des eintrerenden Wassermangels genehmigt.

2 . Die magistratischen Bezirksämter der Bezirke XI bis XIX werden
angewiesen , solche Gesuche anznnehmcn und unter genauer Einhaltung der
diesbezüglich geltenden Vorschriften zu bewilligen.

2S.

(Durchführung von Proeessangelegeuheiten durch
Magistratsbeamte . )

Der Wiener Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 28 . August
1896 zur Z . 7022 folgenden Beschluss gefasst:

Der Magistrat wird anfgefordert , von nun an alle jene Processangelegen-
heiten , bei welchen der Advocatenzwang nicht vorgeschrieben ist, durch städtische
Beamte , welche rechtskundig sind, durchführen zu lassen.

ZltaMrat:
27 .

(Wafferbezugsgebüren für dir Wiener k. k. KrauLen-
austalten . )

Der zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte der Neichs¬
haupt - nnd Residenzstadt bestellte k. k. Bezirkshauptmann Dr.
v . Fried eis  hat nach Anhörung des Beirathes am 14 . Jänner
1896 aä ZZ . 161 , 165 Nachstehendes verfügt:

1. Für alle k. k. Krankenanstalten wird die Gebür für sämmtliche an¬
gemeldeten Wasserqnantitäten nur 2 fl. 50 kr., mehr 50 kr. Betriebskosten , nnd
zwar vom 1. Jänner 1891 ab, respective vom 1. Jänner 1892 ab bestimmt.

2 . Der Magistrat wird ermächtigt , weitere Anmeldungen mit demselben
Preise zn berechnen.

3. Die Mehrverbranchsgebür über die angemeldeten Gebüren bleibt mit
2 kr. bestimmt.
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28.
(Znweisrlttg der Schlachthäuser an die Fleischhauer .)

Magistrats - Vicedirerlor Tachau hat mit Erlass vom
6 . Mai 1896 , M .-Z . 43680/XV , Nachstehendes angeordnet:

Mit dem Decrete vom 11 . Jänner 1896 , Z . 18496 ex 1893 , wurden die
von den Schlachthansverwaltnngen zn St . Marx , Gumpendorf , Meidling,
Hernals nnd Nussdorf zusammengestellten Verzeichnisse über die diesen Schlacht-
bänsern Angewiesenen Fleischhauer dem Marktamte mit der Weisung zngemittelt,
bei Ausfertigung der Abtriebszettel für die am Viehmarkte angetansten Rinder
ein besonderes Augenmerk darauf zn richten , dass in der Regel nur jenen
Fleischhauern Abtriebszettcl für das Schlachthaus St . Marx , beziehungsweise
der V . Abtheilung desselben ausgestellt werden , welche diesem Schlachthause
zugewiesen find.

Um diese Tabellen fortwährend in dem richtigen Stande erhalten zn können,
ist es ..jedoch nothwendig , dass das Markt -Commissariat von jeder Neuzuweisung
oder Änderung der bisherigen Zuweisung stets rechtzeitig in Kenntnis gelangt.

Die Bezirksämter werden daher anfgefordert , von jeder Ausfertigung
eines Gewerbescheines an Fleischhauer unter gleichzeitiger Bekanntgabe des
Schlachthauses , welchem derselbe Angewiesen wird , das Marktamt nnd die
betreffende Schlachtverwaltung in Kenntnis zn setzen nnd etwa später in der
Zuweisung eintretende Änderungen in der angegebenen Weise mitzutheilen.

Die Schlachthansverwaltnngen werden neuerlich beauftragt , nur den
ihnen zugewiesenen Fleischhauern die Schlachtung in dem betreffenden Schlacht¬
hanse zn gestatten nnd Ausnahmen nur ans veterinär -polizeilichen Rücksichten
oder wenn es besonders berücksichtignngswürdige Verhältnisse erheischen, zuzu¬
gestehen.

2K.
(Erneuerung des Rauchverbotes betreffend die ftädti-

schen Caffenämter .)
Magistrats -Director Tachau hat unterm 27 . August 1896,

M .-Z . 38816/IV , nachstehende Curreude erlassen:
Zufolge Stadtraths -Beschlnsses vom 13 . August 1896 Z . 6499 , ist für

die im Rathhause untergebrachten Caffenämter das bestehende Rauchverbot zu
erneuern , beziehungsweise rücksichtlich der städtischen Hauptcassa zn verschärfen.

In Ausführung dieses Beschlusses wird daher das Rauchen von Cigarren,
Cigaretten oder Rauchtabak innerhalb der Räume der städtischen Hauptcassa
nnd des städtischen Steueramtes sowohl für die in diesen Cassenämtern ver¬
wendeten Beamten und Diener , wie auch für alle sonstigen , diese Räume
betretenden Beamten , Diener und Parteien in - und außerhalb der Amtsstunden
strengstens untersagt.

I!I. Geleite
von besonderer Mehligkeit sür den Mitischen ffer-

mallungMenst.
3S.

(Abänderung der Landesordnnng für Nieder¬
österreich .)

Gesetz vom 1. August 1896 , mit welchem der § 3 der Landes¬
ordnung für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns vom
26 . Februar 1861 abgeändert wird , L.- G .- u . V .-Bl . Nr . 57:

Uber Antrag des Landtages Meines Erzherzogthnmes Österreich unter
der Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  I.
Der Z 3 der Landesordnnng sür das Erzherzogthnm Österreich unter der

Enns vom 26 . Februar 1861 tritt in seiner gegenwärtigen Fassung anßer
Kraft nnd hat künftig zu lauten:

Z 3.
Der Landtag besteht aus achtundsiebzig Mitgliedern , und zwar:

n) dem Fürsterzbischofe von Wien,
dem Bischöfe von St . Pölten,
dem Roetor muAnikicrm der Wiener Universität ; dann

b ) aus fünfnndsiebzig gewählten Abgeordneten , und zwar:
I . ans sechzehn Abgeordneten des großen Grundbesitzes;

II . aus achtunddreißig Abgeordneten der durch die Wahlordnung be-
zeichnelen Städte (Märkte , Jndustrialorte nnd Orte ), dann der
Handels - und Gewerbekammer;

III . aus einundzwanzig Abgeordneten der übrigen Gemeinden des Erz-
herzogthumes Österreich unter der Enns.

Artikel  II.
Dieses Gesetz tritt bei der Ausschreibung der nächsten allgemeinen Neu¬

wahlen für den Landtag in Wirksamkeit.
Artikel  III.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes wird Mein Minister des Innern
beauftragt.

3 «.
(Abänderung der Landtagswahlordnung für Nieder¬

öfterreich . )
Gesetz vom 1 . August 1896 , mit welchem die Landtags-

Wahlordnung für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns
abgeäudert wird , L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 58:

Über Antrag des Landtages Meines Erzherzogthnmes Österreich unter
der Enns finde Ich anzuordnen , wie folgt:

Artikel  I.
Die Landtagswahlordnung für das Erzherzogthnm Österreich unter der

Enns tritt in ihrer gegenwärtigen Fassung außer Kraft nnd hat künftig zn
! lauten:

I . Von den Wahlbezirken und Wahlorten.
8 i.

Für die Wahl der Abgeordneten ans der Classe des großen Grundbesitzes
bildet das ganze Erzherzogthnm Österreich unter der Enns einen Wahlbezirk.

Die Wähler haben in einem Wahlkörper sechzehn Abgeordnete zu wählen.
Der Wahlort ist Wien.

8 2.
Für die Wahl der Abgeordneten der Städte (Märkte , Jndustrialorte und

Orte ) als solche bilden:
1. der erste Wiener Gemeindebezirk;
2 . der zweite Wiener Gemeindebezirk;
3 . der dritte und elfte Wiener Gemeindebezirk;
4 der vierte Wiener Gemeindebezirk;
5 . der fünfte Wiener Gemeindebezirk:
6. der sechste Wiener Gemeindebezirk;
7. der siebente Wiener Gemeindebezirk:
8 . der achte Wiener Gemeindebezirk;
9 . der nennte Wiener Gemeindebczirk;

10. der zehnte Wiener Gemeindebezirk;
11 . der zwölfte und dreizehnte Wiener Gemeindebezirk;
12 . der vierzehnte und fünfzehnte Wiener Gemeindebezirk;
13 . der sechzehnte und siebzehnte Wiener Gemeindebezirk;
14 . der achzehnte und neunzehnte Wiener Gemeindebezirk;
15 . Wiener -Neustadt;
16 . Amstetten , St . Peter (Markt ) , Scheibbs , Seitenstetten (Markt ), Waid¬

hofen an der Ibbs (Stadt ), Abbs;
17 . Baden , Gumpoldskirchen , Mödling , Perchtoldsdorf;
18 . Bruck an der Leitha , Hainburg , Schwechat;
19. die nach dem Gesetze vom 8. Mai 1894 , L.-G .-Bl . Nr . 28 , zu einer

Ortsgemeinde vereinigten Gemeinden Floridsdorf , Jedlesee , Donauseld mit
einem Theile von Groß -Jedlersdors , beziehungsweise die daraus entstehende
Gcsammtgcmeinde Floridsdorf;

20 . Horn , Eggenbnrg , Langenlois , Maissan , Stadt Retz;
21 . Korneuburg , Oberhollabrunn , Stockerau;
22 . Krems , Mantern , Stein;
23 . Mistelbach , Feldsberg , Laa, Poisdorf , Zistersdorf;
24 . Neunkirchen , Ebenfnrt , Pottenbvrs;
25 . St . Pölten , Herzogenbnrg , Melk, Pöchlarn;
26 . Tulln , Klosterneuburg , Königstetten;
27 . Waidhofen an der Thaya , Groß -Siegharts , Litschan, Weitra , Zwettl,
in jeder Gruppe zusammen je einen Wahlbezirk.

8 3.
In Wien ist jeder Gemeindebezirk Wahlort . Wiener -Neustadt und

Floridsdorf sind Wahlorte der gleichnamigen Wahlbezirke , letzteres mit der
Maßgabe , dass bis zur Aktivierung der Gesammtgemeinde Floridsdorf jede
der im Z 2, Ziffer 19, genannten Gemeinden Wahlort ist.

In den übrigen Wahlbezirken (Z 2, Ziffer 16 bis 18 nnd 20 bis 27)
ist jede der dort genannten Ortschaften für sich ein Wahlort.

Die im Z 2 bei der Festsetzung jedes Wahlbezirkes zuerst anfgeführte
Ortschaft ist der zur Ermittlung des Gesammtergebnisses der in den einzelnen
Wahlorten vollzogenen Wahlhandlungen bestimmte Hanptwahlort des Wahl¬
bezirkes.

8 4-
Von den im Z 2 aufgeführten siebenundzwanzig Wahlbezirken hat der

erste Wiener Gemeindebezirk sechs, der zweite Wiener Gemeindebezirk zwei,
der dritte und elfte Wiener Gemeindebezirk zusammen ebenfalls zwei Ab¬
geordnete und jeder andere Wahlbezirk einen Abgeordneten zn wählen.

Alle Wahlberechtigten jedes Wahlbezirkes bilden einen Wahlkörper.
8 5.

Die Handels - und Gewerbekammer in Wien hat vier Landtagsabqeordnetr
zu wählen.

Für diese Wahlen haben die Mitglieder nnd Ersatzmänner der Kammer
den Wahlkörper zu bilden.

8 6.
Für die Wahl der Abgeordneten der Landgemeinden bilden die nach¬

stehenden Gerichtsbezirke nach ihrem jeweiligen , bei der Vornahme der Wahl
bestehenden Gebietsumfange , und zwar:

1. Amstetten . Haag , Ibbs;
2. Baden , Gutenstein , Pottenstein;
3 . Bruck an der Leitha , Hainburg , Schwechat;
4 . Feldsberg , Zistersdorf;
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5. Floridsdorf , Groß -Enzersdorf , Marchegg , Matzen;
6 . Herzogenburg . Neulengbach , Purkcrsdorf;
7 . Horn , Eggenbnrg , Geras , Ravelsbach , Retz;
8 . Kornenburg . Slockeran , Wölkersdorf;
9. Krems , Gföhl , Langenlois , Mautern;

10. Mistelbach , Laa;
11 . Mödling . Hietzing;
12 . Neunkirchen , Aspang , Gloggnitz , Kirchschlag;
13 . Oberhollabrunn , Haugsdorf;
14 . Pöggstall , Ottenschlag , Persenbeug , Spitz;
15. St . Pölten , Hainfeld , Lilienfeld , Melk;
16 . Scheibbs , Kirchberg an der Pielach , Blank;
17. Tulln , Atzenbrugg , Kirchberg am Wagram , Klosterneuburg;
18 . Waidhofeu an der Thaya , Dobersberg , Lilschau, Raabs , Schrems;
19 . Waidhofen an der Ibbs , Gaming , St . Peter;
20 . Wiener -Neustadt , Ebreichsdorf;
21 . Zwettl , Allentsteig , Groß -Gerungs , Weitra , in jeder Gruppe zu¬

sammen einen Wahlbezirk.
8 7-

In den Landgemeindewahlbezirken ist jede Ortsgemeinde , welche nach der
letzten Volkszählung über zweihnndertfünfzig Einwohner zählt , Wahlort.

Ortsgemeinden mit zweihundertfünfzig oder weniger Einwohnern wählen
in der Regel zusammengelegt mit den nächstgelegenen Landgemeinden desselben
Gerichtsbezirkes in zu bildenden Gruppenwahlorten . Die Gruppenwohlorte be¬
stimmt der Statthalter nach Einvernehmung des Landesausschusses im Ver-
orduniigswege.

In jedem Landgemeindewahlbezirke bestimmt der Statthalter , welche Orts¬
gemeinde in demselben Hauptwahlort ist.

8 8.
Jeder der im Z 6 angeführten Wahlbezirke hat einen Abgeordneten zu

wühlen.
In den betreffenden Gerichtsbezirken sind die in die Wählerclasse der

Städte eingereihten Gemeinden nicht inbegriffen.
Alle Wahlberechtigten eines jeden Wahlortes bilden einen Wahlkörper.

II . Von dem Wahlrechte und der Wählbarkeit.

8 9.
Die Abgeordneten der Wählerclasse des großen Grundbesitzes sind durch

directe Wahl der männlichen oder weiblichen großjährigen , dem österreichischen
Staatsverbande angehörigen Besitzer jener landtäflichen Güter , deren Jahres¬
schuldigkeit an landessürstlichen Realstenern wenigstens zweihundert Gulden be¬
trägt , zu wählen.

8 10-
Unter mehreren Mitbesitzern eines zur Wahl berechtigten landtäflichen

Gutes kann nur derjenige aus ihnen wählen , welchen sie dazu ermächtigen.
Der Besitz zweier oder mehrerer landtäflicher Güter , deren Jahres¬

schuldigkeit an landesfürstlichen Realsteueru zusammengenommen wenigstens
zweihundert Gulden beträgt , berechtigt ebenfalls zur Wahl.

8 ii-
Für jene zur Wahl berechtigten landtäflichen Güter , in deren Besitz eine

Corporation oder Gesellschaft sich befindet , ist das Wahlrecht durch jene Person
auszuüben , welche nach den bestehenden gesetzlichen oder gesellschaftlichen Normen
berufen ist, die Corporation oder Gesellschaft nach außen zu vertreten.

Gemeinden , welche sich im Besitze von zur Wahl berechtigenden land¬
täflichen Gütern befinden , können als solche dieses Wahlrecht nicht ansüben.

8 12.
Die Abgeordneten der im Z 2 aufgeführten Städte (Märkte , Jndustrial-

orte , Orte ) und der im Z 6 aufgeführten Landgemeinden find durch directe
Wahl aller jener männlichen Gemeindemitglieder zu wählen , welche

1. in Wien zur Wahl der Gemeindevertretung berechtigt sind, oder seit
wenigstens einem Jahre mindestens fünf Gulden an landesfürstlichen directen
Stenern entrichten und den sonstigen Bedingungen des Wahlrechtes zur Ge¬
meindevertretung entsprechen;

2. in den übrigen Gemeinden , und zwar:
in den Gemeinden mit drei Wahlkörpern znm ersten und zweiten

Wahlkörper gehören und im dritten Wahlkörper ohne Rücksicht auf Steuer¬
schuldigkeit nach ihrer persönlichen Eigenschaft das aclive Wahlrecht besitzen,
oder seit wenigstens einem Jahre mindestens fünf Gulden an landessürstlichen
directen Steuern entrichten;

in Gemeinden mit weniger als drei Wahlkörpern die ersten zwei Dritt-
theile aller nach der Höhe ihrer Jahresschuldigkeit an directen Steuern gereihten
Gemeindewähler ausmachen , und von den nächstfolgenden diejenigen , welche
seit wenigstens einem Jahre mindestens fünf Gulden an landesfürstlichen
directen Steuern zu entrichten haben . Diesen sind jene Gemeindemitglieder an¬
zureihen , welche nach der Gemeindewahlordnung ohne Rücksicht auf die Steuer¬
zahlung wahlberechtigt sind.

8 13-
Jeder Wähler kann sein Wahlrecht nur in einem Wahlbezirke und in

der Regel nur persönlich ausüben.
Ausnahmsweise können Wahlberechtigte der Wählerclasse des großen

Grundbesitzes ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ansüben . Derselbe
muss in dieser Wählerclasse wahlberechtigt sein ; und er darf nur einen Wahl¬
berechtigten vertreten.

Wer in der Wählerclasse des großen Grundbesitzes wahlberechtigt ist,
darf in keinem Wahlbezirke der beiden anderen Wühlerclassen , und wer in

einem Wahlbezirke der im Z 2 genannten Städte (Märkte , Jndustrialorte , Orte)
wahlberechtigt ist, in keiner Landgemeinde wählen.

Ist ein Wahlberechtigter der Wühlerclassen der Städte (Märkte , Judustrial-
orte , Orte ) und der Landgemeinden Mitglied mehrerer Gemeinden , so übt er
das Wahlrecht bloß in der Gemeinde seines ordentlichen Wohnsitzes aus . ;

8 14.
Als Landtagsabgeordneter ist jeder wählbar , welcher:

a) österreichischer Staatsbürger männlichen Geschlechtes,
b) dreißig Jahre alt ist,
e) im Vollgennsse der bürgerlichen Rechte sich befindet , und
ä) in einer Wählerclasse des Landes , nämlich entweder in jener des großen

Grundbesitzes oder in jener der Städte (Märkte , Jndustrialorte , Orte ) oder
in jener der Landgemeinden zur Wahl der Laudtagsabgeordneteu nach den
Bestimmungen der vorausgehenden 9 bis 12 wahlberechtigt ist.
Diese Erfordernisse der Wählbarkeit gelten auch für die Abgeordneten der

Handels - und Gewerbekammer.
8 15-

Von dem Wahlrechte und der Wählbarkeit znm Landtage sind diejenigen
Personen ausgeschlossen, welche wegen eines Verbrechens oder wegen der Über¬
tretung des Diebstahles , der Veruntreuung , der Theilnahme hieran , oder des
Betruges (ZZ 460 , 461 , 463 , 464 Strafgesetz ) zu einer Strafe verurtheilt
worden sind.

Diese Folge der Verurtheilung hat bei den im Z 6 unter ZZ . 1 bis 10
des Gesetzes vom 15 . November 1867 , R .-G .-Bl . Nr . 131, aufgezählten Verbrechen
mit dem Ende der Strafe , bei anderen Verbrechen mit dem Ablaufe von zehn
Jahren , wenn der Schuldige zu einer wenigstens fünfjährigen Strafe vernr-
theilt wurde, „und außerdem mit dem Ablaufe von fünf Jahren , bei den oben
angeführten Übertretungen aber mit dem Abläufe von drei Jahren nach dem
Ende der Strafe aufzuhören.

Personen , über deren Vermögen der Concurs eröffnet worden ist, sind
während der Dauer der Concursverhandlung zu Landtagsabgeordneten nicht
wählbar . (Z 14 lit . e der Landtagswahlordnung .)

III . Von der Ausschreibung und Vorbereitung der Wahlen.
8 16.

Die Aufforderung zur Vornahme der Wahl geschieht in der Regel durch
Erlässe des Statthalters , welche den Tag , an dem die Wahl der Landtags¬
abgeordneten in den durch diese Wahlordnung bestimmten Wahlorten vorzn-
nehmen ist, zu enthalten haben.

Die Festsetzung des Wahltages hat derart zu geschehen, dass alle nöthigen
Vorbereitungen vor Eintritt desselben beendet werden können.

8 17.
Die Ausschreibung allgemeiner Wahlen für den Landtag hat in der Art

zu geschehen, dass zuerst die Abgeordneten der Landgemeinden , daun die Ab¬
geordneten der Städte (Märkte , Jndustrialorte , Orte ) und der Handels - und
Gewerbekammer , und endlich die Abgeordneten des großen Grundbesitzes ge¬
wählt , und dass die Wahlen für jede der beiden ersteren Wühlerclassen un
ganzen Laude an dem nämlichen Tage vorgenommen werden.

8 18.
Die Ausschreibung allgemeiner Wahlen ist durch die „Wiener Zeitung"

und durch Placate in allen Gemeinden des Erzherzogthumes Österreich unter
der Enns bekanntzumachen.

Die Ausschreibung einzelner Wahlen ist bezüglich der Wählerclasse des
großen Grundbesitzes durch die „ Wiener Zeitung ", bezüglich der Wühlerclassen
der Städte (Märkte , Jndustrialorte , Orte ) und der Landgemeinden durch
Placate in den den Wahlbezirk bildenden Gemeinden zu verlautbaren.

8 19.
Alle Wahlberechtigten , welche nach den Bestimmungen dieser Wahlordnung

einen Wahlkörper bilden , sind in eine besondere Liste einzutragen.
Die Wählerliste jedes Wahlkörpers ist von dem zu deren Anfertigung

berufenen Organe in Evidenz zu erhalten und behufs der Vornahme der Wahl
in zwei Parien auszufertigen.

8 20.
Die Wählerliste für den Wahlkörper des großen Grundbesitzes ist vom

Statthalter anzufertigen und durch Einschaltung in die „Wiener Zeitung ", unter
Anberaumuug einer vierzehntägigen , vom Tage der Kundmachung zu berech¬
nenden Reclamationsfrist , zu verlautbaren.

Reclamationen , die nach Ablauf der Frist erfolgen , sind als verspätet
zurückzuweisen.

8 21.
Uber den Grund oder Ungruud der die Aufnahme von Nrchtwahlberech-

tigten oder die Weglassung von Wahlberechtigten betreffenden Reclamationen
hat der Statthalter zu entscheiden, dem auch das Recht zusteht, bis znm Wahl¬
termine Berichtigungen der Wählerliste des großen Grundbesitzes von amts-
wegen vorzunehmen.

8 22.
Sobald diese Wählerliste nach erfolgter Entscheidung über die rechtzeitig

eingebrachlen Reclamationen richtiggestellt ist, werden für die einzelnen Wir Per
Legitimationskarten ausgefertigt , welche die fortlaufende Nummer der Wähler¬
liste, den Namen und Wohnort des Wahlberechtigten , den Ort , den Tag und
die Stunde der Wahlhandlung zu enthalten , haben.

Wahlberechcigten , welche im Lande Österreich unter der Enns wohnen,
sind ihre Legitimationskarten zuznsenden , die außerhalb Österreich unter der
Enns wohnenden Wahlberechtigten sind zur Erhebung ihrer Legitimationskarteu
durch die „ Wiener Zeitung " aufzuforderu.
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8 23.
Die Liste der Wähler in jedem der im Z 2 aufgeführten Wiener Ge¬

meindebezirke und Städte (Märkte , Jndustrialorte , Orte ), sowie in jeder der im
Z 6 anfgeführten Landgemeinden ist von deren Gemcindevorstande mit genauer
Beachtung der Bestimmungen der ZZ 12 und 15 zu verfassen.

Die Listen hat der Gemeindevorsteher im Amtslocalc der Gemeinde zu jeder¬
manns Einsicht aufznlegen . Gleichzeitig ist diese Auflegung unter Anberaumung
einer achttägigen , vom Tage der geschehenen Kundmachung zu berechnenden
Reclamationsfrist öffentlich bekanntznmachen.

Ein Pare der Liste hat der Gemeindevorsteher an die unmittelbar Vor¬
gesetzte laudesfürstliche politische Behörde oder an jenen Bezirkshanptmaun
vorzulegen , welcher vom Statthalter mit der Entscheidung der Reklamationen
beauftragt worden ist.

Reclamationen gegen die Wählerliste können von den Wahlberechtigten
des betreffenden Wahlkörpers wegen Aufnahme von Nichtwahlbcrechtigten oder
Weglassung von Wahlberechtigten bei dem Gemeindevorsteher eingebracht
werden.

Die bei dem Gemeindevorsteher einlangenden Reclamationen sind von
ihm innerhalb lrei Tagen an die unmittelbar Vorgesetzte landesfürstliche poli¬
tische Behörde oder in Städten mit eigenem Statut außer der Neichshaupt-
stadt an jenen Bezirkshauptmann vorznlegen , welchen der Statthalter mit der
Reclamationsentscheidnng beauftragt.

Über die rechtzeitig eingebrachten Reclamationen entscheidet der Vorsteher
der landesfürstlichen politischen Behörde , welchem die Gemeinde unmittelbar
unterstellt ist, oder der mit dieser Entscheidung beauftragte Bezirkshanptmann,
und kann gegen diese Entscheidung innerhalb drei Tagen die Berufung an den
Statthalter eingebra ^ l werden.

Die Entscheidung des Statthalters ist in jedem Falle endgiltig.
Reclamationen und Berufungen , die nach Ablauf der Frist eingebracht

werden , sind als verspätet znrückzuweisen.
Der zur Reclamationsentscheidnng berufene landesfürstliche Beamte hat

bis 24 Stunden vor dem Wahltermine etwa nothwendige Berichtigungen der
Wählerliste von amtswegen vorzunchmen.

8 24.
Jede nach dem vorangehenden Paragraphen zur Bestätigung der Richtigkeit

der Landtagswählerlisten der Städte (Märkte , Jndustrialorte , Orte ) und Land¬
gemeinden berufene politische Behörde hat den eingetragenen Wählern Legiti¬
mationskarten ansznfertigen und zuzustellen , welche die fortlaufende Nummer
der betreffenden Wählerliste , den Namen und Wohnort des Wahlberechtigten,
den Ort , den Tag und die Stunde des Anfanges der Wahlhandlung , sowie die
Stunde des Schlusses der Stimmengebnng zu enthalten haben.

Wenn mehrere Städte (Märkte , Jndustrialorte , Orte ) und Landgemeinden,
welche nicht zu derselben Bezirkshaiiptmaunschaft gehören , zu einem Wahl¬
bezirke vereinigt sind , so hat der Vorstand jener Bezirkshauptmannschaft , zu
welcher der Hauptwahlort gehört , die zur Ausfüllung der LegitiinationSkarten
nöthigen Weisungen über Ört , Tag und Stunde der Wahlhandlung zu er-
theilen

In Städten mit eigenem «Statut kann mit der Ausfertigung der Legiti¬
mationskarlen der Gemeindevorsteher beauftragt werden.

Den Wühlern sind die Legitimationskarten in die Wohnung zuzustellen,
die Zustellung kann dem Gemeindevorsteher übertragen werden.

Auch sind die Wählerin ortsüblicherWeise aufznfordern , ihre Legitimations¬
karten in jenen Fällen , in denen sie ans welchem Grunde immer längstens
24 Stunden vor dem Wahltage nicht zngestellt worden wären , persönlich zu
erheben.

8 25.
Die richtiggestellteu Wählerlisten jedes Wahlortes sind in doppelter Aus¬

fertigung für die Wahlhandlung vorzubereiten.
Diese vorbereiteten Wählerlisten sind von den Vorstehern jener Gemeinden,

welche zu einem Gruppenwahlorte gehören , vor der Wahlhandlung rechtzeitig
dem Gemeindevorsteher des Gruppenwahlortes zu übergeben.

Die Wählerlisten sämmtlicher Gemeinden eines Gruppenwahlortes haben
als Theillisten aneinandergereiht die Grundlage für die Wahlhandlung zu bilden.

IV . von der Vornahme der Wahlen der Landtagsabgeordneten.

8 26.
I . Die Leitung der in Gegenwart eines Wahlcommissärs vorzunehmenden

Wahlhandlung jedes Wahlkörpers wird einer Wahlcommission übertragen,
welche zu bestehen hat:

1. Für den Wahlkörper des großen Grundbesitzes aus vier von den
Wahlberechtigten und drei vom Statthalter ans der Mitte derselben ernannten
Mitgliedern.

2. Für jeden Wahlkörper in Wien ans dem Bürgermeister oder dem von
ihm bestellten Stellvertreter , ans drei von ihm beigezogenen und drei vom
Statthalter bestimmten Wahlberechtigten der Stadt Wien.

Im Bedarfsfälle können auch für jeden Wahlkörper mehrere nach der
vorstehenden Anordnung zusammengesetzte Wahlcommissionen bestellt werden.
Diese Bestellung erfolgt durch den Bürgermeister unter gleichzeitiger Bestimmung
einer dieser Commissionen zur Hauptwahlcommisfion und Zutheilnng der
Wähler in die einzelnen Commissionen.

3 . Für die Handels - und Gewerbekammer in Wien nach den für sonstige
Wahlen in die Handels - und Gewerbekammer bestehenden Vorschriften.

4 . Für jeden der in den ZH 3 und 7 aufgesührten Wahlorte der Städte
und Landgemeinden ans je zwei von der Gemeindevertretung des Wahlortes
und von dem Wahlcommissär aus den Wählern zu bestimmenden Mitgliedern.

Die in der vorbczeichneten Weise bestimmten vier Mitglieder wählen mit ab¬
soluter Mehrheit das fünfte Mitglied der Wahlcommission.

Kommt eine solche Stimmenmehrheit auch bei einem zweiten Wahlgange
nicht zustande , so wird dieses Mitglied vom Wahlcommissär ernannt.

Ist die zur Constituierung der Wahlcommissiou erforderliche Anzahl von
Wahlberechtigten nicht erschienen, so werden die Functionen der Wahlcommission
von dem Wahlcommissär ausgeübt.

II . Die Bestellung der Wahlcommissäre erfolgt für den Großgrundbesitz,
die Wiener Gemeindebezirke , Wiener -Neustadt und Waidhofen an der Ibbs , dann
die Handels - und Gewerbekammer durch den Statthalter , für die übrigen
Wahlbezirke durch die politische Behörde erster Instanz . Das Amt des Wahl¬
commissärs ist unbeschadet der Bestimmungen für öffentliche Beamte hinsichtlich
der Reisekosten und Diäten ein Ehrenamt , zu dessen Annahme jedermann ver¬
pflichtet ist.

8 27.
Die den Wählern erfolgten Legitimationskarten berechtigen zum Eintritte

in das bestimmte Wahllocale und haben als Aufforderung zu gelten , sich ohne
jede weitere Vorladung an dem darauf bezeichneten Tage und zu der festge¬
setzten Stunde zur Vornahme der Wahl einzufinden.

8 28.
An dem Tage der Wahl zur festgesetzten Stunde und in dem dazu be¬

stimmten Versammlungsorte wird die Wahlhandlung ohne Rücksicht ans die
Zahl der erschienenen Wähler mit der Constituierung der Wahlcommission be¬
gonnen , welche den Vorsitzenden aus ihrer Mitte ernennt und die Wählerlisten
nebst den von dem Gemeindevorsteher des Wahlortes vorbereiteten Abstim¬
mungsverzeichnissen übernimmt.

In Wien sind der Bürgermeister oder die von ihm bestellten Stellvertreter
Vorsitzende der Wahlcomunssionen.

8 29.
Der Vorsitzende der Wahlcommission hat den versammelten Wählern

den Inhalt der ZZ 14 und 15 der Wahlordnung über die zur Wählbarkeit
erforderlichen Eigenschaften gegenwärtig zu halten , ihnen den Vorgang bei der
Abstimmung und Stimmenzählung zu erklären und sie aufznfordern . ihre
Stimmen nach freier Überzeugung , ohne alle eigennützigen Nebenrücksichten,
derart abzugeben , wie sie es nach ihrem besten Wissen und Gewissen für das
allgemeine Wohl am zuträglichsten halten.

8 30.
Wenn jemand vor dem Beginne der Abstimmung gegen die Wahl¬

berechtigung einer in der Wählerliste aufgeführten Person Einsprache erhebt
und behauptet , dass bei ihr seit der Anfertigung der Wählerlisten ein Er¬
fordernis des Wahlrechtes weggefallen sei, so wird darüber von der Wahl¬
commission sogleich und ohne Zulassung eines Recnrses entschieden.

Z 31.
Die Abstimmung selbst beginnt damit , dass die Mitglieder der Wahl¬

commission , insofern sie wahlberechtigt sind, ihre Stimmen abgeben.
Hierauf haben die übrigen Wahlberechtigten ihre Stimmen abzugeben

und sich deshalb bci der Wahlcommission zu melden.
8 32.

Jeder zur Abstimmung erscheinende Wähler hat unter Vorweisung seiner
Legitimationskarte seinen Stimmzettel , auf welchem der von ihm Gewählte
namentlich zu bezeichnen ist, der Wahlcommission zu übergeben.

Entfallen auf einen Wahlköiper zwei oder mehrere Abgeordnete , so hat
jeder Wähler so viele Namen in seinem Stimmzettel zu verzeichnen , als Ab¬
geordnete zu wählen sind.

8 33.
Wenn sich bei der Stimmgebung über die Identität eines Wählers An¬

stände ergeben , so entscheidet darüber sogleich die Wahlcommission ohne Zu¬
lassung eines Recnrses.

8 34.
Die Namen der erscheinenden Wähler werden in das von der Wahl¬

commission zweifach zu fühlende Abstimmuugsverzeichnis emgetragen.
8 35.

Wahlstimmen , die unter Bedingungen oder mit Beifügen von Aufträgen
an die zu Wählenden abgegeben werden , sind nngiltig.

Über die Giltigkeit oder Ungilttgkeit einzelner Wahlstimmen entscheidet
sogleich die Wahlcommission ohne Zulassung eines Recnrses.

8 36.
Die Wahl , über welche von der Wahlcommission ein Protokoll zu führen

ist, muss in der Regel im Laufe des dazu bestimmten Tages vollendet werden.
Treten aber Umstände ein, welche den Anfang , Fortgang oder die Beendigung
der Wahl verhindern , so kann die Wahlhandlung von der Wahlcommission
mit Zustimmung des Wahlcommissärs auf den nächstfolgenden Tag verschoben
oder verlängert werden . Die Bekanntmachung darüber hat für die Wähler auf
ortsübliche Weise zu geschehen.

8 37.
Nach Ablauf der zur Abgabe der Stimmen festgesetzten Zeit ist von dem

Vorsitzenden der Wahl com Mission die Stimmengebnng für geschlossen zu
erklären . Es dürfen jedoch Wähler , welche vor Ablauf der bestimmten Schluss-
stunde im Wahllocale erschienen und daselbst beim Schluffe der Abstimmung
anwesend sind, von der Stimmgebung nicht ausgeschlossen werden . Sohin ist
nach erhobener Übereinstimmung der Zahl der in den Abstiinmnugsverzeich-
nissen eingetragenen Wähler mit jener der vorhandenen Stimmzettel zur
Eröffnung der letzteren und zur Stimmenzählnng zu schreiten.

Die Namen der in jedem Stimmzettel zu Abgeordneten bezeichneten
Personen sind von dem Vorsitzenden öffentlich abzulesen und von einem Mit-
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gliede der Wahlcommission in die Stimmlisten derart einzntragen , dass bei
der ersten Stimme , die jemand als Abgeordneter erhält , dessen Name in die
entsprechende Rubrik eingeschrieben und daneben die Zahl 1, bei der zweiten
Stimme , die ans ihn entfällt , die Zahl 2 n . s. w . beigesetzt wird.

Gleichzeitig werden die genannten Namen auf dieselbe Weise auch in der
von einem anderen Wahlcommissionsmitgliede zu führenden Gegenliste ver¬
zeichnet.

Enthält ein Stimmzettel mehr Namen , als Abgeordnete zu wählen sind,
so sind die über diese Zahl auf dem Stimmzettel zuletzt angesetzten Namen
als nicht verzeichnet zu betrachten und unberücksichtigt zu lassen . Sind jedoch
weniger Namen auf dem Stimmzettel angeführt , so verliert er deshalb seine
Giltigkeit nicht . Ist der Name einer und derselben Person auf einem und
demselben Stimmzettel mehrmals verzeichnet , so wird er bei der Zählung der
Stimmen nur einmal gerechnet.

Namen , bei welchen es zweifelhaft ist, welche Personen mit denselben
bezeichnet werden , sind ungiltig.

Die Entscheidung hierüber steht der Wahlcommission zu und ist im
Wahlprotokolle zu erwähnen.

8 38.
Nachdem die Unterfertignng der Abstimmnngsverzeichnisse erfolgt , die

Scrntiniernng vorgenommen und das Resultat der vollendeten Stimmen¬
zählung von dem Vorsitzenden der Wahlcommission bekanntgegcben worden ist,
wird in dem Falle , als das Gesammtergebnis der in mehreren Wahlcom¬
missionen eines Wahlkörpers in Wien in einer Hanptwahlcommission oder der
in den einzelnen Wahlorten außer Wien vollzogenen Wahlhandlungen an
einem Hauptwahlorte zu ermitteln ist, das über die Wahlhandlung geführte
Protokoll geschlossen , von den Mitgliedern der Wahlcommission und dem
Wahlcommissär unterschrieben , gemeinschaftlich unter Anschluss der Abstim¬
mungsverzeichnisse und sonstigen Bezngsacten versiegelt , mit einer den Inhalt
bezeichnenden Aufschrift versehen , in Wien dem Wahlcommissär der Hanpt¬
wahlcommission , und außer Wien dem Wahlcommissär übergeben , welcher die
Acten an den Vorstand jener Bezirkshauptmannschaft einzusenden hat , zu
welcher der Hauprwahlort gehört.

8 39.
In den im vorigen Paragraphen vorausgesetzten Fällen obliegt , nachdem

die Abstimmung in den Wahlcommissionen eines Wahlkörpers in Wien und
in allen an demselben Wahlacte teilnehmenden Orten außer Wien beendet
ist , die Ermittlung und Kundgebung des Gesammtergebnisses aller Abstim-
mnngsacte einer Hanptwahlcommission , welche zu diesem Ende die von den
einzelnen Wahlcommissionen eingesendeten Acten zu übernehmen hat.

In Wien erfolgt diese Ermittlung und Kundgebung des Gesammt¬
ergebnisses aller Abstimmungsacte durch die für den betreffenden Wahlkörper
von dem Bürgermeister als Hanptwahlcommission bestimmte Commission in
ihrer im Z 261 , Punkt 2 , bestimmten Zusammensetzung.

Außer Wien versammelt sich die Hauptwahlcommission in Gegenwart
eines Wahlcommissärs in dem Hauptwahlorte und hat ans sieben Mitgliedern,
nämlich dem Bürgermeister (Gemeindevorsteher ) oder dessen Stellvertreter und
zwei Mitgliedern der Gemeindevertretung des Hanptwahlortes , dann ans drei
vom Wahlcommissär ernannten , an der Wahl betheiligten Wahlberechtigten zu
bestehen . Das siebente Mitglied wird nach den Bestimmungen des Z 26 I,
Punkt 4 , gewählt oder ernannt . Der Vorsitzende der Hanptwahlcommission
wird von den Commissionsmitgliedern ans ihrer Mitte ernannt.

In beiden Fällen hat jeder an der Wahl betheiligte Wahlberechtigte
Zutritt in das Locale der Hanptwahlcoinmission.

8 40.
Als gewählter Abgeordneter ist derjenige anzusehen , welcher mehr als

die Hälfte aller abgegebenen giltigen Stimmen für sich hat.
Wenn mehr Personen , als zu wählen sind , eine absolute Stimmen¬

mehrheit für sich haben , so entscheidet die überwiegende Stimmenzahl , oder
bei gleicher Stimmenzahl das von dem Vorsitzenden der Wahlcommission zu
ziehende Los darüber , wer von ihnen als gewählt anzusehen sei.

8 41.
Kommt bei dem Abstimmungsacte für einen oder den anderen zu

wählenden Abgeordneten keine solche Stimmenmehrheit zustande , so wird zu
der engeren Wahl geschritten.

Zeigt sich der Mangel der erforderlichen Stimmenmehrheit in den Fällen
des Z 39 bei der durch die Hanptwahlcommission vorgenommenen Ermittlung
des Gesammtergebnisses , so veranlasst in Wien der Statthalter und außer
Wien der Bezirkshauptmann in allen betreffenden Wahlorten die engere
Wahl , deren Gesammtergebnis gleichfalls aus den Abstimmungsacten der
einzelnen Wahlcommissionen durch die Hauptwahlcommission zu ermitteln ist.

8 42.
Bei der engeren Wahl haben die Wähler sich auf jene Personen zu be¬

schränken , die bei der ersten Wahl nach denjenigen , welche die absolute
Mehrheit erlangten , die relativ meisten Stimmen für sich hatten.

Die Zahl der in die engere Wahl zu bringenden Personen ist immer die
doppelte von der Zahl der noch zu wühlenden Abgeordneten . Bei Stimmen¬
gleichheit entscheidet das Los , wer in die engere Wahl zu bringen sei.

Jede Stimme , welche bei der engeren Wahl auf eine nicht in dieselbe
gebrachte Person fällt , ist als ungiltig zu betrachten.

Sind bei der engeren Wahl alle abgegebenen giltigen Stimmen zwischen
sämmtlichen , in die Wahl gebrachten Personen gleich getheilt , so dass jede von
ihnen die Hälfte aller Stimmen für sich hat , so entscheidet das von dem Vor¬
sitzenden der Wahlcommission zu ziehende Los , wer von ihnen als gewählt
anzusehen sei.

Insoweit außer diesem Falle die absolute Stimmenmehrheit nicht erzielt
wird , ist die engere Wahl fortzusetzen , bis hinsichtlich aller zu wählenden
Abgeordneten die absolute Stimmenmehrheit oder die obgedachte gleiche
Theilnng der Stimmen zwischen allen in die engere Wahl gebrachten Personen
erreicht ist , in welch letzterem Falle schließlich das Los entscheidet.

Wahlberechtigte sind deshalb , weil sie bei einem früheren Wahlgange
ihr Stimmrecht nicht ansgeübt haben , bei dem folgenden Wahlgange von der
Ausübung dieses Rechtes nicht ausgeschlossen.

8 43.
Wenn die erforderliche Anzahl Abgeordneter gehörig gewählt ist , wird

das über die Wahlhandlung geführte Protokoll geschlossen , von den Mit¬
gliedern der Wahlcommission und dem Wahlcommissär unterschrieben , gemein¬
schaftlich unter Anschluss aller Stimmzettel versiegelt , mit einer den Inhalt
bezeichnenden Aufschrift versehen und dem Wahlcommissär zur Einsendung an
den Statthalter übergeben.

Das Protokoll , welches von der Hanptwahlcommission in den Fällen
des Z 39 über die Ermittlung des Gesammtergebnisses der einzelnen Wahl¬
handlungen ausgenommen wurde , ist von allen Mitgliedern der Hanptwahl¬
commission zu unterfertigen und , mit allen im Z 38 bezeichneten Acten ver¬
sehen , versiegelt dem Wahlcommissär zur Einsendung an den Statthalter zu
übergeben.

8 44.
Der Statthalter hat nach Einsichtnahme der an ihn gelangten Wahl¬

acten jedem gewählten Abgeordneten , gegen den nicht einer der im ß 15 dieses
Gesetzes normierten Ausschließungsgründe von der Wählbarkeit vorliegt , ein
Wahlcertificat ausfertigen und zuste 'llen zu lassen.

Dieses Certificat berechtigt den gewählten Abgeordneten zum Eintritte
in den Landtag und begründet insolange die Vermnthnng der Giltigkeit einer
Wahl , bis das Gegentheil erkannt ist.

8 45.
Sämmtliche Wahlakten hat der Statthalter an den Landesansschuss zu

leiten , welcher dieselben zu prüfen und darüber an den Landtag zu berichten
hat , dem die Entscheidung über die Zulassung der Gewählten znsteht . (Z 31
der Landesordnnng .)

V . Schlussbcstimmung.
8 46.

Zn einem Beschlüsse des Landtages über beantragte Änderungen der
Landtagswahlordnnng ist die Gegenwart von mindestens drei Viertheilen aller
Mitglieder und die Zustimmung von mindestens zwei Dritiheilen der An¬
wesenden erforderlich.

Artikel II.

Der vorstehende Artikel dieses Gesetzes tritt bei Ausschreibung der
nächsten allgemeinen Neuwahlen für den Landtag in Wirksamkeit.

Artikel III.
Mein Minister des Innern ist mit dem Vollzüge dieses Gesetzes be¬

auftragt.

(Verzeichnis der im ReichsgesetzblatLe und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1896 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)
F . Neichsgesthblatt.

Nr . 15L . Verordnung des Justizministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium für Cultus und
Unterricht vom 31 . Juli 1 896 über die im Gesetze vom 26. De-
cember 1895 (N .- G .-Bl . Nr . 197 ), betreffend das Urheberrecht an Werken der
Literatur , Kunst und Photographie , vorgesehenen Sachverstündigencollegien.

Nr . 152 . Verordnung des Finanzministeriums vom
5 . August 1896 , betreffend die Errichtung eines Steuer- und Gerichts¬
depositenamtes in Floridsdorf in Niederösterreich.

Nr . 153 . Verordnung des Finanzministeriums vom
11 . August 1 896 über den Vollzug des Z 11 des Gesetzes vom 12. Juli
1896 (R .- G .-Bl . Nr . 121 ), betreffend die Revision des Grundsteuercatasters.

Nr . 154 . Kundmachung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 30 . Juli 1896 , betreffend das Über¬
einkommen zwischen Österreich -Ungarn und der Schweiz bezüglich der An¬
wendung besonderer Sanitätsmaßnahmen für den Grenzverkehr nnd für den
Verkehr über den Bodensee bei Choleragefahr.

Nr . 155 . Kaiserliche Verordnung vom 24 . August
1896 , betreffend die Gewährung von Unterstützungen ans Staatsmitteln
zur Linderung des Nothstandes.
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Nr . 156 . Gesetz vom 14. August 1896 , betreffend die
Errichtung von Genossenschaften beim Bergbaue.

Nr . L57 . Coucessiousurkuude vom 26 . Juli 1896
für die Loealbahn Petrowitz —Karwin.

Nr . 158 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 26 . August 1896 , betreffend die Errichtung eines Steuer- und
gerichtlichen Depositenamtes in Dorna -Watra in der Bukowina.

Nr . 15V . Verordnung des Ministeriums für Cultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ackerban-
ministerinm und dem Ministerium des Innern vom
13 . August 1896 , womit Z 4 der Ministerialverordnung vom 4 . Sep¬
tember 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 167 ), betreffend die Einführung theoretischer
Staatsprüfungen für das cnlturtechnische Studium au der k- k. böhmischen
technischen Hochschule in Prag , abgeändert wird.

Nr . 166 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 27 . August 1896 , betreffend die Errichtung zweier
Bezirkshanptmaunschasteu in Mährisch -Budwitz und in Tischnowitz .*)

Nr . 161 . Kundmachung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 27 . August 1896 , betreffend die
Errichtung einer Zollexpositur mit Hafen - und Seesanitätsdienst in Crkvice
(auf der Halbinsel Sabioncello ) .

Nr . 162 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 1. September 1896 , womit die
Verordnung vom 31 . Juli 1883 , betreffend die Zollbehandlung von Futter¬
getreide für die von Reisenden mitgeführten Zug - und Lastthiere aufgehoben wird.

Nr . 163 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Finanzen und des Handels vom 22 . August 1896,
betreffend das Verbot der Einfuhr , des Vertriebes und der Verwendung des
sogenannten „Deutschen Fleischwassers ".*)

Nr . 164 . Verordnung des Ministeriums für Cultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ackerbau¬
min ister in ui Vom 14 . August 1896 , wegen Abänderung des
Punktes 3 der Verordnung des Ackerbauministeriums vom 1. August 1872,
R .-G .-Bl . Nr . 124 , betreffend die Bestellung von honorierten Docenten an der
Hochschule für Bodencultur in Wien.

Nr . 165 . Concessionsurkunde vom 21 . August 1896
für die Loealbahn Saitz - ' Göbiug.

Nr . 166 . Verordnung des Finanzministeriums im
Einvernehmen  mit sämiutlichen Centralstellen vom
28 . August 1896 , betreffend die Vergütungen für den Gepäckstraus¬
port bei Dienst - und Übersiedlungsreisen von Staatsbeamten.

Nr . §67 . Gesetz vom 4. September 1896 , betreffend
den Abschluss eines neuen Übereinkommens wegen Regelung des Verhältnisses
des Staates zum istrischen Grundeiitlastungsfoude unter Abänderung des dies-
fälligeu Übereinkommens vom Jahre 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 72 ex 1875.

II. Landesgesehblntt.
tze Nr . 57 . Gesetz vom 1. August 1896 , mit welchem der

Z 3 der Landesordnung für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns
vom 26 . Februar 1861 abgeändert wird .*)

« ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 58 . Gesetz vom 1. August 1896 , mit welchem die
Landtagswahlorduung für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns ab¬
geändert wird .*)

Nr . 5V. Verordnung des Finanzministeriums vom
5 . August 1896 , betreffend die Errichtung eines Steuer- und Gerichts¬
depositenamtes in Floridsdorf in Niederösterreich.

Nr . 6V. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
22 . August 1896 , Z . 75665 , betreffend eine Ergänzung der
Marktordnung , beziehungsweise des Marktgebürentarifes für die k. k. Reichs-
Haupt- und Residenzstadt Wien.

Nr . 61 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
16 . August 1896 , H. 78062 , betreffend den Beginn der Wirk¬
samkeit der neuen Gemeindevertretungen von Floridsdorf und Groß -Jedlers-
dorf .*)

Nr . 62 . Verordnung der k. k. n.--ö. Finanz-Landes-
Dirertion im Einvernehmen mit der k. k. n . - ö . Statt¬
halterei vom 12 . Juni 1896 , Z . 33160 , betreffend die Be¬
messung, Einhebnng und executive Einbringung der Schulbeiträge von Ver-
lassenschaftcn in Niederösterreich.

Nr . 63 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 4 . Sep¬
tember 1896 , Z . 55586 , betreffend die Verlautbarung des von der
Gemeinde Pitten mit dem n .-ö. Landesansschusse und der Staatsverwaltung
abgeschlossenen Übereinkommens bezüglich der Regulierung des Pittenflusses in
den Gemeinden Sautern , Schildern , Pitten und Erlach in den politischen Be¬
zirken Neunkirchen und Wiener -Neustadt.

Nr . 64 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 4 . Sep¬
tember 1896 , Z . 74859 , betreffend die Verleihung des Öffentlich¬
keitsrechtes an das von der Gemeinde Neuukirchen erbaute Krankenhaus in
Neunkirchen und die Festsetzung der Verpflegstaxe für dasselbe . *)

Nr . 65 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 27 . August
1896 , Z . 80401 , betreffend die der Gemeinde Wien ertheilte Bewilligung
zum Verkaufe der Baustellen Einl .-ZZ . 1630 und 1631 , inneliegend im Grund-
buche Alsergrund.

Nr . 66 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom 31 . August
1896 , Z . 80924 , betreffend die der Gemeinde Wien ertheilte Bewilligung
zum Verkaufe des zwischen der Wallgasse , Kurzgasse und dem Mariahilfergürtel
gelegenen Baublockes.

Nr . 67 . Kundmachung des k. k. n.-ö. Landesschnl-
rathes vom 26 . August 1896 , Z . 8638/Ir . 8. R., betreffend
einige Änderungen in der territorialen Eintheiluug der Schulbezirke des Erz-
herzogthumes Österreich unter der Enns.

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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I. Verordnungen und Entscheidungen.
i

(Bemessung , Ginhebnng und exekutive Eiubringuug
der Schulbeiträge vou Verlassenschafteu . )

Verordnung der k. k. n .-ö. Finanz -Landes - Direction im Ein¬
vernehmen mit der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12 . Juni 1896,
Z . 33160 , betreffend die Bemessung , Einhebung und execntive
Einbringung der Schulbeiträge von Verlasscnschaften in Nieder¬
österreich (L.--G .- u . V . -Bl . Nr . 62 ) :

Nach Maßgabe der in Ansehung des Schnlbeitrages von Verlassenschafteu
bestehenden Normen , insbesondere des Landesgesetzes vom 18 . December 1871,
L.-G .-Bl . für Niederösterreich Nr . 1 ox 1872 , dann der Ministerialverordnnngen
vom 13 . Jänner 1876 , R .- G .-Bl . Nr . 90 , und vom 2 . Juli 1892 , R .- G .-Bl.
Nr . 111 , wird im Einvernehmen mit der k. k. n .- ö. Statthalterei verordnet,
wie folgt:

Die Bemessung der Schulbeiträge von Verlassenschafteu , sowie die gehörige
und unmittelbare Verständigung der Bctheiligten , das ist einerseits der Zahlungs¬
pflichtigen Partei , andererseits des n .- ö . LandesausschnsseS , svlvie bei mit der
Einhebnng des Schnlbeitrages betrauten Behörde hat stets von Seite des
Abhandlnngsgerichtes auszugeh .m.

Die Einhebnng der Schulbeiträge obliegt dagegen ausschließlich den k. k.
Hauptstener - beziehungsweise Stenerämtern , den k. k. Finanz - und gerichtlichen
Depositencassen , beziehungsweise in jenen Bezirken der k. k. Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien , in welchen k. k. Finanzcassen sich nicht befinden , dem
n .- L. Landes -Obercinnehmeramte.

Was die execntive Einbringung der Schulbeiträge betrifft , so ist zu
deren Anregung ausschließlich der n .- ö. Landesausschuss in Vertretung des
n .- ö. Landesfondes berufen . Derselbe hat sonach in jenen Fällen , wo die
Leistung des Schnlbeitrages ganz oder theilweise versäumt oder verweigert
wurde und dessen Einbringung im Wege der politischen Execution erforderlich
scheint , den Rückstand mit dem Ersuchen um execntive Einbringung der zu¬
ständigen politischen Behörde erster Instanz auszuweisen , welche — insolange,
als die exccutive Eintreibung der in Rede stehenden Beiträge nicht durch ein
weiteres Landesgesetz anders geregelt wird — im Sinne des Z 3 der kaiser¬
lichen Verordnung vom 30 . April 1854 , N .- G .-Bl . Nr . 96 , nach fruchtloser
unmittelbarer oder durch die Gemeindeorgane geschehener Einmahnnng jene
Execntionsmittel in Anwendung zu bringen hat , die sonst für die Einhebung
der Rückstände an directen Stenern platzgreifen.

Demnach dürfen die k. k. Hauptstener - beziehungsweise Steuerämter die
execntive Einhebung rückständiger Schulbeiträge nur über Auftrag der zu¬
ständigen politischen Behörde erster Instanz durchführen.

2 .

(Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der
Stadt Nagy -Kikiuda in Ungarn .)

Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 28 . Juni
1896 , Z . 39296 (M .-Z . 118115 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Mit-
theilnng des königl . nngar . Handelsministeriums ist die Ausübung des Hausier¬
handels auf dem Gebiete der Stadt Nagy -Kikinda (Comitat Torontal ) unter
Anfrechterhaltung der im Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den
diesen Paragraph ergänzenden Nachtragsverordnnngen den Bewohnern gewisser
Gegenden gewährten Rechte verboten worden.

Hievon wird dem Magistrate zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 18 . April 1896 , Z . 13108 , mit Beziehung auf Z 10 des
Hausierpatentes die Mittheilnng gemacht.

3 .

( .Hintanhaltnng der Verwendung von Schweinfurter
Grün zur Vertilgung des Rubenkäfers . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . August
1896 (M .-Z . 143317/VIIl ), dem Wiener Magistrate Nachstehendes
zur Kenntnis gebracht:

Nach einer dem k. k. Ministerium des Innern im amtlichen Wege zn-
gekommenen Mittheilnng wurden in landwirtschaftlichen Zeitungen Lösungen
des unter dem Namen „ Schweinfurter Grün " bekannten , grünen , aus arsen-
saurem Kupferoxyd bestehenden Farbstoffes als Mittel zur Vertilgung des Nüben-
käfers uns Blättern der Rübe und Gemüsepflanzen empfohlen.

Obwohl eine ausgedehnte derartige Anwendung dieses Giftes , dessen
Bezug an die Bestimmungen der Verordnung der Ministerien des Innern und
des Handels vom 21 . April 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , betreffend den Verkehr
mit Giften , gebunden ist, der Aufmerksamkeit der politischen Behörden kaum
entgehen dürfte , hat es das hohe Ministerium des Innern gleichwohl mit
Rücksicht darauf , dass bei Verwendung dieses Farbstoffes als Jnsectenvertilgungs-
mittel an Gemüse - und Futterpflanzen durch Genuss derselben schwere Ge¬
sundheitsstörungen bei Menschen und Nutzthieren verursacht werden könnten,
für angezeigt erachtet , die unterstehenden politischen Behörden auf die an¬
empfohlene Verwendung des „ Schweinfurter Grün " als Jnsectenvertilgnngs-
mittel aufmerksam zu machen.

Die k. k. Bezirkshauptmannschaft wird demnach zufolge Erlasses des
genannten hohen Ministeriums vom 18 . Juli 1896 , Z . 22633 , angewiesen , den
unbefugten Verkauf und Bezug dieses Giftes strenge hintanznhalten und bei



98 Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 87 , 30 . October 1896

Ertheilung von Bezngslicenzen und Bezugsscheinen zur Erwerbung desselben
sich die volle Überzeugung zu verschaffen, dass das bezogene Gift nicht zu dem
gedachten Zwecke ohne ausreichende , jeder Gesundheitsschädigung vorbeugenden
Vorsichten Verwendung finden könne.

4 .

(Hintarrhaltttttg der Auswanderung nach Transvaal . )
Die k. k. ii .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16 . August

1896 , Z . 71643 (M .-Z . 144919 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach einer an das k. n . k. Ministerium des Äußern gelaugten Mit-
theilung des Präsidenten des Österreichisch - ungarischen ., Hilfsvereines in
Johannesburg sind in den letzten Monaten eine große Zahl Österreicher dorthin
gekommen , welche durch falsche Zeitungsnotizen über die dortigen Verhältnisse
veranlasst wurden , nach dem Transvaal auszuwauderu.

Nach Johannesburg strömen derzeit tausende und tausende arbeitsuchende
Elemente , welchem großen Angebot jedoch nur ein sehr kleiner Bedarf an
solchen entgegeusteht und sind daher diese Leute, welche meistens ohne ge¬
nügenden materiellen Support von zu Hause hieher kommen , in kürzester Zeit
der Noth und dem Elende preisgegeben.

Obwohl nun der oben erwähnte Verein bisher alles nur mögliche auf-
geboten hat , um allen in Johannesburg eiulangeuden Österreichern ein Unter¬
kommen zu sichern und dieselben in vielen Füllen auch materiell unterstützte , und
dies auch ferner thun wird , ist derselbe jedoch außer Stande , mit den solcher
Art weit über seine Kräfte gehenden Anforderungen gleichen Schritt zu halten.

Der Magistrat wird anfgefordcrt , diese Nachricht durch Aufnahme in das
Amtsblatt und in sonst geeigneter Weise der weitestgehenden Verbreitung unter
der auswanderungslustigen Bevölkerung speeiell den auswanderuden Handels-
beslissenen zuzusüyrcn.

5 .

(Jagdpolizeiliche Vorschriften gegenüber activ
dienenden k. n . k. Osfieieren .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
29 . August 1896 , Z . 79712 M .-Z . 152509/XV ) , dem Wiener
Magistrate Folgendes bekanntgegeben:

Um entstandene Zweifel zu beseitigen , hat das k. k. Ackcrbaumiuisterium
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und der Justiz mit Erlass
vom 13 . August 1896 , Z . 304 , Nachstehendes eröffnet:

Wenn cs Vorkommen sollte, dass die zur Überwachung der jagdpolizei¬
lichen Vorschriften berufenen öffentlichen Sicherhefts - und zum Schutze der
Landeskultur bestätigten und beeideten Wachorgaue einen activ dienenden
Offtcier — er mag in Uniform gekleidet sein oder sich in anderer Weise als
solcher legitimieren — dabei treffen , dass derselbe, ohne die Bewilligung der
Jagdberechtigten eingeholt zu haben , mit Schußwaffen versehen, außerhalb
öffentlicher Straßen und Wege ein fremdes Jagdgebiet betritt oder durchstreift,
sei es auch nur , um Thiere zu erlegen , deren Erlegung jedermann gestattet ist,
oder dass der in einem Laude, in dem die Jagdausübung gesetzlich von dem
Besitze einer Jagdkarte abhängig gemacht ist, jagt , ohne sich mit einer Jagd¬
karte ausweijen zu können , so haben die bezcichneten Organe dem beanständeten
Offtcier zwar die Schußwaffen nicht abzunehmen , denselben jedoch aufzuforderu,
das Jagdgebiet zu verlassen , beziehungsweise die Jagd einzustellen.

Außerdem haben jene Organe den Offtcier nm die Angabe seines Namens,
Charakters und Truppeukörpeis anzugehen und die Anzeige von der erfolgten
Beaiisiänduug entweder unmittelbar oder im Wege der politischen Bezirks¬
behörde an das dem Officiere Vorgesetzte Militärkommando zu erstatten.

Vom Vorstehenden sind die zur Überwachung der jagdpolizeilicheu Vor¬
schriften berufenen öffentlichen Sicherheils - und z»m Schutze der Laudescultnr
bestätigten und beeideten Wachorgaue behufs Darnachachtung in Kenntnis zu setzen.

In Fällen künftiger Bestätigung und Beeidigung von zum Schutze der
Laudescultnr bestellten Wachorgancn , in deren Wirkungskreis auch der Jagd¬
schutz gehört , werden die betreffenden Organe von obiger Verfügung gleichfalls
zur Darnachachtung zu verständigen sein.

6 .

(Gisthairdel .)
Dem Mechaniker Paul Ruppe,  IV ., Kettenbrückengasse 20 , wurde mit

Decret des magistratischen Bezirksamtes für den IV . Bezirk vom 2. September
1896 , B .-A.-Z . 19040 , die Coucession zum Handel mit Giften für den IV . Bezirk
mit dem obbezeichucten Standorte verliehen.

7 .
(Bisswunden . )

Die k. k. ii . - ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . Sep¬
tember 1896 , Z . 80445 (M .-Z . 159479/VI1I ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Vor kurzem ist in einer Landgemeinde Niederösterreichs ein von einem
wnthkranken Hund im Gesichte gebissenes Kind sechs Wochen nach der Verletzung

an Lyssa erkrankt und gestorben , welches , obwohl die Wunde geblutet hatte und
noch am sechsten Tage nach dem Bisse mit einer Blntborke bedeckt war , der
Präventivinipfnng im Wiener Lyssa-Schntzimpfungs -Jnstitute ans dem Grunde
nicht Angeführt worden ist, weil die Verletzung in einer bloßen Hautabschürfung
bestand.

Aus diesem Anlasse wird mit Bezug auf den Schlusssatz der h. ä. Kund¬
machung vom 27 . Juli 1894 , Z . 48821 (Österreichisches Sauitätswesen vom
27 . iseplcinber 1894 , Skr. 39), aufmerksam gemacht, dass nur jene Bisswunden,
welche nicht bluten , als nicht inficiert angesehen werden können, wogegen selbst
die leichtesten Verletzungen , bei welchen, wenn auch nur ein Tröpfchen Blutes
sich entleerte , als möglicherweise inficiert behandelt werden müssen und die
Vornahme der Schutzimpfung erheischen.

Ganz besonders gilt das Gesagte von den als besonders gefährlich
anzusehenden Bissverletzungen des Gesichtes oder anderer Theile des Kopfes.

Hievon sind sämmtlichc Ärzte des dortigen Amtsbereiches und alle Ge¬
meinden unter Verlautbarung im Amtsblatte zur Darnachachtung zu ver¬
ständigen.

8 .
(Öffentliches Krankenhaus in Kis Czell Kemenstalja

in llngarn .)
Das köiiigl . Ungar . Ministerium des Innern hat mit Note

vom 15 . September 1896 , Z . 80457 (M .-Z . 164668 ), dem
Wiener Magistrale Nachstehendes bekanntgegeben:

Es wird dieusthöflich milgetheilt , dass dem Spitales in KiS Czell Kemeus-
tafta vom 15. September 1896 an der Charakter eines öffentlichen ' Kranken¬
hauses verliehen und die Verpflegsgebür mit 59 kr. festgesetzt wurde ."

9 .

( Stiegenstnsenrnateriale .)
Vom Wiener Magistrate wurde unterm 5 . October 1896,

M .-Z . 166051/IX , Nachstehendes kundgemacht:
Unter Hinweis auf den Schlnssabsatz der hierämtlichen Kundmachung

vom 4. August 1896 , Z . 92673 (siehe Amtsblatt Nr . 78 „ Gesetze, Ver¬
ordnungen rc." IX 8 spa § . 87j ), betreffend die Verwendbarkeit verschiedener
Steinmaterialien für Stiegenstnfen , wird darauf aufmerksam gemacht, dass,
insofern die über Einschreiten eines Steiubruchbesitzers oder sonstigen
Interessenten vorznnehmende ümtliche Erprobung der Widerstandsfähigkeit der
betreffenden , wenn auch unter dem Namen Rekawinkler Stein oder einer
demselben gleichgehaltenen Qualität bekannten Steingattung den Nachweis
liefern sollte, dass der Stein dieser Provenienz gegen Druck und Stoß ge¬
nügend widerstandsfähig ist, selbstverständlich der betreffende Steinbruck ) nicht
mehr unter die Bestimmungen des Punktes 2 der obigen Vorschrift fallen,
vielmehr ausdrücklich von derselben ansgenommen werden wird.

19 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Der Wiener Magistrat hat mit Bescheid vom 10. October 1896 , Z . 137875,
der K lei n kin d erbe  w ah ran  st alt im  XIX . Bezirke , Ober - Döbling,
aus die Dauer eines Jahres die Bewilligung zur Sammlung freiwilliger
Beiträge für Anstallszwecke im ehemaligen Gemeindegebiete von Ober - und
Unter -Döbling und mit Bescheid vom 6. October 1896 , Z . 172084 , dem Vor¬
steher des  XIX . Gemeindebezirkes  die Bewilligung zur Sammlung
freiwilliger Beiträge im XIX . Bezirke zur Verheilung der Ortsarmen mit
Holz und Lebensmitteln , sowie zur Bekleidung armer Schulkinder des XIX . Be¬
zirkes ertheilt . *

Ferner hat der k. k. Statthalter von Niederösterreich laut Erlasses vom
21 . September 1896 , Z . 87381 (M .-Z . 165651 III ) , dem Linien -Kapellen-
Bauvereine in Wien die Bewilligung ertheilt , in Niederösterreich bei bekannten
Wohlthätern , sonach nicht von Haus zu Haus , zu Vereiuszwecken eine Sammlung
milder Spenden in der Zeit vom 1. October 1896 bis 1. October 1897 ver¬
anstalten zu dürfen.

II. Nmmaturluliimmmuiett.
H'lM'illkMnth:

1 r.
(Abändernng des Normales über die Angenscheins-

gebüren re., Kost - und Zehrgelder . )
Der Wiener Gemeiuderath hat in seiner Sitzung vom 1. October 1896,

ack Z . 7043 , anlässlich der Auflassung der III . Bezugsclasse für die Amts¬
diener , Schuldiener , Mahnbotcn und Marklhallendiener und Einreihung dieser
Bediensteten in die II . Bezugsclasse , unter anderem nachstehenden Beschluss
gefasst:

In Abänderung der ZZ 33 und 34 des Normales über die Augcnscheins-
gebüren rc., Kost- und Zehrgelder , wird das Kostgeld für die Marklhallendiener
auf 50 kr. und die Nachtwachgebür auf 75 kr. herabgesetzt.
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8tMrnU ) :
12 .

(Vergebung von Häuserdemolierungeu .)
Der Stadtrath hat in seiner Sitznng vom 22 . Juli 1896,

Z . 5931 (M . -Z . 53529/IV ), folgenden Beschluss gefasst:
Die Vergebungen Non Demolierungen städtischer Häuser sind immer im

Wege einer öffentlichen unbeschränkten Offertvcrhandlnng durchzuführen.

13 .

(Privateigentum der Gemeinde Wien . )
Mit dem Beschlüsse des Wiener Stadtrathes vom 23 . September 1896,

Z . 7317 , wurde ans Anlass eines speciellen Falles angeordnet , dass überall,
wo Grundtheile , die noch im Privateigenthnm der Gemeinde Wien sich befinden,
zu Straßenzwecken verwendet werden , an geeigneten Orten , wenn möglich,
durch Aufstellung von Tafeln ersichtlich zu machen ist, dass die betreffende
Parcelle Privateigenthnm der Gemeinde Wien ist und der Verkehr über die¬
selbe nur auf Widerruf gestattet wird.

14 .

s Cvidenthaltnttg vonDecretftempelrttckftättdenn . dgl . ) -
Der Wiener Stadtrath hat in seiner Sitznng vom 25 . September 1896,

all Z . 7805 , anlässlich einer Bewilligung zur Abschreibung eines Decretstempel-
rückstandes , den Magistrat angewiesen , dass derartige Rückstände in genauer
Evidenz zu halten sind, um sie im Falle der Auszahlung von Gebüren in
Abzug zu bringen.

Der Magistrat hat mit Decret vom 3 . October 1896 , M .-Z . 81I07/III,
hievon die städtische Hcmptcassa zur Darnachachtnng und entsprechenden Ver¬
anlassung verständigt.

15 .

(Handhabung der Vorschriften über die Negifter-
stthrnng der Firmen und die HintanhalLnng von
Missbrauchen bei der äußeren Bezeichnung der Be
triebsftätte oder Wohnung der Gewerbetreibenden .)

Magistratsdirector Tach nu hat unterm 5 . August 1896 ml
M .-Z . 125761 , an sämmtliche magistratische Bezirksämter nach¬
stehenden Erlass gerichtet:

In einer dem Magistrate als Anzeige zngemittelten Eingabe des Herrn
Gem .-Rathes Tr . Kraft  an den Herrn Bürgermeister wird über die zahlreichen
Fälle , in denen zur Bezeichnung von Gewerbsunternehmungen nicht entsprechende
Aufschriften verwendet werden , Klage geführt.

Aus diesem Anlasse werden Euer Wohlgeboren ersucht, den Ihnen zu-
getheilten Concepts - und Marktamtsbeamten den Inhalt des in Abschrift
anrnhenden Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 23 . September 1887,
Z . 49333 (abgedrnckt im magistratischen Verordnungsblatte ox 1887 Nr . 8,
Seite 184), neuerlich zur Kenntnis zu bringen und den Marktamtsbeamtcn
die Anzeige der vorschriftswidrigen Geschäftsbezeichnnngen , den Conceptsbeamten
die rasche und wirksame Amtshandlung über die erbrachten Anzeigen zur
Pflicht zu machen.

*

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 23 . September 1887,
Z . 49333 ( M .-Z . 315730 ax 1887 ) :

Von Seite des Creditoren -Vercincs zum Schutze der Insolvenzen in
Wien ist beim hohen k. k. Handelsministerium eine Eingabe überreicht worden,
welche sich mit der Handhabung der Vorschriften über die Registrierung der
Firmen beschäftigt , und in dieser Richtung mehrfache Beschwerden vorbringt.

Laut Erlasses des genannten hohen Ministeriums vom 1. September
1887 , Z . 27615 ox 1885 , handelt es sich hiebei um die unbefugte Führung
von Firmen seitens von Geschäftsleuten , die nicht registerpflichtig sind, sowie
um den Umstand , dass viele registerpflichtige Kauflente zur Registrierung nicht
augehalten werden.

In letzterer Beziehung ist zu bemerken, dass nach ß 13 des Einführnngs-
gesetzes zum Handelsgesetzbuche die Gerichte überhaupt und die Abhandlnngs-
nnd Concnrsbehörden insbesondere , dann die Gewerbebehörden , die Notare,
und die Handels - und Gewerbekammern , sofern dieselben in der Ausübung

ihres Amtes von Übertretungen der Anmeldungsvorschriften , oder von dem
Gebrauche einer nicht Anstehenden Firma Kenntnis erlangen , davon ohne Verzug
dem Handelsgerichte Anzeige zn erstatten haben.

Mit der Erstattung dieser Anzeigen , welche als Behelfe für die Hand¬
habung der Vorschriften über die Registrierung der Firmen seitens der Handels¬
gerichte zn dienen bestimmt sind, haben sich auch mehrere Ministerial -Erlässe
beschäftigt.

So sind mit dem Erlasse des hohen k. k. Handelsministeriums vom
21 . December 1863 , Z . 17335 , um eine regelmäßige Führung der Handels¬
register zu erzielen , sämmtliche Handels - und Gewerbekammern angewiesen
worden , über das Entstehen und Erlöschen von Firmen regelmäßige Anzeigen
in tabellarischer Form von Monat zn Monat an das betreffende Handelsgericht
einzusendkn.

Unter dem 9. März 1864 , Z . 5404 (Verordnungsblatt des Finanz¬
ministeriums stkr. 16 ox 1864 ), hat das Finanzministerium seinerseits die
Steuerbehörden angewiesen , jeden Monat den Handelsgerichten alle jene Kauflente
namhaft zu machen, die nach ihrer Steuerleistung im Hinblicke auf ß 7 des
Einsührungsgesctzes zum Handelsgesetzbuch «: registerpflichtig geworden sind, oder
es anfgehört haben zn sein.

Diese Vorschriften wurden später sowohl vom Finanzministerium als auch
vom hohen k. k. Handelsministerium neuerdings eingeschärft, und zwar mit dem
an die Steuerbehörden gerichteten Finanzministerial -Erlasse vom 17. März 1871,
Z . 32913 , dann mit den an sämmtliche Länderstellen gerichteten Haudcls-
ministerial -Erlässen vom 13 . Februar 1869 , Z . 943 , und vom 14 . Mai 1871,
Z . 5628.

Nachdem nun neuerdings , wie erwähnt , Klagen über die Handhabung
der Vorschriften , betreffend die Registcrführnng der Firmen , erhoben worden sind,
so wird die n .-ö. Handels - und Gewerbekammer unter einem auf die citierten
Handelsministerial -Erlässe vom 21 . December 1863 , 13 . Februar 1869 und
14. Mai 1871 und ans die daraus hervorgehende Verpflichtung zur Anzeige
über das Entstehen und Erlöschen von Firmen nochmals aufmerksam gemacht.

Was ferner insbesondere das unbefugte Führen einer Firma von Seite
der sogenannten Minderkanflente anbelangt , so wird von kaufmänischen Corpo-
rationen und von Handels - und Gewcrbekammern , so von der Handels¬
und Gewerbekammer in Wien , welche unter dem 17 . Juni 1886 , Z . 3648,
eine an die k. k. Statthalterei gerichtete Eingabe des Gremiums der Kauf¬
mannschaft in Wien beim Handelsministerium unterstützte , die Klage erhoben,
dass eine große Anzahl von nicht protokollierten Handels - oder Gewerbe¬
treibenden sowohl auf ihren Firmentafeln , als auch bei ihren Unterschriften von
Abkürzungen Gebrauch machen , welche in vielen Fällen nur auf Täuschung und
Irreführung der Gläubiger oder Kunden abzielen , und wird sonach der Wunsch
ausgesprochen , dass die geeigneten Vorkehrungen getroffen werden mögen , damit
die Verpflichtung der nicht protokollierten Gewerbetreibenden , den Bor - und
Zunamen voll und unverkürzt , unter Ausschluss jedes nur protokollierten
Firmen zukommenden Zusatzes auf das Geschästsschild zu setzen und bei den
Unterschriften anznwcnden , von competenter Seite ausgesprochen und entsprechend
gehandhabt werden.

Wenn nun auch gegen diese ans den Kreisen der Handelswelt erhobenen
Klagen eingewendet werden kann , dass sich die Kauflente durch eine größere
Sorgfalt bei Creditiernngen in vielen Fällen selbst am besten schützen konnten,
so muss doch angesichts des häufigen Vorkommens der erwähnten Missbränche
die Abstellung derselben , als im öffentlichen Interesse gelegen, anerkannt werden.

Das obige Verlangen geht jedoch in zweifacher Richtung zn weit.
Zunächst findet das Hohe k. k. Handelsministerium im Einvernehmen mit

dem k. k. Ministerium des Innern und dem k. k. Justizministerium , dass die
bestehenden Gesetze, insbesondere die Artikel 15 und 27 des Handelsgesetzbuches,
dann die ZZ 44 und 46 bis 50 der Gewerbeordnung (Gesetz vom 15 . März
1883 , N .-G .-Bl . Nr . 39 ), zur Bekämpfung der vorhandenen Missstände ans-
reichen, und bei richtiger und entsprechender Anwendung dieser Vorschriften die
Hinansgabe einer Verordnung zum Zwecke der Normierung der in Rede
stehenden Verhältnisse nicht nothwendig erscheint.

Auf der anderen Seite aber scheint einzelnen der an das Handelsministerium
gelangten Eingaben in materieller Beziehung eine nicht ganz richtige Auffassung
der citierten Vorschriften der Gewerbeordnung insofern zugrunde zu liegen,
als nach dieser Anschauung ein Handels - oder Gewerbetreibender unter allen
Umständen zur Bezeichnung seiner Betriebsstätte oder Wohnung nur seinen
vollen Bor - und Zunamen verwenden dürfte

Nach Z 44 der Gewerbeordnung sind die Gewerbetreibenden verpflichtet,
sich diesfalls einer entsprechenden äußeren Bezeichnung zn bedienen.

Diese Bezeichnung kann nur in der Anführung des Namens bestehen,
und für diesen Fall erklärt es Z 49 , Punkt 1 und 4 Gewerbeordnung , als
Übertretung , wenn sich der Gewerbetreibende nicht seines vollen  Vor - und
Zunamens bedient . Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass ein Gewerbetreibender
die Bezeichnung seiner Betriebsstätte dem Gegenstände oder Inhalte seines
Gewerberechtes entnimmt , und dass zum Beispiel ein Bäcker zn diesen Zwecke
die Aufschrift „Backhaus ", ein Tnchhändlcr die Aufschrift „Tnchhandlnng ' an¬
wendet , eine Bezeichnung , welche nach Z 44 Gewerbeordnung ebenfalls als
eine entsprechende betrachtet werden muss.

Nur in dem Falle , wenn der Gewerbetreibende es für angezeigt findet , in
der Geschäftsaufschrift seinen Namen zn führen , sowie dann , wenn ein nicht
protokollierter Gewerbetreibender welcher Art immer im Betriebe seiner Geschäfte
seinen Namen gebraucht oder seine Unterschrift abgibt , ist er verpflichtet , sich
seines vollen Vor - und Zunamens , nicht aber einer Abkürzung des Namens
zu bedienen , was auch in allen im § 49 , Punkt 1 des Gesetzes vom 15. März
1883 (R .-G .-Bl . Nr . 39 ), bezeichneten Fällen untersagt ist, sich einer Bezeichnung
oder Unterschrift zn bedienen , welche die Annahme eines Gesellschaftsverhältnisses

1*



100 Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 87 , 30 . October 1896.

zulässt , während ein solches thatsächlich nicht besteht , oder ein bestehendes
Gesellschaftsverhältnis anders als durch die vollen Vor - und Zunamen der
Gesellschaften ersichtlich zu machen.

Demgemäß wird der Magistrat angewiesen , durch seine Organe (Markt-
uud Steuer -Commissäre ), die diesbezüglichen Vorschrificn der Gewerbeordnung

14 bis 50 , insbesondere Z 49 , Punkte 3 bis 5 des Gesetzes vom 15 . Mürz
1883 (N .-G .-Bl . Nr . 39 ), mit aller Sorgfalt zu controlieren und zu hand¬
haben und iin Falle unberechtigter und ungesetzlicher äußerer Bezeichnung der
Betriebsstätten die Strafamtshaudlung einzuleiten , wobei jedoch auf die obigen,
die Vorschrift der ßZ 14 und 19 Gewerbeordnung , interpretierenden Bemerkungen
Bedacht zu nehmen ist.

Hiedurch finden auch der diesämtliche Bericht vom l8 . October 1886,
Z . 170376 , dessen Beilagen mitfolgen , sowie die beiliegende Eingabe des kauf¬
männischen Jnformalions Vereines „Vindobona " die Erledigung und sind sowohl
dieser Verein als auch der Vorstand des Creditoren -Vereines zum Schutze der
Forderungen bei Insolvenzen und das Gremium der Wiener Kaufmannschaft
hievon entsprechend zu verständigen.

(Protokollierung der Geschäftsstücke der Magistrats-
direction . )

Magistratsdirector Tach au hat mit Erlass vom 10 . October
1896 , M .-D .-Z . 1961 , Nachstehendes angeorduet:

Ich finde mich bestimmt , die Anordnung zu treffen , dass vom 1. No¬
vember 1896 an alle in das Ressort der Magistratsdirection fallenden Geschäfts¬
stücke bei der Magistratsdirection selbst zu protokollieren sind, demnach die
Protokollierung durch das städtische Einreichungs -Protokoll von diesem Tage
an zu entfallen hat.

Hievon wird das städtische Einreichungs -Protokoll mit der Weisung in
die Kenntnis gesetzt, von dem obigen Zeitpunkte an alle dortamts für die
Magistratsdirection eiulangenden Geschäftsstücke, und zwar dringende sofort,
die übrigen jedoch täglich mittags der Magistratsdirection zu übermitteln.

17 .

(Evidenthaltnng der Pferdehändler und Pferde
Mäkler. )

Magistrats - Vicedirector Pr eher  hat mit Erlass vom
12 . September 1896 , M .-Z . 116095/XV , Nachstehendes ange-
orduct:

Um eine zuverlässige Evidenthaltnng der mit der gewerblichen Berechti¬
gung zum Verkaufe , soivie zur Vermittlung des Verkaufes von Pferden auf
dem Pferdemarkte versehenen Personen zu ermöglichen , wird das Bezirksamt
angewiesen , von jeder Anmeldung und Zurücklegnng des Pferdehändler - und
Pserdemäklergewerbes das magistratische Bezirksamt für den V. Bezirk zu
verständigen.

Hl Geleite
von besonderer Wichtigkeit für den politischen kter-

mattungMenjt.
18 .

(Abänderung des Grundgesetzes über die Neichs-
vertretnng .)

Gesetz vom 14 . Juni 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 168 , wodurch
das Grundgesetz über die Reichsvertretuug vom 21 . December
1867 , N .-G .-Bl . Nr . 141 , beziehungsweise die Gesetze vom
2 . April 1873 , N .-G .-Bl . Nr . 40 , und vom 12 . November 1886,
N .-G .-Bl . Nr . 162 , abgeändert und ergänzt werden:

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzu-
ordneu , wie folgt:

Artikel  I.
Zn den 353 Mitgliedern , welche im Grunde der ßß 6 und 7 des Grund¬

gesetzes über die Reichsvertretung (Gesetze vom 2. April 1873 , N .-G .-Bl.
Nr . 10 , beziehungsweise vom 12. November 1886 , N .-G .-Bl . Nr . 162) in
das Hans der Abgeordneten von den in den Landesordnnugen enthaltenen
Wählerclassen zu wählen sind , kommen weitere 72 Mitglieder , welche von
einer mit e zu bezeichnenden allgemeinen Wählerclasse gewählt werden.

Die für diese Wählerclasse festgesetzte Zahl von Mitgliedern wird auf
die einzelnen Königreiche und Länder anfgetheilt , und es sind von dieser
Wählerclasse zu wählen:
Im Königreiche Böhmen . 18

„ „ Dalmatien . 2
„ „ Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogthume Krakau 15

im Erzherzogthume Österreich unter der Enns . 9
„ „ ,, vb „ „ . 3
„ Herzogthume Salzburg . 1
„ „ Steiermark . 1
„ „ Kärnten . 1
„ „ Kraiu . 1
„ „ Bukowina . 2

in der Markgrafschaft Mähren . 7
im Herzogthume Ober - und Niederschlcsien . 2
in der gefürsteten Grafschaft Tirol . 3
im Lande Vorarlberg . 1
in der Markgrafschaft Istrien . 1
„ „ gefürsteten Grafschaft Görz und Gradiska . 1
„ „ Stadt Triest mit ihrem Gebiete . 1

Die Vertheilung der hienach zu wählenden ^ Mitglieder des Abgeordneten¬
hauses auf die einzelnen Wahlbezirke wird durch ein besonderes Gesetz bestimmt.

Artikel  II.

Die Absätze 0 und I) des Z 7 des Grundgesetzes über die Neichsver-
tretnng (Gesetz vom 2. April t873 , N .-G .-Bl . Nr . 10 ) treten in ihrer gegen¬
wärtigen Fassung außer Wirksamkeit und haben zu lauten , wie folgt:

6 . Die Abgeordneten werden in der Wählerclasse der Landgemeinden,
dann in den ausschließlich aus Gerichtsbezirlen gebildeten Wahlbezirken der
allgemeinen Wählerclasse durch von den Wahlberechtigten gewählte Wahlmänuer
in den anderen Wählerclassen , dann in den übrigen Wahlbezirken der allge¬
meinen Wählerclasse durch die Wahlberechtigten unmittelbar gewählt.

In Ländern jedoch, in welchen durch landesgesetzliche Bestimmungen die
unmittelbare Wahl der Landtags -Abgeordneten in der Wählerclasse der Land¬
gemeinden festgesetzt wird , sind auch die Mitglieder des Abgeordnetenhauses in
der Wählerclasse der Landgemeinden , sowie in sämmtlichen Wahlbezirken der
allgemeinen Wählerclasse unmittelbar durch die Wahlberechtigten zu wählen.

Die Wahl der Wahlmänner und der Abgeordneten hat durch absolute
Stimmenmehrheit zu geschehen.

Wird diese Stimmenmehrheit bei einer oder, insofern noch mehrere
Abgeordnete zu wählen sind, auch bei fortgesetzter engerer Wahl nicht erzielt,
so entscheidet schließlich bei gleichgctheilten Stimmen das Los.

O . Wahlberechtigt ist jeder österreichische Staatsbürger , der das 21 . Lebens¬
jahr zurückgelegt hat , eigcnbercchtigt ist und den sonstigen durch die Neichs-
rathswahlordnnng , beziehungsweise durch das Gesetz vom 11. Juni 1896,
N .-G .-Bl . dir . 169 , festgestcllten Erfordnissen entspricht.

Artikel  III.

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetze vom 11. Juni 1896,
betreffend die Abänderung und Ergänzung der Reichsrathswahlordnung , in
Wirksamkeit-

IS.

(Abänderung der Reichsrathswahlordnnng .)
I.

Gesetz vom 14 . Juni 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 169 , wodurch die
NeichsrothSwcchlorduung abgeändert beziehungsweise ergänzt wird :

Mit Zustimmung der beiden Häuser Meines Reichsrathes finde Ich an¬
zuordnen , wie folgt:

Artikel  I.

In Abänderung und Ergänzung der Reichsrathswahlordnnng vom
2. April 1873 , R .-G .-Bl . Nr . 11 , beziehungsweise des Gesetzes vom 1. Öctober
1882 , N .-G .-Bl . Nr . 112 , haben an Stelle der nachfolgend bezeichnet« ! Para¬
graphen , beziehungsweise als Zusätze und Einschaltungen za einzelnen Para¬
graphen die nachstehenden Bestimmungen zu treten:

8 6.
Die Wahlbezirke für die Wählerclasse der Landgemeinden sind je ans

mehreren Gerichtsbezirken gebildet.
Die Gerichtsbezirke sind nach ihrem bei der Vornahme der Wahl be¬

stehenden Gebietsumfange aufzufassen ; in den betreffenden Gerichtsbezirken sind
jedoch die in die Wählerclasse der Städte eingereihten Gemeinden nicht in¬
begriffen.

Im Falle der Bildung eines neuen Gerichtsbezirkes haben bis zum
Erlasse eines den Anhang zur Ncichsrathswahlordnuug abändernden Gesetzes
die Wahlberechtigten dcs neu gebildeten Gerichtsbezirkes ihr Wahlrecht in
jenem Wahlbezirke ansznüben , welchem nach dem Anhänge (Z 7) jener Gerichts-
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bezirk zugetheilt ist, dem sie vor der Bildung des neuen Gcrichtsbezirkes an-
gehörten.

Diese Bestimmungen finden sinngemäße Anwendung auf die politischen
Bezirke, Gemeinden und Gemeindetheile (Orte ) , sofern dieselben überhaupt im
Anhänge Erwähnung finden.

Die Wahlmünner , beziehungsweise im Falle unmittelbarer Wahlen
(Artikel II , lit . 6 des Gesetzes vom 14. Juni 1866, R .-G.-Bl . 168) die
Wähler eines jeden Wahlbezirkes der Landgemeinden bilden Einen Wahlkörper.

8 6a.
Die Wahlbezirke für die allgemeine Wählerclasse bestehen in Ländern,

welche nur Einen Abgeordneten dieser Wählerclasse zu wählen haben, ans
dem ganzen Lande, in den übrigen Ländern entweder ans Orten der Wähler¬
classe der Städte oder ans solchen Orten und ans Gerichtsbezirken oder aus¬
schließlich aus mehreren Gerichtsbezirkcn nach ihrem bei Vornahme der Wahl
bestehenden Gebietsnmfange . Im Falle der Bildung eines neuen Gerichts¬
bezirkes kommen auch die Bestimmungen der Absätze3 und 4 des Z 6 zur
Anwendung.

In den nicht ausschließlich ans Orten der Wählerclasse der Städte ge¬
bildeten Wahlbezirken sind auch die im Gebiete der betreffenden Gerichtsbezirle
gelegenen städtischen Orte , welche nicht bereits einem Wahlbezirke der allgemeinen
Wählerclasse zngewiesen sind, inbegriffen.

Die Wahlmünner beziehungsweise Wähler eines jeden Wahlbezirkes
bilden einen Wahlkörper.

8 7 a.
Die Wahlbezirke für die allgemeine Wählerclasse sind in dem diesem Gesetze

bcigefügten tabellarischen Anhänge festgesetzt. Daselbst ist auch die Vertheilnng
der im Gesetze vom 14. Juni 1896, R .-G.-Bl . Nr . 168, betretend die Ab¬
änderung des Grundgesetzes über die Reichsvertretnng nach Ländern, bestimmten
Zahl der Abgeordneten dieser Wählerclasse ans die Wahlbezirke der einzelnen
Länder festgestellt.

*

Z 8 a.
In der allgemeinen Wählerclasse ist in den ans Orten der Wählerclasse

der Städte bestehenden Wahlbezirken jeder dieser Orte zugleich Wahlort , von
mehreren Wahlortcn ist der im Anhänge bei Festsetzung des Wahlbezirkes
erstgenannte Ort der Hauptwahlort.

Wahlbezirke, welche ans Orten der Wählerclasse der Städte und aus
Gerichtsbezirken zugleich bestehen, sind im Verordnnngswege in kleinere Wahl¬
kreise innerhalb der Gerichtsbezirke cinzntheilen und ist für jeden derselben ein
Wahlort zu bestimmen.

Der im Anhänge bei Festsetzung des Wahlbezirkes erstgenannte Ort ist
Hauptwahlort.

In den ausschließlich aus Gerichtsbezirken gebildeten Wahlbezirken der
allgemeinen Wählerclasse wählen die Wahlmänner in den im Anhänge be-
zeichneten Wahlorten , der erstgenannte Ort ist der Hanptwahlort.

8 8b.
Wenn in einem Lande in der Wählerclasse der Landgemeinden und in

den Wahlbezirken der allgemeinen Wählerclasse unmittelbare Wahlen eingeführt
werden, bildet in diesen Wählerclasscn jeder Ort einen Wahlort , welcher durch
die Landesgesetzgebnng für die Landtagswahlen überhaupt als Wahlort be¬
stimmt ist.

8 9a.
In der allgemeinen Wählerclasse ist jeder eigenbcrechtigteStaatsbürger

männlichen Geschlechtes, welcher das 24. Lebensjahr vollstrcckt hat und vom
Wahlrechte nicht ausgeschlossen ist (88 20, 20 a), in jener Gemeinde wahl¬
berechtigt, in welcher er am Tage der Ausschreibung der Wahl seit wenigstens
sechs Monaten sesshaft ist.

Jene Personen , welche ans einem dem Gemeindeverbande nicht einver-
leibten Gutsgebiete wohnen, üben unter gleicher Voraussetzung das Wahlrecht
in dieser Wählerclasse in jener Gemeinde ans , mit welcher das Gntsgebict
eine Ortschaft bildet.

Die zum Beweis? der Wahlberechtigung nöthigen Dokumente sind
stempelfrei.

8 10.
Wo in die Wählerclasse der Landgemeinden und in der allgemeinen

Wählerclasse die Wahl durch Wahlmünner zu geschehen hat, sind letztere von
den Wahlberechtigten aus ihrer Mitte zu wählen.

8 10 a.
In der Wählerclasse der Landgemeinden hat jede Gemeinde des Wahl¬

bezirkes ans je 500 Einwohner einen Wahlmann zu wählen. Restbeträge,
welche sich bei der Theilung der Einwohnerzahl durch 500 ergeben, haben als
500 zu gelten.

Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern wählen einen Wahlmann.
In Orlsgemeinden der im 8 7, Alinea 3, bezeichnten Art ist die in

der Wählerclasse der Landgemeinden wühlende Ortschaft oder, wenn deren

mehrere sind, die Gesammtheit derselben rücksichtlich der Zahl der zu wählenden
Wahlmänner als eine Gemeinde zu behandeln.

8 10 b.
In der allgemeinen Wählerclasse ist in jeder Gemeinde auf je 500 Ein¬

wohner ein Wahlmann zu wählen ; Gemeinden , welche weniger als 500 Ein¬
wohner zählen, sind mit benachbarten Gemeinden, und zwar, wo immer es
möglich ist, mit solchen, die gleichfalls weniger als 500 Einwohner zählen,
znm Zwecke der Wahl zu vereinigen.

Die Wahl der ans diese Gemeinden entfallenden Wählmünner findet in
jeder Gemeinde statt.

Restbeträge, welche sich bei der Theilnng der Einwohnerzahl durch 500
ergeben und mehr als 250 betragen, haben als 500 zu gelten, kleinere Rest¬
beträge haben unbeachtet zn bleiben.

8 10 «.
Personen, welche ans einem dem Gemeindeverbande nicht einverleibten

Gutsgebiete wohnen, werden im Falle der 88 10 a und b den Einwohnern
jener Gemeinde beigezählt, mit welcher das Gutsgebiet eine Ortschaft bildet,
und sie üben unter den gleichen Bedingungen wie die Mitglieder dieser Ge¬
meinde das Wahlrecht aus . Der in Gemäßheit des 8 ll als Wahlmann
berufene Besitzer des Gutsgebictes hat jedoch in der Wählerclasse der Land¬
gemeinden an der Wahl der Wahlmänner nicht theilznnehmen.

8 17-
Das Wahlrecht in den im 8 7 ^. des Grundgesetzes über die Reichs-

Vertretung bezeichnten Wählerclasscn a, b, o und ck schließt die Ausübung
des Wahlrechtes in der allgemeinen Wählerclasse desselben Landes nicht ans.

Das Wahlrecht in der Wählerclasse des großen Grundbesitzes (der
Höchstbestcuerten) schließt die Ausübung des Wahlrechtes in der Wählerclasse
der Städte und der Landgemeinden desselben Landes ans . Personen, die im
ersten und zweiten Wahlkörper des großen Grundbesitzes in Tirol oder in der
Bukowina wahlberechtigt sind, können ihr Wahlrecht in diesem Lande nur im
ersten Wahlkörper ansüben.

Wahlberechtigte des ersten Wahlkörpers des großen Grundbesitzes in
Böhmen, welche zugleich Besitzer von Gütern sind, die zur Wahl in den
übrigen Wahlkörpern des großen Grundbesitzes berechtigen, können nur im
ersten Wahlkörper wählen ; die Wahlberechtigten der übrigen Wahlkörper des
großen Grundbesitzes in Böhmen , sowie die Wahlberechtigten des großen
Grundbesitzes in Galizien, deren zur Wahl berechtigende Güter in zwei oder
mehreren Wahlbezirken liegen, üben ihr Wahlrecht in dem Wahlorte jenes
Bezirkes ans , wo sie die höchste Realstcucr von ihrem Gntsbesitze entrichten.
Höchstbesteuerte in Dalmatien , deren Steuerobjecte in verschiedenen Bezirken
liegen, üben das Wahlrecht in dem Wahlorte jenes Bezirkes ans , wo sie die
höchste directe Steuer entrichten.

Wer in der Wählerclasse der Städte wahlberechtigt ist, darf in keiner
Landgemeinde desselben Landes wählen. Ist ein Wahlberechtigter der Wähler¬
classe der Städte oder der Landgemeinden wahlberechtigtes Mitglied mehrerer
Gemeinden oder ein in Gemäßheit des 8 H als Wahlmann berechtigter
Gutsbesitzer Wahlmann in mehreren Wahlbezirken desselben Landes, so übt
er in diesem Lande das Wahlrecht in der Gemeinde, beziehungsweise in dem
Bezirke seines ordentlichen Wohnsitzes, und wenn er in keiner der betreffenden
Gemeinden oder Bezirke seinen ordentlichen Wohnsitz hat, dort aus , wo er die
höchste directe Steuer entrichtet.

8 20.
Von dem Wahlrechte und der Wählbarkeit bei der Wahl der Abge¬

ordneten sowohl als auch der Wahlmänner sind ausgeschlossen:
1. Alle unter Vormundschaft oder Cnratel stehenden Personen.
2. Diejenigen, welche eine Armenversorgung aus öffentlichen oder Ge¬

meind emitteln genießen oder in dem der Wahl unmittelbar voransgegangenen
Jahre genossen haben oder welche überhaupt der öffentlichen Mildthätigkeit
zur Last fallen.

Als Armenversorgnng oder als Acte der öffentlichen Mildthätigkeit sind
jedoch in Bezug ans das Wahlrecht nicht anznsehen: Unterstützungen ans
Krankencassen, Unfall- oder Invalidenrenten , die Befreiung vom Schulgelde,
die Retheilnng mit Lehrmitteln oder mit Stipendien , sowie auch Nothstands-
anshilfen.

3. Personen, über deren Vermögen der Concurs eröffnet worden ist,
während der Dauer der Concnrsverhandlung.

„4 . Diejenigen Personen, welche wegen eines Verbrechens oder wegen
der Übertretung des Diebstahles, der Veruntreuung , der Theilnehmnng hieran
oder des Betruges (88 460, 461 , 463, 464 St .-G.) zu einer Strafe ver-
nrtheilt worden sind.

Diese Folge der Vernrtheilnng hat bei den im 8 6, Z . 1 bis 10 des
Gesetzes vom 15. November 1867, R .-G.-Bl . Nr . 131, aufgezählten Ver¬
brechen mit dem Ende der Strafe , bei anderen Verbrechen mit dem Abläufe
von zehn Jahren , wenn der Schuldige zn einer wenigstens fünfjährigen
Strafe vernrtheilt wurde, und außerdem mit dem Abläufe von fünf Jahren,
bei den oben angeführten Übertretungen aber mit dem Abläufe von drei
Jahren nach dem Ende der Strafe anfzuhören.

Werden durch die Strafgesetzgebung neue Bestimmungen darüber ge¬
troffen, infolge welcher strafrechtlicher Berurtheilung und für welche Dauer
das Wahlrecht und die Wählbarkeit zu Gemeindevertretungen verloren geht
oder nicht ansgeübt werden darf, so haben die nämlichen Bestimmungen auch
hinsichtlich des Wahlrechtes und der Wählbarkeit in den Reichsrath zn gelten.
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8 20 a.
Die in dauernder oder zeitlicher activer Dienstleistung stehenden Officiere,

Militärgeistlichen , Gagisten ohne Nangsclasse und Personen des Mannschafts¬
standes der bewaffneten Macht , beziehungsweise der Gendarmerie — die
zeitlich Beurlaubten inbegriffen — können , den im 8 14 der Reichsraths-
wahlordnnng vorgesehenen Fall ausgenommen , weder wählen , noch gewähltwerden.

Von der Wählbarkeit sind nebst den obigen auch alle in dauernder oder-
zeitlicher activer Dienstleistung befindlichen Beamten der bewaffneten Macht
ausgeschlossen.

Die Wählbarkeit wird jedoch bezüglich jener Angehörigen der bewaffneten
Macht nicht ausgeschlossen , welche lediglich infolge der gesetzlichen Verpflichtung
zu Waffen - (Dienst -) Übungen während der betreffenden Zeit in activer
Dienstleistung stehen.

8 22.
Die Ausschreibung allgemeiner Wahlen für den Reichsrath hat in der

Art zu geschehen, dass zuerst die Abgeordneten der allgemeinen Wählerclasse,
dann jene der Landgemeinden , dann jene der Städte , hierauf jene der Handels-
nnd Gewerbekammern , und endlich die Abgeordneten der Wählerclasse des
großen Grundbesitzes (der Höchstbestenerten ) gewühlt , und dass die Wahlen
der Abgeordneten der allgemeinen Wählerclasse , dann jene der Landgemeinden,
dann jene der Abgeordneten der Städte , hierauf jene der Handels - und Ge¬
werbekammern , endlich jene des großen Grundbesitzes (der Höchstbestenerten)
im Lande an dem nämlichen Tage beginnen.

Der Vorgang hinsichllich der Wahlen des ersten Wahlkörpers des großen
Grundbesitzes in der Bukowina , dann der in der Landesordnnng für Tirol,
8 3 1, angeführten Wähler ist im Z 53 geregelt.

Zusatz zu  8 23.
Auch bezüglich der allgemeinen Wählerclasse ist die Ausschreibung einzelner

Ergänzungswahlcn durch Placate in den den Wahlbezirk bildenden Gemeinden
zu verlautvaren.

8 24.
Die Wahlberechtigten aller Wählerclassen , mit Ausnahme jener der

Handels - und Gewerbekammern sind in alphabetischer Ordnung in besondere
Listen (Wählerlisten ) einzntragen.

Im Falle der durch Wahlmänner vorzunehmenden Wahlen sind Wähler¬
listen für die Wahl der Wahlmänner und für die Abgeordnetenwahl anzn-
fertigen . In die ersteren sind die zur Wahl der Wahlmänner berechtigten Per¬
sonen , in die letzteren die gewählten Wahlmänner einzntragen.

Alle Wahlberechtigten , welche nach den Bestimmungen dieser Wahlord¬
nung einen Wahlkörper bilden , sind mit den nächstfolgenden Ausnahmen in
eine Wählerliste einzntragen.

Für die Wählerclasse der Höchstbestenerten in Dalmatien find ebensoviele
Listen anznlegen als Wuhlorte bestimmt sind, und in jede dieser Listen sind jene
Wähler einzntragen , die an dem nämlichen Wahlorte zu stimmen haben.

In der Wählerclasse der Städte und in den ans Orten der städtischen
Wählerclasse gebildeten Wahlbezirken der allgemeinen Wählerclasse sind die
Wahlberechtigten eines jeden nach dem Anhänge in die Wählerclasse der Städte
eingereihten Ortes (Stadtbezirkes , Stadttheiles ) in eine Wählerliste einzn-
tragcn.

Die Wählerlisten für die ans Orten der Wählerclasse der Städte und
aus Gerichtsbezirken zugleich gebildeten Wahlbezirke der allgemeinen Wähler¬
classe sind in den Gerichtsbezirken nach Gemeinden zu verfassen.

Die Wählerlisten , in welche die Wahlmänner der Landgemeinden und
der aus Gerichtsbezirken gebildeten Wahlbezirke der allgemeinen Wählerclasse
eingetragen werden , sind nach Gerichtsbezirken zu verfassen.

Im Falle unmittelbarer Wahlen in den Landgemeinden und in der all¬
gemeinen Wählerclasse sind die Wählerlisten nach Gemeinden zu verfassen.

Wählen mehrere in die Wählerclasse der Städte eingereihte Orte  oder
die Wähler mehrerer Gemeinden oder die Wahlmänner mehrerer Gerichts¬
bezirke in einem Wahlorte , so haben die Wählerlisten der einzelnen Orte oder
Gemeinden , beziehungsweise die nach Gerichtsbezirken verfassten Wahlmänner¬
listen, als Theillisten aneinandergereiht , die Grundlage für die Wahlhandlung
(8 39 ) zu bilden , ohne dass hieraus eine die zur Wahl an dem Wahlorte be¬
rufenen Wahlberechtigten in alphabetischer Ordnung enthaltende Gesammtlistc
anzufertigen wäre.

In derselben Weise haben im Falle unmittelbarer Wahlen in den Land¬
gemeinden oder in der allgemeinen Wählerclasse die Wählerlisten der einem
Wahlkreise zugewiesenen Gemeinden als Theillisten zu gelten.

Die zur Anfertigung der Wählerlisten berufenen Organe haben dieselben
in Evidenz zu halten.

Zusatz zu  8 25 , lit . b.
Die Verfassung der Wählerlisten behufs der Wahl der Wahlmänner in

der allgemeinen Wählerclasse , ferner die Verfassung der Wählerlisten im Falle
unmittelbarer Wahlen in dieser oder in der Wählerclasse der Landgemeinden
obliegt in jeder Gemeinde dem Gemeindevorsteher.

8 2̂7.
Sobald die Wählerliste des großen Grundbesitzes (der Höchstbestenerten ),

sowie jene der Städte , nach erfolgter Entscheidung der Neclamationen richtig¬
gestellt ist, sind den Wählern des großen Grundbesitzes (der Höchstbesteuerten)
vom Landesches , den Wühlern der Städte von dem Vorsteher der unmittelbar
Vorgesetzten landesfürstlichen politischen Behörde zur Wahl der Abgeordneten

Legitimationskarten ansznfertigen . Diese Legitimationskarten haben die fort¬
laufende Nummer der betreffenden Wählerliste , den Ort , den Tag und die Stunde
des Anfanges der Wahlhandlung , sowie die Stunde des Schlusses der Stimm-
gebnng und endlich den Namen und Wohnort des Wahlberechtigten zu ent¬
halten.

Ist ein in die Wählerclasse der Städte eingereihter Ort einem Wahlortc
zugewiesen , der in einem anderen politischen Bezirke liegt , so sind die Wähler¬
listen an den Vorstand der Vorgesetzten politischen Behörde des Wahlortes ein-
znsenden , von dem auch die zur Ausstellung der Legilimationskarten nöthigen
Auskünfte über Ort und Zeit der Wahlhandlung einznholen sind.

In Städten mit eigenen Statuten kann mit der Ausfertigung der
Legitimationskarten der Gemeindevorsteher beauftragt werden.

Wahlberechtigten des großen Grundbesitzes (der Höchstbestenerten), welche
im Lande wohnen , sind ihre Legitimationskarten zuzusenden -, die außerhalb des
Landes wohnenden Wahlberechtigten sind zur Erhebung ihrer Legitimations-
karten durch die Landeszeitnng anfzufordern.

Den Wählern in Städten sind die Lcgitimationskarten in die Wohnung
znznstellen , die Zustellung kann dem Gemeindevorsteher übertragen werden.

Auch sind die Wähler in ortsüblicher Weise anfzufordern , ihre Legitima-
tionskarte in jenen Fällen , in denen sie ans welchem Grunde immer längstens
24 Stunden vor dem Wahltage nicht zngestellt worden wären , Persönlich zu
erheben.

Die im Vorstehenden für die Wählerclasse der Städte gegebenen Be¬
stimmungen gelten auch für die ans städtischen Orten allein oder ans städtischen
Orten und Gerichtsbezirken zugleich bestehenden Wahlbezirke der allgemeinen
Wählerclasse und falls in den übrigen Wahlbezirken der allgemeinen Wähler¬
classe und in der Wählerclasse der Landgemeinden unmittelbare Wahlen ein-
gesührt werden , auch für diese.

8 28.

Wenn die Wahl der Abgeordneten in den Landgemeinden und in den
ausschließlich ans Gerichtsbezirken gebildeten Wahlbezirken der allgemeinen
Wählerclasse durch Wahlmänner vorzunehmen ist, hat die politische Bczirks-
behörde nach Vorschrift der 88 10 n, 10 b und 10 o auf Grund der bei Ver¬
letzten Volkszählung ermittelten anwesenden Bevölkerung die Anzahl der von
jeder in ihrem Bezirke gelegenen Gemeinde , beziehungsweise von den zum
Zwecke der Wahl vereinigten Gemeinden (8 10 b) zu wählenden Wahlmünner
festzusetzen, Tag und Stunde dieser innerhalb des Gemeindegebietes vorzn-
nehmenden Wahl anznberaumen , die Wählerlisten nach erfolgter Neclamations-
entscheidnng richtigznstellen , zur Leitung der Wahl einen Wahlcommissär zu
bestimmen und den Gemeindevorsteher von diesen Verfügungen rechtzeitig in
Kenntnis zu setzen.

Für die Wahl der Wahlmünner in der allgemeinen Wählerclasse ist jede
Gemeinde Wahlort . Für jene Gemeinden , welche zum Zwecke der Wahl der
Wahlmänner vereinigt werden (8 10 b), bestimmt die politische Bezirksbehörde
den Hunptwuhlvrt . Die Ermittlung des Gesammtergebnisses der zusammen¬
gehörigen Abstimmungen obliegt der Wahlcommission des Hanptwahlortes.

In größeren Ortsgemeinden oder Orten , wo dieZahl der Wahlberechtigten
mehr als 1000 beträgt , können von der politischen Bezirksbehörde nach Ein¬
vernehmung der Gemeinde behufs der Wahl der Wahlmänner mehrere Wahl-
sectionen bestimmt und die Zuweisung der Wähler dahin nach der örtlichen
Zugehörigkeit verfügt werben.

Für die einzelnen Wahlsectionen ist die auf die Gemeinde entfallende
Zahl der zu wählenden Wahlmänner nach Maßgabe der für die einzelnen
Gemeindebezirke ermittelten anwesenden Bevölkerung enlsprechend anszutheilen.

Die Verfügung hierüber ist in der Gemeinde rechtzeitig in ortsüblicher
Weise zu verlantbaren.

Der Gemeindevorsteher hat sofort die Wahlberechtigten unter Bekannt¬
gabe des Tages und der Stunde und des von ihm zrr bestimmenden Locales
zur Wahl einznladen und zur festgesetzten Zeit dieselbe selbst vorzunehmen oder
im Falle seiner Verhinderung durch ein anderes Mitglied der Wahlcommission
vornehmen zu lassen.

Die Wahlcommission besteht ans dem Wahlcommissär und aus zwei vom
Gemeindevorsteher bestimmten Mitgliedern der Gemeindevertretung.

In Städten mit eigenem Statute ist zu den in diesem Paragraphe der
politischen Bezirksbehörde zngewiesenen Amtshandlungen der Vorsteher der
landesfürstlichen politischen Behörde , welcher die Gemeinde unmittelbar unter¬
stellt ist, oder der hiezu besonders beauftragte Bezirkshanptinann berufen.

8 29.

Die Wahl der Wahlmänner hat zur festgesetzten Zeit und in dem be¬
stimmten Versammlungsorte ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Wähler vor sich zu gehen.

Die Abstimmung erfolgt mündlich oder schriftlich, je nachdem in dem
betreffenden Lande die Abstimmung bei der Wahl der Wahlmänner zum Zwecke
der Wahl der Landtagsabgeordneten mündlich oder schriftlich geschieht.

In dem letzteren Falle sind den Wählern die nach 8 31 eingerichteten
Stimmzettel anszufolgen.

Bei der Wahl der Wahlmänner sind die für die Wahl der Abgeordneten
in den 88 10 bis 47 folgenden Bestimmungen in sinngemäße Anwendung zu
bringen.

Jeder Wähler hat so viele Namen zu nennen oder in seinem Stimm¬
zettel zu verzeichnen , als Wahlmünner zu wählen sind.

Zur Giltigkeit der Wahl der Wahlmänner ist die absolute Stimmen¬
mehrheit erforderlich . Wird diese nicht erzielt , so ist nach den Bestimmungen
der 88 10 und 50 weiter vorzngehen.
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Den abgeschlossenen Wahlact hat der Wahlcommissär zu übernehmen und
ihn dem Bezirkshauptmanne zu übergeben.

Z 31.

Znm Vollzüge der Wahl der Abgeordneten sind den Wählern mit Aus¬
nahme der Wähler des ersten Wahlkörpers im großen Grundbesitze in Tirol
und in der Bukowina , und zwar den Wählern beziehungsweise Wahlmünuern
der Landgemeinden und der allgemeinen Wählerclasse nur dort , wo sie die
stimme schriftlich abzugeben haben (Z 41 ), mit den Leginmationskarten
Stimmzettel zu erfolgen , welche auf die Zahl der zu Wählenden eingerichtet
und für Wahlen des großen Grundbesitzes (der HLchstbestenerten) und ^ Handels¬
kammern mit dem Amtssiegel der Landesbehörde , für die übrigen Wahlen mit
dem Amtssiegel der unmittelbar Vorgesetzten landesfürstlicheu , politischen oder
der die Lcgitimatiouskarten aussertigendeu Gemeindebehörde (HZ 27 und 27 a),
und außerdem auch noch mit der Bemerkung versehen sein müssen, dass jeder
andere nicht behördlich ansgegebene Stimmzettel als nngiltig behandelt werden wird.

Anstatt verloren gegangener oder unbrauchbar gewordener Stimmzettel
sind auf Verlangen der Wahlberechtigten von der zur ersten Ausfertigung be¬
rufenen Behörde oder am Tage der Wahl von dem Wahlcommissär andere
Stimmzettel auszufolgen.

Der Wahlcommissär erfolgt auch die zur Vornahme der engeren Wahl
(H 50) erforderlichen Stimmzettel.

Der Zeitpunkt und die Dauer der Stimmenabgabe sind in der Weise
festznsetzen, dass den Wühlern die Ausübung vcs Wahlrechtes thnnlichst ge¬
sichert werde.

Zusatz zu H 32, Alinea 2.
Letztere Bestimmung gilt auch hinsichtlich der Bestellung des Wahl-

commissärs für die in der allgemeinen Wählerclasse vorzunehmenden Wahlen.
Im Falle unmittelbarer Wahlen in der Wählerclasse der Landgemeinden

und in der allgemeinen Wählerclasse ist das Amt des Wahlcommissärs in den
Wahlkreisen der Wahlbezirke ein Ehrenamt , zu dessen Annahme jeder Staats¬
bürger verpflichtet ist.

§ 33 a.
Die im H 33 für die Bildung der Wahlcommission in der Wählerclasse

der Landgemeinden enthaltenen Vorschriften haben auch ans die allgemeine
Wählerclasse Anwendung , sofern in derselben durch Wahlmänner zn wählen ist.

Finden in den Landgemeinden und in der allgemeinen Wählerclasse un¬
mittelbare Wahlen statt , so ist die Wahlcommission nach der im H 33 für Städte
gegebenen Vorschrift zn bilden.

8 40.
Der Vorsitzende der Wahlcommissiou hat vor der Abstimmung den ver¬

sammelten Wählern den Inhalt der HH 9 a, 19, 20 und 20 a dieser Wahl¬
ordnung über die zur Wählbarkeit erforderlichen Eigenschaften gegenwärtig zn
halten , ihnen den Vorgang bei der Abstimmung und Stimmenzühlnng zn er¬
klären und sie anfznfordern , ihre Stimme nach freier Üverzeugnng ohne alle
eigennützigen Ncbmrücksichten derart abzngeben , wie sie es nach ihrem besten
Wissen und Gewissen für das allgemeine Wohl am zuträglichsten halten.

8 41.
Die Abstimmung erfolgt ausnahmslos mittels Stimmzettel.
Bei der Wahl dürfen bei sonstiger Ungiltigkeit der Wahlstimme nur die

behördlich erfolgten Stimmzettel in Anwendung kommen. (H 31 .)
Ans jedem Stimmzettel sind so viele Namen zn verzeichnen, als von den

Wahlkörpern Abgeordnete zn wählen sind.

8 42.
Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung hat sich die Wahlcommission

zn überzeugen , dass die zum Hineinlegen der Stimmzettel bestimmte Wahlurne
leer ist.

Die Abstimmung beginnt damit , dass die Mitglieder der Wahlcommission
ihre Stimmzettel abgcbcn . Hierauf e»folgt die Abgabe der Stimmzettel von
Seite der Wähler.

Der Vorsitzende der Wahlcommission übernimmt von jedem Wühler den
von dem letzteren znsammengefalteten Stimmzettel , legt jeden einzelnen in die
Wahlurne und wacht darüber , dass nicht anstatt eines mehrere Stimmzettel
abgegeben werden.

Jeder Wähler hat bei Abgabe des Stimmzettels seine Legitimationskarte
vorzuzeigen.

Zusatz zu Z 51, Alinea 1.

Wird in der allgemeinen Wählerclasse die Wahl durch Wahlmänner
vorgenommen , sind auch die Wahlacten der Wahlmänner anznschließen.

H 52 a.
In größeren Ortsgemeinden oder Orten können von der politischen

Behörde mehrere Wahllocalitäten bestimmt und die Zuweisung der Wähler
dahin nach alphabetischer Ordnung oder territorialer Zugehörigkeit verfügt
werden . In diesem Falle ist für jede Wahllocalität eine besondere Wahl-
commission zu bestellen. Hiebei finden die HH 33 , 51 , 52 Anwendung.

Derartige Verfügungen sind in der Gemeinde rechtzeitig in ortsüblicher
Weise zn verlantbaren.

Artikel  II.

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetze vom 14 . Juni 1896,
wodurch das Grundgesetz über die Neichsvertretnng abgcändert wird , bei

Ausschreibung der nächsten allgemeinen Wahlen in das Abgeordnetenhaus in
Wirksamkeit.

Artikel  III.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Minister des Innern be¬

auftragt.

Anhang zum Gesetze vom 14 . Juni 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 169
(8 7 n,) . fJm Nachstehenden erscheinen nnr die Wahlbezirke und
die Anzahl der zu wählenden Abgeordneten verzeichnet , welche das
Kronland Österreich unter der Enns betreffend

o) Allgemeine Wählerclasse.
1. Wien , Innere Stadt und Leopoldstadt (Bezirke I und II ) 1 Abgeordneter
2 . Wien , Landstraße . Wieden , Favoriten , Simmering (Be¬

zirke III , IV , X und XI ) . 1 „
3. Wien , Margarethen , Mariahilf , Meidling , Hietzing (Be¬

zirke V. VI , XII und XIII ) . 1
4 . Wien , Neubau , Josefstadt , Alsergrund , Rudolfsheim,

Fünfhans (Bezirke VII , VIII , IX , XIV und XV ) . . 1
5 . Wien , Ottakring , Hernals , Währing , Döbling (Bezirke

XVI , XVII , XVIII und XIX ) . 1
Ferner die Gerichtsbezirke:

6. St . Pölten , Herzogenbnrg , Kirchberg a . d. Pielach , Mölk,
Nenlengbach mit dem Wahlorte St . Pölten;

Lilienfeld , Hamfeld mit dem Wahlorte Lilienfeld;
Tulln , Atzenbrngg , Klosterneuburg mit dem Wahlorte Tulln;
Amstetten , Haag , St . Peter , Ibbs mit dem Wahlorte

Amstetten;
Waidhofen a . d. Ibbs mit dem Wahlorte Waidhofen

a. d. Ibbs;
Scheibbs , Mank , Gaming mit dem Wahlorte Scheibbs;
Pnrkersdorf , Hietzing mit dem Wahlorte Pnrkersdorf . . 1 „

7. Krems , Gföhl , Kirchberg am Wagram , Langeulois,
Mantern , Pöggstall , Persenbeug , Spitz mit dem Wahl¬
orte Krems;

Horn , Eggenburg , Geras mit dem Wahlorte Horn;
Zwettl , Ottenschlag , Weitra , Großgernngs , Allcntstcig mit

dem Wahlorte Zwettl;
Waidhofen a . d. Thaya , Raabs , Litschan, Schreins , Dobers-

berg mit dem Wahlorte Waidhofen a . d. Thaya . . . 1 „
8. Korncnbnrg , Wölkersdorf mit dem Wahlorte Korneubnrg;

Stockeran mit dem Wahlorte Stockerau;
Floridsdorf mit dem Wahlorte Floridsdorf;
Oberhollabrnnn , Hangsdorf , Ravelsbach mit dem Wahl¬

orte Oberhollabrnnn;
Retz mit dem Wahlorte Netz;
Mistelbach , Feldsberg , Laa, Zistersdorf , Poysdorf mit dem

Wahlorte Mistelbach;
Groß . Enzersdorf , Matzen , Marchegg mit dem Wahlorte

Groß -Enzersdorf . . . 1 „
9. Neustadt , Ebreichsdorf , Gntenstein mit dem Wahlorte

Neustadt;
Baden , Pottcnstein mit dem Wahlorte Baden;
Mödling mit dem Wahlorte Mädling;
Nennkirchen , Gloggnitz , Aspang , Kirchschlag mit dem

Wahlorte Neunkirchen;
Bruck, Schwechat , Hamburg mit dem Wahlorte Bruck . 1 „

*

II.

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 23 . Sep¬
tember 1896 , betreffend die Durchführungsbestimmungen zur
Neichsrathswcchlordnung , R .-G .-Bl . Nr . 170:

8 1-
Die Wahlkreise in den Wahlbezirken der allgemeinen Wählerclasse , welche

ans Orten der Wählerclasse der Städte und ans Gerichtsbezirken zugleich be¬
stehen, dann die Wahlorte für jeden dieser Wahlkreise werden im Grunde des
H 8 a, der Reichsrathswahlordnnng , beziehungsweise des Gesetzes vom 14 . Juni
1896 (N .-G .-Bl . Nr . 169 ) in dem dieser Verordnung beigefügten tabellarischen
Anhänge festgesetzt.

8 2.
Die Ausschreibungen allgemeiner Wahlen , sowie die Ausschreibungen

von Ergänzungswahlen in der allgemeinen Wählerclasse (H 23 N .-R .-W .-O .)
haben die Aufforderung zn enthalten , dass alle Staatsbürger männlichen
Geschlechtes, welche, ohne in den Gemeindewählerlisten eingetragen zu sein, die
Wahlberechtigung in der allgemeinen Wählerclasse beanspruchen , ihren Anspruch
binnen längstens acht Tagen vom Tage der Kundmachung der Wahlaus-
schreibnng in der Gemeinde beim Gemeindeamte ihres Wohnortes anzumelden
und nachznweisen haben.
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§ 3.
Arbeitgeber , welche in ihren Unternehmnngen durch das Gesetz vom

30 . März 1888 (N .-G .-Bl . Nr . 33 ) für den Krankheitsfall versicherte Arbeiter
nnd Betriebsbeamte beschäftigen , sowie Dienstgebcr , welche im häuslichen
Dienste oder in land - nnd forstwirtschaftlichen Betrieben Dienstboten , Arbeiter
nnd Betriebsbeamte beschäftigen , sind verpflichtet , nach erfolgter Ausschreibung
allgemeiner Wahlen oder einer Ergänzungswahl in dem bezüglichen Wahl¬
bezirke der allgemeinen Wählerclasse über Aufforderung des Gemeindevorstehers
binnen einer Frist von längstens acht Tagen sämmtliche bei ihnen seit wenig¬
stens sechs Monaten beschäftigte Personen männlichen Geschlechtes, welche öster¬
reichische Staatsbürger sind und das 24 . Lebensjahr vollstreckt haben , bei dem
Gemeindevorsteher des Ortes der Beschäftigung derselben anznmeldcn und
hiebei den Namen und das Alter der Beschäftigten , sowie den Zeitpunkt ihres
Eintrittes in die Beschäftigung bekanntzugebcn.

8 4.
In der Kundmachung , mit welcher vom Gemeindevorsteher un Grunde

des Z 25 R .-N .-W .-O . die Auflösung der Listen b) unter Anberaumung der
achttägigen Ncclamalionsfrist bekanntgegeben wird , ist an die Neclainanlen die
Aufforderung zu richten , jede Neclamation mit den Beweismitteln für die
darin ausgestellten Behauptungen zu versehen, falls letztere nicht ans Notorietüt
beruhen.

8 5.
Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetze vom 14 . Juni 1896

(N .-G .-Bl . Nr . 169 ), wodurch die Neichsrathswahlordnung abgcändert be¬
ziehungsweise ergänzt wird , in Wirksamkeit.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1896 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)
Rkichsgesetzblatt.

Rr . 168 . Gesetz vom 14 . Juni 1896 , wodurch das
Grundgesetz über die Neichsvertretung vom 21 . Dccembcr 1867 , N .-G .-Bl.
Nr . 141 , beziehungsweise die Gesetze vom 2. April 1873 , N .-G .-Bl . Nr . 40,
nnd vom 12 . November 1886 , N .-G .-Bl . Nr . 162 , abgeändert und ergänzt
werden . *)

Nr . 169 . Gesetz vom 14 . Juni 1896 , wodurch die
Neichsrathswahlordnung abgeändert beziehungsweise ergänzt wird . *)

Nr . 176 . Verordnung des Ministers des Innern
vom 23 . September 1896,  betreffend Durchführungsbestimmungen
zur Neichsrathswahlordnung.

Nr . 171 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . Fuli 1896 , betreffend die Umwandlung des Hauptzollamtes
II . Classe in Ragusa in ein Hauptzollamt I . Classe.

Nr . 172 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidignng und des Finanzministeriums vom
30 . Juli 1896 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinden
Bnsk und Kamionka strnmilowa in die sechste Classe des Militärzinstarifes
N .-G .-Bl . Nr . 225 ex 1890 ) verlautbart wird.

Nr . 173 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 3. September 1896,  betreffend die
Änderung der im Regulative für die Triester Contierungsmagazine zur Eiu-
lagerung von fetten Ölen angegebenen Tarasätze.

Nr . 174 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 5 . September 1896 , betreffend die Erweiterung der Vcrzollungs-
befugnisse des k. k. Nebcnzollamtes II . Classe in Moos (Tirol ).

Nr . 175 . Verordnung des Ministeriums des
Innern vom 11 . September 1896 , mit welcher einzelne Be¬
stimmungen des Z 2 der Verordnung des Ministers des Innern vom 31 . Juli
1868 (N .-G .-Bl . Nr . 114 ), betreffend die Übertragung der Besorgung von
Staithaltereigcschäften im Namen des Statthalters an mehrere Bczirkshanpt-
mänuer in Böhmen , abgeändert werden.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 176 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 15 . September 1896,  betreffend die Einführung einer2 kr.-
Zeitnngssignette beim k. k. Hauptzollamte in Krakau.

Nr . 177 . Verordnung des Finanzministeriums vom
19 . September 1896 , betreffend die Befugnis zur Auswechslung von

Stempelwcrtzeichen ans nicht vollständig ansgefertigten Wechseln.
Nr . 178 . Verordnung des Finanzministeriums vom

23 . September 1896 , betreffend die Umwandlung der Steuer-Local-
commission in Krakau iu eine Steucradministration.

Nr . 179 . Kundmachung des Handelsministeriums
voll! 21 . September 1896 , womit nachträgliche Bestimmungen zur
Aichordnung vom 19. Dccembcr 1872 (N .-G .-Bl . Nr . 171 ) veröffentlicht werden.

Nr . 186 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 21 . September 1896 , betreffend die Verwendung des mit der
Kundmachung des Handelsministeriums vom 29 . Juli 1895 (N .-G .-Bl . Nr . 118)
zur Aichung und Stempelung zugelassencn Apparates von C. Puffer L C . Kührer
auch zur Zumessung von Hafer , jedoch nur in Quantitäten zu 10 oder 20 Liter.

Nr . 181 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 21 . September 1896 , betreffend die Aichung und Stempelung
der Elektricitäts -Verbranchsmesser.

Nr . 182 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , der Finanzen nnd des Eisenbahnministeriums
im Einvernehmen mit dem Neichs -Kriegsministeriuin
vom 1. October 1896 , mit welcher einige Bestimmungen der
Ministerialverordnung vom 11. Februar 1860 (N .-G .-Bl . Nr . 39 ), betreffend
nachträgliche Bestimmungen zur Vorschrift vom 29 . Jänner 1853 (N .-G .-Bl.
Nr . 16) wegen Vollzug des Allerhöchsten Waffenpatentes vom 24 . October
1852 (N .-G .-Bl . Nr . 223 ), abgeändert werden.

Nr . 183 . Erlass des Ministers für Cnltus und
Unterricht vom 23 . September 1896 an die Decanate der
rechts - und staatswissenschaftlichen Facultäten , sowie an die Präsidien der
theoretischen Staats -Prüfnngscommissionen , womit eine Instruction für die
Vornahme der von den Studierenden der Rechte abzulegenden theoretischen
Staatsprüfungen und die Amtsführung der theoretischen Staats -Prüfnngs¬
commissionen erlassen wird.

Nr . 184 . Kundmachung der Finanzministeriums
Vom 23 . August 1896 , betreffend die Ergänzung beziehungsweise
Abänderung des Verzeichnisses jener italienischen Versuchsanstalten , welche zur
Ausstellung von Aualyseucertificaten für italienischen Wein ermächtigt sind.

Nr . 185 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 3 . October 1896 , betreffend die Zoll-
behandluug von flüssigem Ammoniak.

ö . Landesgesetzlüntt.

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
13 . September 1896 , Z . 84974 , betreffend die der Gemeinde
Wien crtheiltc Bewilligung zur Veräußerung der dem Wiener Bürgerspital-
fonde gehörigen Realität Stephansplatz 2, beziehungsweise Stock -im-Eisenplatz 1,
Cat .-Parc . Nr . 815 Grundb .-Einl .-Z . 1235 , im I . Bezirke in Wien.

Nr . 69 . Kundmachung des k. k. niederösterreichischen
Landes sch nlrathes vom 24 . September 1896 , Z . 8776,
über die Abgrenzung und Standorte der 11 Bczirkssectionen des Schul¬
bezirkes Wien.

Nr . 76 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
1. October 1896 , Z . 6777/l ^r ., betreffend die Bestimmung der
Gruppenwahlorte im Sinne des Z 7 der Landtagswahlorduung vom
1. August 1896.
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1896.

Grsehe , Verordn »»«!?» und Entscheid »»^ »,

XI.

sowie

NoriliativbestimiMilgeil des Gcmeittdcrathes, Stadtrathes und des Magistrates
in AiPiMichkilrn der LkMiuLMNimltiiW und politischen Änitsfiilu nnj,.

Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen : . ^ -

1. Krankenversicherungspflicht gewerbsmäßig betriebener , jedoch nicht aus
Gewinn abzielender Unternehmungen.

2. Hintanhaltnng von Seuchenverschleppnngen durch Versteigerung sanierter
Thiere . ^ ^ ,

3. Abarenzung der Gewerbebefngnisse der Gürtler und Posamentierer.
4.  Beschleunigung der eventuellen Einleitung des Strafverfahrens bei

Unfallserhebungen.
5 . Zulassung der S . Blankenberg ' schen Hangegerüste.
6. Zulassung der K. Michna L I . Känzler 'schen Hängegerüste.
7. Das Einsammeln von Inseraten zur Herausgabe derselben m Buch¬

form ist nicht als Privatgeschäfts -Vermittlung anzusehen.
8. Verrechnung der Sachverständigengebüren in Einquartierungs -Angelegen¬

heiten.
9. Detailbestimmungen , betreffend den Austausch von Matrikenauszügen

zwischen Österreich und Ungarn . . ^ . , . , ,
10 . Schlichtung des Brennholzes für den öffentlichen Verkehr nach metrischem

11 . Hintanhaltung von Ubelständen bei der Gewinnung und dem Vertriebe
von Milch.

12 . Öffentliche Krankenhäuser in Modos und Zsombolya.
13 . Verkehr mit Celluloidartikeln . -
14 . Abschreibung von Kosten für die Prüfung weinähnlicher Getränke.
15 . Maßregeln gegen Passage -Störungen.
16 . Abänderung der Vollzugsvorschrift znm Waffenpatente.
17 . Entgegennahme von Meldungen Landsturmpflichtiger auf österr .-ungar.

Schiffen . . -v.
18. Abgrenzung der Gewerbebefugnisse der Hafner und Rauchfangkehrer.
19 . Selbständige Besteuerung der Hauptagentien der Versicherungsgesell¬

schaften.

20 Löschung geisteskranker landsturmpflichtiger Personen in den Sturmrollen.
21 . Eintragung von Collectiveinkäufen in die Geschäftsbücher der Trödler-

gewerbe -Jnhaber.
22 . Äbfubr der auf Grund des Wehrgesetzes von ungarischen Staatsbürgern

eingehobenen Strafgelder . .
23 . Errichtung einer Bezirkshauptmaunschaft in Mödling.
24 . Zulassung der Verwendung der Gauby 'schen Gerüstklammern.
25 . Öffentliche Sammlungen.

LI . Normativbestimmungen:
Gemeinderath:

26 . Abänderung der Bestimmungen , betreffend das Benützungsrecht von
Einzelgräbern am Wiener Central -Friedhofe.

Stadtrath:
27 Art und Weise der Benützung der an Körperschaften oder Privat¬

personen überlassenen Lokalitäten in Wiener Volks - und Bürgerschulen.
28 Vorschriften für die Errichtung von Blitzableitern auf städtischen Gebäuden.
29 Dienstesvorschriften für die zur Beaufsichtigung und Bedienung der

städtischen Schöpfwerke für Straßenbespritzung und Feuerloschzwecke
bestellten Aufseher.

Magistrat: .. .
30 . Einschränkung der Ertheilung von Austragerscheinen an Gipsflgureu-

erzeuger.
31 . Berechnung der Vadien bei Offertausschreibungen.

»IS.  Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
Verwaltungsdienst:

32 . Regelung des Umfanges der Berechtigung einiger Detailhandelsgewerbe.
Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre 1896 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. verinimnugen und Entscheidungen.
i.

(Krankenversicherttiigspslicht gewerbsmäßig be¬
triebener , jedoch nicht ans Gewinn abzielender

Unternehmungen .)

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 28 . Fe¬
bruar 1896 , Nr . 1250 (M .-Z . 133490/XVII ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats¬

präsidenten Dr . Ritter Böhm v. Bawerk,  in Gegenwart der Räche des k. k.
Verwaltungsgerichtshofes , k. k. Seuatspräsidenten v. Stran ^ ky,  k . k. Hofrälhe
Dr . Haderer , Dr . Neißig und Dr . Zistler,  dann des Schriftführers k. k.
Nathssecretärs -Adjuncten Malnig  über die Beschwerde der K. k. pnv . wechsel¬
seitigen Brandschaden -Versicherungsanstalt in Wien gegen die Entscheidung des
k k. Ministeriums des Innern vom 21 . April 1895 , Z . 9916 , betreffend die
Krankenversicherungspflicht ihres Personales , nach der am 28 . Februar 1896
durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung
des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Alphons
Drall,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde
und der Gegenansführungen des k. k. Ministerialsecretärs Dr . Ritter v. Onciul,
in Vertretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Entscheidnngsgründe:

Mit der angefochtenen Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern
wurde ausgesprochen , dass das Personale der K. k. priv . wechselseitigen Brand¬
schaden-Versicherungsanstalt in Wien der Krankenversicherung gemäß 8 1 des
Krankenversicherungsgesetzes vom 30 . März 1888 , N .-G .-Bl . Nr . 33 , unter¬
liege und demnach' bei der Wiener Bezirkskrankencassa anzumelden sei.

Die Beschwerde bestreitet die Versicherungspflicht des Anstaltspersonales
deshalb , weil die wechselseitigen Versicherungsanstalten als nicht auf Gewinn
gerichtete Unternehmungen nicht gewerbsmäßig betriebene Unternehmungen seien.

Der Verwaltungsgerichtshof war bei seiner Entscheidung von folgenden
Erwägungen geleitet : Die Versicherungspflicht ist im 8 1, Absatz 2 des
krankenversicherungsgesetzes nebst anderen hier nicht in Betracht kommenden
t'ategorien von Personen auch für alle Arbeiter und Betriebsbeamten fest-
esetzt welche bei einer unter die Gewerbeordnung fallenden oder bei einer
mistigen gewerbsmäßig betriebenen  Unternehmung beschäftigt sind. Der¬
ber gebrauchte Ausdruck „ gewerbsmäßig betriebene Unternehmung " darf , und
war insbesondere auch mit Rücksicht auf den Zweck des Krankenversicherungs-
Gesetzes nicht mit dem Begriffe „gewerbliche (als auf unmittelbaren Gewinn
ierechnete) Unternehmung " verwechselt werden . Denn in Beziehung auf die
snlfsbedürftigkeit des in einem Unternehmen beschäftigten Arbeiters oder Be-
riebsbeamten im Krankheitsfälle ist es ganz gleichgiltig , ob das Unternehmen
iuf Gewinn abzielt oder nicht, sobald dasselbe nur überhaupt nach Art der
gewerblichen Unternehmungen eingerichtet ist.

In dem vorliegenden Falle betreibt die beschwerdefuhrende Anstalt Ver-
ichernnqsgeschäfte ständig und unter Verwendung von Arbeit , somit , da gewiss
licht behauptet werden kann , dass die Einrichtung des Geschäftsbetriebes der
llnstalt von der anderer Versicherungsanstalten grundsätzlich verschieden wäre,
lach Art eines Gewerbes oder „ gewerbsmäßig " . . ^

In diesen Erwägungen musste die Beschwerde als unbegründet abge-
oiesen werden.

(Hintanhaltung von Seuchenverschleppnngen durch
Versteigerung saisierter Thiere . )

Erlass der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 31 . Juli 1896,

Z . 69736 (M .-Z . 138507/XV ) :
Es ist mehrfach der Fall vorgekommen , dass verbotswidrig ans Croatien-

Zlavonien eingebrachte und mit Beschlag belegte Schweine nach Ablauf einer
reiwöchentlichen Observation im Licitationswege verkauft wurden und bei
olchen Schweinen kurze Zeit nach der öffentlichen Versteigerung die Schweine¬
pest zum Ausbruche kam.

Zum Zwecke der Verhinderung weiterer ähnlicher Senchenverschleppungs-
älle wird der Magistrat gemäß Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des
tnneru vom 9 . Juli d. I ., Z . 23386 , und mit Beziehung auf die h. o.
Erlässe vom 11. April 1886 , Z . 17619 , und 19. Mürz 1891 , Z . 1080 (die-
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selben sind nachstehend abgcdruckt ), aufgefordert , in Zukunft gegenüber Thieren,
welche aus verseuchten Gebieten in verbotswidriger Weise zur Einfuhr gelangten
und deshalb saisiert wurden , mit der öffentlichen Versteigerung nach eingehölter
Zustimmung der Staatsanwaltschaft erst dann vorzugehen , wenn dieselben früher
der ordnungsmäßigen Schlachtung unterzogen worden sind.

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 1l . April 1886,
Z . 17619 (M .-Z . 134848/XV1 ) :

Es ist der Fall vorgekommen , dass die von der politischen Behörde im
Grunde des Z 46 des Thierseuchengesetzes vom 29 . Februar 1880 , R .-G .-Bl.
Nr . 35 , verfügte Sequestration einer größeren , mit Umgehung des bezüglichen
Einfuhrverbotes über die Grenze gebrachten Viehherde deshalb aufgehoben
werden musste , beziehungsweise dieHereinbringnng der mittlerweile ausgelaufenen
Kosten für die Erhaltung dieser Viehherde aus dem Grunde nicht veranlasst
werden konnte , weil die in diesem Falle eiugeleitete Strafamtshandlung nicht
mit der Vernrtheiluug wegen der Übertretung des gedachten Einfuhrverbotes,
sondern wegen der Übertretung einer anderen , nicht mit der Strafsanction des
Vorfalles versehenen Bestimmung des Thierseuchengesetzes zum Abschlüsse gelangte,
infolgedessen vom Gerichte weder der Verfall der angehaltenen Thiere , noch
über den Ersatz der Sequestrationskosten erkannt wurde.

Demzufolge und nachdem die politische Behörde unterlassen hatte , recht¬
zeitig wegen eventueller Veräußerung der Viehherde die im Gesetze dafür vor¬
gesehene Amtshandlung einzuleiteu , mussten die nicht unbeträchtlichen Erhaltuugs-
kosten als auf einer Sequestrationsverfügung der politischen Behörde beruhend,
auf den Staatsschatz übernommen werden.

Zur thunlichsteu Vermeidung solcher Belastungen des Staatsschatzes wird
infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 1. April 1886 , aä
Z . 149 , für vorkommende Fälle dieser Art die Bestimmung des Absatzes 4 des
8 46 des Thierseuchengesetzes zu dem Ende in Erinnerung gebracht , damit
unter den dort normierten Voraussetzungen , daher auch im Falle eines vor¬
aussichtlichen unverhältnismäßigen Kostenaufwandes für die mittlerweilige Er¬
haltung der Thiere , sogleich nach erfolgter Sequestration derselben und ehe
über deren Verfall von dem kompetenten Gerichte eudgiltig erkannt ist, die
Zustimmung der Staatsanwaltschaft zur Veräußerung der Thiere im öffentlichen
Versteigerungswege eingeholt werde.

* V

Erlass der k. k. n .-ö. Skatthalterei vom 19 . Mürz 1891,
Z . 1080 ( M .-Z . 111098/XVI ) :

Mit den Entscheidungen des Cassatioushofes vom 24 . Jänner 1860,
ZZ . 13080 und 14091 (Gerichtszeituug Nr . 12 aus 1890 ), wurde ans Anlass
von Nichtigkeitsbeschwerden der Staatsanwaltschaft Wiener -Neustadt gegen
Urtheile des dortigen Kreisgerichtes der Grundsatz ausgesprochen , dass der
Verfall verbotswidrig eingeführter Thiere und Rohprodukte nur dann aus¬
gesprochen werden könne, wenn dieselben noch in natura , vorhanden sind, und
dass der Erlös nur dann an Stelle derselben trete , wenn die Veräußerung im
Laufe des Strafverfahrens behördlich (im Sinne des Schlusssatzes des 8 46
Thierseuchengesetz ) erfolgt ist.

Die Anerkennung dieses Rechtssatzes durch den Cassationshof macht
es zur unbedingten Nothweudigkeit , dass die politischen Behörden der Obliegenheit,
verbotswidrig eingeführte Thiere und thierische Rohprodukte sobald als thunlich
mit Beschlag zu belegen , in jedem Falle Nachkommen, weil es nur in dieser
Weise möglich ist, der Entziehung des Verfallsobjectes vorzubengen und eine
gleichmäßige Behandlung der Übertreter des Gesetzes herbeizuführen . Die
Unterlassung der sofortigen Beschlagnahme hat geradezu die Wirkung einer
Prämie für das illoyale Vorgehen jener Gesetzesübertreter , welche durch sofortigen
Verkauf der eingeschmuggelten Thiere , womöglich zum Zwecke der Schlachtung,
es dahin zu bringen wissen , dass das Strafgericht bei Fällung seines Uriheiles
wegen Mangels des Verfallsobjectes nicht mehr in der Lage ist, den Verfall
der verbotswidrig eingeführten Thiere anszusprechen (so in den eingangs be¬
zeichnten Fällen ), während jener Gesetzesübcrtreter , der vielleicht in (wenngleich
selbst verschuldeter ) Unkenntnis des Einfuhrverbotes das eingeschmuggelte Viehstück
ruhig bei sich stehen lässt , der vollen Strenge des Gesetzes verfällt und die als
empfindliche Vermögensstrafe wirkende Strafe des Verfalles der Viehstücke erleidet.

Da nach einer Mittheilung der k. k. General -Procuratur beim k. k.
obersten Gerichts - und Cassatioushofe auch in neuerer Zeit Fälle vorgekommen
sind , in welchen die erwähnte Ungleichmäßigkeit des Vorgehens der politischen
Behörden erster Instanz zu Tage tritt , wird der Magistrat von den eingangs
bezogenen Entscheidungen mit der Aufforderung in Kenntnis gesetzt, vorkommeudeu
Falles mit der sofortigen Beschlagnahme verbotswidrig eingeführter Thiere und
thierischer Rohprodukte im Sinne des Thierseuchengesetzes vom 29 . Februar
1880 , R .-G .-Bl . Nr . 35 , vorzugehen , damit die k. k. Gerichte in der Lage sind,
den Verfall der mit Beschlag belegten Thiere und thierischen Rohprodukte
rechtzeitig aussprechen zu können.

3 .
(Abgrenzung der Gewerbebefugnifse der Gürtler

undIPosarnentierer .)
Die k. k. n .-ö. Skatthalterei hat unterm 10 . August 1896,

Z . 74359 (B . -A .-Z . 40981/XVI .) , nachstehende Entscheidung
getroffen:

Die k. k. Statthalterei findet dem Rekurse des N . N . in Wien gegen
das d. ä. Erkenntnis vom 19 . März 1896 , Z . 409 Str .-R -, mit welchem der¬

selbe wegen unbefugten Betriebes des Posamentierergewerbes mit fünf Gulden
eventuell einem Tag Arrest bestraft wurde , Folge zu geben und das d. ä.
Erkenntnis wegen Mangels des erwiesenen Thatbestandes einer Übertretung zu
beheben , da den Hauptbestandtheil des fraglichen Artikels denn doch die Metall-
schnppen bilden , deren Herstellung zweifellos in die Gewerbebefugnis des Gürtlers
und Bronzearbeiters füllt . Da es nun den Gürtlern zweifellos zusteht , diese
Mctallschuppen auf dem gewebten Bande in irgendeiner Weise zu befestigen,
muss es ihnen auch gestattet sein, dies durch Einweben zu thun , und er¬
scheinen sie somit im Sinne des Z 37 G .-O . berechtigt , zu diesem Zwecke
Posamentiererstühle aufznstellen nud Posameutierergehilfen zu halten.

4 .
(Beschleunigung der eventuellen Ginleitnng des

Strafverfahrens bei Unfallserhebnngen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . August

1896 , Z . 67203 (M .-Z . 146102 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Über Ersuchen der Arbeiter -Uusallversicherungsanstalt in Wien wird der
Magistrat angewiesen , bei dem nach wiederholten h. o. Weisungen mit größter
Beschleunigung vorzuuehmenden Unfallserhebungen im Sinne des Z 31
U.-V .-G . in jenen Fällen , in welchen ein Verschulden dritter Personen au dem
Unfälle nicht ausgeschlossen erscheint, den instruierten Act sogleich au das zu¬
ständige Strafgericht (beziehungsweise Staatsanwaltschaft ) abzutreten , damit
dieses in die Lage versetzt werde , die etwa erforderlichen ergänzenden Er¬
hebungen seinerseits ehestens zu verfügen.

Die magistratischen Bezirksämter werden unter einem in gleicher Weise
verständigt.

5 .
(Zttlafsnng der S . Blankenberg scheu Hängegerüfte . )

In Erledigung des Ansuchens des Herrn S . Bl ankenb erg , III ., Gärtner¬
gasse 5, wird zufolge Magistrats -Beschlusses vom 20 . August 1896 (M .-
Z . 169762/IX ) die Verwendung der von demselben vorgclegten Hängegerüste
im Wiener Gemeiudegebiete als zulässig erklärt.

Außer der genauen Einhaltung der allgemeinen Vorschriften über Hänge-
gerüste vom 8. Jänner 1894 , M .-Z . 1528 , werden an diese Bewilligung noch
folgende Bedingungen geknüpft:

1 - Für die Herstellung der Gerüste darf nur gesundes Holz, sowie über¬
haupt nur tadelloses Materiale verwendet werden , und find bei allen Gerüsten
die in dem Plane enthaltenen Dimensionen der tragenden Constructionstheile genau
einzuhalten.

2. Es dürfen keine Gerüste von mehr als 10 10 m Gesammtlänge bei
Höchstentfernung der Aufhängerahmen von 6 m verwendet werden.

3 . Die Gesammtlänge , sowie die Länge des Mittelfeldes sind auf den
Gerüsten deutlich in Ziffern ersichtlich zu machen.

4. Die Bühnenträger haben bei allen Gerüsten eine Höhe von 20 em bei
einer Dicke von 5 em zu erhalten und ist auf die aus dem Plaue zu entnehmende
Verbindung derselben mit den Aufhängerahmen durch 'zwei Schraubeubolzen
zu achten.

5. Die Tragseile (Hanfseile ) müssen wenigstens 20 mm Durchmesser be¬
sitzen und dürfen auf den Gerüsten nicht mehr als vier Mann gleichzeitig
arbeiten.

6. Die Länge der Seile ist derart zu bemessen, dass im vollkommen
herabgelasseneu Zustande (Gerüste ans dem Terrain aufsteheud ) mindestens
eine ganze Lage von Seilwindungen die Seiltrommel umgebe.

7. Die Arbeitsbühne sämmtlicher Gerüste ist an den beiden Enden durch
10 em hohe, befestigte Leisten abzuschließen, um ein Herabgleiten von Werk¬
zeugen , Material rc.. von der Bühne zu verhindern.

8. Bis zu 3 m freier Ausladung müssen die Ansschussriegel 20 em hoch
und 16 em breit sein und sind für größere Ausladungen entsprechend stärker
dimensionierte Balken zu benützen.

9. Bei dem am Ausschussbalken befestigten Auhängeöhr ist zwischen
Schraubenmutter und oberer Balkenfläche eine 2 mm starke eiserne Unterlags-
Platte einzulegen , und muss bei ungezogener Mutter ein Stück Spindel von
2 em Länge mit Gewinde über den Kopf der Mutter hinausragen.

10. Die Haken der Flaschenzüge find im eingehängten Zustande derart
zu versichern, dass ein Hinansgleiten aus den Hakenöhren nicht möglich ist.

11. Es wird bei dem Umstande , als eine Probebelastung wegen Mangels
eines vorräthigen Apparates nicht durchgeführt werden konnte , die Jnverkehrs-
setznng und Verwendung von dem günstigen Ergebnisse einer nach Herstellung
eines derartigen Apparates vorzunehmenden bauämtlichen Probebelastung ab¬
hängig gemacht.

12. Die bereits in Verwendung gestandenen Hangegerüste sind sofort im
Sinne obiger Bedingungen abzuändern und sind bei Verwendung der Hänge¬
gerüste die Bestimmungen der magistratischen Kundmachung vom 8 . Jänner
1894 , Z . 1528 , genau einzuhalten.

Die Ergänzung der Bedingungen für den Fall der Nothweudigkeit , sowie
der Widerruf der Bewilligung mit Rücksicht auf die Ergebnisse der praktischen
Erfahrungen , wird Vorbehalten.

Behufs Erleichterung der Controle über die vorschriftsmäßige Construction
und Verwendung der vorliegenden Hängegerüste wird das Planparc L sammt
Berechnung im Evidenzbureau des Stadtbauamtes zur etwa nothwendigen
Einsichtnahme hinterlegt.
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«.
(Zulassung der K. Michna «E? I . Känzler ' schen

Hängegerüste . )
In Erledigung des Ansuchens der Firma K. Michna L I . Kanzler,

III ., Gärtnergasse 20 , wird zufolge Magistrats -Beschlusses vom 20 . August 1896,
M .-Z . 151721/IX , auf Grund der im allgemeinen günstig verlaufenen Er¬
probung , die Verwendung der von der Firma K. Michna L I . Kanzler
vorgelegten Hängegerüste zum allgemeinen Gebrauche im Wiener Gemeinde¬
gebiete als zulässig erklärt.

An diese Bewilligung werden nebst genauer Beobachtung der allgemeinen
Vorschriften über Hängegerüste vom 8 . Jänner 1894 , M .-Z . 1528 , noch fol¬
gende Bedingungen geknüpft:

1. Für die Herstellung der Gerüste darf nur gesundes Holz , sowie über¬
haupt nur tadelloses Materiale verwendet werden und sind die in dem Plane
enthaltenen Dimensionen der tragenden Constructionstheile genau einzuhalten,
und ist bei Verwendung von zerlegbaren Gerüsten insbesondere die aus den
Zeichnungen zu entnehmende Verbindung der Aufhängerahmen mit den
Bühnenträgern strenge zu beachten.

2 . Es dürfen keine Gerüste von mehr als 13 30 in Gesammtlänge bei
Höchstentfernung der Aufhängungen von 7'60 m verwendet werden.

3. Die Gesammtlänge , sowie die Länge des Mittelfeldes sind auf den
Gerüsten deutlich in Ziffern ersichtlich zu machen.

4 . Bei den nicht zerlegbaren Gerüsten sind die Verbindungsstellen der
Bühnenträger mit den Ständern der Aufhängevorrichtungen mit beiderseits
am Bühnenträger anliegenden , 2 mm dicken, 185 mm breiten und hohen
Unterlagsblechen zu armieren und sind auch die Verbindungsstellen des Anf-
hängequerriegels mit den Ständern durch an der Außenseite derselben ange¬
brachte 2 mm dicke, 185 mm breite und 130 mm hohe Bleche zu verstärken.

5 . Die Tragseile müssen im neuen Zustande mindestens 20 mm Durch¬
messer besitzen und ist eine Contraction und Abnützung des Seilquerschnittes
infolge des Gebrauches bis höchstens 17 mm Durchmesser zulässig.

6. Auf den Gerüsten dürfen nicht mehr als vier Mann gleichzeitig arbeiten.
7 . Die Länge der Tragseile ist derart zu bemessen, dass im vollkommen

hcrabgelassencn Zustande (Gerüste ans dem Terrain aufstehend) mindestens
eine ganze Lage von Seilwindungeu die Seiltrommel umgebe.

8 . Die Arbeitsbühne sämmtlicher Gerüste ist an den beiden Enden durch
10 cm hohe , befestigte Leisten abzuschließen, um ein Herabgleiten von Werk¬
zeugen , Material rc. von der Bühne zu verhindern.

9 . Die in Verwendung stehenden Ausschussriegel (18 5 cm hoch, 15 8 cm
breit ) dürfen nur bis zu 3 m freier Ausladung verwendet werden und sind
für größere Ausladungen entsprechend stärker dimensionierte Balken zu benützen.

10 . Bei dem am Ansschussbalken befestigten Anhängeöhr ist zwischen
Schraubenmutter und oberer Balkenfläche eine 3 mm starke eiserne Unterlags-
Platte einzulegen und muss bei angezogener Mutter ein Stück Spindel von
2 cm Länge mit Gewinde über den Kopf der Mutter hiuausragen.

11 . Die Haken der Flaschenzüge sind in eingehängtem Zustande derart
zu versichern, dass ein Hinausgleiten aus den Hakenöhren nicht möglich ist.

12 . Die bereits in Verwendung stehenden Gerüste sind innerhalb drei
Monaten im Sinne obiger Bedingungen umznändern und sind bei Verwendung
derselben die Bestimmungen der Magistrats -Kundmachung vom 8. Jänner 1894,
Z . 1528 , genau einzuhalteu.

Die Ergänzung der Bedingungen für den Fall der Nothwendigkeit,
sowie der Widerruf der Bewilligung mit Rücksicht auf die Ergebuisse der
praktischen Erfahrungen wird Vorbehalten.

Behufs Erleichterung der Controle über die vorschriftsmäßige Ver¬
wendung der vorliegenden Hängegerüste wird ein Planpare sammt Berechnung
im Evidenzbureau des Stadtbauamtes zur etwa  nothweudigen Einsichtnahme
hinterlegt.

7 .
(Das Einsammeln von Inseraten zur Heransgaffe
derselben in Buchform ist nicht als Privatgeschäfts-

Vermittlung anzusehen .)
Die hohe k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 28 . August

1896 , Z . 50556 (Z . 43420/Bezirksamt für den I . Bezirk ), über ein Ansuchen
um Verleihung einer Concession zum Einsammelu und zur Aufnahme von
Inseraten in ein von dem Bittsteller in Buchform herauszugebendes Werk dem
magistratischen Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk (in Übereinstimmung
mit dessen und der k. k. Polizeidirection Gutachten ) eröffnet , dass sich die be¬
absichtigte Thängkeit nicht als Privatgeschäfts -Vermittlung darstellt , sondern
lediglich nach den Bestimmungen des Pressgesetzes zu beurtheilen kommt.

8 .
(Verrechnung der Sachverständigengebnren in Ein

quartierungs -Angelegenheiten . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . Sep¬

tember 1896 , Z . 69908 (M .-Z . 1542I8/XVI ) , dem Wiener Magi¬
strate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Laudesvertheidiguug hat im Einvernehmen
mit dem hohen k. k. Finanzministerium und dem hohen k. und k. Neichs-

Kriegs -Ministerium eröffnet , dass die Kosten für die bauverstäudigen Fachmänner
und öffentlich angestellten Ärzte , welche von den politischen Bezirksbehörden zu
den auf Grund des Einquartierungsgesetzes vorzunehmenden commissionellen Ver¬
handlungen als Commissionsmitglieder (aci Z 5 der Vollzugsvorschriften)
bestimmt werden , nach 11t. a des Punktes 3 der „ Allgemeinen Bemerkungen
zu den Vollzugsvorschriften zum Eiuquartierungsgesetze " zu verrechnen sind.

Dagegen kommen die Kosten jener Sachverständigen und Schätzleute,
welche keine Commissionsmitglieder sind,  nach Punkt 3, 11t. 5 der
erwähnten allgemeinen Bemerkungen zu verrechnen.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
für Landesvertheidigung vom 17 . Juli 1896 , Nr . 16750/4303 II I», zur ent¬
sprechenden Danachachtung in die Kenntnis gesetzt.

K.
(Detailbeftimmrmgeri , betreffend den Austausch von
Matrikenanszngen zwischen Österreich und Ungarn .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . September
1896 , Z . 77369 (M .-Z . 153857M ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Unter Bezugnahme ans die im Neichsgesetzblatte snb Nr . 150 erschienene
Verordnung der k. k. Ministerien des Innern und für Cultus und Unterricht
vom 6. August 1896 (siehe Amtsblatt Nr . 69 ex 1896 , „ Gesetze, Verordnungen rc." ,
VIII , 26 ), betreffend die Einrichtung eines Matrikenaustausches zwischen den
im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern einerseits und den Ländern
der ungarischen Krone — mit Ausnahme von Croatien und Slavouien —
andererseits , ergeht zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
6 . August 1896 , Z . 20945 , der Auftrag , die dortamts nach Ablauf eines jeden
Quartales von den Matrikenführeru einlangeuden Matrikenauszüge , betreffend
ungarische Staatsbürger , zunächst dahin zu prüfen , ob dieselben gemäß H 1
der citierten Verordnung mit der Unterschrift und dem Amtssiegel des Matriken-
führers versehen sind, und ob in denselben im Sinne des Z 3 dieser Verordnung
die Gemeindezuständigkeit des ungarischen Staatsbürgers , sowie eventuell die
Daten der dieselbe nachweisenden Documente angeführt sind. Nach eventuell
veranlasster Ergänzung sind die Matrikenauszüge unter Anschluss etwaiger
Auszüge aus den von der politischen Behörde I . Instanz selbst zu führenden
Matriken gesammelt im Laufe der ersten Hälfte des dem betreffenden Quartale
nachfolgenden Monates hierher vorznlegen . Die Mitvorlage von Zustündigkeits-
documenten hat , besondere Fälle ausgenommen , zu unterbleiben . Sollte in einem
Quartale der politischen Behörde 1. Instanz keine solche Urkunde seitens der
unterstehenden Matrikenführer zugehen und sie auch nicht selbst in die Lage
gekommen sein, einen solchen Matrikenauszug auszufertigen , so ist hierüber
termingemäß die Fehlanzeige zu erstatten . Alll'älftge dortamts eingelangte
Fehlanzeigen der Matrikenführer sind nicht mitvorzulegen.

Die magistratischen Bezirksämter in Wien haben die Matrikenauszüge,
beziehungsweise Fehlanzeigen , der schnelleren Geschäftsbehaudlung wegen nicht
im Wege des Magistrates , sondern unmittelbar hieher vorzulegen.

Schließlich wird bemerkt , dass seitens der ungarischen Behörden nach der
Circular -Verordnung des königl. nugar . Ministers des Innern om 30 . März
1896 , Z . 26740 , in ähnlicher Weise vorgegangen wird , und die Marriken-
anszüge bezüglich der im Gebiete der Länder der ungarischen Krone — mit
Ausnahme von Croatien und Slavouien — vorkommenden Geburten , Tra Zungen
und Todesfälle österreichischer Staatsbürger gleichfalls nach Ablauf eines jeden
Quartales , ohne einer Legalisierung zu bedürfen , au das k. k. Ministerium des
Innern in Wien geleitet werden.

Die geschäftliche Behandlnug mit diesen Matrikenauszügen , betreffend
österreichische Staatsbürger , ist sodann die nämliche wie bezüglich aller übrigen
aus dem Auslände einlangenden derartigen Civilstaiidsurkunden (viäs Erlass
des Ministei iums des Innern vom 8 Jänner 1878 , Z . 17699 sStalth .-J mm.
vom 21 . Jänner 1878 , Z . 1526 ), und Erlass des Ministeiinms des Innern
vom 6. October 1879 , Z . 9397 sStalth .-Intim , vom 18. October 1879,
Z . 33143 )).

Die Verständigung sämmtlicher Matrikenführer wird unter einem von
Hieramts veranlasst.

I «».
(Schlichtung des Brennholzes für den öffentlichen

Verkehr nach metrischem Maße . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass ( ohne Datum)

Z . 81922 ( M . -Z . 155470/XV praes . 9 . September 1896 ) , dem
Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Anlässlich der im Sinne der Weisungen des hohen k.k. Handelsministeriums
verfügten , nunmehr den bestehenden Aichvorschriften entsprechenden Abänderung
der Usancen für den Handel mit Hötzern an der Wiener Börse hat die Börse-
kammer an das genannte Ministerium das Ersuchen gestellt, dahinzuwirken,
dass die bezüglich der Schlichtung des Brennholzes erlassenen Vorschriften
stricte eingehalten werden , da noch vielfach Schlichtungen nach altem Maße
und willkürlich vorgenommeu werden , und dadurch vielfache Schwierigkeiten
bereitet und Nachtheile zugefügt werden.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des hohen Handelsministeriums
vom 3. August 1896 , Z . 35110 , mit der Weisung verständigt , im Hinblicke
darauf , dass nach Maßgabe des Gesetzes vom 23 . Juli 1871 , R .-G.-Bl . Nr . 16
ex 1892 , im öffentlichen Verkehre überhaupt nur die metrischen, und zwar

1*
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gehörig geaichten und gestempelten Maße und Gewichte angewendet werden
dürfen , das Augenmerk speciell auch auf diese Vorgänge beim inländischen
Holzhandel überhaupt zu richten und jeder missbräuchlichen Anwendung eines
anderen als des metrischen Maßes im Holzhandel , sowie der Außerachtlassung
der Bestimmungen der Ministerial -Verordnung vom 23 . Deccmber 1875,
R .-G .-Bl . Nr . 157 , beziehungsweise der Ministerial -Verordnung vom 13. August
1877 , R .-G .-Bl . 79 , betreffend die Schlichtung des Brennholzes für den öffent¬
lichen Verkehr , mit der ganzen Strenge des Gesetzes entgegenzutreten.

Hiebei wird jedoch auf den hierämtlichen Erlass vom 24 . August 1880,
Z . 30461 , hingewiesen , wonach die bezüglich der Schlichtung des Holzes er¬
lassenen Vorschriften immer nur dort Anwendung zu finden haben , wo es sich
um die Schlichtung des Brennholzes für den öffentlichen Verkehr , also an
einem für den Betrieb des Brennholzhandels mit dem Publicum bestimmten,
der marktpolizeilichen Aufsicht unterstehenden Platze handelt und sohin eine
imperative Einwirkung auf die Erzeugung von Brennholz in den durch die
obcitierten Vorschriften normierten Dimensionen nicht für alle Fälle platz¬
greifen kann.

II.

(Hintanhaltuug von Übelständen bei der Gewinnung
und dem Vertriebe von Milch .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . September
1896 , Z . 74023 ( M .-Z . 165650/VIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

In letzter Zeit sind in mehreren Wiener Gemeindebezirken Erkrankungen
an Typhus aufgetreten , deren Entstehung mit dem Genüsse von Milch , weiche
durch Milchgenossenschaften vom Lande nach Wien eingeführt und daselbst in
Verschleiß gebracht worden war , in ätiologischen Zusammenhang gebracht
wurden.

Wenn auch in diesem Falle durch die in eingehender Weise veranlassten
Erhebungen eine Einschleppung des Typhus auf dem angedenteten Wege sich
nicht sicherstellen ließ , so kann doch die Möglichkeit der Verbreitung dieser wie
auch anderweitiger Infektionskrankheiten durch den Genuss von Milch , in
welche durch unreinliches Gebaren bei deren Gewinnung und Ausfuhr Krank-
heitskeime gelangt sind, oder welche von kranken Thieren herrührt , keineswegs
von der Hand gewiesen werden.

Es erscheint daher sowohl im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt , wie
auch um die Producenten vor einem allfälligen materiellen Schaden zu
bewahren , geboten , dem Verkehre mit diesem wichtigen , für die ärmere
Bevölkerung unentbehrlichen Nahrungsmittel überhaupt , insbesondere aber
dem Vorgehen bei besten Verführung aus den Landgemeinden in die größeren
Städte ein besonderes Augenmerk zuzuwenden.

Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, in geeigneter Weise dahin zu wirken,
dass in den Wirtschaftshilfen und Meiereien seitens der bei der Milchgewinnung
beschäftigten Personen , sowohl bezüglich des eigenen Körpers , wie auch der
hiebei in Verwendung kommenden Gefäße und sonstigen Geräthe die größte
Reinlichkeit  besonders dann eingehalten werde , wenn die gewonnene Milch
zum Exporte bestimmt ist.

Es ist ferner daraus zu bestehen, dass die von Privaten und von
Genossenschaften znm Sammeln und zur zeitweisen Verwahrung der
Milch benützten Localitäten den hygienischen Anforderungen
entsprechend hergestellt  und mit den erforderlichen Einrichtungen
tz. B . Kühlanlagen u . s. w .) versehen werden.

Ferner ist zu fordern , dass znm Transporte der  Milch nur voll¬
kommen reine Gefäße,  welche vor ihrer jedesmaligen Wiederbenützuug
mit heißem Wasser gründlich ansgespült werden müssen , in Gebrauch genommen
werden , und ist darauf zn achten, dass hiebei nur anerkannt gutes , auch znm
Genüsse geeignetes Wasser  verwendet wird . Des weiteren ist das mit¬
unter geübte Verfahren , zur Conserviernng der Milch während des oft länger
dauernden Transportes Eis stücke in die Kannen ein zn legen , als unzu¬
lässig  abznstellen und anzuordnen , dass die gefüllten Milchkannen vor dem
Abgehen luftdicht geschlossen werden , wobei aber die Verwendung aller unreinen
Lappen strenge zu untersagen ist.

Selbstverständlich ist die Handhabung der veterinär -polizeilichen Vor¬
schriften , auch den Gesundheitszustand der Milchthiere in jenen Höfen , deren
Besitzer für sich allein oder als Mitglieder einer Genossenschaft den Milch¬
transport betreiben , aufmerksam zn überwachen.

Es wird Sache der Amtsärzte und der Amtsthierärzte sein, die Ein¬
haltung der im vorstehenden erörterten Maßnahmen im Auge zu behalten , die
Abstellung coustatierter Mängel in geeigneter Weise zu veranlassen , bei wahr¬
genommenen Übelständen aber die der Sachlage entsprechende Amtshandlung
einzuletten.

Da es überdies der Statthalterei besonders wertvoll erscheint, über die
Zahl und Einrichtung der in den Landgemeinden bestehenden Milchgenossen¬
schaften bestimmte Angaben zu erhalten , so wird die k. k. Bezirkshanptmaun-
schaft gleichzeitig beauftragt , diesbezüglich eingehende Erhebungen zu pflegen
und in dem thunlichst bald , längstens bis Ende November 1896 hierüber zu
erstattenden Berichte auch bekanntzugeben , ob diesen Genossenschaften zur
Errichtung der ihren Betrieben dienenden Anlagen eine behördliche Bewilligung
oder Genehmigung und eventuell von welcher Behörde dieselbe ertheilt wurde,
und welche Wahrnehmungen gelegentlich der stattgefundencn Revision dieser
Betriebe über das bei dem Milchexporte eingehaltene Gebaren gemacht wurden.

12 .
(Öffentliche Krankenhäuser in Modos und

Zsonrbolya .)
Das königl . ungar . Ministerium des Innern hat mit Note

vom 27 . September 1896 , Z . 85495 (M .-Z . 173752 ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wird diensthöflich mitgetheilt , dass dem Spitale in Modos vom
1. October 1896 an und dem Spitale in Zsombolya vom 1. November 1896
an der Charakter eines öffentlichen Krankenhauses verliehen wurde ; zugleich
wurdeu die Verpflegskosten für das erstere mit 77 kr. und für das letztere mit
71 kr. täglich festgesetzt.

13
(Verkehr mit Cellnloidartikeln . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 28 . Sep¬
tember 1896 , Z . 82992 (M .-Z . 168978 ) , dem Wiener Magi¬
strate Nachstehendes bekanntgegeben:

In einer vom hohen k. k Ministerium des Innern cingeholten Äuße¬
rung des k. u. k. technischen Militär -Comitos über eine im VII . Wiener Ge¬
meindebezirke zu errichtende Betriebsstätte , in der Celluloid zur Verarbeitung
gelangen soll, ist die Bemerkung enthalten , dass der Verordnung vom 9 . März
1887 , N .-G . -Bl . Nr . 25 , insofern es sich um die augeordnete Bezeichnung
„Celluloidgegenstände , leicht brennbar " handelt , im allgemeinen nicht ent¬
sprochen werde , wovon sich jedermann bei einem Blicke in die bezüglichen Ge¬
schäfte überzeugen könne.

Indem das erwähnte Gutachten unter einem dem magistratischen Be¬
zirksamte für den VII . Bezirk zum Amtsgebrauche zugefertigt wird , erhält der
Magistrat den Auftrag , durch entsprechende Weisungen an die Bezirksämter
auf die genaue Einhaltung der gedachten Vorschrift hinzuwirken und sich unter
Mittheilnng dieses Erlasses wegen Überwachung und weiterer entsprechender
Amtshandlung mit der k. k. Polizcidirection in Wien ins Einvernehmen zn
setzen. (Vgl . Amtsblatt Nr . 43 ox 1896 , „ Gesetze, Verordnungen rc." , V, 13

48j .)
14 .

(Abschreibung von Kosten für die Prüfung wein-
ähnlicher Getränke .)

Die hohe k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
28 . September 1896 , Z . 89853 (M . - Z . 168473/XV ) , dem
Wiener Magistrate Folgendes eröffnet:

Nach Vorschrift des Z 8 der Ministerial -Verordnung vom 16 . Sep¬
tember 1880 , N .-G .-Bl . Nr . 121 , betreffend die Erzeugung und den Verkauf
weinähnlicher Getränke , hatte bisher die Gewerbebehörde , wenn sich im Ver¬
laufe der Strafamtshandlung wegen Übertretungen der HZ 3 und 4 des
Gesetzes vom 21 . Juni 1880 . N .-G .-Bl . Nr . 120 , eine sachverständige Prüfung
des beanständeten Getränkes als nothwendig erwies , eine Probe desselben
dem k. k. Ackcrbauministerinin zur Veranlassung der Prüfung eiuzusenden.

Seit der Errichtung der k- k. chemisch-physiologischen Versuchsstation für
Wein - und Obstbau in Klosterneuburg und der k. k. landwirtschaftlich-
chemischen Versuchsstationen in Görz und Spalato hat sich hieneben auch die
Praxis gebildet , dass die Gewerbebehörden vielfach die Proben unmittelbar an
eine der genannten Untersnchungsstationen einsenden , wogegen nichts zu
erinnern ist.

Über Erlass des hohen k. k. Ministerium des Innern vom 21 . Sep¬
tember 1896 , Z . 11983 , werden die unterstehenden Gewerbebehörden nunmehr
zur Kenntnis und Danachachtung aufmerksam gemacht, dass in Fällen , wo
die Strafverhaudlung zu einem negativen Ergebnisse , be¬
ziehungsweise zu einem Freispruche führt , oder die ver-
nrtheilte Partei zahlungsunfähig befunden wird , ein Ersatz
der Kosten der bei einer staatlichen Versuchsstation behördlich
veranlassten technischen Untersuchung seitens dieser Anstalt
nicht beansprucht werden darf.

Die Gewerbebehörde hat ihrerseits bei einem negativen Ergebnisse der
eingeleiteten Auitshandlnng die betreffende Untersuchungsstation wegen Löschung
des vorgcmerkten Gebürenbetrag 'es jedesmal zu verständigen.

15 .
(Maßregeln gegen Passage -Störungen .)

Der Wiener Magistrat hat im September 1896 zur Zahl
77614 ex 1882 nachstehende Kundmachung erlassen:

Nachdem das Ausstellen von Waren und sonstigen Gegenständen auf den
Trottoirs und den öffentlichen Plätzen den Verkehr beeinträchtigt und zu zahl¬
reichen Beschwerden Änlass gibt , so wird die bezüglich der Regelung des öffent¬
lichen Verkehres in Wien am 24 . März 1882 , Z . 77614 , erlassene Kund¬
machung hiemit verlautbart:

1. Das Aushängen der Waren vor den Auslagen wird unter der Be¬
dingung gestattet , dass die ausgehüngten Waren die Sicherheit und Bequemlich¬
keit des Publicums in keiner Weise gefährden.
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Dieselben dürfen daher van dem Erdboden bis zur Höhe von sieben
Schuh (2 -21 m ) nicht mehr als sechs Zoll (15 om ), und über diese Höhe von
sieben Schuh nicht mehr als einen Schuh (31 cm ) über das Portal hervor¬
ragen , und ist in beiden Fällen für die Hintanhaltnng jeder den Straßen¬
verkehr hemmenden oder störenden Bewegung der ausgehängten Waren durch
eine angemessene Befestigung derselben Sorge zu tragen.

2 . Für die Reinigung der Portale , sowie für das Ordnen und Aus¬
hängen der Waren wird die Zeit bis 9 Uhr morgens ohne Rücksicht auf die
Jahreszeit gleichmäßig für alle Bezirke bestimmt.

3 . Das Aussteller : der Waren , sowie das Abwägen und Liegenlasscn der
Kisten und Colli und sonstiger den Verkehr hindernder Gegenstände ans der
Straße , beziehungsweise den Trottoirs , ist ans Vcrkehrsrücksichten unbedingt
verboten.

4 . Das Verbot des Befahrens des Trottoirs mit Handkarren bleibt in
Wirksamkeit.

5 . Das Ausladen der Waren ans die Fracht - und Streifwägen und das
Ablader : von denselben hat , wo es möglich ist, in den Hofränmen zu geschehen,
wo dies jedoch nicht ausführlich erscheint , ist das Ans - und Ablader : thnnlichst
zu beschleunigen.

Die gleichzeitige Aufstellung von mehr als einem Fracht - oder Lastwagen
vor den Geschäftslocalitäten ist zwar , aber nur dort gestattet , wo es unver¬
meidlich ist und ohne alle Bcirrnng des freien Verkehres geschehen kann , und
ist das Aust- und Abladen derselben jedenfalls ohne Verzug vorznnehmen.

Die Übertretung dieser Vorschriften wird nach den Bestimmungen des
8 93 des Gemeindestatntes mit Geldstrafen bis zu zweihundert Gulden oder
Arreststrafen bis zu vierzehn Tagen geahndet.

1 «.
(Abänderung der Vollzngsvorschrift zum Waffen

patente . )
Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz , der

Finanzen und des Eisenbahnministerinms im Einvernehmen mit
dem Neichs -Kriegsministerium vom 1 . October 1896 , mit welcher
einige Bestimmungen der Ministerial -Verordnung vom 11 . Februar
1860 (N .-G .-Bl . Nr . 69 ) , betreffend nachträgliche Bestimmungen
zur Vorschrift vom 29 . Jänner 1853 (N . -G .-Bl . Nr . 16 ) wegen
Vollzug des Allerhöchsten Waffenpatentes vom 24 . October 1852
(N .-G .-Bl . Nr . 223 ) , abgcändert werden , N .-G .-Bl . Nr . 182.

Artikel  I.

Die ßZ 2 , 5 , 6 und 8 der Ministerialverordnung vom 11 . Februar
1860 (R .- G .-Bl . Nr . 39 ) werden in ihrer bisherigen Fassung außer Kraft
gesetzt und haben fernerhin zu lauten:

8 2.

Zur Erlangung eines Waffen - oder Mnnitionsgeleitscheines genügt die
mündliche Anmeldung . Zur Ausstellung eines solchen Geleitscheines sind die
k. k. Polizeibehörden , und wo solche nicht bestehen , die politischen Behörden
erster Instanz ermächtigt , welche jedoch bei vorkommeiiden Anständen und Be¬
denken die Weisungen der Vorgesetzten Behörde einzuholen haben.

In jenen Fällen , in welchen es sich um die Ein - oder Durchfuhr von
Präparaten handelt , die dem Pnlvermonopole unterliegen , sowie von Gegen¬
ständen , welche solche Präparate enthalten , bedarf es zur Erlangung des
Munitionsgeleitscheines des Nachweises , dass die im Z 19 der Zoll - und
Siaatsmonopol -Ordnnng vorgeschriebene monopolbehördliche Bewilligung zum
Bezüge , beziehungsweise zur Durchfuhr der betreffenden Sendung aus dem
Auslande von Seite der hiezu kompetenten Behörde (derzeit k. u . k. Neichs-
Kriegsministerium ) bereits ertheilt worden ist.

8 5.
Als Munition sind bei der Versendung anznsehen:
1 . Schwarzpnlver (Schieß - und Sprengpulver ) , Schießbaumwolle , sowie

alle anderen zum Schießen verwendbaren Explosivmittel.
2 . Fertige Patronen für Feuerwaffen , Hohlgeschosse für Feuerwaffen

und die Bestandtheile solcher Patronen und Geschosse , sofern in diesen Patronen,
Hohlgeschossen und deren Bcstandtheilen Explosivstoffe irgendwelcher Art ent¬
halten sind . Zu diesen Gegenständen gehören insbesondere auch Flobert-
Munition , Zündhütchen für Schusswaffen und Geschosse , Zündspiegel , Patronen¬
hülsen mit Zündvorrichtungen , Zünder für Geschosse.

3 . Sonstige Gegenstände jeder Art für Kriegszwecke , welche was immer
für Explosivstoffe enthalten.

4 . Sprengkapseln (Sprengzündhütchen ).

8 6.
Bei Einliefernngen von ledigem oder patroniertem Pulver (Z 5 , Punkt 1

und 2) aus den Privat -Pulverwerken und von den autorisierten Pulver-
erzengern an die ärarischen Magazine , dann bei Versendung von Pulver ans
letzteren an die licenzicrten Pulver -Groß - und Kleinverschleißer , an Bergwerks-
nnd Bauunternehmer und an Steinbruchbesitzer , desgleichen bei Pulver¬
sendungen der Groß - an die Kleinverschleißer und umgekehrt , endlich bei Pulver¬
frachten der licenzierten Verschleißer an die Consnmenten — gleichviel ob das
Pulver in den Originalgefäßen des ärarischen Verlages oder in einer anderen,
nach den bestehenden Vorschriften zulässigen Art verpackt ist — vertreten die

seitens der Artillerie -Zengs - (Filial -)Depots und ihrer Verwaltrrngsabtheilnngen
gegen Entrichtung der Gestehungskosten stcmpelfrei ansgegebenen Placate die
Stelle der für Mnnitionssendmrgcn sonst vorgeschriebenen Geleitscheine.

Die Placate enthalten die Bezeichnung des Pulvers (Sorte ) unter An¬
gabe des Brutto - und Nettogewichtes , sowie des ärarischen Verlages , für welchen
dasselbe bestimmt ist, oder ans welchem dasselbe stammt , den Namen (Firma)
und Wohnort des Versenders und des Empfängers , sowie den Vermerk:
„Dieses Placat vertritt gemäß Z 6 der durch die Ministerial -Verordnung vom
1. October 1896 (R . G .-Bl . Nr . 182 ) modificierterr Ministerial -Verordnung
vom ll . Februar 1860 (R .- G .- Bl . Nr . 39 ) die Stelle des Munitionsgeleir-
scheines . "

Die Placate müssen auf der Außenseite des zum Transporte bestimmten
Gefäßes (Verpackungsmittcls ) deutlich und fest in der Weise angebracht sein,
dass dieselben beim Öffnen des Gefäßes (Verpackungsmittels ) zerrissen werden.

8 8.
Bei Ein - und Dnrchfnhrsendnngen von Waffen und Munition haben

die Eingangszollämter die Ausfertigungsdaten der Waffen - und Mnnitions-
geleitscherne auf der zollämtlichen Ausfertigung für die bezüglichen Waffen-
nnd Munitionstransporte anmerkungsweise ersichtlich zu machen ; die Waffen-
und Munitionsgelcitschcine sind sohin dem Frachtbriefe beziehungsweise der
Postbegleitadreffe anzuschließen.

Die monopolsbehördliche Bewilligung zum Bezüge beziehungsweise zur
Durchfuhr von dem Pnlvermonopole unterliegenden Sendungen ist stets der
zollämtlichen Ausfertigung anznschließen.

Artikel II.

Die durch die vorstehenden Bestimmungen modificierte Ministerial -Ver¬
ordnung vom 11 . Februar 1860 (N .-G .-Bl . Nr . 39 ) findet auf die seitens
der Militärverwaltung , sowie auf die an dieselbe zur Aufgabe gelangenden
Waffen - und Munitionssendnngen — ausgenommen die im Z 6 bezeichneten
Mnnitionssendungen — keine Anwendung . Rücksichtlich dieser Sendungen gelten
die diesbezüglichen besonderen militärischen Vorschriften , beziehungsweise die
von der Militärbehörde den Parteien ertheilten Weisungen.

Artikel  III.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

17 .
(Entgegennahme vonMeldungenLandsturmpftichtiger

ans öftere , nngar . Schiffen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalters hat mit Erlass vom 2 . October

1896 , Z . 90195 (M .-Z . 170719/XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng
vom 2l . September 1896 , Z . 23930 , wurden im Einvernehmen mit den be¬
theiligten Ressort -Ministerien die Bestimmungen des Z 4 , Punkt 2 der mit
dem R .- G .- Bl . ttXV Stück , vom 31 . August 1894 , Nr . 182 , verlantbarten
Landsturm -Vorschrift , sowie jene des Ministcrial -Erlaffes vom 6 . September
1895 , Z . 19298 , intimicrt mit dem h. o. Erlasse vom 16 . September 1895,
Z . 86062 , dahin erweitert , dass auch die Capitäne (Schiffer ) der unter öster¬
reichisch -ungarischer Flagge fahrenden Schiffe die Meldungen der ans ihren
Schiffen angeheuerten meldepflichtigen Landstnrmpersonen namens derselben
bewirken können.

Zn diesem Zwecke wird der Magistrat angewiesen , in die zur Erwirkung der
„Seereisebewillignng " ansznferligenden „ Reiselegitimationen " (Zustimmungen)
die Eigenschaft des Bittstellers als „meldepflichtiger Lau d sturm m ä n n
vom 1. bis 31 . October"  zum Ausdrucke zu bringen.

Wenn in dringenden Fällen die Ausstellung (Verlängerung ) einer See-
reisebewilligrrng auf Grund einer telegraphischen Verständigung eines Hafen¬
amtes mit der politischen Bezirksbehörde erfolgen soll , so hat bei meldepflichtigen
Laudsturmpersonen „ die Mittheilnng über die Eigenschaft als Landsturmmarrn"
gleichfalls ans die vorerwähnte Art zu geschehen.

Die seitens der Schiffscapitäne (Schiffer ) angefertigten Landsturmmelde¬
blätter werden gelegentlich des Einlaufens des Schiffes in einen Hafen der
österreichisch -ringarischen Monarchie im Wege der Hafenämter den heimatlichen
politischen Bezirksbehörden , dagegen beim Einlaufen des Schiffes in irgendeinen
ausländischen Hasen der betreffenden k. und k. Bertretnngsbehörde zur weiteren
Amtshandlung zugestellt.

Schließlich wird bemerkt , dass die Hafenämter die erforderlichen Land-
sturmmeldeblätter drrecte bei dem Landsturm - Bezlrks - Eommaiido ihres Bereiches
ansprechen werden.

Dieser Erlass ist beim eingangs erwähnten Paragraphen entsprechend vor-
zninerken.

18 .
(Abgrenzung der Gewerbebefngniffe der Hafner und

Rauchfangkehrer .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . October

1896 , Z . 89462 (M .-Z . 173341 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe Ministerium des Innern hat zufolge Erlasses vom 20 . Sep¬
tember 1896 , Z . 29814 , im Einvernehmen mit dem hohen Handelsministerium
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dem Necnrse der Genossenschaft der Hafner in Wien gegen die Entscheidung
der k. k. Statthalterei vom 28 . April 1896 , Z . 35581 , womit ausgesprochen
wurde , dass das bloße Reinigen von Öfen sowohl in den Berechtigungsumsang
des Hafner - als auch des Rauchfangkehrer - Gewerbes falle , dass aber , sobald
die Reinigung eines Ofens nothwendigerweise mit Hafnerarbeiten verbunden
ist, auch die Reinigung nur den Hafnern znstehe, keine Folge gegeben.

Die magistratischen Bezirksämter werden unter einem von dieser Erledi¬
gung verständigt.

IS.
(Selbständige Besteuerung der Hanptagerrtien der

Bersichernngsges ells ch asten . )
Die k. k. ii .- ö. Fiiianz -Landes -Direction hat mit Jnd .- Erlass

vom 8 . October 1896 , Z . 61942 (M .-Z . 174867/XV1II ) , dem
Wiener Magistrate ihren nachstehenden , an sämmtliche k. k. Steuer¬
administrationen in Wien und k. k. Bezirkshauptmannschaften in
Niedervsterreich gerichteten Erlass ääto . 28 . August 1896,
Z . 54258 , in Abschrift intimiert:

Infolge Erlasses des hohen k. k. Finanzministeriums vom 14. August
1896 , Z . 4011 , wird unter Bezugnahme auf den Erlass des hohen k. k. Finanz¬
ministeriums vom 25 . September 1894 , Z . 43205 (h. o. Jntimation vom
1. October 1894 , Z . 53883 ), in der Anlage eine Abschrift des Erkenntnisses
des k. k. Berwaltnngsgerichtshofes vom 24 . Juni 1896 , Z . 3399 , über die
Beschwerde der k. k. priv . Versicherungsgesellschaft „Österreichischer Phönix " in
Wien gegen die Entscheidung des hohen k. k. Finanzministeriums vom 8 . No¬
vember 1895 , Z . 43743 , betreffend die Einbringung der Ermerbsteuer-
Erklärung für die Generalrepräsentanz in Laibach zur Kenntnisnahme mit dem
Aufträge übermittelt , „ die den Versicherungsgesellschaften für den gesammten
Geschäftsbetrieb in Österreich derzeit am Sitze der Hauptunternehmnng dort-
seits eventuell in Vorschreibung stehende Erwerbstcner vom I . Semester 1895
angefangen zu löschen und die Neubemessnng der Erwerbstener von diesem
Zeitpunkte an für das Hauptunternehmen allein (ausschließlich der abgesondert
besteuerten General -Agentschaften und Hanptagenturen ) am Sitze derselben
unter Einhaltung des gesetzmäßigen Verfahrens sofort durchzuführen.

Selbstverständlich ist die Anwendung der bisherigen Erwerbsteuerquote,
sofern sie sich nach dem Betriebsumfange des Hauptunternehmens als an¬
gemessen erweist , nicht ausgeschlossen.

*

Erkenntnis des k. k. Berwaltnngsgerichtshofes vom 24 . Juni
1896 , Z . 3399:

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltuugsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten

Präsidenten Dr . Freih . v. Lein ayer,  in Gegenwart der Räthe des k. k. Ver¬
waltungsgerichtshofes Dr . Freih . v. Budwinskh,  Dr . Ritter v. Pollak,
Birnbach er und Tersch,  dann des Schriftführers k. k. Hofsecretärs Dr.
Pawlitza,  über die Beschwerde der k. k. priv . Versicherungsgesellschaft „Öster¬
reichischer Phönix " in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Finanzministeriums
vom 8 . November 1895 , Z . 43743 , betreffend die Einbringung der Erwerb-
steuer -Erklärnng für die Generalrepräsentanz in Laibach, nach der am 24 . Jnni
1896 dnrchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach
Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr.
Wilhelm Stein,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der
Beschwerdeführerin , und der Gegenausführnngen des k. k. Ministerial -Vice-
Secretärs Dr . Pensch,  in Vertretung des belangten k. k. Finanzministeriums,
zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
En tsch eidnn gsgr  iin d e:

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde der beschwerdeführenden Ver¬
sicherungsgesellschaft die Verpflichtung zur Einbringung der Erwerbsteuer-
Erklärnng für ihre in Laibach befindliche Generalrepräsentanz mit der Moti¬
vierung anferlegt , dass nach der allgemeinen , durch Z 8 und 9 des Erwerb-
stenerpatentes begründeten Ziegel jede der Erwerbstener unterliegende Unter¬
nehmung in jenem Orte zu besteuern ist, wo die der Erwerbstener unterliegende
Beschäftigung ansgeübt wird , daher eine Unternehmung , welche von demselben
Unternehmer an verschiedenen Orten ausgeübt wird , auch an jedem Orte ver¬
hältnismäßig der Besteuerung unterliege.

Diese Entscheidung wird in der Beschwerde damit angefochten , dass die
Repräsentanzen von Versicherungsgesellschaften , also auch jene in Laibach, nach
der Rechtsnatur und dem ökonomischen Wesen des Versichernngsgeschüftes gar
nicht in der Lage sind, das Versichernngsnnternehmen selbständig anszuüben,
und dass die Repräsentanz daher keine erwerbsteuerpflichtige Beschäftigung
betreibe . Bezüglich der Versicherungsgesellschaften habe das Fiuanzministerinm
im Erlasse vom 13 . Juli 1873 , Z . 15966 , ausdrücklich selbst ausgesprochen,
dass die Erwerb - und Einkommensteuer rücksichtlich des gesammten Geschäfts¬
betriebes , sowohl der Hauptnnternehinnng , als auch der Zweigniederlassungen,
vereint zu bemessen und am Orte der Hauptniederlassung vorzuschreiben sei.
Im Sinne dieses Grundsatzes sei auch thatsächlich die Erwerb - und Ein¬

kommensteuer des „Phönix " für den gesammten Geschäftsbetrieb vereint in
Wien vorgeschrieben worden . Im Betriebe der Unternehmung des „Phönix"
sei aber keine wie immer geartete Veränderung vorgekommen . Auch die staat¬
lichen Anforderungen , an welche der Bestand einer Versicherungsgesellschaft
gebunden ist, bringen es mit sich, dass die Repräsentanz in Laibach nicht als
eine selbständige Unternehmung , sondern lediglich als eine vollständig von der
Hanptnnternehmnug abhängige Expositur angesehen werden müsse nnd sonach
einer selbständigen Erwerbsteuer nicht unterzogen werden dürfe.

Der Verwaltungsgerichtshof ist bei seiner Entscheidung von nachstehenden
Erwägungen ausgegangen:

Wenngleich der Umfang der Vollmacht der Generalrepräsentanz in Laibach
bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung nicht vollständig aufgeklärt werden
konnte , hat der Verwaltungsgerichtshof die angefochtene Entscheidung dennoch
deshalb als gesetzlich gegründet erkannt , weil nach der Nechtsanschauung des
Gerichtshofes die steuerpflichtige Thätigkeit des beschwerdeführenden Unter¬
nehmers thatsächlich wenigstens theilwerse auch durch die Generalreprüsentanz
in Laibach ausgeübt wird . Denn wenn auch das Zustandebringen von Ver-
sichernngsgeschäften , also die Abschließung von Versicherungsverträgen den
eigentlichen Gegenstand der gewerbsmäßigen Thätigkeit der beschwerdeführenden
Gesellschaft bildet , so kann doch nicht bestritten werden , dass diese lediglich den
Abschluss der bezüglichen , in mehrfacher Weise zutage tretenden Thätigkeit der
Gesellschaft darstellt und dass hiedurch die gewerbsmäßige Thätigkeit der Ge¬
sellschaft nicht erschöpft erscheint, indem zu dieser letzteren sowohl die vor¬
bereitenden , vermittelnden Handlungen in Ansehung neuer , als auch die ganze
administrative Thätigkeit hinsichtlich bereits abgeschlossener Versicherungen zählen
und die Summe aller dieser einzelnen geschäftlichen Thätigkeiten eben den
gewerbsmäßigen Betrieb der Gesellschaft bildet.

Es ist nun unzweifelhaft , dass die Generalrepräsentanz in Laibach einen
Theil der geschäftlichen Thätigkeit der beschwerdeführenden Gesellschaft besorgt,
indem sie zugegebenermaßen Versicherungsanträge entgegennimmt , Zahlungen
annimmt , durch die Annahme von Versichernngsanboteu und von Anzahlungen
den zu Versichernden bindet , Erhebungen bei Feuerschäden u . dgl . vornimmc
u. s. w.

Dieser Umstand erschien dem Gerichtshöfe im Sinne der ZZ 8 und 9
des Erwerbsteuerpatentes und Z 11 , Al . 3 des Central -Hof -Commissions-
Decretes vom 14. Jänner 1813 genügend , um die selbständige Besteuerung
der Repräsentanz zu rechtfertigen , da es nach dem Sinne dieser gesetzlichen
Bestimmung lediglich auf die Thatsache ankommt , dass eine der Erwerbstener
unterliegende Unternehmung an mehreren Orten betrieben wird , nicht aber
ans die Qualität der Einzelbetriebe oder darauf , ob dieselbe mehr oder weniger
selbständig betrieben wird.

Der Verwaltungsgerichtshof hat ferner auch die Berufung des Beschwerde¬
führers ans das Amtszeugnis der k- k. Steueradministration für den I . Bezirk
in Wien vom 28 . April 1891 , Z . 7555 , nicht als zutreffend erkannt , weil
nach dem Datum desselben damit nur der früher von der Finanzverwaltung
ohnehin zugegebene Zustand constatiert wird , wonach das gesammte Unter¬
nehmen für alle seine Agentien in Wien einheitlich besteuert war.

Es ist richtig , dass , nachdem vom Jahre 1895 angefaugen die selbständige
Besteuerung der Generalrepräsentanz in Laibach in Aussicht genommen ist,
nunmehr eine Änderung der Stenervorschreibung in Wien sich als nothwendig
Herausstellen wird.

Da jedoch die Stenervorschreibung in Wien nicht ebenfalls in Beschwerde
gezogen wurde , sondern dermalen nur die Besteuerung in Laibach in Frage
steht, und der Gerichtshof letztere als gesetzlich anerkannt hat , so war den durch
das erwähnte Amtszeugnis festgesetzten Thatsachen keine weitere Bedeutung
beizulegen , vielmehr die Beschwerde als unbegründet abznweisen.

2 «.
(Löschung geisteskranker landsturmpflichtiger Per¬

sonen in den Sturmrollen . >
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Oetober

1896 , Z . 93594 (M .-Z . 174819/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat laut Erlasses vom
28 . September 1896 , Z . 23939 IV b/2079 , auf eine Anfrage , ob die Löschung
geisteskranker landsturmpflichtigcr Personen in den Stnrmrollen ans Grund der
an die politischen Bezirksbehörden oder an die Landsturm -Bezirks -Commanden
einlangendeu Zeugnisse der Direction einer Irrenanstalt veranlasst werden
kann , oder ob deren Löschung, in Analogie des H 57 , Punkt 6, lit . o der Wehr-
vorschristen II . Theil , von den Landwehr -Territorial -Commanden zu verfügen,
ist, eröffnet:

Gemäß des Punktes 50 der Wehrvorschriften , betreffend die Organisation
des Landsturmes , wird die Befreiung von der Landsturmpflicht von denStellnngs -,
Überprüfnngs - oder Snperarbitriernngs -Commissionen ausgesprochen.

Es sind daher die Zeugnisse über landstnrmpflichtige Personen , welche von
der Direction einer Landes - oder einer größeren Irrenanstalt des Inlandes
als unheilbar geisteskrank erklärt worden sind, oder über welche wegen Geistes¬
krankheit die gerichtliche Curatel verhängt wurde , stets an die erwähnten
Commissionen zu leiten.

Für das weitere Verfahren sind die Bestimmungen des Z 9, Punkt 5,
6 und 7 der Landsturmmelde -Vorschrift maßgebend , wobei bemerkt wird , dass
es auf eine Vorstellung des betreffenden Landsturmpflichtigen nicht anzu¬
kommen hat.

Hievon wird der Magistrat zur genauen Danachtung in Kenntnis gesetzt.
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21 .
(Eintragnng von Collectiveinkänfen in die Geschäfts¬

bücher der T> ödlergeiiierbe -Ji,Haber .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 21 . Oc-
tober 1896 , Z . 95678 (M .-Z . 185547 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 3 . October
1896 , Z . 38433 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium des
Innern dem Ansuchen der Trödlergenossenschaft in Wien um Außerkraftsetzung
der Ministerial -Verordnuug vom 2. Mai 1884 , R .-G .°Bl . Nr . 69 , hinsichtlich
der Führung des vorgeschriebenen Geschäftsbuches im Hinblicke auf die im
8 54 der Gewerbeordnung ausdrücklich vorgeschriebene Führung von Büchern
durch die Inhaber von Trödlergewerben und auf die in Betracht kommenden
sicherheitspolizeilichen Rücksichten keine Folge gegeben.

Was jedoch die von der Genossenschaft betonte Schwierigkeit der Ein¬
tragung des Einkaufspreises bei Collectiveinkäufeu anlangt , so wurde mit
dem bezogenen Erlasse Nachstehendes eröffnet.

Der Absatz 6 lit . s des ß 1 der oben bezogenen Ministerial -Verordnuug
bestimmt , dass bei jeder Postnummer auch der Einkaufspreis in das Geschäfts¬
buch eingetragen werde.

Hieraus ergibt sich, dass in jenen Fällen , in welchen mehrere Gegen¬
stände um einen Gesammtpreis verstanden werden , auch die Mehrheit dieser
Gegenstände für den Einkaufsact als eine Postuummer aufgefassr werden kann.

Allerdings müssen im Hinblicke auf die sonstigen Bestimmungen des Z 1
sämmtliche Gegenstände des Collcctiveinkaufes unter der einen laufenden Post¬
nummer besonders  benannt werden , da der § 1, Absatz 6 dieser Ministerial-
Verordnuug unter lit . k und § vorschreibt , dass auch der Tag des Verkaufes
und der Verkaufspreis eiuzutragen sind , und bei Unterlassung der besonderen
Anführung der einzelnen Objecte in ten zumeist vorkommenden Fällen , wo
collectiv eingekaufte Gegenstände nicht mit einem einzigen Verkanfsacte,
sondern abgesondert weiter verkauft werden , die vorgeschriebenc Eintragung
des Tages des Verkaufes und des Verkaufspreises bei den einzelnen Stücken
nicht durchgeführt werden könnte.

Hievon wird der Magistrat mit Beziehung auf den Bericht vom 16 . No¬
vember 1893 , Z . 102439 , in die Kenntnis gesetzt.

22 .

(Abfuhr der auf Grund des Wehrgezetzes von un¬
garischen Staatsbürgern eingehobenen Strafgelder . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
l . November 1896 , Z . 44598 ( M .-Z . 191941/XVI ), Folgendes
dem Magistrate eröffnet:

Mit Beziehung auf den h. o. Erlass vom 5. September 1894 , Z . 69707
(siehe Amtsblatt Nr . 87 ex 1894 , „Verordnungen rc. " X , 14, pax . 61),
betreffend die Behandlung jener Strafgelder , welche von den politischen Be¬
hörden der im Neichsrathe vertretenen Königreiche und Länder gemäß Z 69,
zweiter und dritter Absatz des Gesetzes vom 11 . April 1889 , R .-G . -Bl.
Nr . 41 , ungarischen  Staatsbürgern auferlegt werden , findet die k. k. Statt¬
halterei bezüglich des seitens der politischen Behörden erster Instanz diesfalls
in Hinkunft einzuhaltenden Vorganges im Interesse der Gleichmäßigkeit und
Vereinfachung des Geschäftsganges Folgendes anzuordnen:

1. Die eine Hälfte derartiger Strafbeträge ist dem an die
Statthalterei zu erstattenden Vorlageberichte  unter ausdrücklicher
Angabe , dass der vorgelegte Betrag nur die Hälfte des Strafbetrages bildet,
behufs Weiterleitung an das königl. nngar . Ministerium für Laudesvertheidi-
gung (Z 85 : 2,  letzter Absatz, Wchrvorschr . I . Theil ) anznschließen,  nicht
aber vom Berichte abgesondert an die Landeshauptcassa zu leiten.

2. Der Vorlagebericht soll folgende Daten enthalten:
a ) Vor - und Zuname des bestraften Wehrpflichtigen;
b) die Heimatsgemeinde und (wenn möglich) auch das Heimatscomitat des

Bestraften;
c) die Angabe , ob der Bestrafte in einem militärischen Dienstverhältnisse

stand ; bejahendenfalls , in welchem;
ä) die Vorschrift , wegen deren Übertretung die Bestrafung erfolgt ist.

3 . Die restliche Hälfte jedes derartigen Strafbetrages ist
bei der betreffenden politischen Behörde erster Instanz zurückzu¬
behalten  und sofort definitiv für die diesseitige gesetzliche Quote des Militärtax-
fondes zu verrechnen (8 11 des Gesetzes vom 13 . Juni 1880 , R . -G .-Bl.
Nr . 70 , beziehungsweise Ministerial -Verordnuug vom 6 . Mai 1881 , R .-G . -Bl.
Nr . 44 , und Erlass des hohen k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom
31 . August 1894 , Nr . 14110 II a/3432 (h. o. Jntimation vom 5. September
1894 , Z . 69707 ).

Die mit dem h . o. Erlasse vom 4 . September 1895 , Z . 93468 ex 1894,
getroffene einstweilige Verfügung tritt außer Kraft.

23 .
(Errichtung einer Bezirkshanptmannschaft in

Mödling . )
Kundmachung des Ministeriums des Innern von 2 . November

1896 , betreffend die Errichtung einer Bezirkshauptmannschaft in
Mödling in Niederösterreich bei gleichzeitiger Zuweisung der Ge¬
richtsbezirke Aspang und Kirchschlag zum Amtsbezirke der Bezirks¬
hauptmannschaft Wiener -Neustadt , R .-G .-Bl . Nr . 202:

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 28 . September 1895 in theilweiser Änderung der mit der Verordnung
des Ministers des Innern vom 10 . Juli 1868 , R .-G -Bl . Nr 101 , kund-
gemachten administrativen Eintheilnng des Erzherzogthumes Österreich unter
der Enns die Errichtung einer Bezirkshauptmannschaft in Mödling allergnädigst
zu genehmigen geruht.

Infolge dieser Allerhöchsten Entschließung werden auf Grund des 8 10 des
Gesetzes vom 19. Mai 1868 , R .-G .-Bl . Nr . 44 , nachstehende Verfügungen
bezüglich der territorialen Abgrenzung der politischen Bezirke Baden , Mödling,
Nennkirchen und Wiener -Neustadt getroffen:

Der Amtsbezirk der Bezirkshauptmannschaft Mödling hat die von den
derzeitigen politischen Bezirken Baden und Wiener -Neustadt abzutrennenden
Gerichtsbezirke Blödling und Ebreichsdorf zu umfassen.

Der politische Bezirk Baden wird auf die Gerichtsbezirke Baden und
Pottenstein und der politische Bezirk Nennkirchen auf die Gerichtsbezirke Gloggnitz
und Nennkirchen beschränkt.

Die Gerichtsbczirke Aspang und Kirchschlag werden aus dem Amtsbezirke
der Bezirkshanptmannschaft Nennkirchen ausgeschieden und jenem der Bezirks¬
hauptmannschaft Wiener -Neustadt zugewiesen , welcher daher künftig die Gerichts¬
bezirke Aspang , Gntenstein , Kirchschlag und Wiener -Neustadt umfassen wird.

Die Amtswirksamkcit der Bezirkshanptmannschaft Mödling hat am
1,. Jänner 1897 zu beginnen , mit welchem Zeitpunkte auch die erwähnten
Änderungen in der territorialen Abgrenzung der politischen Bezirke Baden,
Nennkirchen und Wiener -Neustadt in Kraft zu treten haben.

24 .
(Zulassung der Verwendung der Gauby scheu Ge-

rüftklainmern .)
In Erledigung des Ansuchens des Ludwig Gauby,  Kunstschlossers in

Ödenburg , hat der Wiener Magistrat zufolge Beschlusses vom 6. November 1896
(M .-Z . 171277/IX ) gemäß 8 100 der Wiener Bauordnung die Verwendung
der freitragenden Gauby ' schen  Gerüstklammern bei Baugerüsten in Wien
unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Die freitragenden Gerüstklammern , Patent Gauby,  dürfen nur
unter Verantwortung eines berechtigten Bangewerbetreibenden oder eines
bauämtlichen Privattechnikers , und zwar nur bei Gerüsten verwendet werden,
welche nicht wesentlich höher als die Langtennen sind und keinen großen Be¬
lastungen oder Inanspruchnahme durch Materialien , Arbeiter oder Arbeits¬
maschinen ansgesetzt werden.

2. Es dürfen nur kräftige , unbeschädigte Langtennen aus gesundem
Holze verwendet werden , und sind die Gerüste gut zu verankern und abzusteifen.

3 . Die freitragenden Gerüstklammern müssen wenigstens 20 X 20 mm
stark, aus gutem , insbesondere nicht kalkbrüchigem Materiale erzeugt sein, und
sind vor dem Verwenden jedesmal zu untersuchen ; mangelhafte Stücke sind
von der Verwendung auszuschließen.

Die Klammernspitzen sind gut in das Holz einzutreiben.
4 . Die Lage und Befestigung der Klammern ist einer regelmäßigen

Überwachung zu unterziehen.
5. Die Ergänzung und Abänderung , beziehungsweise der Widerruf dieser

Zulassung zum allgemeinen Gebrauche nach dem Ergebnisse der praktischen
Erfahrung wird Vorbehalten.

Die vorgelegte Klammer und die Gerüst -Photographie werden zur Er¬
leichterung der Controle im Evidenzbureau des Stadtbauamtes hinterlegt.

25
(öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 16. October 1896.
Z . 92265 (M .-Z . 179707/111 ), dem Vereine der Kiuderfreunde in Lainz und
Speising die Bewilligung ertheilt , bis Ende des Jahres 1896 in Niederösterreich,
mit Ausnahme des Gemeindegebietes von Wien , eine Sammlung milder
Spenden bei bekannten Wohlthätern , mit Ausschluss des Sammelns von Hans
zu Haus , veranstalten zu dürfen.

Der Wiener Magistrat hat ferner mit Decret vom 22 . October 1896,
M .-Z . 147384/III , dem aus dem herzoglich süchsisch-coburg -gothaffchen Hof-
rathe Herrn August v. Wladar,  dem k. n. k. Hoftheater -Cassenofficiale Herrn
Christian Freih . vonHubel v. Ölengo  und dem Hof -Armeewaffen -Lieferanten
Herrn Karl Großer  bestehenden Comitö zum Zwecke der Errichtung einer
„Wiener allgemeinen Jubilänmsstiftung des Infanterie - Re¬
gimentes Hoch - und Deutschmeister  Nr . 4 " die Bewilligung zur Ein¬
leitung einer öffentlichen Sammlung von Geldspenden im Wiener Gemeindc-
gebiete auf die Dauer eines halben Jahres von dein Tage der Zustellung des
Verständigungsdecretes , d. i. vom 29 . October 1896 an gerechnet, ertheilt.

2 *
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Hememlst'nüh:
2 «.

(Abänderung der Bestimmungen , betreffend das
Benutzungsrecht von Cinzelgräbern am Wiener

Central -Friedhofe .)
Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Sitzung vom

18 . September 1896 nä St .- R .-Z . 6849 nachstehenden Beschluss
gefasst:

Es wird principiell genehmigt , dass in Hinkunft für Einzelgräber am
Central -Friedhofe , welche vorerst nur ans 20 Jahre um 50 fl. erworben
wurden , die Nenovationsgebür Per 20 fl. sammt 5 Perceut Verzugszinsen
innerhalb der jeweiligen Benütznngsdauer , somit auch nach Ablauf der ersten
fünf Jahre behufs dauernder Erwerbung dieser Grabstellen nachgezahlt werden
darf , und wird für diese Bewilligungen dem Magistrate die Ermächtigung
ertheilt . _

KIMiatt ) :
27 .

(Art und Weise der Benützung der an Körperschaften
oder Privatpersonen überlassenen Loealitäten in

Wiener Volks - und Bürgerschulen . )
Der Wiener Stadtrath hat mit Beschluss vom 10 . September

1891 , Z . 1517 , beziehungsweise vom 3 . Jänner 1893 , Z . 7208
(M .-Z . 29126/X ex 1891 ), nachstehende Bestimmungen erlassen:

1 . Die an Körperschaften oder Privatpersonen zur Benützung über¬
lassenen Schullocalitäten dürfen in der Regel nur an schulfreien Tagen in An¬
spruch genommen werden.

2. Die Partei , welcher die Benützung von Schullocalitäten bewilligt
wurde , ist verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , dass

а) nach jedesmaliger Benützung der Fußboden durch feuchtes Auswischen
und ebenso das Sitzbrett eines jeden benützten Abortes entsprechend ge¬
reinigt ;

d ) bei der Vornahme der Reinigung des Unterrichtslocales auf die Be¬
seitigung des Staubes ein besonderes Augenmerk gerichtet;

c) in der betreffenden Schullocalität vor deren Benützung die Aufstel¬
lung von mit Wasser gefüllten Spncknäpfen , nach derselben aber deren Ent¬
leerung und Reinigung , sowie auch die ausgiebige Lüftung der Localität , wo
es thnnlich ist, durch Offenhalten der Fenster über Nacht , vorgenommen und
das Local nach jedesmaliger Benützung verlässlich auch in der Richtung unter¬
sucht werde , ob nicht etwa Bücher , Schriften u . dergl . darin zurückgelassen
wurden , welche eventuell sofort entfernt werden müssten;

Weiters ist eine solche Partei unter strengster Verantwortung gehalten,
dafür zu sorgen , dass

б) Niemandem , in dessen Wohnung sich eine infectiös erkrankte Person
befindet , der Zutritt zu den in solchen Schullocalitäten veranstalteten Übungen,
Vorträgen , Versammlungen n . dergl . gestattet , und dass

e) von den versammelten Personen kein anderer Abort außer dem hiezu
ausdrücklich bestimmten benützt werde.

3 . Kein Lehrraum darf , die Samstage ausgenommen , länger als bis
8H/2  Uhr abends benützt werden.

An Samstagen ist die Benützung bis lO Uhr abends gestattet.
4 . Fecht - und Turnvereinen kann die Aufbewahrung der Garderobe im

Schnlhause ausnahmsweise gestattet werden , insofern durch die localen Ver¬
hältnisse und Vorkehrungen die sonst obwaltenden sanitären Bedenken behoben
erscheinen.

5 . Die Partei , welcher die Benützung von Schnlränmen gestattet ist,
haftet für jede durch die Benützung verursachte oder während derselben vor¬
gekommene Beschädigung am Schulgebäude oder an den Schuleinrichtungs¬
gegenständen und -Requisiten . Die Benützung der städtischen Tnrneinrichtung
darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Gemeinde erfolgen . Die Turn-
matratzen find von der Benützung vollkommen ausgeschlossen.

6. Das Rauchen ist im ganzen Schulgebäude bedingungslos untersagt.
7. In Unterricbtslocalen einer Mädchenschule sollen in der Regel nur

Personen weiblichen Geschlechtes versammelt werden.
8. Die Beleuchtnngsreqnisiten sind mit der erforderlichen Vorsicht zu

behandeln.
9. Die ertheilte Bewilligung zur Benützung von Unterrichtslocalen kann

jederzeit ohne Angabe eines Grundes widerrufen werden.
10 . Jede Partei , welcher die Benützung von Unterrichtslocalen bewilligt

ist, obliegt in der Regel die Tragung der vom Magistrate zu bestimmenden
Kosten für die Beleuchtung und Beheizung , zu deren Deckung, sowie für etwa
vorkommende Beschädigungen sie eine entsprechende Cantion in Barem oder
in Wertpapieren zu leisten hat.

In dem Falle , als die Beleuchtung auf Kosten der Gemeinde oder die
Beheizung unter Verwendung des kommunalen Heizmateriales erfolgt , ist nach
jeder Benützung die Brenndauer der verwendeten Gasflammen , beziehungs¬
weise die Dauer der Benützung des Locales von dem städtischen Hausanfsehcr
zu bestätigen . Im Falle der Verwendung communalen Heizmateriales hat die
Partei , wenn ihr die Zahlung der Beheiznugskosten nicht von vornherein er¬
lassen wurde , einen vom Magistrate zu bestimmenden Pauschalbetrag zu be¬
zahlen.

Die Maximaltemperatnr wird für diesen Fall für die Turnsäle mit 15 ",
für die Lehrsäle mit 18" Celsius festgesetzt.

11 . Den städtischen Organen darf das Betreten der betreffenden Lokali¬
täten unter keinem Vorwände verwehrt werden.

12 . Die Außerachtlassung dieser Bestimmungen hat die Entziehung der
ertheilten Bewilligung zur Folge.

13 . Abänderungen dieser Normen , sowie jede Ausnahme von den
obigen Bestimmungen behält sich der Sladtrath nach Maßgabe der sich er¬
gebenden Bedürfnisse vor.

28 .

(Vorschriften für die Errichtung von Blitzableitern
auf städtischen (Hebänden .)

Dm Wiener Slubltttih hul mit Beschluss vom 19 . Juni
1896 , Z . 4632 (M .--Z . l38289/X ) , nachstehende Vorschriften für
die Vergebung der Arbeiten und Materiallieferungen zur Errich¬
tung von Blitzableitern auf städtischen Gebäuden und die speciellen
Bedingnisse für die Errichtung nnd Instandhaltung dieser Blitz¬
ableiter genehmigt:

I.

Allgemeine Vorschrift für die Vergebung der Arbeiten nnd
Materiallieferungen zur Errichtung von Blitzableitern ans städtischen

Gebäuden.

Offertansschreibung.
8 1-

Die Herstellung des oberwähnten Blitzableiters ist nach den ans den
Kostenanschlägen ersichtlichen Dimensionen auszuführen und wird im Wege
einer beschränkten Offertverhandlung vergeben.

8 2.
Die Sicherstellung der Leistung geschieht im Wege eines Generalanbotes.

Inhalt des Offertes.
8 3-

Die diesfalls zu überreichenden schriftlichen Offerte müssen mit einem
50 Kreuzer -Stempel versehen sein, die Gattung der Leistung oder Lieferung
genau bezeichnen nnd den Anbot , basiert auf die bezüglichen Kostenanschläge,
nach Percentnachlässen oder Zuschüssen, mir Ziffern und Buchstaben ausge¬
drückt, enthalten nnd von den Offerenten eigenhändig unterschrieben sein.

Caution.
8 4-

Jeder Offerent hat seinem Offerte fünf Percent der Kostenanschlags¬
summe als Cantion beizuschließen. Die Caution kann in Barem oder in
Staatspapieren , nach dem Conrse des dein Offertverhandlungstage vorhergehen¬
den Tages berechnet , bestehen. Die Cautionen jener Offerenten , welche nicht
als Ersteher anzusehen sind , werden denselben nach erfolgter Beschlussfassung
über das Offertergebnis seitens des löblichen Gemeinderathes zurückgestellt.
Die Cautionen der wirklichen Ersteher weiden an die Hauptcassa der Stadt
Wien übergeben nnd daselbst bis zum Ausgange der Haftungszeit , worüber
die Bestimmung weiter unten folgt , zurückbehalten werden . Die Cantion des
Erstehers dient dem städtischen Ärar zur Sicherstellung der genauen Erfüllung
aller in Bezug auf die vorliegende Herstellung übernommenen Verpflichtungen.

Verpflichtung des Erstehers.
8 5.

Der Unternehmer verpflichtet sich, die übernommenen Arbeiten und Liefe¬
rungen genau nach den genehmigten Kostenanschlägen , welche Documeute von
demselben eigenhändig zu unterfertigen sind , auf das solideste auszuführen,
in den Fällen , wenn in den obbezeichneten Behelfen die Verpflichtungen des
Unternehmers nicht vollständig ausgesprochen sein sollten , sich den Bestimmungen
des Stadtbauamtes unweigerlich zu fügen , die Ausführung in der bestimmten
Zeit zu bewerkstelligen und die vorliegenden Bcdingnisse genau zu erfüllen.

B autermin.
8 6.

Die Installation muss ununterbrochen fortgeführt werden , und es wird
zur vollständigen Ausführung derselben ein Termin von.
Tagen festgesetzt».

Die Termine zur Vollendung einzelner Arbeitsgattungen sind in den
Specialbedingnissen festgesetzt.
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Folgen der Überschreitung des Termines.
8 7-

Für jeden Tag der Überschreitung dieser Nollendnngsfrist hat der Er-
steher eine Conventionalstrafe von . Gulden ö. W . an die Commune
Wien zu bezahlen . Von dieser Strafe ist ein Ersteher nur dann befreit , wenn
er eintretende Umstände , welche eine Verzögerung des Baues befürchten lassen
und deren Bewältigung nicht in seiner Macht liegt , sogleich bei ihrem Vor¬
kommen anzergt , die Anordnung einer Local -Commission zur Untersuchung der
Hindernisse in der Bauführung ansncht und infolge derselben eine angemessene
Terminsverlängernng ertheilt worden ist . Gegen den Ausspruch dieser Com¬
mission ist dem Ersteher ein Recurs nicht gestattet . Wenn der Ersteher die
übernommene Arbeit innerhalb der ihm gegebenen Frist nicht beginnt , oder
aber , wenn von Seite des Erstehers bezüglich der zur Ausführung seiner
Arbeit erforderlichen Vorkehrungen eine Saumseligkeit vorkommt , welche nach
dem Ermessen des Wiener Magistrates mit Grund besorgen lässt , dass die
rechtzeitige Vollendung der Arbeit innerhalb des gegebenen Termines nicht
möglich sein würde , so soll der Wiener Magistrat in Vertretung der Gemeinde
Wien die Wahl haben , den Ersteher zur genauen Erfüllung des Vertrages zu
verhalten , oder den Vertrag als aufgelöst zu erklären , die Ausführung ans
Gefahr und Kosten des Erstehers anderweitig unter was immer für Bedin¬
gungen zu vergeben und zu veranlassen , und sich an dem Vadium , der Cantion,
sowie ans dem gesammten Vermögen des Erstehers schadlos zu halten.

Haftungszeit.
8 8.

Als Haftungszeit bezüglich der vertragsmäßigen Leistung der Arbeiten
und Lieferungen , sowohl während des Baues als auch während des Verlaufes
einer angemessenen Zeit nach Vollendung des Baues wird für die Ersteher
die Frist , von dem Tage der im Z 21 dieser Vorschrift erwähnten Amts¬
handlungen an gerechnet , in den Specialbedingnissen (Z 7) festgestellt.

Haftung der Offerenten bezüglich des Offertes.
8 9.

Der Offerent ist an sein Offert schon dann rechtskräftig gebunden , sobald
er dasselbe dem Wiener Magistrate übergeben hat ; für die Commune Wien
aber entsteht bezüglich des überreichten Offertes erst dann eine Verbindlichkeit,
wenn das Anbot vom Wiener Stadtralhe genehmigt sein wird , welcher sich
das Recht vorbehält , unter den eingelangten Offerten das ihm vortheilhafteste
zu wählen oder wegen Erlangung günstigerer Anbote eine neue Verhandlung
einzuleiten . Von der Genehmigung oder Ablehnung des Anbotes wird der
Offerent vom Wiener Magistrate verständigt werden.

Beginn des Baues.
8 10.

Ist die Genehmigung von Seite des Wiener Stadtrathes erfolgt , so hat
der Ersteher innerhalb längstens drei Tagen , nachdem ihm von Seite des
Sladtbauamtes die Aufforderung zum Beginne des Baues schriftlich zuge¬
kommen sein wird , die Arbeiten zu beginnen.

Abänderung im Bauprojecte.
8 11-

Wenn sich bei der Ausführung des Baues aus unabweislichen Ursachen
Abweichungen von dem genehmigten Projekte ergeben sollten , so ist der Unter¬
nehmer verpflichtet , hievon die schriftliche Anzeige an das Bauamt zu erstatten,
und falls hiedurch eine Vermehrung der Arbeiten hervorgehen sollte , die Ge¬
nehmigung abznwarten . Für ein nicht genehmigtes Mehrerfordernis wird keine
Vergütung geleistet . Ersparungen ans Abweichungen kommen nicht dem Unter¬
nehmer , sondern der städtischen Caffa zugute . Die genehmigten Mehrleistungen
werden nach den Einheitspreisen des Kostenanschlages mit Anwendung der
Erstehungspercente vergütet.

Mangelhaftigkeit der Arbeiten.
8 12-

Jedes Gebrechen , welches durch erweisliche Mangelhaftigkeit der Arbeiten
oder Lieferungen entweder schon während des Baues oder während der Haf¬
tungszeit entsteht , muss von dem Contrahenten auf eigene Kosten und in
möglichst kurzer Zeit beseitigt werden , widrigenfalls die Commune Wien be¬
rechtigt ist, die Abhilfe durch andere Werklente und ohne an irgendeinen Preis
gebunden zu sein , zu bewirken , hiezu die deponierte Caution in Anspruch zu
nehmen und , falls diese nicht hinreichen sollte , den Ersatz aus dem übrigen
Vermögen des Contrahenten eindringlich zu machen . Ob eine Mangelhaftigkeit
der Arbeiten oder Lieferungen bestehe , hat zunächst das städtische Bauamt zu
beurtheilen ; im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Banamte
und dem Contrahenten entscheidet der Magistrat der Stadt Wien , und als
allerletzte Instanz der Wiener Stadtralh , dessen Ausspruch für den Con¬
trahenten bindend ist, ohne dass ein weiterer Rechts - oder Beschwerdezug
Platzgreifen darf.

Bauleitung , Banüberwachnng und Baueintheilun  g.
8 13.

Die Bauführung geschieht unter der unmittelbaren Leitung des Stadt¬
bauamtes , und es hat der Contrahent sich den Anordnungen dieses Amtes im
Bereiche der eingegangenen Verpflichtungen bereitwillig zu fügen . Die Über¬
wachung des Stadtbauamtes wird sich hauptsächlich auf die den Plänen ent¬
sprechende Ausführung des Objectes , sowie aus die Quantität und Qualität

der Leistungen erstrecken . Die Eintheilung des Baues selbst aber , sowie alle
Vorkehrungen für die ungehinderte Fortführung desselben bleiben dem Con¬
trahenten , der dafür zu haften hat , überlassen.

Ban - Ionrna  l.
8 14.

Über den Fortschritt des Baues wird von der Banleitung ein Journal
geführt , in welches die Leistungen des Contrahenten eingetragen werden . Die
Contrahenten haben dasselbe nach Ablauf einer jeden Woche zum Beweise der
Richtigkeit der darin vorkommenden Ansätze zu unterfertigen und können darin
auch ihre allfälligen Bemerkungen entsetzen . Unterlässt der Contrahent diese
Mitfertigung , so wird dieses als eine Richtigauerkenuung der in das Journal
von der Bauleitung eingetragenen Daten von Seite des Contrahenten angesehen.

Gerü st ung.
8 15-

Der Contrahent hat für die zu seinen Arbeiten erforderlichen Gerüst¬
herstellungen selbst zu sorgen und die Ausführung der Erd - und Maurerarbeiten,
dann die Schieferdeckerarbeiten zu übernehmen.

Mehr - oder Minderleistung innerhalb des Bau Projektes.
8 16-

Die Bezahlung für die Leistungen der Contrahenten geschieht bloß
nach dem wirklichen Ausmaße der gelieferten Arbeiten . Jeder Unternehmer
verpflichtet sich, wenn von irgendeiner Arbeitsgattung , respeclive Leistung.
mehr als veranschlagt war , erforderlich wäre , diese Mehrleistung zu den er¬
standenen Preisen herzustellen . Ebenso muss er es sich gefallen lassen , wenn
von irgendeiner Arbeitsleistung weniger erforderlich wäre , oder wenn dieselbe
ganz entfallen würde , oder aber , wenn einzelne Stücke der Arbeitsleistung
in geänderten Dimensionen gefordert werden sollten.

Übernahme von G ewi chts geg en st än d en und Stückarbeiten.
8 17-

Alle Gegenstände , welche nach Gewicht gerechnet und bezahlt werden,
müssen , insofern sich nicht das Gelvicht aus den Maßen berechnen lässt , von
der Bauleitung im Beisein eines Vertreters des Contrahenten gewogen und
über das Gewicht des Gegenstandes ein Gegenschein ausgefertigt werden,
welcher dem Conto als Beleg anzuschließen ist . Die erforderliche Decimalwage
ist vom Contrahenten beizustellen , und hat derselbe die zum Abladen und zur
Abwage erforderlichen Arbeitsleute auf seine Kosten beizustellen . Kommen
größere Gegenstände , die nicht am Bauplatze gewogen werden können , zur
Abwägung , so hat der Contrahent dafür zu sorgen , dass diese Abwägung von
der Bauleitung auf einer geeigneten , innerhalb Wien befindlichen Wage statt¬
finden könne.

Abschlagszahlungen.
8 18-

Über mündliches Ansuchen bei der Bauleitung werden dem Ersteher
während des Baues u conto -Zahlungen im Betrage von neunzig (00 ) Percent
der Verdienstsume ausbezahlt . Zu diesem Behufe hat der Ersteher die von ihm
gefertigten Verdienstansweise , die mit einer laufenden Nummer zu versehen
sind , der Bauleitung vorzulegen , welche die Leistung nach Qualität und
Quantität und Preisausatz prüft , richtigstellt und bestätigt und dem Wiener
Magistrate zur Anweisung der Zahlung überreicht . Die Auszahlung erfolgt
dann bei der städtischen Hanptcassa.

Elementarunfälle.

8 19-
Der Ersteher hat sich gegen alle Elementarnnfälle selbst zu schützen und

haftet nicht nur für den an seinen Arbeiten durch Feuer , Wasser , Wind,
Hagel rc . entstehenden Schaden , sondern auch für Schäden , welche durch seine
Arbeiten dem Gemeinde -Eigcnthume zugefügt werden.

Baurechnung.
8 20.

Der Ersteher hat nach Vollendung der von ihm erstandenen Leistungen
innerhalb eines von der Bauleitung festgesetzten Termines derselben die von
ihm zu verfassenden und coüerten Ansführungspläne , Ausmaße und Conten
als Hauptrechnung vorzulegen . Bei Verfassung dieser Rechnungen ist genau
die Form und Nechuuugsweise des banämtlichen Vorausmaßes und Kosten¬
anschlages beiznbehalten.

Collaudie rung und Auszahlung des Verdienstrestes.
8 21.

Ist das Bauobject in allen seinen Theilen vollendet , so wird seitens des
Stadtbauamtes die Übernahme desselben durch die Gemeinde zur Benützung
veranlasst . Wird dabei die vertragsmäßige Ausführung der Arbeiten und
Lieferungen bezüglich ihrer Qualmt vorgefunden , so beginnt mit dem Tage
dieser Übernahme die in den speciellen Bedingnissen festgesetzte Haftungszeit.

Über die Auszahlung der von den städtischen Organen adjustierten
Schlussrechung ist der Contrahent rücksichtlich einer aus dieser Vorschrift resul¬
tierenden Forderungen an die Gemeinde Wien als vollständig befriedigt anzu-
sehcn und ist derselbe daher keine wie immer geartete Forderung an die Ge¬
meinde Wien zu stellen berechtigt.
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Ca utionsausfolgung , Haftungspflicht.
8 22.

Die deponierte Cantion wird nach Ablauf der in den speciellen Beding¬
nissen festgesetzten Haftnngszeit dem Erstcher über sein Ansuchen nur dann
ansgefolgt werden , falls das städtische Banamt bestätigt , dass kein Gebrechen
an dem Banobjecte wahrznnehmen sei, die Commune keine Ersatzansprüche zu
stellen hat und die allsälligen Pönalbeträge entweder nachgesehen oder bezahlt sind.

Zeigen sich während der Haftnngszeit an den Arbeiten Mängel oder
Gebrechen , so ist die Commune Wien berechtigt , den Ersteher zur Ausbesserung
oder Nenherstellung auf seine Kosten zn verhalten und im Falle als der
Ersteher säumig ist oder Gefahr im Berzng eintritt , auf Gefahr und Kosten
desselben die erforderlichen Arbeiten zu veranlassen

Vertrag , Stempelgebür.
8 23.

Das Offert , die Kostenanschläge , die allgemeinen und speeiellen Beding¬
nisse vertreten die Stelle eines schriftlichen Vertrages . Der Ersteher hat daher
auch diese Documente zum Beweise , dass er den Inhalt derselben vollkommen
kennt und sich danach zn richten hat , eigenhändig zu unterfertigen , und es hat
jeder Ersteher die auf seinen Antheil an dem Unternehmen entfallende gesetz¬
mäßige Stempelgebür zu tragen.

Rechtsnachfolger , Todesfall.
8 24.

Für die genaue Erfüllung aller vom Ersteher eingegangenen Verpflich¬
tungen haftet der Ersteher , seine Erben und sonstigen Rechtsnachfolger . Sollte
ein Ersteher vor vollständiger Durchführung der von ihm übernommenen Ver¬
pflichtungen sterben , so soll es dem Wiener Gemeinderathe Vorbehalten sein,
zn bestimmen , ob die weitere Durchführung den Erben zu überlassen oder an
jemand anderen zu übertragen sei. Wird die weitere Durchführung den Erben
überlassen , und sind es deren mehrere , so sind dieselben verbunden , sogleich
nach dem Tode des Erstehers , längstens innerhalb drei Tagen , vom Todes¬
tage an gerechnet , jene Person dem Wiener Magistrate schriftlich anzuzeigen,
welcher sie die Ausführung ihrer Verbindlichkeiten übertragen haben.

Verzichtleistung ans die Eiuwendun gwegen Verkürzung über
die Hälfte.

8 25.
Der Wiener Stadtrath und jeder Ersteher leisten auf die im Z 934 des

allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches gestaltete Bestreitung des Vertrages
wegen Verkürzung über die Hälfte Verzicht.

Gerichtsstand.
8 26.

Streitigkeiten , welche aus dem diesfälligen Vertragsverhültnisse entstehen
sollten und deren Beilegung nicht schon durch die vorliegenden Bedingnisse
anderweitig geordnet ist , können zu ihrer rechtlichen Austragung ohne Rücksicht
auf den dem Ersteher etwa eigenen Gerichtsstand nur bei jenem Gerichte
anhängig gemacht werden , welches in dem Falle competent wäre , wenn die
Commune Wien als Geklagte erscheint , und der Ersteher unterwirft sich hiemit
ausdrücklich diesem Gerichte.

Specielle Bedingungen.
8 27.

Die dem Ersteher speciell obliegenden Verpflichtungen sind theils durch
die Bestimmungen in den Ausmaßen und Kostenanschlägen normiert und
werden im übrigen durch die diesen allgemeinen Bedingnissen als Supplement
dienenden Specialbedingnisse ergänzt.

II

Specielle Bcdingnisse für die Errichtung und Instandhaltung
von Blitzableitern aus städtischen Gebäuden.

Pläne.
8 1-

Vor Inangriffnahme der Ausführung eines Blitzableiters ans einem
städtischen Gebäude hat der Ersteher der Bauleitung eine Ausführnngsskizze
vorznlegen.

Nach fertiggestellter Arbeit sind die richtiggestellten Evidenzpläne im
Actenformate (21 X 34 cm ) und im Maßstabe 1 : 500 vorzulegen.

Material.
8 2.

Jeder Bestandtheil der Blitzableiteranlage ist genau nach den in den
banämtlichen Kostenanschlägen angegebenen Dimensionen , Materialbeschaffenheit,
Mengen und Gewicht zu liefern , und sind dem Bauamte auf Verlangen vor
Beginn der Arbeit von sämmtlichen Bestandtheilen Musterstücke vorzulegen.

A n f f a n g st a n g e n.
8 3.

Die Anffangstangen sind stets auf den höchstgelegenen Gebäudetheilen
anzubringen . In der Nähe von Schornsteinen sind die Auffangstangen wetter-
seitig anzubringen und müssen die Mündung des Schlotes um mindestens
1 m überragen.

Verbindungsleitungen.
8 4.

Die Verbindnngsleitnngen zwischen den Anffangstangen sind längs des
Firstes und längs der am meisten vorspringenden Dachkanten zn führen , wobei
Rauchöffnungen , Mauervorsprünge u . s. w . zu umgehen sind . Scharfe Bie¬
gungen in den Leitungen sind zu vermeiden.

V e r b i n d n n g s st e l l e n - U n t e r st ü tzu n g s P n n kt e.
8 5.

Sämmtliche an der Blitzableiteranlage vorkommenden Verbindungen müssen
entweder geschraubt , geklemmt oder mit Zinkloth gelöthet werden ; säurehaltiges
Löthwasser darf nicht verwendet werden . Das einfache Umwickeln der Drähte
an den Spleißstellen , sowie das Umwickeln der Drähie um die Träger ist
unzulässig . Die Unterstützungspunkle der Leitungen dürfen nicht weiter als
2 m voneinander entfernt sein . Erforderlichenfalls sind die Stützen entsprechend
zu vermehren.

Bodenleitun gen.
8 6.

Die Bodenleitnngen sind so anzuordnen , dass auf je drei Fangstangen
zwei Bodenleitungen entfallen ; die Anordnung der Bodenleitnngen selbst richtet
sich nach den örtlichen Verhältnissen und ist in jedem besonderen Falle die Zu¬
stimmung der Bauleitung einzuholen . Die Erdleitungen sind an möglichst
feuchte Stellen des Grundstückes zu verlegen und wenn möglich bis unter den
Grundwasserspiegel zu führen . Die zur Aufnahme der Bodenleitung und der
Erdplatte ansgehobene Grube darf erst nach erfolgter Zustimmung der Bau¬
leitung wieder verschüttet werden , und obliegt es dem Ersteher , diese Zustim¬
mung ohne Verzug zu erwirken.

Haftung.
8 7. '

Der Ersteher hat für die Güte und Solidität seiner Arbeit im Sinne
der ZZ 8 und 19 der allgemeinen Vorschrift zwei Jahre vom Tage der
Vollendung des Objectes zu haften , und hat während dieser Zeit jedes Ge¬
brechen , welches durch sein Verschulden an dem Blitzableiter selbst oder an
anderen Theilen des Gebäudes entstehen sollte , ans seine eigenen Kosten zn
beheben.

Periodische Untersuchung.
8 8.

Der Ersteher ist verpflichtet , während der Haftzeit die von ihm hergestellte
Blitzableiteranlage in jedem Frühjahre mindestens einmal , sowie nach jedem
allfälligen Blitzschläge zu untersuchen und hierüber dem Stadtbauamte (Ab-
theilnng VIII ) einen Befund vorzulegen . Eine Vergütung für diese Unter¬
suchungen während der Haftzeit findet nicht statt.

2S.
(Dienstesvorschriften für die znr Beaufsichtigung
und Bedienung der städt . Schöpfwerke für Straften-
bespritznng nnd Fenerlöschzwecke bestellten Aufseher . )

Der Wiener Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 15 . October
1896 aä Z . 8154 (M .-Z . 107807 ex 1895 ) nachstehende Dienstes-
vorschristen genehmigt:

8
Zur Bedienung der Gasmotoren in den für die Straßenbespritznng und

für Feuerlöschzwecke bestehenden Schöpfwerken der Gemeinde Wien , sowie zur
Beaufsichtigung derselben sind Schöpfwerkaufseher bestellt.

8 2.
Die Aufnahme nnd Entlassung dieses Aufsichtspersonales erfolgt durch

das Stadtbauamr . Es untersteht demselben in jeder dienstlichen Beziehung,
unmittelbar jedoch den Stadtbanamts -Abthcilungen der betreffenden Bezirke.
Diese Aufseher haben auch den Anordnungen , welche die Bezirksvorsteher in
ihrem Angewiesenen Wirkungskreise , insbesondere hinsichtlich der Straßenbe¬
spritzung treffen , unweigerlich Folge zu leisten.

8 3.
Die Aufnahme der Schöpfwerkaufseher erfolgt in der Regel nur für die

Dauer der Straßenbespritznngssaison , d. i . vom 1 . April bis 15 . October
jeden Jahres.

8 4.
Der Lohn der Aufseher wird mit täglich 1 fl . 50 kr . festgesetzt . Wird zur

Bedienung nnd Beaufsichtigung eines Schöpfwerkes eine Person bestellt , welche
diese Arbeiten als Nebenbeschäftigung besorgt , so hat eine geringere Entlohnung
platzzugreifen , welche vom Magistrate sestznstellen ist nnd den Betrag von 1 fl.
pro Tag nicht überschreiten darf.

8 5-
Die Auszahlung des Lohnes erfolgt wöchentlich im nachhinein bei der

städtischen Hauptcassa - Abtheilung des betreffenden magistratischen Bezirksamtes
gegen Verrechnung mittels Wochenlohnliste , welche von der Stadtbauamts-
Abtheilnng zn verfassen und vom Leiter des magistratischen Bezirksamtes zn
vidieren ist. Der Lohn wird auch für jene Tage bezahlt , an denen infolge
Regens oder anderer Umstände das Schöpfwerk außer Betrieb gesetzt ist. Nur
wenn die Betriebsunterbrechung von längerer Dauer ist oder durch das Ver¬
schulden des Aufsehers „entstanden ist, hat die Entlassung desselben zn erfolgen.
Eine Entlohnung für Überstunden wird nicht geleistet.
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8 6.
Die Entlassung der Aufseher kann seitens der Gemeinde jederzeit ohne

Angabe von Gründen durch das Stadtbauamt erfolgen . Die Aufseher dagegen
sind au eine achttägige Kündigungsfrist bei Auflösung dcS Dienstverhältnisses
gebunden.

8 7.
Zu den Obliegenheiten der Schöpfwerkanfsehec gehört insbesondere:
1 . Der Betrieb und die Beaufsichtigung der Gasmotoren , der Gas¬

installation im Innern des Maschinenhanses und der Pumpenanlage , sowie
der Wasserreservoiranlage . Hiebei ist namentlich für die fortwährende und recht¬
zeitige Einölung der Maschinenbestandtheile des Gasmotors und der Pumpen-
anlage zu sorgen.

2 . Am ersten Tage jeden Monates ist behufs Constatieruug des Gas¬
verbrauches der Gasmesser abzulefm und die gefundene Zahl in dem Buche,
welches jedem Schöpfwerkaufseher zur Ausschreibung von der Stadtbauamts-
Abtheilung des Bezirkes übergeben wird , einzutragen . Außerdem ist der Schöpf¬
werkaufseher verpflichtet , in dieses Buch genau die Stunden , wann das
Schöpfwerk in und außer Betrieb gesetzt wird , sowie die Anzahl der beim
Schöpfwerke gefüllten Fasswagen sammt deren approximativem Rauminhalt
nach der in diesem Buche vorgezeichneteu Weise einzutragen . Diese Ausschreibung
ist am Ende eines jeden Monates an die Stadtbauamts -Abtheilung des Be¬
zirkes abzugeben und gleichzeitig über den Betrieb und Zustand des Schöpf¬
werkes , sowie über besondere Vvrsulleuheiteu zu rapportieren . Bedeutendere
Vorfälle sind sogleich zu melden.

3 . Der Aufseher ist verpflichtet , die angeordnete Wasserabgabe aus dem
Schöpfwerke an die städtischen Coutrahenten strengstens zu überwachen , ins¬
besondere darauf zu sehen , dass von den Bespritzuugseontrahcnten das be¬
zogene Wasser bloß zur Straßenbespritzung verwendet werde.

4 . Dem Schöpfwerkaufseher ist strenge verboten , Wasser aus dem Schöpf¬
werke an Privatparteien ohne eine bewilligende Anweisung des magistratischen
Bezirksamtes abzugeben . Für den Fall , als die Ergiebigkeit des Schöpfwerkes
nur mehr für die Zwecke der Straßenbespritzung ausreichen sollte , ist die
Wasserabgabe au Privatparteien sofort einzustelleu und hievon sogleich der
Stadtbauamts -Abtheilung im Bezirke die Meldung zu erstatten , damit das
weitere verfügt werden kann.

5 . Der Schöpfwerkaufseher hat zu sorgen , dass jeden Abend nach Be¬
endigung der Wasserentnahme für die Straßenbespritzung die Reservoire des
Schöpfwerkes gefüllt werden , so dass für den Fall einer Feuersgefahr Wasser
vorräthig ist, und die ersten Wasserwagen am nächsten Morgen die Füllung
der Reservoire nicht abwarten müssen.

6 . An Regentagen , an welchen die Straßenbespritzung eingestellt und
das Schöpfwerk daher nicht in Betrieb gesetzt ist , sowie bei Betriebsstörungen
hat sich der Schöpfwerkaufseher mit der Reinigung der Gaskraftmaschine,
Instandhaltung , Reinigung und Einölung der Pumpenanlage , sowie des Reser-
voires und Maschinenhauses zu beschäftigen.

Nach Beendigung dieser Arbeiten hat sich der Aufseher sofort der Stadt¬
bauamts -Abtheilung für den betreffenden Bezirk , oder über dessen Weisung
dem Herrn Bezirksvorsteher für sonstige Dienstleistungen der Gemeinde zur
Verfügung zu stellen.

Wird diese Verpflichtung außeracht gelassen , so wird dem Aufseher der
Taglohn für die Tage , an welchen er diese Verpflichtung verletzt hat , in Abzug
gebracht.

7 . Die Schöpfwerkaufseher sind verpflichtet , allen dienstlichen Aufträgen
strenge Folge zu leisten ; außerdem wird ihnen in jeder Beziehung Redlichkeit,
Ordnung , Fleiß , Nüchternheit und ordentliches Betragen zur strengen Pflicht
gemacht.

8 8.
Die Dauer der täglichen Arbeitszeit richtet sich nach dem vorhandenen

Bedürfnisse zum Betriebe des Schöpfwerkes und ist danach vom Stadtbau¬
amte im Einvernehmen mit dem Bezirksoorsteher zu bestimmen.

^Jnsolange der Betrieb des Schöpfwerkes im öffentlichen Interesse auch
an Sonntagen aufrecht erhalten bleiben muss , tritt eine Sonntagsruhe für
die Schöpfwerkaufseher nicht ein.

^ 8 9.
Die Aufseher werden durch das Stadtbauamt für Krankheits - und Be¬

triebsunfälle im Sinne der gesetzlichen Vorschriften versichert , und es leistet
die Gemeinde bis auf weiteres den ganzen dafür entfallenden Prämienbetrag.

8 10.
Jede Außerachtlassung der in dieser Instruction enthaltenen Bestimmungen

wird im ersten Betretungsfalle mit einem Verweis , bei erschwerenden Umständen
jedoch mit sofortiger Dienstesentlaffung bestraft werden . Im Wiederholungs¬
fälle tritt immer sofortige Dienstesentlaffung ein.

8 11.
Diese Dienstesvorschriften sind in sämmtlichen Schöpfwerken der Ge¬

meinde ständig affichiert zu halten und jedem neu anfgenommenen Aufseher
bekanntzugeben . Vom Tage der Affichierung  an sind die Aufseher den Be¬
stimmungen derselben unterworfen.

ZllaMi al:

(Einschränkung der Ertheilnng von Ansträgerscheinen
an Gipsfigurenerzenger .)

Magistralsdirector Tachau hat mit Erlass vom 27 . October
1896 , M .-Z . 203595 sx 1895/XVIII , den Bezirksamtsleitern
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die aus den Kreisen der Wiener Gipsfigurenerzeuger erhobenen berechtigten
Klagen gegen das Treiben der sogenannten Hansiercompagnien lassen es als
nothwendig erscheinen , bei der Ertheilnng von Austrägerscheinen an Gips¬
figurenerzenger mit besonderer Rigorosität vorzugehen.

Zufolge des ans Anlass eines diesbezüglichen Antrages der Handels¬
und Gewerbekammer für Niederösterreich erflossenen Erlasses der hochlöblichen
k. k. n .- ö. Statthalterei vom 12 . November 1895 , Z . 78550 , wird dem Be¬
zirksamte in dieser Beziehung Nachstehendes eröffnet:

Im allgemeinen haben die magistratischen Bzirksämter bei der Ertheilnng
von derlei Äustragslicenzen genauestens zu prüfen , ob sämmtliche  der im
8 60 , Absatz 3 der Gewerbeordnung statuierten Voraussetzungen vorhanden
sind , so dass mit der Verweigerung der Licenz vorzugehen sein wird , wenn
auch nur ein gesetzliches Requisit nicht vorhanden ist.

Das gilt insbesondere dann , wenn der Licenzwerber die Erzeugung der
Gipswaren nicht selbst ansübt oder eine über den Umfang des kleinen Ge¬
werbes hinansgehende Anzahl von Hilfsarbeitern beschäftigt , oder wenn der
Verkauf nicht bloß innerhalb des Wiener Gemeindegebietes erfolgt.

Im besonderen wird Folgendes zu beobachten sein:
1 . Die Äustragslicenzen sind nie gleichzeitig mit dem Gewerbescheine

an den betreffenden Bewerber hinauszngeben , da bei Ausstellung des Gewerbe¬
scheines das gesetzliche Requisit der „ Ansässigkeit " noch gar nicht vorhanden ist

Das Requisit der Ansässigkeit wird in Hinkunft nur dann als vorhanden
anzunehmen sein , wenn der betreffende Licenzwerber sein Gewerbe mindestens
zwei Jahre  in der Gemeinde Wien ausübt.

2 . Es wird in jedem einzelnen Falle genauestens zu erheben sein , ob
das Ansuchen um Ertheilnng eines Austragsscheines thatsächlich von einem
kleinen  Gewerbsmanne ausgeht oder ob nicht vielmehr eine der sogenannten
Hansiercompagnien , bei welchen von einem Kleinbetriebe nicht die Rede sein
kann , der wirkliche Gesuchsteller ist.

3 . Ist durch Erhebungen zu constatieren , in welcher Vermögenslage der
Licenzwerber sich befindet , ob die Licenz nur „ zum besseren  Fortkommen"
oder zum Fortkommen überhaupt  dienen soll.

4 . Schließlich wird auch das Augenmerk darauf zu richten sein , in welcher
Weise die Erzeugung der GiPswarcn von dem Licenzwerber bisher betrieben
wurde : ob die Betriebsstätte den Anforderungen des Z74G .-O . entspricht , ob
die Arbeiterschutzbestimmnngen des Gewerbegesetzes beobachtet werden , wie nicht
minder ob der Krankenversichernngspflicht Genüge geschieht u . s. w . — kurz
es wird sich in jedem Falle gegenwärtig zu halten sein , ob der betreffende Licenz¬
werber der besonderen Begünstigung des H 60 , al . 3 G . -O . in jederHinsicht
würdig  ist.

Sollte der Mangel einer gesetzlichen Voraussetzung für die Ertheilnng
einer Austragslicenz erst nachträglich zum Vorscheine kommen , so wird mit der
sofortigen Entziehung der Licenz vorzugehen sein.

LI.
(Berechnung der Badien bei Offertansschreibungen .)

Magistralsdirector Tachau hat mit Erlass vom 7 . No¬
vember 1896 , M .-D .-Z . 2120 , unter Hinweis auf die Beschlüsse
des Stadtrathes vom 23 . August 1893 , Z . 5969 (siehe Amtsblatt
Nr . 73 ox 1893 , „Verordnungen rc. " VIII , 20 sPNA. 51ss) und
vom 28 . October 1893 , Z . 6765 (siehe Amtsblatt Nr . 94 ox 1893,
„Verordnungen rc. " XI , 15 sspnA. 63ss), nachstehenden Präsidial-
Erlass des Vice -Birrgermeisters Dr . Neumayer  ääto . 25 . Oc¬
tober 1896 , Z . 8576 , den unterstehenden Amtsabtheilungen zur
Kenntnisnahme und genauen Danachachtung übermittelt:

Im Hinblicke auf den Umstand , dass wiederholt der Fall eiugetreten ist,
dass bei Einbringung von Offerten die Offerenten das Vadium nicht nach
den Kostenanschlags - sondern nach den Erstehungspreisen berechnet , ihren
Offerten angeschlossen haben , ersuche ich Sie , Herr Magistratsdirector , neuerlich
in geeigneter Weise zu verlautbaren , dass die Berechnung und der Anschluss
der vorgeschriebenen Vadien lediglich  unter Zugrundelegung der Kosten-
ansch lagspreise  zu erfolgen hat.
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III. Geletze
non besonderer Wichtigkeit für den politischen Ver-

maltungMenst.
32.

ERegelung des Umfanges der Berechtigung einiger
DeLailhandelsgewerbe .)

Gesetz vom 4. Juli 1896 , N.-G .-Bl . Nr . 205 (Ausgegeben
und versendet am 20 . November 1896) :

Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich anzuordnen,
wie folgt:

§
Der Z 38 des Gesetzes vom 15 . März 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 39 , be¬

treffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung , wird durch die
nachfolgende Bestimmung , welche den vierten Absatz desselben zu bilden hat,
ergänzt:

Der Umfang der Berechtigung der Detailhandelsgewerbe mit geringerem
Warenvorräte und mit der Beschränkung ans den Verkauf geringwertiger
Prodncte bei einem lediglich localen Betriebe (Gemischtwaren -Verschleiß . Greisler -,
Fragner - oder Höcklergewerbe , Victualienhandel u . dgl .) kann im Verordnungs-
Wege nach Einvernehmung der Handels - und Gewerbekammern und der be¬
teiligten Genossenschaften geregelt werden.

8 2.
Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Kundmachung in Wirksamkeit.
Mit dem Zeitpunkte , in welchem die im Z 1 erwähnte Verordnung in

Kraft tritt , dürfen die durch dieselbe geregelten Detailhaudelsgewerbe nur in
dem dort bezeichnten Umfange ausgeübt werden.

8 3.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes werden der Handelsminister und der

Minister des Innern betraut.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1896 pnblieierten Gesetze und Verordnungen . )
Reichsgesehblatt.

Nr . 186 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
29 . August 1896 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinde
Zboröw in die 7 . Classe des Militär -Zinstarifes (R .-G .-Bl . Nr . 225 ox 1890)
verlantbart wird.

Nr . 187 . Kundmachung des Eisenbabnministeriums
vom 14 . September 1896 , betreffend die Concessioniernng einer
mit elektrischer Kraft zu betreibenden normalspurigen Kleinbahn von Prag
(Smichow ) nach Kosir.

Nr . 188 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 10 . October 1896 , womit nachträgliche Bestimmungen zur
Aichordnung vom 19 . December 1872 (R .-G .-Bl . Nr . 171 ) veröffentlicht werden.

Nr . 189 . Berordnung des Justizministeriums vom
10 . October 1896 , betreffend die Erhöhung der Präsenzgelder für
die aus dem Stande der Arbeitsnehmer gewählten Mitglieder des Gewerbe¬
gerichtes in Bieliy.

Nr . S99 . Verordnung des Finanzministeriums vom
19 . October 1896 , betreffend die Umwandlung der Steuer-Local¬
commission in Troppan in eine Steueradministration.

Nr . 191 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
27 . August 1896 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinde
Lubaczüw in die 6. Classe des Militär -Zinstarifes (R .-G .-Bl . Nr . 225 ox 1890)
verlantbart wird.

Nr . 192 . Concessionsurkunde vom 21 . September
1896 für die Localbahn Strakonitz—Bteznitz.

Nr . 193 . Concessionsurkuude vom 21 . September
1896  für die Localbahn Nenhof —-Weseritz.

Nr . 194 . Verordnung des Finanzministeriums vom
20 . October 1896 , betreffend die Umwandlung der Steuer-Local-
commisson in Linz in eine Steueradministration.

Nr . ?95 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
29 . August 1896 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinde
Zaleszczyki in die 5. Classe des Militär -Zinstarifes (R .-G .-Bl . Nr . 225 ex
1890 ) verlantbart wird.

Nr . 196 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
im Einvernehmen mit den betheiligten k. k. Ministerien
vom 22 . October 1896 , betreffend die Verwendbarkeit der vom
k. k. priv . österreichischen Creditinstitute für Verkehrsunternehmungen und
öffentliche Arbeiten am 1. August 1896 emittierten Obligationen der Kategorie ^
zur fruchtbringenden Anlegung von Stiftnngs -, Pupillar - und ähnlichen
Capitalien.

Nr . 197 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 24 . October 1896 , betreffend die
Zollbehandlung von Fnttergetreide für die von Reisenden mitgeführten Zug-
nnd Lastthiere.

Nr . 198 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 24 . October 1896 , betreffend die Er¬
gänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife beim Schlagworte „Seilerwaren " .

Nr . 199 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 25 . October 1896 , betreffend die Auflassung der Expositur des
königlich ungarischen Hauptzollamtes Budapest in der Neupester Schiffswerfte.

Nr . 299 . Verordnung des Justizministeriums vom
27 . October 1896 , betreffend die Zuweisung der Ortsgemeinden
Nakek und Schilze zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes in Zirknitz.

Nr . 291 . Kundmachung des Eisenbahnmiuisteri ums
vom 30 . October 1896 , betreffend die Concessioniernng einer schmal¬
spurigen Kleinbahn Lupköw —Cisna.

Nr . 292 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 2 . November 1896 , betreffend die Errichtung einer
Bezirkshauptmannschaft in Mödling in Niederösterreich bei gleichzeitiger Zu¬
weisung der Gerichtsbezirke Aspang und Kirchschlag zum Amtsbezirke der Be¬
zirkshauptmannschaft Wiener -Neustadt . *)

Nr . 293 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , des Handels und der Finanzen vom
8 . November 1896 , betreffend die Einfuhr von Tafeltrauben in Fässern.

Nr . 294 . Zusatzerklnrung zum internationalen
Übereinkommen über den Eisenbahn -Frachtverkehr vom
14 . October 1890 ( R .-G .-Bl . Nr . 186 ex 1892 ) ,
betreffend den Beitritt weiterer Staaten.

Nr . 295 . Gesetz vom 4 . Juli 1896 , betreffend die
Regelung des Umfanges der Berechtigung einiger Detailhandelsgewerbe .*)

L. Laudesgesehblatt.
Nr . 71 . Gesetz vom 15 . September 1896,  betreffend

die Überschau des in die Stadtgemeinde Wiener -Neustadt eingeführten Fleisches
und die dafür zu entrichtende Gebür.

Nr . 72 . Gesetz vom 17 . September 1896,  wirksam
für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , womit der Stadt Wien die
Aufnahme eines Änlehens von 60,000 .000 Kronen bewilligt wird.

Nr . 73 . Verordnung des k. k. Statthalters in
Niederösterreich vom 25 . October 1896 , betreffend die Organi¬
sation des technischen Dienstes für agrarische Operationen.

Nr . 74 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
28 . September 1896 , Z . 86974 , betreffend die Errichtung eines
neuen Aichamtes in Floridsdorf.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Inhalt:

L. Verordnungen und Entscheidungen:
1. Ausübung der Fischerei im Donaucanase und im Wieuflusse.
2. Krankenversicherungspflicht des Personales der Arbeiter -Unfallvcr-

sicherungsanstalt für Niederösterreich.
3. Anzeigen der Ausübung der ärztlichen Praxis — stempelfeei.
4 . Die Erzeugung von Pinselwaren gehört in den Berechtigungsnmfang

des Bürstenbindergewerbes und hat die Verweigerung des Dispenses vom
Befähigungsnachweise für das Bürstenbindergewerbe auch für das
Pinselmachergewerbe zu gelten.

5.  Inanspruchnahme der Mitwirkung k. n . k. Consnlarbehörden.
6. Hintanhaltnng der Auswanderung nach dem Staate Minas Geraös.
7 . Zulassung der von der Firma L. Roth 's Söhne in Wien erzeugten

Klinkersteine für Pfeilermauerungen.
8. Trauungen von Ofsicieren des Ruhestandes.
9 . Untersuchung handelsgärtnerischer Anlagen behufs Befreiung der Besitzer

von der Beibringung behördlicher Certificate bei Pflanzensendungen nach
den der Berner Convention beigetretenen Staaten.

10 . Registrierung von Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften.
11 . Behandlung ' der Fälle von Auswanderungen österreichischer Staats¬

angehöriger nach Ungarn.
12. Einsichtnahme von Acten durch Parteien.
13 . Öffentliche Sammlungen.

Zs . Normativbeftimmungen:
Gemein derath:

14. Abänderung mehrerer Bestimmungen des Organisationsstatntes für die
Feuerwehr der Stadt Wien.

Stadtrath:
15. Dienst -Instruction für den Kabellungs -Anfscher.
16 . Termin für Offertausschreibnngen.

M agistrat:
17 . Amtliche Berichtigungen.
18 . Abfuhr der auf Grund des Wehrgesetzes von ungarischen Staatsbürgern

eingehobenen Strafgelder.
Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre 1896 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

I . Verordnungen und Entscheidungen.
i.

(Ausübung der Fischerei im Douaueauale und im
Wieuflusse .)

Der Wiener Magistrat hat der k. k. Polizeidirection in Wien
mit Note vom 13 . Juni 1896 , M .-Z . 102704/XV , Nachstehendes
mitgetheilt:

Mit dem hohen Erlasse vom 18. April 1896 , Z . 119135 , hat die k. k.
Statthalterei ' einverständlich mit dem niederösterreichischen Landesansschusse im
Grunde des Z 13 des Gesetzes vom 26 . April 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 1 ox 1891,
ergänzt durch Artikel I des Gesetzes vom 23 . April 1894 , L.-G .-Bl . Nr . 22,
die Bewilligung ertheilt , dass die Nutzung des Fischereirechtes  der Gemeinde
Wien in dem Fischerei -Eigen -Reviere 5 a, das ist im Donau canale  vom
Sporne in Nnssdorf abwärts bis zur Einmündung des Wienslnsses und im
Wienflusse  von seiner Ausmündung aufwärts bis zur Stnbenthorbrücke,
dann in der Angewiesenen Donancanalstrecke von der Ausmündung des Wien¬
flusses bis zur Staatseisenbahnbrücke durch entgeltliche Ausstellung von Fischerei¬
bewilligungen an vertrauenswürdige , im Besitze von Fisch erb ücheln be¬
findliche Personen seitens des Wiener Magistrates erfolge.

Bewilligungen zur Ausübung der Fischerei in diesem Fischereireviere
werden an im Besitze von Fischerbücheln befindliche, vertrauenswürdige Per¬
sonen auf Jahresdauer , und zwar vom Tage der Ausstellung an gerechnet,
vom Wiener Magistrate durch Einsetzung der nachfolgenden Clausel auf dem
Einlagebogen des Fischerbüchels ausgestellt:

„Wiener Donaucanal vom Sporne in Nussdorf abwärts bis zur Staats-
eiseubuhabiücke und Wienflnss von seiner Mündung aufwärts bis zur Stuben¬
thorbrücke.

Giltig für die Zeit vom . bis.
mit.

Vom Wiener Magistrate im selbständigen Wirkungskreise,
am.
(Unterschrift und Magistratssiegel .)
Nachdem gegenwärtig zahlreiche Personen im Donancanale fischen, welche

überhaupt kein Fischcrbüchel besitzen, oder ein Fischerbüchel besitzen, in welchem
die Fischereibewillignng des Besitzers des Fischwassers nicht Eingetragen ist, so
beehrt sich der Magistrat das dienstfreundliche Ersuchen um Überwachung durch
die wohldortigen Organe zu stellen, dass nur solche Personen , welche mit einem
die obige Clausel enthaltenden Fischerbüchel versehen find , in dem eingangs
genannten Fischwasser fischen und dass Contravenienten dem competenteu
magistratischen Bezirksamte zur Strasamtshandlung angezeigt werden.

In der Anlage wird ein Exemplar des Regulativs für die Ausübung
der Fischerei in diesem Fischwasser übermittelt ."

Dies wird zur Wissenschaft und entsprechenden Jnstruiernng der unter¬
stehenden Sicherheitswachorgane bekanntgegeben.

Das Regulativ  lautet , wie folgt:
Z 1. Fischereibewillignngen zur Ausübung der Angelfischerei werden an

im Besitze von Fischerbücheln befindliche vertrauenswürdige Personen auf
Jahresdauer , und zwar vom Tage der Ausstellung an gerechnet , vom Wiener
Magistrate ausgestellt.

Für diese Bewilligung ist der Betrag von 3 fl. für ein Angelzeug , für
jedes weitere Angelzeug der Betrag von 1 fl. zu entrichten , wobei bemerkt
wird , dass einer Person mehr als vier Angelzeuge nicht bewilligt werden.

Der Magistrat ist berechtigt, derartige Ansuchen ohne Angabe eines
Grundes abzulehnen.

Z 2. Die Bewilligung gilt nur für die Person , auf deren Namen sie
lautet ; sie darf daher an dritte Personen weder ausgeliehen , noch abgetreten
werden.

Dieselbe ist auf Verlangen der Anfsichtsorgane vorzuzeigen , daher beim
Fischen immer mitzunehmen.

8 3. Das Angeln ist nur unter strengster Beobachtung der bestehenden
fischereipolizeilichen Vorschriften , insbesondere in Hinsicht der Schonzeiten und
nur während der Tageszeit , das ist eine Stunde vor Sonnenaufgang bis zum
Abläufe einer Stunde nach Sonnenuntergang gestattet.

Der Angler ist verpflichtet , Fische, welche nicht die nachfolgenden Längen
haben , wieder in das Wasser znrückznversetzen:
Aal . .
Barsch .
Brachse .
Hecht . .
Huchen .

40 cm
15 „
25 „
35 „
40

Karpfen . 30 ein
Nutte . 30 „
Schill . 35 „
Schlecht . 20 „
Waller . 40 „

Diese Maße verstehen sich von der Kopfspitze bis zum Ende der
Schwanzflosse.

Es ist dem Angler nicht gestattet , mit Netzen, Schleppangeln , Legschnüren
und Nachtangeln zu fischen.

8 4 . Es ist dem Angler nicht gestattet , die Ausübung der Schiffahrt in
irgendeiner Weise zu stören oder dagegen Einsprache zu erheben.

Insbesondere ist cs dem Angler untersagt , fremde , an den Ufern ver-
hefkete Fahrzeuge zum Behnfe des Fischens zu betreten.

8 5. Bei Ausübung der Angelfischerei sind alle Beschädigungen fremden
Eigenthumes sorgsam zu vermeiden ; für einen etwa verursachten Schaden hat
der betreffende Angler selbst anfznkommen.

8 6. Bei Ausfolgung der Bewilligung zum Fischen,erhält jeder Angler
ein Exemplar dieses Regulativs und verpflichtet sich durch Übernahme desselben
zu dessen genauester Einhaltung . Die Außerachtlassung beziehungsweise Über¬
tretung der in diesem Regulative festgesetzten Bestimmungen zieht den Verlust
der Bewilligung ohne Rückvergütung des dafür bezahlten Betrages nach sich.

8 7. Für die Ausübung der Fischerei mit einem Danbel — von mindestens
26 mm Mafchenweite im Gevierte — werden Bewilligungen zum Fischen eben¬
falls für die Dauer eines Jahres , vom Tage der Ausstellung an , ausgegeben
und ist für diese Bewilligung der Betrag von 4 fl. zu entrichten.

Für die Besitzer solcher Bewilligungen finden die vorstehenden , für die
Angler gegebenen Bestimmungen dieses Regulativs sinngemäße Anwendung,
doch ist es den Daublern gestattet, auch während der Nachtzeit zu fischen.
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tz8. Die Gemeinde Wien behält sich vor , dieses Regulativ nach Bedürfnis
abzuändern oder zu ergänzen , in welchem Falle die Besitzer der Bewilligungen
zur Fischerei rechtzeitig verständigt werden.

2 .

(Krankenversichernngspflicht des Personales der
Arbeiter -Nrifallverfichernttgsanstalt für Niederöster

reich . )
Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes vom 25 . Sep¬

tember 1896 , Nr . 5178 ( M .-Z . 198757 ) .

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Dr . Ritter Böhm von Bawerk  in Gegenwart der Räthe des
k. k. Verwaltungsgerichtshofes Dr . Ritter von Meznik , Praxmarer,
Dr . Haberer und Zenker,  dann des Schriftführers k. k. Bezirks-
Commissärs Dr . Freiherrn von Heinold  über die Beschwerde der
Wiener Bezirks - Krankencassa  gegen die Entscheidung des k. k.
Ministeriums des Innern vom 1. Juli 1895 , Z . 15951 , betreffend die
Krankenversicherungspflicht des Personales der
A r b e i t e r - U n f a l l v e r s i ch e rn n g s a n st a l t für Niedcröster-
reich,  nach der vom 25 . September 1896 durchgeführten öffentlichen
mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des
Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Wilhelm K ö n tz e r , Hof - und
Gerichtsadvocaten m Wien , in Vertretung der Beschwerde und der Gegen-
ansführungen des k. k. Ministerialrathes Edlen von Swoboda,  in Ver¬
tretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern , ferner jener des
Dr . Theodor Endletzberger,  Hof - und Gerichtsadvocaten , in Vertretung
der mitbetheiligten Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt in Wien , zu Recht
erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich
nicht begründet aufgehoben.

Entscheiduugsgründe:
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde ausgesprochen , dass die

Angestellten der Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten in Wien der Kranken-
versichcrungspflicht nach dem Gesetze vom 30 . März 1888 , R .-G .-Bl . Nr . 33,
nicht unterliegen . Die Entscheidung stützt sich darauf , dass die im Grunde des
Gesetzes vom 28 . December 1887 , R .-G .-Bl . Nr . 1 ox 1888 , errichteten
Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten nicht lediglich auf die Förderung der
Privatinteressen der Mitglieder abzielenden Unternehmungen , sondern vielmehr
Institutionen des öffentlichen Rechtes seien, welchen die Besorgung gewisser
Regierungsgeschäfte zukommen.

Der Verwaltungsgerichtshof konnte der in dieser Entscheidung zum
Ausdrucke gelangten Rechtsanschauuug in folgenden Erwägungen nicht beitreten.

Die Versicherungspflicht ist im § 1, Absatz 2 Krankeuversichernngs-
gesetzes nebst anderen hier nicht in Betracht kommenden Kategorien von
Personen auch für alle Arbeiter und Betriebsbeamten festgesetzt, welche bei
einer unter die Gewerbeordnung fallenden oder bei einer sonstigen gewerbs¬
mäßig betriebenen Unternehmung  beschäftigt find . Der hier
gebrauchte Ausdruck „ gewerbsmäßig betriebene Unternehmung " darf , und
zwar insbesondere mit Rücksicht auf den Zweck des Krankenversichernngsgesetzes
nicht mit dem Begriffe „ gewerbliche " (als auf unmittelbaren Gewinn berechnete)
Unternehmung verwechselt werden ; denn in Beziehung auf die Hilfsbedürftig¬
keit der in dem Unternehmen beschäftigten Personen im Krankheitsfalle ist es
ganz gleichgiltig , ob das Unternehmen auf Gewinn abzielt oder nicht, sobald
dasselbe nur überhaupt nach Art der gewerblichen Unternehmungen ein¬
gerichtet ist.

Die Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten betreiben nun Versicherungs¬
geschäfte ständig und unter Verwendung von Arbeit , somit , da gewiss nicht
behauptet werden kann , dass die Einrichtung des Geschäftsbetriebes dieser
Anstalten von der anderer Versicherungsanstalten grundsätzlich verschieden
wäre , nach Art eines Gewerbes oder gewerbsmäßig.

Diese Gleichartigkeit der Arbeiter -Unfallversichernngsanstalt mit anderen
Versicherungsanstalten ergibt sich insbesondere aus den Bestimmungen des
tz 9 Unfallversicherungsgesetzes , wonach die Versicherungsanstalten auf dem
Grundsätze der Gegenseitigkeit beruhen und der staatlichen Aufsicht nach Maß¬
gabe der für andere Versicherungsanstalten geltenden Bestimmungen unter¬
liegen , und erhellt noch deutlicher daraus , dass laut des Gesetzes vom
20 . Juli 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 168 , Artikel V und VI , bei den Arbeiter -Unsall-
versichernngsanstalten auch freiwillige Versicherung stattsiudeu kann.

Die Versicherungspflicht der bei diesen Anstalten angestellten Personen
wird also auch durch den Umstand nicht aufgehoben , dass die Anstalten nicht
lediglich auf die Förderung der Privatinteressen der Mitglieder gerichtete
Unternehmungen sind , sondern dass sie, mit der Durchführung der obligatorischen
Arbeiterversicherung betraut , zugleich für die Erreichung öffentlich-rechtlicher
Zwecke bestimmt sind.

Wenn die angefochtene Entscheidung die Ausnahme der Angestellten der
Arbeiter -Unfallversichernngsanstaltcn von der Wirksamkeit des Krankenver-
ficherungsgesetzes daraus folgern zu sollen meint , dass die genannten Anstalten
Institutionen öffentlich-rechtlicher Natur sind, so würde dies nur dann zutreffen,
wenn infolge dieses den Anstalten nicht abzusprechenden Charakters deren
Angestellte unter die Ausnahmsbestimmung des tz 2 Krankenversicherungsgesetzes
fallen würden . Hier sind jedoch als jene Betriebe , auf dereu mit festem Ge¬

halte angestellte Bedienstete sich die im tz 1 Krankenversichernngsgesetzes aus¬
gesprochene Versicherungspflicht nicht erstreckt, taxativ die Betriebe des Staates,
eines Landes , eines Bezirkes , einer Gemeinde oder eines öffentlichen Fondes
aufgezählt.

Wenn man also auch zugeben wollte , dass die Angestellten der Arbeiter-
Unfallversicherungsanstalten in gewissem Sinne Negierungsgeschäfte voll¬
ziehen und demnach als öffentliche Beamte anzusehen wären , so können doch
nicht alle öffentlichen Beamten , sondern nur jene , welche in einem der
genannten Betriebe beschäftigt sind, unter die Ausnahmsbestimmung des tz 2.
Krankenversicherungsgesetzes eingereiht werden . Von diesen Betrieben können
hier nur jene des Staates oder eines öffentlichen Fondes in Betracht kommen.

Dass die Arbeiter -Unfallversichernugsanstalten nicht Betriebe des
Staates sind, obschon sie vom Staate errichtet sind (8 9 U.-V .-G -), und ein
Drittel der Vorstandsmitglieder von dem Ministerium des Innern in den
Vorstand berufen wird (tz 12 U.-V.-G .) , ergibt sich daraus , dass diese Anstalten
vollkommen autonom , wenn auch unter der Aufsicht des Staates , von dem
Vorstande verwaltet , auch vom Staate nicht dotiert werden.

Aber auch als im Betriebe eines öffentlichen Fondes Bedienstete können
die Angestellten der Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten nicht angesehen werden.

Denn als öffentlicher Fond kann nur ein solches besonderes Vermögen
gelten , aus dessen Erträgnissen und Einkünften bestimmte Erfordernisse der
öffentlichen Verwaltung bestritten werden , was bei den Arbeiter -Unfallver-
sichernngsanstalten , für deren Zwecke die erforderlichen Mittel durch die
jeweiligen Beiträge aufgebracht werden , nicht zutrifft.

Ob der gemeinsame Reservefond der Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten
(tz 15 , Absatz 3, 4 und 5 Arbeiter -Unfallversicherungsgesctzes ) , welcher nach
Aufzehrung des Specialreservefondes einer Anstalt zur Deckung der Abgänge
in der Jahresbilanz in Anspruch genommen werden karru, mit Rücksicht daruns,
dass derselbe vom Staate als ein besonderer Fond verwaltet wird und rück¬
sichtlich seiner Verwendung zu den gedachten Zwecken der Disposition des
Ministers des Innern unterstellt ist, die Eigenschaft eines öffentlichen Fondes
besitzt, kann hier unnntersucht bleiben , weil die Angestellten der Arbeiter-
Unfallverstcherungsanstaltcn mit dessen Verwaltung nichts zu thun haben.

Da nach dem Gesagten die Ausnahmsbestimmung des Z 2 Kranken¬
versicherungsgesetzes auf die Angestellten der Arbeiter -Uufallversicherungs-
anstalteu keine Anwendung findet , so unterliegen dieselben der Krankenver¬
sicherungspflicht nach tz 1 Krankenversichernngsgesetzes und war die an¬
gefochtene Entscheidung als im Gesetze nicht begründet , anfzuheben.

3 .

(Anzeigen der Ausübung der ärztlichen Praxis —
stempelfrei . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . October
1896 , Z . 89237 ( 179708/V111 ) , dem Wiener Magistrate Fol¬
gendes zur Kenntnis gebracht:

Über Anfrage der k. k. n .-ö. Statthalterei , ob die von Ärzten über ihre
Niederlassung zur Praxisausübnng in einem Orte an die politische Behörde
zu erstattende Anzeige der Stempelpflicht unterliege , hat das k. k. Finanz¬
ministerium mit dem Erlasse , vom 15 . August 1896 , Z . 10479 , eröffnet , dass
die Anzeigen , welche von Ärzten im Falle einer Übersiedlung gemäß tz 2,
lit . a des Gesetzes vom 30 . April 1870 , R .-G .-Bl . Nr . 68, zu erstatten sind,
nach T .-P . 44 , Nt - § G .-G . stempelfrei sind.

4 .

(Die Erzeugung von Pinfelwaren gehört in den
Berechtignngsttmfang des Bürftenbindergewerbes
und hat die Verweigerung des Dispenses vom Be¬
fähigungsnachweise für das Bürstenbindergewcrbc

auch für das Pinselmachergewerbe zu gelten .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . Oc¬

tober 1896 , Z . 98312 ( M .-Z . 185194/XVI1 ) , dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Über den Bericht vom 17. October 1896 , Z . 162876 , nach welchem die
Erzeugung von Pinselwaren in den Berechtigungsnmfang des Bürstenbinder¬
gewerbes gehört und eine Entscheidung über die Abgrenzung des Bürsten¬
bindergewerbes hinsichtlich der Pinselwaren -Erzeugung im Sinne des tz 36,
Absatz 2, nicht nothwendig erscheint, wird dem Magistrate eröffnet , dass somit
die mit dem hierortigen Erlasse vom 19 . September 1896 , Z . 86924 , bekannt¬
gegebene Ministerial -Entscheidung über den Recurs des C. L. in Wien gegen
die hierämtliche Entscheidung vom 20 . Jänner 1896 , Z . 2849 , mit welcher
dem Genannten der Dispens von der Beibringung des Befähigungsnachweises
behufs Antrittes des Bürstenbinder - respective Pinselmachergewerbes ver¬
weigert wurde , für beide Gewerbe zur Geltung zu kommen hat . Die Beilagen
des obigen Berichtes folgen mit dem Bemerken zurück, dass C. L. von dem
vorstehenden Erlasse nicht separat zu verständigen ist, da derselbe durch die
Abweisung seines Dispensgesuches für das Bürstenbindergewerbe auch vom
Betriebe des Pinselmachergewerbes ausgeschlossen erscheint.
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5 .
(Juaufpruchuahme der Mitwirkung k. u . k. Consular

bchörden .)
Statthalter Graf Kielmansegg  hat mit Erlass vom

3 . November 1896 , Pr . -Z . 7331 (M .-Z . 193815/111 ) , dem
Bürgermeister Strobach  Nachstehendes mitgetheilt:

Das hohe k. u. k. Ministerium des Äußern hat in Anregung gebracht,
dass die k. u . k. Consnlarämter , entgegen der bisher zuweilen geübten Praxis
von dem Eintreffen der Delegierten einzelner Corporationen , welche in Special¬
commissionen ins Ausland gesendet werden und die Mitwirkung der k. n . k.
Consnlarbehörden zur Einholung zweckdienlicher Informationen in Anspruch
zu nehmen beabsichtigen , jedesmal vorher rechtzeitig unter Angabe der den
betreffenden Delegierten gestellten Aufgaben verständigt werden mögen , um
die Consnlarämter dadurch in die Lage zu setzen, die nöthigen Daten und
Belege rechtzeitig zu sammeln und eventuell einen directen Contact mit Fach¬
leuten herzustellen.

Da der empfohlene Vorgang im Interesse der Sache gelegen erscheint,
mache ich Euer Hochwohlgeboren auf diese Anregung mit dem Ersuchen
aufmerksam , vorkommenden Falles derselben die entsprechende Beachtung zu
schenken.

(Hitttauhaltung der Auswanderung nach dem Staate
Miuas Geraus . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . No¬
vember 1896 , Z . 102826 (M .-Z . 203415/XVI1 ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes mitgetheilt:

Nach einer Mittheilnng des k. n . k. östcrr .-ung . General -Consnlates in
Genna beabsichtigen die dortigen Auswandernngsagenten in Gemeinschaft mit
den Schiffahrts - Gesellschaften, welche infolge des Verbotes der königlich
italienischen Regierung derzeit lediglich auf fremde Auswanderer angewiesen
sind, eine schwunghafte Emigrantenbewegung nach dem Staate Minas Geraös
zu inscenieren.

Die Regierung dieses Staates soll dieses Unternehmen sehr begünstigen
und sogar den Agenten mitgetheilt haben , dass sie trotz der seitens der brasi¬
lianischen Ceniralregierung gegen die galizische Einwanderung erlassenen Ver¬
fügungen bereit wäre , auch den galizischen Emigranten freien Eintritt zu ge¬
währen.

Hienach ist es mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten , dass die Agenten
alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel anwenden werden , um die sich dar¬
bietende Gelegenheit eines lucrativen Geschäftes auszunützen und „ möglichst
viele Familien für die Auswanderung nach Miuas Geraös in Österreich-
Ungarn anzuwerben.

Da sich nach den bisherigen Erfahrungen die Einwanderung nach
Brasilien für unsere Staatsangehörigen keineswegs als vortheilhaft erwiesen
hat , überdies die klimatischen und kulturellen Verhältnisse in Minas Geraös
als noch ungünstiger geschildert werden , wie jene im Staate Parana , wird
der Wiener Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des
Innern vom 29 . Oktober 1896 , Z . 34482 , angewiesen , vorkommenden Falles
vor der Auswanderung nach Minas Geraös eindringlich zu warnen und die
entsprechenden Maßnahmen gegen etwaige Umtriebe der Auswanderungs¬
agenten aus diesem Anlasse zu treffen.

Schließlich wird bemerkt , dass in Brasilien , insbesondere nach Parana
bis Ende dieses Jahres überhaupt keine Auswanderer mehr ausgenommen
werden.

Die magistratischen Bezirksämter werden unter einem in gleicher Weise
verständigt.

7 .
(Zulassung der von der Firma L . Noth ' s Söhne in
Wien erzeugten Klinkersteine für Pseilermanernngen .)

In Erledigung des Ansuchens der Firma L- N o t h's S ö h n e in
Wien , II ., Kluckygasse 14, wurde zufolge Magistrats -Beschlusses vom 12 . No¬
vember 1896 lM .-Z . 168435/IX ), die Verwendung der von dieser Firma
erzeugten Klinkersteine für Pfeilermauerungen unter folgenden Bedingungen
als zulässig erklärt:

1. Es dürfen nur vollständig und bis zum Sinter durchgebrannte
Klinker erster Qualität und mit regelmäßigen Formen geliefert werden ; die
mittlere Festigkeit der Klinker , ermittelt nach dem Vorgänge , wie er im Druck-
Proben -Certificate des k. k. technologischen Gewerbe -Museums in Wien vom
8 . Juni 1896 angegeben erscheint, muss wenigstens 740 betragen;

2. Die von der Fabrik zu Pseilermanernngen gelieferten Klinker müssen
ein Fabrikszeichen besitzen, welches im kurzen Wege dem Stadtbanamte mit-
zntheilen ist.

3 . Die Abänderung und Ergänzung beziehungsweise Rücknahme dieser
Bewilligung nach dem Ergebnisse der praktischen Erfahrungen bleibt Vor¬
behalten.

Die beigebrachlen Mustcrziegel , sowie das Duplicat des Certificates des
k. k. technologischen Gewerbe -Museums vom 8. Juni 1896 wurden behufs
Erleichterung der Controle im Evidenzburean des Stadtbanamtes hinterlegt.

8 .

(Trauungen von Offieieren des Ruhestandes .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat an die Vorstände der

israelitischen Cnltnsgeineinden unterm 16 . November 1896,
Z . 104464 (M .-Z . 204118/XVI ) , nachstehenden Erlass gerichtet:

Aus Anlass mehrerer in letzter Zeit vorgekommener Fälle , in welchen
„für Localanstellnngen vorgemerkte " Officiere des Ruhestandes von Civil-
Seelsorgern getraut wurden , ohne dass die vorgeschriebene militärbehördliche
Bewilligung hiezu beigebracht worden wäre , wird der geehrte Vorstand der
israelitischen Cnltusgemeinde infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
für Cultus und Unterricht vom 10. October 1896 , Z . 23624 , darauf auf¬
merksam gemacht , dass die Trauung eines Officiers des Ruhestandes erst dann
vorgenommen werden darf , wenn sich der Trauende durch Einsichtnahme in
das Pensionsdecret des Bräutigams über die Zulässigkeit der Vornahme des
Trauungsactes die volle Überzeugung verschafft hat.

Ist der Bräutigam nach seinem Pensionsdecrete als „invalid " in den
Ruhestand versetzt (Formular I ) oder später erst als „invalid " clasfisiciert,
oder nachträglich aus der Vormerkung für Localanstellnngen gelöscht worden
(was ebenfalls ans dem Decrete ersichtlich sein muss ), so bedarf derselbe zur
Eheschließung keiner militärbehördlichen Bewilligung.

Dagegen ist eine solche unbedingt erforderlich , wenn die Übernahme des
Bräutigams in den Ruhestand „unter Vormerkung für eine Localanstellnng"
oder diese Vormerkung erst später erfolgte (Formular II ) .

Die genaue Einsichtnahme in das Pensionsdecret des zu Trauenden
kann sonach den Civil -Seelsorger jedes Zweifels überheben , ob der Officier
des Ruhestandes zur Eheschließung einer militärbehördlichen Bewilligung be¬
darf oder nicht.

Der Inhalt dieses Erlasses wolle den mit der Vornahme von Ehe¬
schließungen betrauten Organen zur genauen Danachachtung bekanntgegeben
werden.

Aormutar I.
Das k. u. k. Neichs -Kriegsministerium findet die Übernahme Euer

. - . ans Grund der statt¬
gehabten Superarbitrierung als invalid .

in den Ruhestand anzuordnen.

Die Pensionsgebür im Betrage von jährlich

wird Euer.
vom 1. 189 . unter einem an¬
gewiesen.

Kormukar II.
Das k. u . k. Neichs -Kriegsministerium findet die Übernahme Euer

. .. ans Grund der stattgehabten
Snperarbitrierung in den Ruhestand unter Vormerkung für eine Local¬
anstellung und für die Verwendung bei

im Mobilisierungsfalle anzuordnen.

Die Pensionsgebür im Betrage von jährlich fl.

wird Euer . -. . .
vom 1- . 189 . unter einem angewiesen.

U»

(Untersuchung handelsgärtuerischer Anlagen behufs
Befreiung der Besitzer von der Beibringung behörd¬
licher CerLifieaLe bei Pflanzensendungen nach den der

Berner Convention beigetretenen Staaten .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vvm

20 . November 1896 , Z . 107440 (M .-Z . 205946/XV ) , dem
Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ackerbanministerium hat laut Erlasses vom 28 . Oc¬
tober 1896 , Z . 2268 , in Abänderung des Erlasses vom 21 . April 1896,
Z . 8896 , angcordnet , dass in Hinkunft die Untersuchung der Garteuanlagen
in Niederösterreich , je nachdem , ob die Anlage in den den technischen Leitern
Kober  oder Katschthaler  Angewiesenen Bezirken liegt , von einem dieser
Leiter vorzunehmeu ist.

1*
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Itt.
(Registrierung von Crwerbs - und Wirtschafts-

genosseuschaften . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 26 . No¬

vember 1896 , Z . 106620 (M .-Z . 209439/XVIII ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Zufolge des Erlasses des hohen k. k. Justizministeriums vom 29 . April
1895 , Z . 5892 , auf den der Wiener Magistrat mit dem h. o. Erlasse vom
27 . Mai 1895 , Z . 48468 , aufmerksam gemacht worden ist (S . Amtsblatt
Nr . 26 ex 1896 , „ Gesetze, Verordnungen re." III , 1 spa § . 25s ), kamen die
Verwaltungsbehörden wiederholt in die Lage, die Registrierung von Erwerbs-
nnd Wirtschaftsgenossenschasten , deren Statuten , nach Ansicht der Verwaltungs¬
behörden Gesetzwidrigkeiten enthielten , durch Vermittlung der Finanzprokuratur
im Recurswege anzufechten.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern kann es laut Erlasses vom
7. November 1896 , Z . 36062 , nur billigen , wenn auf diese Weise die Beseiti¬
gung der gegen das öffentliche Interesse verstoßenden Statntenbestimmungen
durch den Ausspruch der Obergerichte angestrebt wird.

Es wurde jedoch die Wahrnehmung gemacht, dass in einzelnen Fällen
auch Statntenbestimmungen , welche das hohe k. k. Ministerium des Innern
als gesetzwidrig anzusehen nicht in der Lage ist, seitens der Finanzprokura¬
turen in Beschwerde gezogen worden sind . Insbesondere handelte es sich hiebei
um die Frage der Berechtigung der Creditgenossenschaften zur
Entgegennahme der Einlagen von Nichtmitgliedern.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern sah sich veranlasst , auf Grund
des mit dem hohen k. k. Justizministerium gepflogenen Einvernehmens zur
Danachachtung Nachstehendes zu eröffnen:

Bei der Beurtheilnng des gesetzlich gestatteten Wirkungskreises der Er¬
werbs - und Wirtschaftsgenossenschaften ist zwischen der eigentlichen , den Ge¬
nossenschaftszweck bildenden Thätigkeit und dem Betriebe solcher Geschäfte zu
unterscheiden , welchen der Charakter bloßer Hilfsgeschäfte znkommt , indem die¬
selben sich nur als das Mittel zur Erreichung der genossenschaftlichen Zwecke
darstellen.

Aus diesem Gesichtspunkte kann zunächst jenem Genossenschaften , welche
die Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels
Creditgewährung an die Mitglieder bezwecken (Vorschuss - und Creditvereine,
Spar - und Darlehenskassen ), die Berechtigung nicht bestritten werden , als
Mittel zur Erreichung der genossenschaftlichen Zwecke Darlehen auch von
Nichtmitgliedern anfzunehmen . Die Zulässigkeit des geschäftlichen Verkehres
dieser Genossenschaften mit Nichtmitgliedern , soweit es sich nicht um die Ge¬
währung von Darlehen an dieselben , sondern um die Aufnahme von Darlehen
bei ihnen handelt , ist übrigens auch in verschiedenen Steuer - und Gebüren-
gcsetzen, namentlich in dem Gesetze vom 24 . März 1893 , N .-G .-Bl . Nr . 40,
ausorücklich anerkannt worden.

Hiebei wird die Berechtigung zur Darlehensaufnahme bei Nichtmit
gliedern den Genossenschaften zuzuerkennen sein, gleichviel ob das Statut Ge¬
schäfte dieser Art ausdrücklich versieht oder Bestimmungen darüber nicht
enthält.

Es wird vielmehr einer Genossenschaft das Recht zur Darlehensaufnahme
bei Nichtmitgliedern nur dann bestritten werden können , wenn die Genossen¬
schaft selbst durch das Statut ihren Wirkungskreis entsprechend eingeschränkt
normiert hat.

Die vorstehenden allgemeinen Grundsätze werden auch für die Lösung
der weiteren Frage die Richtschnur bilden , ob Creditgenossenschaften
Darlehen in der Form von bei ihnen gemachten Spareinlagen
bei Dritten anfnehmen dürfen.

An sich sind nämlich Spareinlagen nichts anderes , als der Genossen¬
schaft gewährte Darlehen.

Über die Form , in welcher die Genossenschaften den Empfang über¬
nommener Spareinlagen zu bestätigen haben , enthält das Genossenschaftsgesetz
keine Bestimmung . Ans dem Z 92 des Genossenschaftsgesetzes , wonach auch
Genossenschaften die gesetzlich an eine staatliche Concession geknüpften Unter¬
nehmungen nur mit staatlicher Genehmigung betreiben dürfen , in Verbindung
mit dem Sparcasscnregulativ vom 2. September 1844 ergibt sich aber , dass
das Einlagegeschäft der Genossenschaften mangels einer besonderen Concession
nur in Firmen vollzogen werden darf , welche jede Verwechslung mit den
Sparkassen von Vornherein ausschließen.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hatte schon wiederholt Gelegen¬
heit, diesen Standpunkt in einzelnen Fällen zur Geltung zu bringen.

So wurde mit dem an eine Landesbehörde gerichteten Erlasse vom
22 . Mai 1885 , Z . 3618 , allgemein ausgesprochen , dass eine Genossenschaft
zur Ausgabe von Sparcassabücheln nicht berechtigt sei. — Dieser Erlass
wurde in der Folge mit dem Erlasse vom 9. Jänner 1886 , Z . 13843 ex 1885,
dahin erläutert , dass „den Genossenschaften die Ausgabe von förmlichen
Sparcassabücheln  nicht gestattet ist, gegen die Ausgabe von Einlags-
bücheln jedoch, welch : nach Form und Text die Annahme ausschließen , Ein¬
lagsbestätigungen von Sparkassen  zu sein, an und für sich, keine Einsprache
zu erheben ist."

Speciell hinsichtlich des Textes der Einlagsbestätignngen der
Creditgenossenschaften über Spareinlagen  ist daran festzuhalten , dass
diese Einlagsbestätigungen , welche sich rechtlich als Schuldscheine über einen
Darlehensvertrag qualificieren , mangels einer besonderen staatlichen Bewilligung
gemäß 8 1001 a. b. G . B - unter anderem auch den eigentlichen Darleiher redlich

und deutlich bestimmen müssen. Dass Schnldvei . schreibnngeu,  welche aus
Inhaber lauten , nur mit staatlicher Bewilligung ausgcgeben werden dürfen,
ist durch Z 93 des Genossenschaftsgesetzes ausdrücklich anerkannt.

Dieses Erfordernis der staatlichen Bewilligung muss auch für die Aus¬
gabe von Einlagebüchern gelten , welche im Sinne der für die Sparkassen be¬
stehenden Vorschriften zwar ans bestimmte Namen lauten , bezüglich welcher
aber festgesetzt ist, dass im allgemeinen jeder Inhaber oder Präsentant eines
solchen Buches ohne Legitimation über die Identität der Person als recht¬
mäßiger Besitzer und zur Empfangnahme der verlangten Rückzahlung be¬
rechtigt angesehen wird . Abgesehen von der Frage , ob hier der Name des
Einlegers nicht nur gleich der Nummer ein bloßes Bezeichnnngsmittel ist,
und ob nicht daher diesen Urkunden nach einer in der Judikatur vertretenen
Anschauung überhaupt der Charakter von Jnhaberpapieren beizulegen ist, er¬
gibt sich das Erfordernis der staatlichen Genehmigung für die Ausgabe von
Einlagebücheln unter den bezeichneten Modalitäten bei Creditgenossenschaften
auch daraus , dass die Ausgabe solcher Einlagebücher eine geradezu charakte¬
ristische Form des Geschäftsbetriebes der eigentlichen , nur mit staatlicher Ge¬
nehmigung zu errichtenden Sparkassen bildet.

Als Grundsatz für den Betrieb des Spareinlagengeschäftes seitens der
Creditgenossenschaften ist daher festznhalten , dass in den Einlagebücheln , be¬
ziehungsweise in den das Einlagegeschüft regelnden Statutenbestimmungen
mangels einer besonderen staatlichen Bewilligung die Rückzahlung nur an
denjenigen , aus dessen Namen das Buch lautet , oder an den zur Behebung
Bevollmächtigten zngesichert werden darf.

In einzelnen Fällen hatten die Landcsstellen auch Veranlassung zu der
Frage Stellung zu nehmen , inwieweit der Betrieb bankmäßiger Gesch äste
mit dem gesetzlich bestimmten Wirkungskreise einer Erwerbs - und Wirtschafts¬
genossenschaft im Einklänge stehe. — In dieser Hinsicht enthält die ange¬
schlossene Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 21 . April 1896,
Z . 3670 , veröffentlicht unter Nr . 1280 in der Beilage zum Verordnnngs-
blatte des Justizministeriums wertvolle Gesichtspunkte , welche der eingehenden
Würdigung empfohlen werden.

* *

Entscheidung des Obersten Gerichtshofes ääto . 21 . April
1896 , Z . 3670:

Die Registrierung einer Erwerbs - und Wirtschaftsgenossen¬
schaft ist zu verweigern , wenn ans dem vorgelegten Genossen¬
schaftsvertrage hervorgeht , dass der Gegenstand oder der Ge¬
schäftskreis der geplanten Unternehmung die aus ß 1 des Gesetzes
vom 9. April  1873 , N .-G .-Bl . Nr . 70, sich ergebenden Grenzen
überschreitet.

Die in Bildung begriffene Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaft,
Vorschuss - und Creditvcrein in N ., hat im ß 2 des Statutes als Gegenstand
des Unternehmens den Betrieb eines Bankgeschäftes behufs gegenseitiger Be¬
schaffung der den Mitgliedern zum Betriebe von Handel oder Gewerbe nölhigen
Geldmittel im Wege des gemeinschaftlichen Credites und im ß 21 des Statutes
die Thätigkeit der Genossenschaft als nachstehende Geschäfte umfassend be¬
zeichnet :

a) Gewährung von Crediten gegen Wechsel mit wenigstens zwei Unter¬
schriften kreditfähiger Personen ans nicht länger als 120 Tage ; die Schuld
kann nur gegen Zahlung der Zinsen einmal ans einen höchstens gleich langen
Termin prolongiert werden.

d ) Gewährung von Crediten auf längere Dauer , bis zu einem Jahre,
gegen Rückzahlung der Schuld sammt Zinsen in ununterbrochenen aufeinander¬
folgenden Wochen - und Monatsraten ; diese Credite werden gegen Wechsel in
obgedachter Art , jedoch mit wenigstens drei Unterschriften kreditfähiger Personen,
oder gegen Schuldscheine gewährt , welche in Form von Notariatsacten aus¬
gestellt werden , und in denen drei Hanptschuldner oder nebst dem Haupt¬
schuldner die übrigen Personen als Bürgen und Zahler für die Schuld haften
sollen.

e) Gewährung von Crediten gegen Schuldscheine obgedachter Art gegen
Rückzahlung derselben in wenigstens zehn aufeinanderfolgenden Quartalsraten;
es steht jedoch der Genossenschaft frei , ein derartiges Darlehen auch früher
zu kündigen und die Zahlung mit einemmal zu verlangen . Bei Gewährung
eines allfälligen Credites an ein Mitglied über einen Betrag , welcher die
Höhe seines Geschäftsantheiles , insoweit derselbe bereits eingezahlt ist, nicht
übersteigt , kann seine einzige Unterschrift ans dem Wechsel, eventuell dem
Schuldscheine genügen . — Ebenso genügt die einzige Unterschrift des Schuld¬
ners , wenn über die Schuld ein Faustpfand erlegt wird.

ä) Escomptiernng und Reescomptierung von Wechseln.
o) Ertheilung von Vorschüssen auf Waren , Rohprodukte , Wertpapiere

und commissionsweiser Ein - und Verkauf von letzteren gegen eine vom Auf-
sichtsrathe zu bestimmende Provision.

k) Besorgung von Einkassierungen und Intervention bei Einlösung von
Domicilwechseln.

§) Übernahme von Spareinlagen . — Die hier sub a , 1», o erwähnten
Geschäfte, sowie die Escomptiernng von Wechseln dürfen nur mit Mitgliedern
der Genossenschaft geschlossen werden.

Das ans Grund dieses vorgelegten Statntenentwurses von zwei Direk¬
toren der in Bildung begriffenen Genossenschaft übereichte Gesuch um Ein¬
tragung der Firma „Vorschuss - und Creditverein in N ., registrierte Genossen¬
schaft mit beschränkter Haftung " in das Register für Erwerbs - und Wirt-
schaftsgenoffenschaflen, haben beide unteren Instanzen abgewiesen , die zweite
Instanz wesentlich ans formalen Gründen.
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Dem dagegen von A. nnd B . überreichten außerordentlichen Revisions-
recurse hat der Oberste Gerichtshof wegen Abganges der im ß 16 des
kaiserlichen Patentes vom 9. August 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 208 , bezeichnten
Voraussetzungen keine Folge gegeben, weil abgesehen von den von der zweiten
Instanz angeführten , im Gesetze begründeten formalen Abweisungsgründen,
der in den W 2 und 21 des vorgelegten Statutenentwnrfes festgesetzte Ge¬
schäftskreis über den Zweck einer die Förderung des Erwerbes oder der Wirt¬
schaft ihrer Mitglieder mittels Creditgewährung bezweckenden Erwerbs - nnd
Wirtschaftsgenossenschaft weit hinansgeht , da einerseits in dem vorgelegten
Statutenentwurfe weder festgesetzt ist, dass die zu gründende Genossenschaft
nur an ihre Mitglieder Credit gewähren werde , nnd andererseits aus den an¬
geführten Paragraphen des Statutenentwnrfes hervorgeht , dass in den
Wirkungskreis der Genossenschaft auch solche Geschäfte einbezogen werden
sollen , welche mit dem Zwecke der Creditgewährung an die Genossenschafts¬
mitglieder in gar keinem Zusammenhänge stehen.

- S2.

(Behandlung der Fälle von Auswanderungen öster¬
reichischer Staatsangehöriger nach Ungarn .)

— Kkpl-oäueiion . —
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 5 . August

1892 , Z . 48839 ( M . - Z . 148446/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Unter Bezugnahme auf den Erlass des hohen k. k. Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 5. Mai 1891 , Z . 981 , krass ./II a , intimiert mit dem
hierortigen Erlasse vom 25 . Mai 1891 , Z . 28413 (s. Magistrats -Verordnungs¬
blatt sx 1891 , S . 179 ), betreffend die Behandlung der Fälle von
Auswanderungen ö st erreichischerStaatsangehöriger nach Ungarn,
hat das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidigung mit dem Erlasse vom
29 . Juli 1892 , Z . 12596/3208 II a , zu verfügen gefunden , dass es in Fällen der
Punkte 2 nnd 3 in Hinkunft auf die Einleitung von Untersuchungen bezüglich
eventueller Kriegsdiensttauglichkeit  von Answauderuugswerbern nach
Ungarn nicht anzukommen hat , und die Gesuche solcher, welche nach obiger Ver¬
ordnung nicht schon von den Untcrbehörden zu bewilligen wären , dem Mini¬
sterium für Landesvertheidigung im Wege der k. k. Statthalterei zur Entscheidung
vorzulegen kommen.

Hievon wird der Magistrat zur Danachachtung , soweit dadurch die dies-
aintliche Competenz berührt wird , in die Kenntnis gesetzt. *)

12 .

(Einsichtnahme von Aeten durch Parteien .)
— kkprolluotSon. —

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 17 . August
1892 , Z . 51779 (M .-Z . 155150 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Über eine Anfrage hinsichtlich der Zulassung der Einsichtnahme von Acten
durch Parteien hat das hohe k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse
vom 10 . August 1892 , Z . 9975 , darauf hingewiesen , dass mit dem Hofkanzlei-
Decrete vom 31 . December 1810 , Pol . Gesetzessammlung , 35 . Band Nr . 50,
sowie mit dem Hofkanzlei -Decrete vom 30 . Jänner 1823 , Pol . Gesetzessammlung,
51 . Band Nr . 14, und n .-ö. Prov . Gesetzessammlung , 5 . Band Nr . 21 , aller¬
dings den bei den Behörden angestellten Conceptsbeamteu , gleichwie dem Hilfs¬
personale jede Mittheilung von Aktenstücken an Parteien , sowohl in Abschrift
als mündlich oder durch Einsicht in dieselben, die Fälle ausgenommen , wo
diese durch Gesetze und Verordnungen vorgeschrieben ist, wiederholt und aus
das strengste verboten , mit dem erstbezogenen Erlasse aber zugleich ausgesprochen
wurde , dass die Parteien , welche ein - oder anderes Actenstück in Abschrift zu
bekommen oder einzusehen brauchen , die Mittheilung oder Bewilligung bei der
Behörde , die es betrifft , ^ anzusuchen haben , welche sodann ordentlich zu ent¬
scheiden hat , ob das Ansuchen zu gestatten sei oder nicht.

Mit dieser Vorschrift stimmt auch die Bestimmung des Z 125 der Bezirks¬
amts -Instruction vom 17. März 1855 , R .-G .-Bl . Nr . 52 , überein , wonach
Parteien zur Einsicht in die Acten der schriftlichen Bewilligung des Amts¬
vorstehers bedürfen . *)

13

(Öffentliche Sammlungen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 27 . November 1896,

Z . 107535 (M .-Z . 209101/III ), dem Asylvereine der Wiener Universität
nnd mit Decret vom 6. December 1896 , Z . 112148 (M .-Z . 214482/III ), dem
Th eresien v ereine  zur Erhaltung einer Lehr- und Beschäftigungsanstalt für-
junge verwaiste Mädchen in Wien für das Jahr 1897 die Bewilligung ertheilt,
Sammlungen milder Spenden zu Vereinszwecken bei bekannten Wohlthätern,
somit nicht von Haus zu Haus , im Erzherzogthume Österreich unter der Enns
mit Einschluss des Wiener Polizeirayons veranstalten zu dürfen.

*) Im Verordnungsblatte VIII ex 1892  erscheint auf Seite 12  dieser Erlass durch
einen Jrrthum beim Copieren unrichtig citiert.

Dieselbe Bewilligung wurde ferner mit Decret vom 24 . November 1896,
Z . 108631 (M .-Z 207459/III ), dem Gersthofer Kirch enb  a u v e re ine  mit
der Bedingung ertheilt , dass vor Beginn der Sammlung in jedem einzelnen
politischen Bezirke nnd in jedem einzelnen Orte das Bewillignugsdecret von
der Bezirksbehörde beziehungsweise Gemeindevorstehung vidieren zu lassen ist.

Seitens des Wiener Magistrates wurde schließlich mit Decret vom
19. November 1896 , M .-Z . 195372/III , dem Pfarramte Gießhübl  bei
Brunn a . G . zum Zwecke des Neubaues einer Pfarrkirche dortselbst und mit
Decret vom 27 . November 1896 , M .-Z . 202257/III , der Versorgungs-
nnd B e sch ästi g nn gs a n st alt für erwachsene Blinde in Wien  ans
die Dauer eines weiteren Jahres die Bewilligung zur Sammlung freiwilliger
Spenden im Wiener Gemeindegebiete ertheilt.

II. Narmntilülestimmungen.
Hemeinderalh:

14 .

(Abänderung mehrerer Bestimmungen des
Organisationsstatntes für die Feuerwehr der Stadt

Wien . )
Auf Grund der vom Wiener Gemeinderathe in seiner Sitzung

vom 4 . December 1896 nä Zahl 6146 gefassten Beschlüsse haben
die ZZ 7, 8 , 9 , 10 , 12 , 15 , 19 und 20 des Organisationsstatntes
für die Feuerwehr der Stadt Wien folgendermaßen zu lauten:

Z 7.
Das Feuerwehrcorps besteht dermalen aus:

I. Officieren:
1 Feuerwehr -Commandanten,
1 Fenerwehr -Oberinspector,
5 Feuerwehr -Jnspectoren.

II . In keine Rangclasse eingereiht:
1 Stallmeister (Thierarzt ).

III . Mannschaft:
1 Exerciermeister I . Elaste,
2 Exerciermeistern II . Elaste,
3 Exerciermeistern III . Elaste,
2 Exerciermeistern IV . Elaste,
1 Obertelegraphisten I . Elaste,
2 Obertelegraphisten II . Elaste,
3 Telegraphisten I . Elaste,
1 Obermaschinisten,

20 Löschmeistern I . Elaste,
20 Löschmeistern II . Elaste,

6 Maschinisten,
15 Telegraphisten II . Elaste,
15 Telegraphisten III . Elaste,

7 Heizern,
75 Feuerwehrmännern I . Elaste (davon 3 als Maschinisten bei freiwilligen

Feuerwehren commaudiert ),
100 Feuerwehrmännern 1l . Elaste,

7 Kutschern I . Elaste,
23 Kutschern II . Elaste,
30 Kutschern III . Elaste *)
Weiters sind dem Feuerwchrcorps zugetheilt : 150 Druckmänner.
Der Stand der Ranchsangkehrergehüsen beträgt drei , welche von dem

städtischen Contrahenten für Nanchsangkehrerarbeiten im I . Bezirke beigestellt

Der Fenerwehr -Commandant bezieht den der VII . Rangclasse ent¬
sprechenden Jahresgehalt von 2800 fl., zwei Quinquennalzulagen st 400 fl-,
Naturalquartier , eventuell 700 sl. Quartiergeld.

Der Feuerwehr -Oberinspector bezieht den der VIII . Rangclasse ent¬
sprechenden Jahresgehalt von 2000 fl., zwei Quinquennalzulagen st 200 fl.,
Naturalquartier , eventuell 600 fl. Quartiergeld.

Die fünf Feuerwehr -Jnspectoren beziehen den der IX . Rangclasse ent¬
sprechenden Jahresgehalt von je 1600 fl., zwei Quinquennalzulagen st 100 fl-,
Naturalquartier , eventuell 500 fl. Quartiergeld.

Der Stallmeister bezieht einen Jahresgehalt von 1200 fl. und 30 Per¬
cent Quartiergeld.

*) Anlässlich der für das Jahr 1897 genehmigten Vermehrung der Actenzustellwägen
wurde zufolge Gemeinderaths -Beschlusses vom 21. November 1896, Zahl 9180 , der Kutscher¬
stand der städtischen Feuerwehr um einen Mann vermehrt ; der systemisierte Stand der Kutscher
III . Elaste beträgt demnach dermalen 31.
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8 9.
u) Definitiv Angestellte:

Ein Exerciermeister I . Classe erhält einen Jahresgehalt von 1100 fl.,
ein Exerciermeister II . Classe erhält einen Jahresgehalt von 1000 fl.,
ein Exerciermeister III . Classe erhält einen Jahresgehalt von 900 fl.,
ein Exerciermeister IV . Classe erhält einen Jahrcsgehalt von 800 fl.,
ein Obertelegraphist I . Classe erhält einen Jahresgehalt von 1000 fl.,
ein Obertelegraphist II . Classe erhält einen Jahresgehalt von 900 fl.,
ein Telegraphist I . Classe erhält einen Jahresgehalt von 800 fl.,
ein Obermaschinist erhält einen Jahresgehalt von 800 fl.
Sämmtliche erhalten ein Quartiergeld von 30 Percent ihres Jahres¬

gehaltes , ferner Montur und Stiesel nach Erfordernis in natura.
Außerdem wird sämmtlichen Exerctermeistern und dem Obcrmaschiniften

je eine Quiqneuualzulage von 60 fl., den Obertelegraphisten zwei Qninqnennal-
zulagen fl 60 fl. und den Telegraphisten I . Classe zwei Tricnnalznlagen
fl 30 fl. gewährleistet.

Diese Gehaltszulagen sind bei Bemessung der Pension in Anrechnung
zu bringen.

8 10.
5) Provisorisch Angestellte:

Ein Löschmeister I . Classe erhält Löhnung täglich 2 fl., d. i. jährlich
730 fl-, und nach lOjähriger Dienstzeit ein Quartiergeld von 150 fl.,

ein Löschmeister II . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 80 kr., d. i.
jährlich 657 fl., und nach lOjähriger Dienstzeit ein Qnartiergeld von 150 fl.,

ein Maschinist erhält Löhnung täglich 1 fl. 80 kr., d. i. jährlich 657 fl.,
und nach lOjähriger Dienstzeit ein Qnartiergeld von 150 fl.,

ein Telegraphist II . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 80 kr., d. i.
jährlich 657 fl., und nach lOjähriger Dienstzeit ein Qnartiergeld von 150 fl.,

ein Telegraphist III . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 60 kr., d. i.
jährlich 584 fl., und nach lOjähriger Dienstzeit ein Qnartiergeld von 150 fl.,

ein Heizer erhält Löhnung täglich 1 fl. 60 kr. und nach lOjähriger
Dienstzeit ein Qnartiergeld von 150 fl.,

ein Feuerwehrmann I . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 60 kr., d. i.
jährlich 584 fl.,

ein Feuerwehrmann II . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 40 kr., d. i.
jährlich 511 fl.,

ein Kutscher I . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 80 kr., d. i . jährlich
657 fl ., und nach lOjähriger Dienstzeit ein Qnartiergeld von 150 fl-,

ein Kutscher II . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 60 kr., d. i. jährlich
584 fl., und nach lOjähriger Dienstzeit ein Quarticrgeld von 150 fl. ,

ein Kutscher III . Classe erhält Löhnung täglich 1 fl. 50 kr-, d. i. jährlich
547 fl. 50 kr.

Die Löhnungen der Löschmeister I . und II . Classe, der Maschinisten , der
Telegraphisten II . und III . Classe steigen nach drei Dienstjahren um täglich
10 kr. und nach sechs Dienstjahreu um weitere 10 kr. täglich.

Die Löhnungen der Feuerwehrmänner I . und II . Classe steigen nach
drei Dienstjahren um 20 kr. täglich ; die Löhnungen der Kutscher steigen nach
fünf Dienstjahren um 10 kr., nach weiteren fünf Dienstjahren abermals um
10 kr. täglich.

Außerdem erhalten die provisorisch Angestellten Stiefel und Dienst¬
kleidung in natura nach Erfordernis.

8 12.
Auf die Fenerwehr -Officiere , sowie ans die Chargen des Mannschafts¬

standes , welche einen Jahresgehalt beziehen, findet die für die Gemeinde¬
beamten und Diener der Stadt Wien geltende Dienstpragmatik in allen
Punkten Anwendung , welche nicht durch dieses Statut abgeändert wurden.
Ebenso gelten für diese Personen die für die Gemeindebeamten und Diener
der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien nach den Beschlüssen des Ge-
meinderaihes vom 15 . Februar , 5 . und 12 . März , 5., 12 . und 30 . April 1872,
G .-R .-Z . 2593 , und dem Plenarbeschlüsse vom 1. Februar 1895 , Z . 171,
bestehenden Pensionsvorschrifteu mit dem Beisatze, dass die Dienstzeit für
sämmtliche Angestellte der Feuerwehr mit 30 Jahren festgesetzt wird und dass
der Ruhegehalt mit jedem über das zehnte Dienstjahr in der städtischen
Feuerwehr weiters zmückgelegten Dienstjahre um 3 Percent des letzten
Activitütsgehaltes steigt.

Zn den städtischen Beamten zählt nunmehr auch der Stallmeister.
Tie in das Rangclassen -Schema eingetheilten Fenerwehr -Officiere erhalten

im Falle der Pensionierung den halben Betrag desjenigen Qnartiergeldes,
welches sie in dem ihrer Pensionierung voransgehenden Quartale bezogen
haben . Jenen Officieren , denen ein Naturalquartier zugewiesen ist, wird die
Hälfte des Quartiergeldes , das ihrem Range entspricht , in die Pension ein¬
gerechnet.

Die mit Jahresgehalt definitiv eingestellten, pensionsberechtigten Be¬
diensteten der städtischen Feuerwehr , welche in das Rangclassen -Schema nicht
eingereiht - sind , sowie die provisorisch angestcllten , nach 10 Dienstjahren
provisionsberechligten Mitglieder der Feuerwehr erhalten im Falle der
Pensionierung beziehungsweise Provisionierung gleichfalls die Hälfte des
Qnartiergeldes , welches sie in dem der Pensionierung beziehungsweise
Provisionierung vorausgegangenen Quartale bezogen haben.

Im Falle sie ein Naturalquartier haben , ist ihnen die Hälfte des
ystemisierten Quartiergeldes anzuweisen.

8 15.
Die Aufnahme der Fetterwehrmannschaft erfolgt nach den den jeweiligen

Zeitverhältnissen angepassteu Vorschriften (ß 30) .

Als Grundsätze haben jedoch zu gelten:
1. Dass jeder Feuerwehrmann ledigen Standes sei, bei der Aufnahme

das 20 . Lebensjahr znrückgelegt haben muss und das 30 . Lebensjahr nicht
überschritten haben darf;

2 . dass er vom Stadtphysicus körperlich als vollkommen tauglich
befunden wird;

3 . dass Bauhandwerker bei gleicher Eignung vor anderen Bewerbern
den Vorzug zu erhalten haben;

4 . dass das Dienstverhältnis (falls nicht wegen Dieustesvergehen die
sofortige Entlassung erfolgt ) gegen eine beiden Theilen zustehende 14tägige
Kündigung aufgelöst werden kann;

5. dass die Löschmeister I . und II . Classe, die Maschinisten , die Tele¬
graphisten II . und III . Classe, sowie die Heizer sich nach lOjähriger Dienstzeit
verehelichen können.

Dieser Paragraph gilt auch für die Kutscher und erfolgt nunmehr deren
Aufnahme nach der vom landcsfürstlichen Commissär am 21 . August 1895,
Z . 6807 , genehmigten Vorschrift.

8 19-
Bei der Verleihung definitiver Dienerposten wird den Mitgliedern der

städtischen Feuerwehr , welche nicht mit Jahresgehalt angestellt sind, nach
zurückgelegter sechsjähriger , tadelloser Dienstleistung bei gleicher Befähigung
und bei gleicher Dienstzeit im städtischen Dienste vor Mitbewerbern der Vor¬
zug eingeräumt.

Nach zurückgelegter zehnjähriger , zufriedenstellender Dienstleistung erlangen
die nicht mit Jahresgehalt Angestellten der städtischen Feuerwehr , wenn sie
zum Fenerwehrdienste unfähig oder ohne ihr Verschulden entlassen werden,
Anspruch aus eine Provision.

Diese Provision wird nach zurückgelegter , ununterbrochener lOjähriger
Dienstzeit mit 40 Percent der zuletzt bezogenen Löhnung einschließlich des
halben shstemisierten Qnartiergeldes bemessen und steigt für jedes weitere
ohne Unterbrechung im Feuerwehrcorps zurückgelegte Dienstjahr um 3 Percent.

Provisionsberechtigte Bedienstete der städtischen Feuerwehr , die zwar zum
Fenerdienste untauglich geworden , jedoch zur Versehnng eines anderen städtischen
Dienstpostens noch geeignet sind, müssen sich beim sonstigen Verluste ihres
Provisionsansprnches die Versetzung auf einen anderen städtischen Dienstposten
gefallen lassen.

Sollten die mit diesem Posten verbundenen Bezüge geringer sein als
die nach der Dienstzeit zu bemessende Provision , so wird die jeweilige Differenz
als Personalzulage belassen.

Den Witwen und Waisen nach provisionsberechtigten Bediensteten der
städtischen Feuerwehr gebüren die in der Pensionsvorschrift für die städtischen
Beamten und Diener festgesetzten Versorgungsgenüsse , wobei der Jahreslohn
und das eventuell bezogene halbe Qnartiergeld des Gatten als Activitäts-
bezng anznsehen ist. (H 11 bis inclusive 22 der Pensionsvorschrift für die
städtischen Diener ist sinngemäß anznwenden .)

Diese Art der Versorgung hat dann einzutreten , wenn den Witwen oder
den Waisen nach dem bestehenden Unfallsversicherungsgesetze nicht etwa höhere
Bersorgungsansprüche zustehen.

Den Bediensteten der städtischen Berufsfeuerwehr und den nach dem
Unfallversichernngsgesetze vom 28 . December 1887 , N .-G .-Bl . Nr . 1 ox 1888,
ansprnchsberechtigten Angehörigen derselben steht beim Eintritte eines Betriebs¬
unfalles der Anspruch ans eine Rente beziehungsweise Pension oder Provision
zu, welche die Höhe der in den HZ 6 und 7 des oberwühnten Gesetzes fest¬
gesetzten Rente beziehungsweise Pension oder Provision erreicht , vorausgesetzt,
dass diesen Bediensteten nicht auf Grund anderer Bestimmungen ein Anspruch
ans eine höhere Unfallsentschädigung zukommt.

Die Verfügung der provisorischen Gemeindeverwaltung vom 3. Juli 1895,
Z . 883 , betreffend die Krankenversicherung der städtischen Arbeiter , hat ans die
Feuerwehrmannschaft einschließlich der Kutscher und jener Chargen , welche
nicht mit Jahresgehalt angestellt sind, keine Anwendung zu finden und wird
dementsprechend dieselbe von der im Punkte 2 der citierten Verfügung aus¬
gesprochenen Verpflichtung , dem neu gegründeten Kranken - und Leichenvereine
der Gemeindearbeiter Wiens beizutreten , enthoben.

Die nach dem Gesetze vom 30 . März 1888 , R .-G -Bl . Nr . 33 , kranken-
versichernngspflichtigen Mitglieder der Berufsfeuerwehr haben im Krankheits¬
fälle , solange die Krankheit dauert , und wenn sie nicht früher endet, durch
20 Wochen vom Beginne derselben Anspruch auf den Fortbezng des vollen
Lohnes , und wenn sie in häuslicher Behandlung verbleiben , auf freie ärztliche
Behandlung und unentgeltlichen Bezug der nothwendigen Heilmittel und
sonstigen therapeutischen Behelfe ; im Falle die Natur der Krankheit die Auf¬
nahme in ein Krankenhaus erfordert , bestreitet die Gemeinde nebst Fort¬
zahlung des vollen Lohnes für die genannten Bediensteten die Vpitals-
verpflegskosten nach der letzten Classe auf die ganze Dauer der Spitals-
verpflegnng , jedoch nicht über die 20 >vöchentliche Krankheitsdaner hinaus.

Das Feuerwchr -Commando hat sowohl für die bereits im communalen
Dienste stehenden versicherungspflichtigen Mitglieder der Berufsfeuerwehr , als
auch für jedes neu eintretende derlei Mitglied — und zwar stets nur für die
einzelne Person — mit aller Beschleunigung die Befreiung von der Ver¬
sicherungspflicht beim Wiener Magistrate als politischer Behörde I . Instanz im
Grunde des § 4 des Krankenversichernngsgesetzes zu erwirken und zu diesem
Behufe die Zustimmung der zu befreienden Personen einzuholen ; Personen,
welche die Zustimmung verweigern , sind bei der städtischen Feuerwehr nicht
aufznnehmen , beziehungsweise nicht weiter zu verwenden.

Die bei der Bezirkskrankencassa bereits versicherten Mitglieder hat das
Feuerwehr -Commando unverzüglich nach erwirkter Befreiung von der Ver¬
sicherungspflicht bei der genannten Caffa wieder abzumelden.
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Im Hinblicke auf die Bestimmungen der Absätze 10, 11 und 12 werden
die Magistratsdecrete vom 18 . März 1853 , Z . 39120 , vom 18. December 1868,
Z . 162612 , und vom 9 . December 1895 , Z . 68784 , letzteres soweit es die
Anmeldung der Fenerwehrmannschaft , beziehungsweise Kutscher bei der
Bezirkskrankencassa zum Gegenstände hat , als gegenstandslos außer Kraft
gesetzt.

8 20.
Bei jeder Anstellung im städtischen Dienste wird die im Dienste der

Feuerwehr Angebrachte Zeit eingerechnet und steigt im Falle der Pensionierung
der Ruhegehalt mit jedem über das zehnte Dienstjahr in der städtischen Feuer¬
wehr weiters zurückgelegten Dienstjahre um 3 Perceut des letzten Activitäts-
gehaltes.

Allen Communalbediensteten , welche unmittelbar vor ihrer definitiven
Anstellung der städtischen Feuerwehr angehört haben , wird die in derselben
Angebrachte Dienstzeit bei ihrer Pensionierung , respective bei der Versorgung
ihrer Witwen und Waisen angerechnet , und wird diese Begünstigung auch ans
jene Communalbediensteten ausgedehnt , welche nicht unmittelbar aus der
Feuerwehr in eine definitive Gemeindeanstellung übergetreten sind, sondern
nach ihrem Austritte aus dem Löschcorps in der Zwischenzeit bis zur Er¬
langung einer definitiven Anstellung bei der Gemeinde in einer nach den
älteren Vorschriften provisionsfähigen Diensteigenschast verwendet wurden,
insofern in der gesammten Commnnal -Dienstzeit derselben sein? Unterbrechung
stattgefnnden hat.

*

Diese Änderung des bestehenden Organisationsstatutes für die
Feuerwehr der Stadt Wien hat ab 1 . Jänner 1897 in
Wirksamkeit zu treten.

51Mrath:
15 .

(Dienst -Jnftrnetion für den Kabellegungs -AnffeherJ
Der Wiener Stadtrath hat unterm 2 . December 1896,

Z . 10031 (M .-Z . 114964/XIV ), nachstehende Instruction ge¬
nehmigt :

Dienstverhältnis.

Der Kabellegungs -Aufseher wird vom Magistrate über Vorschlag des
Stadtbauamtes ausgenommen . Derselbe ist der elektrotechnischen Abtheilung des
Stadtbauamtes zugewiesen , untersteht unmittelbar dem Leiter dieser Abtheilung
und erhält ein Taggeld von 2 fl.

Nächtliche Dienstleistungen werden mit 1 fl. 50 kr. für die halbe Nacht
und mit 2 fl. 50 kr. für die ganze Nacht entlohnt.

Als Nacht hat die Zeit von 6 Uhr abends bis 5 Uhr früh zu gelten.

Dienstobliegenheiten.
8 2.

Dem Kabellegungs -Aufseher obliegt die pünktliche und gewissenhafte
Ausführung der ihm von dem Vorstande der elektrotechnischen Abtheilung und
deren Beamten ertheilten Aufträge.

Insbesondere obliegt ihm:
1. die Aufnahme von Kabeltracen aller Art für die Vertheilnng von

elektrischer Kraft zum Zwecke elektrischer Beleuchtung und sonstiger elektro¬
technischer Verrichtungen in dem der Gemeinde gehörigen Grunde rn Straßen,
Gassen , auch Plätzen , Brücken und in Gartenanlagen , sowie die Eintragung
dieser Aufnahmen in die betreffenden Pläne und sonstigen Behelfe des Stadt¬
bauamtes;

2. die Überwachung sümmtlicher auf die Neulegnng , die Umlegung oder-
gänzliche Beseitigung der Leitungen in dem der Gemeinde gehörigen Grunde
bezughabenden Arbeiten , insbesondere in der Hinsicht, dass ' die Kabellegung
genau nach den von der Gemeinde hiefür erlassenen Anordnungen und den
Weisungen des Stadtbanamtes erfolge , und dass die Anzahl , Beschaffenheit
und Querschnitte der Kabel mit den von den bezüglichen Unternehmungen bei¬
gebrachten beziehungsweise beiznbriugenden Ausweisen übereinstimmen;

3. die Überwachung der Wiederinstandsetzung des Straßenkörpers , be¬
ziehungsweise der Gehwege und städtischen Anlagen.

Über die gemachten Wahrnehmungen , insbesondere über die Tracen-
anfnahmen und Controlgänge , hat der Kabellegungs -Aufseher in einem von
ihm zu führenden und seinem unmittelbaren Vorgesetzten allwöchentlich vorzu¬
legenden Vormerkbuche genaue Aufzeichnungen zu machen.

Jede von ihm bei Kabellegungen wahrgenommene Eigenmächtigkeit oder
Ordnnngswidrigkeit oder jedes sonstige, den Bestimmungen der Verträge
zwischen der Gemeinde Wien und den betreffenden Unternehmungen oder den
für den einzelnen Fall erlassenen Anordnungen der städtischen Organe zuwider¬
laufende Vorgehen ist sofort dem Vorgesetzten Beamten zu melden.

Aufträge an die Gesellschaften , beziehungsweise staatlichen Organe aus
eigener Machtvollkommenheit zu ertheilen , ist der Kabellegungs -Aufseher nicht
berechtigt.

Außer diesen Arbeiten hat der Kabellegungs -Aufseher nach Maßgabe der
während seiner Verwendnngszeit (8 5) verfügbaren Zeit bei der Anlage und
Evideuthaltnng der Kabelbücher und Kabelpläne mitznwirken und , wenn nöthig,
auch andere ihm zugewiesene Bnreanarbeiten zu leisten.

Legitimierung des Kabellegungs - Aufsehers.

8 3-

Dem Kabellegungs -Aufseher wird zur Legitimierung gegenüber den
Elektricitäts -Gesellschaften , sonstigen Unternehmungen rücksichtlich Privatparteien
und den öffentlichen Organen eine Legitimationskarte ansgefertigt , welche
derselbe stets bei sich zu tragen hat . Außerdem erhält derselbe ein Dienstes¬
abzeichen.

Benehmen gegen Parteien.
8 4.

Sobald der Kabellegungs -Aufseher zum Zwecke der Vornahme von Er¬
hebungen an dem betreffenden Orte angelangt ist, hat er sich bei dem die
betreffenden Arbeiten leitenden Vertreter der Unternehmung (rücksichtlich der
Staatsverwaltung ) oder dessen Stellvertreter unter Angabe des Zweckes ferner
Anwesenheit und erforderlichen Falles unter Vorweisung seiner Legitimations¬
karte zu melden.

Es wird dem Kabellegungs -Aufseher zur Pflicht gemacht , sich gegen
jedermann anständig und höflich zu benehmen , stets nüchtern zu sein und bei
Ausübung seines Dienstes mit größter Gewissenhaftigkeit vorzngehen.

Verwendnngszeit.
8 5.

Für die regelmäßige Verwendung im Dienste wird die Zeit von 8 Uhr
früh bis 2 Uhr nachmittags und von 4 Uhr nachmittags bis 6 Uhr abends
an Werktagen , ferner von 9 Uhr früh bis 12 Uhr mittags an Sonn - und
Feiertagen bestimmt.

In dringenden Fällen ist jedoch der Kabellegungs -Aufseher verpflichtet,
auch außer dieser Zeit , nach Erfordernis auch in der Nacht den Dienst zu
versehen.

Derselbe hat sich an Wochentagen um 8 Uhr , an Sonn - und Feiertagen
um 9 Uhr vormittags bei dem ihm unmittelbar Vorgesetzten Beamten des
Stadtbauamtes zu melden und die eventuellen Aufträge entgegenznnehmen.

Auflösung des Dienstverhältnisses.
8 6.

Das Dienstverhältnis des Kabellegungs -Aufsehers ist provisorisch und
kann gegen eine vierwöchentliche Kündigung seitens der Gemeinde Wien oder
des Kabellegungs -Aufsehers jederzeit gelöst werden.

Dienstvernachlässigungen geringerer Art , wenn aus denselben keine nach¬
theiligen Folgen für die Gemeinde Wien oder dritte Personen entstehen , werden
mit Verweisen , eventuell Lohnabzügen bestraft.

Im Wiederholungsfälle oder im Falle pflichtwidrigen Benehmens oder
Verhaltens , insbesondere aber bei eigenmächtigem , unangemeldetem Wegbleiben
vom Dienste , bei Verweigerung des Gehorsams gegenüber den Vorgesetzten und
bei Vernachlässigung des Dienstes , namentlich , wenn hiedurch die Gemeinde Wien
zu Schaden hätte kommen können oder gekommen ist, bei Nichtbefolgung der
ertheilten Aufträge , endlich im Falle der Geschenkannahme kann der Stadt-
baudirector Uber Vorschlag des Vorstandes der elektrotechnischen Fachabtheilnng
die sofortige Entlassung ohne vorhergegangene Kündigung verfügen.

116.
(Termin für Offertausschreibungerr .)

Magistratsdirector Tach au hat nnt Erlass vom 3 . December
1896 , M .-Z . 153307/IV , Nachstehendes bekanntgegeben:

Anlässlich der Vergebung der Schneiderarbeiten für die Dienermontnren
hat der Stadtrath mit Rücksicht ans die außergewöhnlich geringe Betheiligung
von Offerenten an dieser Offertverhandlung mit Beschluss vom 25 . No¬
vember 1896 , Z . 9701 , den Magistrat beauftragt , dafür zu sorgen , dass in
Hinkunft zwischen der Verständigung der Genossenschaften und der Offert-
verhandlnng über derartige Lieferungen ein Zeitraum von mindestens Vier-
Wochen liegt und die Bedingnisse in möglichst großer Zahl in den Genossen¬
schaftskanzleien anfliegen.

Das Stadtbanamt und das Marktamt werden sohin angewiesen , die
Behelfe zur Ausschreibung derartiger Offertverhandlungen mindestens vier
Monate vor dem Beginne der neuen Vertragsdauer vorzulegen , damit die
allenfalls weiter nothwendigen Verhandlungen noch rechtzeitig gepflogen werden
und die Ausschreibung der Offertverhandlung unter Einhaltung des obigen
Termines erfolgen kann-



124 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien. Nr . 104 , 29 . December 1896

lMmstjlrat:
17.

(Amtliche Berichtigungen .)
Magistratsdirector Tachau hat unterm 21 . November 1896,

M .-D .-Z . 2297 , sämmtlichen Bureauvorständen nachstehenden an
ihn gerichteten Erlass des Bürgermeisters Strobach  vom 9. No¬
vember 1896 , Pr .-Z . 956 , zur Kenntnisnahme nnd Danachachtnng
mit dem Bemerken übermittelt , dass bei Ausübung des Be¬
richtigungsrechtes mit der gebotenen Vorsicht und Sicherheit vor¬
zugehen sein wird:

In der letzten Zeit ist es häufiger vorgekommen , dass von liberalen
Tagesblättern über die Amtshandlungen städtischer Ämter unrichtige und
tendenziöse Mittheilungen gebracht wurden , welche geeignet sind, das Ansehen
der städtischen Ämter und das Vertrauen der Bevölkerung zu den Amts¬
handlungen der communalen Organe zu beeinträchtigen.

Es ist daher im Interesse des städtischen Dienstes absolut nothwendig,
dass derartige Unrichtigkeiten sofort richtiggestellt werden.

Demnach ersuche ich Sie , Herr Magistratsdirector , die Vorstände der
Magistrats -Departements nnd der städtischen Ämter anzuweisen , in allen Fällen,
in welchen über Amtshandlungen oder amtliche Verfügungen in den Zeitungen
unrichtige Mittheilungen gebracht werden , dem betreffenden Journale eine
amtliche Berichtigung zu senden, nnd im Falle der Verweigerung der Aufnahme
solcher Berichtigungen die weiteren Schritte nach Maßgabe des Pressgesetzes
einzuleiten.

18.
(Abfuhr der auf Grund des Wehrgesetzes von un¬
garischen Staatsbürgern eingehobeuen Strafgelder .)

Magistratsdirector Tach an hat unterm 27 . November 1896 , Mag .-
Z . 191941/XVI , angeordnet , dass von den gemäß Z 69 , zweiter nnd dritter
Absatz, des Wehrgesetzes vom 11 . April 1889 , R .-G .-Bl . Nr . 41 , ungarischen
Staatsbürgern anferlegten Strafbeträgen die eine Hälfte , welche dem an die
k. k. n .-ö. Statthaltern von Fall zu Fall zu erstattenden Vorlageberichte an¬
zuschließen ist, seitens der städtischen Hanptcassa -Abtheilnngen als Depot zu
journalisieren und bis zum Anschlüsse an den Statthaltereibericht zurück¬
zubehalten ist, während die restliche Hälfte , als zur Verrechnung auf den
Militärtaxfond bestimmt , in Empfang zu stellen nnd allmonatlich seitens der
städtischen Hanptcassa -Abtheilnngen mit den anderen eigenen Militärtaxbeträgen
an die städtische Hanptcassa abzuführen kommt , von welcher Centralstelle ans
die Abfuhr an die Laudes -Hanptcassa erfolgt . (Vgl . Amtsblatt Nr . 95 , „Gesetze,
Verordnungen rc." , XI , 22 , puZ . 111 .)

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1806 publieierten Gesetze nnd Verordnungen .)

Reichsgesetzblatt.
Nr . 206 . Kundin achuug des Eisenbahnmiuisteriums

vom 5 . October 1896 , betreffend die Conccssionierung einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn in der Stadt
Reichenberg.

Nr . 207 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 22 . October 1896,  betreffend die
Zollbehandlung von sodahältigem Glaubersalz.

Nr . 208 . Gesetz vom 3 . November 1896,  betreffend
die Aufbringung der Geldmittel für die Herstellung eines neuen Gebäudes zur
Unterbringung der ocnlistischen Klinik der k. k. Krakauer Universität.

Nr . 200 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 4 . November 1896 , betreffend die Ausscheidung der Gemeinde
Chobot aus dem Steneramtsbezirke Niepolomice nnd Zuweisung derselben zum
Steneramtsbezirke Bochnia.

Nr . 210 . Zusatzvereinbarung zum interuatioualen
Übereinkommeu über den Eiseubahn - Frachtv erkehr vom
14 . October 1890 ( R . -G . -Bl . Nr . 186 6x 1892 ) ,
betreffend die Beifügung zusätzlicher Vorschriften zu Z 1 der Ausführnngs-
bestimmungen und die Änderung der Anlage 1 zu diesen Bestimmungen.

Nr . 211 . Verordnung des Finanzministeriums vo l
10 . November 1896 , betreffend die Umwandlung der Steuer-Loc
commission in Salzburg in eine Steueradministration.

Nr . 212 . Verordnung des Finanzministeriums vo
10 . November 1896 , betreffend die Umwandlung der Steuer-Locc..-
commission in Klagenfurt in eine Steueradministration.

Nr . 213 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 23 . November 1896 , betreffend die
Zollbehandlnng von Zuckerlösnngen.

Nr . 214 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 17 . November 1 896,  betreffend das mit dem istrischen Landes-
ansschusse behufs neuer Regelung des Verhältnisses des Staates zum istrischen
Grnndentlastungsfonde geschlossene Übereinkommen.

Nr . 215 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 19 . November 1896 , betreffend Ab¬
änderung der Verordnung vom 31 . Juli 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 155 ) in Absicht
auf die Zollbehandlung von Spinnmaschinen.

Nr . 216 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 23 . November 1896,  betreffend die Errichtung je eines Steuer-
nnd Gerichtsdepositenamtes in Wiuniki , Wi »niowczpk, Glogüw , Starasöl , Ktzty,
Brzostek und PodbuL in Galizien.

Nr . 217 . Gesetz vom 27 . November 1896 , womit
Vorschriften über die Besetzung , innere Einrichtung nnd Geschäftsordnung der
Gerichte erlassen werden (Gerichtsorganisationsgesetz ) .

Nr . 218 . Gesetz vom 27 . November 1896 , betreffend
die Einführung von Gewerbegerichten und die Gerichtsbarkeit in Streitigkeiten
aus dem gewerblichen Arbeits -, Lehr- nnd Lohnverhültnisse.

Nr . 210 . Kaiserliches Patent vom 15 . December
1896 , betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen, Galizien
nnd Lodomericn mit Krakau , Österreich unter der Enns , Steiermark , Krain,
Mähren , Schlesien nnd Görz -Gradisca.

R. Land es ge setz blakt.
Nr . 75 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
5 . October 1896 , Z . 92960 , betreffend u) die Bestellung von
Dampfkeffel -Prüfnngscommissür -Stellvertretern für die politischen Bezirke Am¬
stetten, Melk, Scheibbs , St . Pölten , dann den Stadtbezirk Waidhofen an der
Ibbs , ferner für Hietzing -Umgebung , Tulln und Bruck an der Leitha ; b) die
Enthebung des Stellvertreters des amtlichen Dampfkessel -Prüfnngscommissärs
für die politischen Bezirke Krems nnd Zwettl.

* *
*

(Mchtigstell 'ung .) Im Verordnungsblatte VIII (Beilage zum Amts¬
blatte Nr . 69 ex 1896 ), 80 , Stück 30 : „Krankenversicherung für die
Mannschaft der städtischen Berufsfeuerwehr ", hat es auf Zeile 34 von unten
anstatt „ 1894 " richtig zu heißen : „1896 " ; ferner hat es auf Zeile 32 von
unten anstatt „ periodischen" richtig zu heißen : „provisorischen ".
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